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Die Gaugelckicdte de5 Seknkaule5 

in LüdeM. 

Bon Joachim v. Welch. 

Das Behnhaus in Lübeck, Königstraße 11, ist in der meist 
lokalen Literatur, die sich bisher damit beschäftigt hat, unter zwei 
Gesichtspunkten behandelt worden: einmal hob man die Be- 
deutung hervor, die dem Behnhaus als dem ersten klassizistischen 
Bau Lübecks innerhalb der einheimischen Architektur des aus- 
gehenden 18. Jahrhurrderts zukommt, zum andern versuchte 
man, das Haus in das Werk des in Kopenhagen und später in 
Lübeck tätigen dänischen Architekten Jos. Chr. Lillie (1760—1827) 
einzureihen^). 

Die eigentliche Baugeschichte des Hauses scheint mir jedoch 
noch nicht genügend beachtet worden zu sein. Geht man ihr etwas 
genauer nach, so zeigt es sich, daß die bisherigen Betrachtungs- 
weisen dem Bau nur zum Teil gerecht werden. Einzelne richtige 
Erkenntnisse werden allzu sehr schematisiert und dadurch andere 
Momente unterdrückt oder doch vernachlässigt, die geeignet sind. 

Der Aufsatz ist in veränderter Form ein Teü meiner Göttinger Disser- 
tation über den klassizistischen Architekten Jos. Chr. Lillie. Eine kurze LMe- 
Monographie hoffe ich demnächst veröffentlichen zu können. Für die weitgehende 
Unterstützung bei meiner Arbeit schulde ich dem Direktor des Museums in Lübeck, 
Herrn Or. Heise, größten Dank. 

Vgl. C. Neckels: „Die Diele des Behnschen Hauses" und „Jnnenräume 
im Behnschen Hause", Baterstädtische Blätter ISIS Nr. 47 urrd 48. — P. Bau- 
meister: „Jos. Chr. Lillie", Baurundschau 1920 p. 1 ff.; Lübeckische Blätter 1921 
p. 345 fs. — F. W. Virck: „Das Behnsche Haus in Lübeck", Baurundschau 1921 
p. 99 ff.; iä. „Lübecker Bürgerhäuser von I. C. Lillie", die Denkmalspflege 
1921 p. 49 ff. — K. Wänter: „Das Behnsche Haus in Lübeck", Westermanns 
Monatshefte, 68. Jahrg. 1923/24. — O. WArich: „Instandsetzung des Behn- 
hauses in Lübeck". Deutsches Bauwesen 1929. — Da die Tätigkeit LMes in Lübeck 
erst für die Zeit von 1802 bis 1827 gesichert ist, mußte man entweder annehmen, 
daß Lillie schon früher vorübergehend in Lübeck gewesen sei, oder daß er die 
Baupläne von Kopenhagen aus geschickt habe. 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXVI l, 1. 1 
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uns den Bau auch noch unter anderen Gesichtspunkten interessant 
erscheinen zu lassen. Es ist gewiß richtig, daß mit dem Behnhaus 
der Klassizismus in Lübeck einsetzt, aber nur die Fassade, deren 
Entwurf wahrscheinlich direkt französischen Ursprungs ist, zeigt 
eine für Lübeck ganz neue Kompositionsweise und Formensprache; 
nur sie hat deshalb auch einen entscheidenden Einfluß auf die 
Lübecker Baukunst ausgeübt^); in der großen, schönen Diele 
des Vorderhauses sind dagegen die Einzelformen weniger streng 
klassizistisch — z. T. finden sie sich schon recht ähnlich in voran- 
gehenden Bauten —, und die Anlage im ganzen ist ein letztes 
Glied in der Entwicklung einer einheimischen Bauform, die nach 
dem Behnhaus abstirbt. Auch die Zuschreibung des Behnhauses 
an Lillie enthält wohl richtiges, aber nicht der ganze Bau läßt 
sich ihm zuschreiben, sondern nur ein Teil der Inneneinrichtung, 
besonders die Zimmer im Seitenflügel und die Halle mit dem 
anstoßenden Zimmer zum Garten hin im obersten Geschoß des 
Vorderhauses. Außerdem sind die Lillie-Einrichtungen auch viel 
später entstanden als die Diele und die Fassade, und dieses zeit- 
liche Verhältnis ist kein zufälliges, sondern hat typischen Wert: 
der dänische Klassizismus, dessen bedeutendster Vertreter in 
Lübeck Lillie gewesen ist, bildet schon die zweite Phase in der 
Geschichte des Klassizismus in Lübeck; er dringt erst um 1800 
hierher vor und löst jene andere klassizistische Richtung ab, die 
ihren ersten Impuls 1780 von der „ftanzösischen" Fassade des 
Behnhauses erhalten hatte, und die als die erste klassizistische 
Phase in Lübeck zu gelten hat^). 

Schließlich erscheint es noch wichtig, einmal darauf hinzu- 

Beispiele dafür sind u. a. die Fassaden der Häuser Fischstraße 14 (vgl. 
M. Metzger: Die alte Profanarchitektur Lübecks, Lüb. s. a.; unzureicherrde Text- 
abb.p.22), Fischstraße 28 (Metzger T.68 Abb.216), Breite Straße 89 (Metzger 
T. 68 Abb. 215), Geibelplatz 2, Königskaße 12 (Metzger T. 67 Abb. 211), Becker- 
grube 8, von 1806 usw. Bezeichnend ist, wie die Formen der Behnhausfassade 
mehr oder weniger in einen lokalen Zopfstil umgewandelt werden. 

^) Die beiden klassizistischen Phasen in Lübeck sind bisher nur bei C. Neckels 
(Vaterstadt. Blätter 1919 Nr. 25, „Auf der Schwelle des Klassizismus") unter- 
schieden worden. N. läßt infolgedessen die Behnhausfassade von einem Un- 
bekannten „im Stil Louis XV l." ausgeführt sein und schreibt Lillie nur die 
Innenarchitektur — einschl. Diele — zu (Vaterstädt. Blätter 1916 Nr. 52 p. 213, 
„Das Bösesche Haus"). 
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weisen, daß die Gebäudeanlage in wesentlichen Zügen schon 
aus einer Zeit vor der Entstehung der heutigen Fassade, der 
Diele und der Lillie-Einrichtungen stammt. Die Baugeschichte 
des Hauses reicht bis ins Mittelalter zurück: wohl liegt sie jahr- 
hundertelang im Dunkel, aber wenigstens ein frühes Zeugnis 
für sie hat sich noch in dem gotischen Kellerteil unter dem Seiten- 
flügel erhalten. 

Die ÄueNen zur Saugescliickte. 

Sichere Quellen sind das Oberftadtbuch°) (Grundbuch), 
die Verkaufsannoncen des Hauses in Zeitungen und die hand- 
schriftliche große Topographie Lübecks von H. Schröder^) (1798 
bis 1856), der die erstgenannten Quellen selbst ausgiebig be- 
nutzt hat. 

Darnach steht folgendes fest: Am 11. März 1776 wurde das 
Haus aus dem Nachlaß Herm. Jac. Münters öffentlich im 
Schütting zum Verkauf angeboten. Die Annonce in den Lübecki- 
schen Anzeigen beschreibt es folgendermaßen: „Ein groß und festes 
Haus mit zwei Giebeln, gute Boden, in der Königstraße belegen, 
mit 14 zum Teil noch moderne Zimmer, eine große Mche, Speise- 
kammer und ein Steinhof, ein Waschhaus bei der Diele, ein großer 
Seitenflügel, Steinhof und Garten hinterm Hause, auf erstern 
eine Pumpe mit Grundwasser; ferner ein groß Hinterhaus, 
worin ein Stall zu 8 Pferden, drey geräumige Keller, wovon 
der eine gassenwärts jährlich 100 Mark Miete giebt und in der 
Brandcassa zu 20 000 Mark versichert ist . . ." 

Im folgenden Jahre erwarb Friedr. Bernh. von Wickede 
das Grundstück von Münters Erben^). Er ließ größere Bau- 
arbeiten vornehmen; jedenfalls wird das Haus, als es nach einem 

°) Staatsarchiv Lübeck. 
') Oberstadtbuch Nr. 49 fol. 37 petri. — Die Eintragungen sind nach 

Festtagen geordnet, aus denen man nicht das genaue Datum des jeweüigen 
Hauskaufs ersehen kann. So steht der Wickedesche Kaus unter Visitstio iVtarise 
(2. Juli), doch nimmt Wickede schon am 30. Mai auf das Haus eine Hypothek 
auf. Man kann als sicher also nur die Zeitspanne zwischen der nächstvorher- 
gehenden und der nächstfolgenden Festtagseintragung angeben; im vorliegenden 
Fall Drinitstis <1777 am 28. Mai) uird Oaurentii ^ 10. August. 

1» 
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Zwischenbesitz durch den Kaufmann G. Knust^) am 29. April 1779 
abermals zum öffentlichen Verkauf gelangt, als „fast ganz neu 
auf und ausgebaut^)" bezeichnet. Es habe sehr bequeme, z. T. 
große Zimmer, einen artigen Garten und geräumigen Pferde- 
stall und sei ganz kellerhohl^). 

Als neuer Eigentümer wurde zu Nikolai 1779 der Kaufmann, 
spätere Senator und Bürgermeister Peter Hinrich Tesdorpf in 
das Oberstadtbuch eingetragen^). Dieser ließ das Haus „abermals 
neu durchbauen^")". 

Mit den Arbeiten unter P. H. Tesdorpf ist die eigentliche 
Baugeschichte des Hauses abgeschlossen. Die weiteren Schicksale 
sind kurz die folgenden: Im November 1805 verkaufte P. H. 
Tesdorpf das Haus an Joach. Matth. Rodde^^), nach dessen 
Konkurs es 1811 auf den Namen seiner Tochter Margareta 
Elisabeth umgeschrieben wurde^^). 1823 (24. Mai) kam es in 
die Hände von Dr. G. H. Behn^^) und blieb von da ab fast 100 Jahre 
im Besitz der Familie, von der auch der jetzt gebräuchliche Name 
stammt. 1921 wurde es schließlich durch private Mittel für 
Museumszwecke erworben"). 

Als Ergänzung der sicheren Quellen ist die mündliche Über- 
lieferung zu beachten, die sich in der Tesdorpfschen Familie über 
die Veränderungen am Hause zur Zeit P. H. Tesdorpfs erhalten 

1778, Oberstadtbuch Nr. 49 fol. 31 dlicolsi — Eintragung unter I-su- 
rentii — 10. August; zwischen ^acobi — 25. Juli und Larttiolomene — 
24. Angust. 

Berkaussanzeige in den Lüb. Anzeigen. Daß Wickede und nicht Knust 
den Umban vorgenommen hat, nach Schröder. 

') Oberstadtbuch Nr. 50 fol. 23 lAsriae. Eintragung unter dlicolsi zwischen 
^nclrese — 30. November und Ilromse — 21. Dezember. Das von O. Tesdorpf 
(„Geschichte des Tesdorpfschen Geschlechts bis 1920"; 1921 p. 87) angegebene 
Datum für den Hausverkauf: 31. Xll. 1778 beruht auf mißverstandener Lesung 
des Oberstadtbuchtextes. 

^°) Nach Schröder a. a. O. 
n) Oberstadtbuch Nr. 59 fol. 16 ^scodi. Eintragung unter Olissbettise 

zwischen disrtini ep. — 11. November und /^ncirese — 30. November. 
^^) Oberstadtbnch Nr. 61 fol. 24 klicolsi. Eintragung unter .soll. 6spt. 

zwifchen Oxsuäi — 24. Juni und petri und Paul! — 29. Juni. 
'') Oberstadtbuchprotokoll für die 4 Quartiere (seit 1818) Vol. 2 p. 444 

Nr. 949. 
^^) Die Eröffnung des Mufeums erfolgte am Sonntag, dem 23. April 1923; 

siehe Lüb. Blätter. 
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hat. Mitgeteilt ist sie in der von O. Tesdorpf verfaßten Tesdorpf- 
schen Familiengeschichte. Die erste Ausgabe erschien 1887^°). 
Ich stütze mich vor allem auf sie, da sie mir die Überlieferung 
reiner wiederzugeben scheint, als die zweite Ausgabe von 1921^°). 

P. H. Tesdorpf hatte sich am 13. Juni 1779 mit Maria 
Margareta Volten, der ältesten Tochter des Hamburger Physikus 
Volten, vermählt. Nach der Rückkehr von der Pariser Hochzeits- 
reise habe er dann „das Vorderhaus ... gänzlich umgestalten" 
lassen. „Die. . . Treppenanlage. . . soll ihre Entstehung 
seinen besonderen Angaben verdanken." Im Anschluß an eine 
Reise nach Italien im Jahre 1782 „wurde auch das Äußere des 
Hauses ,in die Form des Römers' gebracht", d. h., „der schnörkelige 
Giebel" wurde durch den jetzigen horizontalen Fassadenabschluß 
mit Gesims und Vallustrade ersetzt^^). 

Der Gau. 

I. Gauteile, die auf die 2e!t vor p. G. Le5dorpf zurückgehen. 

Von dem Hause, so wie es 1776 beschrieben wird, sind zunächst 
die Außenmauern, also auch der Grundriß der ganzen Anlage 
mit großem Vorderhaus und schmalerem Seitenflügel, erhalten. 
Deutlich läßt sich aus Abb. 3a auch die Tatsache ablesen, daß 
das Hauptgebäude eigentlich aus zwei Häusern besteht, einem 
größeren, das die Vuchstaben >^8LI) umschreiben, und einem 
kleineren L80 H. Das Stück der Dielenwand 88 (oder besser 8'8') 

Der genaue Titel ist: Mitteilungen über das Tesdorpfsche Geschlecht. 
Die Überlieferung geht zurück auf Erzählungen, die O. Tesdorpf als Kind von 
P. H. Tesdorpfs Tochter Lisette verm. Sadet (1792—1869) gehört hat; frdl. 
Mitt. von O. Tesdorpf. 

Bor allem ist in der zweiten Ausgabe (genauer Titel: Geschichte des 
Tesdorpfschen Geschlechts bis 1920) die wirkliche Überlieferung verquickt mit 
der — viel zu weit gehenden — Lillie-Hypothese des Verfassers. — Durch eine 
Angabe wird die schon in der ersten Ausgabe mitgeteilte Überlieferung in der 
zweiten Ausgabe noch bereichert: P. H. Tesdorpf habe beim Ausbau der Diele 
„einen jungen Baumeister, den er in Paris kennen gelernt hatte, zur Seite 
gehabt. Die Freundschaft, die beide verband, soll durch die ,ö/ie8sllisnce' des 
Baumeisters getrübt oder vernichtet worden sein". Über den vermutlich sehr 
geringen Wert dieser Nachricht vgl. Anm. 47 und Anm. 60. 

") O. Tesdorpf a. a. O. l. p. 93 und 95. 



ist der Rest der alten Brandmauer zwischen den zwei ursprüng- 
lichen Häusern. 1776 muß die Brandmauer frellich noch ganz 
bis zur Fassade durchgegangen sein, denn die beiden z. T. darauf 
ruhenden Satteldächer waren mit ihren Giebeln ja noch von 
der Straße aus sichtbar. Jetzt reichen sie nur mehr so weit, wie 
die Brandmauer selbst. Ebensoweit sind übrigens auch die — ver- 
schieden hoch liegenden^^) — alten zweiten Geschoßböden der 
beiden Teilhäuser und der nur in dem größeren Tellhaus vor- 
handene dritte Geschoßboden noch erhalten. 

Der Keller scheint ebenfalls unverändert. Im Seitenflügel, 
der nur teilweise unterkellert ist, stammt er, wie schon erwähnt, 
noch aus gotischer Zeit. Ich möchte annehmen, daß man in dem 
vorderen Teil unter dem Haupthaus den 1776 so besonders hervor- 
gehobenen gassenwärts gelegenen Keller wiedererkennen darf^^). 

In die Jahre 1777/78 muß der Umbau durch Friedr. Beruh, 
v. Wickede fallen. Man erinnere sich noch einmal an den Quellen- 
text: das Haus wurde „fast ganz neu auf und ausgebaut". 

Die sichtlich im 18. Jahrhundert erfolgte weitgehende Er- 
neuerung des Seitenflügels, von der noch der Außenbau, die 
Fensteranlage und folglich auch die Stockwerkeinteilung erhalten 
sind, darf man also wohl sicher Wickede zuweisen. Für seine Zeit, 
und d. h. für eine verhältnismäßig späte Datierung innerhalb 
des Jahrhunderts, spricht auch, daß im Dachstuhl fast aus- 
schließlich^") Tannenholz verwandt ist; früher, so z. B. noch bei 
den beiden Satteldächern des Vorderhauses, verwandte man 
Eiche. — Die heutige Zimmeranlage geht dagegen erst auf die 
Zeit P. H. Tesdorpfs zurück. Daß sie nicht gleichzeitig mit dem 
Außenbau ist, zeigt sich besonders deutlich in Zimmer XVIll 
(Abb. 3s). Die Zimmerdecke ist wegen der Kleinheit des Raumes 
tiefer gelegt als in den anstoßenden Zimmern. Auch das Fenster 
ist deshalb niedriger. Von außen sieht man jedoch, daß es ur- 
sprünglich genau so hoch war wie alle anderen Fenster. Es ist 

Der zweite Geschoßboden liegt in dem kleineren Teilhaus tiefer als in 
dem größeren; siehe die niedrigeren Zimmerdecken in Raum XIll und XlV. 

") Er ist im Gegensatz zu dem Hinteren Teil sehr sorgfältig gewölbt und 
sicher eine Arbeit des 18. Jahrhunderts. Zu beachten ist, daß hier schon damals 
die alte Brandmauer ausgehoben und durch zwei starke Korbbogen ersetzt war. 

Einzelne Eichenbalken sind wiederverwendetes altes Material. 
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nur in seinem oberen Teil zugesetzt worden, wobei sogar der alte 
Fensterrahmen stehenblieb^^). Im Vorderhaus scheint von Wickede 
die heutige Stockwerkeinteilung geschaffen zu sein. Wie im 
Seitenflügel haben Erdgeschoß und erster Stock je gleiche Höhe. 
Ursprünglich ist das Höhenverhältnis beider Geschosse zueinander 
aber sicher ein anderes gewesen. Das beweist der Vergleich mit 
dem in Lübeck herrschenden Haustyp, dessen Entwicklung in den 
letzten 100 Jahren vor dem Behnhausumbau etwa die folgende 
ist^^): Bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts wird das Erd- 
geschoß ganz allgemein bedeutend höher angelegt als der erste 
Stock. Diese Bauweise ist durch die im Erdgeschoß liegende große 
Diele bedingt, deren Verwendung als Warenlager oder Brauraum 
eine gewisse Höhe erforderte. Für die kleineren Vorderzvnmer war 
dagegen die gleiche Höhe unnötig, ja sogar unzweckmäßig, und so 
ist hier ein niedriges Zwischengeschoß eingefügt, das von einer 
in die Diele eingebauten Hängegalerie aus zugänglich ist. 

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt man 
diesen Bautyp zu verändern. Man will jetzt neben dem Seiten- 
flügel auch das Vorderhaus, das bislang fast ausschließlich ge- 
werblichen Zwecken gedient hatte, stärker für die Bedürfnisse 
des Privatlebens, für Wohn- und Festzimmer der Familie aus- 
nutzen. Diesem Bestreben ist das Zwischengeschoß zum Opfer 
gefallen, da feine niedrigen Stuben für repräsentative Zwecke 
nicht zu verwenden waren. Die Art, wie es beseitigt wird, hängt 

Da die jetzigen Zimmereinrichtungen, wie man noch sehen wird (vgl. 
p. 21 ss.), erst um 1800 entstanden sind, kann man daraus, datz sie nicht zum 
Außenbau Passen, allerdings nicht ohne weiteres schließen, daß dieser unter 
Wickede gebaut (bzw. umgebaut) sein müßte; denn es wäre theoretisch denkbar, 
daß P. H. Tesdorpf selbst den Seitenflügel schon einmal um 1780 (etwa im 
Zusammenhang mit den Arbeiten an der Fassade und der Diele) umbauen ließ. 
Aber wozu hätte er den Außenbau und die Stockwerkeinteilung des Flügels 
damals verändern sollen, da man doch aus den Quellen schließen muß, daß 
Wickede wenige Jahre vorher einen gründlichen Umbau (auch des Seitenslügels) 
vorgenommen hatte? Aus einem künstlerischen Bedürsnis — wie bei dem 
Tesdorpfschen Fassadenneubau — könnte man einen Umbau des Seitenflügels 
doch nicht erklären. Möglich wäre nur, daß Tesdorpf schon 1780 einmal die Zimmer 
für sich neu hatte Herrichten lassen. 

^^) Vgl. Struck: Das alte bürgerliche Wohnhaus in Lübeck. Lüb. 1W8. — 
F. Unglaub: Die Diele im niedersächs. Bauernhaus; Ztschr. d. B. f. L. G. u. A. 
lOII.— M. Metzger a. a. O. 
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davon ab, ob man die Diele als Zentrum und Hauptraum des 
Hauses erhalten will oder nicht. Im ersten Fall baut man das 
Zwischengeschoß zu einem Bollgeschoß aus, das nunmehr der 
Lage und Bedeutung nach als erster Stock anzusehen ist. Damit 
ist natürlich zugleich auch die Höhe der Dielengalerie bestimmt, 
die jetzt ihren Charakter als „Hängewerk" verloren hat und rings 
an den Dielenwänden entlanggeführt wird. Die Diele ist auf 
diese Weise zweigeschossig geworden, hat also gegen srüher an 
Größe sogar gewonnen. Beispiele dieser Bauart sind die Häuser 
Große Petersgrube 21^^) Fischstraße 24^^). Im zweiten 
Fall wird das Zwischengeschoß mitsamt der Dielengalerie ein- 
fach fortgelassen und der erste Geschoßboden soweit gesenkt, daß 
Erdgeschoß und erster Stock die gleiche Höhe erhalten. Die Diele 
ist also eingeschossig geblieben, im Gegensatz zu srüher aber 
niedriger und unbedeutender geworden. In dieser Weise sind 
z. B. die Häuser Königstraße 13 und 81 gebaut^°). 

Vgl. Unglaub a. a. O. p. 285, 287, 289. 

Eine wichtige Übergangsform von der älteren zu dieser jüngeren 
Bauart bildet das Haus Fischftraße 26 (vgl. Struck a. a. O. Abb. 42a und d). 
Die regelmäßigere Anlage der Dielengalerie kommt den Anlagen in der Großen 
Petersgrube 2l und der Fischftraße 24 sehr nahe, jedoch ist die Galerie noch nicht an 
der rückwärtigen Fensterwand (also noch nicht rings an den Dielenwänden) 
entlanggeführt, und das „Galeriegeschoß" ist noch ein Zwischengeschoß, auf 
das weder das Dielenfenster zum Hof noch die Straßentür mit dem Eingangs- 
korridor Bezug nehmen. 

Im Hinblick auf die folgerrde Entwicklung, die die Diele verkümmern 
läßt — vgl. z. B. das jetzige Staatsarchiv, Königstraße 21, von ca. 1775 — und 
durch einen „Korridor" ersetzt, wird man die zweite Bauform gegenüber der 
ersten als die fortschrittlichere bezeichnen müssen. Sie ist aber nicht etwa aus der 
ersten hervorgegangen. Eher darf man mit einer Anregung durch eine kleine 
Gruppe von Bauten rechnen, die von dem gewöhnlichen Lübecker Bauschema 
ganz abweichen; vor allem sind sie daran kenntlich, daß sie nach der Straße zu 
nicht die Schmal-, sondern die Breitseite des Hauses zeigen. Das bedeutendste 
und sicherlich auch das früheste Beispiel dieser Gruppe, das Küselsche Haus in 
der Königstraße 42 (jetzt abgerissen; Abb. bei Metzger a. a. O. T. 64 Abb. 202), 
ist schon 1752 gebaut worden. Seine Unabhängigkeit von der Lübecker Tradition 
erklärt sich daraus, daß es augenscheinlich sehr enge Beziehungen zu dem Kopen- 
hagener Rokoko hat. (Bergleichsmaterial bei Chr. Elling „palseer ox patricier- 
1iu8e kra l^ococoticken", K. 1930 und Fr. Weilbach „vansk 6x8">n88>cunst i 
cket l8. >4art,.", K. 1930 Abb. 127 das „ckansice l<omeckietiu8" 1748.) 
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In welcher der beiden Richtungen die Entwicklung aber auch 
erfolgt ist, in einem Punkte gehen die beiden jüngeren Haustypen 
dem älteren gegenüber doch zusammen: sie reduzieren die Höhe 
des Erdgeschosses zugunsten derjenigen des 1. Stocks. 

Es ist nun einerseits nicht recht wahrscheinlich, daß man im 
Behnhaus eine Veränderung des ursprünglich vorauszusetzenden 
Zustandes (mit dem höheren Erdgeschoß) schon vor Wickede 
durchgeführt habe, denn die Stockwerkeinteilung mit gleich hohem 
Erd- und Obergeschoß war eben damals etwas ganz Modernes. 
Ein modernes Haus aber hätte Wickede nicht „fast ganz neu" aus- 
zubauen brauchen. Anderseits ist es aber auch nicht möglich, für 
die heutige Stockwerkeinteilung erst den Tesdorpfschen Umbau 
verantwortlich zu machen, denn die ältere Anlage hätte keinen 
Anschluß an die Wickedesche Stockwerkeinteilung im Seitenflügel 
gehabt. 

Offen bleibt noch die Frage, ob der Wickedesche Umbau 
bei der Anlage der Diele dem ersten oder zweiten jüngeren Bautyp 
folgte. Der heutige Zustand entspricht allerdings dem ersten Typ, 
d. h., die Diele ist zweigeschossig mit Galerie. Sie verdankt nun 
aber ihre Ausgestaltung im einzelnen sicher erst dem Tesdorpfschen 
Umbau und sie macht einen so einheitlichen Eindruck, daß man 
annehmen muß, P. H. Tesdorpf habe sie auch nach einem ein- 
heitlichen Plan neu ausbauen, nicht nur oberflächlich verändern 
lassen. Ihr heutiger Zustand gibt also, glaube ich, keine Anhalts- 
punkte mehr für eine Rekonstruktion der Wickedeschen Anlage. 

Die letzte wichtige bauliche Veränderung im Vorderhaus, 
die — nach dem Quellentext zu schließen — noch von Wickede 
vorgenommen sein muß, ist die Verschmelzung der beiden ursprüng- 
lichen Straßenhäuser zu einem Ganzen^°). Zu dem Zweck wurden 
die zwei alten Satteldächer in ihrem vorderen Teil abgerissen 
und durch ein einziges großes Mansarddach ersetzt. Jetzt erst 

Man könnte von Wickede wirklich nicht behaupten, er habe das Haus 
„fast ganz neu" aufgebaut, wenn er die beiden Straßengiebel stehen ließ. — Über 
die Wickedesche Fassade läßt sich nichts aussagen. O. Tesdorpf spricht zwar von 
„dem schnörkeligen Giebel", der durch die heutige Fassade beseitigt worden sei. 
Ob diese Angabe aber wörtlich zu nehmen ist, scheint mir zweifelhaft. In der 
Verkaufsannonce von 1778 werden weder die beiden alten, noch auch ein neuer 
Giebel erwähnt. 
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konnte die alte Brandmauer entsprechend weit abgetragen werden. 
Der zweite Geschoßboden wurde durchgehend in Höhe des- 
jenigen des größeren Teilhauses gelegt; der dritte Geschoßboden 
kam in dem Mansarddach wesentlich höher als vorher zu liegen. 
Durch alle diese Veränderungen wurde eine ganz neue, von der 
ehemaligen Scheidungslinie LL (Abb. 3a) unabhängige An- 
ordnung der Straßenzimmer ermöglicht. Vielleicht war sie im 
ersten und zweiten Stock schon damals so wie jetzt^^). 

2. Die baulichen Veränderungen unter p. iß. Ve5dorpk. 

Für die baulichen Veränderungen unter P. H. Tesdorpf gibt 
uns die Tesdorpssche Familientradition die besten Nachrichten. 
Nicht allein, daß überhaupt der Umbau der Diele und der Fassade 
erwähnt wird — aus der lakonischen Notiz in der Schröderschen 
Topographie wäre gerade der Umbau der Fassade kaum zu 
erschließen —, sondern wir erhalten sogar eine sehr genaue Da- 
tierung beider Teile; und es liegt auch kein Anlaß vor, denTesdorpf- 
schen Bericht, wenigstens soweit er den Dielenumbau betrisft, 
zu beanstanden. Es ist durchaus glaubwürdig, daß P. H. Tesdorpf 
die ersten Veränderungen am Hause gleich nach dem Kauf vor- 
nehmen ließ, als er sich mit seiner jungen Frau in der neuen 
Wohnung einrichtete^^). Gegenüber der Datierung der Fassade nach 
der italienischen Reise von 1782, d. h. etwa zwei Jahre nach den 
Arbeiten an der Diele, sind dagegen m. E. Bedenken gerechtfertigt. 
Da mir einerseits der Stil der Fassade französisch, nicht italienisch 
zu sein scheint, da anderseits die Verbindung zwischen Fassade und 
Diele im Bau sehr eng ist, möchte ich beide Teile gleichzeitig an- 
setzen. Indem ich nun dieses Resultat, dessen Begründung im 
folgenden gegeben werden wird, schon berücksichtige, nehme ich 
bei der Besprechung die Fassade voraus, um dann die Jnnen- 

Für das Erdgeschoß vgl. Anm. 46. 
Auch die stilistische Haltung der Diele paßt sehr gut sür die Jahre 178V bis 

1781. Sie ist nur wenig fortgeschrittener als in dem Hause Königstraße 21, das 
wiederum durch den Vergleich mit dem Rokokohaus Königstrahe 81 (von 1773) 
in die Jahre nach 1773 datiert werden darf. Der Zeitpunkt, bis zu dem eine 
Datierung aus Grund des Stils möglich wäre, ist wohl das Jahr 1788, wo P. H. 
Tesdorpf auf 4 Jahre Lübeck verläßt; nach 1789 müßte man schon entwickeltere 
klassizistische Formen erwarten. 
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architektur, die Diele und die späteren Zimmereinrichtungen, 
im ganzen behandeln zu können. 

Im Besitz der Familie Tesdorpf befindet sich noch der alte 
Entwurf zur Fassade des Hauses (Abb. 2)^»). Er zeigt einen 
Aufbau von 3 Stockwerk Höhe und 5 Fenster Breite. Das Erd- 
geschoß ist mit einer kräftigen Querfugung versehen und wird 
nach oben von einem Gurtgesims abgeschlossen, auf welchem die 
Fenster des ersten Stocks aufsitzen. Sie sind sämtlich durch Stein- 
ballustraden ausgezeichnet. Außerdem werdendieFenster der ersten, 
dritten und fünften Achse durch profilierte Rahmen und segment- 
förmige Giebel besonders akzentuiert. Eine rechteckige Mauer- 
platte verbindet sie mit den einfacher gerahmten, niedrigeren 
Fenstern des zweiten Stocks. Die Zwischenfächer haben rahmenlos 
in die Putzfläche eingeschnittene Öffnungen; ebenso das ganze 
dritte Halbgeschoß. Ein schweres Kranzgesims schließt die Fassade. 
Seine Wirkung wird noch verstärkt durch die steinerne Ballustrade 
darüber mit ihren allegorischen Gestalten. 

Wichtig ist, daß der Fassadenentwurf bei gleicher Höhe ein 
Halbgeschoß mehr zeigt als die ausgeführte Fassade (Abb. 1 und 2). 
Er setzt wenigstens in den oberen Geschossen eine andere Stockwerk- 
einteilung voraus, als sie m. E. nach dem Wickedeschen Umbau 
im Hause bestand: Wenn man die Fassade dem Entwurf gemäß 
hätte bauen wollen, hätte man zumindest den dritten erst vor 
wenigen Jahren gehobenen Geschoßboden wieder tiefer legen 
müssen. Man hat es deshalb schließlich doch vorgezogen, die Anlage 
der Fassade bei der Ausführung der einmal vorhandenen Geschoß- 
einteilung anzupassen. Infolgedessen mußte also vor allem die 
Fensterreihe des obersten Halbgeschosses fortfallen. Dafür sind 
die Fenster des zweiten Stocks der Geschoßhöhe entsprechend 
bedeutend größer als im Entwurf, und außerdem sind sie etwas 
mehr herausgerückt. Der Etagenabstand hat sich also vergrößert. 
Aus diesem Grunde sind dann die Mauerplatten, die in den be- 
tonten Achsen die Fenster des ersten und zweiten Stocks mitein- 
ander verbinden sollten, fortgefallen: sie wären jetzt zu plump 
geworden. Zum Ersatz wurden die segmentförmigen Fenster- 

Diese Tatsache kann übrigens bis zu einem gewissen Grade die Tesdorps- 
sche Überlieserung bestätigen, daß die Fassade wirklich in Tesdorpsscher Zeit 
gebaut worden ist. 
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verdachungen stärker ausgewölbt. Die zuletzt genannten künst- 
lerischen Korrekturen, die im Gefolge der praktisch bedingten 
Veränderungen vorgenommen wurden, sind aber immerhin 
nur nebensächlicher Natur. Man hat darauf verzichtet, eine wirklich 
neue Formulierung für die Fassade zu finden. Es ist deshalb 
auch kaum verwunderlich, daß die ausgeführte Fassade gegenüber 
dem Entwurf künstlerisch keine Verbesserung ist. Im Gegenteil: 
die feste Verbindung, die die Elemente des Entwurfs untereinander 
hatten, ist gelockert, die Flächengliederung hat dadurch an Be- 
stimmtheit verloren, die Fassade ist im ganzen langweiliger ge- 
worden. 

Obgleich man, wie gezeigt wurde, versucht hat, die Fassade 
dem bestehenden Baukörper anzupassen, bleibt doch ein gewisser 
Widerspruch zwischen beiden Teilen bestehen. Sehr deutlich zeigt 
er sich darin, daß der Spitzgiebel des Hauses in der Fassade gar 
nicht berücksichtigt ist: der untere Giebelteil wird durch das zweite 
Obergeschoß der Fassade überschnitten (das oberste scheinbare 
Vollgeschoß ist also in Wirklichkeit schon Dachgeschoß), und die 
darüber hinausstehende Giebelspitze ist abgewalmt. Wider- 
sprüche dieser Art finden sich jedoch auch schon an früheren Lübecker 
Häusern. Sie treten als notwendige Folge der seit der Mitte des 
Jahrhunderts bemerkbaren Tendenz auf, die Bedeutung des 
alten Hausgiebels innerhalb der Fassade zu beschneiden und der 
spitzgiebeligen Hausfront eine horizontal abgeschlossene Fassade 
vorzulegen^"). In einem Bau wie dem der Königstraße 81 von 
1773"^) ist z. B. die untere Giebelhälfte ähnlich wie im Behnhaus 
von dem zweiten Obergeschoß der Fassade verdeckt und der noch 
frei sichtbare niedrige und schmale Giebelaufsatz darüber ist nur 
mehr ein Rudiment der früheren mächtigen Giebel, die sich über 
der Fassade mehrere Stockwerke hoch erhoben. In die Jahre 
zwischen 1773 und den Behnhausumbau muß sodann das Haus 
Königstraße 21"^) (jetzt Staatsarchiv) gesetzt werden, das als erstes 

°°) Vgl. Struck a. a. O. p. 98, M. Metzger a. a. O.-T. 59 Abb. 183; T. 61 
Abb. 191, 195, 196; T. 62 Abb. 198. 

Vgl. bes. Rahtgens in Vaterstädt. Blätter 1924 Nr. 4, „Zwei wieder- 
hergestellte Fassaden des Rokoko". Abb. bei Struck a. a. O. P. 92 und Metzger 
T. 63 Abb. 201. 

Metzger a. a. O. T. 63 Abb. 290. 
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überhaupt darauf verzichtet, den Giebel nach der Straße zu (also 
innerhalb der Fassade) sichtbar zu machen^^) (Mp. 4). 

Gerade die Giebellosigkeit könnte nun dazu verleiten, in der 
Fassade des Staatsarchivs eine unmittelbare Vorstufe und sogar 
das Vorbild für die Behnhausfassade zu sehen, jedoch ist die 
Fassadenkomposition noch eine ganz andere. In dem Risalit für 
die breitere Mittelachse und den niedrigen Fenstern des zweiten 
Stocks stimmt sie mit einigen der früheren Giebelfassaden sehr 
weitgehend überein^^). Auch das Kranzgesims und die Galerie, 
die über dem zweiten Obergeschoß die Fassade abschließen, sind 
schon in der Königstraße 81 vorgebildet, nur werden sie jetzt 
stärker betont. Die Wappenkartouche mit Schildhaltern über der 
Galerie wirkt wie ein Ersatz des Giebelaufsatzes. Entwicklungs- 
geschichtlich auf der gleichen Stufe steht auch das Wickede-Stift^^), 
Glockengießerstraße 9, ein kleineres Haus, das 1783, also sogar 
etwas nach dem Behnhaus, die jetzige Fassade erhalten hat. 
Der schwach hervortretende Mittel-Risalit der Fassade löst sich 
über dem Erdgeschoß in zwei Lisenen auf (vgl. Königstraße 81), 
um die sich das Dachgesims verkröpft und die in der überhöhten 
Mittelstufe der Attika wieder aufgenommen werden. Sie fehen 
aus wie die abgebrochenen Ansatzstücke einer Lisenengliederung, 
die für den Hausgiebel berechnet war. Staatsarchiv und Wickede- 
Stift bleiben eben trotz der Giebellosigkeit noch in der einheimischen 
Bauweise verwurzelt. Gerade dadurch unterscheiden sie sich vom 
Behnhaus. Denn die Fassadenkomposition des Behnhauses ist 
in keiner Weise mehr von dem in Lübeck bis dahin gebräuchlichen 
Schema abhängig. Der Gliederungsrhythmus (—«—^—), 
bei dem die Eudachsen ebenso stark betont sind wie die Mittelachse, 
konnte auch gar nicht aus der alten Lübecker Giebelfassade heraus 
entwickelt werden; denn diese verlangt entweder eine unter- 
schiedslose Behandlung aller Achsen oder ein Hervorheben der 
Mitte allein. 

Das Haus hatte ursprünglich ein hohes Mansarddach, das erst 188V 
durch das jetzige fast ganz flache Dach ersetzt wurde (frdl. Mitteilung von Herrn 
Staatsrat vr. Kretzschmar, Lübeck). Die Gestaltung der Fassade ist dadurch 
jedoch nicht verändert worden. 

°') Vgl. besonders etwa Mengstraße 40 und Braunstraße 11, siehe Metzger 
a. a. O. T. 61 Abb. 195, 196. 

'°) Metzger a. a. O. T. 68 Abb. 218. 
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Auch die Art, wie am Behnhaus die Dachballustrade gleich- 
mäßig mit Figuren besetzt ist, hat keine lübeckischen Beraus- 
setzungen, und fremd in Lübeck ist schließlich die ganze klassizistische 
Formensprache: die schwere Bildung der Attika und des Kranz- 
gesimses, die hohen Fenster mit Steinballustraden, geradem 
Sturz, segmentförmigen Fensterverdachungen usw. 

Die Quellen für die Behnhausfassade müssen außerhalb 
Lübecks liegen, und ich glaube, daß sie in Frankreich zu suchen sind. 

Als allgemein französischer Zug darf zunächst der Ballu- 
stradenabschluß mit Figuren gelten. Unter der Masse von Bei- 
spielen, die sich dafür anführen ließen, nenne ich nur das Haus 
Montmorency in Paris von dem Architekten Le Doux (gebaut 
1772)»«), das auch in der Schwere und Wucht der Formen an das 
Behnhaus erinnert. Vor allem aber läßt sich das hervorstechendste 
Charakteristikum der Fassade, die alternierende Achsenbetonung, 
in Frankreich nachweisen. Man findet sie an dem 1786 von 
Bellanger für den Grafen von Artois gebauten Ballspielhaus in 
Paris (Abb. 5s). Zum Vergleich kommt nur der breite, fünf- 
achsige Mittelteil des Baues in Betracht. Er hat wie der Behnhaus- 
entwurf drei Stock über dem Erdgeschoß, das mit einer Quer- 
sugung und den rahmenlosen Fenstern diesem recht gut entspricht. 
Die Fenster des ersten Stocks werden nun in den Achsen 1, 3 und 5 
dadurch hervorgehoben, daß sie dreieckige Giebelverdachungen er- 
halten. Die eigentliche Umrahmung der Fensteröffnungen wird 
freilich nicht verstärkt, sondern bleibt sich an allen Fenstern, auch 
denen der unbetonten Achsen 2 und 4, gleich. Der durch die 
Giebelbekrönungen erreichte Akzentwechsel wird jedoch dadurch 
nicht berührt. Eine weitere Entsprechung liegt darin, daß alle 
Fenster des ersten Stocks mit Ballustraden versehen sind, deren 
Deckplatten durch ein schmales Gesims miteinander verbunden 
werden. Schließlich nimmt die Fensterhöhe in den drei Ober- 
geschossen fortschreitend ab, wenn auch nicht so ruckweise wie im 
Behnhausentwurf. 

Außer dem Ballspielhaus von Bellanger kann ich noch zwei 
weitere Bauten mit alternierender Fensterbetonung nennen, ein 
Haus in Dijon, rue cke la Urekecture 40 (etwa aus der gleichen 

") Vgl. I. Chr. Krafft: ?Isn8, coupes et ölövstions cies plu8 belle8 
msi80N8 ei cie8 Iiotel8 con8truit8 ä p3r>8 . . 1801—1802; pl. 40. 
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Zeit), und eins in Rouen, rue äe Lro8ne 24 (gegen 1787; 
Abb. 5b). 

Das Haus in Rouen hat wie das Behnhaus über den Fenstern 
segmentförmige Verdachungen, und außerdem finden sich hier 
auch entsprechende Mauerplatten zwischen den betonten Fenstern 
des ersten und zweiten Stocks. 

Gewiß sind nun die genannten Bauten später als das 
Behnhaus entstanden; sie können also nur als Parallelerscheinung 
zu ihm gelten. Aber sie zeigen doch den Boden, auf dem eine 
Fassadenkomposition wie die des Behnhauses entstehen konnte. 

Mit der Ansicht, daß die Behnhausfassade stilistisch aus Frank- 
reich abzuleiten sei, gerät man freilich in Widerspruch zu der 
Tesdorpfschen Überlieferung, die auf Italien weist: nach ihr soll 
ja die Fassade erst im Anschluß (und unter dem Eindruck) von 
P. H. Tesdorpfs Jtalienreise im Jahre 1782 geplant und aus- 
geführt worden sein. Doch sind mir keine italienischen Bauten 
der Zeit bekannt, die mit dem Behnhaus so gut vergleichbar 
wären wie die französischen. Das ist wohl auch kein Zufall, denn 
die gleichzeitige italienische Baukunst spielt keine bedeutende oder 
gar führende Rolle in der Entwicklung des Klassizisrnus. Die 
reichen Anregungen, die die antiken Baudenkmäler und daneben 
die Renaissance-Architektur Italiens dem Klassizismus bieten 
konnten, wurden mit viel frischeren Kräften in anderen Ländern 
aufgenommen und verwertet: abgesehen von England, vor allem 
in Frankreich. In Frankreich erhielt die klassizistische Architektur 
ihre erste vorbildliche Prägung. Außerdem hatte P. H. Tesdorpf 
sehr viel engere persönliche Beziehungen zu Frankreich als zu 
Italien: schon als Knabe verbrachte er mehrere Jahre in einer 
vornehmen Erziehungsanstalt in Vincennes, später machte er,-^ 
1772 und 1779, längere Reisen nach Frankreich und 1785 siedelte 
er sogar ganz nach Paris über, von wo ihn erst der Ausbruch der 
Großen Revolution wieder vertrieb^^). Mit Italien dagegen 
bleibt die Reise von 1782 die einzige Berührung. 

In der Tesdorpfschen Jtalienüberlieferung darf man also 
vielleicht eine — übrigens sehr naheliegende — nachträgliche 
Ausschmückung und Interpretation der ursprünglich überlieferten 

Vgl. O. Tesdorpf a. a. O. l p. 85, 87, 95. 
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Wendungsehen, die Fassade sei „in die Form des Römers" gebracht 
worden. Diese Formel würde jedoch zunächst nur ganz allgemein 
dem klassizistischen Charakter der Fassade gelten und in diesem 
weiteren Sinne „römisch" wurde um 1780 auch, oder besser 

, gerade, in Frankreich gebaut^^). 
Schaltet man also die Tesdorpfsche Überlieferung im vor- 

liegenden Falle aus, so erhält man die Möglichkeit, den Beginn 
des Fassadenbaues vor das Jahr 1782 zurückzuverlegen und direkt 
nach der Pariser Hochzeitsreise P. H. Tesdorpfs anzusetzen. 
Dafür spricht der Umstand, daß die Diele des Hauses, die damals 
umgebaut wurde, mit der Fassade allem Anschein nach gleichzeitig 
ist, und zwar obgleich sie nun nicht wie diese aus französischen, 
sondern aus einheimisch Lübecker Voraussetzungen erklärt werden 
muß. 

Bei der Charakterisierung der beiden Dielentypen, die sich 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts herausgebildet hatten, wurde 
schon erwähnt, daß die Behnhausdiele in ihrer heutigen Gestalt 
dem zweigeschossigen Typ folgt, der in Höhe des ersten Stocks 
eine rings an den Dielenwänden entlangführende Galerie zeigt 
(Abb. 6a). Ihre Eigenart und ihre besonderen Vorzüge werden 
am besten durch einen Vergleich mit der sehr nahe verwandten 
älteren Diele in dem Rokokohaus der Großen Petersgrube 21^^) 
(Abb. 6b) deutlich werden^"). Abgesehen von den Gemeinsam- 

Als analogen Fall möchte ich anführen, daß das von dem französischen 
Klafsizisten J.Ramöe bei Bagsvaerd in Dänemark gebaute Landhaus Sophienholm 
in der „dlz^este Lkilclerie st Kjsdentisvn" von 1821 als „in italienischem Ge- 
schmack" gebaut bezeichnet wird (vgl. B. Lorenzen, l^snäßssräe ox l^z^stZtecker 
i Ssrok, krococco vZ L^mpire, K. 1S2V p. 35 und Anm. 9). 

^°) Auf diesen Zusammenhang macht auch schon Struck aufmerksam, 
a. a. O. p. 190/101. — Grundrißabb. der Diele Große Petersgrube 21 bei Unglaub 
a. a. O. p. 285 und 287; außerdem bei E. Fink: Die Treppenanlagen in den alten 
Bürgerhäusern der Hansestädte Bremen, Hamburg, Lübeck; Hamburg 1912, 
Abb. 71/72; ebendort auch Ansichten: Abb. 124/125. 

^") Leider läßt sich nicht mehr ein Vergleich mit der Diele des Hauses 
Mengstraße S durchführen, da diese Diele nur noch zum kleinsten Teil erhalten 
ist. Immerhin sieht man noch jetzt, daß die Treppe mit der Arkadenreihe davor 
derjenigen im Behnhaus außerordentlich ähnlich gewesen ist. Im ganzen ist 
die Anlage kleiner und die Durchführung geringer. Der Stil der Einzelformen 
zeigt, daß die Diele eine unmittelbare Vorstufe zu der des Behnhauses gewesen 
ist. Abb. bei Metzger a. a. O. Text p. 32. 



Abb. 1. Fassat>e des Behnhauses. 



Abb. 2. Entwurf zur Fassade des Behnhauses; nach Abb. bei O. Tcsdarpf: 
Die Geschichte des Tesdorpfscheu Geschlechts bis 1920 (1921). 



Abb. 3 s. 

Grundriß des Behn- 
hauses, Erdgeschoß 
und 1. Stock (die 
schraffierten Teile erst 
in neuerer Zeit iiber- 
dacht; ursprünglich 
Hof); nach Abb. bei 
F. W. Virck: Das 
Behnsche Haus in 
Lübeck, Banrundschau 

1921. 

Abb. 3 b. Entwurf Lillies für Zimmer XV im Behnhous. 



Abb. 4. Fassade des Hauses Kmugstraße 21, Lübeck. 



Abb. 53. Fassade des von Bellanger 1786 in Paris gebauten Ballspielhauses; 
nach I. Chr. Krasft: PI3N8, coupes et eleveiions ... k>. 1801—1802 p>. 111. 

Abb. 5b. Fassade eines Hauses in Rouen, rue cle Lrosne 24, ffeqen 1787; nach 
l^'arcbiteclure et l3 äecor. trän?. 3ux 18^ et 19^ s., ?. s. 3. 8cl. III pl. XCVIII. 



Abb. 6d. Diele im Hause Große Petersgrube 21, Lübeck. 



Abb. 7 3. Gartenzimmer im Behnhaus <Raum IX). 

Abb. 7d. Landschaftszimmer im Behnhaus (Raum VIII). 



A
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keilen, die sich daraus ergeben, daß beide Dielen dem gleichen Typus 
angehören, ist auch die Treppenform in beiden Fällen recht ähnlich, 
und besonders findet sich hier wie dort das Motiv, die Treppe 
von dem übrigen Raum durch eine Arkadenreihe abzutrennen, 
der an den Dielenwänden Blendarkaden entsprechen. 

Zu beachten ist aber, daß in der Großen Petersgrube diese 
Arkadenreihe noch nicht in beiden Geschossen, sondern nur auf der 
Galerie angelegt worden ist. Sodann kommt die allseitige Herum- 
führung der Galerie im Raumbild noch nicht voll zur Geltung, 
weil die Galerie an der linken Längsseite mit Zimmern fest unter- 
baut ist. Infolgedessen ist die Diele auch recht schmal und die 
Lichtzufuhr stark beschnitten. Von der Treppe ist nur der linke 
Lauf frei sichtbar, der rechte wird durch den traditionellen Mchen- 
einbau verdeckt, und da er Rücksicht auf die Bodenstiege zu nehmen 
hat, ist er außerdem verkrüppelt. Schließlich ist bemerkenswert, 
daß der erste Stock noch etwas von dem Charakter älterer Zwischen- 
geschosfe an sich trägt: er ist wesentlich niedriger als das Erdgeschoß. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Diele der Großen 
Petersgrube 21 wohl schon alle Elemente der Behnhausdiele in 
sich vereinigt und zum Teil sogar in sehr ähnlicher Form. Doch 
wird die Übersichtlichkeit des Raumes noch durch Einbauten und 
Unregelmäßigkeiten der Anlage, die für ältere Lübecker Dielen 
so charakteristisch sind, beeinträchtigt. Erst die Behnhausdiele zeigt 
eine ganz neue Regelmäßigkeit und Klarheit der Gestaltung. 
Infolgedessen war hier eine einseitige Unterbauung der Galerie 
von vornherein ausgeschlossen und auch der Kücheneinbau mußte 
verschwinden. Die Treppe ist auf diese Weise gleichmäßig freigelegt. 
Von der Galerie zum zweiten Stock hat man sich nicht mehr mit 
einer kleineren Treppe begnügt, sondern die Haupttreppe in der- 
selben Form wie vom Erdgeschoß zur Galerie wiederholt. Die 
Arkadenreihe auf der Galerie ist entsprechend in das Erdgeschoß 
übernommen worden. Die Führung der Treppenarme zeigt einen 
kleinen, aber doch wichtigen Unterschied gegenüber der Großen 
Petersgrube (auch wenn man davon absieht, daß dort der rechte 
Treppenarm nicht voll ausgebildet ist): denkt man sich die Treppen- 
anlage der Großen Petersgrube streng symmetrisch, so kommt 
man zu einer Form, wie sie in Lübeck z. B. das Haus Breite 
Straße 43 hatte, d. h., die beiden Treppenarme, die von dem 

2 Ztschr. d. «. s. L. «. XXVII, 1. 
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Mittelpodest aus parallel zur Wand abgehen, führen ohne Unter- 
brechung geraden Wegs zur Galerie hinauf. Die Treppe im 
Behnhaus hat dagegen eine Form, die ähnlich fchon in dem Haufe 
Kohlmarkt 13") und Mengstraße 6^^^ vorgebildet war: dicht 
unterhalb der Galerie find noch einmal Podeste eingefchaltet, 
von denen aus die beiden Treppenarme im rechten Winkel weiter- 
führen und in ganz kurzen Läufen (3 Stufen) die Galerie erreichen. 
Der Vorteil der Anlage besteht darin, daß der Blick des Herauf- 
steigenden nicht auf die Dielenfchmalseite auftrifft, fondern wieder 
zur Mitte des Dielenraumes zurückgelenkt wird. Die Treppe 
erfcheint dadurch fester mit dem Dielenraum verknüpft; und das 
ist wichtig, denn wenn auch einerfeits das Bestreben besteht, der 
Treppe durch die Arkadenabteilung den Charakter eines einfachen 
Einbaues in die Diele zu nehmen, fo konnte doch anderseits die 
Treppenanlage bei dem Fehlen eines eigentlichen Treppenhauses 
nie selbständige Bedeutung erlangen; sie mußte vielmehr immer 
Teil innerhalb des ganzen Dielenraumes bleiben. Durch die 
Ebenmäßigkeit ihrer Anlage ist die Behnhausdiele ein festlich 
weiter, schön proportionierter und einheitlicher Raum geworden. 
Zu dieser Wirkung tragen gewiß auch die sehr stattlichen absoluten 
Ausmaße bei, aber der Architekt der Diele hat doch dem Raum 
erst das eigentliche Leben und eine bestimmte Physiognomie 
gegeben. Er war in seiner Arbeit um so freier, als die Diele 
keinem praktischen Zweck als Warenlagerraum mehr dienen 
sollte: von Anfang an war sie vielmehr als Repräsentations- 
raum gedacht. P. H. Tesdorpf ließ hier Nachbildungen antiker 
Skulpturen aufstellen, die er aus Italien mitgebracht hatte"). 
Aus derselben Zeit stammen wohl auch die zwei großen Neger- 
statuen, die als Leuchterträger die Treppe flankieren und farbig 
einen so auffallenden Kontrast zu dem Weiß des umgebenden 
Raumes bilden"). 

Vgl. Struck a. a. O. Abb. 41s und d. 
Siehe Anm. 40. 
Vgl. Tesdorpf a. a. O. l p. 95; 2 Statuen find heute noch auf der 

Galerie ausgestellt, 2 andere sind im Magazin. 
") Drei Negerköpfe finden sich übrigens auch im Behnschen Wappen; 

siehe z. B. das in der Behnhausdiele selbst auf einem Türmedaillon gemalte 
Wappen. Sie scheinen erst in neuerer Zeit ins Wappen aufgenommen zu sein 
(Wappen des Bürgermeisters H. Th. Behn, t 1906), und bei dieser Gelegenheit 
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Die oben behauptete Gleichzeitigkeit von Diele und Fassade 
des Behnhauses wird nun dadurch bewiesen, daß an den Stellen, 
wo Innen- und Außenbau zusanrmentreffen, sich kein Bruch 
feststellen läßt. In den nach der Straße zu liegenden Zimmern 
des ersten Stocks, die, von der Dielengalerie aus zugänglich, 
mit ihr eng zusammengehören, ist zwar der ursprüngliche Zustand 
nicht mehr unberührt erhalten: der Schrnuck der großen Wand- 
flächen ist im 19. Jahrhundert verändert worden^^). Doch ist 
die Paneelierung gewiß noch die alte und gerade die Verkleidungen 
der Fenstergewände zeigen keine Spuren einer nachträglichen 
Korrektur. Besonders klar scheint mir aber der Zusammenhang 
zwischen Fassade und Dielenanlage in dem Einfahrtskorridor 
zu sein. In den Proportionen richtet er sich nach dem großen 
Haupttor, d. h. nach der Fassadenarchitektur^^). In seiner Aus- 
schmückung mit der Blendarkadengliederung und der Triglyphen- 
reihe unter dem Deckengesims folgt er jedoch der Formensprache 
der Diele. 

ist dann das ältere Wappen, so wie es ein Siegel des H. F. Behn, Predigers 
an St. Petri, vom Jahre 1813 zeigt, d. h. 3 Ähren über 2 (im Siegelabdr. von 
1813 nicht recht erkennbaren) gekreuzten Knochen oder Keulen, zum Herzschild 
des neuen Wappens geworden; vgl. die Wappenzeichnungen Lüb. Staatsarch. 
Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen den Negerstatuen der Behnhaus- 
diele und der Wappenerweiterung? 

^°) Die Tapeten des Mittelzimmers, blau (übermalt) mit kleinen Grisaille- 
Figuren in der Mitte der Wandfelder, sollen erst unter l)r. Behn hier angebracht 
worden sein und aus dem Geschäft von Fr. Matz stammen, das in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts die bedeutendste Lübecker Tapetenhandlung war; frdl. 
Mitt. von Herrn Tapetenhändler Engelbrecht (Lübeck), der im Matzschen Geschäft 
gelernt und es später übernommen hat. Stilistisch wären die Tapeten schon um 
1800, aber m. E. auch bis gegen 1830 möglich. — Die Wände von Zimmer XIV 
waren einst mit großen Landschaftsgemälden bespannt, wie man es in Lübecker 
Häusern aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts häufig trifft. Dargestellt 
waren: „Te Tz^bre"; „Vue proctie cku lVIont verrat" und „Villa des Hadrian". 
Sie sind von P. H. Tesdorpfs Sohn Friedrich Jacob abgezeichnet worden. Die 
Blätter, 1799 datiert, befinden sich noch in Tesdorpfschem Besitz; vgl. O. Tesdorpf 
a. a. O. II p. 91. 

^°) Es ist anzunehmen, daß er besonders nach dem Wickedeschen Umbau 
schon an der gleichen Stelle lag wie jetzt. Doch daß er damals schon die gleichen 
breiten Proportionen gehabt hat, möchte ich bezweifeln. Im allgemeinen sind 
solche Hauseingänge schmaler und nicht für Wagendurchfahrt, berechnet wie im 
Behnhaus. 

2» 
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Darf demnach die gleichzeitige Ausführung von Fafsade 
und Diele als gefichert gelten, fo bedarf die Frage, woher es 

' kommt, daß beide Teile ganz verschiedene Voraussetzungen haben, 
um so mehr der Erklärung. Die Lösung gibt uns wiederum der 
Entwurf zur Fassade an die Hand: Rechts und links von der 
Fassade sind halbhohe Mauern angegeben, die den Hos oder Garten 
des Hauses gegen die Straße zu abschließen sollen. Der Bau 
mußte aber zwischen älteren Häusern stehen. Die Ausführung 
der Mauern war also unmöglich: das macht den Schluß wahr- 
scheinlich, daß der entwerfende Architekt ohne Ortskenntnis war, 
da er sonst die schematisch angebrachten Requisiten gewiß fort- 
gelassen hätte. Daraus wird man dann bei Berücksichtigung 
der stilistischen Abhängigkeit der Fassade von Frankreich weiter 
folgern dürfen, daß P. H. Tesdorpf den Entwurf in Frankreich 
von einem französischen Künstler hat anfertigen lassen. Ge- 
legenheit dazu hatte sich auf der Reise von 1779 geboten, als 
der Hauskauf schon schwebte und auch der Umbau gewiß schon 
projektiert war. 

Die Ausführung der Fassade wird dann in der Hand eines 
geschickten, einheimischen Baumeisters gelegen haben, der sich, 
abgesehen von den wenigen durch die bestehenden Bauteile 
bedingten Veränderungen, eng an den französischen Entwurf 
gehalten hat. 

Die innere Einrichtung, vor allem also die Anlage der Diele, 
wäre dagegen von ihm selbständig geschaffen worden. Das schließt 
natürlich nicht aus, daß der Bauherr P. H. Tesdorpf einen starken 
Einfluß darauf ausgeübt hat. Nach der Tesdorpfschen Tradition 
verdankt ja insbesondere die Treppenanlage ihre Gestalt seinen 
Angaben, und man möchte annehmen, daß auch das einzige, sehr 
französisch anmutende Motiv in der Diele: die hohen Fenster 
zum Hof, die bis zum Boden reichen und mit schmiedeeisernen 
Geländern versehen sind, auf seine Anregung zurückgehen^^). 

Der Angabe O. Tesdorpfs, vgl. Anm. 16, daß der Baumeister der 
Diele ein junger Künstler gewesen sei, den P. H. Tesdorps in Paris kennen- 
gelernt habe, steht der lübische Charakter der Anlage im ganzen und auch der 
meisten Detailformen (Blendarkaden, Treppen und Galeriegeländer) entgegen. 
Die „französischen" Fenster genügen nicht, um die Überlieferung zu rechtfertigen. 
Ob die Tesdorpfsche Bemerkung wohl auf eine blaß gewordene Erinnerung 
an die französische Herkunft des Fassadenentwurfs zurückgeht? 
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Ein Teil des Behnhauses ist bislang ganz außer Betracht 
geblieben: der Ausbau des Seitenflügels nach dem Garten zu. 
Die Zimmer sind hier in einer sehr charakteristischen Weise an- 
gelegt. Kerns von ihnen hat eine einfach rechteckige Gestalt. 
Meist ist auf der einen Seite eine große Nische für Sofa, Bett 
oder Büfett eingelassen, die ihrerseits von kleinen Nischen für die 
Ofen flankiert wird; oder auch: die ganze Zimmerrückwand ist 
ausgerundet worden und etwa mit einem Landschaftsgemälde 
bespannt (Abb. 7b). Eine andere Eigentümlichkeit ist die streng 
symmetrische Gliederung der Wandflächen. Jedes Mittel ist 
dazu recht: Ofenattrappen, Scheintüren, Wandschränke. Geschickt 
ist eine ermüdende Aufreihung der Zimmer vermieden worden: - 
bald liegen sie csuer, bald längs zum Eintretenden, hier wird 
der Eindruck gesteigert durch eine große Flachkuppel, dort ist der 
Raum nur gerade für zwei Personen berechnet. Wegen der 
Wanddekoiationen sind besonders das Gartenzimmer des Erd- 
geschosses (Abb. 7s) und das kleine Kabinett im ersten Stock zu 
nennen. Beide zeigen gemalte Ausblicke in Gärten mit Sträuchern 
oder blühenden Stauden. Im Gartenzimmer ist auch das Zu- 
sammenspiel der gemalten Arkaden (durch die man „hindurchsieht") 
mit den wirklichen Öffnungen von Tür und Fenstern schön ge- 
lungen. Merkwürdig ist der Ofen in der Mitte der Rückwand 
mit einer großen Urne als Aufsatz. Die Nische dahinter ist mit 
Bäumen bemalt. Das Ganze: ein Grabmonument im Park! 
Auch in den anderen Räumen haben übrigens die Ofen, ganz im 
Sinn des Klassizismus, eine „edlere" Bedeutung erhalten: sie 
dienen als Sockel für antikische Figuren. 

Jeder Raum hat seine eigene Farbstimmung: im Garten- 
zimmer sind kühles Blau und Weiß ausschlaggebend, in dem 
Zimmer davor ein Helles Grün, und wieder anders ist in dem 
kleinen Korridor zur Diele mit der schönen alten Glasampel alles 
in Graublau und Graurot gehalten; den einzigen starken farbigen 
Akzent geben die Türlünetten mit antiken Gefäßen auf pom- 
pejanisch-rotem Grund. 

Auch im ersten Stock findet sich der Farbwechsel von Raum 
zu Raum. Er war übrigens gewiß von Anfang cm beabsichtigt, 
wenn auch der heutige Zustand der Zimmer nicht überall mehr 
dem ursprünglichen entspricht: in Raum XIl muß z. B. das große 
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Landschaftsbild der Rückwand in Behnscher Zeit erneuert worden 
sein, denn die Kostüme der Staffagefiguren sprechen für eine 
Datierung gegen Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. 
Wie die Dekoration des ersten Zimmers im oberen Geschoß 
eigentlich zu denken ist, läßt der noch erhaltene alte Entwurf 
erkennen (Abb. 3b): an Stelle der heute einfarbig getönten 
Flächen sieht er einen reichen malerischen Schmuck an Decke 
und Wänden vor. 

Für die Interieurs im Behnhausflügel können wir nun 
einen bestimmten Künstler namhaft machen: Jos. Chr. Lillie^). 

Das Blatt mit dem Zimmerentwurf ist zwar nicht signiert. 
Doch kann man in der Beschriftung mit Sicherheit LMes Hand- 
schrift erkennen. Ebenso ist die Anlage der Zeichnung, bei der 
die Wände im Aufriß um die Decke herum gruppiert find, für 
Lillie charakteristisch^»); Ausblicksdekorationen in der Art der- 
jenigen des Gartenzimmers find bei ihm ein sehr beliebtes 
Thema»"); besonders aber find die beschriebenen Zimmerformen 
in allen feinen gesicherten Bauten wiederzufinden»^). 

Man hat also von der Ausstattung des Behnhausflügels 
auszugehen, wenn man nun auch den Anteil Lillies an der Ein- 
richtung des Vorderhauses bestimmen und abgrenzen will. 

Die wichtigste Frage ist natürlich die, ob Lillie etwa mit dem 
„Baumeister der Diele" identisch fein kann. Die Dielenanlage 
und die Festzimmer im ersten Stock gehen aber auf keinen Fall 
mit den Zimmereinrichtungen im Flügel zusammen. In keinem 
der Festzimmer kommen die Lilliefchen Nischenanlagen oder 
ausgewölbten Rückwände vor. Ebensowenig findet sich hier das 
Streben nach Symmetrie: so stehen die Ofen ohne Pendant 

Für die im folgenden genannten Vergleichspunkte mit gesicherten 
Lillie-Arbeiten muh ich auf die in BorbereiUmg befindliche Lillie-Arbeit verweisen. 

") Diese Art findet sich auf einigen Lilliefchen Zimmerentwürfen m 
Kopenhagen, Kupferstichkabinett. 

b") Vgl für Ausblicksdekorationen bei Lillie: Das sog. Affenzlmmer m 
dem Schlößchen Lifelund auf der Insel Möen (von 1793; Monographie über 
Liselund mit Text von L. Bobö und A. Jensen, Kopenhagen 1918); den Vorraum 
des Gutshaufes Brede bei Lyngby (von 1798); Zimmerentwürfe im ö/luseum 
kor Inckustri in Kopenhagen. - 

») Einzig abgebildet ist der Grundriß des Hauses Breite Straße 48 m 
Lübeck; vgl. Birck, Aufsatz in „Die Denkmalspflege" (192V). 
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quer in einer Zimmerecke. An Einzelformen unterscheiden sich 
vor allem die Türrahmen und Deckengesimse. In den Dielen- 
zinrmern sind sie sehr kräftig und zeigen eine Häufung von Pro- 
filierungen; im Seitenflügel haben sie eine schlichtere Bildung. 
Endlich vergleiche man zwei jonische Kapitäle: von der Arkaden- 
reihe auf der Dielengalerie und aus dem Zimmer mit der Land- 
schaft (Abb. 7b). Dort kommen die Eckvoluten getrennt aus dem 
Eierstabkranz hervor; sie sind diagonal gestellt; eine kleine Girlande 
hängt zwischen ihnen. Hier liegt über dem Eierstab ein gebauchtes 
Polster, das in die Volutenenden überführt. Diese selbst sind in 
eine Ebene mit dem Pilasterschaft gebracht. 

Die Einrichtung der Diele und der Festzimmer, d. h. der 
Hauptteile des Vorderhauses, kommt für Lillie also nicht in 
Betracht, dagegen darf chm die Ausstattung der noch übrigen 
Räume ganz oder in einzelnen Teilen zugesprochen werden. 

Vor allem ist die Halle im zweiten Stock (Abb. 8) eine Arbeit 
Lillies. Bei ihrer Anlage wurde der Hintere Teil nach dem Garten 
zu mittels einer leichten gerundeten Scherwand als besonderes 
Zimmer abgetrennt. Die Nische für das Sofa, die gewölbte Rück- 
wand, die Form des Ofens, selbst die kannelierten Pfosten, die 
die Nische einrahmen — alles entspricht hier vollkommen den 
Lillie-Einrichtungen im Seitenflügel. In den für die Halle ver- 
bleibenden Raum münden nunmehr die beiden Treppenaufgänge 
seitlich ein. Bezeichnenderweise hat Lillie versucht, diese Unregel- 
mäßigkeit wieder auszugleichen. Zu diesem Zweck ist die Halle 
durch zwei Holzfäulen mit einem Deckbalken darüber in zwei 
Abschnitte zerlegt worden. Die Größe des vorderen ist so bemesien, 
daß die Treppenaufgänge die Wand syinmetrisch durchbrechen. 
Ebenso ist der Hintere Raumteil in sich vollkommen symmetrisch 
gebildet. Die gemalte Wandarchitektur ist gut erhalten. Sie 
entspricht in ihrer Gedrungenheit den niedrigen Proportionen 
des Raumes. Die völlige Verschiedenheit von der unteren Diele 
mag ein Vergleich der schweren dorischen Trennungssäulen mit 
den überschlanken Säulen zu feiten des Treppenaufgangs im 
Erdgeschoß deutlich machen. 

Außer der Halle sind im zweiten Stock auch die Straßen- 
zimmer von Lillie oberflächlich überarbeitet worden (Panee- 
lierung). 
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Verwickelter ist die Frage nach dem künstlerischen Anteü 
LMes in dem Zimmer, das im Erdgeschoß rechts neben dem 
Haupteingang liegt. Die Mschenanlage der Rückwand zeigt im 
Ganzen und in den Einzelheiten die engste Verbindung mit den 
Räumen des Seitenslügels; dagegen entsprechen die Panee- 
lierung der drei übrigen Wände, die Tür zum Einsahrtskorridor 
hin und das Deckengesims den Formen in den Straßenzimmern 
des ersten Stocks. Lillie kann also nur die Rückwand, bei der es 
sich um eine leichte Scheidewand gegen das schmale Hinter- 
zimmerchen hin handelt, verändert haben^^). 

Gerade nach dem Letztgesagten drängt sich die Frage auf, 
ob nicht bei dem Umbau von 1780 eine Zusammenarbeit zwischen 
LMe und dem Architekten der Diele stattgefunden hat. Ent- 
scheidende Gründe schließen das aus. 

Lillie, 1760 in Kopenhagen geboren, war bis 1779 (30. 8.) 
Schüler der dortigen Akademie. Es wäre sehr merkwürdig, 
wenn man den ganz unbekannten jungen Menschen, der bis 
dahin noch nichts geleistet hatte, bei einem so großen Auftrag 
herangezogen und ihm den Ausbau des Seitenslügels selbständig 
überlassen hätte. Bei einem Gesuch, das Lillie 1782 der Akademie 
einreicht, um eine Anstellung als „Informator" zu erhalwn, hätte 
er zudem bestimmt nicht unterlassen, auf seine Arbeit in Lübeck 
hinzuweisen. Statt dessen kann er nur seine Liebe zur Baukunst 
ins Feld führen. Von 1782 bis 1792, d. h. solange er in Diensten 
der Akademie stand, hätte sich jede Abwesenheit von Kopenhagen 
aus den Akademieakten nachweisen lassen müssen. Die folgenden 
Jahre ist Lillie als Hofdekorateur und Leiter des königlichen 
Möbelmagazins stark beschäftigt. Erst 1799 flieht er infolge eines 

Die kleine Glastür dieser Rückwand zeigt eine Anordnung der Holz- 
sprossen, die — so verschieden sie von dem Muster der großen Glastür zur Diele 
ist — mit den Glastüren an dem schönen eingebauten Büfett in Raum XIll 
ganz übereinstimmt. Auch das Büsett darf daraufhin Lillie zugeschrieben werden 
(der nicht nur Architekt, sondern auch Tischler war). Nachdem es jetzt als Vitrine 
für Museumsgegenstände verwandt wird, sind die alten Türen ausgehoben 
und durch eine große Glasscheibe ersetzt worden. 

Abb. des alten Zustandes bei P. Mebes: „Um 1800«, 2. Aufl., München 1918 
p. 282. 
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Konkurses aus Dänemark. Seit 1802 ist er in Lübeck nach- 
weisbar^^). 

Aus diesen Lebensdaten geht jedensalls soviel hervor, daß 
Lillies Arbeiten im Behnhaus wesentlich später als 1780 anzu- 
setzen sind. 

Zu dem gleichen Ergebnis sühren auch stilistische Erwägungen. 
Denn die Unterschiede zwischen der Diele und den Lillie-Zimmern 
lassen nicht nur erkennen, daß hier zwei verschiedene Künstler 
gearbeitet haben, sondern auch, daß beide Teile zu verschiedener 
Zeit entstanden sind: die Lillieschen Formen sind die sortge- 
schritteneren, klassizistischeren. Ein Zusarnmenhang mit dem 
Rokoko, wie er in der Diele noch spürbar ist — man vergleiche 
das Galerie- und Treppengeländer und die Blendarkaden der 
Wände mit den entsprechenden Teilen der Großen Petersgmbe —, 
ist im Seitenslügel nicht mehr vorhanden. Innerhalb von LMes 
eigenen Arbeiten stehen die kühlen und etwas nüchternen Wand- 
dekorationen aus dem seeländischen Gutshaus Jomsruens Egede 
von 1798 dem Stil der Behnhausdekorationen näher als die 
sarbenfrohen Louis-XVI.-Malereien in Liselund auf Moen 
von 1793. 

Einen noch bestimmteren Anhaltspunkt für die Datierung 
bietet schließlich der erhaltene Zimmerentwurf (Abb. 3b). Der 
Auftiß der Fensterwand zeigt eine recht komplizierte Art, die 
Vorhänge anzuordnen. Das Besondere daran ist, daß der beiden 
Fenstern gemeinsame Quershawl aus zwei verschiedenfarbigen 
Stoffbahnen gebildet wird, die, girlandenmäßig aufgehängt, sich 
überschneiden und verschlingen. Entsprechendes findet sich ver- 
einzelt in Schloß Paretz bei Berlin, das, Ende 1797 fertig, sicher 
nach der damals neuesten Mode eingerichtet ist°^). Zahlreiche 
Beispiele sind mir aber erst aus einem um 1800 erschienenen 
Vorlagebuch für Gardinen „Osmonck et pinsonniäre: T3pi88erie8" 
bekanntgeworden. 

Wichtig ist auch, daß sich die im Entwurf angegebene 
Kannelierung der Türpfosten in allen späteren Lübecker Häusern 

Die Unterlagen für diese biographischen Angaben werden in der 
Lillie-Monographie gegeben werden. 

°^) Vgl. H. Schmitz, Schloß Paretz, Berlin 1919 T. 26. 
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Lillies wiederfindet, dagegen noch nicht in den Arbeiten der 
Kopenhagener Zeit. 

In der technischen Durchführung steht dem Blatt am aller- 
nächsten ein Entwurf Lillies für die Dekoration „des Speisesaals 
im Seitenflügel bei Herr Hafse"b«b). Nach dieser Angabe läßt sich 
das betreffende Haus identifizieren; es liegt in der Großen 
Beckergrube (Nr. 22) und ist 1804/05 gebaut worden. 

Allem Anscheine nach sind also Lillies Arbeiten im Behnhaus 
in der Zeit um oder kurz nach der Jahrhundertwende, d. h. erst 
nach feiner Flucht aus Kopenhagen (8. 3. 1799), entstanden. — 
Am 3. Oktober 1798 war P. H. Tesdorpf in den Rat der Stadt 
Lübeck gewählt worden^^), und es wäre möglich, daß er im Anschluß 
an dieses für ihn bedeutsame Ereignis die Veränderungen in der 
Innenausstattung des Hauses vornehmen ließ°^). Aber freilich 
hätten dann für sie, selbst wenn man annimmt, daß Lillie sich von 
Kopenhagen aus direkt nach Lübeck wandte, nur wenige Monate 
zur Verfügung gestanden: schon im Laufe des Jahres 1799 trat 
eine plötzliche Geschäftsstockung ein, die auch für Tesdorpf einen 
so empfindlichen Verlust bedeutete, „daß er kaum noch imstande 
war, das große Gewese in der Königstraße zu unterhalten^^)." 
Erst nach dem Reichsdeputationshauptschluß trat eine neue Zeit 
der Handelsblüte ein, die bis zur Besetzung Lübecks durch die 
Franzosen 1806 anhielt^^). In diesen Jahren hatte sich besonders 
die Verhängung der Elbblockade für Lübeck günstig ausgewirkt, 
indem dadurch ein großer Teil des Hamburger und Bremer 
Handels nach Lübeck geleitet wurde^^). P. H. Tesdorpfs Ver- 
hältnisse waren nun zwar trotz allem nicht mehr so glänzend wie 
vor 1799^^); nach außen hin suchte er jedoch den Schein des 

In der Behnhausslg. 
Vgl. Tesdorpf a. a. O. ll p. 94. 

b«) Dafür könnte fprechen, daß fich in dem 1801 gebauten Haus Große Becker- 
grube 33 ein Zimmer findet, das das Landschaftszimmer im Behnhausflügel 
(Raum VIII) imitiert. (Die Einrichtung hier ist so dürftig, daß die Behauptung 
P. Baumeisters, Lüb. Bl. 1921 p. 347, sie stammen von L. selbst, nicht zu Recht 
bestehen kann.) Es ist aber ungewiß, ob dieses Zimmer wirklich aus demselben 
Jahr wie der Hausbau stammt. 

°^) Vgl. Tesdorpf a. a. O. Il p. 95. 
Vgl. Fr. Voeltzer: Lübecks Wirtschaftslage unter dem Druck der Kon- 

tinentalsperre; L. 1925 p. 9. 
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früheren Reichtums aufrechtzuerhalten. Zu diesem Bestreben 
würde es gut passen, wenn er inmitten der damals in Lübeck 
herrschenden außerordentlich regen Bautätigkeit nicht hätte zurück- 
stehen wollen, obgleich seine Mittel zu dem großzügigen Stil 
seiner früheren Jahre eigentlich nicht mehr reichten, und er sich 
bald, gegen Ende 1805, sogar dazu entschließen mußte, das Haus 
gegen ein weniger kostspieliges zu vertauschen. Die Modernisierung 
des Behnhausflügels und des obersten Stockwerks im Vorderhause 
wäre dann eine Art Demonstration kurz vor dem Nachgeben 
gewesen. 

Da aber auch diese Datierung etwas Unsicheres behält, 
namentlich dadurch, daß man ein sehr subjektives Moment, den 
Charakter P. H. Tesdorpfs, mit in Rechnung stellen muß, um sie 
mit den äußeren Umständen in Einklang zu bringen, möchte ich 
es offen lassen, ob die Datierung von 1803/04 oder die von 1799 
vorzuziehen ist. Jedenfalls scheint mir aber festzustehen, daß die 
Lillie-Arbeiten noch vor dem Verkauf des Hauses an I. M. Rodde 
entstanden sind, denn Rodde hat das Haus nie selbst bewohnt. 
Es scheint für ihn nur eine Kapitalanlage gewesen zu sein, ebenso 
wie die sechs anderen Häuser, die ihm außer seinem eigentlichen 
Wohnhaus in Lübeck noch gehörten^b). Nach Angabe des Adreß- 
buches steht das Behnhaus 1807 leer, 1809 wohnt der eine Sohn 
Roddes darin, schon 1811 wird er aber nur mehr im Register 
erwähnt, und während der ganzen Zeit, als das Haus Eigentum 
von Roddes Tochter war, werden nur für 1818 und 1821 Mieter 
genannt. Übrigens berichtet auch Schröder in seiner Topographie 
nichts von Veränderungen im Hause in diesen Jahren. Eine 
Datierung nach 1823, in Behnsche Zeit, verbietet endlich der Stil 
der Einrichtungen^"). 

Vgl. Voeltzer a. a. O. p. 178 (Konkursbilanz des Handlungshauses 
Matthaeus Rodde). 

°°) Zwei Argumente, die für die Datierung in Tesdorpfsche Zeit sprechen, 
erwähne ich nur beiläufig, da das eine nicht nachprüfbar ist, das andere überhaupt 
nur sehr hypothetischen Wert hat: 1. O. Tesdorpf erwähnt <a. a. O. Il P. 92) 
eine jetzt verlorene Zeichnung von P. H. Tesdorpfs Tochter Lisette (geb. 1792), 
die das Zimmer XVII des Behnhausflügels in seiner heutigen Form gezeigt 
habe. Die Zeichnung müßte vor dem Verkauf des Hauses entstanden gewesen 
sein, da sie in dem Zimmer noch die Tesdorpfschen Möbel angegeben haben soll. 
2. Die Anm. 16 angeführte Überlieferung spricht von einem jungen Künstler 
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Es erübrigt sich, glaube ich, jetzt noch im einzelnen die Meinung 
zu widerlegen, daß Lillie der Autor des Fassadenentwurfes für 
das Behnhaus (von 1780!) sei. Die chronologische Unmöglichkeit 
liegt auf der Hand, aber auch stilistische Gründe verbieten eine 
solche Annahme. Das stark plastische Empfinden, das die Behnhaus- 
fassade zeigt — man denke an das Kranzgesims oder die Fenster- 
verdachungen —, steht ganz im Gegensatz zu Lillies Art, eine 
Fassadenwand mit linearen Mitteln zu gliederndes, die alter- 
nierende Achsenbetonung der Behnhausfassade findet sich an 
keinem seiner Bauten°^), und schließlich geht auch die Zeichen- 
technik des Entwurfsblattes mit derjenigen von Lillie keinesfalls 
zusammen. 

Zusammenfassend stellt sich also die Baugeschichte des Behn- 
hauses unter P. H. Tesdorpf so dar: 

aus Paris, der die Dielenanlage im Behnhaus geschaffen habe, dann jedoch 
durch eine „Mesalliance" jeuphemistische Umschreibung O. Tesdorpfs) die 
Freundschaft mit P. H. Tesdorpf zerstört habe. Über den ersten Tell dieser An- 
gabe vgl. Anm. 47; der zweite Teil könnte möglicherweise auf Llllie bezogen 
werden: l8vö(1ö. 11.) wurde ihm ein uneheliches Kind geboren; vgl. Schröders 
genealogische Notizen: „Lillie" (Lüb. Staatsarchiv). 

^^) Abb. von Lillie-Häusern: Neckels, Baterstädt. Blätter 1916 N. 47 und 48; 
Birck, Die Denkmalspflege 1920. Abb. von LMe-Zeichnungen: Baumeister, Bau- 
rundschau 1920, Auf- und Grundriß des Kurhauses in Travemünde (alle anderen 
abgebildeten Zeichnungen stammen nicht von Lillie, sondern aus dem Atelier 
von C. F. Hansen in Altona); Jakstein, Der Kunstwanderer 1920, September- 
heft p. 28, Aufriß des Gutshauses in Gudow, Hzt. Lauenburg. 

Die den Charakter der Fassade weitgehend bestimmende alternierende 
Fensterbetonung ist übrigens auch sonst dem dänischen Klassizismus der Zeit 
ganz fremd; ebensowenig üblich ist ein Fassadenabschluß durch eine siguren- 
bekrönte Ballustrade (vgl. Fr. Weilbach, Vsn8l< k^ßninAbkungt i ciet 18. 
K. 1930). Daraus geht hervor, daß, selbst wenn eine Einzelheit, wie das Motiv 
der rechteckigen Verbindungsplatten zwischen den Fenstern zweier Etagen, an 
Kopenhagener Bauten ähnlich wie am Behnhaus vorkommt, man daraus nicht 
folgern darf, die Behnhausfassade wäre von dem dänischen Klassizismus ab- 
hängig, nur die künstlerischen Voraussetzungen sind die gleichen; denn C. F. 
Harsdorff, der das Motiv als erster in Kopenhagen verwandt hat (u. a. an dem 
Haus Kongens Nytorv 3—5, von 1779 bis 1780; Abb. Fr. Weilbach, Architekten 
C. F. Harsdorff, K. 1928 p. 156, 157) hat es sicher seinerseits von französischen 
Bauten übernommen: Harsdorsfs Kunst ist ganz stark von Frankreich beeinflußt; 
siehe Weilbach a. a. O. 



29 

Zu unterscheiden sind zwei Bauperioden. Die erste fällt 
in die Jahre 1780 (ff.). Sie umfaßt das Vorderhaus, abgesehen 
von der Innenausstattung des zweiten Stocks. Die Fassade ist 
von einem französischen Architekten entworfen. Ihre Ausführung 
sowie den Umbau im Innern hat ein einheimischer Architekt 
unter Mitwirkung des Bauherrn besorgt. 

Die zweite Bauperiode ist um 1800 anzusetzen. Auf sie gehen 
der Ausbau des Seitenflügels und des zweiten Stocks im Vorder- 
hause zurück. Nur diese Arbeiten stammen von der Hand des 
Baumeisters I. Ch. Lillie. 
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Die älteren lübisclien Nat5linlen. 

Von ssriedricb Srun5. 

Die lübische Ratslinie liegt uns nicht in so eingehenden und 
einheitlichen Aufzeichnungen vor wie diejenige des benachbarten 
Wismar, die für die Jahre 1344 bis 1516 die alljährliche Besetzung 
des Ratsstuhles und von 1527 ab bis 1826 die Neuwahlen der 
Ratsherren und Bürgermeister, und zwar meistens unter nach- 
träglicher Beisügung von Jahr und Tag des Ablebens der ein- 
zelnen Ratsmitglieder vermeldet. 

Für die Aufstellung einer lübischen Ratslinie find wir vor- 
nehmlich auf dreierlei verschiedenartige Listen angewiesen. 

Die frühesten Verzeichnisse sind lediglich Totenlisten. Die 
älteste Liste dieser Art ist noch im 13. Jahrhundert amtlich angelegt 
und zunächst von Stadtschreibern, später von Ratsmitgliedern 
bis 1566 weitergeführt; Fortsetzungen von privater Seite liegen 
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts vor. 

Während diese Ratslinien aus Pietät oder geschichtlichem 
Interesse entstanden sind, dienten die oräines, welche die Ver- 
teilung der jeweiligen Ratsmitglieder auf drei Drittel festlegen, 
einem Bedürfnis der Verwaltung, um auf dieser Grundlage 
alljährlich zu Petri-Stuhl-Feier die Verteilung der Nmter, die 
sogenannte Ratssetzung, vorzunehmen. Sie liegen aus dem 
Zeitraum von 1318 bis 1476 in vier wenig übersichtlichen Ver- 
zeichnissen vor; in den nächsten beiden Jahrzehnten sind sie sodann 
viermal und von 1496 bis 1568 in der Regel alljährlich aufgezeichnet. 

Erst verhältnismäßig spät ist man darauf gekommen, Rats- 
wahllisten mit Jahr und Tag der einzelnen Ratswahlen und den 
Namen der Gewählten anzulegen. Die einzige ältere amtliche 
Niederschrift dieser Art ist, bis zum Jahre 1416 zurückgreifend, 
kurz nach 1518 aufgestellt und bis zum Jahre 1578 fortgesetzt. Die 
jüngeren Verzeichnisse dieser Art sind privaten Ursprungs; sie be- 
nutzen in der Regel zunächst die älteren Toterüisten, um dann erst 
mit dem Jahre 1416 den Charakter einer Ratswahlliste anzunehmen. 
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I. Vo5 Scuckstllck der ältesten Nat5!inle und die Nat5- 

linie de5 Paul Äldenbocck. 

Von der ältesten lübischen Ratslinie ist uns nur ein ver- 
einzeltes Bruchstück erhalten. Es ist dies ein vorder- und rückseitig 
in je zwei Kolumnen beschriebenes, 21,9 cm breites Pergament- 
blatt^), dessen oberer und unterer Teil, wahrscheinlich bei seiner 
Verwendung sür einen Bucheinband, weggeschnitten ist, so daß 
seine Höhe nur noch 10,3 bis 11,5 cm beträgt. Das Stück ist von 
dem 1862 gestorbenen Lübecker Stadtbibliothekar Pros. Ernst 
Deecke, wie dieser auf einem beigelegten Zettel vermerkt hatte^), 
„von einem Juden", also jedenfalls einem Trödler, angekauft; 
1927 ist es von der Stadtbibliothek im Austausch an das hiesige 
Staatsarchiv abgegeben. 

Das die Zeit von etwa 1287 bis zum Jahre 1350 behandelnde 
Fragment führt die Namen der damaligen Ratsmitglieder in 
der Reihenfolge oder wenigstens der ungefähren Reihenfolge 
ihres Ablebens auf; von 1305 ab ist ihnen teilweise, wenn auch 
meistens erst nachträglich, von 1317 ab aber ständig das ungefähre 
oder genaue Todesdatum oder auch nur das Todesjahr beigefügt. 
Die erste der vier Kolumnen reicht von dem verstümmelten 
Namen des Engelbert von Köln, der noch 1271 als Ratmann 
genannt wird, 1292 aber nicht mehr am Leben war, und dem 
Namen des in der Zeit von 1286 bis 1288 gestorbenen Siegfried 
van der Brügge bis zu dem zwischen 1298 und 1301 gestorbenen 
Gerhard v. Bardewik; die drei übrigen Kolumnen umfassen 
die Zeitspannen von 1305 bis 1313, 1326 bis 1339 und 1346 bis 
1350. Da ein Vergleich mit der noch zu erwähnenden Abschrift, 
die der Stadtschreiber Paul Oldenborch 1417/18 von dieser im 
übrigen verlorengegangenen Ratslinie genommen hat, ergibt, 
daß die durch das Wegschneiden des oberen und des unteren 
Randes entstandenen Intervalle 12, 18 und 8 Namen umfaßt 
haben, numerieren wir im folgenden Abdruck die Namen 
des Bruchstücks mit den Ziffern 1—15, 28—44, 63—78 und 
87—92. 

Vgl. die Abbildung zu dieser Seite. 
Dieser Zettel, der, wenn ich von einer früheren Benutzung her recht 

erinnere, auch das Jahr der Erwerbung angab, liegt nicht mehr bei. 
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3) Vorderseitig: 

1. I^k^ngelbertus 6e^> Lolonia. 
2. Liknäus 6e ponle. 
3. Vromoläus äe Vikku8en. 
4. ^e)^nricu8 äe I^spiäe. 
6. ^orä3nu8 ?in8wi8. 
6. ^ok3nne8 äe I43äer8!eve. 
7. ^ok3nn68 OoläoZke. 
8. ^Iwinu8 äe I^3pic1e. 
9. I4erm3NNU8 I^iger. 

10. -Vlex3n<1er äe boltvveäele. 
11. VoIquinu8 Leplem ?r3trum. 
12. ^ok3nne8 6e 63räewic, vir M3gne 83piencie. 
13. ^0k3NN68 ^n1jquu8. 
14. ^ok3nne8 1'3tere. 
16. Öer3räu8äe83rclewlc, kiIju8äic1i6omini^ok3nni8äe83rclewic. 

(Es fehlen 12 Namen.) 
28. VoI^!m3ru8 äe -^lenäorn^. 
29. ^ok3nn68 äe Vo>v3je. 
30. Ov88cti3lcu8 L3mp8or, c3mer3riu8 civil3l>8. 
31. ^oli3Nne8 H3mer. 
32. ^ok3nne8 ?l8cl8, vbiil^) 3nno 1306 ?>Iickol3l (Dez. 6). 
33. ^vl,3nne8 ^^Ibu8. 
34. ^^srqu3r6u8 Vorr36 procon8uI, obül 3nno 1307. 
36. k^cber1u8 Kure. 
36. Oer3räu8 6e 6remi8. 
37. ^ok3NN68 äe Ol8en, c3mer3riu8. 
38. Weäekinu8 äe k^ev3li3. 
39. -^lbertu8 6e 63r6ewick. 
40. ^o1i3nne8 Kei8er. 
41. k^)^l3räu8 6e I^3piäe. 
42. 8lfric1u8 6e kvckolle, vbüld) anno 1313 8everini (Okt. 23). 
43. Oker3räu8 XVuUenpunI, obiil 3NNo 1314 8evenm (Okt. 23). 
44. ^ok3nne8 LIenäen8tprocon8uI, 3nno°) 1316 br3nci8ci (Okt. 4). 

(Es fehlen 18 Namen.) 

odiil . . . dlickolsl von Johann Ruffus nachgetragen, 
d) obül . . . Leverini nachgetragen. 
°) anno 1315 brancisci dgl. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, 1. 3 
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d) Rückseitig: 

63. I^Lmelr^jicus ?ape, odül snno 1326 Vincencü (Jan. 22). 
64. Oockeke cke Lücken, vdHt anno 1326. 
65. Luckoltus 8tripeckerok, obiil eockem anno ^ane j>taZckaIene 

(Juli 22). 
66. liinricus cke ^^len, anno 1327. 
67. -^rnolckus >VIome obiil anno 1329. 
68. Ilinricus 2obbere odiit eockem anno 8everini (Okt. 23). 
69. Hinricus Vunckengock obiil anno >^1330^>^). 
70. -^Iber1u8 cke Noienckino obiil anno 1332. 
71. Hermannu8 cke >Varenckorpe obiil 33. 
72. ^okanne8 cke 6ur8lro^e obiil anno 34. 
73. Xlberlu8 cke >Varenckorpe obiil 34. 
74. ^okanne8 8allran obiil anno 1335. 
75. ^ckarquarcku8 cke valo obiil anno 36. 
76. ^okanne8 cke Hallorpe obiil anno 36. 
77. I4ermannu8 ^orneweck procon8uI obiil anno ckomini 1338. 

in conver8ione beali ?au!i (Jan. 25). 
78. Lonracku8 cke -^lenckorn procon8uI obiil anno 39. 3. leria 

ante a8cen8ionem ckomini (Mai 4). 

(Es fehlen 8 Namen.) 

87. Oso8cbalcu8 cke >Varenckorpe obiil) anno 46. I'bome apo8loli 
(Dez. 21). 

88. )Iorckanu8 cke '?ribe8e8 obiil 48. ckominica ocuU (März 23). 
89. eon8lantinu8 obiil anno ckomini 1348 Orbani (Mai 25). 
90. 8ilricku8 cke ?onle procon8uI obiil anno 49. ckominica in- 

vocavil (März 1). 
91. Lverbarcku8 cke ^lenckorne con8ul obiil in ilinere in reckilu 

cke Ibero8oIima anno 49. circa >1icbaeli8 ke8lum (um Sept.29), 
ei obiil in mari. 

92. Hermannu8 cke VVarenckorpe con8uI obiil anno ckominice 
nativitali8 1350. jubileo ckominica inlra oclava8 epypkanie 
(Jan. 10). 

92. i^arquarcku8 cke Koe8keIcke con8uI obiil anno ckomini quin- 
qua8e8imo ckominica leiare (März 7). 

) Jetzt unleserlich. 



35 

Der einen Zeitraum von über sechs Jahrzehnten umfassende 
Text ist natürlich nicht einheitlich niedergeschrieben, sondern nach 
und nach von verschiedenen Händen gebucht. Diese gehören, 
wie die nähere Untersuchung der Schriftzüge ergibt, ausnahmslos 
damaligen Lübecker Stadtschreibern an, und zwar sind zuzuweisen 
die Namen unter den Ziffern 

1, 2, 6—7, 9—12, 15, 28—32, 40 und 42 
dem Stadtschreiber (schon 1277 bis 1313) und späteren 
Ratmann (1314—22) Johann Samekowe, 

3, 4, 8, 13, 14, 33, 36 und 41 
dem Stadtschreiber (schon 1284 bis 1317) und späteren 
Ratmann (1318—25) Alexander Hüne, 

34, 35, 37-39, 43, 44 und 63—76 
dem Stadtschreiber (1307—49) Johannes Ruffus, 

77 und 78 
dem Stadtschreiber (1334—45) Johann v. Sternenberg, 

- 87-91 
dem Stadtschreiber (1346—60) Hinrich Swerk, 

92 
dem Stadtschreiber (1338 bis noch 1371) Johann Dannen- 
berg. 

Die Namen unter den Ziffern 1 und 2, 3 und 4, 6—7,10—12, 
13 und 14, 28 und 29, 30—32, 37-39, 43 und 44, 64 und 66, 
73 und 74 sowie 91 und 92 sind je gleichzeitig miteinander ein- 
getragen. 

Das uns vorliegende Bruchstück ist demnach ein Teil einer 
bereits vor etwa 1287 angelegten und ständig auf dem Laufenden 
erhaltenen amtlichen Ratslinie gewesen. Allerdings ist sie nicht 
so peinlich geführt, daß ihr der Name jedes einzelnen Ratmannes 
alsbald nach dessen Ableben einverleibt ist, vielmehr sind öfters, 
wie eben erwähnt, zwei oder drei Namen auf einmal eingetragen, 
auch ist in einem der letzteren Fälle der Name des nach Ausweis 
seines ehemaligen Grabsteins bereits am 20. Dezember 1291 
gestorbenen Bürgermeisters Alexander v. Soltwedel (10) erst 
hinter dem im Frühjahr 1295 noch lebenden Hermann Swarte (9) 
und zugleich mit den Namen des Ende Juli 1296 gestorbenen 
Volkwin Sövenbröder (11) und des Bürgermeisters Johann 

3» 



36 

v. Bardewik (12) gebucht, aber im großen und ganzen verbürgt 
der amtliche Charakter der Angaben ihre Zuverlässigkeit. 

Die mit Ausnahme dieses Bruchstücks verlorengegangene 
älteste Ratslinie ist bis zum Jahre 1407, also bis kurz vor dem 
Rücktritt des alten Rates und dem Auskommen des neuen 
demokratischen Rates, fortgeführt worden und sodann durch eine 
auf Grund ihrer Angaben vom Stadtschreiber (1408—36) Paul 
Oldenborch 1417 oder 1418, also alsbald nach der Wiedereinsetzung 
des alten Rates am 15. Juni 1416, angefertigte und in das weiter 
unten^) beschriebene Ratsdenkelbuch von 1318 eingetragene 
niederdeutsche Ratslinie ersetzt worden, die von ihm und anderen 
bis zum Jahre 1666 amtlich fortgesetzt ist. 

Die Frage, warum es für nötig befunden wurde, die alte 
Ratslinie durch eine neue zu ersetzen, wird sich m. E. mit einiger 
Wahrscheinlichkeit dahin beantworten lassen, daß sie während der 
acht Jahre, in denen der neue Rat regierte, fortgesetzt sein wird 
— denn es sind damals aus dessen Mitte der Bürgermeister 
Hermann v. Älen und mindestens drei weitere Ratsmitglieder 
gestorben —, diese neu eingetragenen Personen aber vom wieder- 
hergestellten alten Rat mit Recht als verfassungsmäßig gewählte 
Ratsherren nicht anerkannt worden sind. 

über das weitere Schicksal der alten Ratslinie bis zum 
Wiederauftauchen ihres Bruchstücks im Jahre 1862 ist nichts 
bekannt. 

Ein Vergleich der Vorlage mit ihrer Abschrift von 1417/18 
zeigt, daß die letztere eine Anzahl Ungenauigkeiten und Fehler 
enthält. Es ist nämlich 

unter Gerhard Wullenpunt (43) das Todesjahr 1314 in 1313, 
unter Johann Clendenst (44) das Todesjahr 1315 in 1311, 
unter Marquard v. Dale (75) das Todesjahr s13^I36 in s13j35 

verlesen und unter Emelrich Pape (63) das Todesdatum Vincencii 
flüchtigerweise weggelassen; ferner ist die Eintragung (16) Oe- 
rsrckus cke Larckewic, kiiiu8 ckicti (12) ckomini ^otiannis cke Larcke- 
vvic, ganz sinnlos in Oersrckus van öarckewiik, sin 80ne, ^obanne8 
van karckewz^k verderbt und der (abgekürzte) Name Oerarcku8 
cke 6remi8 (36) in Oerarcku8 cke öixerem entstellt. Anderseits ist 

->) Vgl. S. 41 f. 
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jedoch in der Abschrift das wohl schon damals in der Vorlage un- 
leserliche Todesjahr des Hinrich Vundengod (69) richtig als 1330 
angegeben und das Todesjahr des Johann Saffran (74) aus 1335 
in 1334 berichtigt, beides offenbar nach den weiter unten^) be- 
handelten oräines von 1318 bis 1366. 

Die aus diefen Beobachtungen klar zutage tretende lässige 
Benutzung der Vorlage wird also bei der Beurteilung der Ab- 
schrift des Paul Oldenborch auf ihre Zuverläfsigkeit hin nicht 
außer acht zu lafsen sein. 

Wenngleich wir aus Raummangel darauf verzichten müssen, 
die in dieser Abschrift mit enthaltene Restpartie der alten Rats- 
linie bis zum Jahre 1407 sowie ihre selbständige Fortsetzung bis 
1666 im Abdruck wiederzugeben, erscheint es doch geboten, sie 
hier ihrem Wesen nach kurz zu beschreiben und einer kritischen 
Betrachtung zu unterziehen, da sie bisher einer wissenschaftlichen 
Bearbeitung entbehrt. 

Die, wie schon erwähnt, im Ratsdenkelbuch von 1318 ent- 
haltene Abschrift der alten Ratslinie beschränkt sich im allgemeinen 
ebenfalls darauf, die Namen der verstorbenen Ratsmitglieder 
nebst den mit den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts ein- 
setzenden Todesdaten anzugeben; außer ihnen sind auch fünfzehn 
Ratssekretäre sowie der Ratssyndikus Dietrich Sukow (gest. 1442) 
mit aufgeführt; von den weiteren städtischen Beamten ist nur 
der Stadthauptmann Friedrich van dem Werder (gest. 1635) 
berücksichtigt. Unter dem Jahre 1350 wird die Liste durch vier 
lateinische Hexameter auf die vom Schwarzen Tode in der Zeit 
vom 29. Juni bis zum 1. August angerichteten Verheerungen 
(500 Todesopfer an einem Tage) unterbrochen. In einer Reihe 
von Fällen ist auch die Todesursache, der Ort des Ablebens, 
wenn dieser nicht Lübeck war, oder, namentlich bei hochbetagten 
Ratsherren, das Lebensalter angegeben; zudem sind einzelne 
Ratsmitglieder, insbesondere hervorragend verdiente Bürger- 
meister, durch ein oder mehrere knappe Attribute näher gekenn- 
zeichnet. Vom Ende des 15. Jahrhunderts ab wird es üblich, der 
Todesangabe eine kurze Fürbitte für die Grabesruhe oder das 
Seelenheil des Verstorbenen beizufügen. Unter dem Jahre 1530 

') S. 42 ff. 
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ist einmal das Jahr der Ratswahl nachgetragen, und von 1349 
ab ständig die Dauer der Ratszugehörigkeit vermerkt. Wenn 
schließlich unter 1566 in der 587. und letzten Eintragung der Tod 
des Bürgermeisters und Admirals Bartholomäus Tinnappel 
beim Schiffbruch dreier lübischer Kriegskoggen vor Wisby etwas 
ausführlicher und lebendiger berichtet wird, ist dies darauf zurück- 
zuführen, daß die Buchung von der Hand des Ratsherrn Kort 
Wolters stammt, der als damaliger Unteradmiral mit knapper 
Not den aufgewühlten Wellen entrissen wurde. 

Als Paul Oldenborch im Jahre 1417 oder 1418 die bis 1407 
reichenden Angaben der älteren Ratslinie in das Ratsdenkelbuch 
übertrug, hat er ihnen aus eigener Erinnerung die Namen und 
Todesdaten der inzwischen auswärts oder daheim verstorbenen 
Mitglieder des alten Rates beigefügt; mit der Buchung der beiden 
nächsten Todesfälle vom 7. April und 1. August 1418, die bereits 
mit anderer Feder und Tinte vorgenommen ist, beginnt sodann 
die gleichzeitige Fortsetzung bis 1566. Die Angaben dieses Teiles 
sind bis in die ersten Jahre des 16. Jahrhunderts von Rats- 
sekretären, ausnahmsweise auch von Substituten derselben, ein- 
getragen; weiterhin ist jedoch die Liste ausschließlich von Rat- 
männern, und zwar in der Regel von dem seiner Wahl nach jeweils 
jüngsten Ratsmitgliede geführt worden. 

Im einzelnen weisen sich durch ihre anderweitig bekannte 
Handschrift^) als die Buchführenden aus: 

für die Jahre 

1418—34 der Protonotar (bis 1436) Paul Oldenborch, 
1436—40 - Ratssekretär (1417—49) Hermann van Hagen, 
1446 u. 1447, 
1442 und - Protonotar (1436—54) Johann Hertze, 

1447—51 
1454—71 - Ratssekretär (1451—81) Johann Bracht, 
1473 u. 1474 - Protonotar (1455—83) Johann Wunstorp, 
1475 u. 1476 - Substitut Everhard Pot, 
1477—88 - Ratssekretär (1478—93) Johann Bersenbrugge, 

Die Schrift des Ratssekretärs Johann Lebrade, dessen Dienstzeit 
nur vom 6. Januar bis 14. April 149S reicht, ließ sich mit Sicherheit nicht 
feststellen. 
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für die Jahre 

1493 u. 1494 der Ratssekretär (1495) Johann Lebrade (?), 
149g—98 - - (1481—1500) Dietrich Brandes, 

1500 u. 1501 - Protonotar (1492—1513) Hartwich Brekewolt, 
1502, 1504 ein 1503 im Niederstadtbuch vertretener Substitut, 

u. 1505 
1502 u. 1503 
1508 u. 1509 
1509—12 
1514^17 

u. 1518 
1517, 1520 

u. 1521 
15?3—27 
1528 u. 1529 
1529 u. 1530 
1531—40 
1542—47 
1548 
1549 u. 1550 
1552—55 
1558—62 
1564—66 

der Ratmann (1500—28) Hermann Meier, 
- - (1506—09) Hans Ebbelink, 
- - (1509—14) Hartwich Stange, 
- - (1514—44) Jochim Gerken, 

- - (1518—40) Hinrich Kerkring, 

- - (1522—44) Kort Wibbeking, 
- - (1527—60) Nikolaus Bardewik, 
- - (1528—33) Gerd van Lenten, 
- - (1537-65) Albert Klever, 
- - (1541—50) Hieronymus Pakebusch, 
- - (1544—66)BartholomäusTinnappel, 
. -- (1548—59) Hans Kone, 

- - (1552—91) Benedikt Slicker, 
- - (1559—80) Hinrich Plonnies, 
- - (1564—91) Kord Wolters. 

Trotzdem also die Ratslinie von durchaussachkundigenMännern 
geführt ist, hält sie doch nicht in jeder Hinsicht der Kritik stand. 

Zunächst ist zu bemerken, daß die Liste nicht ganz vollständig 
ist. Manche Ratsmitglieder sind allerdings zweifellos absichtlich 
Übergängen, weil sie nicht im Amte gestorben sind. So, um von 
der älteren Zeit zu schweigen, Hermann Klendenst, der nach 
mißlungenen großen Handelsspekulationen 1335 seine Zahlungen 
einstellen und aus dem Rate austreten mußte; so Johann Witten- 
borg, der den Überfall der von ihm befehligten hansischen Flotte 
im Jahre 1362 mit seiner Ausstoßung aus dem Rate und seiner 
Hinrichtung büßte; so Johann Schening, der um 1364 wegen 
Vermögensverfalls aus dem Rate ausschied; so Jakob Holk, der, 
nachdem er 1408 mit anderen Mitgliedern des alten Rates aus 
Lübeck ausgewichen war, nach dessen Wiederherstellung im Jahre 
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1416 nicht aus seiner Vaterstadt Kolberg zurückkehrte; so Tide- 
mann Steen, über den wegen unrühmlichen Verhaltens vor 
dem Feinde und Preisgabe einer hansischen Handelsflotte im 
Jahre 1427 zunächst schwere Kerkerhaft und später lebensläng- 
licher Hausarrest verhängt wurde; so schließlich der bald nach 
1432 aus unbekannten Gründen aus dem Rate ausgeschiedene 
Bürgermeister Brun Warendorp. Aber andere sind offenbar 
nur versehentlicherweise ausgelassen, wie 1369 Hinrich Rikbode, 
sowie Johann Schotte, der 1413 unter dem neuen Rate sein Leben 
beschloß, und schließlich die 1663 gestorbenen beiden Ratsherren 
Hinrich Koller und Hinrich Brömse. 

Ferner läßt die Genauigkeit und die Richtigkeit der Todes- 
daten öfters zu wünschen übrig, ja zuweilen sind den Buch- 
führenden grobe Versehen unterlaufen, wie die nachstehenden 
Beispiele erweisen. Nach der Ratslinie soll Hinrich Schenking 
am 9. Februar 1429 gestorben sein, aber noch im Oktober dieses 
Jahres steuerten er und seine Ehefrau Geseke eine Verwandte 
ausb) und noch Ende November rechnete er mit einem Handels- 
gesellschafter ab^); erst Ende Juli 1430 wird Geseke als relicta 
ckomini ltinrici 8cbenckinZes bone memorie genannt^). Um- 
gekehrt soll Kersten Eckhof im Frühling 1449 sein Leben beschlossen 
haben, aber bereits im April 1448 verkauften dessen Erben sein 
ihnen durch sein Ableben zugefallenes Wohnhaus»). Der Todes- 
tag Johann Klingenbergs wird auf den 11. Oktober 1464 an- 
gegeben, indessen hat er erst am 26. September 1466 sein Testament 
errichtet^o) und ist nach seiner ehemaligen Grabplatte im Chor 
der Jakobikirche am 10. Oktober desselben Jahres gestorben^^). 
Das Ableben Hinrich Warmbokes, der allerdings in seinen letzten 
Lebensjahren alters- und krankheitshalber nicht mehr im Rate 
erschienen war, wird in das Jahr 1634 gesetzt, aber bereits am 
11. Juli 1633 hat der Rat sein Testainent bestätigt, und einem 
am gleichen Tage getroffenen Abkommen zufolge sollte sein gleich- 

°) Niederstadtbuch 1429 um (unclecim milium virxjnum) Okt. 21. 
') Das. 1429 um (-^näree) Nov. 30. 
°) Das. 1430 um (^scodi) Juli 2ö. 
') Oberstadtbuch, Jakobiquartier, unter 1448 um (cantste) Apr. 21. 

StA., Testamente. 
1.udeca I^elixiosa S. 232. 
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namiger Sohn einer Nichte, weil er ein ihr letztwillig von seinem 
Vater ausgesetztes Legat von 2000 Mark nun schon über ein Jahr 
nach dessen Tode noch nicht ausgezahlt hatte, 50 Mark Verzugs- 
zinsen vergütendes; er muß also bereits im Frühling 1532 das 
Zeitliche gesegnet haben. Schließlich soll Johann Stalhot d. Alt. 
am 12. Januar 1540 gestorben sein, er hat aber erst am 28. August 
desselben Jahres auf dem Krankenlager sein Testament errichtet^^). 

ll. Die oräillks bl5 l4?6. 

Die Ratslinie des Paul Oldenborch und ihre Fortsetzung 
von 1418 bis 1566 geben, soweit sie nicht die Dauer der Rats- 
zugehörigkeit beifügen, was erst seit 1549 der Fall ist^^), mit 
einer einzigen Ausnahme^^) keinen Aufschluß über die Zeit, 
wann die einzelnen Mitglieder in den Rat berufen sind. 

Eine Ergänzung der Ratslinie in dieser Hinsicht bietet zwar 
eine bis auf die Wiedereinsetzung des alten Rates im Jahre 1416 
zurückgreifende Ratswahlliste, die der verdiente Ratmann (1518 
bis 1540) Hinrich Kerkring alsbald nach seiner Wahl im Rats- 
denkelbuch (Bl. 31b—Bl. 34b) angelegt hat, mit ihrer bis zum 
Jahre 1578 reichenden Fortsetzung. Da aber diese Liste bis zum 
Jahre 1452 wegen der Unzulänglichkeit des benutzten Quellen- 
materials unvollständig und ungenau ist, sind wir für eine syste- 
matische Klarstellung der Frage, wann im 14. und der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts die einzelnen Ratswahlen stattgefunden 
haben und wie viele und welche Ratsmitglieder im einzelnen 
Falle aus ihnen hervorgegangen sind, auf eine Ausnutzung der 
Verzeichnisse der orckine8 oder Drittel angewiesen, in die der 
Lübecker Rat bis zum Jahre 1810 eingeteilt war, entsprechend 
der alten Bestimmung des Stadtrechtes: Ku8t men semene in 
cken rat, ckbe 8cal twe jar be8itten cken rat; cke8 ckrickcken jar8 
8cal ke vri 8in cke8 racke8, men ne möget cken mit decke van eme 
bebben, ckat be 8uke cken rat. Sie sind enthalten in dem bereits 
mehrfach kurz erwähnten Ratsdenkelbuch. Dieses, in rotes 
Leder mit eingepreßten Adlern gebundene Buch, das 57 Per- 

Niederstadtbuch 1533 Juli 11. 
'b) StA., Testamente. 
») Vgl. oben S. 37 f. 
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gamentblätter von 27,3 x 19,5 cm Größe umfaßt und in der 
Hauptsache zahlreiche, die städtische Verwaltung betreffende 
Angaben enthält, ist nach einem Vermerk auf der Rückseite des 
Titelblattes anno 1318 ksttieckra Pein (Febr. 22), also zu Beginn 
des Verwaltungsjahres 1318, angelegt, und zwar von der wohl- 
bekannten Hand des Stadtschreibers Johannes Ruffus. Ein 
gleichzeitiges Inhaltsverzeichnis schließt mit den Worten: Oe 
nominibu8 con8uIum in kine Übn; dementsprechend findet sich 
auf den Seiten 46b, 47 und 47b ein in die drei Verwaltungs- 
drittel zerlegtes Verzeichnis der damaligen 30 Ratsmitglieder, 
das später nach und nach bis zu der in den Frühling 1366 fallenden 
Ratswahl fortgesetzt ist. 

Es lautet: 

Lon8uIe8. ^nno 1318. 

Orcko PNMU8. 

l. 1. Herm3nnu8 älornevveck 
- 2. kr3ckolpku8 cke 1.apicke 
- 3. ^okanne8 cke Ourtrowe 
- 4. Tkickericu8 cke /Vlen 
- 6. ^^Ivlnu8 Orope 
- 6. bli'nncu8 Vunckengock 
- 7. Lonr. cke -^tenckorn 
- 8. Ilinr. cke Locbolte 
- 9. 1'bjckencu8 >^Ibu8 
- 10. 8itricku8 cke kucken 

oblit anno 1338 
- - 1321 

- - 1321^°) 
- - 1321 

- - 1325 
- 1330 
- 1339 
- 1346 

- 1334 
- 1325 

II. 11. Okerarcku8 Lamp8or 
- 12. Hinricu8 cke -^len 

lll. 13. 8ifncku8 cke ?onte - 1349 

1325 

invocavit (März 1) 
14. eon8tantinu8 obiit anno 1348 

Orbani (Mai 25) 
VI. 15. sRasur) 
- 16. blickolau8 8ckoneke 
- 17. 1'kickencu8 cke Oken 

Die Ratslinie gibt das Jahr 1322 an. 
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VIII. 18. '?ki<Iem3nnu8 äe 6u28twwe obiil anno 50 
octavs 388umpcioni8 
(Aug. 22) 

- 19. Herm3nnu8 äe >V3ren6orpe obiil anno 1360 äominica 
inkra oc1av38 ep)^- 
pkanie (Jan. 10) 

X. 20. Oot8calcu8 äe Velin obiil anno 60 omnium 
83nclorum (Nov. 1) 

- 21. 1'ki<1emannu8 6e ^Varendorpe obiil anno 66 in vigilia 
penlbeco8le8 
(Mai 23) 

- 22. Herm3nnu8 i^ornevveck obiil anno 1344 

XI I. 23. Ooä8caIcu8 liliu8 domini 6runoni8 de >Varendorp 
- 24. VVedeI<inu8 de VVarendorpe 

XV. 25. 6ernardu8 paale 
- 26. SeZkebodo Lri8p^n 

XVIII. 27. -^brakam Leere 
- 28. ^obanne8 perlreval 
- 29. ^acobu8 ?ie8l<ovv 
- 30. Lernardu8 Oldenborck 

XXII. 31. ^okanne8 i^elkeler 
- 32. 8ernardu8 ?eper8ac obiil anno 66 

XXV. 33. Hinricu8 van dem 1.oo 
- 34. -^Iberlu8 l'raveman 
- 35. Lverkardu8 ^orum. 

Ordo 8ecundu8. 

I. 1. kruno de >Varendorpe 
- 2. -^rn. ?3pe 
- 3. blerm. de VVarendorpe 
- 4. I^udoIpbu8 8lripederoc 
- 5. Hinr. de Lamen 

obiil anno 41 
- - 1319 
- - 1333 
- - 1326-) 
- -- 1323 

-) Durch Rasur des letzten Abstriches aus lVtcLLXXVll in lALOcXXVl 
geändert. 
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I. 6. ^ok3nne8 äe t43l1orpe 
- 7. ^okarlne8 äe Lo8feIc1e 
- 8. Masur^ 
- 9. ^oräanu8 äe 1'rjbe8e8 

- 10. Herm3kinu8 LIencien8l 

obüt anno 1326^b) 
- - 1324^^) 

obüt anno äomini 1348 
üominica oculj 
(März 23) 

II. 11. 8egkebo6o pape 
- 12. Ool8caIcu8 äe VVarenäorpe obüt anno 1346 

V. 13. Hinrjcu8 2obere 
- 14. ^okanne8 8attran 
- 15. 1'jcjemannu8 äe -^Ilen 

- 16. I^arquarüu8 6e valo 
- 17. ^^Ibertu8 äe I^olenäino 

- - 1329 
- - 1334 

54 corpon8 Lbri8ti 
(Juni 12) 

obüt anno 1336^^) 
- - 1332 

IX. 18. Lverkaräu8 6e ^len 
- 19. 6ertrammu8 äe Uez'^lleby 
- 20. ^obann68 I^oIen8trate 

- 21. Hermannu8 LlomenrocI 
- 22. ^obann68 Llingkenbercb 
-- 23. ^okann68 >VoItfoZbeI 

- - 1342 
1360 cantate (Mai 3) 
50 in viZilia a8cen8ionl8 

äomini (Mai 5) 
59 ?etrj (Febr. 22) 
anno 56 
54 

XIV. 24. Hjnricu8 ?Ie8kow 
- 25. ü^verbaräu8 äe -^tenäorn^^) 

26. ^obann68 ?Ie8kovve 

58 
obüt in re^sa tran8- 

marina anno 49 circa 
-4icbaeli8 (Sept. 29) 

67 

XVII. 27. blermannu8 Qallz^n 1365 
- 28. ^okanne8 VVe88eIer 1367 
- 29. Lernaräu8 Lu8velc1 

^') Die Ratslinie gibt richtig das Jahr 1336 an. 
Die Ratslinie gibt, wohl unrichtig, da Johann v. Cosfeld noch 1323 

(teria qusrta post iVlartini) Nov. 16 genannt wird (OStB.), das Jahr 1323 an. 
Die Ratslinie gibt das Jahr 1335 an. 
Auf der sonst freigelassenen rechten Hälfte der Seite steht in dieser 

Höhe <lominu8 äolianneg perrceval (vgl. oräo I, 28). 
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XXI. 30. -^Ibertub ^ungke 
- 31. ^okLnnes Zckeningli 

XXIII. 32. 60MINU8 Hinr. I^icbocle 
- 33. äominu8 -^moIäu8 ?Ie88ecovve 58^°^ 

XXIV. 34. I4erm3nnu8 08enbrugge obiil snno 1390^) 
- 35. 8)^mon Lwerllngll 

XXV 11.36. V3ncc>u3räu8 äe 8ee 
- 37. kruno 6e VVarenäorpe 
- 38. >^rnoIäu8 äe Vl8en 

Oräv 1erciu8. 

I. 1. 8egkeboäo Ln8plni 
- 2. I4inricu8 äe VVjllenborck 
- 3. ^Ibertu8 äe VVarenäorpe 
- 4. Masur^ 
- 5. I4lnricu8 äe ?Ie8covve pro- 

con8ulc) 
- 6. -VrnoIäu8 XVlome 
- 7. Oker3räU8 Xy^ämck 
- 8. Lmelricu8 pspe^) 
- 9. ^oIi3nne8 äe 83mecowe 
- 10. XlexLnäer Huno 

3NN0 1323 
obiil anno 1321 
obiil anno 133.b) 

obiil anno äomini 1340 
^acobi (Juli 25) 

obiil anno 1329 
- - 1325 
- - 1326 
- - 1322 
- - 1325 

I I. 11. ^obann68 6e 8cbepen8leäe'') - - 1340 
- 12. i^arquaräu8 äe Lo8keI6e - - 42 

IV. 13. i^arquaräu8 äe Lo8keI6e - - 49^^) 
- 14. Ooäeko äe kucken - - 1326 
- 15. I-Iermannu8 6e >Vickeäe - - 67 
- 16. -^rnoIäu8 äe karäevvicb - - 50 

Verbessert aus 1391. 
Die Einerzahl des Todesjahres (1334) ist wegradiert. 
Aus einer Rasur. 
Aus dem ausradierten, noch kenntlichen Namen k^srqusrclus 1<oskell1. 

r°) Verwechslung mit dem Todesjahr des Bm. Hinrich Pleskow d. Jüng. 
(orclo II, 24); Arnold Pleskow starb 1363 Apr. 6. 

^^) Die Ratslinie gibt richtig 1350 letare (März 7) an. 
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VII. 17. kerlrammus Vorrsä 
- 18. Hinricus?ape 
- 19. I-Iinricus äe ^^len 

vbiit 3NN0 79 
proconsul obül 59 
oblit anno 50 

XI. 20. Hinricus 8uk 
- 21. LverkaräuZ I^ucenberZK 

XIII. 22. >Ve6eklnu8 äe LlinZkenberglie 
- 23. 8ernar6u8 äe plerkovve 

XVI. 24. Herm3nnu8 äe vulmene 
- 25. ^okanne8 Willenborg 
- 26. ^okanne8 8cliepen8leäe 

XIX. 27. 1'Iiiäem3nnu8 81okeIeecI 
- 28. 8verk3rclu8 8w3r1e 

XX. 29. Vetli3r<1u8 83cli1elevencl 
- 30. Ooä8c3lcu8 6e -^tenäorn 
- 31. Hoolä äe -^len 

XXVI. 32. ^3rqu3räu8 kruten8leen 
- 33. '?kom38 I^orkerke 

53 
43 

50 
66 

50 

1367^2) 

60 
obiil anno 67 

67 
88 
67 

67 
140222). 

Das Verzeichnis läßt sich seiner Entstehung nach in je drei 
Unterabschnitte gliedern: die 1318 von Johannes Ruffus nieder- 
geschriebenen drei ältesten Partien, ihre ebensalls von seiner 
Hand stammenden Fortsetzungen (1320—36) und die von mehreren 
anderen Stadtschreibern eingetragenen Restpartien (1340—66). 
Der leichteren Übersicht wegen sind diese Abschnitte im vor- 
stehenden Abdruck durch einen Zwischenraum voneinander ab- 
geteilt. 

Die 1318 niedergeschriebene Partie (I) umfaßt 
die ersten zehn Ziffern jedes der drei Drittel. 

Im orcko II und III sind an 8. bzw. 4. Stelle zwei Namen, 
offenbar wegen vorzeitigen Ausscheidens ihrer Träger aus dem 
Rate, wegradiert, der erstere fast spurlos, während vom anderen 
noch das anlautende H des Vornamens kenntlich ist. Beide 

Er starb nach der Ratslinie erst 1388 l^surencii (Aug. 10). 
Schon 1401 nach richtiger Angabe der Ratslinie. 
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Lücken lassen sich ohne jede Schwierigkeit wieder ausfüllen, weil 
aus einer vom 4. Dezember 1318 zu Avignon datierten Urkunde^) 
die damalige Zusammensetzung des Rates ersichtlich ist. Im ersteren 
Falle handelt es sich um den in dieser Urkunde ebenfalls unmittel- 
bar hinter ^otiLnnes cke Loskeläe genannten Volmar v. Attendorn, 
der von 1312^) bis 1331^°) als Ratmann nachweisbar ist und 
1343, allerdings erst nach seinem gewaltsamen Tode, als olim 
consul bezeichnet wird^^); im anderen Falle ist der Name des 
in jener Urkunde hinter -^Ibertu8 cke >Vsrenckorpe, also gleichfalls 
an der hierfür in Betracht kommenden Stelle, aufgeführten 
Hinrich Wrot getilgt, der 1299^«) bis 1322^») als Ratmann vor- 
kommt. 

Im orcko III sind die der Rangordnung nach an richtiger 
Stelle, unter den Ziffern 5 und 8, stehenden Namen Hinricus 
cke ple8cowe p5ocon8u! und Lme!rjcu8 ?ape auf schwacher Rasur 
in zierlicherer Schrift und mit dunklerer Tinte gleichzeitig mit der 
Todesangabe, also frühestens 1340, nachgetragen; der erstere 
wahrscheinlich, um die ihm erst nach 1318, spätestens aber 1320 
zugefallene Bürgermeisterwürde mit auf dem befchränkten Raum 
zu buchen, während der letztere Name anscheinend nur der früheren 
blaffen und undeutlichen Schrift wegen nachgezogen ist. 

Die Fortsetzung von Ruffus' Hand umfaßt die 
Ziffern orcko I 11—19, orcko II 11—23 und orcko III 11—19. 

In ihr weisen die in den drei Dritteln je an 11. und 12. Stelle 
stehenden, mit einer vorgesetzten II versehenen sechs Namen die 
gleichen äußeren Merkmale auf und werden also zugleich ein- 
getragen sein. Mit dieser Beobachtung steht im Einklang, daß 
ihre Träger in einer Urkunde vom 27. September 1324^») mit 
Ausnahme des dort überhaupt (als abwesend) nicht genannten 
Marquard v. Cosfeld als die fünf jüngsten Ratsmitglieder in der 
Reihenfolge orcko I 11 und 12, II111 und II 11 und 12 aufgeführt 

") Lüb. UB. 2 Nr. 364. 
Das. Nr. 294 und 297 

-«) Das. Nr. 528. 
Das. Nr. 598. 

-«) OStB. 1 S. 315, 3. 
Lüb. UB. 2 Nr. 423. 

-o) Lüb. UB. 3 Nr. 72. 
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werden. Der Name Johannes v. Schepenstede (III 11) steht auf 
dem ausradierten, nur noch ganz schwach kenntlichen Namen 
iVl3rquaräu5 Ko8feIä; diese Änderung scheint jedoch nur der 
Rangordnung zuliebe vorgenommen zu sein. 

Die Wahl dieser sechs Ratmänner fällt demnach vor den 
24. August 1320, an welchem Tage Segebodo Pape (II 11) 
bereits dem Rate angehört hat^^). 

Weiterhin heben sich durch ihren verschiedenartigen Schrift- 
charakter die Namen unter oräo I 13 und 14, unter oräo III 
13—16 und unter oräo II 13—17 als drei besondere Gruppen 
(III—V) ab, deren zeitliche Anordnung durch die Reihenfolge 
der betreffenden Ratsmitglieder, soweit sie nicht inzwischen ver- 
storben waren, in zwei Urkunden vom 4. März 1335 und von 
Anfang Februar 1336 festgelegt wird^^). Die Wahl der beiden 
ersten Gruppen muß zu zwei verschiedenen Zeitpunkten nach 
dem 27. September 1324, an welchem Tage sie noch nicht dem 
Rate angehört haben^^)^ und spätestens 1326, dem Todesjahre 
Godeker v. Bücken (III 14), erfolgt sein, die Wahl der dritten 
Gruppe aber spätestens im Mai 1327, in welchem Monat Albert 
v. d. Molen (II 17) erstmalig als Ratmann bezeichnet wird^^), 
stattgefunden haben. 

Wie sich aus der Namensfolge in den eben angeführten 
Urkunden von 1335 und 1336 ergibt, bilden den zeitlich nächsten 
Abschnitt (VI) die Rasur unter orcko 1 15, wo, wie einzelne von 
ihr verschonte Spuren oberhalb und unterhalb der Schriftzeile 
noch erkennen lassen, der Name des im April 1328 zuerst als 
Ratmann bezeugten^^) Eberhard v. Älen gestanden hat, und die 
dort an 16. und 17. Stelle aufgeführten Namen des Nikolaus 
Schoneke und Dietrich v. Ulfen; die Tilgung des ersteren 

StA., Testamente. — Dazu steht nicht im Widerspruch, daß sie unter 
den in einer 1322 März 27 zu Avignon ausgestellten Urkunde (Lüb. UB. 2 
Nr. 423) genannten Ratsmitgliedern noch nicht vorkommen, da diese Urkunde 
drei 1321 gestorbene Ratmänner noch mit aussührt und 1320 kein Ratsmitglied 
gestorben ist. 

»-) Lüb. UB. 2 Nr. 606 und Nr. 625. 
»-) Lüb. UB. 3 Nr. 72. 
b«) StA., Bürgermatrikel unter 1327 ^otiannis ante portam latinsm 

(Mai 6). 
-°) Niederstadtbuch 1328 OeorZii <Apr. 23). 
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Namens ergibt sich aus seiner nachmaligen Versetzung in den 
oräo II (18). 

Als weitere besondere Abschnitte (VII und VIII) werden 
die in den beiden Urkunden von 1335 und 1336 ebenfalls vor- 
kommenden Namen unter oräo III 17—19 und unter oräo I 
18 und 19, jene durch ihre lehmfarbige Tinte, diese durch ihre 
abweichenden Schriftzüge gekennzeichnet. Die Wahl der drei 
ersteren Ratmänner fällt vor den 6. Mai 1333, an welchem Tage 
Bertram Vorrad (III 17) bereits dem Rate angehört hat^^)^ 
die der beiden letzteren zwischen dem Ableben Johanns v. Güstrow 
(13) am 18. November 1333^^), das die verfassungsmäßige Vor- 
bedingung der Ratswahl seines Sohnes Tidemann (l 18) bildete, 
und der erstmaligen Erwähnung der Ratszugehörigkeit Hermanns 
v. Warendorp d. Jüng. (I 19) am 20. Juni 1334^^) 

Die jüngste Eintragung der zweiten Unterabteilung bilden 
nach Ausweis ihres übereinstimmenden Schriftcharakters die 
Namen unter orcio II 18—23 (IX). Der an erster Stelle stehende 
Name des amtsälteren Eberhard v. Älen ist damals hierher aus 
dem oräo I (vgl. S. 48) übertragen; die fünf übrigen Rats- 
mitglieder sind nach Ausstellung der Urkunde von Anfang Februar 
1336^^) und vor dem 10. August 1336, an welchem Tage Bertram 
v. Heydeby bereits als Ratmann bezeugt ist^), in den Rat berufen. 

Die letzte Unterabteilung, die den Zeitraum von 1340 
bis 1366 umfaßt, zeigt im einzelnen so charakteristische Unter- 
scheidungsmerkmale in Schrift und Tinte, daß sich ihrer Ent- 
stehung nach ohne jeden Zweifel zerlegen lassen: 

der oräo I in 20—22, 23/24, 25/26, 27—30, 31/32, 33-35, 
- oräo II - 24-26, 27-29, 30/31, 32/33, 34/35, 36—38, 
- oräo III - 20/21, 22/23, 24—26, 27/28, 29—31, 32/33. 

StA., Testament von 1333 (äie s. äovannis s. port.) Mai 6. 
Der Memorienkalender des Domes (Stadtbibliothek) gibt den 

18. November als seinen Todestag an. Er wird als lebend noch 1333 um 
<qu28im.) Apr. 11, als verstorben bereits 1334 um (miset. clom.) Apr. 10 
genannt (OStB.). 

Testament von 1334 (teris 2. s. nativ. ä"!'-) Juni 20. 
Lüb. UB. 2 Nr. 626. 

^°) Niederstadtbuch 1336 um (1.2urencH) Aug. 10. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, 1. 4 
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Mit dieser Gliederung steht im Einklang, daß die betreffenden 
Ratmänner oder wenigstens einer oder zwei von ihnen erstmalig 
genannt werden: 

orclo I: 1340, 1343, 1349, 1352, 1358, 1364, 
oräo II: 1348, 1351, 1357, 1360, 1363, 1366, 
oräo III: 1341, 1344, 1350, 1353, 1356, 1365. 

Die Todesdaten, die der Zeit von 1319 bis 1402 angehören, 
zeigen einen bunten Wechsel der Schrift und Tinte und sind also 
den einzelnen Namen nicht lange nach dem Ableben ihrer Träger 
beigefügt. 

An dieses Verzeichnis schließt sich zeitlich ein weiteres, auf 
Bl. 43 und 44 des Ratsdenkelbuches enthaltenes an, das 1368 
der Stadtschreiber Jakob Cynnendorp angelegt hat. Es umfaßt 
auffallenderweise nur die oräines I und II und lautet: 

Lon8uIes^) anno äomini 1368. 

Oräo primu8. 

6berar6u8 äe -^tenäorn. 

I. 1. LeZIieboäo Lri8p)^n 
- 2. ^acobu8 ?Ie8covve 
- 3. ^obanne8 I^etbeler Oko8winu8 LIingenbercb 
- 4. I4inr. vanme l.oo Vorcl3nu8 ?Ie8covve 
- 5. ^Iber1u8 Travelman 
- 6. Lverksr<1u8 IVIorum 
- 7. Lruno äe VVarenäorp junior 
- 8. OkerarcIu8 äe -^tenäorne 

III. 9. ^o1l3nne8 Oäber8kuren 
- 10. -^rnoIäu8 2u<1erl3nä 
- 11. 01loäkricIu8 Traveneman 

VI. 12. blinr. 6e ttacbecle 
- 13. OIio8w!nu8 Kllngkenb. 

IX. 14. lterman Vor8le 
- 15. ^oban van 81ove 
- 16. Tkiä. ^un^ke. 

») Bl. 43. 
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Oräo^) 8ecunäu8. 

Okoäfn6u8 l'rsveneman. 

I. 1. ^oksnne8 ?er1rev3l 1'kom38 ^urkerke 
- 2. Hinr. krißbocio H3r1m3nnu8 ?eper23k 
- 3. Herm3nnu8 08enbrug8ke 
- 4. S^mon L^ertinZK 
- 5. V3nqu3r6u8 V3n me 2ee 

II. 6. I43r6m3nnu8 ?eper83k 
- 7. 1'lijclem3nnu8 j^omewecli 

IV. 8. Lonr3(Iu8 äe Uräen 
- 9. I4erm3nnu8 I.3n8ken 
- 10. Hinr. >Ve8tIiokb) Henningliu8 äe I^enlelen 

V. 11. Hinr. Zckonenbergli 
- 12. OkerIi3r6u8 I)3rl2owe 

VII. 13. ker1oI<1u8 Kerkring 
- 14. I'kiä. Vorr3(j 
- 16. Herm3n Vborgk 
- 16. Hinr. IVIetlere 

VIII. 17. Peter V3n Hereke 
- 18. Uez^ne V3n I43cke6e 
- 19. I4erm3n I)3rt80^e 
- 20. Lonr. äe -^len 

X. 21. 8ern3rclu8 PIe8liowe 
- 22. I^eMeru8 äe L3lve 

XI. 23. /^rnoIäu8 8p3renbercli 
- 24. Hennin8ku8 6e I^entelen 
- 26. ^oli3nne8 Lrl8pin 

XI I. 26. -Albert V3n äer kruggke 
- 27. Okert plo)^em3n 
- 28. I^3rqu3rt konenkor8l 
- 29. LI3U8 V3N Ltyäne. 

») Bl. 44. 
b) Auf einer Rasur nachgetragen. 

4» 
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Der 1368 niedergeschriebenen ältesten Partie gehören die 
Ziffern orcio I 1—8 und oräo ll 1—5 des Abdrucks an. Die 
dortigen Ratsmitglieder, unter denen die erst 1367 gewählten 
Brun Warendorp d. Jüng. und Gerhard v. Attendorn (I 7 und 8) 
neu erscheinen, sind so strenge nach ihrer Ratszugehörigkeit auf- 
geführt, daß im orcko l der amtsälteste Ratmann (seit 1349) 
Segebodo Crispin vor Jakob Pleskow (Rm. seit 1352) genannt 
wird, obwohl dieser bereits seit 1364 Bürgermeister war; beim 
orcko I l tritt dieses Prinzip nicht in die Erscheinung, da hier dem 
Bürgermeister Johann Pertzeval die erste Stelle sowohl nach 
Rang wie Amtsalter zukommt. 

Es folgen, meistens schon durch den Schriftcharakter als 
verschiedene Gruppen gekennzeichnet, 

im orcko I 

unter 9—11 die 1370 gewählten Ratsmitglieder (III) 
- 12u. 13 - 1382 - - (VI) 
- 14—16 - 1391 - - (IX) 

im orcko I I 

unter 6u. 7 die 1369 gewählten Ratsmitglieder (II) 
- 8—10 - 1372 - - (IV) 

- 11u. 12 - 1376 - - (V) 
- 13-16 - 1384 - - (VII) 

- 17-20 - 1387 - - (VIII) 
- 21u. 22 - 1393 - - (X) 
- 23-25 - 1396 - - (XI) 
- 26—29 - 1402 - - (XII) 

Von den drei 1376 in den Rat Gewählten fehlt im orcko I I 
der noch im selben Jahre verstorbene Gerhard Tusfeld; sein 
Name wird also ursprünglich unter II 10 verzeichnet gewesen 
und durch den hier auf einer Rasur stehenden, offenbar aus dem 
(fehlenden) orcko III nachträglich hierher überführten Namen 
des schon 1372 gewählten Hinrich Westhof ersetzt worden sein. 

Über oder rechts neben den beiden Partien von 1368 bzw. 
der von 1376 sind die Namen der Bürgermeister nachgetragen, 
die in dem weiter für dieses Verzeichnis in Betracht kommerrden 
Zeitraum bis 1402/03 den Vorsitz im betreffenden Drittel geführt 
haben, nämlich 
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zu oräo I: 

Gerhard v. Attendorn, 
Goswin Klingenberch, 
Jordan Pleskow, 

zu oräo I I: 

Thomas Morkerke, 
Gottfried Travelmann, 
Hartmann Peperfak, 
Henning v. Rentelen, 

Bürgermeister schon 1383 bis 1396, 
- 1398—1408, 
- 1400—08 u. 1416—25, 

Bürgermeister 1388—1401, 
- 1390/91, 
- 1373-85, 
- 1402-06. 

Nicht im oräo I und oräo I l aufgeführt und somit dem oräo 111 
zuzuweisen sind folgende Ratmänner: 

1. Bertram Vorrad, 

2. Johann Schepenstede, 
3. Gottschalk v. Attendorn, 
4. Thomas Morkerke, 
5. Brun Warendorp d. Alt., 
6. Johann Luneborch, 
7. Johann Klingenberch, 
8. Johann Lange, 
9. Hinrich Konstantin, 

10. Johann Nyebur, 
11. Jakob Holk, 
12. Jordan Pleskow, 
13. Marquard v. Dame, 
14. Emil Luchow, 

Als Bürgermeister werden zr 
sein: 

Ratmann seit 1333, 
Bürgermeister seit 1363, 

Ratmann seit 1350, 
- - 1356, 
- - 1365, 
- - 1366, 
- - 1367, 

gewählt 1368, 
- 1368, 
- 1368, 
- 1386, 
- 1386, 
- 1389, 
- 1389, 
- 1389. 

diesem Drittel nachgetragen 

Brun Warendorp d. Alt., Bürgermeister 1369, 
Simon Swerting, - 1372—88, 
Hinrich Westhof, - 1392—1408, 
Johann Nyebur, - 1392—99. 

Das nächstjüngste, die Seiten Bl. 40b und Bl. 41 des Rats- 
denkelbuches füllende Verzeichnis der Ratsdrittel behandelt den 
Zeitraum von 1403 bis 1447. Es lautet: 
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Lonsules^) I^ubicenses anno 6omini 1403. 

Oräo PNMU8. 

I. 1. Jordan plescovv procon8uId). Hjc°) lotum tiabuit, 
quod bonu8 vir ksdere debuitc). 

Her ^okan Lljngenberckk') prvcon8uIb) 
Velmar van Ikuneri) procon8u>b) 

- 2. krun Warendorp 
- 3. Hinrik van Hactiede 
- 4. Hermen Vor8le 
- 5. I'ideman ^unge 
- 6. Liberi van der krucZe 
- 7. Okerd ldoz^eman 

II. 8. Hinrik k-ape8ulver procon8uId) 
- 9. LIau8 van Oerden 

III. 10. vetmar van 'sune procvnsulb) 
- 11. -Albert Lrp 
- 12. Han8 Lere procon8ul°) ^okanne8 LeZederck 
- 13. ldan8 Oarrouwe 

IV. 14. ^acob Kram8lede 
- 16. ^otian 8egeberck 

V. 16. I'z^mme Hadewerk 
- 17. 1'jdeman 2oIinZ 
- 18. ^okan 1.uneborck procon8uId) 

VI. 19. >ViI1leIm van Lalven procon8uIb) 

VII. 20. Lerlolt >Vytjk 

VIII. 21. ^okan LroUnck 
- 22. Hinrik van 81i1en. 

») Bl. 40 d. 
d) proconsul von Paul Oldenborchs Hand nachgetragen. 

Ilic . . . <Ieduit von Oldenborch übergeschrieben. 
Her ^obsn Llinxenderek (vgl. orclo III, 14) sowie vetmsr van lkune 

(vgl. orüo l, 10) von Oldenborch in eine freigelassene Lücke eingetragen. 
^) proconsul von Hermann v. Hagen eingefügt. 
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Or6o°) secunäus. 

I. 1. I-linrik >Ve8lkof procon8uId) 
- 2. I-lenning VLn k^Mlelen procon8ulb) 

Lorä krekevvoläo) procon8uIb) 
- 3. Verleit KerkerinZ 
- 4. ttermen Vborck 
- 5. l-Iinrik i^eteler 
- 6. ltez^no vsn ttsckeäe 
- 7. Lurä VLN ^ien 
- 8. ^rnä 8p3ngenbercli 
- 9. ^oksn Lri8p)^n 

ll. 10. Lurt krekewolt procon8uld) 
- 11. eisu8 Lrvpelin 

III. 12. H3N8 V3N ULmelen 
- 13. l'iäemLn 8teen 
- 14. l^Läewick Krul 
- 15. ?jäem3n 2erntin 
- 16. Oläerik ^orkerke 

IV. 17. Itinrik 8cIienkinZ 
- 18. ^ok3n I-U88enberc1i 

V. 19. ^oliLn LoImLn procon8uI<') 
- 20. 1'1iom38 Kerkringe) 

VI. 21. Ooäeke ?Ie8kowe 
- 22. Okerä V3n ^ynäen procon8uId) 

VI I. 23. ^ok3n krutrkLwe 

VIII. 24. ^ok3n LrinL. 

-) Bl. 41. 
d) procon8ul von Oldenborch nachgetragen. 
°) Lorcl Srekevvolä (vgl. oräo II, 10) von Oldenborch in eine freigelassene 

Lücke eingefügt. 
^) proconsul von Hagen nachgetragen. 
^) "riiomas Kerkring auf einer Rasur. 
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Oräo 1erci'u8^). 
I^inrik kispesulverd) proconsul^) 
Her ^okLn Klingenberckb) procon8ul>^) 

I. 1. Oo8win LIingenberZ procon8ulc) 
j^srqusrä vsn Damen procon8uI<') 

- 2. ^scob 
- 3. ttermen Dartrow 
- 4. ^arquarä van Dame procon8uI°) 
- 5. Lernä PIe8cow 
- 6. kreyner van Lalven 
- 7. j^arquarä Zonkor8t 
- 8. LIawe8 van 81i1en 

II. 9. ^okan 8ckotte 
- 10. Hermen >Ve8tfaI 

III. 11. Han8 van Dervoräe 
- 12. ^okan Okenver Her -Xlbert 
- 13. Dertolä l-olanä 

IV. 14. ^okan Llingenberck 
- 13. Ker8len van k^entelen Her ^acob 

V. 16. ^okan Iloveman Her ^otian 
- 17. 8run >Varenäorp 
- 18. LIavve8 knobele 

Lrp-) 

Kram8teäek) 

Leßebercke) 

VI. 19. Ker8len Lkkokk 

VI I. 20. ^oräen plekcavve 
- 21. I-Iinrik 1^)^ppero(je 

VIII. 22. ^okan >Ve8tvaeI. 

Der älteste, 1403 vom Stadtschreiber Hinrich v. Vredeland 
niedergeschriebene Teil s l), der sich auch durch eine blasse, ins 
Grünliche spielende Tinte vom übrigen abhebt, umfaßt außer 

-) Bl. 41b. 
d) I-Iinrik I^spegulver (vgl. oräo I, 8) von Oldenborch, ker ^obsn 

Klinßenberck (vgl. orclo III, 14) von Hagen übergeschrieben, 
c) proconsul von Oldenborch nachgetragen. 
>') iVlsrqusrcl vsn Osmen proconsul von Oldenborch in eine freige- 

lassene Lücke eingetragen. 
«) Her -Albert ILrp (vgl. orclo l, 11) von Oldenborch hinzugesetzt. 
^) Her ^scob 6rsm8tecke (vgl. orclo l, 14) ebenso. 
L) Her ^obsn ^eßederck (vgl. orcko l, 1S) ebenso. 
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den Überschriften die im vorstehenden Abdruck mit den Ziffern 
orcko I 1—7, orcko 11 1—9 und orcko I l I 1—8 bezeichneten Namen 
der damaligen 24 Ratsmitglieder. Den unter I 1, II 1 und 2 
und III 1 aufgeführten Bürgermeistern des Jahres 1403 sind die 
Namen ihrer 1407—1433 gewählten Nachfolger entweder in einer 
von vornherein freigelassenen Lücke nachträglich beigefügt oder über- 
geschrieben; sie sind im Abdruck als spätere Zusätze eingerückt. 

Die erste Fortsetzung bilden die ebenfalls von Vredeland gebuch- 
ten und durch eine tiefschwarze Tinte sich als gleichzeitige Eintragun- 
gen ausweisenden Namen unter den orckines III 9, II 10, I 8, I 9, 
111 10 und 1111, in welcher Reihenfolge sie 1407 urkundlich^^) auf- 
geführt werden (II). Die Wahl dieser Männer fällt in den Sommer 
1406, da Kort Brekewold (1110)in diesemJahre um den 22.Juli noch 
als Bürger^^) und am 6. August bereits als Ratmann^) bezeugt ist. 

Die nächsten vier Fortsetzungen (I II—VI) weisen Paul Olden- 
borchs Schriftzüge auf. Sie umfassen zunächst die Namen der 1416 
in den wiederhergestellten alten Ratneu aufgenommenen Mitglieder 
unter orcko l 10—13, orcko I112—16 und orcko II111—13, sodann 
die durch eine gelbliche Tinte sich als zeitlich zusammengehörig scharf 
abhebenden Namen der 1426 gewählten Ratsmitglieder unter 114 
und 16, I 117 und 18 und II114 und 16, ferner die Ergebnisse der 
Ratswahl von 1428 unter I 16—18, II 19 und 20 und III 16—18, 
sowie schließlich die von diesen Ziffern sich durch den Farbenton der 
Tinte nur wenig unterscheidendenNamen der 1433 Gewähltenunter 
I 19, II 21 und 22 und III 19. Warum der Name des Thomas 
Kerkring (II 20) auf einer Rasur steht, ist nicht ersichtlich, wenn 
man es nicht als die Verbesserung eines Versehens ansieht. 

Weiterhin folgen die von Hermann v. Hagen eingetragenen Wahl- 
ergebnisse von 1438 unter orcko I 20, orcko 1123 und orcko 11 l 20und 21 
(VI I)undschließlichdieJohannHertzes Schriftzüge zeigenden Namen 
der 1447 Gewählten unter I 21 und 22, 11 24 und IlI 22 (V111). 

Hinter den unter orcko III 12, 15 und 16 Aufgeführten sind 
die Namen dreier aus dem orcko I hierher versetzten Ratsmitglieder 
vermerkt, von denen Johann Segeberch später wieder in den 
orcko I zurückversetzt ist. 

Lüb. UB. 6 S. 187. 
'r) Niederstadtbuch 140« unter I^sris ^28«. (Juli 22). 

Testament von 140« (crastino I^nurencii) Aug. 11. 
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Das folgende, um den 11. November 1449 angelegte und 
bis 1476 reichende Verzeichnis der Ratsdrittel füllt die Seiten 
Bl. 39, 39b und 40 des Ratsdenkelbuches und lautet: 

Lon8uIe8^) 1.ubicen8e8 anno äomini 1449 -Martini. 
Oräo primu8d). 

Her 6kerä van l^z^näen procon8ul'^) 

1. Her ^okan Llxn^enberek procon8ul 
2. Her ^oban Okerwer 
3. bler ^acob 8raem8te6e 
4. Her ^oräen ?Ie8couvve 
5. Her Hinrik l^ipperoüe 
6. Her ^oban >Ve8tvaI 
7. Her Xnäre38 Okeveräe8 
8. Her VVenemar Overäiik 
9. Her blinrik La8torp procon8Ul'^) 

10. Her ^oban 6ere 

11. Her Verleit >V>^ti!c procon8ul 
12. Her Hinrik La8torp°) 
13. Her 11jnrll< 1.jpperoäe 
.14. Her -^näre38 öeveräe8 
15. Her VVenemer Overäiik 
16. Her Lorä voller') 
17. Her Hlnrik van Hacbeäen 
18. Her läermen 5unäe8beke 
19. Her Vritre Oravverä 
20. Her ^oban kuneborek 
21. Her ^oban Wy^tinckbott 
22. Her l^uäeke van l'unen 
23. Her ttinrik Klokeman 

24. Her Hinrik l<38torp procon8uI ^>^nno 77«) 

») Bl. 39. 
b) Orcio primus ist, um mehr Raum für den folgenden Nachtrag zu schaffen, 

hier wegradiert und oben übergeschrieben. 
-) l-ler ... proconsul von Johann Brachts Hand übergeschrieben. 

proconsul später nachgetragen, 
e) klinrik csstorp auf einer Rasur, 
k) Lorcl ä/loller desgl. 
8) -^nno 77 von Ludeke Bere nachgetragen. 
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29. l^er I^utke van l'kunen 
26. tler l^utke Lere 
27. 11er l'z^äeman Ltingkusen 
28. Her 6run kru8kovv 
29. Her Hinrik I^ipperoäe. 

Oräo^) secunl1u5. 
1. Her ^oksn 1.uneborckb) proconsul 
2. Her ^vkLn k^u88enberck 
3. Her 'I'kom38 Kerkringk 

-4. Her Oväeke ?Ie8kouwe 
9. Her Okerä van ^Mäen procon8ul'^) 

Her kertolä >Vi1ik'') procon8ul'^) 
6. Her ^okan l'ri'nL 
7. Her Hermen V3r80uvve 
8. Her XVerner Orsmbeke 
9. Her -^Ifk Oreveroäe 

10. Her Ooäeke Kurme8ter 

Her ^okan >Ve8tkLel procon8uIo) 
11. Her ^oksn t^uneborck procon8uI°) 
12. Her ^oksn Zins 
13. Her Hinrik van 81i1en 
14. Her ^oksn van >Vjckeäen Her -^n6rea8 Okever6e8 
19. Her -^Ikf Qreveroäe procon8ul'^) 
16. Her Lernt V3r880u>ve 
17. Her l^uäeke Lere 
18. Her Olrik KorneIiu8 
19. Her Hinrik Lon8tin 
20. Her Hinrik vsn Lalven 

21. Her Hinrik van Zimten procon8uI Oräo 77'') 
22. Her Kort ^o!re 
23. Her Hermen 8uncle8beke ostHt^°) 
24. Her Vrz^tre OrswArt o ftiit^I°) 
29. Her Voksn Wz^tinkkok procon8uK) 

Bl. 39d. proconsul später nachgetragen, 
d) t.unedorck aus einer Rasur. Oertolt >VitiI< aus einer Rasur. 
«'s Oräo 77 von Ludeke Bere nachgetragen. 
E) osblits nachgetragen. 
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26. tier klinnk Llockeman 
27. tter 1'on8e8 v^eman. 

Oräo^) 1erciu8. 
1. tter ^ok3n Lere procon8uI 
2. I-Ier >ViIkeIm vsn Lalven procon8uI 
3. tter ^vksn Legtieberck 
4. I^er ^okan I^uneborck procon8uId) 
5. tier Lerlolä >Viitigk 
6. k4er Lrolinßk 
7. lier I-Iinrik van 81)^ten procvn8ulb) 
8. l^er k4jnril< Lbeling 
9. tter ^okan vsn >Vyckeäen 

10. I-Ier Lvrä voller 
11. Lonraä Lrekewolä 

Her Hinrik 038lorp procon8uI°) 
12. Her >ViIkeIm V3N L3lven procon8uI 
13. Her ^ok3n Segkeberck 
14. Her ^ok3n LroIi'nZ 
15. Her Hinrik Lbeling 
16. Her ^ok3n V3N >Vickel1en'') 
17. Her Lort Lrekevolt 
18. »er »ermen »ilvelt »er »inrick V3n »3ckeäen«) 
19. »er ^ok3n »erlre 
20. »er »inrik »oVe8cke 
21. »er '?iäem3n Lv)^ncku8en 

»er l^uäike Leer') 

22. »er ^^näre38 Oev3räe8 procon8uI. Oräo 3nno 77«) 
23. »er Kort Lrekevvolt 
24. »er 0rever3äen 

»er Lernä V3r80uwe'') 
») Bl. 40. 
d) procontzul später nachgetragen. 
r) tter . . . proconsul nachträglich übergeschrieben. 
«'s Her . . . >VicI<ecIen aus einer Rasur. 
«) «er . . . ttscbecien (vgl. oräo l, 17) zwischen lll, 18 und lil, 19 

nachträglich eingesügt. 
') Her 1.uäike keer von Bracht später hinzugesetzt. 
«) Oräo anno 77 von Ludeke Bere nachgetragen. 
") Her Sernä vsrsouvve von Johann Wikinghof nachträglich eingeschoben. 



25. tter ttinrik Kon8tin 
26. bler l^inrilr vsn Ksiven 
27. I^er Volmer ^Vsrenäorp. 
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Das Verzeichnis gliedert sich in drei Hauptbestandteile. 
Der erste, bis 1455 reichende Teil enthält zunächst unter den 

Zisfern orclo I 1—6, oräo II 1—6 und vräo III 1—7 die 1449 
vom Substituten und späteren (seit Juni 1455) Stadtschreiber 
Johann Arndes eingetragene Einteilung des damals 19 Mitglieder 
zählenden Rates. An dieser Partie sind, um sie aus dem Laufenden 
zu enthalten, mehrere Änderungen vorgenommen: dem oräo I 
ist, wahrscheinlich 1454, der Name des Bürgermeisters Gerd 
v. Minden (II 5) übergeschrieben; ferner ist unter II 1 der ohne 
Zweifel hier ursprünglich stehende Name des am 5. Dezember 
1454 gestorbenen Bürgermeisters Johann Kolmann bis auf die 
Worte ker ^olian . . . procon8uI ausradiert und durch den des 
neuen Bürgermeisters Johann Luneborch (III 4) ersetzt; schließlich 
ist Bertold Witik von III 5 in den oräo I I, und zwar an die seinem 
Amtsalter zukommende 6. Stelle versetzt und infolgedessen der 
hier wegradierte Name des Johann Sina eine Zeile tiefer gerückt. 

Im Anschluß an diese ältere Partie sind, durch Schriftzüge 
und Tinte sich klar voneinander abhebend, die Ergebnisse der drei 
folgenden Ratswahlen eingetragen, und zwar diejenigen 

von 1451 durch Johann Arndes unter 17, II 7 und III 8, 
- 1452 - einen anderen Substituten unter I 8 u. 9, II 8 

und III 9 u. 10, 
- 1455 - Johann Arndes unter I 10, II 9 u. 10 und 

III 11. 

Nach der im Juli 1460 vorgenommenen nächsten Ratswahl 
ist sodann der Übersichtlichkeit wegen die damalige Einteilung 
des Rates von der bereits 1452 vertretenen Substitutenhand neu 
gebucht. In dieser Niederschrift haben ursprünglich 

die älteren Ratsmitglieder die 111—16, I111—15 und II112—17, 
die 1460 Neugewählten die l 17—19, I I 16—18 und III 18 u. 19 

bezeichneten Stellen eingenommen. Später ist dieser Text jedoch 
mehrfach abgeändert. Zunächst bemerkt man, daß unter I 12 
und I 16 die Namen Hinrich Kastorps und Kort Möllers auf 
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Rasuren stehen. Ersterer, der seinem Amtsalter nach in die 
Stelle I 16 gehört, wird also wegen seiner vor Ende März 1462 
erfolgten Wahl zum Bürgermeister an die Stelle l 12 aufgerückt 
sein, wo bis dahin der Name seines am 15. Februar 1462 ver- 
storbenen Amtsvorgängers Gerd v. Minden gestanden haben 
muß, und in Kastorps frühere Stelle Kort Möller aus III 16 
versetzt sein; dorthin ist sodann Johann v. Wickede aus I I 14 über- 
führt, der hinwiederum aus I 14 durch Andreas Geverdes, und 
zwar der Tinte nach im Jahre 1467, ersetzt ist. Außerdem ist, 
jedenfalls nach dem Ableben des Bürgermeisters Wilhelm v. 
Kalven am 28. Dezember 1464, seines Amtsnachfolgers Hinrich 
Kastorps Name dem orcko III übergefchrieben, und der in der 
Aufstellung von 1460 fehlende Name Johann Westfals nach dem 
Tode des im orcko II den Vorsitz führenden Bürgermeisters 
Johann Luneborch (1461 Nov. 22) an des letzteren Stelle gesetzt. 

Den Schluß dieses zweiten Abschnitt bilden, vom Stadt- 
schreiber Johann Bracht je mit verschiedener Tinte eingetragen, 

die 1467 Gewählten unter I 20 u. 21, I I 19 und III 20 und 
die 1472 Gewählten unter I 22 u. 23, II 20 urrd III 21. 

Den unteren Teil der betreffenden Seiten füllt ein das 
Ergebnis der Ratswahl vom 12. Juli 1476 unter I 28 und 29, 
II 27 und III 27 bereits mitberücksichtigendes Verzeichnis der 
Ratsdrittel von unbekannter Hand, wahrscheinlich derjenigen 
eines Ratsmitgliedes. Obwohl es vom Ratmann Ludeke Bere") 
durch drei spätere Zusätze in den ersten Zeilen dem Jahre 1477 
zugewiesen ist, muß es doch schon der Mitte des Jahres 1476 
angehören, da es den am 22. April dieses Jahres noch lebenden 
Johann Hertze^°) nicht mehr nennt, wohl aber den spätestens Ende 
August 1476 aus dem Leben geschiedenen") Fritze Grawert 
d. Alt. (II 24) sowie den kurz darauf gestorbenen Hermann 
Sundesbeke (II 23) noch mitaufführt. Der vielleicht nur ver- 
fehentlich übergangene Bernd Dartzow ist von des Ratsmanns 
Johann Wikinghofs Hand nachträglich (hinter III 24) eingefchoben. 

Seine Handschrift ist durch das älteste Rechnungsbuch der Marienkirche 
bezeugt, deren rechnungsführender Vorsteher er 1470—1487 war. 

Niederstadtbuch 1476 (ame manclaxe na quÄ8im.) Apr. 22. 
") Das. 1476 same sunnsvenäe na ciecoll. cko1>. dapt.) Aug. 31. 
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Die jüngeren im Ratsdenkelbuch enthaltenen Verzeichnisse 
der Ratsdrittel, die sämtlich nur das laufende Verwaltungsjahr 
betreffen, bieten der Kritik keine ernstlichen Schwierigkeiten; sie 
liegen vor aus den Jahren 1480, 1483, 1486, einem der Jahre 
1490—93 und ferner aus den Jahren 1496 bis 1530, 1536, 1538 
bis 1543, 1548 bis 1563 und 1565 bis 1568. 

II!. Die Kat5waIiWe von 1416 di5 I5?8. 

Die bereits oben^^) erwähnte, hier nachstehend^) wieder- 
gegebene Ratswahlliste des Ratsdenkelbuches (Bl. 31b—34b) 
stammt bis einschließlich der Worte -^nno 1527 von der wohl- 
bekannten Hand des Ratmannes (1518—1540) Hinrich Kerkring. 
Seine Autorschaft ist auch dadurch bezeugt, daß er den 1452 in den 
Rat berufenen späteren Bürgermeister Hinrich Kastorp seinen 
Großvater und den Ratmann (1484—1516) Johann Kerkring, 
der mit Hinrich Kastorps Tochter Adelheid verehelicht war, seinen 
seligen Vater nennt. 

Diese ältere Partie ist, wie ein zweimaliger Wechsel der 
Feder und der Tinte erkennen läßt, zu drei verschiedenen Zeit- 
punkten entstanden. Der erste Abschnitt, der bis einschließlich 
1506 reicht, ist jedenfalls nicht lange nach der auf den 1. September 
1518 fallenden Wahl Hinrich Kerkings in den Rat niedergeschrieben, 
die ihm dieses Buch erst zugänglich gemacht haben wird. Der 
folgende Teil, der die Wahlen der Jahre 1509, 1514 und 1518 
umfaßt, gehört in die Zeitspanne zwischen der Erhebung Nikolaus 
Brömses zur Bürgermeisterwürde am 22. Februar 1520^^) 
der in das Verwaltungsjahr 1521 oder an den Anfang des nächsten 
zu setzenden Bürgermeisterwahl Hermann Falles^"), da ersterem 
der Bürgermeistertitel schon gleich bei der Niederschrift dieses 
Abschnitts, letzterem aber erst durch einen nachträglichen Zusatz 

") S. 41. 
««) S. «9—«4. 

Er ist im orcio von ^4nno 20. petr>' (Febr. 22) erstmalig als Bürger- 
meister mit dem Zusatz <io xlielcsren genannt. 

°") Er wird im orcio von 1521 noch nicht, im orclo von 1522 bereits als 
Bürgermeister aufgeführt. 
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beigelegt ist. Der dritte, die Ratswahl von 1522 behandelnde 
Wschnitt kann, da er die folgenden Worte ^^nno 1527 noch mit 
umfaßt, erst gebucht sein, als bereits feststand, daß in diesem 
Jahre eine Ratswahl stattsinden würde. 

Für den Zeitraum von 1527 bis 1578 weisen die Buchungen 
der einzelnen Ratswahlen in der Regel einen stetigen Wechsel 
der Handschrist auf; nur stellenweise, wie namentlich am Ende 
dieser Periode, sind die Ergebnisse zweier oder mehrerer Wahlen 
von einer und derselben Hand gebucht. Als Buchführende kommen 
mit Ausnahme des Jahres 1527, für das der Text dem Protonotar 
Mag. Bernd Heinemann beizulegen ist, ausschließlich Ratmänner 
in Betracht, wie ein Schriftvergleich namentlich mit dem Wedde- 
herrenbuch von 1418 bis 1665^^) ergibt, in dem der jeweils buch- 
führende Weddeherr dem eigenen Namen im Gegensatz zu dem- 
jenigen seines Amtsgenossen den Herrentitel nicht beizufügen 
pflegt, auch häufig seinem Namen ein ick oder voranstellt. 

Die Buchführenden, deren Hand in den meisten Fällen auch 
in der Fortsetzung der Ratslinie des Paul Oldenborch vertreten 
ist^^), sind 

für 1528 der Ratmann Nikolaus Bardewik, 
- 1530 
- 1535 
- 1537 
- 1541 u. 1544 - 
- 1548 
- 1552 
- 1558 
- 1659 u. 1562 - 
- 1564 u. 1567 - 
- 1570—1678 - 

Gerd v. Leuten, 
Hermann v. Doren, 
Albert Klever, 
Hieronymus Pakebusch, 
Bartholomäus Tinnappel, 
Hans Kone, 
Benedikt Slicker, 
Hinrich Plonnies, 
Kord Wolters, 
Paul Ronnefeld; 

es sind also in der Regel die jeweils jüngsten bisherigen Rats- 
mitglieder. 

Da der älteste Teil der Ratswahlliste nicht frei von Fehlern 
und Ungenauigkeiten ist, erscheint es unabweislich, die dortigen 
Angaben einer Nachprüfung zu unterziehen. 

StA., Handschrift Nr. 303. 
Vgl. S. 39. 
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Wir legen, etwas weiter ausholend, dieser Untersuchung 
eine Urkunde vom 8. April 1407 zugrunde, in der die damaligen 
24 Ratsmitglieder einwandsrei aufgezählt werden^^^ 
Mitte ist Nikolaus von Orden bereits am 9. Oktober 1407 ge- 
storben^^). Von den übrigen 23 Mitgliedern hatten infolge der 
nächstjährigen bürgerlichen Unruhen eigener Angabe nach^^) 
bis Ende 1408 Lübeck verlassen: 

1. Hinrich-Westhof, 
2. Goswin Klingenberg, 
3. Jordan Pleskow, 
4. Marquard v. Dame, 
5. Brun Warendorp, 
6. Hermann Jborch, 
7. Hinrich Meteler, 
8. Jakob Holk, 
9. Kord v. Älen, 

10. Tidemann Junge, 
11. Reiner v. Kalven, 
12. Johann Krispin, 
13. Nikolaus v. Stiten und 
14. Hinrich Rapesulver. 

Von den in der Stadt Verbliebenen haben an den mit den 
Vertretern der Gemeinde am 5. Mai 1408 auf dem Rathaus 
geführten Verhandlungen^«) teilgenommen: 

15. Albert tor Brügge, 
16. Marquard Bonhorst, 
17. Konrad Brekewold, 
18. Hermann Westfal, 
19. Gerhard Hoymann, 
20. Nikolaus Kropelin und 
21. Johann Schotte, 

während die beiden übrigen der 1407 Genannten, nämlich 
Bernhard Pleskow und Arnold Sparenberg, bei diesem Anlaß 
nicht erwähnt werden. Aus der Zahl dieser 23 Ratsmitglieder 

°°) Lüb. UB. S Nr. 188 S. 187. 
Ratslinie des Paul Oldenborch. 

°°) Lüb. UB. S Nr. 659. 
Das. Nr. 190. 

Ztschr. d. B. f. L. G. XXVII, I. 5 
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sind die vorstehend an 1., 2., 5., 6., 9., 20. und 21. Stelle Auf- 
geführten sowie Bernhard Pleskow in der Zeit von 1410 bis zum 
25. März 1416 gefwrben°^). 

Am 16. Juni 1416, dem Tage vor der Wiedereinsetzung 
des alten Rates, wurden die beiden Bürgermeister Jordan 
Pleskow (3) und Marquard v. Dame (4) sowie die Ratmänner 
Hinrich Meteler (7), Tidemann Junge (10), Reiner v. Kalven 
(11), Johann Krispin (12), Nikolaus v: Stiten (13) und Hinrich 
Rapesulver (14) van eren unä ker ^scod llolk (8) unäe (des 
1409 oder 1410 nachträglich aus Lübeck ausgewichenen°^)) kern 
Herman >Vestkale8 (18), ere8 racke8 Kumpanen, wegkene buten 
l-ubeke we8encke, cke Zemenliken cke vicke raeck genomet werken, 
mit den damaligen Lübecker Machthabern verglichene^). Die 
eben genannten zehn Ratsmitglieder haben gleich den fünf über- 
lebenden der in Lübeck Verbliebenen ihre Ratssitze wieder ein- 
genommen mit Ausnahme von Jakob Holk (8), der sich nach seiner 
Vaterstadt Kolberg begeben und an den Bemühungen der übrigen 
ausgewichenen Ratsmitglieder um die Wiederherstellung der 
alten Verfassung nicht teilgenommen hatte^o)^ xx ist später nur 
einmal. Mitte 1417, wieder nach Lübeck gekommen, um sein 
dortiges Wohnhaus schenkungsweise auf seinen Sohn Segebodo 
umschreiben zu lassen^^) und damit seine Beziehungen zu Lübeck 
endgültig zu lösen. 

Vergleicht man das Ergebnis dieser Nachprüfung mit den 
Angaben der Ratswahlliste, so ergibt sich, daß hier unter den 
wiedereingesetzten Mitgliedern des alten Rates der Ende 1421 
als Ratmann verstorbene^^) Tidemann Junge fehlt; im übrigen 
sind sie, allerdings unter Entstellung des Namens Bonhorst in 
Boenhoff, richtig aufgeführt, wenn auch teilweise nicht in der 
durch die Rangordnung vorgeschriebenen Reihenfolge; gegen die 
Aufzählung der aus dem neuen Rate übernommenen und der 

") Ratslinie des Paul Oldenborch und (wegen des dort fehlenden Johann 
Schotte) Lüb. UB. ö Nr. SI3. 

°«) Vgl. Lüb. UB. ö Nr. 355. 
°') Das. Nri 583. 
«>) Hanserezesse lI5 Nr. 144 § 9. 

Oberstadtbuch 1417 vi8it2tionl8 i^srie (Juli 2). 
'^) Ratslinie des Paul Oldenborch. 
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neugewählten Ratsmitglieder sind keine Einwendungen zu 
erheben. » 

Die Unzulänglichkeit seines Quellenmaterials hat Hinrich 
Kerkring nicht die Möglichkeit geboten, die weiteren Ratswahlen 
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts richtig anzusetzen, er begnügt 
sich deshalb meistens mit der vagen Zeitbestimmung äsrna oder 
gibt, wenn er einmal datiert, eine falsche Jahreszahl (1430 statt 
1428) an. Außerdem übergeht er eine Ratswahl, die von 1438, 
überhaupt und führt aus dem Kreis der damals Erwählten 
Bertold Witik unter dem Jahre 1451 auf. 

Im einzelnen sind seine Angaben folgendermaßen zu er- 
gänzen und zu berichtigen. 

Die erste nach 1416 bei ihm angegebene Wahl von sechs 
Ratsmitgliedern hat im Jahre 1426, und zwar höchstwahrscheinlich 
kurz vor dem 27. Mai stattgefunden, denn es sind als Ratmänner«^) 
erstmalig bezeugt^^) 

1426 (äes msnenäsgbes na äer li. ärevaläickext) Mai 27: 
^ Johann Klingenherch, 

1426 (äes äinxeäsZes vor äes k. lickammes äaZe) Mai 28: 
Kersten v. Rentelen, 

1426 (up äes b. licdsmmes avenä) Mai 29: Johann 
Russenberg und Jakob Bramstede, 

während 1426 um (^^Zate) Febr. 5 Jakob Bramstede noch als B. 
vorkommt^b). 

Die nach Kerkring im Jahre 1430 vorgenommene Wahl 
acht neuer Ratsmitglieder ist in den Mai 1428 zu verweisen, wie 
sich daraus ergibt, daß damals 

1428 um (cantate) Mai 2: Timm Hadewerk°°) und 
1428 um (ascens. äom.) Mai 13: Thomas Kerkring««) 

noch als B., dagegen 

1428 (äes vrygäagkes na pinxsten) Mai 28: Johann 
Hoveman««), 

") Wir kürzen im folgenden die Wörter Bürger in B., Ratmann in Rm., 
Ratmänner in Rmm. und Bürgermeister in Bgm. ab. 

") StA., Testamente. 
Niederstadtbuch. 

") Oberstadtbuch. 

S» 
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1428 (up 6en Lvend äe8 k. licksmmes) Juni 2: Brun 
Warendorpb^), 

1428 um (corp. Lkristi) Juni 3: Timm Hadewerk«°) und 
1428 um (koniiucil) Juni S: Thomas Kerkring^-^) 

als Rmm. genannt werden. 
Die hierauf folgende Wahl vier neuer Ratsmitglieder hat 

im zweiten oder dritten Viertel des Jahres 1433 stattgefunden, 
da 1433 März 20 Wilhelm v. Kalven noch als B. vorkommt«^), 
während 1433 um (exslt. crucis) Sept.'14 ihm und Gerd v. Minden 
der Herrentitel beigelegt wird^^). 

Aus der von Kerkring übergangenen Ratswahl von 1438 
gingen Jordan Pleskow d. Jung., Hinrich Lipperode, Johann 
Bruskow und Bertold Witik«») hervor. Als B. ist Jordan Pleskow 
noch 1438 um l^ick.) Sept. 29 bezeugt«»), als Rmm. werden 
Bertold Witik 1438 (1439 uppe 8. 1'bvM38 äacti van c3ntI^elen- 
borgbe) Dez. 29««) und Johann Brutzekow 1439 um (p38cke) 
Apr. 5^°) erstmalig genannt. 

Das durch das letzte äarna von Kerkring eingeleitete Wahl- 
ergebnis fällt in die Fastenzeit des Jahres 1447, denn es werden 
noch als B. bezeichnet 

1447 um (l^ab. et 8eb38t.) Jan. 20: Hans Brolyng^^) und 
1447 um (5col38tice) Febr. 10: Hinrich v. Stiten^^), 

dagegen als Rmm.: 

1447 um (P3lm.) Apr. 2 und (teria 6. 3. äom. subil.) 
Apr. 28: Johann Broling^^), 

1447 (up clen avenä I^erei unäe -^ebillei) Mai 11: Hinrich 
v. Stilen"^») und 

1447 (in cleme Ir. ke8t3venäe to pinxten) Mai 24: Johann 
Sina^»). 

StA., Testamente. 
Niederstadtbuch. 

««) Oberstadtbuch. 
") Lüb. UB. 7 Nr. 528. 
««) Die obige offizielle Reihenfolge ergibt sich arls Lüb.UB.8Nr.23v und659. 
»') Lüb. UB. 7 Nr. 777. 

Oberstadtbuch 143V unter Marienkirchspiel. 
Niederstadtbuch. 

") Testamente. 
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Die nach Kerkring 1451 vorgenommene Ratswahl, die sich 
jedoch auf die drei von ihm an erster Stelle Genannten beschränkt 
hat, während der bereits 1438 gekorene Bertold Witik ihnen fälsch- 
licherweise beigesellt ist, wird im März dieses Jahres stattgefunden 
haben, da in den zahlreichen Testamenten dieses Pestjahres 

1451 (miclvv. vor miävasten) März 31: Hermann Dartzow 
und 

1451 (up äen acbten clagli cler boäesctivp O. 1^. Vruvven) 
Apr. 1: Hinrich Ebeling und Andreas Geverdes 

zuerst als Rmm. vorkommen; anderseits wird Hermann Dartzow 
(8enior zur Unterscheidung von einem gleichnamigen Neffen) 
noch 1450 um (^^näree) Nov. 30 als B. genannt^^). 

Auch wo Kerkring zuerst ein Tagesdatum der Wahl, 1452 
uppe palme (um Apr. 2), angibt, dessen ungefähre Richtigkeit 
dadurch erwiesen wird, daß Werner Grambeke am 11. März^^) 
und Wennemar Overdiick und Hinrich Kastorp (up den 8onclLcb 
oculi) März 12^^) ^., dagegen Hinrich Kastorp und Kord 
Möller (ame palmeavenäe) Apr. 1 bereits als Rmm.^°) bezeugt 
sind, steht er auf unsicherem Boden: er entstellt den Namen 
Johanns v. Wickede in Wilde und läßt hinter den fünf damals 
Gewählten eine nur den Herrentitel ausweisende Lücke für einen 
weiteren Namen frei, jedenfalls, weil er sich der Unvollständigkeit 
seines bisherigen Verzeichnisses bewußt war. 

Weiterhin sind die Angaben der Liste mit Ausnahme einiger 
Tagesdaten einwandfrei; wir können uns nur deshalb darauf 
beschränken, die kritischen Bemerkungen zu diesem Teil als Fuß- 
noten dem nachstehenden Abdruck beizugeben. 

^nno^) 1416 cke8 ck)^nx8teckAßtie8 ns der I^illiZtlen drektal- 
dict^eit daZlie (Juni 16)^^) c>uemen de olden raettieren vvedder 
to 1.ubel<e in, welke tradden wol 8 jar buten g1>ewe8en etc.^'): 

Bl. 31d. 
Oberstadtbuch 1450, Marienkirchspiel. Ein 1451 um (cutti. petri) 

Febr. 22 im Niederstadtbuch genannter Hermann Darsow scheint nicht mit ihm 
identisch zu sein. 

") Lüb. UB. 8 Nr. 80. 
Testamente. 
1416 up Oen clinxeciscii ns trinilatis (Juni 16) wurde äe rsO inxe- 

bslet; Lüb. UB. 5 Nr. 584. 
Wegen der Neubildung des Rates s. S. 66. 
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ker ^vräen ?Ies8cIiovv, borZermesler, 
ker ^srquLl'l vamme Damme, borgermesler, 
ker Dinrick j^eteler, 
ker l-ez^mer van Kalven, borgermesler»)^«), 
ker Llawes van Stilen, 
ker ttermen >Ve8ltaeI, 
der ^okan Ln8p)^n, 
ker ttinrick I^ape8ulvel', borßerme8ler. 

De88e naAke8ckrevenen koren 8e van 6eme oeläen raäe 
bi 8>ck, 6e in äer 8taci1 gkebieven weren: 

ker ^arquart koenkott^b^ 
tier -Albert van 6er krugZken, 
ker Okert tio^eman, 
ker Lort Lrekewolt, korgkerme8ter, 
ker ^Xrnt Spsrenberck. 

Item 6e88e naZke8ckreven koren 8e to rick ulk 6eme nigen 
raäe: 

ker l'KMeman Sle^n, Kor8kerme8ler, 
ker ^okan van Derlkeräen, 
ker Delmer van 1'unen, Korgerme8ler, 
ker kaäewick Krulleb), 
ker Larloll kroelanl. 

klock koren 8e lo rick 2 junckeren, 3 koepluäe: 

ker ^okan Oer8owe, 
ker l'k^^äeman i^oerkerke, 
ker ^okan Oerkler, 
ker ^okan Lere, korAkerme8ler, 
ker l'kj^äeman Lerrenlkz/^n, 
ker -VIberl ^rpen, 
ker ^okan van läamel. 

borßermegter Zusatz von der Hand desRm. (1559—1580) Hinr. Plonnies. 
d) Kulle Hs. 
'°) Der Zusatz dorgermester ist unrichtig. 
") Entstellung aus Bonhorst. 
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Item clarnab») anno . . .^) koren 8e äe88e to rsäe: 

ker tlinrick 8ckenckkinck, 
der ^okan kru88enberck, 
ker ^okan KljnZkenberck, bor8erme8lerd), 
tier Ler8len van kienlelen, 
ker ^acop 6ram8teäe, 
ker ^okan 2egeberck. 

-^nno 1430«^) worden äe88e 1o rade Karen: 

ker ^okan LoIIeman, kor8kerme8ler, 
ker Lrun >Varendorp, 
ker ^okan Klokteman, 
ker 1'koma8 Kerckrinck, 
ker LIavve8 k-abel, 
ker l'kxdeman Hadevverck, 
ker ^okan kuneborck, borZerme8ler, 
ker 1'k^deman VroeIinck°). 

Item darna^2) worden de88e 1o rade Karen: 

ker Ooetke ?Ie88ckow, 
ker Ler8len Lckkokk, 
ker >ViIkem van Kalifen, borZkerme8ler, 
ker 6ker1 van i^^u^en, borgkerme8ler. 

Ilembb) darna^^) 8)^n de88e 1o rade Zkekaren: 

ker ^okan kroelinck, 
ker ^okan >Ve8lfael, korgkerme8ler, 
ker ^okan 8)^now, 
ker Klinr. van 8titen, korgkerme8ler. 

Lücke, die von späterer Hand (offenbar nach Rehbeins Chronik S. 405) 
durch die Jahreszahl 1420 ausgefüllt ist. 

d) tiorZermester von Hinr. Plonnies nachgetragen. 
0) Vroelinck von einer wenig späteren Hand durchstrichen und durch 

rölinclr dorßerme8ter ersetzt. 
««) 1426 vor Mai 27; vgl. S. 67. 
») Vielmehr im Mai 1428; vgl. S. 67 f. 

Im Frühling oder Sommer 1433; vgl. S. 68. 
°^) Die Wahl aus dem letzten Jahresviertel von 1438 fehlt; vgl. S. 68. 

Im Februar oder März 1447; vgl. S. 68. 
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>^nno 1451br) woräen liesse 1o raäe gkeksren: 

tier^) Hermen versow, 
der ttinrick Lbelinck, 
der Andreas Oekfercles, borgkermesler, 
ker karloll borZkermesler. 

^^nnci 1452 uppe palme (um Apr. 2)^^) worden äesse 1o 
racie Zkekaren: 

der ^ennemer Okkeräick, 
ker ^okan VVilcleb), 
ker >Verner Orsmbeke, 
ker Hlnrik Laslorp, m)^n groteksäer^^), 
ker Lort voller, 
kerb»). 

^^nno 1455 uppe miliaslen (um März 16)»») vvoräen äesse 
1o rslle gkelisren: 

ker Lorät Lrekewolt, 
ker -VIkk Oreversäe, 
ker ^ksn Lere, 
ker Ooelke Lurmesler. 

« 
-^nno 60 in ciem msen Lugusli 11 l1s8ke»^) ljuemen liesse 

1o rslie: 

°) Bl. 32. 
Dahinter steht von neuerer Haird: van >VicIrecIen. 

°°) Im März 1451; vgl. S. 69. 
°°) Unrichtig, er war bereits 1438 erwählt; vgl. S. 68. 
»') Spätestens am 1. April, vgl. S. 69. 
««) Vgl. S. 63. 
°°) Qberslüssig; vgl. S. 69. 
>") 1454 (lies sunlisßbes na s. 1.ucien claxtie) Dez. 15 wird Adolf Greverade 

noch als B., 1455 (clinxstecl. na . . . czuasim.) Apr. 15 bereits als Rm. ge- 
nannt (Test.). 

»') Die Wahl fällt bereits in den Juli, da Hermann Sundesbeke 1460 
(ame avencle s. ^ok. bapt.) Juni 23 (Test.) und um (visit. iUarie) Juli 2 (NStB.) 
als B-, dagegen Ludeke Bere und Hermann Sundesbeke (up clat lest s. petri 
aä vlnc.) Aug. 1 und (lies clinxeäaxes vor Sartb.) Aug. 19 (Test.) und Hinrich 
v. Hachten und Johann Hertze um (vinc. petri) Aug. 1 (NStB.) als Rmm. 
bezeugt sind. 
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der I-Iermen l-Iilvelt, 
ker kernt V3r80vv, 
ker kutke kere, 
tier I-jjnrik van ttackten, 
ker ttermen 8unäe8bel<e, 
ker Oelrick LorniU)^e6, 
ker ^okan Klertre, 
ker kritre Ora^vert. 

^nno 67 cie8 M3ncj3Zie8 N3 p3lm (März 23)^^) quemen 
äe88e n3Ake8ckreven to raäe: 

ker ^ok3n kuneborck, 
ker ttinrik Lon8tyn, 
ker Umrik KIoske88cke, 
ker ^ok3n >V)^tinckkokt, bor8ermei8ter^). 

^nno 72 uppe pinx8len (um Mai 17)^^) gkekaren: 

ker I^utke van 1'kunen, korgkerme8ler, 
ker klinrik van i<alven, 
ker 'pkz^äeman kkf>^nckku8en, 
ker klinrik Klockeman. 

^^nno 75 in 8unc1e i^arZareten attent (Juli 12)»^): 

ker krun kru88cko>v, korgkerme8ter, 
ker l^onnz^ek Oz^eman, 
ker Volmer XVarenäorp, 
ker ltinrik t.ipperacie. 

borZermeibter von Hinr. Plonnies nachgetragen. 
1467 (cle8 ersten sunnsvencles in cter vasten) Febr. 14 (Test.) und um 

(remin.) Febr. 22 (NStB.) kommt Hinrich Hovesche noch als B. vor, während 
um (jubilate) Apr. 19 Johann Wikinghof (NStB.) und um (ascens. clom.) 
Mai 7 Hinrich Constyn (OStB., Jakobikirchspiel) als Rmm. bezeichnet werden. 

°^) Ludeke v. Thunen wird 1472 um (invoc.) Febr. 16 noch als B. (OStB. 
i^grie), (corp. Liir.) Mai 28 zusammen mit .Hinrich v. Kalven (Test.) als Rm. 
genannt. 

>^) 1475 werden als B. genannt: 
(ame clinxsteclsxe na Lonikaeü) Juni 6 Volmar Warendorp (Test.), 
(ame sonnavenlle na V!t!) Juni 17 Tonies Dyman (NStB.), 
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-^nnv 77 äe8 anderen äages na ?e1r)^ (Febr. 23)°°) worl 
gkekaren: 

ker karlram van k^enlelen, 
ker Idinrik kromse, dvrZermeislerb), 
ker v^^derick 6a8edovv, 
ker V)^derick ldup, borgkerme8ler. 

-^nno 79 pinx8ten (um Mai 30)°«) wart gekkaren to rade: 

ker 6ran1 klogkeffelt, 
ker ^Vedegeb) Karckrinck, 
ker ?ricke'^) k>I>^dlnck, 
ker Idermen van >Vickeden, kor8kerme8ler. 

-^nno 84 dek dunredage8 na karlolomei (Aug. 26)°^): 

ker idermen LIakvlt, 
ker ^a8per l^angke, 

als Rmm.: 
(cie8 neßeslen sonnavenäes na 8. d2codu8 claxe) Juli 29 Volmar 

Warendorp (Test.), 
(sme clsße vominici) Aug. 5 Hinrich Lipperade (Test.), 
(sme 80NN2ven<te na vinc. petri) Aug. S Brun Bruskow und 

Bolmar Warendorp und ebenso Tönnies Dyman (NStB.). 
^) dor8ermei8ter von Hinr. Plonnies nachgetragen, 
d) ^eclewe Hs. 
°) bicke Hs. 
"°) 1477 wird (ame avencle 8. VLlent)'N8) Febr. 13 Diderik Hup als B. 

(Test.), (ame miclvvelcene ns lAatkie) Febr. 26 Diderik Basedouw als Rm. 
(NStB.) genannt. 

°°) Nach der Ratswahlliste bei Reckemann (Urschr. S. 1182), deren Daten 
bis dahin mit den obigen iibereinstimmen, fand die Wahl 1479 <1e8 mi1ve>ren8 
vor pMX8ten (Mai 26) statt. — 1479 ame tnAcksM vor vocem socunckil2ti8, 
14. men8i8 M2j> kommt Hermann v. Wickede noch als B. vor, 2me krixclaxe N2 
corp. Lkr.) Juni 11 sind Brand Hogeveld nnd Bricke Niding als Rmm. bezeugt 
(NStB.). 

'') Ltiron. 8cl2v. S. 365: ^ockem anno s1484^ 26. außU8ti kacti sunt 
l.ubelc con8ulare8 l4ermannu8 cialiolt, dsspsr l^anxe, bl2N8 Kerkrinß et Han8 
Itertre. Die Reihenfolge der Namen in der Ratswahlliste entspricht der Rang- 
ordnung, wie verschiedene Angaben des Niederstadtbuches erweisen. 1484 wird 
um (Sartol.) Aug. 24 Hermann Klaholt als B., um (iLßiclü) Sept. 1 Johann 
Kerkring als Rm. genannt (NStB.). 
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ker ^oksn tterlke, borgkerme8ter, 
ker ^okan Kerckrinck, m)^n seligker vs^erb»). 

^nnv 89 ^otiannis ante portam^) latinsm (Mai 6)'^): 

ker ^oksn Lere, 
ker ^ok3n 1"e8teäe, 
ker iiartick van 81i1en, bvr§kerme8ler, 
ker l'k^^äeman Larck, borgerme8ter. 

^^nno 96^°o^ quemen äe88e to rs6e: 

ker ttinrik >Ve8lf3eI, 
ker Hinrik Witte, korZkerme8ter, 
ker itermen i^e8M3n, 
ker klermen Oer80vve. 

^Xnnv 1500 palmarum (um Apr. 12)E) quemen to raäe: 

ker I)3tt)^t O/tte8en, korZkerme8ter, 
ker Hinrik 038torp, korgerme8ter, 
ker kartolt Kerckrinck, 
ker Hermen iVleiZer, Kor8kerme8ter. 

poram Hs. 
") Vgl. oben S. 63. 
d°) 1489 (3me vriiäsßke vor remin.) März 13 werden Hans Testede und 

Tidemann Berck noch als B. genannt, (up cjer li. cirevslciictieit clagke) Juni 14 
ist Hartwich v. Stiten als Rm. bezeugt (NStB.). 

Im Juli, denn 1496 ist <668 äinxteäsZeZ ns vi8itsc. ä/lsrie) Juli 5 
Hinrich Witte noch als B. bezeugt (StA., Nltermannsbuch der Hl. Leichnams- 
brüderschaft zur Burg, Bl. 119), während als Rmm. Juli 13 Hinrich Witte und 
Juli 14 Hermann Meßmann genannt werden (NStB.). 

'°^) 1500 äe8 6onclercl38e8 vor pslm. (Apr. 9) nach der Ratswahlliste 
bei Reckemann (S. 1183). Hinrich Kastorp wird 1500 um (ckom. oculi) März 22 
noch als B. genannt (OStB., petri), dagegen kommt er unter der Seitenüber- 
schrift 1500 letsre (März 29) in der letzten Buchung, die gleichzeitig mit den 
unmittelbar folgenden Buchungen unter palmarum (Tlpr. 12) eingetragen ist, 
als tier Hinrick Lsstorpp vor (OStB., ^scobi); Mai 14 werden er und Hermann 
Meyer als Rmm. bezeichnet (NStB.). 
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-^nno 1601 äek 808len 63^68 in 3U8U8t0^02). 

Iier koffert V3n k-entelen, 
ker ^o1i3N !^)^ge8l3t6, 
tier ^ok3n i^eiger, 
der ?recierick ^ork, 
der ^ok3n Kinkel, 
der 6ern61 koemkou^er. 

^Xnno 1506 mi1k38len (um März 22)^°^) quemen 1v rnäe: 

ker Hinrik >V3rmdoke, 
ker O^äerick 6rom8e, 
ker 1'kom38 V3N >Vjckeäen, borßerme8ler, 
ker ^o1i3n V3N XVickeäen, 
ker ^ok3n k^belinck. 

^nnv^) 1609 3lle Z3äe8 killiglien (um Nov. 1)^"^): 

ker k^nlre 0r3wer1, 
der ^3cop >ViIken8, 
der ?3>vel 8teer, 
ker Hermen ?3lke, borßierme8lerb), 
ker Hinrik Keen8leäe, 
ker Unrlick 8l3ngke. 

^nno . . . i<ercl<rlncl< mit anderer Feder und Tinte in etwas größerer 
Schrift. 

d) dor^ermebter von Hinr. Plonnies nachgetragen. 

-^nno 1501. 6. außubti nach Reckemann S. 1183. — 1501 Aug. 3 
wird Bernt Bomhouwer als B., Sept. 10 Evert v. Rentelen als Rm. genannt 
<NStB.). 

^^nno 1506 letsre (um März 22) nach Reckemann, S. 1183. 1506 
um (Vincentii) Jan. 21 wird Hans Ebeling noch als B. (OStB., lAarie), dagegen 
Apr. 24 (erste Niederschrift des NStB.) und (sme seilten cksxe ptiil. uncke ^sc.) 
Mai 8 (Test.) Dietrich Brömse bereits als Rmm. genannt. 

'"^) ^^nno 1509 cken clz'NZtckgcli vor omnium 8snctorum (Okt. 30) nach 
Reckemann, S. 1183. 1509 Okt. 3 wird Hermann Falke noch als B., Nov. 17 
Jakob Wylkens bereits als Rm. genannt (NStB.). 
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-^nnv 1614 (um Juli 22)^"»): 
ker 1.3mber1 ^Vitinckkolf, 
ker ^ouweri1iu8 l^oll, 
ker LI3VV68 6rom8e, borgerme8ler, 
ker ^octilm Oercken, borgerme8ler^). 

^Xnno 1518 (um Sept. 1)^o«) quemen 1o rsäe: 
ker ^oksn 
Iier Hinrik Oruter, 
Iler Loräl 8c1>epen8tecle, 
tier Hinrik Kerckrinck. 

-^nnod) 1622 up äen clack -^uZneeten (Jan. 21)^0?) quemen 
äe886 n3Zke8ckreven Iko raäe: 

äocter 1^3t1>eu8 ?3kebu8k, borgerme8ler°), 
lier Ootärick V3N >Vickeäen, Ze8elle, 
der ^oli3n V3n Kempen, 
tier Hermen ?Ionnie8, kor8erme8ler<^), 
ker Lorät Wibbekinck. 

-^nno") 1527 m3nä3Ze8°) in der crucevveken (Mai 27)^°^) 
quemen 1o rade: 

dor^emester vom Rm. <1537—1565) Albert Klever nachgetragen. 
^) ^nnc> . . . anno 1527 wieder mit anderer Feder und Tinte, 

borßermester von Hinr. Plonnies nachgetragen. 
«i) Bl. 33. 
«i) manclaxes . . . ösräevvick von der Hand des Protonotars Bernd 

Heinemann. 
-^nno 1514 am avencle Allarie AlaAäsIens <Juli 21) nach Reckemann, 

S. 1183, und ebenso nach Millies (vgl. unten S. 88 ff.) Bl. 21. — 1514 Juli 4 
wird Mauritius Soff noch als B., Juli 28 Nikolaus Brömse schon als Rm. ge- 
nannt (NStB.). 

'"°) -Xnno 1518 clen 1. September nach Reckemann S. 1184; Millies Bl. 22 
gibt anno 1518 den 10. septemdris an. — 1518 Aug. 18 wird Hinrich Kerckring 
noch als B., Sept. 11 zusammen mit Hinrich Gruter als Rm. genannt. 

^°') ^4nno 1522 clen 28. janusrius nach Reckemann S. 1184; anno 1522 
clen 28. clack !m januvar! nach MillieS Bl. 22. — 1521 (clingesteclaßes na con- 
cepe. dlarie) Dez. 10 wird Gottschalk v. Wickede noch als B., 1522 Febr. 8 
Matthäus Pakebusch als Rm. genannt (NStB.). 

^'«) Ebenso Reckemann S. 1184, Millies Bl. 22 und Rehbein S. 650. — 
1527 (am clsAe ^4mbro8ü ep.) Apr. 4 sind Godert v. Hovelen und Klaus Ludinck- 
hausen (Test.), zwischen (juclica) Apr. 7 und (psim.) Apr. 14 letzterer nochmals 
(OStB., Alarie) als B. bezeugt, Mai 31 wird Klaus Bardewick als Rm. genannt 
(NStB.). 
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ker Ooäerl van ttovelen, bor8eme8ler^), 
ker ^olian I^uneborck, 
ker Llsvves I^uäinckkusen, 
ker Llavves Laräevvick, dorgermeislerb). 

^nno<^) 1628 ame kr^^äsKe vor vinacklen (Dez. 18)^°°) 
quemen 1v raäe: 

ker Hermen 8cku1e, 
ker l'onnies van Stilen, borgemeLler anno 39 petri") 

(Febr. 22)^°), 
tier Oerät van l^enten, 
ker Davit Dz^vesgen. 

-Vnno°) 1630 6e8 8onavenäe8 vor k^allentin)^ (Febr. 12)^^) 
quemen to racle: 

ker ^okan Stoltettot, 
ker Dinrick Ka8ttorp, 8e8eIIe, 
ker ^okan kuneborck, 
ker Kort van Kurien. 

dorgemesler von Albert Klever nachgetragen. 
d) dor8ermei8ler von der Hand des Rm. (1548—1569) Hans Kone. 

^^nno . . . V)^ve88en von der Hand des Rm. (1527—1560) Nikolaus 
Bardewick. 

^) dor8erme8ter und darüber mit anderer Tinte anno 39. petri vom 
Rm. (1548—1559) Hans Kone nachgetragen. 

e) -Vnno 1530 . . . I^vllen von der Hand des Rm. (1528—1533) Gerd 
v. Lenten. 

'°°) ^nno 1528 cie8 trvclaße8 vor Tome sppe8tel (Dez. 18) nach Reckemann 
S. 1184, ebenso Millies Bl. 22 und Rehbein S. 651. Hermann Schute wird 
1528 Okt. 7 als B., Dez. 19 als Rm. genannt (NStB.). 

"") Anton v. Stiten ist 1539 Febr. 4 (NStB.) und Febr. 22 (orckinee) 
noch als Rm., Apr. 17 (NStB.) als Bgm. bezeugt. 

^r») Ebenso Millies Bl. 22d; Reckemann S. 1184: cke8 8onnensvencke8 N2 
Valentin! (Febr. 17), während Reimar Kock in seiner gleichzeitigen Geschichte der 
lüb. Kirchenresormation (herausg. von F. Petersen, Lübeck 1830) S. 20 up 
Valentin!, !. e. 14. tedr. 1530 angibt. — 1530 werden um (epipti.) Jan. 6 Hans 
Stoltevot und Kord v. Ryden als B. (OStB. ^acobi u. blic. et Lß.), um (remin.) 
März 13 Johann Stoltevot und Hinrich Kastorp als Rmm. (das., blic. et Lx.) 
genannt. 
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I^irn3^)n^) vvuräen 6e deren ulk äen 64 Karen. 

^nnob) 1535 up 8un1e j^alevveg afkenik (Sept. 20)^^) 
quemen 6)^88e ns8e8cdreven tdo racie, äo^) 6e deren uld äen 64 
akkgeäanckelt daääen^^) etc.: 

item der Kar8ten l'z^merman, 
item der Worden 6388eäovven, 
item der ^odan Staldotd, 
item der I^uteke I^unenborcd, 
item der Idarmen van Voren. 

^nno°) 37 am avende letare (März 10)^^°) worden do8ce 
navoiZenden deren to rade gekoren: 

der ldinrick Koller, 
der l'z^mme Oragun, 
der d.ammert van Valen, 
der Albert Klever. 

Hirns . . . ksren und äo . . . etc. von Hans Kone eingeschoben. 
^nno 1S3S . . . Ooren von der Hand des Rm. (IS3S—1559) Herm. 

v. Doren. 
0) ^4nno 37 . . . Klever von Albert Klevers Hand. 

1531 Apr. 27 und im August sowie 1533 Febr. 21 und März 8; 
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 S. 96 fs. und S. 102 sowie 
S. 199. 

Ebenso Reckemann S. 1185, Millies Bl. 22d und Rehbein S. 701; 
Reimar Kocks Chronik: cien 20. septemdris. Eine im Königsberger Archiv be- 
sirrdliche Zeitung aus Lübeck vom 12. September 1535 meldet, cksö diicias 6röm8e 
mit ckem slten Kst im k-egiment ist, in einer anderen Zeitung vom 27. Sep- 
tember heißt es: Der kist tist tünt k>ersonen ru sicir in cken Kstti xelcoren, 
fromme reckliclie I.eute. . . (Zeit- und Charakterbilder aus dem Mittelalter, 
2. Band sBerlin 1855) S. 110, Noten.) Sept. 25 wird Johann Stalhot zuerst 
als Rm. genannt (NStB.). 

^") 1535 Aug. 21 (Waitz 3 S. 107); Aug. 29 wurde Nikolaus Brömse 
wieder eingesetzt (das. S. 121). 

n°) 1537 Febr. 27 wird Hinrich Koller noch als B., März 14 Lambett 
v. Dalen bereits als Rm. genannt (NStB.). Reckemann und Millies verlegen die 
Wahl irttümlich in das Jahr 1538 (ohne Tagesangabe). 
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-^nno^) 1341 den 28. worden äu88e nskolgenäe 
deren Ido rade ksren: 

der l-lMr)^ck 6rom8oe, 
der k^vert 8torteIbercd, annob) 45 ?e1ri (Febr. 22) 

borgermei8tern^), 
der ^ndre38 6u8M3n, 
der Ideromxrnu8 ?3kebu8. 

^^nno 1544 de8 d>^nxl3Ze8 sme daZde dxv>^8)^on)^8 3po8to- 
lorum, den 15. worden tdo rade ßdeksren: 

der Ideronxmu8 Warmbocke, 
der Pawel WybbekMck, anno°) 59 'sdome (Dez. 21) 

borAerme^81er^^^), 
der ^mbro8yu8 l^ez^er, anno<^) 50 Pein (Febr. 22) 

burAerm.^2o)^ 

der kar1oIomeu8 l'y^nappel; anno«) 64 blicolaj (Dez. 6) 
World der6artoIlomeu8l'innappeI borgderme8ter^^^). 

^nno 1541 . . . 1)^n3ppel von der Hand des Rm. (1541—1550) Hieran. 
Pakebusch. 

b) anno 45. petri borAermeister vom Rm. (1544—1566) Bartolomeus 
Tinnappel nachgetragen. 

0) anno 59. Idome borxermeister von Hinr. Plonnies nachgetragen. 
<^) anno 50. petri durgerm. von Hans Kone nachgetragen. 
°) anno 64. . . . borxdermester vom Rm. (1564—1591) Kort Walters 

nachgetragen. 
^^°) Ebenso Reckemann S. 1185 und Rehbein S. 708. 1541 Mai 2 wird 

Jeronimus Pakebusch noch als B., Juni 2 Evert Stortelberch bereits als Rm. 
genannt (NStB.). 

"') Evert Stortelberch wird 1545 Jan. 21 noch als Rm. (NStB.), unter 
der Seitenüberschrift 1545 Valentin, (um Febr. 14) zuerst als Bgm. (OStB. 
dacodi) bezeichnet. 

n^) Den 15. Juli geben auch Reckemann S. 1185 und Rehbein S. 709 an, 
während Millies Bl. 23 kein Tagesdatum hat. — 1544 Juni 30 wird Ambrosius 
Meyer noch als B., Juli 23, ebenso wie Paul Wibbekingk, alsRm. genannt (NStB.). 

^") Paul Wibkinck wird 1559 Nov. 17 noch als Rm. und Kämmerer be- 
zeichnet (das.), im orclo I von 1560 Febr. 22 dagegen vor dem amtsälteren 
Hinrich Bromse unmittelbar hinter dem Bürgermeister Anton v. Stiten aufgeführt. 

^^) Her -imbro8lU8 lVleier vvortl, durßermei8ter xelraren anno 1550 up 
petri in cier va8ten (Schafferbuch der Gewandschneider unter 1551, mir nur 
in neuerer Abschrift vorliegend). 

»^) Er wird in den orcüne8 von 1565 Febr. 22 zuerst als Bgm. aufgeführt. 
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^^nnv°) 1548b) ^0 quemen äe58e nagkebckreven kel-en°) 
Iko raäe des d)^nxclLAe8 na 8un1e 1^311)^38 ä3ZK (Febr. 28)^^^): 

äocter H3rmen ?3lke, borAkermexs1erc>) 63 ?e1ri 
(Febr. 22)^2»), 

ber Oo88eIick V3n >Vlckeden, 
ker I43rmen ^e^Zber, 
ber ^ok3n Kone. 

^^nno°) 1562 den 24. kebruvv3rii^2«) wurde Iko r3de ge8et1e1: 

m. 1^3mber1u8 kecker pro1onol3riu8, 

ker Lri8toffer 'sode, 3nno^) 66 ?e1r)^ (Febr. 22) borger- 
me;^8ler^2S)^ 

») Bl. 33b. 
b) ^4nno 1548 . . . Kone von der Hand des Rm. (1544—1560) Bartol. 

Tinnappel. 
ber Hs. 
borZberme^'Zter 53 ?e1ri vom Rm. (1552—1591) Benedikt Slicker 

nachgetragen. 
E) ^^nno 1552 . . . Slicker von Hans Kones Hand. 
k) anno 66 Pe1r)s borMrme)^8ler vom Rm. (1564—1571) Kord Wolters 

nachgetragen. 
^^^) 1548lten28.tedrusriu8 nach Reckemann S. 1185 und Rehbein S.715k>.; 

up petri (Febr. 22) nach Millies Bl. 23b. — Die Obigen gehörten 1548 Febr. 22 
noch nicht dem Rate an (orckine8), März 13 wird Johann Kone als Rm. genannt 
(NStB.). 

^^b) Im orcko II von 1553 Febr. 22 wird Dr. Hermann Falke unmittelbar 
hinter Bgm. Nikolaus Bardewick aufgeführt, obwohl seiner Amtszeit nach nicht 
dorthin gehörig; Apr. 17 wird er ausdrücklich als Bgm. bezeichnet (NStB.). 

lr») Ebenso Reckemann S. 1185, Millies Bl. 23b und Rehbein S. 736. 
Nach den orckine8 gehörten die Obigen 1552 Febr. 22 noch nicht dem Rate an; 
März 15 wird Benedikt Slicker, März 16 Christoffer Tode als Rm. genannt 
(NStB). 

^2i) Unrichtig, da er noch 1566 (ckin88t38e8 ns lAsrßaretbae) Juli 16 als 
itrißer tickt amptmsn tko Uergerckorpe urkundet (NStB. unter 1567 Okt. 8). 
Das Kämmereibuch von 1550 bis 1563 bemerkt (unter l.1nlco8t cks8 bu8e8 Uarger- 
ckorp anno 60): ^nno 60 up lUicbelib wart bereu crietotker Docken ingecksen 
ckst kueü öarßerckorp, seine sechsjährige dortige Amtszeit lief also 1566 Sept. 29 
ab. Eine Ratslinie von 1642 (StA., Handschr. Nr. 760) gibt an: er!8tokker Docke, 
con8. erw. 66 Dbome (Dez. 21), ruvor ^4nno 60 ^4mtmsn sut kerxckorkt; die 
orckinee von 1567 cateckrs k'etr! (Febr. 22) führen ihn als Lri8okfer Docke borßer- 
mei8ler auf. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, I. 6 
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der -^n1koniu8 I^uäinckuken, 3nno^) 62 petri (Febr. 22) 
borZerme)^8ler^^b) 

ker Lene6ic1u8 Zlicker. 

^nnod) 1888 6en 15. juniu8^^^) wurden Iko rade gke8e11e1: 

ker ^eronlMU8 kuneborck, 3nno°) 61 den 22. jsnuLrn 
korZemeMer^^^), 

ker Okvderl vAn Idovelen, 
ker Volmer >V3rendorp, 
ker ^ockim Klepel. 

^nnoli) 1659 den 15. novembri8^^^) worden Iko rsde 
8e8e11e1: 

ker ^okan KsrckrinZK, 
ker Oo8ck3lck l'^^mmermsn, 
ker k^redrick Knevel, 
ker Hinrick ?lonZe8. 

snno 62 petri borxerme^'ster von Hinr. Plonnies nachgetragen, 
b) -^nno 1558 . . . l<lepel von der Hand Benedikt Slickers. 
0) anno . . . dorgemeMer von Hinr. Plonnies nachgetragen. 
k>) ^^nno 1559 . . . Holscdo von der Hand Hinr. Plonnies, und zwar von 

anno 1562 ab mit anderer Feder und Tinte. 
^^°) 1562 wird er in den oräineb von catecira petri (Febr. 22) noch nicht, 

Mai 2 jedoch bereits (Kämmerei-Ausgabebuch von 1550—1562 unter 1562 binnen 
lanäeb reise) als Bgm. bezeichnet. 

^i7) Ebenso nach Reimar Kocks Angabe (gedr. in Gotthard v. Hövelens 
Chronik S. 21) sowie bei Reckemann S. 1185, Millies Bl. 23d (up piti) und 
Rehbein S. 754. — 1558 um Mai 18 wird Godert v. Hovell noch als B., Juli 3 
Hieronimus Lunenborch als Rm. genannt (NStB.). 

^r«) Er wird als Rm. noch 1561 um Jan. 14 (das.), als Bgm. 1561 Febr. 22 
(orckines) genannt. 

^r») Ebenso bei Reckemann S. 1186, Millies Bl. 23d (cles miciciewelrens 
na iAsrt^ni — Nov. 15) und Rehbein S. 755, während das Altermannsbuch 
der Nowgorodfahrer (StA., Archiv der Handelskammer, Nowgorodfahrer Nr. 4 
Bl. 75d) berichtet: Item clsrnbs anno 59 ackz^ 14. November is cie erbar ker 
Ootsckalclc Tz^mmermaen tko racke xbelcoren. Die Wahl fcheint alfo am 14., 
die Einführung und Vereidigung am 15. November stattgefunden zu haben. 
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^^nno 1662 äen 10. jAnusriH^v) worclen Iko raäe gesellet: 

lier ^oksnn ?enn)^nclcbullel ä., 
der ^okan Olle, 
der ^okan Kanllerbeke, 
ker -^nlonius l-lolscko. 

^nno^) 64d) de8 lnäLges ns pLsken (Apr. 7)^) ^oräen 
ltio raäe koren 6e6e nsboscrelken deren: 

der I^rnns van 8l)^llen, 
der UMrz'^ck vsn Zlillen, 
der ^odnn Lrockes, 
der Loräl >VoIlers. 

-^nno 67 den 4. lebrounriHbr) worden ldo rsde gdeksren 
deke nagescdrellen deren: 

d. Oosdcd van 8lillen, 
d. ^ocdlm kouinedorcd, 
d. jVlalde^es l'z^deman, 
d. H)^nrick l^z^nldorsl. 

Bl. 34. 
b) ^nno 64 . . . I..xn1Iiorst von Kord Wolters Hand, und zwar von anno 67 

ab mit anderer Feder und Tinte. 
1562 <ien 9. isnusrii (vgl. unten S. 87) nach Reckemann S. 1186, 

1562 cken 10. januari nach Rehbein S. 757, clen 11. janusrii nach Reimar Kock 
(Gotthard v. Hövelns Chronik S. 25); Millies Bl. 24 gibt nur 1562 im jsnuvvsri 
an. Das Nltermannsbuch der Nowgorodfahrer berichtet Bl. 75b: Osernba 
anno 62 ack)^ 10. janawarii >8 cke erbser der ^oban Kampterdeclce uns (als 
Nltermann) Abenamen uncke tbo racke . . . ßkeicoren. 

^^') Nach Reckemanns Fortsetzung Bl. 403b: anno 1564 cken 7. aprill; 
nach Rehbein S. 776: 1564 in cker pa8cbevvelre (Apr. 2—8); Millies Bl. 24 gibt 
nur 1564 im april an. Johann Brakes ist nach Angabe feines Sohnes des Bürger- 
meisters Hinrich Brakes anno 1564 cken 7. april . . . ru racke errvLKIet (Ztschr. 1 
S. 81); im NStB. werden er und Cord Wolters 1564 Mai 13 erstmalig als 
Rmm. genannt. 

^^') Nach Reckemanns Fortsetzung Bl. 403b, Rehbein S. 790 und anderen: 
1567 Jan. 28, nach Millies Bl. 24: 1567 ckeb ckz^nxesteckaßes na pauli bokerinxe 
(Jan. 28). Die urkundlichen Quellen versagen. 

6* 
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^^nno^) 1570^^) 8ln Iko rs6e Zekaren: 

k. ^okann van VV^^ckkeäen, 
k. V)^r)^ck 6rom86, 
ki. ^Ä8per >V)^läe, 
k. t4ermen van Dorne. 

-^nno 1571 arn 13. junii^^^) z^8 äer ackibar und kockgelarte 
äoctor Hermen van Vecklel, van 6run8v^)^c>< bordick, d)^88er 
8tadt 8xndicu8, ItioZel^ck Itio rade unde Ikom borgeme;^8ler 
erwelel. 

>^nno 1573 am 4. junii^^^) 8^n Iko rade Zekaren: 

k. sodann 1^ud)^nckku8en, 
k. ^okan 8pangenbarck, 
k. Paul k-onnekeldl, 
t^. ^oliann 81al1iodt. 

/^nnod) 1578 am 7. maz^^^«) worden 1lio°) rade Zekaren: 

m. ^olran k^nZel8lede, pro11ionotariu8, 
ti. Oodert van Dovelen, 
1i. ^oc1l)^m >V)^bbeI<)^ncl<, 
ti. -Arendt 60NNU8. 

^4nno 1570 bis zum Schluß von der Hand des Rm. (1573—1581) Paul 
Ronnefeld, und zwar bis Ende 1573 in einem Zuge. 

d) Bl. 34d. 
e> 1t,o fehlt Hs. 

Nach Reckemanns Fortsetzung Bl. 404: 1570 clen 31. msrt., nach 
Millies Bl. 24: 1570 den erbten tr^sducli ns pssclien (März 31), nach Rehbein 
S. 796: 1570 treitsks >n den ostern (März 31), nach der Ratswahlliste von 
1567 ff. (vgl. unten S. 91 f.): 1570 den letrten martrii. — 1570 März 3 wird Her- 
mann v. Dorn noch als B., Apr. 14 Jasper Wilde als Rm. genannt (NStB.). 

^'^) 1571 treitsZb nscti trinitstis, war der 13. )unv, nach Rehbein S. 800; 
1571 den 13. junii, rvelcder ws5 die svent corporis Llirist!, nach der Rats- 
wahlliste des Peter Hakes (vgl. unten S. 98); Millies Bl. 24b gibt den 15. z^unü 
an; Reckemanns Fortsetzung übergeht diese Wahl. 

^^^) Ebenso Reckemanns Fortsetzung Bl. 404b, Rehbein S. 811 und anderen; 
Millies Bl. 25: snno 73 sommer. 

'^") Nach Reckemanns Fortsetzung 404b, Rehbein S. 819 und den Rats- 
wahllisten von 1567 ff. und 1580 (vgl. unten S. 91 u. 92): 1578 Mai 6, während 
die Ratswahlliste des Peter Hakes den 7. dscb maz^ angibt. 
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IV. Die sonstigen älteren Natslinien und Nat5waI)IIisten. 

Von den überaus zahlreichen lübischen Ratslinien, die von 
Privatpersonen aus Liebhaberei mit größerer oder geringerer 
Sachkenntnis aufgestellt sind, können hier vornehmlich nur die- 
jenigen Berücksichtigung finden, die bis ins 17. Jahrhundert 
hinein einigermaßen selbständige Nachrichten enthalten. 

Die älteste dieser Ratslinien ist der lübischen Chronik des 
Hans Reckemann angehängt. 

Hans Reckemann, der 1494 zu Rekelinghausen in West- 
falen geboren war, ist seit 1521 als Lübecker Bergenfahrer be- 
zeugt^^^). Er erwarb 1529 das Haus Alfstraße 15 und verheiratete 
sich im nächsten Jahre^^^). Spätestens 1550 ist er vom Rate als 
Wäger bei der am Travengestade unterhalb der Alfstraße belegenen 
niederen Wage angestellt^^b^ diesem Jahre veräußerte er 
auch sein Wohnhaus, jedenfalls weil die 1548 neu ausgebaute 
Wage^^b) bine Dienstwohnung für den Wäger mit umfaßte. 

Er ist Ende Januar 1561 gestorben""). 
Seine Chronik, deren Urschrift sich im Besitz der Hamburger 

Staats- und Universitätsbibliothek (Hi8t. 361) befindet, hat 
er eigener Angabe nach 1537 für seine damals noch im Kindes- 
alter stehenden Söhne begonnen. Sie schließt mit dem Jahre 
1549 ab, dagegen reicht die ihr anhangsweise (S. 1149—1175) 
beigefügte I^inea cker borgermei8ter uncke raecktmsnne cker 8tsckt 
l^ubeck bis zum Tode und der Beisetzung des Bürgermeisters 
Nikolaus Bardewik im Jahre 1560. Die Liste ist bis einschließlich 
des Jahres 1539 in einem Zuge niedergeschrieben; von 1540 ab 
sind die einzelnen Nachrichten jeweils nahezu gleichzeitig mit 
dem Ableben des betreffenden Ratmannes eingetragen. 

Die 1539 entstandene ältere Partie ist bis einschließlich 1530 
einer unbekannten Vorlage entlehnt. Die letztere hat ihre Angaben 
bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Ratslinie des Rats- 

Bruns, Bergenfahrer S. 345 ff. 
StA., Kämmerei-Ausgabebuch von 1550 bis 1563 unter den Gehalts- 

zahlungen. 
Reckemanns Chronik unter 1548. 

»°) Hans. Gesch.-Bl. 1900 S. 165. 
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denkelbuches entnommen^^^), dabei jedoch auch die in dieser 
absichtlich übergangenen, aber in den oräines genannten Rats- 
mitglieder, die schon zu ihren Lebzeiten aus dem Rate ausge- 
schieden waren (Segebode Pape, Hermann Klendenst, Hinrich 
Wroth, Volmar v. Attendorn und Johann Wittenborch), mit 
aufgeführt gehabt, währerrd die Stadtschreiber fehlen, der Syn- 
dikus Dr. Dietrich Sukow jedoch berücksichtigt ist. Weiterhin 
wird diese Vorlage unabhängig vom Ratsdenkelbuch gewesen 
sein, da mehrere Todesdaten, zum Teil allerdings nur im Ausdruck, 
von ihr abweichen. Von den 1533 bis 1539 verstorbenen zehn 
Ratsmitgliedern führt Reckemann nur sieben auf, die sechs ersten 
ohne Todesangabe^^^), und den letzten, Ludeke Luneborch, nur 
mit dem Todesjahr 1539; diese Angaben sind also offenkundig 
von ihm aus eigener, schon verblaßter Erinnerung geschöpft. 
Auf die zahlreichen Ungenauigkeiten und Flüchtigkeitsfehler der 
älteren Partie einzugehen, lohnt sich nicht. 

Für die Zeit von 1540 bis 1560 stellt Reckemanns Ratslinie 
eine der amtlichen nahezu gleichwertige zeitgenössische Quelle dar. 

Einen weiteren Anhang zur Urschrift der Reckemannschen 
Chronik (S. 1179—1186) bildet eine von 1416 bis 1562 reichende 
Ratswahlliste. Sie wird eingeleitet durch die Namen cker rackes- 
per80nen, cke anno 1408 mz^t erer krunl8ckop utb cker 8tackt 
togen, und der damals in Lübeck verbliebenen Ratsmitglieder; 
dann folgen die Namen der 1416 in den wiederhergestellten 
alten Rat Berufenen und hierauf die späteren Ratswahlen. 
Diese Liste kann nicht der älteren Partie der oben erwähnten 
Kerkringschen Ratswahlliste entlehnt sein, da sie unter den 1416 

Unabhängig vom Ratsdenkelbuch, seiner mittelbaren Quelle, sind bei 
Reckemann das (ossenbar dem damals noch in der Marienkirche vorhandenen 
betressenden Grabstein entlehnte) Todesdatum <1291 Dez. 20) des als Bgm. 
bezeichneten Alexander v. Soltwedel (234), der Bürgermeistertitel des 1333 
gest. Hermann v. Warendorp <295) und des aus den noch vorhandenen Grabstein 
zurückzusührende Todesjahr <1369) des Bgm. Bruno v. Warendorp; ferner 
wird unter Weglassung der lateinischen Denkverse zu Ende 1350 berichtet, daß 
in diesem Jahre zu Lübeck an der Pest 90 000 <!) Menschen, darunter 11 Rats- 
herren, und am Laurentiustage von einer Vesper bis zur andern 1250 Menschen 
gestorben seien. 

'^^) Beim sechsten, 0r. Matthäus Pakebusch, ist das Todesjahr 37 und 
ein unrichtiger Todestag erst später eingefügt. 
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Wiedereingesetzten den dort fälschlich übergangenen Ratmann 
Tidemann Junge mit aufführt, geht aber bis 1472 mit chr auf 
eine gemeinsame Quelle zurück, da beide, um nur die auffälligsten 
Merkmale hierfür anzuführen, die Wahl von 1426 irrtümlich in 
das Jahr 1430 setzen, die Wahl von 1438 übergehen und den 
Familiennamen des 1452 gewählten Johann v. Wickede in 
„Wilde" bzw. „Wylde" entstellen. Von 1475 ab bis 1535 ist die 
Bezeichnung der Wahlzeiten bei Kerkring und Reckemann nur in 
sechs Fällen die gleiche, in elf weiteren weichen fie, teils in sachlicher 
Hinsicht, teils nur in der Ausdrucksweise, voneinander ab. 

Weiterhin hat Reckemanns Vorlage nicht gereicht, denn er 
setzt die Wahl vom 10. März 1537 irrtümlich aus der Erinnerung 
in das Jahr 1538. 

Von 1541 ab bis 1559 hat Reckemann, wie die äußeren 
Merkmale zeigen, die einzelnen Wahlergebnisse jeweils nahezu 
gleichzeitig aus eigener Kenntnis gebucht; in dieser Zeitspanne 
stimmt auch die Reihenfolge der Gewählten nicht mit derjenigen 
in der amtlichen Liste überein. Die letzte Eintragung von feiner 
Hand ist die Überschrift für die nächste (von ihm nicht mehr erlebte) 
Wahl: -^nno 156. cken . . . worcken tko racke gekaren, dieses 
Schema ist dann von unbekannter Hand durch das Datum f156j2 
fckenj 9. januari und die Namen der damals Gewählten vervoll- 
ständigt, womit die Liste abschließt. 

Von der Reckemannschen Ratswahlliste liegen mehrere 
Fortsetzungen vor. 

Die erste, bis zur Bürgermeisterwahl vr. Jakob Bordings 
am 22. Dezember 1600 reichende, ist überliefert in einer Abschrift 
der Reckemannschen Chronik und ihrer Anlagen, welche die 
Lübecker Krämerkompanie dem mit ihrem buntgetuschten Wappen 
geschmückten Titelblatt zufolge im Jahre 1601 von einem gewissen 
Joachim Albrecht anfertigen ließ. Dieser Band, der nach Auf- 
hebung der Krämerkompanie zunächst in das Archiv der Handels- 
kammer zu Lübeck überging, ist nach einem Vermerk des Stadt- 
bibliothekars Pros. Vr. Wilhelm Mantels im Dezember 1861 
im Austausch von der dortigen Stadtbibliothek erworben, wo er 
als iA5. l.ub. 2« Nr. 17 der Handschriftenabteilung eingereiht ist. 
Die auf Bl. 396—405 b enthaltene Ratswahlliste ist am linken 
Rande von den Wappen der einzelnen Ratsherren begleitet. 
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soweit jene dem Kopisten bekannt gewesen sind; ferner sind in sie 
die Todesdaten sowie von 1573 ab auch der Tag der Bürger- 
meisterwahl zu den betreffenden Namen eingetragen; die Liste hat 
also zugleich die Aufgabe der unergänzt gelassenen, mit dem Jahre 
1560 abschließenden Reckemannschen Ratslinie mit übernommen. 

Diese 1601 abgeschriebene Fortsetzung ist sodann, jedoch ohne 
Beigabe der Wappen und unter Ergänzung der früheren Partie 
um die ins 17. Jahrhundert fallenden Bürgermeisterwahlen und 
Todesdaten, auf Bl. 406—41 lb bis zum Jahre 1705 in derselben 
Weise selbständig weitergeführt; zwei weitere Fortsetzungen bis 
zum Jahre 1736 nehmen die Seiten 647b, 648b und 649 ein. 

Die Reckemannsche Ratswahlliste oder ihre Vorlage ist auch in 
einem vom Kaufmann Hans Millies angelegten und von seinem 
gleichnamigen Sohne weitergeführten, in braunes Leder gebunde- 
nen Sammelband, der sich im Besitz des Staatsarchivs zu Lübeck 
(Handschrift Nr. 751b) befindet, benutzt und von 1567 als selb- 
ständig fortgesetzt. 

Hans Millies hatte 1547 von seinem gleichnamigen Vater 
nach Verzichtleistung seines älteren Bruders Stephan ein an der 
Trave zwischen der Fisch- und der Alfstraße belegenes Haus, die 
nördliche Hälfte des jetzigen Grundstücks Untertrave 101 geerbt^"); 
1561 veräußerte er es, nachdem er im selben Jahre ein anderes, 
die südliche Hälfte des jetzigen Hauses Untertrave 98 sowie das 
benachbarte Eckgrundstück Alfstraße 38, das jedoch nur bis 1567 in 
seinem Besitz verblieb, erworben hatte^^^). 1563 verehelichte er 
sich mit Agnes, Tochter des weil. Lübecker Bürgers Johann 
v. Achelen, die ihm als Mitgift 35 Mark Rente zubrachte^^°). Er 
wird mehrfach als Mitvorsteher des Burgklosters genannt^^°) und 
ist am 22. oder 23. März 1578 gestorben"^). 

Aus seinem Nachlaß ist das Buch in den Besitz seines Sohnes 

Oberstadtbuch t^srie 1547 vi8it3lion>8 disrie (Juli 2). 
Das. I^arie, 1561 vocem jocunclits1i8 (Mai 11). 
Das. Narie, 1563 t^argsrete (Juli 13). 

"°) Niederstadtbuch 1567 Apr. 20 und Oberstadtbuch dlic. et Oß., 1573 
vi8lt. t^arie (Juli 2). 

"') 1578 X" <ler 6. xveck x" >1er t38ten . . . exn 8unclsße (März 23) 
. . . 8prscl< -^nc>rette8 Lacliteletent tor I4sn8 t^xH>'b8 exn 8arcl<, cle 8tunlte 
luclent untie exn 8>varte lacken uncle vextte 8cbxr, cle kercke >8 32 Wochen- 
bücher der Marienkirche. 
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Hans, des ältesten seiner sechs Kinder"»), übergegangen. Dieser 
ist am 6. September 1588 für mündig erklärt und zum Bürger 
angenommen worden"»); 1596 wurde ihm sein Vaterhaus zu 
alleinigem Eigentum zugeschrieben^»°). Er ist in erster Ehe mit 
einer Tochter des 1580 gestorbenen Bürgermeisters Hinrich 
Plönnies, in zweiter Ehe mit einer Tochter des Ratsherrn (1601 
bis 1619) Caspar Boye verheiratet gewesen und 1615 gestorben"^). 

Das Titelblatt des Buches ist von dessen beiden Eigentümern 
geschrieben. Die ursprüngliche Aufschrift lautet: Vit bock sborts 
113N8 Nillies to; cle it tint, cle äot eme vveääer, be 8cbal berZelt 
bebben; darunter füllen die Mitte des Blattes die über dessen 
ganze Breite auseinandergezogene Jahreszahl 1567 und der 
Spruch Oue 86mel ami883 po8te3 nullu8 en8 (!); zu unterst stehen 
die durch ein Merk geschiedenen Worte /^Ue clinck — tom be8ten. 
Die jüngere Hand hat oberhalb der Jahreszahl eingeschaltet: 
«3N8 i^illie8. ^ü^nno 1584. Omnia 8i percle8, t3M3m 8erv3re 
memento; ferner hat sie zu dem den Findelohn betreffenden 
Satze nachgetragen: ä3t eme cle lenclen n38lepen, und dem Merk 
und unteren Spruch die Worte beigefügt uncle jo mitt äem Issten. 

Auf der Rückseite des Titelblattes hat Hans Millies d. Alt. 
vermerkt: ltem ckytk bebbe ^ck 1l3N8 l^z^Ilye8 utb eynem koke 
8e8cbreven, W38 nyckt 3lto orckentlyck ge8cbreven; z^ck macb 
ck3tk 80 l3nZe kor 8ock1b nemen, 80 lange ^ck eyn beter bekäme; 
eine zu hohe Meinung hat er also von seiner Vorlage nicht gehabt. 

Der erste Abschnitt seiner l^z^nea cker borgermei8ter uncke 
ratbmanne cker 8tackt l^übeck, der die Ratsmitglieder, xvatb 
tytb ckatk 8e ge8torven 8zcntb, ausführt, reicht bis einschließlich 
1539 und ist wertlos; der zweite Abschnitt, der ihre Namen in der 
Reihenfolge, wen 8e gekaren 8yntb, enthält, beginnt mit einem 
Verzeichnis der im Jahre 1408 aus Lübeck ausgewichenen und der 
dort verbliebenen Ratsmitglieder und gibt sodann die Neubildung 
des Rates im Jahre 1416 und die folgenden Ratswahlen an. 
Da seine oben erwähnte Vorlage, ebenso wie bei Reckemann, 
mit dem Jahre 1559 abschloß, hat Millies, offenbar aus eigener 

Niederstadtbuch, 1S79 Nov. 15. 
"«) Das. 1588 Sept. 6. 

Oberstadtbuch, I^arie, 1596 omn. sanct. (Nov. 1). 
v. Meile, Lüb. Geschlechter S. 390. 
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Kenntnis, ihre Angaben um die Wahlen von 1562 im januwarj,, 
von 1564 im April und von 1567 cie8 clyn8e8lecl3ge8 na pauli 
bokeringe (Jan. 28) in dem auf dem Titelblatt angeführten 
Jahr 1567 erweitert und diefe Liste fpäter in einem Zuge bis 
einfchließlich der Ratswahl von 1573 80mmer, alfo erst kurz 
vor seinem Tode, fortgeführt. Der jüngere Hans Millies hat 
sodann zu verschiedenen Zeiten das Ratswahlergebnis vom 
5. Mai 1578, die Bürgermeisterwahlen Hermann v. Dorens am 
23. Februar 1578 und Johann Lüdinghusens am 9. Juni 1580 
sowie das Ergebnis der Ratswahl vom 8. September 1580 ge- 
bucht. Nach längerer Pause hat hierauf eine andere Hand die 
Liste zunächst für die Ratswahl von 1588 und sodann für die 
Zeitspanne von 1589 bis 1619 ergänzt; schließlich ist sie von einer 
neuen Hand für den Zeitraum von 1625 bis 1640, hierauf zu ver- 
schiedenen Zeiten für die Jahre 1642—1646, 1651, 1654, 1559 
sowie 1666 und sodann einheitlich für die Zeit vom 17. November 
1667 bis zum 20. Februar 1669 fortgesetzt. 

In dem auf die Anlage des Milliesschen Buches folgenden 
Jahre, 1568, hat dann Hans Rehbein begonnen, seine Chronik 
zu schreiben. Er nahm sich vor, da, wie er in seiner Vorrede sagt, 
in den vielen lübischen Ratslinien, die er 1568 eingesehen habe, 
die Wappen wohl zum dritten Teile nicht angegeben gewesen 
seien, „eine sonderliche Linea des Rhats aä perpetuam rei me- 
moriam zu machen, welchs auch nicht allein die Linea des Rats, 
besondern zugleiche die lubische Cronica, nemlich ein kurtzer 
Außzugk sein soll der nöttigsten Dinge und Historien dieser Statt 
Lübeck." Als seine wichtigste Quelle für die ältere Zeit führt er 
eine ihres Alters wegen eben noch lesbare „uhralte Lubische 
Linea" an, die er „zu Bardowyk Anno 1568 von einen Thumb- 
herrn, der lange Jhar in der Zellischen Kantzlei gewesen, erlanget" 
und in der er „biß uff 1300 und etzliche Jhaer" viele alte Wappen 
gefunden habe, die er in anderen lübischen Chroniken niemals 
gesehen oder vernommen habe. Die Rehbeinsche Chronik, die in 
12 Folioheften 904 Seiten umfaßt und im Besitz der Lübecker 
Stadtbibliothek (^Vl8. toi. 63) ist, reicht bis zum Jahre 1619, ist 
aber durch häufige Einfügungen in den Text oder durch eingeheftete 
Zettel vielfach noch nachträglich erweitert. 
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Hans Rehbein, ein Sohn des 1585 gestorbenen Lübecker 
Schonenfahrer-Nltermanns Thomas Rehbein und Bruder des 
Ratssekretärs und späteren Ratsherrn Thomas Rehbein^^^), war 
jedenfalls von Beruf Kaufmann, den seine Handelsreisen auch nach 
Antwerpen geführt haben^^b), ^ 8. oder 9. August 1629 
gestorben, und dementsprechend reichen seine Nachträge bis in den 
Juli 1629. Seine Angaben über die Ergebnisse der einzelnen 
Ratswahlen, die der Chronik des betreffenden Jahres eingereiht 
sind, umfassen jedesmal Namen und Wappen der Gewählten 
nebst dem Todesdatum und außerdem öfters Mitteilungen über 
ihren Geburtsort oder ihr Geburtsland. Diese Angaben halten 
allerdings erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einigermaßen 
der Kritik stand; von 1568 ab, also für die Zeit, in der der Chronist 
als bewußter Beobachter Selbsterlebtes berichtet, sind sie durchaus 
zuverlässig. 

Zu Beginn dieses Zeitraumes ist auch sowohl eine weitere 
l^inea cker Lorgermester unä lratmanne cker Ltackt l^übeck wie 
auch eine Ratswahlliste entstanden, die uns als Teile eines vom 
Kantor Johann Hermann Schnobel (gest. 1802) zusammen- 
gestellten Sammelbandes (Stadtbibliothek ^8. l.ub. 4" Nr. 331 
S.80—118und S. 124—149, Blattgröße 19,9 X 15,2 cm) vorliegen. 

Die erstere, die hinsichtlich der Todesdaten bis 1546 mit 
Reckemann übereinstimmt, ist bis einschließlich 1566 einheitlich 
niedergeschrieben; sie ist sodann von derselben Hand zunächst für 
1568, hierauf mit anderer Tinte für die vier Todesfälle der Jahre 
1569, 1570 und 1571, von denen diejenigen der beiden Bürger- 
meister Ambrosius Meier und Anton Lüdinghusen am 27. und 
28. April 1571 auf Tag und Stunde angegeben sind, fortgesetzt 
und weiterhin für die Zeit vom Ableben des Ratsherrn Gotthard 
von Höveln am 12. Dezember 1571, abends 11 Uhr, ab bis zum 
Tode des Bürgermeisters Arnold Bonnus am 16. Juni 1599, 
nachm. 4 Uhr, fast ausnahmslos von Fall zu Fall weitergeführt. 
Von derselben Hand stammt auch die bis 1558 auf Reckemann 
zurückgehende Ratswahlliste. Sie ist bis einschließlich 1567 in 

Gesch..Bl. 1WV S. 166 ff. 
In seiner Chronik ist S. 354-^ ein Raum freigelassen für ein nicht 

ausgeführtes Lontrskait äe8 nevven Obtersctien «au8e8 ru >^n1vr (!) in örabsnt, 
welcv8 ick 11. ^nno 1S63 erdswen ße8eken ksbe. 
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einem Zuge angelegt, während die Ergebnisse der Ratswahlen 
von 1870 bis 1597 auch hier von Fall zu Fall gebucht sind; die 
Bürgermeisterwahlen aus diesem Zeitraum sind jeweils zum be- 
treffenden Namen nachgetragen. Später ist das Verzeichnis von 
1600 bis 1669 in einem Zuge von dem 1668 gestorbenen Pastor 
an St. Marien Mag. Jakob Stolterfoht, hierauf von einem 
Unbekannten, ebenfalls einheitlich, für den Zeitraum von 1666 bis 
1697 und sodann von einer neuen Hand einzeln für die Jahre 1701 
und 1703 fortgesetzt. Schließlich sind beide Listen bis 1799 bzw. 
1800 vom Kantor Schnöbet einheitlich ergänzt. 

Etwas jüngeren Datums sind eine andere Ratslinie und 
Ratswahlliste. Sie sind wahrscheinlich von einem Mitgliede der 
1680/81 wiederherstellten^^^) Zirkelgesellschaft niedergeschrieben, 
da weitere, die gleichen Schriftzüge ausweisende Bestandteile 
desselben Handschriftenbandes (Stadtbibliothek, l^ub. 4° 
Nr. 328, Blattgröße 20,2 x 16,6 cm) diese Vereinigung und die 
in ihr vertretenen Familien betreffen. 

Die von recht dürftigen Wappenzeichnungen begleitete Rats- 
linie (S. 39—94), die bis zum Tode des Bürgermeisters Hinrich 
Plönnies am 17. Oktober 1580 reicht, kennzeichnet sich dadurch 
als flüchtige Abschrift einer unbekannten Vorlage, daß in drei 
Fällen je zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Ratsherren 
fälschlicherweise das gleiche Todesdatum beigelegt ist, so ist z. B. 
das Ableben des Johann von Wickede richtig auf den 26. Juni 
1577 gesetzt und der gleiche Todestag auch für Matthäus Tiede- 
mann angegeben, obwohl dieser erst am 11. Februar 1579 ge- 
storben ist. 

Die Ratswahlliste (S. 1—23) hat ursprünglich nur die Wahlen 
bis zum 8. September 1680 umfaßt. Sie ist zunächst von derselben 
Hand um die beiden Bürgermeisterwahlen vom 15. Juni 1680 
und 29. Juni 1585 erweitert; später hat eine andere Hand die 
Wahlen aus dem Zeitraum von 1588 bis 1633 nebst einer größeren 
Anzahl von Todesdaten in einem Zuge nachgetragen, und 
schließlich eine neue Hand die Ratswahlen von 1637, 1640 und 
1644 einzeln beigefügt. 

Ztschr. d. V. f. L. G. 5 S. 331 ff. 
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Eine andere Ratslinie, die mit dem Jahre 1416 den Charakter 
einer mit Todesdaten versehenen Ratswahlliste annimmt und 
ursprünglich ebensalls mit der Wahl vom 8. September 1880 
abschloß, findet sich (Bl. 219—238) in einer auf ihrem gepreßten 
Pergamenteinband mit den Buchstaben l- - V - ^ und der 
Jahreszahl 1579 gemerkten Handschrift des lübschen Rechtes und 
anderen Inhalts (Stadtbibliothek l^ub. 2° Nr. 596, Blattgröße 
28,3 X 19,2 cm). Dieselbe Hand hat die Liste nach und nach 
um die Ratswahlen der Jahre 1588 bis 1619 erweitert und auch 
die in diesen Zeitraum fallenden Todesdaten dem älteren Teil 
beigefügt. 

Eine weitere, zu Anfang defekt gewordene Ratslinie (Stadt- 
bibliothek IA8. I^ub. 4° Nr. 329) von 19,5 x 13,7 Blattgröße, die 
seit 1416 ebenfalls als Ratswahlliste geführt und bis 1628 mit 
mäßigen getuschten Wappen versehen ist, hat dem einheitlichen 
Schriftcharakter nach ursprünglich bis einschließlich der Ratswahl 
von 1597 gereicht; die Zeit der Niederschrift dieses ihres ältesten 
Teiles erhellt daraus, daß er (unter 1588) das Todesdatum des 
Ratsherrn Johann Kruse vom 4. Dezember 1598 noch mit umfaßt, 
während (unter 1578) dasjenige des Bürgermeisters Arnold 
Bonnus, vom 16. Juni 1599, bereits mit anderer Tinte nach- 
getragen ist. 

Fortgesetzt ist die Liste von elf verschiedenen Händen, und zwar 

1. für die Bürgermeisterwahl des Dr. Jakob Bording vom 
20. Februar 1600 von einem Manne, der, als er außerdem 
(unter 1590) die Bürgermeisterwahl des Kord Garmeß 
vom 19. Februar 1601 nachgetragen hat, diesen als seinen 
Vetter bezeichnet; seine salbungsvolle und weitschweifige 
Ausdrucksweise läßt den Geistlichen erkennen; 

2. für die einzeln gebuchten Ratswahlen vom 22. Juni 1601 
bis einfchließlich 1617 von einem Manne, der 1608 den 
neuerwählten Ratsherrn Dietrich Hölling feinen Anver- 
wandten (akkini8 ckjlectu8) und 1612 den neuen Ratsherrn 
Christoph Kordes seinen lieben Stiefvater und großgünstigen 
Gevatter nennt. 

3. Die Ratswahlen von 1619, 1625 und 1628 sind einheitlich 
von einer neuen Hand eingetragen. 
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4. die von 1633 und 1637 dagegen wieder einzeln von einem 
Manne gebucht, der (unter 1625) den Ratsherrn Hans 
Kampferbeck anläßlich seiner Bürgerwahl vom 22. De- 
zember 1634 seinen Oheim (avunculus) und den 1633 
neugewählten Wilhelm von Güren seinen Anverwandten 
(attinis ckilectus) nennt; auch er wird dem geistlichen 
Stande angehört haben, da er über das Bestattungs- 
zeremoniell in einzelnen Fällen sowie über die Lage der 
Gräber in den Kirchen gut unterrichtet ist und zuweilen 
nach den kirchlichen Wochen datiert. 

5. Die Ratswahlen von 1640 und 1644 sind von einer neuen 
Hand, ebenfalls jede für sich, gebucht, während 

6. —10. diejenigen von 1646, 1661, 1654, 1659 und vom 
Februar 1666 fünf verschiedenen Händen entstammen. 

11. Schließlich hat eine neue Hand die Bürgermeisterwahl des 
Syndikus Vr. David Gloxin von 1666 Jakobi (Juli 25) 
sowie sämtliche Ratswahlen des Zeitraumes von 1669 bis 
1680 einheitlich, die beiden Wahlen von 1687 und 1692 
jedoch einzeln eingetragen; die jüngste Angabe von seiner 
Hand ist (unter 1664) das Todesdatum des Bürger- 
meisters Heinrich Kerkring vom 24. Mai 1693. 

Die nächstjüngste, auf der Innenseite des gepreßten Perga- 
menteinbandes als späteres Eigentum von Ick. Krobn vr., 
also des 1791 gestorbenen Dr. jur. Hinrich Adols Krohn, bezeichnete 
Ratslinie und (seit 1416) Ratswahlliste (Stadtbibliothek, lVls. 
I..ub. 2° Nr. 330, Blattgröße 29,3 x 21,1) weist bis einschließlich 
der Ratswahl vom 9. November 1612 einen einheitlichen Schrift- 
charakter und gleichartige Wappenzeichnungen auf; die Ent- 
stehung dieser Partie wird zeitlich dadurch begrenzt, daß (unter 
1600) das Todesdatum des Bürgermeisters Dr. Jakob Bording, 
1616 Febr. 21, noch sortlaufend niedergeschrieben ist, dagegen 
(unter 1690) der Todestag des Ratsherrn Hinrich Pasche, 1616 
Nov. 16, sowie (unter 1602) das Datum der Bürgermeisterwahl 
des Matthäus Kassen, 1616 Dez. 20, später nachgetragen sind. 

Fortgesetzt ist die Liste für die Jahre 1617 bis 1687 in der 
Weise, daß, wie die äußeren Merkmale erweisen, jede der da- 
maligen Ratswahlen und ebenso die Bürgermeisterwahlen und 
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die Todesdaten einzeln gebucht sind; das Werk stellt also sür 
diesen Zeitraum eine jeweils gleichzeitige Quelle dar. Außerdem 
ist die Ratswahl von 1687, mit der die Liste abschließt, von der 
Hand des Ratsherrn (1680—1693) Dr. Hinrich Balemann ein- 
getragen, denn dieser hat auf der unmittelbar vor seinem älteren 
Wappen von 1580 (Bl. 93b) ursprünglich freigebliebenen unteren 
Seitenhälfte (Bl. 93) zu seinem nachträglich dort eingefügten 
jüngeren Wappen, das die gleiche Sorgfalt in der Ausführung 
zeigt, wie sie sonst allein den vier Wappen unter 1687 eigen ist, 
vermerkt: >VeiI mein Ori8. ttenrici LaIem3N8 aut der andern 
8eite bekindlicke8 u. immediate bierauk koIZende8 XVapen in 
anno 80 den 12. ^unü annock unverändert Ze>ve8en, 8o babe 
d38 vor8tekende veränderte >Vapen, den ?Iatr damit ru füllen, 
Kieker 8etren la88en u. 8olcke8 alkie rur I^ackrickt notiren 
wollen, damit man nickt vergebl. nack die8em >Vapen in anderen 
!?3kt8linien 8ucken m6Ze. 

Eine andere, mit dem (unrichtigen) Jahre 1420 in eine Rats- 
wahlliste umsetzende Ratslinie bildet den ersten Teil (Bl. 1—22) 
eines gleichzeitigen Denkelbuches (Stadtbibliothek l^8. buk. 4" 
Nr. 331a, Blattgröße 18,7 x 16,4 cm). 

Angelegt ist ihre älteste Partie, die mit der Ratswahl vom 
8. Dezember 1619 abschließt, erst nach dem 21. Februar 1621, da 
die auf diesen Tag fallende Bürgermeisterwahl des Johann 
Vinhagen (unter 1608) noch einen ursprünglichen Bestandteil 
derselben bildet, aber vor dem bereits (unter 1601) von anderer 
Hand nachgetragenen Todesdatum des Bürgermeisters Hinrich 
Brakes vom 19. Dezember 1623. Diese neue Hand hat auch die 
Liste von 1626 bis 1646, eine andere sie von 1651 bis 1676 nach 
und nach fortgesetzt und auf dem Laufenden erhalten. 

Mit hervorragender Sachkenntnis ist, wenigstens für ihren 
jüngeren Teil, die mit reichem kunstvollen Wappenschmuck aus- 
gestattete Ratslinie bzw. (seit 1416) Ratswahlliste des Ratsherrn 
(seit 1640 Dez. 19) und späteren (1663—1668) Bürgermeisters 
Dr. Johann Marquard (Stadtbibliothek i^8. l.ub. 4° Nr. 333, 
Blattgröße 19,3 x 15,6 cm) geführt. Die Mitte des Vorsatzblattes 
füllen unterhalb eines ^nno 1639 datierten Spruchbandes das 
große Wappen des Dr. Johann Marquard und darunter das 
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kleinere seiner Ehefrau Anna Rosina Tank, einer Tochter des 
1637 gestorbenen Ratssyndikus und Dompropstes Dr. Otto Tanck, 
die von je 6 kleinen Ahnenwappen flankiert werden. Die Autor- 
schaft Vr. Marquards für den Text ist außer durch seine Hand- 
schrift auch dadurch bezeugt, daß er den Bürgermeister Johann 
Lüdinghusen, den Vater seiner Mutter Anna (unter 1587, Arend 
Bonnus), seinen avus und dessen Vater, den Bürgermeister 
Anton Lüdinghusen (unter 1559, Hinrich Plönnies), seinen 
proavus nennt. Die dem Vorsatzblatt zufolge 1639 begonnene 
Anlage der Liste ist, was bei der feinen Ausführung der zahlreichen 
Wappen nicht wundernehmen kann, erst im folgenden Jahre 
beendet worden, da (unter 1625) das Todesdatum des Ratsherrn 
Hinrich Remmers vom 28. Mai 1640 dem ursprünglichen Texte 
noch mit angehört, und erst mit der Ratswahl vom 19. Dezember 
1640, aus der Dr. Johann Marquard mit hervorging, eine neue 
Tinte einsetzt. 

Die Anordnung der Liste ist derart, daß in der älteren Zeit 
in der Regel 5 oder 6, stellenweise auch 4 Wappen mit dem zu- 
gehörigen Text untereinander auf der Seite stehen, seit 1535 
aber, nachdem „dem Raht alle Herlicheit und vorige Gewalt 
den 26. Augusti wieder auffgetragen worden", nur zwei Wappen 
mit Text die der Länge nach geteilte Seite einnehmen, während 
den unmittelbar als Bürgermeister in den Rat Berufenen je eine 
volle Seite eingeräumt ist. Der Text wird ergiebiger, sobald 
Marquard aus neuerer guter Tradition oder aus eigener Kenntnis 
schöpft, und enthält für diese Zeit außer dem Datum des Ablebens 
vielfach auch die Todesstunde und die Todesursache, das Lebens- 
alter, die Herkunft, das vornehmlich bekleidete Ratsamt, die 
wichtigeren Gesandtschaftsreisen des Betreffenden, die Bürger- 
meisterwahl, falls solche in Betracht kommt, und häufig auch eine 
Bemerkung über das Wesen des Verstorbenen. Die Wappenliste 
reicht nur bis einschließlich der Ratswahl vom 21. Dezember 1654, 
der auf dem Laufenden erhaltene Text jedoch bis zur Bürger- 
meisterwahl des Matthäus Rodde am 11. November 1667; das 
von Marquard noch eigenhändig mit Obiit 16.. vorbereitete 
eigene Todesdatum hat eine andere Hand mit „68. 11. August des 
Morgenß um 2 Uhr" ausgefüllt. 

Erst eine Hand aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, 
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offenbar die des gleich weiterhin erwähnten Malermeisters 
Petersen, hat die Liste um die Ratswahlen von 1659 bis 1669 
erweitert, ohne mit der Beigabe der Wappen über das erst- 
erwähnte Jahr hinaus gelangt zu sein; aus jener Zeit stammt 
auch der jetzige Einband. Die Handschrift ist sodann, wie auf 
der Innenseite des oberen Einbanddeckels vermerkt ist, als „Ge- 
schenk des Herrn Maler-Nltermann D. C. Petersen" im März 
1836 in das historische Archiv der Gesellschaft zur Beförderung 
gemeinnütziger Tätigkeit gelangt und vom Verein für Lübeckische 
Geschichte und Altertumskunde 1899 der Stadtbibliothek über- 
wiesen. 

Der Handschrift liegt jetzt lose ein von Marquard in der Liste 
als c3t3loZu8 Z^nckicorum mehrfach zitiertes eigenhändiges, 
7 Blätter starkes Verzeichnis der Ratssyndiker seit dem Ende des 
15. Jahrhunderts bei. Es umfaßt zunächst das Wappen des 
Syndikus (1495—1522) Dr. Matthäus Pakebusch mit Lebens- 
nachrichten, hierauf ein unbekanntes Wappen (auffliegende Taube 
in blauem Feld) ohne Text, sodann Nachrichten über den Syndikus 
der Hundertvierundsechziger und des neuen Rates (1534—1536) 
Dr. Johann Oldendorp und den Syndikus Dr. Johann Rüdel 
(1539—1563) ohne Beifügung der Wappen und weiterhin 
Wappen und Lebensnachrichten von fünfzehn Syndikern von 
Vr. Hermann v. Vechtelde (1559—1571) ab bis auf vr. Martin 
Böckel (1648—1666). 

Es möge schließlich auch diejenige zweibändige Ratslinie 
des Staatsarchivs hier behandelt werden, die neuerdings als die 
amtliche weitergeführt wird. 

Ihr erster, 55 Pergamentblätter von 25 x 15,7 cm Größe 
starker Band, der auf dem glatten Pergamenteinband >^nno 1685 
datiert ist, gliedert sich in zwei verschiedene Bestandteile. 

Der in einem Zuge niedergeschriebene erste Teil (Bl. 1—12), 
der mit -^8pl3nu8 obüt 1256 beginnt und mit dem Ableben des 
Bürgermeisters Nikolaus Bardewik im Jahre 1560 schließt, führt 
nur diejenigen Ratmänner auf, deren Todesjahr dem Kompilator 
bekannt war. Seine Angaben gehen, jedenfalls nur mittelbar, 
in der Hauptsache auf die Ratslinie des Paul Oldenborch und ihre 
Fortsetzung zurück; die wenigen von ihr unabhängigen Todesdaten 

7 Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, 1. 
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sind, teils richtig, teils entstellt, nach Grabsteinen oder Unter- 
schriften älterer kirchlicher Wandgemälde angegeben. Das die 
Jahre 1508 bis 1529 behandelnde Stück ist verlorengegangen. 
Der Liste sind fünf lateinische Epitaphien aus dem Zeitraum von 
1549 bis 1559 eingefügt, die aber an bestimmten Lebensdaten 
wenig bieten. Auf die zahlreichen Fehler dieses Verzeichnisses 
einzugehen wäre zwecklos. 

Von derselben Hand stammt eine Bl. 14d beginnende, mit 
dem Jahre 1416 in eine Ratswahlliste umsetzende Ratslinie, die 
ursprünglich nur die paarweise angeordneten, recht mäßig aus- 
geführten kleinen Wappen und Namen der Ratsmitglieder 
enthielt; diese Liste hat zunächst anscheinend bis 1567 gereicht und 
ist hierauf bis 1578 weitergeführt, eine andere Hand hat sodann 
die aus der Ratswahl vom 8. September (cken 18. (!) ts^ sep- 
tembris, ip8o ckie nativitatig b. Nariae virginl8, wie es dort heißt) 
1580 Hervorgegangenen beigefügt. 

Erst nach längerer Pause hat eine jüngere Hand die Liste 
um die einheitlich gebuchten Ratswahlen von 1588 bis 1659 und 
später auch um diejenigen von 1666 und 1669 erweitert sowie die 
älteste Partie mit Todesdaten versehen. Damals ist auch den 
Schriftzügen nach die Liste auf der ihr vorausgehenden leeren 
Seite (Bl. 14) als die l-3lk8linie von -^nkanZ cker 8t3ckt l^übeck, 
80 3l8 8ie ltertro^ lienricb cker l^ouvv Zeorcknet b3t -^nno Lbn8tj 
1164, betitelt, und dieser Seite zu unterst ein Wappen aufgemalt, 
das auf rotem Grunde 3 liegende gelbe Haken sowie als Helmzier 
einen von den Buchstaben ? und 11 flankierten gepanzerten Arm 
mit einem Haken zeigt und sich als dasjenige des am 17. Mai 1671 
gestorbenen^°°) Kaufmanns Peter Hakes^°^), offenbar des da- 
maligen Fortsetzers der Liste, ausweist. 

Eine neue Hand hat die sechs Einzelwahlen der Jahre 1671 
bis 1676 jede für sich gebucht, eine weitere das Verzeichnis für die 
Jahre 1680 bis 1708, meist gleichzeitig mit den Wahlen, fortgesetzt. 
Die Wappen aus diesem Zeitraume fallen durch ihre grobzügige 
Ausführung auf. 

Borsteherliste im Memorialbuch der Jakobikirche (St.-A.) 
Sein Schwiegervater war der 1675 gest. Ratsherr Hermann Petersen 

l Stadtbibliothek, l.ud. pers. 58 unter Hermann Petersen). 



99 

Ihrer Entstehung nach ein einheitliches Ganzes bilden sodann 
die künstlerisch vollendeten, in zartestem Rokokogeschmack ge- 
haltenen Wappen und der Text für die Zeitspanne von 1715 bis 
1769; auch die Wappen des nächsten Abschnitts von 1770 bis zum 
19. Februar 1777, mit dem der Band abschließt, sind von feiner 
Ausführung, ohne jedoch den vorigen an Güte gleichzukommen. 

Da die Innenseite des oberen Einbanddeckels den Namen 
0. Oetkarcling trägt, wird die Ratslinie damals dem 1786 
verstorbenen Syndikus des Lübecker Domkapitels Dr. Georg 
August Detharding gehört haben und erst nach seinem Tode in 
staatlichen Besitz gelangt sein. 

Der dem ersten in Größe und Ausstattung angepaßte zweite 
Band, der mit dem 8. August 1777 beginnt, ist seinem Titelblatt 
zufolge 1819 angelegt; da der dortige untere Abschlußschnörkel 

«. 8. Xröeer scr. signiert ist, stammt der Text von der Hand des 
1861 verstorbenen Schreibmeisters und Lehrers an der Mittel- 
schule im Marienkirchspiel Joachim Heinrich Simon Kröger. 
Auch die Fortsetzung der Ratslinie von 1820 ab weist bis ein- 
schließlich 1846 seine Handschrift auf. Da außerdem die, ab- 
weichend vom ersten Bande, mit Helmen und deren Kleinoden 
bekrönten, jedoch der Helmdecken entbehrenden sorgfältig aus- 
geführten Wappen bis 1846 einander ganz gleichartig sind, werden 
auch sie höchstwahrscheinlich von Kröger gemalt sein. 

Mit dem Jahre 1848, von dem ab die Wappen auch mit 
Helmdecken geziert sind, setzt die Hand des Staatsarchivars 
(1864—1892) Or. C. F. Wehrmann ein, und zwar sind die sechs 
Ratswahlen des Zeitraums bis 1859 offensichtlich erst in diesem 
Jahre der Liste einverleibt; die späteren sind von Wehrmann und 
seinen Amtsnachfolgern oder von Beamten des Staatsarchivs 
jeweils von Fall zu Fall gebucht. 

7* 
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Äuellen- und Litecatucveczeicknl5. 

Die vorliegende Untersuchung beruht in erster Linie auf im Lübecker 
Staatsarchiv gesammelten, zum größten Tell noch nicht gedruckten Quellen: 
Urkunden, Testamenten, Stadtbüchern und Handschriften. Daneben sind ver- 
schiedene handschriftliche Bearbeitungen und Regesten herangezogen worden, die 
sich ebenfalls im Lübecker Staatsarchiv befinden. 

An gedruckten Quellen und an Literatur wurde benutzt: 

Böthführ, Heinrich Julius, Die Rigische Ratslinie von 1226 bis 1876. Riga, 
Moskau und Odessa 1877. 

Blümcke, O., Stettins hansische Stellung: Baltische Studien 1887, heraus- 
gegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertums- 
kunde. 

Brehmer, Wilhelm, Mtglieder des Rats von Riga, Reval und Dorpat, welche 
in Lübeck geboren sind: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und 
Altertumskunde Band lV, Heft 2. 

Brehmer, Wilhelm, Der Bürgermeister Jacob Plescow: Hansische Geschichts- 
blätter 1882. 

Bunge, F. G. von. Die Revaler Ratslinie. Reval 1874. 
Crull, Die Ratslinie der Stadt Wismar. Halle 1875. 
Dragendorff, Ernst, Die ältesten Stadtbuchfragmente von Rostock: Beiträge zur 

Geschichte der Stadt Rostock Band ll. 1896. 
Dragendorff, Ernst, Stadtbuchblatt von 1257 bis 1258: Beiträge zur Geschichte 

der Stadt Rostock Band III. 1963. 
Fabricius, F., Das älteste stralsundische Stadtbuch. Berlin 1872. 
Fahne, Geschichte der westfälischen Geschlechter. Köln 1858. 
Fehling, E. F., Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der Stadt bis auf die 

Gegenwart: Veröffentlichungen zur Geschichte der freien und Hansestadt 
Lübeck. 1925. 

Fink, Georg, Lübecker Regesten über Beziehungen zu Soest: Aus Soester 
Vergangenheit, Festgabe des Soester Geschichtsvereins für den Hansischen 
Geschichtsverein. 1927. 

Greiffenhagen, Otto, Das Revaler Bürgerbuch 1409—1624. Reval 1932. 
Gudelius, Georg, Lemgo als westfälische Handelsstadt. Diss. Münster 1929. 
Hampe, Karl, Der Zug nach dem Osten. Leipzig 1921. 
Häpke, Rudolf, Wirtschaftsgeschichte. Leipzig 1922. 
Johansen, P., Revaler Geleitsbuch-Bruchstücke. Reval (Talinn) 1929. 
Keyser, Erich, Die Bevölkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 

14. Jahrhundert: Psingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins. 2. Ausl. 
Lübeck 1928. 

Keyser, Erich, Die Entstehung der Stadt Danzig. Danzig 1924. 
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Keyser, Erich, Die Herkunft der Danziger Bevölkerung des 14. Jahrhunderts: 
Mitteilungen des Westpreußifchen Gefchichtsvereins Heft 19, 1920. 

Klocke, Friedrich von, Patriziat und Stadtadel im alten Soest: Pfingstblätter 
des Hans. Gefch.-Bereins. 1927. 

Klocke, Friedrich von. Eine Wisby-Soest-Urkunde vom Jahre 1309 und der 
Weg Soest—Wisby—Reval—Nowgorod: Aus Soester Vergangenheit 1927. 

Klocke, Friedrich von, Studien zur Soester Geschichte, Bd. I Soest 1928; Bd. I I 
1927. 

Koppmann, K., Seven und seventich Hensen: Hans. Gesch.-Bl. 1882. 
Lindström, G., Die Ratslinie in Wisby: Ztschr. d. B. f. L. G. Band Vl I. 1894. 
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Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte Heft 93, 1907. 
Mantels, Wilhelm, Herr Thideman von Güstrow, Bürgermeister der Stadt 

Lübeck: W. Mantels, Beiträge zur Lübisch-Hansischen Geschichte, heraus- 
gegeben von K. Koppmann. Jena 1881. 

Nottbeck, Eugen von. Die älteren Ratsfamilien Revals. Reval 187S. 
Nottbeck, Eugen von, Siegel aus dem Revaler Ratsarchiv nebst Sammlung von 

Wappen der Revaler Ratsfamilien. Lübeck 1880. 
Philippi, E., Lübeck und Soest: Ztschr. d. B. f. L. G. XXIII. 1928. - 
Pyl, Theodor, Die Genealogien der Greifswalder Ratsmitglieder von 1250 bis 

1382: Pommersche Genealogien Bd. IV. 1895. 
Nehme, F., Das Lübecker Oberstadtbuch. Hannover 1895. 
Reimpell, Almuth, Die Lübecker Personennamen. Lübeck 1930. 
Riemann, H., Geschichte der Stadt Kolberg. Kolberg 1924. 
Rörig, Fritz, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. Breslau 

1928. 
Rörig, Fritz, Die geistigen Grundlagen der hansischen Vormachtstellung. Sonder- 

abdruck aus dem Jahrbuch 1929 der Hamburgischen Gesellschaft zur Beförde- 
rung der Künste und nützlichen Gewerbe. 

Rörig, Fritz, Bürgertum und Staat in der älteren deutschen Geschichte. Kiel 1928. 
Rörig, Fritz, Die ratssähigen Familien de Warendorpe bis ins 15. Jahrhundert. 

Handschrift. 
Seeger, Hans Joachim, Westfalens Handel und Gewerbe. Berlin 1926. 
Semrau, Arthur, Die Herkunft der Elbinger Bevölkerung von der Gründung 

der Stadt bis 1353: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins in Thorn 
Heft 32. Thorn 1924. 

Semrau, Arthur, Der Markt der Altstadt Elbing im 14. Jahrhundert: Mitt. d. 
Copp.-Vereins Heft 30. Thorn 1922. 

Simson, Paul, Die urkundlich nachweisbaren Bürgermeister, Ratmannen und 
Schössen der Rechtstadt Danzig bis 1417: Ztschr. d. Westpreußischen 
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Sombart, W., Der moderne Kapitalismus. München 1S24. 
Techen, F., Die Gründung Wismars: Hans. Gesch.-Bl. 1903. 
Techen, F., Das älteste Wismarsche Stadtbuch von etwa 1250 bis 1272. Wismar 

1912. 
Winterfeld, Luise von, Handel, Kapital und Patriziat in Köln: Pfingstblätter 
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Urkundenbücher: 

Hansisches Urkundenbuch cit. Hans. UB. 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck cit. Lüb. UB. 
Urkundenbuch des Bistums Lübeck cit. Lüb. BUB. 
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Deel III. De Schrijnsoorkonden van Keulen bemerkt door H. Keussen. 
Bonn 1927. 
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Linleitung. 

Bei einer Betrachtung der Namen, die in den Städten des 
Ostseegebietes in Urkunden, Testamenten oder Stadtbüchern 
vorkommen, fällt es auf, daß dieselben Namen in den verschieden- 
sten Städten, in Reval, Riga, Dorpat, Danzig, Braunsberg, 
Thorn, Wisby, Stockholm, Stettin, Kolberg, Stralsund, Greifs- 
wald, Rostock und Wismar immer wieder begegnen. Fast alle 
Namen von bedeutenden führenden Geschlechtern finden sich in 
Lübeck wieder, und zwar in den meisten Fällen früher als in den 
Städten des Ostseegebietes. 

Das ist kein Zufall^). Der große Einfluß Lübecks auf die 
Ostseestädte ist schon oft festgestellt worden, auch ist darauf hin- 
gewiesen worden, daß häufig bedeutende Familien aus Lübeck 
stammen. Vielfach hat man aber auch geglaubt, daß die Ein- 
wohner von Ostseestädten, deren Namen auf westfälische oder 
niedersächsische Städte hinweisen, auch immer aus diesen Städten 
stammen und von hier aus direkt in die Städte an der Ostsee 
eingewandert sind. So haben Techen für Wismar^), Keyser für 
Danzig'), Semrau für Elbing^) aus den verschiedensten Quellen 
— es handelt sich meistens um Stadtbücher und Bürgermatrikeln — 
die Herkunftsnamen von Bürgern gesammelt und aus diesen 
Namen den Heimatsort bestimmen zu können geglaubt. Rörig^) 
hat schon darauf hingewiesen, daß Techen, Keyser und Semrau 
nicht von einem unbedingt zuverlässigen Gesichtspunkt ausge- 
gangen sind, denn viele derjenigen Bürger, die für das Rhein- 

Vgl. Rörig, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, 
Breslau 1927. S. 141—142. 

Friedrich Techen, Die Gründung Wismars: Hans. Gesch.-Bl. 1903. 
S. 130 ff. 

Erich Keyser, Die Bevölkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 
14. Jahrhundert. Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, 2. Auflage. 
Lübeck 1928. 

Arthur Semrau, Die Herkunft der Elbinger Bevölkerung von der Grün- 
dung der Stadt bis 1353. 

Rörig, a. a. O. S. 154. 
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land, Westfalen oder Niedersachsen beansprucht worden sind, sind 
sicher vorher Lübecker Bürger gewesen. 

Eine größere Bedeutung hat das Problem der Bevölkerungs- 
verschiebung vom Westen nach dem Osten bekommen, seit Rörig 
auf die starken verwandtschaftlichen Zusammenhänge in den ein- 
zelnen Ostseestädten hingewiesen hat. Gerade auch die gleichen 
Familien in den Ratsstühlen der verschiedenen Städte scheinen 
von Wichtigkeit zu sein für die Theorie der Unternehmerkonsortien 
des 12. Jahrhunderts, insbesondere in den mit der fertigen Rats- 
verfassung beginnenden bürgerlichen Neugründungen wie Rostock, 
Wismar und Stralsundb). 

Um möglichst direkte und möglichst genaue Nachweise von 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Lübecker Bürgern 
und Bürgern der Ostseestädte zu gewinnen, sind im Lübecker 
Staatsarchiv^) sämtliche Ratsbriefe^), die Ansprüche an das 
Erbe von in Lübeck gestorbenen Verwandten auswärtiger Bürger 
aufzeigen, nach blutmäßigen Beziehungen durchforscht. Dazu 
kommen sehr viele Testamente Lübecker Bürger^), in denen diese 
auswärtigen Verwandten und Kirchen, Klöstern oder Hospitälern 
Legate vermachen. Ergänzt sind die Ergebnisse aus diesen Ur- 
kunden durch Regesten aus dem Lübecker Niederstadtbuch, die 
Herr Professor Rörig mir freundlichst zur Verfügung stellte. 
Aus dem Oberstadtbuch ist dann, soweit es möglich war, der 
Grundbesitz festgestellt, der sich in dem Eigentum der nach den 
Ratsbriefen verstorbenen Lübecker Bürger und der Testatoren 

«) Rörig, a. a. O. S. 277 Anm. 3. 
^) An dieser Stelle möchte ich Herrn Staatsrat l)r. Or. Kretzschmar und Herrn 

Staatsarchivrat vr. Fink besonders danken für das Interesse, das sie meiner 
Arbeit gezollt haben, und für die Hilfsbereitschaft, die sie mir stets gewährt haben. 

>VestfaIica 153 Urkunden, 
l^rioica 17 
Lrunevißo-Uunedurxica 
kvrussics 
öremensia 
1.ivon>ca-k^8tonica 
pommeranics 
Suecica 
lVleclclenburßics 

67 
15 
4 

37 
28 
30 

3 dazu verschiedene, im Mecklen- 
burgischen Urkundenbuch abgedruckte. 

Dazu Regesten von Rörig, Bruns und Fink. 
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befand^"). Außerdem ergab das Oberstadtbuch noch einige weitere 
verwandtschaftliche Beziehungen Lübecker Bürger nach auswärts. 

Ein möglichst genauer Nachweis der verwandtschaftlichen 
Bindungen war aus dem Grunde nötig, weil eine Namens- 
gleichheit nicht immer auch Verwandtschaft garantiert, noch auch 
die Sicherheit gibt, daß der Name auf unmittelbare Herkunft 
des Genannten aus dem Ort, den er im Namen führt, hinweist, 
wenn er in den Ostseestädten vorkommt, eben weil die große 
Bedeutung Lübecks für die weitere Besiedlung der Ostseestädte 
nicht immer richtig erkannt ist. Wenn es so abzulehnen ist, daß ein 
Bürger einer Ostseestadt mit westfälischem Herkunftsnamen 
deshalb immer aus Westfalen direkt eingewandert ist, vielmehr 
die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, daß seine Familie oder er selbst 
vorher in Lübeck ansässig gewesen ist, so ist es ebenso sicher, daß 
die Familie dieses Mannes ursprünglich aus Westfalen stammt. 
Wenn sich dagegen in Lübeck so sehr viele altdeutsche Namen 
finden, so ist unter allen Umständen Herkunft der Familie aus 
dem altdeutschen Gebiet anzunehmen, in einzelnen nachweis- 
baren Fällen auch direkte Herkunft der einzelnen eingewanderten 
Person. 

Almuth Reimpell hat versucht nachzuweisen"), daß Her- 
kunftsnamen in Lübeck bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts im 
allgemeinen noch im wahren Sinne des Wortes als Herkunfts- 
namen aufzufassen sind, aber im letzten Teil dieser Epoche fest 
geworden sind, also als Familiennamen gewertet werden müssen, 
ebenso daß vor 1350 bei Übernamen nicht davon gesprochen 
werden kann, daß sie bereits feste Familiennamen sind^^). In 
der Hauptsache treffen diese Feststellungen das Richtige, die Namen 

Für das älteste erhaltene Oberstadtbuch Bearbeitung in Tabellenform 
von Rörig. Dazu Handschriften von Schröder, Marien-Quartier, Jakobi-Qu., 
Johannis-Qu. und Maria-Magdalenen-Qu. Die Benutzung der Schröderschen 
Handschriften wurde mir sehr erleichtert durch den von Freiherrn Pros. von 
Lütgendorff zusammengestellten Personenkatalog. 

Almuth Reirnpell, Die Lübecker Personennamen unter besonderer 
Berücksichtigung der Familiennamenbildung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. 
S. 86. 

Reimpell, a. a. O. S. 121. Die Namen nach Gewerbe und Amt kommen 
für meine Zwecke nicht in Frage, weil es sich hier meist um Handwerker hairdelt, 
die der bürgerlichen Oberschicht nicht angehören. 
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sind im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert noch nicht fest^^); 
aber gerade bei einer Kategorie der Bevölkerung, und zwar bei 
der wichtigsten, nämlich bei den Ratsgeschlechtern und den Fa- 
milien aus dem Fernhandel, die mit Ratsgeschlechtern im 
Konnubium stehen, kann mit Bestimmtheit davon gesprochen 
werden, daß die Namen, auch wenn es Herkunftsbezeichnungen 
oder Übernamen sind, im 13. Jahrhundert schon die Tendenz 
haben, absolut feste Familiennamen zu werden^^). 

Aus diesem Grunde ist es richtig, zuweilen aus dem Lautbild 
eines Namens allein, wenn er in Lübeck und in anderen Städten 
vorkommt, auf eine Verwandtschaft zu schließen. Es trifft aller- 
dings nicht immer zu, aus einem gleichen Namen eine Ver- 
wandtfchaft herauszulefen, befonders da es auch Fälle gibt, daß 
Männer mit Herkunftsnamen, die Bürger einer Ostseeftadt sind, 
direkt aus diesen Städten eingewandert sind. So ist der Danziger 
Bürger Thidericus de Huxer aus Höxter nach Danzig einge- 
wandert, ohne daß er nachweisbare Verwandte in Lübeck hat. 
Aber er hat, bevor er weiter nach Osten zog, in Lübeck gewohnt^^). 
Also auch dieser Mann ist nicht direkt aus Höxter gekommen, 
sondern sein Weg hat ihn über Lübeck nach Danzig geführt. 

Nach einer planmäßigen Unterfuchung der Bestände des 
Lübecker Staatsarchivs bis 1370 — denn das Jahr des Stralsunder 
Friedens bildet ja nicht nur den Höhepunkt der hansifchen Vor- 
machtstellung im Ostfeegebiet, fondern die große Bevölkerungs- 
verschiebung vom Westen nach dem Osten war gerade um diese 
Zeit bei weitem nicht mehr so bedeutend wie im vorhergehenden 
Jahrhundert^b) — ergibt sich jedoch das Bild, daß sehr viele 
Familien der Ostseestädte in Lübeck Verwandte haben und daß 
diese wiederum häufig noch Verwandte im altdeutschen Gebiet 
haben oder daß ihre Namen auf eine Herkunft aus Altdeutschland 
hinweisen. Aus diesem Grunde sind in dieser Arbeit auch viele 
Familien mit angeführt, bei denen ein genauer Nachweis ihrer 
Verwandtschaft mit Lübecker Familien nicht möglich war; dabei 

Im Niederstadtbuch bezeugt der Name des Johann Colle de Stralesund 
im Jahre 1326, daß schon um diese Zeit Tendenz znr Festwerdung von Namen 
vorhanden ist. Solche Beispiele lassen sich beliebig vermehren. 

Vgl. auch Reimpell S. 85. 
>Ve8ttaIjca 1360 Febr. 10. 

'«) Rörig, S. 140. 
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ist jedoch eine Gleichheit von Vornamen bei denselben Familien- 
namen möglichst berücksichtigt. 

In dieser Untersuchung sind in der Hauptsache die verwandt- 
schaftlichen Beziehungen von solchen Einwohnern der östlich von 
Lübeck gelegenen Ostseeküste zu Lübecker Bürgern berücksichtigt 
worden, die eine nach dem altdeutschen Gebiet weisende Her- 
kunftsbezeichnung dieser Lübecker Bürger und Familien er- 
kennen lassen, sei es, daß es sich um Zusammenhänge handelt, 
die sich schon aus dem Namen selbst ergeben (z. B. die Warendorp 
als Lübecker Familie), sei es, daß bei Lübecker Familien mit 
einem nicht nach Altdeutschland weisenden Namen (z. B. cum 
kerres manu) durch urkundliches Material die ursprüngliche 
Herkunft dieser Familien aus Altdeutschland sicher bewiesen ist. 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Familien Lübecks 
und der Ostseestädte, ohne daß ein Zurückführen nach Altdeutschland 
möglich ist, sind von mir in der Regel erwähnt, wo solche Fälle 
mir zu Gesicht gekommen sind; sie sind jedoch wesentlich zahl- 
reicher, als diese Arbeit ihrem Thema nach erkennen lassen kann. 
So war z. B. zwischen Lübecker und Rigaer Familien eine wesent- 
lich größere Zahl von verwandtschaftlichen Beziehungen fest- 
zustellen. Hier habe ich mich in der Hauptsache auf jene Be- 
ziehungen zwischen Riga und Lübeck beschränkt, die über Lübeck 
westwärts nach Altdeutschland weisen. 

Ebenso wie diese Beziehungen, aus denen nur die Linie 
Lübeck—Ostseegebiet erwiesen wird, die aber nicht nach Alt- 
deutschland sich zurückführen lassen, habe ich die Fälle der „Rück- 
wanderung" aus den von Lübeck östlich gelegenen Ostseestädten 
nach Lübeck behandelt. Auch hier habe ich die mir bekannt- 
gewordenen Fälle gewissermaßen anhangsweise bei der Ein- 
wanderung in das Ostseegebiet gebracht. Fälle solcher Art habe 
ich der Natur der Sache nach nur bis Lübeck verfolgt; auf Be- 
ziehungen nach Altdeutschland ist dabei keine Rücksicht genommen. 
So ist z. B. ein Essende, der seinen Wohnsitz von Wisby nach 
Lübeck zurückverlegt, ebenso behandelt wie ein Plescow, der auch 
von Wisby nach Lübeck zieht. 

Auf die allgemeingeschichtliche Bedeutung dieser Arbeit soll 
in ihrem zweiten Hauptteil eingegangen werden; dort ist auch 
das Rückwanderungsproblem im Zusammenhang besprochen. 
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Lpezieiler Teil. 

Mchwei5 der Sevölirecung5versctiiedung aus Nlfdeutsld- 

land über Lübeck in dn5 Wseegediet. 

l. Die Linie Nltdeutsckland—Lübeck—Reval. 

Am meisten ausgeprägt sind die Beziehungen Lübecks zu 
den baltischen Städten. Der Weg nach Nowgorod führte über 
Wisby zuerst an die Küste, und so ist es dann natürlich kein Wunder, 
daß man in Lübeck damit begann, sich Niederlassungen zu schaffen, 
in denen der Kaufmann von den Strapazen der beschwerlichen 
Seefahrt ausruhen konnte, in denen er seine Vertrauensleute 
hatte, die seine Geschäfte schon angebahnt hatten. Auch konnte 
er hier an Ort und Stelle seine Waren verkaufen und daftr seine 
Schiffe mit den so sehr begehrten russischen Gütern, mit Pelzwerk 
und Wachs vor allem, befrachten. Aber oft ist es vorgekommen, 
daß ein Kaufmann den Weg in die Heimat nicht wieder zurückfand, 
daß er in der fremden Stadt das Bürgerrecht erwarb und hier 
seinen dauernden Wohnsitz nahm. 

Ob allerdings die Mehrzahl dieser Kaufleute Westfalen ge- 
wesen sind, ist in Frage zu stellen, denn in der Hauptsache sind es 
sicher die jüngeren Brüder oder Söhne Lübecker Kaufleute ge- 
wesen, die sich in den baltischen Städten niederließen. 

Ein Vergleich der Namen der Männer, die in Lübeck im Rat 
saßen, mit den Revaler Ratsfamilien zeigt eine enge Verbunden- 
heit dieser beiden Städte; schon v. Bunge^^) und v. Nottbeck^^) 
haben diese Zusammenhänge angedeutet. 

Für das 13. Jahrhundert versagen die Quellen in den 
meisten Fällen. Um so häufiger finden wir aber im nächsten 
Jahrhundert Familien, die sowohl in Lübeck als auch in Reval im 
Rat erscheinen. Von diesen seien hier in der Hauptsache jene 
nachgewiesen, bei denen sich Verwandtschaftsbeziehungen über 
Lübeck zurück in das altdeutsche Ursprungsland ergeben oder 
deren Familie ihrem Namen nach aus Altdeutschland stammt. 

F. G. v. Bunge, Me Revaler Ratslinie S. 35. 
") Eugen v. Nottbeck, Die älteren Ratsfamilien Revals. 
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Gelegentlich, gewissermaßen als Ergänzung, sind auch hier ver- 
wandtschaftliche Bindungen auf der Linie Lübeck—Reval 

* angeführt, ohne daß ein Nachweis der Herkunft solcher Familien 
aus dem altdeutschen Gebiet angetreten werden kann. 

Als erste Familie sei die der Hamer") genannt. Sechs Mit- 
glieder dieser Familie sind Revaler Ratmänner, Bertold in den 
Jahren zwischen 1314und 1333, als Bürgermeister ist er für 1334und 
1336 bezeugt; Konrad wird 1332 und 1334 als Ratmann genannt, 
Lodevicus in den Jahren 1337 bis 1352, Johann l. 1341 bis 1363, 
Johann I I. 1365 bis 1372, Johann I I I. 1384 bis 1397. Ursprüng- 
lich stammen die Hamer aus Soests"); sie haben von da ihren Weg 
nach Lübeck genommen: ein Johann Hamer ist 1293 bis 1305 
Ratmann^^); Mauricius Hamer, genannt Ecgherdinch, verzichtet 
zugunsten seines Bruders Herbordus Hamer, Bürgers zu Lübeck, 
am 28. Oktober 1322 vor dem Lübecker Rat auf seine gesamten 
Liegenschaften in und bei Soest. Dieser Mauricius wird als Sohn 
des verstorbenen Soester Bürgers Lodovicus Ecgherdinch be- 
zeichnet^^). Herdeke Hamers vermacht in ihrem Testament ihrer 
mstertera Windele in Soest und deren Töchtern Mechtild, Windele, 
Margarete Legate von zusammen 8 Mark, weiter ihrem Bruder 
Bernhard in Reval^^) 4 Mark Pfennige (der Ratmann Bertold?). 
1309 ist ckominus 8itrjcku8 ckictu8 k^g^srckincli mit seinen Kindern 
in Wisby zu finden, von wo aus er eine Rechtsangelegenheit in 
Soest erledigt^^), 1320 erscheint er in Reval. Hier werden auch 
seine Gattin Margarete und seine Söhne Hermann, Ludwig und 
Conrad genannt^^). Es sind diesmal familienrechtliche Be- 
ziehungen, die nach Soest weisen: Alheid, die Schwester der 
Margarete, ist gestorben; der Sohn Siegfrieds, Conrad, „8ocju8 
no8tri con8ol3tu8", wird als procurator ack extorquenckum et 

") Für die Revaler Ratmänner vgl. v. Bunge, Die Revaler Ratslinie. 
^") Vgl. F. v. Klocke, Eine Wisby-Soest-Urkunde vom Jahre 1309 und 

der Weg Soest—Wisby—Reval—Nowgorod: „Aus Soester Vergangenheit", 
S. 84. 

Fehling, Nr. 279. 
Als Regest gedruckt bei G. Fink, Lübecker Regesten über Beziehungen 

zu Soest, Nr. 21 S. 51. 
Testament 1337 Juni 12. Fink, Nr. 21 S. 51 Anm. 2. 

") Gedruckt bei v. Klocke, a. a. O. S. 81. 
v. Klocke, S. 82 und Liv. UB. Il Nr. 673. 
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levsnäum bon3 von den Erben beauftragt, vom Revaler Rat 
bestätigt. Der oben genannte Ratrnann Conrad Hamer ist wohl 
mit diesem Conrad Eggardinch identisch^^)^ ebenso ist anzunehmen, ' 
daß der Ratmann Lodevicus Hamer ein Bruder des Conrad, 
also auch ein Sohn des clominus 8itrj6u8 ist; eine Verwandtschaft 
zwischen Conrad und Ludwig ist ganz sicher, denn 133 6 388ign3Vlt 
relicl3 quonä3m Lonr3cIi H3mer l^ocievico bl3mer guingu3ginl3 
mrc. 3rgenti in liburn3 ciicti Lonr3äj2^). Jedenfalls besteht ein 
enges verwandtschaftliches Verhältnis zwischen den Soester, 
Lübecker und Revaler Hamer. Auch ein Blick auf ihre Vornamen 
bestätigt diese Annahme. Bei den Soestern, die noch nicht den 
Namen Hamer führen, finden sich die Vornamen Conrad, Egge- 
hard, Johann und Lodevicus. Ein Conrad war 1266 Ratmann 
in Soest^b)^ sein Vater hieß Eggehard wie auch sein Sohn. Weiter 
werden als Brüder dieses Conrad Godefrid und Johann genannt. 
1322 wird der Soester Bürger Lodevicus Eggarding als verstorben 
bezeichnete^). In Lübeck kommt der Vorname Johann bei dem 
genannten Ratmann vor; Mauricius und Herbordus sind aus- 
drücklich als Söhne des Soesters Lodevicus bezeichnet. Bei den 
Revaler Hamer schließlich kommt der Vorname Johann bei drei 
Ratmannen, Lodevicus und Conrad bei je einem Ratmann vor. 
So ist es ganz sicher, daß die Soester Eggardinch auf dem Wege 
über Lübeck nach Reval gekommen sind und dort unter dem 
Namen Hamer eine äußerst angesehene Stellung gehabt haben. 
Das beweist zur Genüge das häufige Vorkommen der Familie 
in der Ratslinie! Einen weiteren Beweis für die enge verwandt- 
schaftliche Verbundenheit der Hamer in Lübeck und in Reval ergibt 
die Tatsache, daß die Lübecker und Revaler Hamer beide mit 
einem 3Znu8 ckei siegeln^ossi). 

Danach wären also die von v. Bunge, a. a. O. S. 93 und lOV, genannten 
Revaler Ratmannen Conrad Eggardinck und Conrad Hamer als eine Persönlich- 
keit aufzufassen. 

Liv. UB. l l Nr. 935. 
v. Klocke, a. a. O. S. 84. 
Fink, a. a. O. S. 51. 
Eugen v. Nottbeck, Siegel aus dem Revaler Ratsarchiv nebst Sammlung 

von Wappen der Revaler Ratsfamilien. S. 16. 
Weil der Lübecker Ratmann Johann Hamer und der Revaler Ratmann 

Bertold Hamer dasselbe Wappen führen und Hamer nach dem Tod des Lübecker 
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Noch viele andere Namen lassen auf eine Verwandtschaft 
der Revaler Ratmannen mit denen von Lübeck schließen. 

So werden vier Unna in der Zeit von 1316 bis 1348 als 
Revaler Ratmänner genannt, die Vornamen Thideman^^) und 
Johann^b) kommen in Lübeck wie in Dortmund^) vor. 

Hinrich Brunswik ist 1253 bis 1269 Ratmann in Lübeck^^), 
ein Heyno Brunswik in Reval von 1316 bis 1335. 

Die Crowel sind gar mit sieben Vertretern im Revaler Rat, 
der Vorname Johann erscheint des öfteren auch in LübeL°); 
ein Ratmann heißt Johann^^), ein anderer Johann verheiratet 
seine Tochter Alheid mit dem Lübecker Ratmann Werner 
ein Johann Crowel testiert in Lübeck^°)^)^^). 

Ratmanns in Lübeck nicht mehr vorkommen, nimmt auch W. Brehmer (Mit- 
glieder des Rats von Riga, Reval und Dorpat, welche in Lübeck geboren sind: 
Ztschr. d. V. f. L. G., Bd. 4 Heft 2 S. 124) an, daß die Revaler Hamer aus Lübeck 
stammen. 

^^) Testament 1350 Jan. 5. 
Testamente 1361 März 12, 1358 Nov. 10, 1359 Okt. 18. 

b^) v. Nottbeck, a. a. O. S. 38 und v. Nottbeck, Siegel S. 28. 
-°) Fehling, Nr. 171. 

In den Revaler Geleitsbuch-Bruchstücken, herausgegeben von P. 
Johansen, findet sich für 1374 folgende Notiz: Johannes Crowel is gheledet bit 
sunte Jacopes daghe und van den vort ver weken. So wertvoll das Namen- 
material dieser Veröffentlichung auch ist, kann wegen der Kürze der Eintragungen 
doch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob der Geleitete als fremder Kauf- 
mann oder schon als Revaler Bürger sich hat Geleit geben lassen (vgl. Einleitung 
S. Vll). Ein bestimmter Schluß auf die Einwanderungsgefchichte des deutschen 
Bürgertums (S. XXIX) kann deshalb aus diesem Material allein nicht gezogen 
werden. Sehr viele Namen weifen auf bekannte Lübecker Familien hin; ich 
nenne hier nur die Älen, Beke, Berghe, Brakele, Bremen, Bücken, Bock, Dove, 
Droghe, Glambeke, Godebus, Haghen, Hameln, Hervord, Holthufen, Hoveman, 
Houwenfcilt, Kamen, Koc, Lippe, vamme Lo, Loze, Luneborch, Meynershaghen, 
Meile, Mornewech, Quakenbrugghe, Rode, Ruthenstein, Schütte, Steding, 
Ulzen, Werne, Wippelvorde, Warendorp, Werden, Witte, Vogheler, Borste. 

b') Fehling, Nr. 452. 
^») Fehling, Nr. 453. 
»») 1367 Aug. 1. 
^°) 1412 bis 1432 ist ein Gottfchalk Crowel Bürgermeister in Wisby. 

Lindström, Die Ratslinie in Wisby, S. 7. 
^^) W. Brehmer vermutet a. a. O. S. 128, daß die Crowel von Reval nach 

Lübeck gezogen sind. In diesem Fall würden sie zu den „Rückwanderern" gehören. 
8 Ztschr. d. B. f. L. G. XXVII, I. 
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Die Morum gehören zu einem wohl sicher altfreien Geschlecht 
aus der Umgebung von Soest^^), wir finden sie wieder im Lübecker 
Rat: Hermann Morum ist Ratmann von 1243 bis 1262, sein 
Sohn Gotfrid 1286 bis 1291, sein Enkel Eberhard 1364; daß der 
Revaler Ratmann Hermann Morum (1319 bis 1391, Bürger- 
meister 1340 bis 1351) von Lübeck nach Reval gekommen ist, 
dürfte wohl äußerst wahrscheinlich sein; W. Brehmer vermutet 
sogar, daß er ein Sohn des Lübecker Ratmanns Gotfrid war^^). 

Ob die Weldeghe in Reval (Tideman Ratmann 1325 bis 
1339, Hermann 1341 bis 1349, Hermann II. 1361 bis 1367) mit 
den Weldeghe in Lübeck verwandt sind, ist nicht zu entscheiden, 
denn der Name Weldeghe kommt in Lübeck erst seit 1342 auf. 
Vorher führt die Lübecker Familie den Namen Uphovel. Johann 
Uphovel kauft 1309 eine Schusterbude am Markt, verkauft sie 
wieder 1320^); 1301 hat er schon das Haus Fleischhauerstraße 127 
gekauft, das er 1332 an seine Witwe und an seine Söhne Nicolaus, 
Johann, Gereco und Bertold vererbt. Nicolaus wird 1342 aus- 
gewandert sein, denn er verkauft seinen Anteil an Gereco und 
Bertold^b). 1353 erscheint er als Bürger in Wisby''^). Den Namen 

Uphovel hat Nicolaus auch in Wisby beibehalten, während seine 
Lübecker Verwandten sich nur noch Weldeghe nennen. Die Vor- 
namen der Revaler und Lübecker Familien ergeben keinen Zu- 
sammenhang; auch scheint die Tatsache gegen eine verwandt- 
schaftliche Verbindung zu sprechen, daß der Name Weldeghe in 
Lübeck erst 1342 den Namey Uphovel abgelöst hat, in Reval 
aber schon 1329 erscheint. Außerdem gehört die Lübecker Familie 

v. Klocke, Patriziat S. 29 und Studien I S. 39/40. Ob ein Kaufmann 
aus einem „altfreien" Gefchlecht stammte, ist ohne Bedeutung. Wenn er feine 
kaufmännische Tüchtigkeit beweisen konnte, gelangte er auch so nach oben; das 
Musterbeispiel hierfür ist der Lübecker Ratmann Bertram Morneweg (vgl. Rörig, 
S. 132/133). 

^) W. Brehmer, a. a. O. S. 124. 
") Schröder, Marien-Quartier S. 290. Bei Schröder führt diese Bude 

die Nummer 239^; nach der von F. Rörig vorgenommenen Umrechnung 
238^. Bgl. Mitteilungen d. Ber. f. Lüb. Gesch. u. Altertumskde. XIV, 
S. 13S (136) Anm. 1, die Umrechnungstabelle und die Marktkarte, die 
F. Rörig, Hansische Beikäge, beigefügt ist. 

") Schröder, Johannis-Quartier S. l67. 
") Luecica 1353 Sept. 24. 
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nicht zur bürgerlichen Oberschicht, denn 1308 liegt Fleischhauer- 
straße 126 „prope äomum ^oli3Nnj8 Opliovel 8u1ori8"^'). 

Ein Thideman Wyse ist in den Jahren 1333 und 1335 als 
Revaler Ratmann bezeugt; ein Thideman Wise testiert in Lübeck^b). 
Dieser ist vor 1328, wahrscheinlich vor 1324 gestorben; sein Grund- 
besitz ist groß, die vier Häuser Johannisstraße 3, Alsstraße 56, 
Beckergrube 230 und Große Burgstraße 731, ein Eckhaus bei der 
Burg, gehören ihm^^). Verwandtschastliche Beziehungen nach dem 
Westen sinden sich, denn in seinem Testament vermacht er der 
Mechtild und der Alheid, den Töchtern seiner ohne Namen ge- 
nannten Schwester in Lippe, 10 Mark Silber. Außerdem dürste 
sein gener Johann Keseling, den er zu seinem Nachlaßpfleger 
miteinsetzt, von der Kölner Familie dieses Namens abstammen^). 
Auch der Lübecker Bürger Gottschalk Wyse hat Beziehungen nach 
Reval gehabt, denn er vermacht den Nonnen in Reval zur Ver- 
teilung an die einzelnen Nonnen eine Summe von 20 Mark 
lüb. Gottschalk hat wohl aber mit den beiden andern 
Wise, bei denen wegen der gleichen Vornamen eine Verwandt- 
schaft zu vermuten ist, nichts zu tun. Vielmehr scheint er direkt aus 
Westfalen nach Lübeck eingewandert zu sein, denn er vermacht 
neben einer Geldsumme von 450 Mark lüb. Pf. seiner Schwester 
Sweneke seine Getreiderenten und seine uten8ilis in Dortmund. 
In dieselbe Richtung weisen Legate an Klöster und Kirchen in 
Ghevelsberghe (Kr. Hagen), Brekelvelde (Kr. Hagen), Kentorp 
und Vrundenberghe (Kr. Hamm), Paradies bei Soest, St. Clara 
zu Horden (Kr. Dortmund), Köln und Dortmund (Marien-, 
Petri-, Nikolai- und Reinoldikirche, Dominikaner- und Franzis- 
kanerkloster) im Betrage von zusammen 79 Mark lüb. Pf., weiter 
die Summe von 12 Mark lüb. Pf., die er für einen armen Priester 
in Dortmund aussetzt, damit er ein Jahr lang eine Seelenmesse 
für den Testator lesen soll. 

Die Osenbrugghe sind in Lübeck sehr zahlreich vertreten. 

Schröder, Johannis-Quartier S. 166. 
»») 1307 Febr. 15. 

Schröder, Johannis-Quartier S. 1; Marien-Qu. S. 59; Maria-Magda- 
lenen-Qu. S. 216; Jacobi-Qu. S. 609. 

°") L. v. Winterfeld, Handel, Kapital und Patriziat in Köln bis 1409. S. 67. 
Testament 1362 Juni 8. 

8* 
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Hermann ist Ratmann^^), er tritt als procurator der Lübecker 
Bürger Johann von Bremen^^), Hinrich von Springhe^^) und 
Johann Koeck^^) auf; drei Testamente von ihm sind erhalten^b), 
sein Grundbesitz ist groß^^). Er scheint aus Osnabrück selbst 
zu stammen, denn in allen Testamenten finden sich Legate 
in verschiedener Höhe an Kirchen und Klöster daselbst. Ob die 
im Testament von 1350 genannten Hinrich Clensorghe und 
Johann Konigh in Osnabrück und Hinrich Clensorghes Bruder 
Hermann in Minden mit ihm verwandt sind, kann nur aus der 
Höhe der Legate — 20 Mark, 10 Mark, 60 Mark — vermutet 
werden, zu beweisen ist es nicht. Mit ihm verwandt ist Ludekin 
de Osenbrugghe, Hermann erscheint in seinem Testament^^) als 
sein procurator. Ludekin besitzt noch Acker und Wiesen bei Osna- 
brück, die er zur Hälfte den Predigerbrüdern in Osnabrück, zur 
andern Hälfte seinem Bruder Hinrich, Mönch in demselben Kloster, 
vermacht. Ein Neffe des Ratmanns Hermann ist Johann de 
Osenbrugghe, von dem uns ebenfalls ein Testament°o) erhalten 
ist. Er hat noch zwei unbenannte Schwestern in Osnabrück 
wohnen, denen er je 60 Mark vermacht; außerdem erhalten fünf 
Kirchen, vier Klöster und zwei Hospitäler in Osnabrück je zwei 
lüb. fl. In einem Schreiben aus OsnabrüF«) wird er als Lübecker 
Bürger bezeichnet, wir erfahren hier auch die Namen seiner 
Schwestern: Regula Wasmodinch ist mit dem Osnabrücker 
Münzmeister Hinrich de Wippervort verheiratet, Cristina wird 
allein genannt. Ein Sohn von ihm heißt ebenfalls Johann. 
Wenn nun in Reval ein Johann de Osenbryghe 1333 bis 1341 
als Ratmann erscheint, so darf die Verwandtschaft als wahr- 
scheinlich angenommen werden. 

Fehling, Nr. 386. 
öremensir» 1369 Febr. 1. 
8run8vi8o-1.unedur§lc3 1365 April 3. 
IVesttalicri 1369 Dez. 22. 

°«) 1339 Dez. 13; 1350 Aug. 3; 1351 Sept. 20. 
Er besaß die Häuser Mengstraße 49, Beckergrube 111, die Hälfte von 

dem Hause Mengstraße 54 und von dem Kornhaus An der Trave 283, außerdem 
die Güter Moisling und Niendorf. 

1367 Aug. 10. 
1356 Juni 29. 
VVesttalica 1358 Okt. 18. 
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Wennemar Hollogher ist Ratmann in Reval 1334 bis 1341, 
Bürgermeister 1342 bis 1357, Evert Hollogher Ratmann 1392 
bis 1402, Bürgermeister 1407 bis 1416. Auch in Lübeck haben die 
Hollogher eine angesehene Stellung: Johann Hollogher besitzt 
die Häuser Mengstraße 17, Kolk 398 und An der Trave 773, 774«^). 
In seinem Testament^^) erscheinen die beiden Rostocker Rat- 
mannen Dietrich und Eberhard Hollogher als seine provi8ore8, 
sie werden ausdrücklich als seine avunculi bezeichnet. Da der 
Vorname Eberhard sich bei einem Verwandten eines Lübecker 
Hollogher in Rostock findet, ist daraus zu schließen, daß die Revaler 
Hollogher, bei denen dieser Vorname ja ebenfalls vorkommt, mit 
den Lübeckern irgendwie verwandt sind. Hierzu kommt noch eine 
Urkunde an den Lübecker Rat aus Münsterb^), in der gebeten wird, 
daß der Lübecker Rat dem Münsterschen Bürger Bertold Kerkering 
als dem procuratvr der beiden Schwestern Hillegund und Ludgard 
bei der Erhebung von 50 Mark und einigen Gütern behilflich sein 
möge, die den beiden Schwestern durch den Tod ihres Bruders 
Hinrich Hologere in Lübeck zugefallen seien. Auch Hinrich ist in 
Lübeck begütert, ihm gehört das Haus Mengstraße 11^^). 

Die Koesfeld haben in Lübeck eine sehr angesehene Stellung 
gehabt, bis 1367 saßen sieben Mitglieder dieser Familie im Rat; 
sie gehörten zu den Gründerfamilien°^). Wenn sie sich dann auch 
in der Hauptsache von Lübeck aus nach Rostock wandten^b), so 
sind sie ebenfalls in Reval wiederzufinden: Thideman Cosvelt 
ist von 1335 bis 1349 Revaler Ratmann. Denselben Vornamen 
führt ein Lübecker Koesfeld, dessen Testament uns erhalten ist"^). 

Der Lübecker Bürger Johann von Stockem vermacht den 
Kindern seiner Schwester Elisabeth in Stockem zusammen 30 Mark 
lüb., außerdem erhalten sechs Klöster in Dortmund Legate von 
je 5 Mark lüb.^^); es ist also sicher, daß er selbst oder seine Familie 

Schröder, Marien-Quartier S. 18, 446, 688. 
«-) 1356 Mai 13. 

>Ve8ltaIicL 1362 März 21. 
Schröder, Marien-Quartier S. 10. 

«°> Rörig, S. 130. 
°«) Rörig, S. 269. 
") 1314 Aug. 15. Auch W. Brehrner vermutet a. a. O. S. 124, daß Thide- 

man Koesfeld aus Lübeck stammt. 
°°) Testamente 1359 Jan. 2 und 1361 Dez. 20. 
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aus Stockem stammt; weiter ist anzunehmen, daß vielleicht ver- 
wandtschaftliche Beziehungen nach Dortmund vorhanden sind. 
Als Provisor tritt in dem Testament von 1359 sein cognatus 
Hermann Stockem auf, in dem von 1361 dazu sein Schwestersohn 
Hinsekin Stockem. Ob nun mit diesen Lübecker Stockem — der 
Testator hat Grundbesitz in der Königstraße und in den Schüssel- 
buden — der Revaler Ratmann Arnold de Stockem (1340) 
verwandt ist, ist nicht zu entscheiden, da Wappen- oder Vornamen- 
vergleiche wegen der fehlenden Quellen nicht möglich sind. 

Hinrich Volmesten wird für die Jahre 1347 bis 1361 als 
Ratmann, 1353 bis 1355 als Bürgermeister in Reval bezeugt. 
Seine Verwandtschaft mit dem Lübecker Geschlecht gleichen 
Namens darf als sicher angenommen werden, denn der Vorname 
Hinrich begegnet uns in Lübeck wieder. In einem Schreiben aus 
Dortmund wird der Lübecker Bürger Hinrich Volmesten als der 
Bruder der Mechtild van den Hufen und der Alheid de Werde- 
rincgen genannt^»). Eine Tochter von ihm heiratet den Lübecker 
Bürger Wenemar de Berchoven und bringt ihm die Häuser Becker- 
grube 131 und Alfstraße 348 als Brautschatz mit in die Ehe^"). 
Sie stirbt vor 1367, denn in diesem Jahr bezeugt der Rat von 
Recklinghausen die Margarete de Volmestene als eine Schwester 
ihres Vaters Hinrich als erbberechtigt'^). Eine Verwandtschaft 
dieses Hinrich mit dem Lübecker Ratmann Ludwig Volmesten'^) 
ist ebenfalls zu vermuten, denn bei dem Verkauf des Hauses 
Fleischhauerstraße 99, Ecke Königstraße, im Jahre 1313'») wird 
neben Volquin, Johann und Hermann auch Lodevicus als sein 
Bruder bezeichnet. 

Schon seit 1230 erscheinen die Wickede als Ratmänner in 
Dortmund'^), als erster dieser Familie, die in Lübeck bis ins 

«») VVesttsIics 1349 Nov. 3; vgl. auch IVesttalics 1350 Jan. 7 und 1350 
Jan. 23. L. UB. I I, 954 und D. UB. Erg. Bd. I, 887. 

'") Schröder, Maria-Magdalenen-Quartier S. 133; Marien-Qu. S. 41. 
>VesttsIica 1367 Nov. 26. 

") Fehling, Nr. 245. 
'») Schröder, Johannis-Quartier S. 130. Hinrich ist in diesem Jahre 

auf einer Reise nach Breslau gewesen, denn sein Bruder Johann hat von ihm 
zum Hausverkaus Vollmacht: prout in aperta littera civitstis >Vr3tir8lavien8i8 
pleniu8 continetur. 

") v. Nottbeck, a. a. O. S. 39. 
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18. Jahrhundert im-Rat gesessen haben, erscheint Hermann 1327 
als Ratmann^^); er hat eine angesehene Stellung gehabt, denn er 
vertrat die Stadt bei vielen Streitigkeiten und Verhandlungen. 
Seine Tochter Ribburgis war mit dem berühmten Brun Waren- 
dorp verheiratet, während sein Sohn Gottschalk 1393 Deutsch- 
Ordensritter und Komtur in Reval war. Diese Verbindung 
zeigt die Beziehungen der Familie ins Baltikum, und so ist es 
auch wohl berechtigt, den Revaler Ratmann Thidemann de 
Wickede dieser Familie zuzurechnen. 

Aus Essen liegen einige Urkunden vor, die Erbschaftsange- 
legenheiten mit Mitgliedern der Familie der de Essende regeln 
sollen. So ist der Essener Bürger Johann de Essen in Lübeck 
gestorben'^); er hat Eigentum an verschiedenen Waren, die noch 
in Lübeck lagern. Seine Schwestern Alvradis, Frau des Bernhard 
de Vifhusen, und Jrmingardis, Frau des Hermann Vlasmarket, 
ernennen den Thomas de Essen zu ihrem procurator. Ein anderer 
Johann de Essende^^) hinterläßt seinen Halbschwestern: der Ger- 
trud und der Alheid, den borores ex parte matri8, und der 
Heleke, der 8oror ex parte p3tn8, verschiedene bons. in 
der Urkunde wird er ausdrücklich als trater jp8arum Ie8i1imu8 
et na1u8 genannt!) In das Haus Marlesgrube 690 wird er 
1349 zusammen mit seinem Bruder Hinceke eingewältigt, sein 
Vater, der bei dieser Eintragung mitgenannt wird, heißt wie 
sein Bruder Hinrich; 1354 wird das Haus wieder verkauft^^), 
und da später keine neuen Hausverkäufe oder Einwältigungen 
stattfinden, scheint dre Vermutung nicht zu fernliegend, daß 
der Revaler Ratmann Hinrich de Essende, der von 1360 
bis 1368 erwähnt wird, mit dem Hinceke, dem Bruder des 
genannten Johann, identisch ist; eine Verwandtschaft zum 
mindesten ist schon wegen der gleichen Vornamen als sicher 
anzunehmendes. 

Fehling, Nr. 331. 
'«) IVestkalics 1361 Dez. 28. 
") >Ve8ttsIics 1364 Mai 20. 
'») Schröder, Marien-Qu. S. 565. 

Auch W. Brehmer vermutet S. 124, daß Hinrich de Essende zu der 
Lübecker Familie dieses Namens gehörte, weil hier der Vorname Hinrich sehr 
gebräuchlich war. 
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Arnold Schotelmund ist Ratmann in Lübeck von 1271 bis 
1290^); ob er mit dem Revaler Ratmann Godscalc Schotelmund 
(1373 bis 1396) verwandt ist und ob die Familie mit den Münster- 
schen Patriziern Schotelmann zusammenhängen^^), wie v. Nottbeck 
annimmt^^), ist zwar wahrscheinlich, aber nicht mit Bestimmtheit 
zu entscheiden, da die Quellen versagen. 

Die von der Brügge haben in Lübeck eine große Rolle gespielt, 
denn füns Mitglieder dieser Familie saßen im Rat; zwei Söhne 
des Ratmanns Siegsried (1326 bis 1349)^^) erlangten hohe 
geistliche Stellungen, Hildemar wurde Domherr in Lübeck, Godeke 
in Ratzeburg. Denselben Vornamen wie der Ratzeburger Domherr 
führte der Revaler Ratmann Gottschalk van der Brügge (1383, 
1386). 

Der Dortmunder Ratmann Gerhard Lange siegelt 1239 
mit einem doppelköpfigen Adler. Dasselbe Wappen führte das 
Lübecker Ratsgeschlecht Lange. Da nun das Wappen der Lange in 
Riga einen wachsenden (einköpfigen) Adler ausweist, so kann an der 
Identität der Revaler Familie mit der Dortmunder und Lübecker 
nicht gezweifelt werden; aus Dortmund ist dieser Zweig der 
Lange über Lübeck nach Reval gekommen^^). 

Wenn es so für viele Revaler Ratsfamilien sicher, für viele 
wahrscheinlich gemacht ist, daß sie Verwandte in Lübeck haben, 
also von Lübeck nach Reval gekommen sind, so ist die Annahme 
nicht unbegründet, daß eine Reihe anderer Ratsfamilien, bei denen 
sich ihre Herkunft aus Lübeck nicht nachweisen läßt, die aber den 
gleichen Familiennamen führen wie bekannte Lübecker Ge- 
schlechter, ebenfalls aus Lübeck stammt. Hierhin gehören die 
Bremen^^), Colner, Duderstad, Friso, Hervord, Hovele, Lenepe, 
Lippe, Medebeke, Paderborn. Daß bei diesen Familien ältere 
Verwandtschaftsbeziehungen nach Altdeutschland als sicher an- 
zunehmen sind, verraten schon ihre Namen. 

Fehling, Nr. 229. 
Fahne, Geschichte der westphälischen Geschlechter S. 36V. 
v. Nottbeck, a. a. O. S. 36. 
Fehling, Nr. 326. 
v. Nottbeck, Siegel S. 20. 
In Lübeck und in Reval tritt der Vorname Johann bei drei Rat- 

männern aus. 
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Einen Ursprung aus Altdeutschland nachzuweisen sür die 
Beke, Eracht, Euro, Droghe, Borste, de Lapide^«), Niger (Swarte), 
de Molendino, Pepersap^), Rite, Rode, Stockelsdorp^^), Stolte- 
voet^b)^ Witte ist urkundlich nicht möglich, dagegen sind aber 

verwandtschaftliche Beziehungen dieser Revaler Ratssamilien 
mit Familien des gleichen Namens in Lübeck sehr wahrscheinlich^"). 

Aber auch andere verwandtschaftliche Beziehungen zwifchen 
Reval und Lübeck finden fich. So hat fich der Lübecker Bürger 
Ludeke Buxtehude feine Frau aus Reval geholt, fie ist eine 
Tochter des Revaler Ratmanns Gerwin van den Rode"^). Ludeke 
hat noch Verwandte in Stade — der Ratmann Hinrich Stofstede 
ist fein Schwesterfohn — und in Hamburg — fein Bruder Conrad 
lebt dort"^)""). In feinen Testamenten kommen keine Legate 
nach Reval vor; es ist also wahrscheinlich, daß er außer seinem 
Schwiegervater keine Verwandten im Baltikum hatte. 

Dazu ergeben einige Testamente direkt nachweisbare ver- 
wandtschaftliche Beziehungen von Lübecker Bürgern. Bernhard 

°°) Die de Lapide erscheinen ebenfalls im Danziger Rat. S. im II. Teil. 
W. Brehmer vermutet a. a. O. S. 125, daß der Revaler Ratmann 

Hinrich Pepersak ein Sohn des Lübecker Ratmanns Bernhard Pepersak war. 
W. Brehmer vermutet a. a. O. S. 125, daß die Familie des Revaler 

Ratmanns Peter Stockelsdorp aus dem bei Lübeck gelegenen Dorf Stockelsdorf 
stammt, und da im Lübecker Oberstadtbuch mehrere Stockelsdorp vorkommen 
<1352 Peter St., ein Sohn des Dietrich St.), schließt er wohl mit Recht, daß der 
Revaler Ratmann Peter St. <1362 bis 1369) von Lübeck aus nach Reval ein- 
gewandert ist. 

°°) W. Brehmer vermutet a. a. O. S. 125, daß der Revaler Ratmann 
Johann Stoltevoet zu den Lübecker Stoltevoet gehört, weil bei diesen der 
Vorname Johann häufig vorkommt. 

b") Die Hattorp aus Soest <v. Klocke, Studien l S. 45/46, II S. 103) 
sind mit der gleichnamigen Lübecker Familie wohl zweifelsfrei verwandt <P. 
Johanfen, Drei Soest-Urkunden im Revaler Stadtarchiv: Aus Soester Ver- 
gangenheit S. 90 Anm. 6). Eine Weiterwanderung dieser Familie von Lübeck 
nach Reval ist jedoch sehr zweiselhast, denn die von Johanfen genannten Hattorp 
scheinen <nach Zeile 1 von unten, Anm. 3) direkt aus Soest nach Reval gekommen 
zu fein. Wenn dem so ist, wäre dies eins der selteneren Beispiele einer direkten 
Verschiebung Westfalen—Livland. 

»») Lüb. NSt. 6. 1360 Cap. Christi. 
«°) Testamente 1351 Juli 8; 1356 Sept. 14; 1358 Nov. 5; 1367 Juli 25. 
°^) Conrad Buxtehude wird nur in dem ersten Testament bedacht; mög- 

licherweise ist er zwischen 1351 und 56 gestorben. 
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de Hildensem vermacht 100 Mark lüb. proximj8 mei'8 3mjci8 
p3uperrimi8 in Reval^^), Thideman Hattorp seinem coAN3lu8 
Johann in Reval 5 Markb^). 

Eine besondere Bewertung verlangen verschiedene fromme 
Vermächtnisse Lübecker Bürger nach Reval: diese können darauf 
beruhen, daß die Testatoren Verwandte in Reval haben, in der 
Hauptsache werden sie aber darauf zurückzuführen sein, daß die 
Stifter auf Handelsreifen felbst nach Reval gekommen sind oder 
daß sie Geschäftsbeziehungen dorthin gehabt haben. Hier seien 
genannt Johann Holenbeke, der in seinem Testament^«) den 
Aussätzigen und den Schwestern je zwei fl. vermacht, diese Legate 
jedoch in der zweiten Fassung seines Testaments aus dem Jahre 
1363»^) streicht, dafür aber dem Hospital 2 fl., den Mönchen zu St. 
Katharinen, dem Hl. Geist und der Hl. Jungfrau je S fl. vermacht. 
Johann de Waghe^^) vermacht dem Hl. Geist und St. Jürgen 
je 4 Mark, Ludekin de Weddingheo^) den Predigerbrüdern 8 Mark 
lüb. und der Nikolaikirche für ein Memorienbuch, soviel nötig ist; 
Everhard Godebus schließlich vermacht den Nonnen und dem 
Hl. Geist je 5 Mark Silber^«»). 

Everhard de Revele^o^), der den Thideman de Revele und 
dessen Frau seine Iec1i8terni3 in Reval vermacht, wird seinen 
Namen aus einer engen Geschäftsverbindung mit Reval erhalten 
haben; er stammt aus Westfalen, in Loon besitzt er noch ein Haus, 
das er dem Johann Wasmodi und dessen Kindern unter der Be- 
dingung vermacht, daß sie aus dem Haus seiner Schwester Gudeke 
2 Mark Dortmunder Pf. geben sollen. 

2. Die Linie Mdeutschland—Lübeck—Riga. 

In Riga liegen die Verhältnisse ähnlich wie in Reval; auch 
hier finden sich in der Ratslinie sehr viele Namen, die auf eine 
Verwandtschaft mit Lübecker Geschlechtern hinweisen, auch hier 

««) Testament 1366 Febr. 24. 
Testament 1370 Mai 19. 

»«) Testament 1359 Jan. 21. 
") Testament 1363 März 22. 
>«) Testament 1361 März 21. 

Testament 1367 Sept. 17. 
^°°) Testament 1370 Jan. 13. 

Testament 1366 Juni 6. 
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läßt sich an einer Reihe von Ratmännern ein Zusammenhang 
mit Lübeck nachweisen, bei andern ist die Vermutung einer Ber- 
wandtschast naheliegend. 

In Soest sind die cum terrea manu 1230 mit einem Arnold, 
1246 mit einem Meinrich und 1256 mit den Brüdern Dietrich 
und Hinrich festzustellen^"^). Sie werden als cives 8u83cien8e5 
bezeichnet. Die Altfreiheit ihres Geschlechts ist unzweifelhaft^""). 
Von Soest aus^"^) kommen sie in den Osten. In dem Testament 
des Lübecker Bürgers Albert cum kerrea M3nu^"°) finden sich 
gleich die Beziehungen über Meer: er vermacht außer 10 Mark 
Silber an die Kinder des Hinrich de Aken eine Summe von 

Mark Silber an die Marienkirche in Gotland. Ist die Ver- 
wandtschaft mit den Aken nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen, 
so tritt uns in der Leceke in Riga die Tochter eines avunculu8, 
dessen Name leider nicht genannt wird, entgegen. Ihr vermacht 
er wie den Minoriten und dem Maria-Magdalenen-Kloster je 
eine Mark Silber; außerdem erhalten zwei Hospitäler je Mark 
Silber. Um das Jahr 1276 ist aber -^rnoIcku8 cum terrea manu 
(derselbe Vorname wie bei dem einen Soester Mitglied dieser 
Familie tritt uns hier entgegen!) Ratmann in Riga. Nun ist dieser 
nach Böthführ^"") vor dem Jahre 1285 gestorben, doch hierzu 
paßt eine Urkunde vom 6. Februar 1287 nicht^"^), in der -^rnoIcku8 
cum kerrea manu als con8uI krigen8l'8 bezeichnet wird. Sollte 
dieser Rigische Ratmann der avunculu8 des Lübecker Testators 
sein? Ein streng genealogischer Nachweis ist nicht möglich, aber 
nach analogen Erwägungen scheint es wahrscheinlich zu sein; 
eine Verwandtschaft ist jedenfalls anzunehmen. 

Die Morum sind schon für Reval festgestellt^""); sie finden 
sich ebenfalls in Riga: Conrad de Moren ist in den Jahren 1286 

v. Klocke, Patriziat S. 30; Studien I S. 41. 
u») v. Klocke, Patriziat S. 31; Studien l S. 42. Vgl. über „Altfreiheit" 

Anm. 42. 
Noch 1348 bestehen Beziehungen zwischen Soester und Lübecker 

cum terrea msnu: Hermann c. t. m. ist in Lübeck gestorben, seine Schwester 
Alheid ist civis cke Lossto <Lüb. NStB. 1348 fol. 13^). 

'°°) Testament 1308 Febr. 20. 
Böthführ, a. a. O. S. 48. 
Lüb. UB. I Nr. 815. 
s. oben Reval S. 114. 
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bis 1303 Rigaer Ratmann, er ist vielleicht ein Sohn des Lübecker 
Ratmanns Hermann de Morum^o»). 

Die beiden Warendorp, die im Rigaer Rat sitzen, gehören 
zweifellos in einen engen Zusammenhang mit den Lübeckern, 
führt doch der eine, für 1327 bezeugt^^"), den in der Lübecker 
Hauptlinie dieses Geschlechts so häufig vorkommenden Vornamen 
Bruno; auch der Vorname Johann, den ein Rigaer Bürger 
Johann Warendorp führt, der in Gegenwart des Rats von 
Wismar eine Forderung von 136 Mark Silber an Johann und 
Werner de Dale auf seinen Oheim, den Kleriker Uwan von Klütz, 
überträgt^^^), und den der andere Warendorp trägt, der in den 
Jahren 1306 bis 1330 als Rigaer Ratmann vorkommt, wird von 
Nachkommen einer der Lübecker Linien geführt; ein Johann 
Warendorp ist auch Lübecker und Dorpater Domherr^^). 

Die beiden Brüder Johann und Ludolf van der Waghe, 
Lübecker Bürger, stammen aus Hannover, wie eine Urkunde 
ergibt^^^). Es beerben die Brüder Johann, Ludolf, Thidericus 
und Jonas den Ludolf, der sich zusammen mit feinem Bruder 
Johann in Lübeck Grundbesitz erworben hat"^). Die beiden 
Waghe stehen in enger Verbindung mit den Wesseler, denn bei 
dem Verkauf des Hauses Fischstraße 85, in das die Brüder für 
ihre 10 Mark Wicbeld-Rente eingewältigt sind, erscheint Hermann 
Wesseler als ihr Bevollmächtigter^^), wie auch neben dem Lübecker 
Ratmann Dethard Sachteleven^b) Werner Wesler als testa- 
menl3nu8 des Ludolf auftrittnb). Ferner sind die Kinder des 
Johann Miterben der Häuser Königstraße 698^^), Schüssel- 
buden 2446, Markt 251—52^«) und des Kornhauses An der 

^0«) W. Brehmer, a. a. O. S. 122. 
Rörig, Die ratsfähigen Familien de Warendorpe. 
InlernL 1323 Juli 16, Nr. 66a. 
Fehling, Anm. 324. 
krunZvißo-l^uneburxica 1361 März 29/April 4. 
Es handelt sich um die Häuser Hundestraße 73 und Schüsselbuden IdS 

(Schröder, Jak.-Qu. S. 91; Mar.-Qu. S. 238). 
Schröder, Marien-Qu. S. 99—IlX). 

^^") Auch Dethard S. hat geschäftliche Verbindungen nach Riga: er bürgt 
für eine Summe von 224 Mark rigisch, die Arnold de Susato und Gerard Clot 
dem Rigaer Bürger Willekin de Ripen schulden (Lüb. NStB. 1332 Trinit.). 

"') Schröder, Jakobi-Qu. S. 581. 
Schröder, Marien-Qu. S. 304 und 321. 
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Trave 678—80"^). Diese Häuser kommen an seine Kinder aus 
dem Nachlaß des Lübecker Ratmanns Johann Wesseler^^o). 
Johann van der Waghe scheint ausgedehnte Geschäftsbeziehungen 
gehabt zu haben, und zwar besonders über Meer, denn er ver- 
macht außer einer Anzahl von frommen Stiftungen in der Um- 
gebung von Lübeck je zwei Hospitälern in Dorpat, Reval und 
Riga je 4 Mark zur Verteilung an die Jnsassen^^^). Als seine 
provl8ore8 erscheinen der Lübecker Bürger Hermann de Winsen 
und drei Ratmänner: Albert Junghe, Dethard Zachtelevent 
(wie auch bei seinem Bruder Ludolf!) und Johann Wesler, zu 
dem er in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis gestanden 
haben muß. Vielleicht ist das reiche Erbe, das an feine Kinder 
von Johann Wesler kommt, fo zu erklären, daß Johann van der 
Waghe eine Tochter diefes Ratmanns zur Frau hatte. Die 
Weffeler haben aber auch Verwandte in Riga^^^); es erfcheint 
nicht ausgeschloffen, daß Johann van der Waghe neben feinen 
Gefchäftsbeziehungen, die ja aus feinem Testament hervorgehen, 
auch blutmäßige Verbindungen nach Riga gehabt hat. 

Der Rigaer Ratmann Hermann Wilfecule stammt aus 
Recklinghausen, hat aber auch noch Verwandte in Lübeck. Das 
ergibt eine vom Recklinghausener Rat ausgestellte Urkunde, 
deren Original verlorengegangen, aber in einer Abschrift im 
Lübecker Oberstadtbuch erhalten ist, anscheinend wegen der 
großen Bedeutung, welche der Tod der Gertrud, der relicta des 
Hildebrand Rufus, im Lübecker Grundstücksverkehr hatte; denn 
es gehörten ihr nicht weniger als 20 Häuser, die sie teils gekauft 
hatte oder in die sie eingewältigt worden war^^o). Die Gertrud 
muß schon vor dem 19. Juni 1351 gestorben sein, denn von dem 
Tag ist die Urkunde aus Recklinghausen datiert^^b), Auszugs- 
weise lautet der Text: 

pateat ve8tre 1lone8tatl 01le8en et Uelen 8orore8 cke 
biocbclielere cki'cta8 no8tra8 concive8 köre Oliertrucki8 matri8 

Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. S32. 
Fehling, Nr. 369. 
Testament 1361 März 21. 
vgl. S. 130—131. 
Lüb. OStB. 1333 Blatt 250/51. 
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llinrici kroäen ex psrte M3tn8 leZitimsb ei veras consobrinss, 
vulgsriter 8U8lerkinäere unäe bruclerkinäere nuncup3t38, 
ei 3ä bon3 per e3näem Oiieriruäen relici3 peienä3 ei 
ioUen63 Kerec1e8 proxim38 p3rie ex un3, 8imiliier Otier- 
iruäen 6e 8corIinZe äekunci3m äomini 0ker3r<1i c3nonici 
orcImj8 premon8ir3ien8ium ei 8uorum ir3irum l1erm3nni 
ei ^oti3nm8 3c cuju8ä3m puelle 8orori8 eorum M3irem 
Ie8iijm3m kui88e con8obnn3m eju8äem 6keriruc1j8 M3in8 
Hinrici k^oäen ex 3lier3. L3 quiäem Okeriruäe äe 8cor- 
linge äekunci3 memor3ii eiu8 pueri 8uni Kereäe8 proximi 
3ä bvn3 eiu8äem Otieriruäi8 M3iri8 ?1jnricj k^oclen relici3 
iotten63 ex 3li3 p3rie con83N8ui'nii3ii8 ei quoä non 8uni 
1iereäe8 kii'8 uiriu8que p3rii8 proxlmiore8 luciäe proie8i3mur. 
vicie vero Leie ei Oke8e 8orore8 in pre8enci3 no8ir3, con- 
8en8u 8U05UM proximiorum ei provi8orum 3cceäenie con- 
8iiiuie, prek3i3 bon3 ei8äem ex p3rie äicie äomine Oker- 
iruäi8 M3iri'8 liinrici I^oäen ceäere poienii3 peiencii ei 
iollenäi cor3M nobi8 Hinricum Oruier^^^) no8irum con- 
8ul3rem ei k^rmberium äe Hockckelere no8irum concivem 
pre8encium obl3iore8 in procur3iore8 8uo8 ei nuncio8 
8peci3le8 8i3iueruni ex 8U3 p3rie ei concoräiier eleZeruni. 
-^lü 3uiem prenomin3ii p3rie ex 3ll3 äominu8 Oker3r<ju8 
ei 8ui ir3ire8 ei 8oror excepio i3men uno ir3ire 8cillcei 
^o1i3nne mor3nie ui äiciiur in incienie cornm vobi8 
36 bon3 eo8äem ex obiiu äicie Okerirucii8 M3iri8 i-Iinrici 
i3nZenii3 percipienä3 proprü8 conp3rebuni in per8oni8. . . 

Vergleichen wir mit dieser Urkunde ein Schreiben aus 
Riga^^°), aus dem wir hören, daß Hermann Wilseculle, Ratmann 
in Riga, und Johann Wilseculle, Bürger in Riga, die lierec1e8 
ex UN3 p3rte con83nguinii3ti8 proximi der in Lübeck verstorbenen 
Witwe des Hildebrand Rufsus, der Mutter des Hinrich Ruffus, 
sind, und die Eintragungen inbetreff der Grundstücke in Lübeck, 
so ergibt sich folgendes Verwandtschaftsbild: 

Zusammenhang mit Bernhard Gruter, Bürger in Münster (>Ve8ttsIica 
I3S4 Juni 11) und mit Conrad Gruter, Bürger in Dorpat <Lüb. NStB. 1358)? 

'^°) l-ivonica-Lstonics 1352 Juni 28. 
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X 

Vater Mutter 

Gertrud de 
Scorlinge, 

gest. vor 1351 
in Reckling- 

hausen 
I 

Gertrud relicts 
des Lüb. B. Hil- 
debrand Rode, 
gest. vor 1351 

X 

Dns.Gerh. Hermann Johann Jutta Hinrich 
canonicus 1351: 1351: de Rode 

Reckling- Riga Scor- Lübeck 
Hausen linge 
1352: 1352: 

Rm. in Bürger 
Riga in Riga 

„Wilse- „Wilse- 
cule" cule" 

Gese 
Hochche- 

lere, 
Reckling- 

hausen 

I 
Ermbert 
de Hoch- 
chelere 
1351: 

Reckling- 
hausen 
1353: 

Lübeck 

Bele 
Hochche- 

lere, 
Reckling- 
hausen 

Zwischen dem 19. Juni 1351 und dem 28. Juni 1352 ist 
Hermann Wilsecule also nach Riga aus Recklinghausen aus- 
gewandert und dort sogleich in den Rat aufgenommen worden. 
Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß von seinen Lübecker 
Verwandten Rode, die ihrerseits wieder in der Rigaer Rats- 
familie Rode in Riga Verwandte gehabt zu haben scheinen, die 
Auswanderung nach Riga angeregt wurde, wie auch die sofortige 
Aufnahme Hermann Wilsecules in. den Rigaer Rat so zu erklären 
ist, daß die Rigaer Rode sich für ihren Verwandten, der aber 
auch sonst ein bedeutender Mann gewesen sein muß, sehr ein- 
gesetzt haben. Johann Wilsecule, von dem wir 1351 hören, daß 
er mor3N8 in Ryga ist, ist damals wohl noch nicht wie 1352 Rigaer 
Bürger gewesen, vielmehr ist zu vermuten, daß er erst die Lage 
erkundet hat, bevor die beiden Brüder sich endgültig ent- 
schlossen, aus ihrer westfälischen Heimat nach Riga auszuwandern. 

Die Erbschaftsteilung des Vermächtnisses der Gertrud Rode 
hat erst 1353 stattgefunden, und zwar heißt es im Gegensatz zu 
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dem Text der Recklinghausener Urkunde, wo ja gesagt wird, daß 
der eine Teil der Erbschaftsberechtigten „propni8 in personig" 
erscheinen wird, im LOStB?^b): 

dlotum 8it quoä I-Ijnncu8 Orutker non civi8 et Urm- 
bertu8 äe Hoctictielere civi8^^b) prvcuratore8 veri Ode8e et 
6ele 8ororum cle llockckelere proximarum kereäum äomine 
Odertruäis Hinrici k^o6en M3tri8 ex uns parte con83NAUlni- 
ts1i8 et ^odLnne8 >Vil8ecuIe pro 8e et kratre 8uo llermsnno 
proximj tiereäe8 ex alia parte con8LNAujnit3ti8 äicte äomine 
01iertrucll8 po8tqu3M proäuxi88en1 Iiter38 pret3t38 jnkr3- 
8cript38 8uper boni8 äiete äomine 01iertru<1j8 relicti8 petenäj8 
et per cipienc1l8. Ip8i vläelicet Hinrjcu8 et Urmbertu8 
pre8ente8 et Oker3räu8 H3räen3cke civi8 Plenum po88e in 
tioc li3ben8 ^oI:3nnj8 et l-lerm3nni >Vil8eculen tr3trum iuxtu 
te8timonium Ijter3rum 8ub äomini8 con8uIibu8 !-1erm3nno 
klomenroet et ^ot^3nne VVittenborcti 6ep08it3rum et ^utt3 
cle 8corIjnge äictorum ^oti3nni8 et t1erm3nni >Vil8ecule 
8oror cum provi8ore 8uo pre8en8 8ui ip8iu8 ex p3rte 
te8t3ment3rü8 ttinrici I^ocien eci'3m pre8entibu8 et con8en- 
tlentibu8. HulU8 bon3 per äictum äominum Oliertru6en 
3ä IP808 (1evolut3 jnter 8e ut 8ub8crikitur concoräiter 
äivi8erunt. ^ol^3nne8 >Vil8ecuIe cum Otier3rc1o 1l3rcje- 
n3cl<en pro 8e et kr3tre 8uo Herm3nno pre8en8 3tfuit et 
con8en8lt. 

Ermbertus de Hochcheler hat in der Zeit zwischen der Aus- 
stellung der Urkunde in Recklinghausen, wo er ja noch „no8ter 
civj8" genannt wird, und der Erbschaftsteilung das Lübecker 
Bürgerrecht erworben, denn sonst hätten die Grundstücke nicht 
auf ihn selbst übertragen werden können; deshalb hat auch Johann 
Wilsecule, der sein Rigaer Bürgerrecht beibehielt, sich den Lübecker 
Bürger Gerhard Hardenacke als Treuhänder verpflichtet. 

Ermbert de Hochcheler muß ein Sohn der Ghese sein; wir 
erfahren nämlich, daß nach seinem Tode — seine Testamentarien 

S. Note auf S. 125. 
Vor civls ist eine freie Stelle, die eine Rasur erkennen läßt. Wahr- 

scheinlich hat dort auch ein „non" gestanden; der Schreiber hat sicher im Augen- 
blick nicht daran gedacht, daß Ermbert de H. schon das Lübecker Bürgerrecht er- 
worben hatte, um als Besitzer für die Grundstücke eingetragen werden zu können. 



129 

verkaufen 1359 das Haus Fischergrube 458^^^) — sein Anteil 
an allen Hänsern, soweit er sie nicht schon vorher verkauft hat, 
im Jahre 1360 an seine Mutter Gertrud fällt^^b)i28) 

Hermann und Johann Wilsecule sind vor 1361 gestorben; 
wir hören aus einer Urkunde aus Riga^^°), daß die Rigaer Rat- 
mannen Bertold Eversberch, Bruno Kovolt und Gherabin 
Wynkel als die Vormünder der Kinder des verstorbenen Rigaer 
Ratmanns Hermann Wilsecule zusammen mit Peter Krullingh 
und Reymar de Lubeke, den Vormündern der Kinder des ver- 
storbenen Rigaer Bürgers Johann Wilsecule, den Rigaer Bürger 
Hermann Klendenst bevollmächtigen, drei Teile eines Hauses, 
die an die Kinder der beiden Wilsecule durch den Tod des Lübecker 
Bürgers Hinrich Rode gefallen waren, zu verkaufen. Noch 
einmal ist hier von der Verwandtschaft die Rede, die die beiden 
Rigaer Wilsecule in Lübeck haben, wieder einmal wird die Ver- 
bindung Altdeutschland—Lübeck—Ostseegebiet klar. 

Wenn so bei diesen Rigaer Ratsfamilien die Verbindung mit 

Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 386. 
Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 392, 394, 563, 631 und Marien- 

Qu. S. 182. 
Gertrud Hochcheler vermacht in ihrem Lübecker Testament von 1367 

Mai 6, in dem Ermbert H. als ihr Sohn bezeichnet wird, alle modilia et immobilia 
lHäuser, Renten, Bettzeug, Geschmeide et alia) ihrer matertera Margarete, 
einer Tochter des Gerhard Lange, der civis in Ludehusen ist. Margarete Lange 
ist mit dem Lübecker Bürger Johann de Lune verlobt; dieser ist Großkausmann 
nach Lödöse (freundliche Mitteilung von Herrn vr. W. Koppe). Eine weitere Ver- 
bindung nach Lödöse des Ermbert H. läßt sich aus dem Testament des Lübecker 
Bürgers Johann Clincke von 1354 März 9 erschließen: Clinckes Geschäste richten 
sich nach Lödöse; Ermbett H. erscheint als einer der provibores des Testaments. 

Über die Verbindung der Lübecker Rode nach Lödöse vgl. S. 158. 
Gertrud Hochcheler, die uns von 1360 an in Lübeck begegnet, und entweder 

1353 mit ihrem Sohn nach Lübeck gekommen oder ihm bald gefolgt ist, muß 
mit der Ghese de Hochchelere aus der Recklinghausener Urkunde identisch sein. 
Es ist allerdings eigentümlich, daß Gertruds Sohn Ermbert auch den Nach- 
namen Hochcheler führt. Möglich wäre es, daß die beiden 8orores de Hochcheler 
zwei Brüder geheiratet haben, es könnte auch sein, daß Bele bei ihrer verheirateten 
Schwester gewohnt hat und ihren Namen angenommen hat, wie aus Lübeck 
ein Fall bekannt ist, wo ein tsmulu5 namens Lüdenscheid, der im Hause seines 
Prinzipals, eines Attendorn, wohnt, schließlich auch Attendorn heißt (freundliche 
Mitteilung von Herrn Professor vr. Rörig). 

>»«) Vivonica-Lbtonica 1361 Mai 27. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, 1. 
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den altdeutschen Städten und Lübeck teils erwiesen, teils wahr- 
scheinlich gemacht ist, so liegt die Annahme um so näher, daß 
auch andere Rigaer Ratsgeschlechter wie die der Bevern, Bremen, 
Brilo, Essen, Lune, Münster, Osenbrugghe, Soest mit den Lübecker 
Geschlechtern gleichen Namens zusammenhängen. Bei den Witte 
dies nachzuweisen, ist wegen der Unpersönlichkeit der Namen 
nur bei ganz bestimmten Angaben möglich, bei den Lange sicher^^i)^ 
bei den Euro, Lubeke und Oldenver ebenfalls als bestimmt an- 
zunehmen^^^). Bei diesen letzten drei Familien ist allerdings 
— ebenso wie bei den Velin, Vundengot, Springintgot, Holst, 
Cignus und Wittenborg^''^) — Herkunft aus Altdeutschland kaum 
anzunehmen; hier zeigt sich nur die Linie Lübeck—Riga. 

Ebenfalls nur in einer Verbindung Lübeck—Riga, nicht 
nach Altdeutschland zurück, sind die Campsor (Wesseler) fest- 
zustellen. Diese haben in Lübeck eine lange Zeit im Rat gesessen, 
als erster wird Johann für die Zeit von 1260 bis 1263 genannt. 
Der Lübecker Bürger W. ist mit dem Ratmann Johann sicher 
verwandt, denn sein Sohn, der Ratmann Gottschalk^^^), hat 
Eigentum an demselben Budenblock^^^), auch findet sich der 
Vorname Johann bei einem Enkel Gottschalks, der Ratmann 
von 1351 bis 1367 ist^^°); dessen Vater Gerhard ist ebenfalls 
Lübecker Ratmann^^^). In Riga^^^) begegnet uns 1304 ein 
Gotscalc Campsor als Ratmann. Hierzu kommt eine Notiz bei 
Schröder^b»), die besagt, daß Bertoldus Campsor de Righa 1343 
mit anderen Gläubigern in das Haus Breite Straße 775 ein- 
gewältigt wurde. Bertold Wesseler erscheint wieder in einer 
Urkunde aus Riga; vom 23. April 1352 ist ein Schreiben erhalten. 

vgl. S. 120. 
E) W. Brehmer nimmt a. a. O. S. 121—22 für die Rigaer Ratmänner 

Godscalc Kurv, Fridericus de Lubeke und Hermann de Oldenver Lübecker 
Herkunft mit guten Gründen als bestimmt an. 

^b-) Rörig, S. 141. 
"«) Fehling, Nr. 278. 

Rörig, S. 51 und Tabelle l. 
Fehling, Nr. 369. 
Fehling, Nr. 320. 
Für die Rigaer Ratmänner: Heinrich I. Böthführ, Die Rigifche 

Ratslinie von 1226 bis 1876. 
'"f Jakobi-Quartier S. 644. 
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das besagt, daß die Rigaer Bürger Walther Dobingh, Hinrich 
von der Oldenver, Arnold de Bevern und Johann Racob Erben 
des Lübecker Bürgers Bertold Wesseler sind. Bei Dobingh ist 
ein Zusammenhang mit den drei Rigaer Ratmännern gleichen 
Namens anzunehmen, ebenso erscheint ein Hermann de Oldenver 
1307 als Rigaer Ratmann, die Bevern sind gar mit vier Ver- 
tretern im Rigaer Rat. Im selben Jahr wird den Erbberechtigten 
ihr Erbe ausbezahlt"«). Hier ist die Verbindung mit Mga an 
diesem Bertold Campsor de Righa klar zu erkennen; es liegt ein 
Rückwanderungsfall aus Riga nach Lübeck vor. Daß der Rigaer 
Ratmann Gotscalc, der denselben Vornamen führt wie ein 
Mitglied der Lübecker Familie, zu dieser verwandtschaftliche 
Beziehungen hat, dürfte zweifellos sein"^). 

Für 1286 wird Johann Hogeman als Lübecker Ratmann 
genannt"^), und drei Jahrzehnte später erscheint ein Johann 
Hogheman, weiter in den Jahren 1300 bis 1320 ein Sifridus 
Hogheman im Rigaer Rat. Zu Ende des 13. Jahrhunderts 
kommen in Lübeck keine Hogheman mehr vor. Da nun Hinrich, 
der Bruder des Lübecker Ratmanns Johann, drei Söhne: Hinrich, 
Johann und Christian, nach den uns durch Melle erhaltenen 
Angaben des verlorengegangenen ältesten Oberstadtbuchs hatte, 
wird die Vermutung fast zur Gewißheit, daß der Rigaer Ratmann 
Johann Hogheman mit dem Lübecker Geschlecht dieses Namens 
eng verwandt gewesen ist^^). 

Marquard Langheside hat in Lübeck größeren Grundbesitz; 
1336 kauft er zusammen mit Johann Dartzow die 6 Buden Große 
Altefähre 707—709, 1342 wird er Alleinbesitzer; schließlich ver- 
kaufen 1364 seine Nachlaßpfleger Conrad de Monte, Gerhard 
Dachow, Hermann de Älen und Willekin de Dulmen den Besitz 
als Haus mit fünf Buden^"). 1338 kauft er Agidienstraße 663 
von den Nachlaßpflegern seines Bruders Bernhard, schon im 

"°) Lüb. NStB. 1352 fol. 25' (S. 49). 
'") Auch W. Brehmer, a. a. O. S. 123 ist dieser Ansicht. 

Fehling, Nr. 188. 
'«-) W. Brehmer vermutet a. a. O. S. 121, daß der Rigaer Ratmann 

Johann Hogheman ein Sohn des Lübecker Ratmanns Johann H. oder dessen 
Bruder Hinrich war. 

'") Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 542. 

9* 
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nächsten Jahre verkauft er das Haus weiter"^). Noch verschiedent- 
lich läßt Marquard sich im Lübecker Grundstücksverkehr fest- 
stellen^^b)^ doch ^oin Testament weist uns über Meer, und 

zwar nach Riga^^^). Er vermacht den Minoriten, Prediger- 
brüdern, dem Nonnenkloster, zwei Hospitälern und dazu der 
Tochter seines svunculus Johann von Riga und deren Kindern 
in Wenden bei Riga größere Summen. Der verwandtschaftliche 
Zusammenhang der Lübecker Langheside mit den beiden Rigaer 
Ratmännern, Gotfrid 1302 bis 1307 und Johann 1309 bis 1326, 
wird wahrscheinlich durch einen Vornamenvergleich: ein Sohn 
des Rigaers Johann führt denselben Vornamen wie der schon 
erwähnte Bruder des Lübeckers Marquard, nämlich Bernard. 
Diesem Bernard Langheside gegenüber verpflichtet sich 1356 
der Lübecker Bürger Hinrich Berensterd auf die Summe von 
193 M. Pf."^)> Als Lübecker Vertreter der Rigaer Langheside 
wird hier Gerard Dartzow genannt, der ja auch schon als Testa- 
mentsvollstrecker des Lübeckers Marquard Langheside bekannt 
ist: Dartzow ist berechtigt, im Namen des Gläubigers die Schuld 
einzuziehen. 

Von Schröders zuverlässiger Hand"b^ ^ine Notiz vor- 
handen, die besagt, daß der Rigaer Ratmann Hinrich Dartzow 
(1363) ein Sohn des 1304 erscheinenden Lübecker Bürgers Gerhard 
Dartzow ist. 

Eine Verwandtschaft der Lübecker Pape — vier Ratmänner 
in der Zeit von 1284 bis 1369 — mit den Rigaer Ratmännern 
Johann Pape 1338 bis 1349 und dessen Bruder Hermann Pape 
1349/60 liegt nicht vor, sondern ist mit Bestimmtheit zu verneinen. 
Diese beiden Rigaer Ratmänner sind direkt aus der Umgebung 
von Soest oder aus Soest selbst gekommen, denn „im Jahre 1338 
verkaufen die Brüder Johann und Hermann Pape, Bürger in 
Riga, ihren bei Soest belegenen Hof Jungelinchusen an zwei 

Schröder, Johannis«Qu. S. S97. 
Schröder, Johannis-Qu. S. 787 und Jakobi-Qu. S. 200. 
Testamente 1350 Sept. 14, 1351 Okt. 18, 1358 Febr. 17. In den 

verschiedenen Testamenten ist nur die Höhe der Legate geärrdert. 
Lüb. NStB. 1356 -^bclon et 8ennen. 
Schröder, Lübische Genealogie. Handschrift im StA. Lübeck. Unter 

Dartzow. Vgl. über Schröder: Rörig, S. 41 und Ztschr. d. B. f. L. G. 1 S. 413 ff. 
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dortige Klöster, St. Walburgis und Paradies, in demselben Jahre 
erscheint Johann Pape, procon8uI k^jgen8i8, in einer Urkunde^^")," 
„auch bemerkt eine Notiz in einem ,Inäex tii8toncu8 ex lidro 
W88iv3rum 8en3tu8 3ntiquo incipiente äe 3nno 1347' beim 
Jahre 1349: <1uo kratreb, sodann et Herm3nnu8 ?3pen, 8imul 
in 86N3tu frigen8i tuerunt, alter procon8uI, alter con8ul^°^)." 
Eine Bestätigung der Herkunft des Geschlechts der Pape aus 
Soest findet sich bei v. Klocke^^^), wo es heißt, daß die Pape zum 
Jahre 1268 erstmalig in Soest festzustellen sind, und wo in den 
Jahren 1327/28, 1328/29, 1336/37 und 1337/38 ein Johann 
Pape Bürgermeister ist^°^). Hier liegt also ein Fall einer direkten 
Verbindung Westfalen—Ostseegebiet vor; eine Zwischenstation 
in Lübeck haben diese Pape nicht gemacht im Gegensatz zu der 
überwiegenden Mehrzahl der anderen Fälle. 

Beziehungen zwischen Lübeck und Riga ergeben außerdem 
verschiedene Testamente. Hermann von Bucken^°^) stammt selbst 
aus diesem Ort, wie das Legat an die dortige Stiftskirche beweist; 
daneben vermacht er den Kirchen in Riga 6 Mark, wie er auch für 
einen Pilger nach Riga 10 M. aussetzt. Godeke de Svendborch^^°) 
rüstet einen Pilger nach Riga mit 10 Mark Silber aus, während 
Nicolaus Vrowedhe'^^^) dem Johann Sperlinc, dem Sohn des 
Gerbert, für eine Fahrt nach Riga 10 Mark Pf. vermacht. Wicbold 
de Bevern^^^) testiert dem Hospital in Riga 1 Mark Silber, Ecbert 
de Gotlandia^°^) zwei Hospitälern je einen Vierling. Wiggher 
Dartzow^°b) setzt für die Siechen in St. Jürgen in Riga ^ Mark 
rigisch aus; er bezieht 2 Mark Rente rigischer Währung von der 
dereckit38 des Hinrich Somer in Riga, seine Schwester und seine 
M3terter3 Kunigunde Brakel wohnen in Wenden bei Riga. 

Böthsühr, a. a. O. S. 73, und v. Klocke, Studien II S. 97. 
'») Böthsühr, a. a. O. S. 75. 

v. Klocke, Patriziat S. 22, und v. Klocke, Studien II S. 97. 
v. Klocke, Studien II S. 37—38. 
Testament vor 1288 ssine ckato). 
Testament vor 1289 (sine cksto). 
Testament 1289 April 7. 
Testament 1303 Aug. 28. 
Testament 1395 April 7. 
Testament 1350 März 12. 
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Everhard Godebus^b") vermacht den gemeinen Armen in Riga 
zur Verteilung an die einzelnen 16 Mark Silber. Lambert 
Becker^«^) schließlich stammt aus Laer bei Münster; sein Bruder 
Hennekin, der 50 lüb. sl. erhält, und vier Töchter seiner msterters, 
der Hölleschen, die zusammen 16 lüb. fl. bekommen, wohnen noch 
dort. Nach Riga vermacht Lambert 6 Mark rigisch an Barbara, 
die Tochter des äominu8 Johann Rode, an die Marien- und 
Petrikirche je Mark rigisch und an drei Klöster je 18 lüb. Ps. 

Bei Riga ist auch der erste Fall einer „Rückwanderung" 
zu erweisen^«^). So ist Ludekin Lange aus Riga nach Lübeck 
zurückgewandert. Seit 1332 kommt er — häufig Ludecin Lange 
ckictu8 de Riga genannt — verschiedentlich im Oberstadtbuch vor. 
Von seinen Gütern, die er noch in Riga hat, vermacht er^°^) 
1336 der Tochter des Johann Menbeke in Riga 10 Mark Pf., 
1338 läßt er all sein Gut in Riga seinem Zener Hinrich de Mylowe, 
Rigaer Bürger, auf; dessen Schwester Alheid hatte er zur Frau^«^). 

3. Die Linie KItdeuischland—Lübecir—Dorpat. 

Die Bedeutung Dorpats im Verkehr nach Lübeck ist schwer 
zu beurtellen, weil „von Dorpater Archivalien, die für den Grün- 
dungsvorgang und die ältere Geschichte der Stadt Aufklärung 
geben könnten, nichts mehr vorhanden ist"^«°). Rörig^b«) hat 
jedoch an der Bedeutung nur eines Kaufmanns, des Dorpater 
Ratmanns Thideman Rutenbeke, gezeigt, wie hoch die wirt- 
schaftliche Bedeutung gerade Dorpats gewesen sein muß. Wenn 
Rörig^b?^ sagt, daß Dorpat in dem Verkehr nach Lübeck eine 

größere Rolle gespielt habe als Riga und daß Reval hinter beiden 
zurücktrete, so ergibt die Durchforschung der Lübecker Archivalien 
dasselbe Bild, denn bis zum Jahre 1370 sind an Urkunden, 
die verwandtschaftliche Verbindungen aufzeigen, aus Reval 2, 

^°°) Testament 1370 Jan. 13. 
'«) Testament 1367 Sept. 8. 

vgl. Einleitung S. 109. 
"») Testament 1336 Aug. 9. 

Lüb. NStB. 1338 petri et Paul,. 
Rörig, S. 267. 

'">) Rörig, S. 230. 
»') Rörig, S. 267. 
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aus Riga 7, aus Dorpat aber 28 erhalten. Bei der Unter- 
suchung der Lübecker Testamente ergibt sich, daß nach Reval 10, 
nach Riga 12, nach Dorpat 20 Lübecker Bürger Legate vermachen. 
Wenn so also das Lübecker Material für Dorpat von den baltischen 
Städten auch am ergiebigsten ist, läßt sich ein Vergleich der 
Ratsfamilien so genau wie bei Reval und Riga nicht durchführen, 
eben weil die Dorpater Archivalien, die doch die Hauptgrundlage 
für einen solchen Vergleich bilden würden, nicht mehr vorhanden 
sind. Wenn trotzdem diese Untersuchung auch für Dorpat fort- 
gesetzt wird, so hat das eben wegen der Reichhaltigkeit des Lübecker 
Materials seine Berechtigung. Das Ergebnis ist natürlich den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechend; es ist aus den eben 
angeführten Gründen sehr viel höher einzuschätzen. 

Für die Bevölkerung Dorpats lassen sich eine Reihe 
Lübecker Familien nachweisen, und bei diesen sind ver- 
schiedentlich noch klare Verbindungen nach den altdeutschen 
Städten vorhanden. 

Die Klingenberg haben in Lübeck eine sehr angesehene 
Stellung gehabt, sitzen doch im Verlauf des 14. Jahrhunderts 
vier von ihnen im Rat, haben sie doch ihre Töchter an Ratmänner 
verheiratet und selbst, auch wenn sie nicht zum Rat gehörten, 
Töchter von Ratmännern geheiratet. In Westdeutschland haben 
sie noch Verwandte: Johann Klingenberg^b») vermacht in seinem 
Testament den Kindern seines Bruders Rotgher in Dortmund 
50 Mark lüb. Pf. Zu den provi8ore8 seines Testaments gehört 
außer dem späteren Ratmann Johann Meteler und Conrad 
de Monte sein Bruder, der Ratmann Wedekin Klingenberg. 
Der Sohn dieses Wedekin heißt Goswin, der von 1382 an Rat- 
mann ist und 1397 zum Bürgermeister gewählt wird. Mit diesem 
Vornamen begegnen wir nun einem Namen, der bei einer andern 
Linie der Klingenberg in Lübeck verschiedentlich vorkommt. 
Rörig^bb) hgj bine direkte Verwandtschaft zwischen diesen beiden 
Familien nachgewiesen. Auch dieser Zweig der Klingenberg hat 
eine angesehene Stellung gehabt, hat doch der zuerst erkennbare 
Goswin Kl. eine Tochter des Ratmannes Johann Klendenst, 

Testament 1348 Jan. 13. 
Rörig, S. 208. 
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namens Greteke, zur Frau^^°), drei Töchter sind an Ratmänner 
verheiratet, und zwar Grete an Gerhard Wesseler^^^), Gertrud 
an Gottschalk Warendorp^^^), eine ungenannte an Alwin Grope^^^), 
1301 hat Goswin Kl. das Haus Mengstraße 2 gekauft, 1320 ver- 
kaufen seine Witwe und sein Sohn Ludolf es an den ebengenannten 
Gottschalk Warendorp^'^). Goswins Sohn Goswin ist 1336/37 
zusammen mit Hinrich Klingenberg^^°) procurator beim Verkauf 
des Hauses Mengstraße 53 im Auftrag des Wisbyer Bürgers 
Hermann de Ghelinghusen. Dieser Goswin ist 1351 gestorben, 
denn aus diesem Jahre werden Erbansprüche Dorpater Bürger 
geltend gemacht. Aus der ersten dieser Urkunden^^«) erfahren 
wir, daß Goswins Bruder Ludolf, der ja schon beim Verkauf 
des väterlichen Hauses genannt wurde, nach Dorpat gezogen ist 
und es hier bald zum Ratmann gebracht hat. Ludolfs Söhne 
Johann und Hermann sollen von ihrem Oheim Goswin erben. 
Eine weitere Urkunde^^^) besagt, daß Goswin Klingenberg dem 
Sohn des Dorpater Bürgers Gerwin Bredenschede, der mit 
Senda, der Tochter des Dorpater Ratmanns Ludolf Kl. ver- 
heiratet ist, 20 lüb. fl. vermacht hat. Hermann de Epschede wird 
als procurator für diese Summe legitimiert. Wie die beiden 
Söhne des Dorpater Bürgers Peter Domnedeus, an die ebenfalls 
Legate fallen, mit Goswin Klingenberg verwandt sind, geht aus 
der Urkunde nicht hervor^^^). 

Bekannt werden aber die Namen der procuratores der beiden 
Domnedeus: Conrad van dem Berghe ist schon als Testaments- 
vollstrecker des Johann Klingenberg begegnet, Bruno de Waren- 
dorp wird ausdrücklich als tilius Ootscalci de Warendorp, vestri 

Schröder, Lübische Genealogie. Unter Klendenst. 
»') Fehling, Anm. 320. 

Fehling, Anm. 350. 
r'b) Fehling, Anm. 292. 

Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 2. 
Vielleicht ist dieser Hinrich Klingenberg ein Bruder von Goswin II.; 

zumal er auch noch im Testament der Grete Kl. vom 21. Okt. 1322 als Provisor 
erscheint, darf zum mindesten eine Verwandtschaft als sicher angenommen werden, 

r'») l^ivonics-kistonics 1351 Juni 29. 
»") . - 1351 Juli 15. 
»») . - 1351 Juli 13. 
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con8uIl8, bezeichnet, er, der Lübecker Flottenführer gegen 
Waldemar IV. von Dänemark, ist mütterlicherseits ein Enkel 
von Goswin I. Klingenberg. Unbekannt sind Johann Ghode- 
busse, Lübecker Bürger, und Willekin Stengrave, Dorpater 
Bürger. Doch gerade dieser letzte Name verdeutlicht es wieder 
einmal, daß die Besiedlung der Ostseestädte nicht von Westfalen 
aus direkt ins Werk gesetzt worden ist, sondern daß Lübeck hier 
die Hauptrolle gespielt hat. 

Johann Stengrave stammt aus Soest, seine beiden Schwestern 
Alheid und Mechtild leben noch dort. Als Johann 13S1 gestorben 
ist, kommt Henso Stengrave als procurator für Johanns Schwestern 
und deren Kinder nach Lübeck^'d)i»o). 1353 verkauft er das Haus 
Glockengießerstraße 247 als Bevollmächtigter der Mechtild und 
der Alheid Rump de Sosato, Witwe des Tileman Rump^«^), 
und deren Kinder^«^). Auch in seinem Testament^^b) gedenkt 
Johann Stengrave seiner alten Heimat, er macht verschiedene 
fromme Stiftungen in einer Gesamthöhe von 18 Mark lüb. Sein 
Bruder Willekin nun erbt das Haus Breite Straße 930, verkauft 
es jedoch sofort weiter^^^). Dieser Willekin kann aber kein anderer 
gewesen sein als der schon genannte Dorpater Bürger, der Mit- 
prokurator von Verwandten des Goswin Klingenberg; Willekin 
hat also mit seinem Auftrag gleich eine eigene Angelegenheit 
geordnet. 

Dieselbe Linie Soest—Lübeck—Dorpat zeigt sich bei den 
Hoyngh. Der Lübecker Bürger Albert de Hoyngh stammt aus 
Soest, seine Schwester Elisabeth und Gottschalk, der Sohn seines 
patruu8 Hildebrand, wohnen noch dort. Ihnen setzt er in seinem 

VVeblfsIics 1351 März 6. 
Johann Stengrave hat auch Geschäftsverbindungen mit dem Hammer 

Bürger Henneke Rokule; dieser schuldet ihm 13 Mark Pf. (Lüb. NStB. 1342 
Margarete). 

Nach v. Klocke, Patriziat S. 43, sind die Rump in Soest eine Bastard- 
familie aus Landadelskreisen. Die Stengrave in Lübeck dagegen stehen in einem 
engen Zusammenhang mit der Oberschicht: einer der Testarnentsvollstrecker 
des Johann St. ist der spätere Bürgermeister Thideman Warendorp! 

E) Schröder, Jakobi-Qu. S. 259. 
^«^) Testament 1350 Dez. 20. Gedruckt als Regest bei Fink, a. a. O. S. 51. 

Schröder, Johannis-Qu. S. 849. 
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Testament^b^) Summen von 60 und 20 Mark aus^^b) Lübeck 
kauft er 1322 seinem Bruder Johann dessen Anteil an dem Hause 
Fischstrahe 96 ab^^^). Dieser ist dann nach Dorpat gezogen und hat 
das Bürgerrecht erworben. Er hat weiter enge Geschäftsverbin- 
dungen mit Lübeckern gehabt, unter anderen mit Engelbert Rode, 
dem er vier Tonnen Pelzwerk überlassen hatte. Nach Johann 
Hoynghs und Engelbert Rodes Tod fallen diese an seine Witwe 
und an seinen Bruder Albert zurück^^^). 

Aus Dortmund über Lübeck nach Dorpat sind die Russenberg 
gekommen. Aus dem Jahre 1347 liegen nicht weniger als sechs 
Urkunden^^b) sich alle auf den Nachlaß des in Dorpat 

gestorbenen Lübecker Bürgers Johann A^ssenberg beziehen. 
Die eine aus Hamm besagt, daß Gottschalk de Schiven bei seiner 
zweiten Heirat seine Kinder Johann Russenberg und zwei Töchter 
gänzlich von sich abgeteilt habe; eine zweite aus Dortmund, die 
gleichzeitig von dem mile8 Hinrich von Hardenberg und den 
kamull Cesar und Friedrich Düker bestätigt wird, daß alle in 
Lübeck befindlichen Güter des verstorbenen Johann Russenberg 
an seine Schwestern Elisabeth und Alheid fallen sollen; eine dritte 
aus Hamm macht als procurator der beiden Schwestern des 
Johann R. den Johann de Leverinchusen namhaft. Die letzten 
drei Urkunden sind vom Ritter Hinrich von Hardenberg, von 
Gottschalk Vsplincrode, Richter zu Dortmund, und vom Hammer 
Rat ausgestellt. Inhaltlich sind sie gleich; u. a. verzichten die 
Schwestern auf weitere Forderungen. Johann Russenberg hatte 
sich 1335 das Haus Schüsselbuden 197 gekauft, 1347 wird es von 
seinen Nachlaßpflegern wieder verkauft^d«). 1340 hatte er die 
Hälfte des Hauses an den Lübecker Ratmann Everhard Russenberg 
verkauft, jedoch im Jahr darauf wieder zurückerworben^^). 

Testament 1360 März 22. 
In seinem zweiten Testament vom 2. März 1365 hat er diese Summen 

auf 50 und 10 Mark verringert. 
Schröder, Marien-Qu. S. 112. 
l-ivonics-klstonica 1368 April 10. 

»») VVebtkalica 1347 Mai 2 D. UB. Erg. Bd. l. Nr. 843; 1347 Mai 28; 
1347 Juni 1; 1347 Juli 16 D. UB. Erg. Bd. I. Nr. 848; 1347 Juli 30; 1347 
Dez. 13 D. UB. Erg. Bd. I. Nr. 851. 

Schröder, Marien-Qu. S. 241. 
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Dieser stammt aus Dortmund^bi^ Johann wird 1340 Geld ge- 
braucht haben, deshalb wird er die Hälfte des Hauses dem Eberhard 
R., mit dem er wohl verwandt gewesen ist, mit Rückkaufsrecht 
verkauft haben. Johann Russenberg hat Beziehungen, vielleicht 
nur geschäftlicher Natur, nach Dorpat gehabt; er ist ja auch, 
sicher auf einer Geschäftsreise, dort gestorben. Eberhard Russen- 
bergs Söhne Eberhard und Gerhard sind selbst nach Dorpat 
gezogen, wahrscheiMch zu einem Verwandten, dem Dorpater 
Ratmann Thideman Russenberg. 1359 übergeben die beiden 
Lübecker Ratmänner Bernhard und Johann Pleskow und der 
Lübecker Bürger Conrad Russenberg^^^) dem Thideman eine 
Abrechnung über das Vermögen ihrer Mündel, das sie ver- 
walten^bb). Es beläuft sich auf eine Summe von 1008 Mark lüb. Pf. 

exceptis clenockiis ckiver8i8 et kabrillbu8 surei8 et argen1ei8"^). 

Fehling, Anm. 35S. 
Eine weitere Beziehung Conrad Russenbergs nach Dorpat ergibt 

das Lüb. NStB. Hier heißt es, daß die Bruder Conrad und Johann Russenberg 
dem Dorpater Bürger Bolmar Blomenberch und dem Lübecker Bürger Johann 
Hoing 400 Mark lüb. Ps. schulden (1352 Oculi). 

'"b) lnterna 1359 Juni 18. 
Die clenockiL et tabrilis, die Everhard und Gerhard aus dem Nachlaß 

ihres Vaters gehören, seien hier aufgeführt: 
4 parapgiäes urß. cum peckibu8, tsm cum psrvis qusm cum msAnib 
2 ckoppelren arg., seil. 1 msAnum et 1 parvum 
5 patere arg., seil. msgne et parve 
2 cinguli ckeaurati, 8cil. 1 cingulu8 virili8 et 1 cingulu8 muliedri8 

18 coclesria arg. 
12 paria tensculorum, tio>'ken8pangen 
4 mocki arg. (proprie 4 sulveren knope) 
5 mocki cke unionibu8 (proprie 5 knope van parlen) 

12 annuli aurei, 8cil. msgni et parvi 
1 parva tidula aur. cum parlen 
4 plackernappe, 8cil. magne et parve 
1 cercu8 proprie ez'N trappel 8ive annulu8, cum quo puelle 8olent 

cke8pon8sri 
1 83gen8 kolten 
1 alba culcitra 
1 culcitra 8ericea proprie e/n rot vvegden lcolte van 8)^cken 
4 fru8ta Kuren, 8cll. 2 klamen8e8 et ckue alie cooperture 

16 ulne lz^nei panni tlamen8i8 
2 men8alia klsmen8ia in uno tru8to 
2 longe mappe tlamen8e8 
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Thideman verspricht dann, die Genehmigung für den Verkauf 
von 16 Mark Wicbeld-Renten zu schicken, und diese wird dann 
auch ein Jahr später in Dorpat ausgestellt^^°), und zwar erwähnen 
die beiden Brüder Everhard^^") und Gerhard Russenberg, die 
wohl inzwischen volljährig geworden sind, ausdrücklich, daß der 
Ertrag für die Aussteuer ihrer Schwester Hilleke dienen soll. 

Conrad Russenberg, der eine Vormund der Söhne des 
Lübecker Ratmanns Everhard Russenberg, wird als procurator 
der Erben des Albert Düker in einer Urkunde aus Essen genannt^^^); 
auch hier zeigt sich die Verbindung der Russenberg mit West- 
deutschland. Albert Düker, der mitunter auch Ossenrey genannt 
wird, stammt aus der Gegend von Hamm, er ist 1360 als Lübecker 
Bürger gestorben. An seinen Bruder, den armiger Hermann 
Duker^'b), fallen aus seinem Erbe 60 Mark lüb. Pf. und ein Achtel 

des Hauses Holstenstraße 180, in qua ickem -^Ibertu8 viven8 per- 
80N3liter mor3b31ur^»»). Diesem hatte seine Frau, eine Tochter 
des Bruno Junge de Sosat, 1330 die Hälfte des Haufes mit in die 
Ehe gebracht, 1332 hatte er die andere Hälfte von dem Bruder 

5 breves msppe kismenseb 
1 M3PP3 perconsuls propri'e bene^t 
2 frusts Icogkelen 
2 deälle pole 
5 cu88ini 
I tkorsx 
1 psntrer 
I 8cko1 
I krsßke 
1 ßru8ener 
1 8l3ppe 
2 Paris ksn8cken 
1 psr srmlecler 
I psr volleäer. 
1-!vonics-k:8lon!cs 1360 April 23. 

'") Vielleicht ist dieser Everhard später nach Lübeck zurückgezogen, denn 
1367 Aug. 2 macht ein Everhard Russenberg in seinem Testament folgende 
Vermächtnisse nach Dorpat: Dem Herbert de Atendorne 10 fl., dem Albert 
de Scheven 8 sl., den carnikicÜ8 Cruse im Haus des Albert de Scheven 10 fl. 
und jeder Magd dieses Hauses ö fl. 

>Ve8tt2lics 1351 Juli 27. 
Verwandt mit den tsmuli Cesar und Friedrich Düker? Vgl. S. 138. 

"») >Ve8ttsIics 1350 Sept. 29. 
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seine? Frau, Johann Junge de Sosat, gekauft. 1351 verkaufen 
seine Testamentsvollstrecker, unter ihnen Conrad Russenberg, 
das Haus^ov) 

In Brilon wohnen noch 1359 Hinrich Velehavere und 
Hempele, Gattin des Ludekin Pekel; sie sind Geschwister des 
Lübecker Bürgers Godekin Thodinchusen. Seinem Bruder hat 
Godekin ein Legat von 100 Mark, seiner Schwester eins von 
50 Mark ausgesetzte"^). In seinem Testamenteoe) sind diese beiden 
Legate nicht aufgeführt; es ist anzunehmen, daß sie in seinem 
Testament nicht fixiert sind oder daß eine frühere Testaments- 
fassung verlorengegangen ist. Hier interessiert jedoch nur die 
Tatsache, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen Godekins 
aufgedeckt sind. Aus seinem Testament ergeben sich noch enge 
verwandtschaftliche Beziehungen nach Westfalen: sein 3vunculu8 
Gottfried, der Priester in Soest ist, erhält ein Legat von 10 Mark. 
Damit ist als sicher anzunehmen, daß Godekin zu den Thodinchusen 
in Soest, die seit 1245 bis 1343 in Soest festgestellt sind^°"), ver- 
wandtschaftliche Beziehungen hatte. Weiter hat Godekin einen 
Verwandten aus Brilon nach Lübeck nachgezogen: sein Schwester- 
sohn Ludeke Pekel erscheint in seinem Testament als sein provi8or. 
Unter seinen anderen Testamentsvollstreckern war der Ratmann 
Hinrich Ricbode, seine generi Johann und Everhard Klingenberg 
und Johann Klingenberg bei St. Katherinen. Wie die Klingen- 
bergs hatte auch Godekin Thodinchusen Verwandte im Baltikum: 
der Dorpater Ratmann Hinrich Thodinchusen ist Godekes avun- 
culu8^"^). Für 40 Mark, die Hinrich erben soll, bestimmt er seinen 
Bruder Conrad zu seinem procurator. 

Aus Dortmund stammt der Lübecker Bürger Gottschalk Wise. 
Seine Schwester Sweneke wohnt noch in der Heimat^"^); ihr 
vermacht er seine Getreiderenten, seine uten8ilis und eine Summe 
von 450 Mark lüb. Pf. Weiter fallen verschiedene fromme Stif- 
tungen nach Dortmund: die Marien-, Petri-, Nikolai- und die 

20°) Schröder, Marien-Qu. S. 213. 
>Ves1fgIica 1359 Mai 1. 
Testanrent 1358 Okt. 16. 
v. Klocke, Studien I S. 41; II S. 90. 

ro«) I^ivonics-Zstonica 1360 Mai 3. 
-°°) Testament 1362 Juni 8. 
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Reinoldikirche wie auch das Dominikaner- und das FranziskSner- 
kloster erhalten je 4 Mark lüb. Pj., außerdem ein armer Priester, 
der ein Jahr lang eine Seelenmesse für den Testator lesen soll, 
12 Mark lüb. Pf. Dazu kommen noch Legate an Klöster bei 
Dortmund, Hagen, Hamm und Soest und an die Petrikirche in 
Köln in einer Höhe von 65 Mark lüb. Pf. Ob Gottschalk Wise 
verwandtschaftliche Beziehungen nach Dorpat gehabt hat, ist 
aus dem Testament nicht ganz klar zu erkennen, denn es ist nicht 
mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob der Dorpater Ratmann 
Johann Schulte, dessen Kindern er eine Geldsumme vermacht, 
mit ihm verwandt ist, weil eine Bezeichnung fehlt, aus der das 
hervorginge. Der Testator setzt weiter nach Dorpat der Marien- 
kirche und der Petrikirche, wie auch den Nonnen vom Hl. Geist, 
dem St.-Johannis-Kloster und den Dominikanern je 4 Mark lüb. 
Pf. aus. Ausgeprägte geschäftliche Beziehungen nach Dorpat 
hat Gottschalk Wise also zum mindesten gehabt! 

In Essen wohnen noch die proximi bere<1e8 der Webele, 
einer Schwester des Lübecker Bürgers Wennemar de Essende^««); 
es sind die Kinder der Jutta, der verstorbenen Gattin des Hinrich 
Wynre, der Gertrud, der verstorbenen Gattin des Lodevicus 
de Martere und Hermann Pape, der Bruder der Jutta und der 
Gertrud. Hinrich Wynre wiederum ist verwandt mit dem Lübecker 
Bürger Hinrich Herbrugghe^"'), der ebenfalls aus Essen stammt; 
sein Vater Christian de Herbrugghe und sein Bruder Conrad 
wohnen noch dort^°«). Hinrich Herbrugghe ist nun ein Schwieger- 
sohn des Wisbyer Ratmanns Wennemar de Essende^"^), der 
1357 nach Lübeck gezogen war und sich hier die Häuser König- 
straße 656 und Johannisstraße 5, ein Eckhaus, gekauft hatte^°»)^'°). 
Er ist im Jahre darauf gestorben; das Eckhaus Johannisstraße 5 
bringt seine Witwe Hillegund mit in ihre zweite Ehe^^°), während 
das Haus Königstraße 656 erst 1367 verkauft wird^°°). Hier 
erfahren wir auch die Namen der drei Söhne Wennemars: 
Hinrich und Gerhard scheinen in Lübeck geblieben zu sein, während 

>Vestl3lics 1356 Febr. 10. 
->») Testament 1358 Okt. 18. 

IVesttalica 1359 Jan. 13. 
-°«) Schröder, Jakobi-Qu. S. 538. 
"°) Schröder, Jakobi-Qu. S. 9. 

G 
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Wennemar als con8uI larbatensiZ bezeichnet wird. Eine Be- 
stätigung dieser Nachricht ergibt eine Urkunde aus Dorpat aus dem 
Jahre vorher, die besagt, daß der Dorpater Ratmann Wennemar 
de Essen seinen Anteil an seines Vaters Haus — es handelt sich 
wieder um das Haus Königstraße 656 — an den Lübecker Bürger 
Thideman Loos verkauft hat^^). 

Thideman Loos hat Beziehungen nach Dorpat wie auch 
nach Essen. Er erscheint als der pwcurstor des Gotsrid de Dulmen 
3>is8 van me graten Dike aus Essen^^^), während er nach Dorpat 
gemäß einer Urkunde^^^) Legate an die Frau und an die Kinder 
des Dorpater Bürgers Thidericus Tekelenborgh vermacht hat. 
In seinem Testament vom 1. September 1358 kommen diese 
Legate allerdings nicht vor; es ist anzunehmen, daß er vor 1368 
ein zweites Testament gemacht hat, das uns nicht erhalten ist^^^). 

Wenn so bei diesen Familien eine direkte Linie Altdeutsch- 
land—Lübeck—Dorpat aufgezeigt ist, sind verschiedene andere 
Urkunden nicht so aufschlußreich. Es finden sich viele Lübecker 
Namen, die nach dem Westen weisen, auch in Dorpat wieder, 
so daß unbedingt auch ein verwandtschaftlicher Zusammenhang 
zu vermuten ist, eine genaue Fixierung ist jedoch nicht immer 
möglich. Wenn dabei auch zu berücksichtigen ist, daß diese Ver- 
bindungen mitunter geschäftlicher Art sein können, seien trotzdem 
einige Beispiele angeführt, in denen sich Westdeutschland—Lübeck- 
und Lübeck—Dorpat-Beziehungen finden. 

Der Lübecker Hinrich de Hamelen stammt aus Soest, wie 
seinem Testament zu entnehmen ist^"). Sein väterliches Erbe 
— bona, Acker, Höfe, Renten — befindet sich in Soest, seine 
nepti8 Drude Zsalmes wohnt in Soest, auch hat er Waren im 
Wert von 80 Mark in Soest liegen, an die Marienkirche und an das 
Hl.-Geist-Hospital fallen Legate. In Lübeck hat er vielleicht ein 
Haus erworben, es aber bald wieder verkauft^^^). Seine Ge- 

l.ivonics-6stonics 1366 Okt. 23. 
IVebtlsIics 1357 Nov. 12. 
I.ivonic3-L8tonic3 1368 Sept. 20. 
Rörig vermutet, daß Thideman Loos Rückwanderer aus Wisby ist. 

Vgl. Anm. 292. 
-ui) Testament 1340 Juli 12. 

Schröder, Marien-Qu. S. 624. 
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schäftsbeziehungen reichen nach Brügge und Dortmund, auch nach 
Dorpat hat Hinrich Verbindungen: er vermacht dem Dorpater 
Ratmann Everhard Cruse die dauernden Erträgnisse von einem 
Pserd, das mit seiner Erlaubnis in Soest stationiert wurde, auch 
schuldet er dem Dorpater Kanoniker Johann Soygen ein Pfund 
Groschen. Irgendeine Verwandtschastsbezeichnung fehlt bei 
Everhard Cruse wie bei Johann Soygen, so daß es nicht möglich 
ist, hier mit Bestimmtheit zu entscheiden. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Dorpater Thideman de Boken, 
der nach Urkunden aus Dorpat in Lübeck gestorben ist^^^). Seine 
Erben sind die Dorpater Bürger Johann de Boken, sein Bruder, 
Fie, Witwe des Gottschalk Scarpenbergh, seine Schwester, 
Winand de Boken, Hinrich Rutenbeke und die Kinder des ver- 
storbenen Dorpater Ratmanns Thideman Rutenbeke. Ob dieser 
Thideman de Boken identisch ist mit einem Thideman de Bücken, 
der in einer Urkunde aus Wipperfürth^^^) als in Lübeck verstorben 
bezeichnet ist und als dessen Erben seine Brüder Gottschalk und 
Lodekin de Buken bezeichnet werden, kann nur vermutet werden. 
In der Wipperfürther Urkunde erscheint als procurator und 
Überbringer des Briefes ein Johann de Buken. Vielleicht ist dieser 
identisch mit Thidemans Bruder Johann^^^), der ebenfalls in 
allen vier Dorpater Urkunden als procurator der Erben erscheint. 
Wenn dem so ist, sind diese Dorpater Boken aus Wipperfürth 
direkt nach Dorpat gekommen, denn in Lübeck lassen sich keine 
Boken nachweisen, die zu den Dorpater oder Wipperfürther 
gehören^^o) 

Eine Reihe weiterer Dorpater Urkunden im Lübecker Staats- 
archiv weisen noch mehr verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 
den beiden Städten nach, doch sie stehen vollkommen für sich allein, 
so daß es nicht möglich ist, aus dem Vergleich mit anderen Ur- 

l^ivonics-Lstonics 1368 Jan. 1; Jan. 2; Jan. 2; April 10. 
>Ve8«3lic3 1368 Aug. 28. 
In dem Testament Tydemans de Boken vom 12. Aug. 1367 finden 

sich vier fromme Legate nach Dorpat in Höhe von 23 Mark. Einer der provisore8 
ist des Testators Bruder Johann! 

Mit diesem Thideman de Boken ist nicht in Zusammenhang zu bringen 
eine Urkunde aus Roop <1.lv.-k:8t. 13SS März 1), die besagt, daß Walcwan 
Hattorp an seine Schwester Herdradis, Witwe des Lübecker Ratmanns Godekin 
Bok, die bisher gemeinsam verwalteten Erbgüter überweist. 
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künden oder Testamenten die nähere Herkunft der Familien, die 
in Lübeck wie in Dorpat ansässig sind, zu bestimmen. 

Johann Doreman ist von Dorpat nach Lübeck zurückgezogen; 
er vermacht 1337 in seinem Testament^^^) seinen Verwandten 
in Dorpat für arme Fräulein, die ihm blutsverwandt sind, eine 
Summe von 50 Mark; dazu wird er bei dem Verkauf des Hauses 
Kleine Burgstraße 783/85^^^) als Johann Doreman de Tarbato 
bezeichnet^^b). Seine Kinder sind wieder nach Dorpat zurück- 

gezogen; 1358 ernennen Johann Doreman, dessen Frau und 
Schwester die Lübecker Ratmänner Bernhard Oldenborch und 
Albert Junge und den Lübecker Bürger Hermann de Älen zu 
den procuratores für den Verkauf ihres Hauses in Lübeck^^^). 
Das ebengenannte Haus Kleine Burgstraße 783/85 wird denn 
auch 1361 von Bernhard Oldenborch und Hermann Älen ver- 
kauft^^^). Sie werden ausdrücklich als die Bevollmächtigten der 
Kinder des Johann Doreman bezeichnet. Später ist der jüngere 
Johann Doreman Ratmann in Dorpat geworden: er und seine 
Schwester, die inzwischen den Dorpater Bürger Hinrich Pawel 
geheiratet hat, haben Anteil an dem Erbe des Lübecker Bürgers 
Thideman de Alen^^^)^ der also in irgendeinem verwandtschaft- 
lichen Verhältnis zu ihrem früheren Vormund Hermann de Älen 
gestanden haben muß; dieser Hermann wird übrigens in dem 
Testament ihres Vaters von 1337 krster uxori8 mee genannt 
und ist auch Mittestamentsvollstrecker. 

Die Priester Nicolaus und Meynricus Mornewech in Dorpat 
stammen aus Lübeck^^^). Von ihrem Grundbesitz in Lübeck — zwei 
Querhäuser An der Mauer 201 und 202 mit Gärten — haben sie 
1351 die Hälfte verkauft, und zwar zusammen mit ihrem Bruder 
Matthias^^»). 

Testament 1337 Sept. II. 
Die Hälfte dieses Hauses lauste er, in die andere Hälfte wurde er für 

seine 8 Mark Wicbeld-Rente eingewältigt. 
Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 5W. 

22») I^ivonica-Lbtonica 1358 Juli 25. 
22S) Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 5W. 
22«) 1.ivonica-^8tonjca 1370 Juni 5. 
222) I^ivonica-Lgtonics 1353 Mai 24. 
22«) Schröder, Jakobi-Qu. S. 205. 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, I. 10 
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Der in Lübeck gestorbene Johann de Beke und sein Bruder, 
der Dorpater Bürger Hinrich de Beke, waren inckjvj8i in boni8^29) 
Die Kerecke8 für die Güter des Johann Ekelo sind der Dorpater 
Ratmann Hinrich Ekelo und dessen Brüder^^o^ ^er Lübecker 
Bürger Hinrich Vrese hat in seinem Testament, das uns nicht 
erhalten ist, ein Legat von 10 Mark an das Hl.-Geist-Hospital 
in Dorpat vermacht^bi^- diese Summe quittiert der m3Ai8ter 
in curis 8sncti 8piri1u8 ^otiann cke keno^^^). ^veiter sallen Geld- 
summen an die Kinder des Dorpater Bürgers Hinrich Visch^^^). 
Der Dorpater Bürger Vromold Vrese ist ein Bruder der Alheid 
Vrese, Witwe des Lübecker Bürgers Gherard Bodin. Sein 
Sohn Gerard, dessen Vormünder Gobelin de Heide Bürgermeister, 
Hermann Sassendorf und Eberhard Ghildehus Ratmänner in 
Dorpat sind, wird als der Erbe seiner Tante bezeichnet^^^). 

Auch die Caporie, die in Riga und Dorpat im Rat sitzen, 
haben Verwandte in Lübeck. Der Lübecker Bürger Johann 
Caporie hat in seinem Testament, das uns nicht erhalten ist, der 
Windele, Tochter des verstorbenen Dorpater Ratmanns Johann 
Caporie, 30 Mark ausgesetzt, außerdem der Margarete, Witwe 
des Dorpater Bürgers Gherekin de Hükenbeke, und deren Kindern 
20 Mark. Artus de Eversberghe wird von seinen Mitbürgern 
Meynekin de Himmendorpe und Nicolaus Vryensten bevoll- 
mächtigt, diese Legate zu erheben; der Dorpater Rat beglaubigt 
ihn^°). Die Wahrscheinlichkeit spricht dasür, daß der verstorbene 
Lübecker Bürger Johann Caporie von Dorpat nach Lübeck ge- 
kommen ist, denn während es viele Mitglieder dieser Familie in 
den baltischen Städten gibt, sindet sich in Lübeck neben diesem 
Johann Caporie nur ein anderer Johann Caporie, der Geld der 
verstorbenen Cristina, Tochter des Walter de Menden, in Ver- 
wahrung hat, das an den Greisswalder Bürger Johann Tatkeman 
aliss Westsal fällt^^b) Möglicherweise ist dieser Johann Caporie 

l-ivonics-L^8lonics 1363 April 23. 
. - 1368 Sept. 1. 
- - 136ö April 5. 

'b'') - - 1365 Mai 23. 
°°°^) ' - 1365 Sept. 1. 

- . 1366 Juli 25. 
- - 1351 Juni 5. 

pommersnica 1351 Aug. 1. 
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ein Sohn des Johann Caporie, der die Legate nach Dorpat 
vermacht hat. Diese Legate werden an Artus de Eversberghe 
ausgezahlt^^^). 

Endlich ergeben sich noch aus den Testamenten und aus den 
Niederstadtbuch-Auszeichnungen einige Verwandtschastsbeziehun- 
gen zwischen Lübeck und Dorpat: so vermacht Johann Huninchusen 
seinem Schwiegervater, dem Dorpater Ratmann Thideman 
Rucenberch^bs^ quattuor Iibr38 gro883rum tl3men8i8 paZimenti; 

Huninchusen selbst stammt aus Westfalen, vermacht er doch auch 
seiner Mutter Grete, die auf dem Hofe tor Beke in Westfalen^^b) 
wohnt, 20 Mark lüb. Auch der Lübecker Bürger Johann 
de Coesfeld^^^) hat sich seine Frau aus Dorpat geholt; der Dorpater 
Ratmann Heydenricus van der Heyde, der neben dem Dorpater 
Ratmann Marquard van Coesfeld und dem Dorpater Bürger 
Brande van Camen als Testamentsvollstrecker bezeichnet wird, 
ist als der Schwiegervater des Testators genannt. Die Schwieger- 
mutter erhält ein Legat von 20 Mark nowg., sechs verschiedene 
Kirchen und Klöster in Dorpat bekommen zusammen 13 Mark 
nowg. 

Abraham Beres^^^) 3vunculu8 Juriges Bere ist in Dorpat 
gestorben. Hermann ckictu8 de Ponte^^^) setzt den beiden Töchtern 
seiner matertera Metteke de Ponte in Dorpat 10 Mark lüb. aus. 
Telse, die Witwe des Tydeman Tymmerman^^^), vermacht 
ihrem P3truu8 Johann Herbede in Dorpat ihre silberne Tasse 
und sechs silberne Löffel, Everhard Godebus^^^) den Prediger- 
brüdern und den Nonnen je 6 Mark Silber, seinem 3vunculu8 
Reymar Knokenhower 25 Mark Silber. 

Aus Lübeck stammt der Dorpater Ratmann Hermann Jachin; 
er ist ein Sohn des Lübeckers Jachin^^^), 1355 überläßt er seinem 

Lüb. NStB. 1351 fol. 19'. 
vgl. S. 138—141. 
Osterley: Beche, Ksp. Horn; Wests. UB.-Register: Becke, Kr. Lippstadt? 
Testament 1367 Okt. 10. 
Testament 1339 Okt. 13. 
Testament 1357 Jan. 6. 
Testament 1367 Aug. 7. 
Testament 1367 Okt. 11. 
Testament 1370 Jan. 13. 
Nach W. Brehmer, a. a. O. S. 128, hieß sein Vater Oersrck ^ackin. 

10« 
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Bruder Segebodo in Lübeck omnia bvn3 mobilia ei immobilis 
inirs 3ut extra 1.ubel<e 

Auch bei dem Dorpater Bürger Hermann ckictus Schoelre 
ist Lübecker Herkunft anzunehmen. Vielleicht ist Johann Scolre^«»), 
der 32 Mark slaw. Pf. in Rostock liegen hat, die er verschiedenen 
Klöstern in Rostock vermacht, der Vater des Dorpaters. Dieser 
erhält 1359 von ckominu8 Hermann de Wickede 30 Mark lüb. Pf. 
8uper bona computstione ex psrte 8ocjet3tl8 qu3m liabuit in 
M6rc3luri8 cum k'etro 8cdoeIre kratre 8Uo pie memorie^"). 

Weiter hat der Dorpater Bürger Hinrich Rodenberg Ver- 
wandte in Lübeck gehabt: er läßt an ckominu8 Hinrich Constantin 
Renten auf Fehmarn im Betrage von 10^ Mark auf „3ck jp8um per 
mortem Dkickenci Ltokeleeck 8emifr3tri8 8ui"^^o). Ebenfalls aus 
Lübeck nach Dorpat ist Ludeke Luneborch gekommen. Er erhält 
von den Testamentsvollstreckern seines verstorbenen Bruders 
Reder Luneborch dessen Legat^^^). 

Als Verwandte Lübecker Bürger nicht bestimmt erkennbar 
sind Hinrich Warendorp in Dorpat, der Testamentsvollstrecker 
des Johann Holenbeke^«^), Hinrich Wysches Schwester Abele in 
Dorpat, der Johann Ugendorp^^^) 4 fl. aussetzt, endlich die 
Frau des Johann Grote und Eristina, Frau des Odolf Pellifex, 
denen Ludekin Coesfeld^ö4) zo und 20 Mark vermacht. Zu diesen 
kommt noch Hebele, Frau des Dorpater Bürgers Egidius Clareholt, 
die von den Testamentsvollstreckern des verstorbenen Lübecker 
Bürgers Johann de Monasterio 40 Mark erhält^^^). 

Aus den vielen frommen Stiftungen, die Lübecker Bürger 
in Dorpat gemacht haben, ist nicht zu erkennen, ob die Stifter 
auch verwandtschaftliche Beziehungen gehabt haben, sondern in 
den meisten Fällen ist anzunehmen, daß es sich um Geschäfts- 
verbindungen handelt, wenn auch öfter die Namen der Testatoren 

Lüb. NStB. 1355 ^uäics. 
Testament 1315 Juli 12. 
Lüb. NStB. 1359 l^urentii. 
Lüb. NStB. 1371 oct. epiptisnie. 
Lüb. NStB. 1368 ^o»i. kaptiste. 
Testament 1359 Jan. 21. 
Testament 13SV Nov. 15. 
Testament 1367 Juli 29. 
Lüb. NStB. 1368 KaMeära petri. 
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auf Zusammenhänge blutmäßiger Art hinweisen. So vermacht 
Wicbold de Bevern Kirchen, Klöstern und Hospitälern in Dorpat 
30 Mark Albert cum terrea manu ^ Mark Silber 
und 2 terto2»7), Theice 10 Mark^°»), Conrad Brilo 12 Mark^°»), 
Marquard Langheside 13 Mark^«°), Johann de Waghe 8 Mark^»), 
Bertold Rucenberg 3 Mark^«^) und Hinso Wulf 20 Mark^«^). 

4. Die Linie Klideutsciiland—Lübeck—Wi'5bij und Lckweden. 

Die Bevölkerungsverschiebung, die wir aus Altdeutschland 
in die baltischen Städte festgestellt haben, ist im 14. Jahrhundert 
nach Wisby hin nur noch ganz schwach in vereinzelten Fällen zu 
erkennen. Gerade für Wisby ergeben die Bestände des Lübecker 
Staatsarchivs ein erheblich anderes Bild; abgesehen von den 
wenigen Zeugnissen einer Verschiebung aus Altdeutschland über 
Lübeck nach Wisby und einigen Verwandtschaftsbeziehungen 
von Lübeck nach Wisby hin, finden sich in der Hauptsache Rück- 
wanderungsfälle von Wisby nach Lübeck. 

Die Linie Altdeutschland—Lübeck—Wisby ergibt sich aus 
dem Testament des Lübeckers Hinrich de Hamelen vom 
12. Juli 1340. Hamelen selbst stammt aus Soest^^^). Seine 
Beziehungen reichen nach Dorpat, vor allen Dingen aber nach 
Wisby. In seinem Testament vermacht er Hilger, dem Sohn 
seines Bruders Thideman de Hamelen, der Ratmann in Wisby 
ist, 4 Mark Renten, außerdem Conrad, dem anderen Sohn des 
Thideman, den Erlös von 7 Tonnen Talg und der Margarete 
auf Gotland, der ehemaligen Magd seines Bruders, den Erlös 
von einem kyp cutium elenckinarum. Die Häute und der Talg 
waren zur Verfrachtung nach Flandern an den Brügger Bürger 
Hinrich Borkane bestimmt. Dieser soll die beiden Neffen des 
Testators und die Margarete auszahlen^b5^ 

Testament 1303 Aug. 28. 
Testament 1306 Febr. 20. 
Testament 1313 Mai 23. 
Testament 1350 Okt. 4. 
Testament 1351 Okt. 18. 
Testament 1361 März 21. 
Testament 1364 Jan. 5. 
Testament 1367 Aug. 25. 
Vgl. S. 143. 
Testament 1340 Juli 12. 
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Weiter zeigt das Testament des Lübecker Bürgers Johann 
Krukener seine Beziehungen nach Altdeutschland und nach Got- 
land^^b) Seiner Schwester Lutgard, Nonne in Gevelsberg 

(Kreis Hagen), vermacht er 8 fl., der Tochter seines Bruders 
Bernhard, die Nonne in Gotland ist, 10 Mark lüb., dem Hl.-Geist- 
Hospital daselbst 15 Mark lüb. Außerdem steht er in Geschäfts- 
verbindung mit dem Wisbyer Bürgermeister Hermann Aborch; 
er schuldet ihm für ein ckepo8itum 100 Mark lüb. Zu den Testa- 
mentsvollstreckern des Johann Krukener gehört Hinrich Dapper; 
wir erfahren allerdings nicht, ob er Lübecker Bürger ist. Es 
wäre also möglich, daß er der Wisbyer Ratmann Hinrich Dapper 
ist, von dem noch die Rede sein wird. Sollte dieser Dapper aber 
Lübecker sein, so ist eine Verwandtschaft mit den anderen Dapper 
als sicher anzunehmen. Ob der Testator Johann Krukener mit 
den Dortmundern Johann und Nicolaus Crukener^o?) ^^d 
Everhard Krukener^^^) verwandt ist, kann nur vermutet werden. 

Während so in diesen Fällen eine Verbindung Altdeutsch- 
land—Lübeck—Wisby, besteht, scheint der Wisbyer Bürger 
Hermann von Unna direkt aus Dortmund nach Wisby ge- 
kommen zu sein; er verkauft 1318 einen Acker an der Tölner- 
pforte an die Provisoren des Hl.-Geist-Hospitals in Dort- 
mund^^d), Johann Hase, der in Gotland stirbt, scheint 

direkt aus Dortmund eingewandert zu sein; für einen Brief, 
der 1332 seinen Geschwistern Hermann, Sophya und Gertrud 
Hase ausgestellt wird, bürgen vier Dortmunder Bürger, dar- 
unter allerdings der 8utor Henricus de Wickede^^"). 

Testament 1367 Sept. 11. 
VVesttalica 1354 Okt. 13. 
IVeblksIica 1361 Jan. 19. 

-") D. UB. Erg. Bd. l. 524. 
D. UB. Erg. Bd. I. 676, 76. Leider erlauben die 78 Bürgschafts- 

eintragungen im Dortmunder Bürgerbuch sonst nur noch in einem Fall einen 
Rückschluß (vgl. im ll. Teil unter Rostock). Es ist zwar angegeben, daß für 
Briefe nach Lübeck, Riga, Dorpat, Gotland, Stockholm, Lödöse, Lund, Skeninge, 
Elbing, Kulm, Thorn, Greifswald, Stralfund und Rostock Bürgschaft geleistet 
wurde, jedoch läßt sich aus diesen kurzen Aufzeichnungen nur in zwei Fällen 
mit Sicherheit entnehmen, daß es sich um Erbschaftsangelegenheiten handelt, in 
einigen Fällen sind es offenbar Handelsbeziehungen, andere wiederum lassen 
überhaupt nicht erkennen, worum es sich in den Briefen gehandelt hat. 
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Ohne daß eine Beziehung nach dem altdeutschen Gebiet 
hin erscheint, ergibt sich aus verschiedenen anderen Urkunden 
eine Verbindung Lübeck—Wisby. So ist der Wisbyer Ratmann 
Hinrich de Strande^'^) aus Lübeck nach Wisby gekommen, und 
zwar kaum vor 1332, denn in diesem Jahre ist er Mitverkäufer 
des Hauses Hundestraße 114^^^). Schon 1315 hatte Hinrich 
de Strande in Lübeck das Haus Breite Straße 809 gekaust); er 
muß also mindestens von 1315 an in Lübeck ansässig gewesen 
sein. Vor 1350 muß Hinrich de Strande gestorben sein; wir hören 
nämlich aus diesem Jahr, daß das Haus in der Breiten Straße 
von Hildeburg Rekelinghusen, der Gattin des civis in Ootlanclis 
Hinrich Rekelinghusen, aus dem Nachlaß ihrer Mutterschwester, 
der Walburg vamme Strande, geerbt wird. Dieser seiner Schwester 
hatte Hinrich de Strande, der inzwischen gestorben war, das Haus 
in 8UO te8l3mento gegeben^^^). 

Ebenso ist der Wisbyer Bürger Nicolaus Uphovel von Lübeck 
nach Wisby gezogen, und zwar in der Zeit um 1342, denn in 
diesem Jahr verlaust er seinen Brüdern Gereco und Bertold 
seinen Anteil an dem väterlichen Haus in Lübeck^^^). 1353 er- 
scheint er in einer Urkunde aus Wisby als Wisbyer Bürger; er 
verzichtet hier sreiwillig aus den ihm durch den Tod seines Bruders 
Gerekin zufallenden achten Teil seiner 1iere(jlt38^^°). 

Ob die Wisbyer Dapper von Lübeck nach Wisby gekommen 
sind oder die Lübecker Dapper von Wisby nach Lübeck, ist nicht 
zu entscheiden, da nur zwei Lübecker und drei Wisbyer Dapper 

Lindström, Die Ratslinie in Wisby, in Ztschr. d. B. f. L. G. Bd. VIl, 
1894, S. 7. ' 

272) Schröder, Jakobi-Quartier S. 136. 
272) Schröder, Maria-Magdalenen-Quartier S. 621. — Lindströms An- 

nahme, daß die Walburg die Gattin des Hinrich de Strande gewesen ist, wird 
also durch diese Notiz berichtigt, gleichzeitig aber seine andere Annahme bestätigt, 
daß Hinrich vor 1341 gestorben ist: die von Lindström angeführte Urkunde vom 
21. März 1341 (Staatsarchiv Lübeck) wird noch durch eine Urkunde vom 
24. August desselben Jahres ergänzt. Hier erfahren wir, daß Walburg eine 
matertera der Hildeburg ist, erhalten also noch einmal die Bestätigung des 
Verwandtschaftsgrades. 

^'^) Schröder, Johannis-Qu. S. 167. Über die Veränderung des Namens 
Uphovel zu Weldeghe in Lübeck vgl. S. 114. 

27°) Zuecica 1353 Sept. 24. 
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bekannt sind, die noch dazu Geschwister sind. Thideman und 
Nicolaus Dapper sind Lübecker Bürger, Hunald und Hillegund 
Wisbyer Bürger, Hinrich Wisbyer Ratmann. Bei dem Tode 
des Thideman verzichten die Wisbyer Geschwister auf alles 
Erbgut — Haus, bona, mobilia — zugunsten ihres Bruders 
Nicolaus'^^b^^ ererbte Haus Alfstraße 69 gleich wieder 

verkauft^^^). 1366 stirbt auch Nicolaus; seine Schwester Hillegund, 
die inzwischen den Wisbyer Bürger Johann Bordeer geheiratet 
hat und auch schon wieder Witwe geworden ist, ernennt ihren 
Bruder Hunald zum procurator für ein Legat, das Nicolaus 
ihr und ihren Kindern ausgesetzt hat^^b) Jyx anderer Bruder, 
Ratmann Hinrich, wird inzwischen ebenfalls gestorben sein. 

Die Dapper gehören in Lübeck und Wisby absolut zur 
bürgerlichen Oberschicht. Das beweist Hinrichs Ratsmitgliedschaft 
in Wisby und die Tatsache, daß Nicolaus' Witwe, eine Tochter 
des Everhard Aldus, eine zweite Ehe mit dem späteren Lübecker 
Ratmann Arnold Suderland^^^) schließen kann; sie bringt ihm 
das Haus ihres ersten Gatten mit in die Ehe^^°). 

Mit diesen Fällen sind jedoch die Beweisstücke für eine 
Verschiebung von Lübeck nach Wisby erschöpft; bei den Dapper 
ist diese Tatsache sogar noch zweifelhaft geblieben. 

Dagegen finden sich um so mehr Beispiele für eine „Rück- 
wanderung" von Wisby nach Lübeck. Viele angesehene Wisbyer 
Familien verlegen im 14. Jahrhundert ihren Wohnsitz nach Lübeck. 

Nicht nur die Plescow^bi) ^^d ein Mitglied der Familie der 
Essende^^^), auch die Swertingh sind von Wisby nach Lübeck 
zurückgezogen. Der eine Sohn des 1342 Hingerichteten Wisbyer 
Bürgermeisters Hermann Swertingh, namens Simokl Swertingh, 
läßt sich in Lübeck nieder^^^). Die ehemalige Stellung seines 

8uecicg 1359 März 29. 
Schröder, Marien-Qu. S. 56. 
Luecics 1366 März 25. 
Fehling, Nr. 405 (1370-82). 

^i°) Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 57. 
W. Brehmer, Der Lübecker Bürgermeister Jacob Plescow: Hans. 

Gesch.-Bl. 1882 S. 51. Rörig, S. 220. 
Testament der Witwe des nach Lübeck gezogenen Wisbyer Ratmanns 

Wennemar de Essende von 1358 Okt. 14. 
Lindström, S. 7. 
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Vaters wird dazu beigetragen haben, daß er schon 1363 Lübecker 
Ratmann wird, ja 1370 ist er bereits zum Bürgermeister ge- 
wählt^b«). 

Ebenso ist der Lübecker Ratmann Hermann Dborch (1384 
bis 1408) ein Sohn des Wisbyer Bürgermeisters Hermann 
Nborch^^^), gehört also auch zu den Rückwanderern aus Wisby 
nach Lübeck. 

Weiter ist der Wisbyer Bürger Johann de Hachede, dessen 
Witwe Alheid Ansprüche an die bona des Johann Hazendael 
stellt, weil er bei seinen Lebzeiten mit ihrem verstorbenen Gatten 
eine 8ocie1a8 gehabt hat^^s)^ Vaterbruder^^) des Lübecker 
Bürgers Nicolaus de Hachede, qui moratur vobi8cum in platea, 
gue ckicitur moIen8lr3te^^^). Nicolaus erscheint in den Wisbyer 
Urkunden als procurator der Alheid; in seinem Testament vom 
6. Oktober 1368 hat er eine Summe von 15 Mark an Johann 
de Hachede aus Gotland vermacht. Vor diesem Nicolaus kommen 
in Lübeck keine Hachede^^^) in bedeutsamer Stellung vor, während 
in späterer Zeit verschiedene Mitglieder dieser Familie Rat- 
mannen geworden sind, nämlich Hinrich 1382 bis 1403, Heyno 
1387 bis 1405 und vr. jur. Heinrich 1460 bis 1473. Heyno ist 
ein Sohn unseres Nicolaus^bd)^ Dr. Heinrich ein Urenkel^^"). 

Vgl. über ihn: Fehling, Anm. 387. 
Nicht nur Ratmann, wie Fehling Anm. 417 und Lindström S. 10 

angeben. Daß Dborch Bürgermeister in Wisby war, ergibt sich aus dem Testament 
des Lübecker Bürgers Johann Krukener vom 11. September 1367. Aborch wird 
hier ausdrücklich als procon8ul in Wisby bezeichnet. 

2»») Luecica 1365 Juni 24 und Sept. 12. 
222) Schröder, Marien-Qu. S. 51, 723, 747. 

In einer Urkunde aus Lüneburg vom 25. Jan. 1353 wird allerdings 
ein verstorbener Lübecker Bürger Nicolaus de Hagghede als avunculus des Martin 
Vinke, des Marquard (?) und der Alheid de Hagghede <?) bezeichnet (die Urkunde 
ist an der oberen Seite in der Mitte sehr beschädigt, so daß die fraglichen Namen 
nicht ganz sicher sind). Ob dieser Nicolaus zu den anderen Hachede gehört, ist 
fraglich, denn das Haus Beckergrube 269, das er 1350 von seiner Schwester 
Cristina geerbt hat, kommt wegen 10 Mark Wicbeld-Rente zum Zwangsverkauf. 
Trotzdem könnte eine Verwandtschaft vielleicht möglich sein — der zweimal 
erscheinende Vorname Nicolaus spricht dafür —, und dann ergäbe sich die Linie 
Lüneburg—Lübeck—Wisby. 

222) Schröder, Marien-Qu. S. 723, 747. 
22«) Fehling, Anm. 541. 
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Deshalb ist als sehr wahrscheinlich anzunehmen, daß die Lübecker 
Hachede aus Wisby nach Lübeck gekommen sind. 

Die Wisbyer Ratslinie^^^) ^n eine Menge von Namen 
auf, die sich auch in Lübeck wiederfinden. Es ist eben für Wisby 
dasselbe zu sagen wie für die anderen Ostseestädte, daß nämlich 
die Oberschicht in allen Städten irgendwie blutmäßig zusammen- 
hängt. Für Lübeck ist ja ein direktes Zeugnis daKr vorhanden, 
nämlich wenn in einer Supplik zugunsten eines Lübecker Pröpsten 
Johann, etwa aus der Zeit von 1378 bis 1389, folgendes zu lesen 
ist: procon8ule8 ei con8ule8 ckicte civit3tl8 (Lübeck), qui pro 
maion Parte in tercio gracku con83N8uinit3ti8 8unt con- 
luncti. . Daraus und in Verbindung mit anderen 
Beweisstücken ist wohl mit Recht zu schließen, daß auch für die 
Mehrzahl der anderen Ostseestädte wenn auch kein terciu8 gracku8 
con8sngujnitLti8 anzunehmen ist, so doch die Ratsmitglieder 
mehr oder weniger miteinander verwandt oder verschwägert sind. 
Für Reval, Riga und Dorpat ist eine Reihe enger verwandt- 
schaftlicher Bindungen mit Lübeck aufgezeigt; die Annahme ist 
also berechtigt, daß auch die Wisbyer Familien der Brunswik, 
Camen, Coesfeld, Hardenacke, Lenepe, Lippe, Loos^b2^^ Mona- 
sterio, Osenbrugghe, Stene (cke 1.3picke), Stoltevoet, Vellin, 
Warendorp, die alle im Wisbyer Rat erscheinen, für die aber 
eine blutmäßige Beziehung nach Lübeck nicht nachzuweisen 
ist, mit den Lübecker Familien gleichen Namens zusammen- 
hängen. 

Auch nach den schwedischen Städten ergeben sich mancherlei 

s. Note auf S. 151. 
K. Koppmann, Seven und seventich Hensen: Hans. Gesch.-Bl. 1882. 

S. 105. 
Thideman Loos, 1353 <1ominu8 consulsr>8 1Vi8d>^cen8i8 ist vielleicht 

gemeinsam mit dem Wisbyer Ratmann Wennemar de Essende nach Lübeck 
gezogen (freundliche Mitteilung von Herrn Professor Or. Rörig). Loos macht 
am 1. September 1358 in Lübeck sein Testament. 

Diese Vermutung wird sehr gestützt dadurch, daß Thidemann Loos 1367 
in dem Besitz des Hauses Königstraße 656 ist (Schröder, Jakobi-Qu. S. 538), 
das früher dem Wennemar de Essende gehörte. Wahrscheinlich hat Loos das 
Haus schon früher als 1367 gekauft, denn nach einer Urkunde aus Dorpat vom 
23. Okt. 1366 hat der Dorpater Ratmann Wennemar de Essende seinen Anteil 
an seines Vaters Haus in Lübeck an Thideman Loos verkauft. Vgl. S. 142—43. 
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Verbindungen verwandtschaftlicher Art aus Altdeutschland über 
LübeF«-'). 

So ist der Stockholmer Ratmann Johann Berkhof ein Bruder 
der 1353 in Lübeck verstorbenen Cristina de Berchove^d4)29s^ 
Diese hat 1313 zusammen mit ihrem Schwestersohn Conrad, 
der Apotheker in Berlin ist, das Haus Bei St. Johannis e von 
ihrem Oheim Hermann de Berchove geerbt; 1326 überläßt ihr 
der Schwestersohn seinen Anteil, 1332 verkauft sie es an Hinrich 
de Berchove und dessen Schwester. Der Stockholmer erbt nun 
1353 von diesen beiden das Haus; Hinrich und Cristina sind also 
miteinander verwandt^^^). Die Verwandtschaft dieser Berchove 
mit dem Lübecker Bürger Wennemar de Berchove ist nicht genau 
festzustellen, jedoch wegen der verhältnismäßigen Seltenheit 
dieses Familiennamens in Lübeck zu vermuten. Dieser Berchove 
hat verwandtschaftliche Beziehungen nach Recklinghausen: Marga- 
rete de Volmestene, °die Schwester des Vaters von Wennemars 

Als 2. Band der „Abhandlungen zur Handels- und Seegeschichte", 
im Auftrage des Hansischen Geschichtsvereins herausgegeben von Fritz Rörig 
und Walter Vogel, erscheint Pfingsten 1933 eine Abhandlung von W. Koppe, 
Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert. Da diese Arbeit 
die Bevölkerungsverschiebung von Altdeutschland nach Schweden im Zusammen- 
hang mit der Handelsgeschichte eingehend behandelt, gebe ich deshalb für 
Schweden nur einige wenige Beispiele. 

2») 8uecica 1353 Mai 30. — Vielleicht ist Cristina de B. identisch mit 
der 1316 genannten Dortmunderin gleichen Namens <D. UB. Erg. Bd. 1.676,35); 
dann wäre auch eine Verbindung Dortmund—Lübeck—Stockholm vorhanden. 

Eine andere Urkunde aus Stockholm an Lübeck, ebenfalls vom 39. Mai 
1353, zeigt die geschäftlichen Verbindungen des Johann Berkhof: Tidikin Swarte 
und Gerlacus, Söhne des Tidikin monetariu8, Stockholmer Bürger, bezeugen, 
daß Johann vamme Stene dem Stockholmer Ratmann Johann Berkhof 24 Mark 
stockh. Pf. und 39 Mark Silber schulde. Heino Haue und Folmar Winman, 
Stockholmer Bürger, hätten darauf im Auftrag des Johann B. von dem Nachlaß 
des Johann vamme Stene 26 Mark Silber, 1 cista und 1 Ki58enbire erhoben. 
Der Apotheker Fredericus Kaleberch habe darauf, unter der Behauptung der 
Unrechtmäßigkeit dieser Forderung, den gesamten Nachlaß — modilia et im- 
mobllia — der in Lübeck gestorbenen Cristine, Schwester des Johann B., mit 
Arrest belegt. Johann B. ernennt nun seinen Sohn Rothger zum procurstor 
für diese dona. 

r««) Schröder, Johannis-Qu. S. 73. 
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Frau Alheid, lebt dort noch 1367^^7^28»^ würden sich hier 
verwandtschaftliche Bindungen auf der Linie Recklinghausen— 
Lübeck—Stockholm ergeben. 

Nach Hildesheim weist eine Urkunde, die sich auf den Nachlaß 
des Hermann Bomhouwer bezieht. Alheyd, die Witwe des 
Ghernold Rode, is cke ne)78te uncke rectite erve to ckeme erve uncke 
gucke; sie ist eine Mutter-Vater-Bruder-Tochter des Hermann. 
Bezeugt wird die Verwandtschaft durch den Lübecker Bürger 
Heyne Sconecint, den Hildesheimer Ratmann Johann Evesten 
und die Hildesheimer Bürger Hermann Evesten und Johann 
Burmester^^b) anderer Bomhouwer in Lübeck, Hinrich, hat 

in der Margarete, Tochter des verstorbenen Stockholmer Bürgers 
Johann Struß, eine Verwandte in Stockholm. An diese fallen 
vmnia 3c 8ingul3 bon3 mobilia et immobilia jure liereckit3no^°o) 

Die Stockholmer Bürger Olricus und Lodevicus de Atten- 
dorn, Brüder des Stockholmer Ratmanns 'Hermann de Atten- 
dorn, zweifellos verwandt mit der bekannten Lübecker Rats- 
familie gleichen Namens, haben auch noch andere blutmäßige 
Bindungen nach Lübeck. Sie sind die proximiores tiereckes der Wiba, 
Witwe des Bogeman, von deren Sohn Nicolaus, von deren 
Schwester Thala, weiter der Hilla Klincrode, der Elizabeth und 
der Margarete, Töchter des Lodevicus de Jndagine (commor3nte8 
in der Hyxerstrate) cum 3lii8 plurimi8 p3rentibu8 et con83n- 
gulnei8^v^). Diese Urkunde zeigt so nicht nur die Menge der Ver- 
wandten, die die Stockholmer Attendorn in Lübeck haben, sondern 
auch die verheerende Wirkung der Pest des Jahres 1350 an einer 
einzigen Familie! 

Ein ganz klares Beispiel der Linie Unna—Lübeck—Stockholm 
ergibt das Testament des Albert de Unna^o2). vermacht 

IVesllalics 1367 Nov. 26. 
Nach dem Lüb. NStB. 1368 Palmarum hat Johann de Hatnegge, 

procurstor der Margarete Volmesten, proxima dere» der verstorbenen Alheid, 
von Wennemar Berchof 250 Mark bekommen. Er verzichtet auf „cluobu» tunclis 
clusrum doclsrum psnnonum et carnium in k^slbterbocle sitarum". 

6run8vi80-1.unebur8lcg 1364 Febr. 10; 1365 Sept. 21. 
b°°) 8uecica 1351 Mai 28. 
b°') 8uec!ca 1351 Mai 28. 

Testament 1350 Jan. 5. 



157 

seiner Schwester in Unna 50 Mark, seinen zwei jüngeren Brüdern 
in Unna zusammen 50 Mark und seinem Bruder Johann in 
Stockholm seinen Anteil an der 8ocleta8, die er mit Johann Race- 
borch hat. Außerdem wählt er neben seinem Bruder Thideman, 
Marquard de Dame und Johann Raceborch den Stockholmer 
Ratmann Albrecht Grote zu seinem Testamentsvollstrecker, 
augenscheinlich sür die Legate, die er den Predigerbrüdern, den 
Minoriten, der Nikolaikirche und dem Hl.-Geist-Hospital in 
Stockholm aussetzt? 

Aus Stockholm nach Lübeck zurückgewandert ist der Stock- 
holmer Ratmann Johann Geismarbv^). Seine Tochter Alheid 
ist in erster Ehe mit dem Lübecker Bürger Johann Plescow, dem 
Vater des gleichnamigen Ratmannsbo^), in zweiter Ehe mit dem 
Ratmann Thideman von Güstrow verheiratet^"^). Auch zwei 
andere Töchter hat Geismar an Lübecker verheiratet, die eine an 
Berthold Scriptor, die andere an Johann Retlage; mit diesem 
zusammen hat er eine Handlungsgenossenschast gehabt""^). Das 
Haus Breite Straße 790 kauft er 1341 und schenkt es dem Ratmann 
Johann Plescow, dem Sohn seiner Tochter Alheid""^). Sein 
Bruder Otto besitzt das Lübecker Bürgerrecht"""); ob Johann 
mit diesem zusammen aus Stockholm zurückgekommen ist oder 
ob Otto in Lübeck geblieben ist und nur Johann nach Stockholm 
zog, ist nicht zu entscheiden. Jedenfalls haben die Brüder noch 
Verwandte in Stockholm; die Kinder des Reymbold Niger und 
die Kinder des Gherard Niger — die beiden Niger sind die Söhne 
einer Schwester Johanns und Ottos — und Johann, der Sohn 
ihres Bruders Conrad Gheismar, sind erbberechtigt für 6 Mark 
lüb. Pf. Renten im Hause des Lübecker Ratmanns Johann 
Plescow""^). Der procurator der Erben, der Stockholmer Bürger 
Nicolaus de Borch""^), erscheint 1359 in Lübeck, wird in das Haus 

Wilh. Mantels, Herr Thideman von Güstrow, Bürgermeister der 
Stadt Lübeck: W. Mantels, Beiträge zur Lübisch-Hansischen Geschichte, heraus- 
gegeben von K. Koppmann S. 107 und Fehling, Anm. 344. 

Mantels, S. 108. 
Schröder, Jakobi-Qu. S. 066, und Mantels, S. 108. 
Otto Gheismar wurde 1350 in das Haus Gr. Petersgrube 415 (mit 404) 

eingewältigt. 1351 ist er schon gestorben, denn in diesem Jahr wird das Haus 
von seinen Nachlaßpslegern verkauft (Schröder, Marien-Qu. S. 401). 

»°') 8uecica 1358 Aug. 24. 
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Königstraße 692 eingewältigt und verkauft es^°^). Die Wahr- 
scheinlichkeit spricht dafür, daß Johann Geismar während seiner 
Ratmannszeit in Stockholm seine Neffen nachgezogen hat und 
daß diese in Stockholm geblieben sind, als er selbst wieder nach 
Lübeck zurückging. Im 16. Jahrhundert findet sich noch ein Kort 
Geismar als Stockholmer Ratmann; er dürfte ein Nachkomme 
von Johann sein. 

In Lödöse und Falsterbo hat der Lübecker Bürger Arnold 
de Hamelen je einen Hof. In seinem Testktment^°b) vermacht 
er sie an seine Halbbrüder Johann und Tideke. Dazu erhält sein 
Bruder Johann in Hameln 20 Mark; dieser ist Bürger von Hameln, 
wie eine Urkunde bezeugt^^o). 

Aus Lödöse stammt ferner eine Urkunde^^), nach der der 
Lübecker Bürger Hinrich Rode^^^) 50 Mark lüb. Pf. an seine 
con83NAujnea Cristine, Tochter des Lödöser Bürgers Hinrich 
Rode, Gattin des Lödöser Bürgers Albert de Scare, vermacht hat. 

Weiter weisen Urkunden aus Calmar^^^)^ Lund^^^), Malmö^^^), 
Nyköping^^b^^ Söderköping^^^), Wester-Arusenb^b) und Stock- 

holm^^^) Beziehungen zu Lübecker Bürgern nach. 
Es ergeben sich also auch nach den schwedischen Städten 

verwandtschaftliche Verbindungen von Lübeck aus, wenn sie 
auch nicht so zahlreich gewesen sein mögen, wie nach den 
baltischen Ländern. 

°°°) Schröder, Jakobi-Qu. S. 569. 
Testament 1354 April 20. 
6run8vi8o-l.unebur8ics 1354 Nov. 1. 

»") 8uecica 1351 Sept. 29. 
Vgl. S. 125—129. Der dort genannte Hinrich Rode dürste mit diesem 

identisch sein. 
8uecica 1247—1269 (ohne Jahreszahl); 1357 Mai 9; 1360 IM 15. 

b") 8uecica 1354 Mai 11. Interna 1354 Mai 6. 
b'ö) Suecica 1356 Nov. 26. 
-'«) 8uecica 1354 Mai 22; 1354 Aug. 15. 
°") 8uecica 1361 Aug. 9. 
b») 8uecica 1351 Sept. 29. 
»") 8uecica 1351 März 12; 1351 Aug. 25; 1352 Juni 28. 
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Selpreckungen. 

Ikermann Hofmeister, Die vorgeschichtlichen Denkmäler 
im lübeckischen Staatsgebiet. Mit Nachträgen von 
Alfred Tode. Herausgegeben vom Denkmalrat der freien 
und Hansestadt Lübeck, 8", 169 Seiten mit 4 Tafeln und 
66 Abbildungen. Lübeck 1930. Druck und Verlag von 
Max Schmidt-Römhild. 

Wenn wir wirklich brauchbaren Denkmalschutz treiben wollen, 
müssen wir zunächst einmal von Amts wegen alle Denkmäler 
verzeichnen und der Öffentlichkeit in einem handlichen Drucke 
zugänglich machen. Diese eigentlich so selbstverständliche Forderung 
als erster deutscher Staat für die ur- und frühgeschichtlichen 
Denkmäler durchgeführt zu haben, kann sich Lübeck rühmen. 
Damit wird manche Unterlassungssünde wieder gutgemacht, 
die auf dem Gebiete der Forschung und Denkmalpflege begangen 
wurde. „Wir vermissen (in der Geschichte der Äcforschung der 
heimischen Denkmäler) die ruhige, sicher fortschreitende Ent- 
wicklung und beobachten nur ein sprungweises Auflodern, das 
durch auswärtigen Einfluß oder durch bestechende Zufallsfunde 
angefacht ist (Seite 140—141)." 

Die vorliegende Zusammenstellung, um deren Vollendung 
sich außer dem Denkmalrat auch noch die Oberschulbehörde, die 
Schabbel-Stiftung, das Staatsarchiv, der Verein für Lübeckische 
Geschichte und Altertumskunde sowie der Verein für Heimatschutz 
in Lübeck in idealer Zusammenarbeit höchst verdient gemacht 
haben, wird, soweit sie die Arbeit im Gelände betrifft, allen 
Anforderungen gerecht, nur bedauern wir — in voller Über- 
einstimmung mit dem Verfasser — die Zerrissenheit des staatlichen 
Geländes, die es natürlich unmöglich macht, einen vollständigen 
Überblick über die Beziehungen der Denkmäler zum Boden zu 
geben. Daher sollte diese an sich sehr begrüßenswerte Arbeit 
doch eine Warnung für die Zukunft sein, sich an die derzeitigen 
politischen Grenzen zu halten, man wird vielmehr gut tun, einen 
bestimmten Kartenausschnitt zugrunde zu legen. 

Im beschreibenden und vor allem erklärenden Teil hätte 
man mehr Eingehen auf die Ergebnisse der Wissenschaft ver- 
langen können. Die These, daß die Epoche der jüngeren Steinzeit 
„klimatische Zustände bot, unter denen wir heute noch leben," 
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wird wohl niemand, der sich mit dem Klima der Nacheiszeit be- 
schäftigt hat, unterschreiben, ebensowenig wie die, daß man in 
der ersten Periode der Bronzezeit nur reines Kupser verwandte. 
Ferner ist es unmöglich, die sogenannte VI. Periode der Bronze- 
zeit nach Montelius noch der Bronzezeit selbst zuzurechnen, 
nachdem der Vater dieses Periodensystems sie selbst längst der 
Eisenzeit zugesprochen hat. 

Höchst merkwürdig ist auch die Behauptung: „Die Denk- 
mäler aus vorgeschichtlicher Zeit sind die einzigen Zeugen längst 
vergangener Geschlechter." Als Denkmäler erkennt Hofmeister 
ganz ausdrücklich nur Anlagen im Gelände an, die im Erdboden 
festliegen. Sind denn aber die beweglichen Denkmäler, die 
Fundstücke, nicht auch Zeugen längst vergangener Geschlechter? 
Um so mehr ist die in Aussicht gestellte Bearbeitung der Fundstücke 
desselben Gebietes, die durch andere Hand erfolgen, und die als 
Ergänzung der vorliegenden Schrift dienen soll, zu begrüßen. 

Hannover Jacob Friesen 

NIbert Düker, Lübecks Territorialpolitik im Mittelalter. 
Hamburg 1932, 72 Seiten, 8°. 

Wir haben es hier mit einer reifen Doktor-Dissertation zu 
tun, die sich entschieden über den Durchschnitt erhebt. Der Ver- 
fasser bildet sich sein Urteil selbständig und scheut sich nicht, den 
Lehrmeinungen gewiegter Fachleute entgegenzutreten, soweit 
er zu anderen Ergebnissen kommt. Wie er eingangs wesentlich 
hansische Züge von allgemein städtegeschichtlichen scheidet, dem 
wird man beipflichten dürfen. Während die Schaffung eines 
Landgebiets zur wirtschaftlichen Nutzung der Bürger, wie der 
private Grunderwerb der Bürger außerhalb der städtischen 
Feldmark, auch noch das Streben, zur Sicherung des Verkehrs 
in benachbarte Territorien gebieterwerbend einzugreifen, bei den 
Städten im Süden wie im Norden zu beobachten ist, brachte 
der Mangel einer Fühlung mit der Reichsgewalt, die einschränkend 
oder fördernd hätte wirken können, in die Territorialpolitik der 
norddeutschen Städte einen Zug von Eigenmächtigkeit und 
Schärfe, und das Bewußtsein der Verbundenheit der Hanse- 
städte untereinander steigerte noch die Kraft ihrer territorial- 
politischen Bemühungen. Das Beispiel Lübecks zeigt den Aus- 
dehnungsdrang in zwei zeitlichen Epochen: Im ersten Jahr- 
hundert nach der Gründung wird die Feldmark gebildet und die 
Erwerbung des Hafenorts Travemünde dem Erfolg nahegebracht; 
in den Jahrzehnten um 1400 richtet die Stadt ihr Streben mit 
starker Kräfteanspannung auf den Erwerb territorialer Pfand- 
schaften in Nachbargebieten. In die Politik der lübeckischen 
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Pfandnahmen ordnet Düker die hansischen Erwerbungen auf 
Schonen mit ein. Denn wie Lübeck überhaupt die Seele im 
Kampf der Hanse gegen Dänemark war, darf insbesondere diese 
Politik auf die Initiative der Lübecker Ratsstube zurückgeführt 
werden. ^, 

über die Ausstattung der Gründung Adolfs von Schauenburg 
mit einer Feldmark liegen genauere Angaben nicht vor. Der 
holsteinischen Grafschaft war die junge Stadt durch natürliche 
Interessengemeinschaft verbunden. Ihre Lösung aus diesem 
Verhältnis verpflichtete Heinrich den Löwen, den Stadtbewohnern 
den erforderlichen Lebensraum zu geben. Die chronikalischen 
Angaben Arnolds und Detmars müssen hier urkundliche Quellen 
ersetzen. Die zum Jahre 1163 berichtete Erweiterung des bereits 
vom Grafen Adolf zugeteilten Geländes spricht Düker mit Recht 
als vollgültige Feldmark an. Gleichwohl bedürfen seine Angaben 
hier einer Berichtigung. Zwar hat er den Umfang des Landstrichs 
mit Hilfe der Namen der davon ausgenommenen Orte Jsraels- 
dorf und Löwen (Lauerhof) richtig gedeutet, aber zu seiner 
Anmerkung 18 „Horghenberg ist nicht zu identifizieren" muß 
festgestellt werden, daß die von Düker zitierte Detmar-Ausgabe 
von Koppmann unter Nr. 68 „Horgenbeke" liest, und daß Paul 
Hasse, dessen Arbeit „Kaiser Friedrich I. Freibrief für Lübeck' 
Düker offenbar nicht herangezogen hat, dort auf Seite 13 bereits 
den Umfang der Horkenbeke mit Hilfe des ältesten Wettegarten- 
buchs erklärt hat, und zwar als „einen Landstrich vor dem Burg- 
tor zwischen den Fluren von Jsraelsdorf und Lauerhof emerserts 
und der Stadt anderseits, von der Trave bis an die Wakenitz, 
letztere etwa vor Marli erreichend." 

Neue Wege geht Düker in der Deutung des vielumstrittenen 
Barbarossa-Privilegs von 1188. Mit den Forschern, die bisher das 
Privileg untersuchten und vom verfassungsrechtlichen Stand- 
punkte aus ihr Augenmerk auf den inserierten mittleren Terl 
des Textes richteten, unterstellt Düker die im ersten Teil enthaltene 
kaiserliche Entscheidung in Lübecks Streit mit den holstemrschen 
und ratzeburgischen Grafen wohl als echt — zumal sich keine 
Widersprüche zu der chronikalischen Überlieferung ergeben. Aber 
er betont mit Entschiedenheit, daß darin keine Gebietserweiterung 
für die Stadt, sondern lediglich eine Verleihung nutzbarer Rechte 
im holsteinischen und ratzeburgischen Gehiet zu erblickm ist. 
Gerade aus dem Umstand, daß 1225—26 die städtische Pontrk 
auf Schaffung eines festumgrenzten Stadtgebietes abzuzielen 
begann, folgert er logisch, daß die auffallend unklaren topo- 
graphischen Angaben im vorliegenden Text des Barbarossa- 
Briefes nicht erst in jenem Jahr seiner mutmaßlichen Jnter- 
polierung zustande gekommen sein können. Wie aber das Privileg 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, 1. n 
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eine Erweiterung der Stadtnrark zum Ausdruck bringt, findet er 
im Gegensatz dazu im dritten Teil, in dessen Deutung er Luise 
von Winterfeld folgt (unsere Zeitschrift Bd. 25 Seite 371 ff.). 
Vermutlich hat deren Vorgehen den kritischen Blick beim Lesen 
des Textes geschärft. Zu leicht vergißt man, wenn man sich auf 
neuere Literatur stützen kann, die Urteile früherer Forscher. 
Düker erinnert daran, daß weder Dreyer noch Frensdorsi noch 
Lappenberg eine Travehoheit Lübecks auf den Barbarossa-Brief 
begründet haben, diese ltberzeugung sich vielmehr erst seit dem 
Vorgehen Richard Schröders festgesetzt hat. Indessen fällt damit 
auch nach Dükers Auffassung die Hoheit auf der Trave nicht hin. 
Diese Hoheit bestand nachweislich am Ende des Mittelalters, 
soll aber als das Ergebnis von Lübecks machtpolitischem Streben 
angesprochen werden. Hier nimmt also Düker denselben Stand- 
punkt ein wie das Urteil des Staatsgerichtshofs im letzten Rechts- 
streit mit Mecklenburg, das den Beweis des Hoheitsanspruchs 
aus der Übung erbracht sah — unabhängig vom Freibrief Barba- 
rossas. Was man im ersten Teil des Barbarossa-Briefs bisher 
immer als eine Ausdehnung des Stadtgebietes ansah, läßt Düker 
zum erstenmal lediglich als Festlegung eines Nutzungsraumes 
gelten. Es fiel immer schon auf, daß die Stadt sich in jenem 
Gebiet nicht behauptet hat, ohne daß jemals von seinem Verlust 
die Rede gewesen wäre. Die Ausdrücke der Verleihung weisen 
in der Tat offenbar nur auf Nutzungen („omnimockum U8um"). 
Auch was über freie Ausfuhr zu Wasser und zu Land aus jenem 
Gelände gesagt ist, spricht für Dükers Auffassung. Bis jetzt konnte 
ich keine Kaiserurkunde ermitteln, die sich zur Erklärung — so 
oder so — heranziehen ließe. Das letzte Wort in dieser Frage 
wird noch nicht gesprochen sein. Düker darf es aber für sich in 
Anspruch nehmen, hier die Untersuchung eines bedeutsamen 
Komplexes angeregt zu haben. 

Lübecks Streben auf Einbeziehung der Wakenitz in sein 
Gebiet wird vom Verfasser unterschätzt. Richtig ist, daß das 
Stauprojekt im Dienste des Mühlenbetriebs den Grund für die 
Erwerbung des Wakenitzwassers bot. Irrig ist aber die Auffassung, 
die Stadt habe auch später keinen Versuch unternommen, aus 
diesem Erwerb ein Hoheitsrecht abzuleiten. Die fortgesetzten 
Streitigkeiten mit Sachsen-Lauenburg und Ratzeburg bzw. 
Mecklenburg-Strelitz beweisen das Gegenteil. Und heute gehört 
tatsächlich der Lauf der Wakenitz zum lübeckischen Hoheitsgebiet. 
Nur ihre Ansprüche auf den Nordzipfel des Ratzeburger Sees 
hat die Stadt nicht mit Erfolg durchsetzen können. 

Nur skizzenhaft geht die Arbeit auf die Erwerbungen der 
Stadt selbst sowie ihrer geistlichen Stiftungen und Bürger in der 
Nachbarschaft ein, soweit es sich im Grunde um Kapitalinvestie- 
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rungen handelte, die aber doch, wie Düker anerkennt, eine territo- 
riale Ausweitung Lübecks bedeuteten. Warum hier das Jahr 
1340 als Zeitgrenze gesteckt ist, während die Arbeit sonst weit 
darüber hinausgreift, bleibt unerklärt. Der Verfasser beschränkt 
sich auf eine kurze Auslassung über die beteiligten Faktoren 
sowie den Anlaß und die Lage von ihren Erwerbungen und gibt 
dann im Anhang eine rein materielle Übersicht. Was Hefenbrock 
in seiner Arbeit über die Kapitalanlagen in Mecklenburg dem 
Leser an Auswertung seines Materials schuldig geblieben ist, 
konnte hier zwar nicht erwartet werden. Indessen hätte der Aus- 
strahlungsraum von Lübecks Einfluß in der engeren und weiteren 
Umgebung faßbarer umschrieben werden sollen. Soviel ich mich 
erinnere, ist Düker bei seiner Benutzung des Lübecker Staats- 
archivs auch mein Sonderbericht über die Entwicklung des Fürsten- 
tums Lübeck nebst einer Karte über die Besitzverhältnisse vorgelegt 
worden. Ob er davon Gebrauch gemacht hat, entzieht sich meiner 
Kenntnis; auch finde ich bei Düker keine Erwähnung. Jene Karte 
jedenfalls zeigt, wie sich die Güter des in der Stadt residierenden 
Domkapitels in Lübecks Nähe gliederten — wie die Erwerbungen 
bürgerlicher Kreise, im Süden vorherrschend, bis in die äußerste 
Nordspitze der bischöflichen Lande griffen, und wie in diesem 
Zusammenhang die pfandweise Erwerbung von Fehmarn ihre 
Bedeutung gewann. Schließlich ist sogar ein Bruchteil jener 
Güter zum dauernden Hoheitsbesitz der Hansestadt geworden, 
was bei den breiter behandelten Pfandschaften zum größten Teil 
gar nicht in Frage kam. 

Dükers Ausführungen über diese Pfandschaften aber sind 
der Teil seiner Arbeit, in dem er am stärksten politisches Denken 
beweist. Das Handelsinteresse als treibender Faktor tritt hier 
deutlich hervor. Und die Einzelerwerbungen werden im Nnne 
planvoller Willensakte wirklich als Politik erfaßt — als eine 
Politik, die in der Wahl ihrer Mittel jeweils die Lage berück- 
sichtigte und im Festhalten oder Verzichten klug den Aufwand 
gegen den Nutzen abwog. Für die zweite Hälfte des 14. Jahr- 
hunderts gelten diese Beobachtungen. Das halbe Jahrhundert 
einer aktiven großen Territorialpolitik Lübecks endet, nachdem 
die führenden Ratsherren von persönlicher Bedeutung vom 
Schauplatz abgetreten sind. Georg Fink 

Siegfried Keirire, Das deutsche Spital und sein Recht 
im Mittelalter. (Kirchenrechtliche Abhandlungen, heraus- 
gegeben von Ulrich Stutz und Johannes Heckel, 111. bis 
114. Heft, Stuttgart 1932.) 
In der anstaltlichen Wohlfahrtpflege fand der mittelalterliche 

Mensch vielgestaltige Gelegenheit, die immer wache Sorge für 

II* 
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sein Seelenheil in guten Werken zu betätigen. Bei der hohen 
Bedeutung, die darnit das Spitalwesen gewonnen hat, muß 
es eigentlich wundernehmen, daß in dem vorliegenden Werk 
zum erstenmal die Ausgabe angepackt wird, eine umsassende 
Darstellung davon zu geben. Sein Hauptaugenmerk richtet der 
rechtskundige Bearbeiter auf die rechtliche Stellung des Spitals, 
doch ziehen unter diesem Gesichtswinkel die gesamten Lebens- 
äußerungen des Spitalwesens am Blick vorbei. Da die Wohlfahrt- 
pflege durch ihre Eingliederung in den Verwaltungsbereich der 
Städte eine entscheidende Wendung erfuhr, bildet Reickes Arbeit 
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Städtewesens. Fast 
jede Stadt von einiger Bedeutung findet hier ihr Spitalwesen 
im Rahmen der Gesamtentwicklung beleuchtet. Der Verfasser 
hat eine riesige Fülle von Quellenstofs und Literatur bewältigt. 
Während er in der Hauptsache nach urkundlichem Material ar- 
beitet, ist er doch bis in die örtliche Sonderliteratur eingedrungen. 
An lübeckischen Anstalten nimmt er des öfteren auf die Leprosen- 
häuser, besonders St. Jürgen, am breitesten aber auf das in 
seiner Entwicklung bedeutsame Heiligen-Geist-Hospital Bezug, 
daneben auch auf die Travemünder Anstalten, St. Jürgen und 
Heiligen-Geist. Hierzu werden an Literatur die von Eduard Hach 
veröffentlichte Heiligen-Geist-Gottesdienstordnung, die Disser- 
tation von Käthe Neumann und Paulis „Lübeckische Zustände" 
herangezogen. 

Die Einrichtung des Spitals wurde im 4. Jahrhundert 
durch die Kirche aus dem Orient nach dem Westen verpflanzt 
und hier zunächst von Mönchsorden und von Stiftern der Welt- 
geistlichkeit gepflegt. Da die Klöster und Stifter nur eine Neben- 
aufgabe darin erblickten, konnte deren Spitaltätigkeit den wachsen- 
den Bedürfnissen auf die Dauer nicht genügen. Laienbruder- 
schaften, deren Wurzeln im Konversentum der kluniazensischen 
Reform lagen, und die aus den Kreuzzügen hervorgegangenen 
geistlichen Ritterorden nahmen sich des Spitalwesens an. Hier 
stoßen wir bereits aus Lübecker Belange. Denn gerade die Spital- 
tätigkeit der Deutschherren geht auf ein von Bremer und Lübecker 
Bürgern während der Belagerung von Akkon (1189) gegründetes 
Zeltspital zurück. Reicke erwähnt übrigens den Vorgang so, als 
ob sich aus jenem Zeltspital der Orden entwickelt habe, während 
nach der Darstellung von K. Höhlbaum in Hans. Gesch.-Bl. 1872, 
Seite 29 f., auf Grund des Fundes der dlarratio cke primorckiis 
orckinlZ tkeutonici (herausg. von S. M. Perlbach in Forschgn. 
z. dtsch. Gesch., 13) die Stiftung des Ordens davon unabhängig 
erfolgt sein soll. Unter den abendländischen Niederlassungen des 
Deutschherren-Ordens ist auch die in Lübeck zu nennen, die an 
ein damals bereits bestehendes Spital anknüpfen konnte. Im 
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Zusammenhang damit machte der Lübecker Rat später in seinem 
Streit mit dem Bistum über das Heiligen-Geist-Hospital den Ver- 
such, durch eine Unterstellung des Spitals unter den vom Bischof 
exemten Deutschen Orden es dem bischöflichen Eingriff zu entziehen. 

Durch die bruderschastliche Bewegung trat eine Auflockerung 
in der Bindung der Spitäler an Kirche und Klöster ein. Im 
13. und 14. Jahrhundert vollzog sich dann das Andringen der 
Kommunen in die Spitalverwaltungen. Dabei handelte es sich 
nicht etwa um eine Säkularisierung. Die Spitäler behielten 
ihren vorwiegend kirchlichen Charakter; lediglich die administrative 
Seite ging in die Hände bürgerlicher Organe über. Daß die 
städtische Obrigkeit nicht immer reibungslos ihre Ansprüche durch- 
setzen konnte, dafür bildet jener Streit um das Lübecker Heiligen- 
Geist-Hospital ein lehrreiches Beispiel: Die Prärogativen der 
bischöflichen Jurisdiktion stellten die ordnungsmäßige Bepfarrung 
des Spitals ernstlich in Frage und zwangen die Stadt zum 
Vergleich. Die Spitalinsassen hatten danach die Johanniterregel 
zu beobachten, deren Einwirkung auf die Gründungen der Heiligen- 
Geist-Bruderschaft allgemein in die Erscheinung tritt. Die Mehr- 
zahl der vielverbreiteten Heiligen-Geist-Hospitäler gehörte übrigens 
dem von Südftankreich ausgegangenen HeUigen-Geist-Orden 
nicht an. Die Regel des Lübecker Heiligen-Geist-Hospitals wurde 
in der Folge auf eine Gründung in Kiel und im wesentlichen 
auch auf die zu Barth in Pommern übertragen. 

Von der Klosterpforte ausgegangen, kam also das Spital- 
wesen in bürgerliche Hände. Die Formen, unter denen sich das 
vollzog, waren ganz verschieden. Das kommunalisierte Spital 
war die Regel. Daneben gab es Spitäler, die von vornherein 
städtisch geleitet waren, von Zünften verwaltete Spitäler (das 
Heiligen-Geist-Hospital zu Lüneburg war z. B. in den Händen 
der Sülsmeister), bürgerliche Privatstiftungen, Stiftungen geist- 
licher Personen unter bürgerlichem Einfluß, auch Erneuerung 
von Klosterspitälern unter Einfluß der Stadtgemeinde. Die 
„neuen Spitäler" sind gewöhnlich Gegengründungen zu be- 
stehenden geistlichen Spitälern. Alle diese Formen haben das 
Wesen der kirchlichen bo8plt3ljts8 irgendwie verändert. Das 
Spital war ein Faktor bürgerlicher Wohlfahrtpolitik geworden — 
hier auf Einheimische beschränkt, dort nur eine Altersversorgung 
für Gesunde. Der bruderschastliche Gedanke wurde durch ein 
Pfründenwesen verdrängt, das sich in mannigfachen Formen 
darstellte und oft genug das Streben nach Erfassung aller wirklich 
Bedürftigen abstreifte, um zum entgeltlichen System über- 
zugehen. Den Typ des allgemeinen oder Hauptspitals, der be- 
sonders im Norden Deutschlands gewöhnlich „Heiligen-Geist- 
Hospital" benannt wurde, haben wir auch in Lübeck in der Stiftung 

» 
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dieses Namens vor uns: die rein bürgerliche Anstalt —hier über- 
wiegend der Versorgung des Kleinbürgertums vorbehalten. 

Die Einschränkung der allgemeinen Spitäler auf den Kreis 
der Stadtbürger erweckte das Bedürfnis nach besonderen An- 
stalten für stadtfremde Reisende und wandernde Arme. So 
entstand in Lübeck um die Mitte des 14. Jahrhunderts das soge- 
nannte Gasthaus. Als im Gesolge der Kreuzzüge allerorten 
sich die Lepra verbreitete, entwickelten sich aus den Feldhütten, 
in denen man die Seuchenkranken wegen der Ansteckungsgefahr 
im Umkreis der Städte isolierte, durch die Sorge der Stadt- 
obrigkeiten die Leprosenhäuser, die nach dem Erlöschen der Lepra 
mit dem 16. und 17. Jahrhundert für andere Seuchenkranke 
gebraucht wurden. Daß man im Norden mit Vorliebe den heiligen 
Georg für solche Siechenhäuser zum Patron erwählte, davon legt 
auch das 1405 in Lübeck gegründete St.-Jürgen-Siechenhaus, das 
dem Stadtteil vor dem Mühlentor später seinen Namen gegeben hat, 
Zeugnis ab, ebenso wie die gleichnamige Stiftung in Travemünde. 

Den zweiten Teil seines Werkes widmet der Verfasser ganz 
dem Spitalrecht. Um die Fülle des Gebotenen einigermaßen 
zu kennzeichnen, sei hier aus den behandelten Rechtsgebieten 
und ihrem Niederschlag in der Verwaltung nur das Wesentlichste 
gestreift, soweit es besonders unsere Lübecker Verhältnisse berührt. 
Während bei klösterlichen und stistischen Spitälern der Abt oder 
Prior und sein Konvent bzw. der Bischof, Propst oder Dekan 
und sein Kapitel die maßgebenden Verfassungselemente waren 
und einzelne Brüder bestimmte Ämter, wie das des Kellners, 
Pförtners oder Hospitalars, wahrnahmen, lebte das bmder- 
schastliche Spital ohne Ordenszugehörigkeit nach eigenem Gesetz; 
doch war auch seinen Insassen gewöhnlich die Beobachtung einer 
an eine Mönchsregel angelehnten Ordnung zur Pflicht gemacht, 
wie es bereits oben für das Lübecker Heiligen-Geist-Hospital 
festgestellt werden konnte.' In der Verfassung und Verwaltung 
des bürgerlichen Spitals bildete eine Dreiteilung der Leitungs- 
gewalt die Regel. Die oberste Gewalt lag in den Händen des 
Rates. Sie äußerte sich in Schutzherrschaft, Aufsicht, Jurisdiktion 
und Vertretung nach außen. Unter örtlich verschiedenen Be- 
dingungen nahm daneben eine vom Rat aus bürgerlichen Laien 
deputierte Pflegerschaft die äußere Verwaltung wahr, also die 
Vermögensverwaltung, Besetzung der Ämter, rechtliche Ver- 
tretung der Insassen u. a. m. Die unmittelbare innere Ver- 
waltung endlich lag in den Händen eines auf Zeit oder auf Lebens- 
dauer angestellten Spitalmeisters, eines Geistlichen oder auch 
Laien, dem ein Stab von Unterpersonal — als Schreiber, Almosen- 
bitter, Wärter u. dgl. — zur Seite stand. 

Die kirchlichen Verhältnisse des Spitals, die bei Anstalten 
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im Verband von Klöstern oder Stiftern sich von selbst regelten, 
führten bei den selbständigen Spitälern, die sich in das Gesüge 
eines vollentwickelten Pfarrsystems einschoben, zu mancherlei 
Auseinandersetzungen mit den Pfarrämtern, zumal wenn die 
Spitalgeistlichen sich nicht auf gottesdienstliche Funktionen be- 
schränkten, sondern die Anstalt in losem Abhängigkeitsverhältnis 
zu der Mutterkirche ihren eigenen Seelsorgebezirk hatte, — 
wenn die vom Bischof gewährte Exemtion keine völlige war und 
über den eximierten Personenkreis wie über den materiellen 
Umfang der Exemtion, namentlich hinsichtlich der Sperrdung 
der Sakramente, Zweifel blieben. Am sorgfältigsten geregelt 
war gewöhMch das Begräbnisrecht der Spitäler. Daß der 
Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche und ihr Gewinn an kirchlichen 
Opfern durch die Spitäler Einbuße erlitt, bildete immer eine 
Quelle der Eifersucht. Generalabfindung durch Grundstücke und 
Renten oder auch regelmäßige Abführung von Oblationen an 
die Mutterkirche sollte dem vorbeugen. Wie der Aufgabenkreis 
der Spitalgeistlichen, pflegte auch das Recht ihrer Präsentation, 
Anstellung und ^tlassung sowie ihr Unterhalt durch besondere 
Besttmmungen geregelt zu sein. 

Den Grundbegriff der Leistungen eines Spitals bildete die 
Präbende (Pfründe, Pröve), der gewährleistete Lebensunterhalt 
der einzelnen Insassen. (Der Begriff geht auf die Entschädigung 
der fränkischen Hofleute durch die Gutsherrschaft zurück.) Erfolgte 
die Aufnahme unentgeltlich, „um Gotteslohn", so galt das Gebet 
für Stifter und Schenkgeber als Gegenleistung. Wurde auch 
der Grundsatz unentgeltlicher Aufnahme durch das ganze Mittel- 
alter nicht aufgegeben, so brachte doch die Verbürgerlichung des 
Spitals die Möglichkeit der Verpfründung mit, daß man also 
durch zweckbetonte Schenkung die Aufnahme erwirken konnte. 
Hierauf beruhten die Verpfründungsverträge, wonach in mannig- 
facher Form der Unterhcht im Spital erkauft wurde, — sei es 
durch völlige Hingabe von Leib und Gut nach dem Muster der 
Klosterprofeß, sei es durch Vergabung des Vermögens auf den 
Todesfall (l^benwartrecht) u. a. m. Auch Spitalverpfrilndung 
zugunsten Dritter kam vor, namentlich (Linkauf von Kindern. 
Im 14. Jahrhundert wurde die entgeltliche Pfründe in prsxi 
zur Regel, ja die Leistung des Spitals stufte sich in gemeine 
Pfründen, Mittelpfründen und Herrenpfründen — also die soziale 
Gliederung der Insassen hielt ihren Nnzug ins Spital. Be- 
obachtung der Hausordnung war Pflicht aller Spitalinsassen. 
Dazu gehörte sittsames Verhalten, Teilnahme an geistlichen 
Verrichtungen und bestimmten Arbeiten. Auf Zuwiderhandlung 
stand Strafe, z. B. teilweise oder gänzliche Entziehung der Pfründe. 
An die Forderung der Keuschheit erinnert es heute noch, wenn 
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die Aufnahme einer verheirateten Person in unser Heiligen-Geist- 
Hospital die des anderen Ehegatten ausschließt. 

Was Reicke über das Recht der Leprosen mitteilt, ist bis jetzt 
die eingehendste Behandlung dieses Gegenstandes. Der Grund- 
gedanke des Leprosenrechts ist der Schutz der Gesellschaft vor der 
Seuche. Nach dem langobardischen Recht, das im germanischen 
Kulturkreis zuerst die Rechtsstellung der Leprosen regelte, wurde 
der Leprakranke nach Feststellung seines Zustandes aus dem 
Bereich der menschlichen Behausungen vertrieben und „tamqusm 
mortuus", also so gut wie rechtlos behandelt. Gemildert wurde 
dieser Zustand durch eine Unterhaltungspflicht der Verwandten. 
Auch der Sachsenspiegel sprach den Aussätzigen die Erbfähigkeit 
ab. Der genossenschaftliche Zusammenschluß der Leprosen ver- 
mochte ihre rechtliche Lage kaum zu bessern. Erst das Spital schuf 
Wandel. Der Grundsatz der Entgeltlichkeit der Spitalverpflegung 
verlangte ein Verfügungsrecht des Kranken zur Sicherstellung 
seines Vermögens. Damit war das Me strenge Leprosenrecht 
durchbrochen, und eine freiere Behandlung setzte sich durch. 
Besonders frei gestaltete sich das Lübecker Leprosenrecht. Es 
erlaubte den Siechen, kleinen Handel oder ein Handwerk zu be- 
treiben. Allgemein war durch die Einfügung der Siechen in 
Anstalten die Vorschrift einer eigentlichen Vormundschaft hin- 
fällig geworden. Die eherechtliche Stellung der Leprosen hatte 
das fränkische Recht im Gegensatz zum kanonischen geregelt, 
indem es die Aufhebung der Ehe und die Wiederverheiratung 
des gesunden Ehegatten erlaubte. Doch wußte die Kirche ein 
Verbot der Eheauflösung durchzusetzen, ohne indessen die Fort- 
führung der ehelichen Gemeinschaft von dem gesunden Teil zu 
verlangen. Vermögensrechtlich war in Lübeck die Abschichtung 
angeordnet. Auch die Einrichtung der Leprosenschau ist für Lübeck 
bezeugt. Leprosenordnungen verwehrten allerwärts das Eindringen 
fremder Aussätziger und regelten das Leben der Einheimischen im 
Hospital wie ihre beschränkte Bewegungsfreiheit außerhalb. — 

Verbietet es der Raum, von dem Inhalt des Reickeschen 
Werkes hier mehr als andeutende Linien zu geben, so dürfte auch 
so schon klar geworden sein, daß es sich um eine Arbeit von weit- 
reichender Bedeutung handelt — weitreichend nach Gegenstand 
und Raum — und, gerade vermöge des Eingehens auf die Typen 
und Spielarten der Wohltätigkeitsanstalten aller deutschen Land- 
schaften, tief hineinleuchtend in die Kultur der mittelalterlichen 
Bevölkerung und in ihr Rechtsleben. Betrachten wir die Mit- 
teilungen über unser Heiligen-Geist-Hospital, die wir G.W.Dittmer 
verdanken, vergleichend mit dem Gesamtbild deutschen Spital- 
wesens bei Reicke, so nehmen jene Einzelheiten erst lebensvolle 
Formenan. Lübeck ist ein Beispiel für viele. Georg Fink 
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Felik Merkel, Das Aufkommen der deutschen Sprache 
in den städtischen Kanzleien des ausgehenden 
Mittelalters. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittel- 
alters und der Renaissance. Herausgegeben von Walter 
Goetz, Bd. 45. — Leipzig 1930. 
Eine Arbeit, die M. Vancsas bisher maßgebende Unter- 

suchungen (das erste Auftreten der deutschen Sprache in den 
Urkunden 1895) wesentlich ergänzt und verbessert. Im frühen 
Mittelalter stand die ganze literarische und kulturelle Bildung 
unter dem Einflüsse der römischen Kirche, die sich des landfremden 
Idioms des Lateinischen bediente. Das war angängig, so lange 
sich diese Bildung auf die obersten Schichten der Bevölkerung 
beschränkte. Den Umschwung brachte das Aufkommen einer 
weltlich gerichteten Bildung und Kultur, die national, in der 
Blüte unserer deutschen mittelalterlichen Dichtung ihren schönsten 
Ausdruck fand; ihr Träger war der niedere Adel, die Ministerialen, 
die der lateinisch-klösterlichen Erziehung fernstanden, nicht das 
Bürgertum der Städte, wie man vielfach angenommen hat. 
Mit der Entwicklung dieses allgemeinen Bildungsstandes parallel 
ging auch die des Kanzleiwesens, das, seit den Tagen der Karolinger 
bis in das 14. Jahrhundert hinein von Klerikern geleitet, sich der 
lateinischen Sprache bediente. Entscheidend war für die Weiter- 
entwicklung, daß sich diese fürstlichen und adligen Kanzleien, zu 
denen sich mit dem Aufkommen der Städte auch deren Kanzleien ge- 
sellten, in ihren ausgehenden Schreiben, Verträgen usw. derjenigen 
Sprache (nicht nur der lateinischen) bedienten, die den Emp- 
fängern verständlich und geläufig war, deren Publikum sich seit 
etwa 1200 durch das Eintreten der Ministerialen in den Urkunden- 
verkehr geändert hatte. Als klassisches Beispiel nennt Merkel das 
Landfriedensgesetz, das Kaiser Friedrich 11. 1235 in Mainz erließ, 
das sich vor allem an den Adel richtete: es ist in deutscher Sprache 
abgefaßt. Die Reichskanzlei stellte für die Städte lateinische 
Urkunden aus, zu einer Zeit, in der sie für die Adligen deutsch 
urkundete. Die Städte hinkten hier nach, da ihre Bürger über 
eine sehr viel bessere Bildung verfügten infolge der trefflichen 
Schulen in den Städten; diese Schulen standen aber völlig unter 
geistlicher Leitung. Der gebildete Kaufmann verstand und schrieb 
lateinisch; am zähesten haben die Bürger der norddeutschen 
Städte, besonders des hansischen Gebietes hieran festgehalten, 
die über die besten Schulen verfügten; das beweisen die noch 
erhaltenen Handelsbücher von Warendorp und Clingenberg 
(1330), von Wittenborg (1329—1350), beide aus Lübeck, von 
Tölner (1345—1350) aus Rostock, die alle lateinisch abgefaßt 
sind; das des Vicko v. Geldern aus Hamburg (1362—1411) 
zeigt den Übergang: erst lateinisch, dann immer mehr deutsch. 
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Süd- und Westdeutschland waren vorangegangen; das Runtin- 
gersche Handlungsbuch von Regensburg (1389—1407) ist völlig 
deutsch geschrieben. 

So treten uns auch die ersten deutschen Urkunden aus 
städtischen Kanzleien in Süddeutschland entgegen: Bern (1251), 
Zürich (1251), Basel (1255), Straßburg (1261) usw., obwohl 
ihre sonstige Geschäftssprache, auch untereinander, lateinisch blieb; 
immer war es der Verkehr mit dem Adel, der sie veranlaßte, sich 
der deutschen Sprache zu bedienen. Je weiter nach Mittel- und 
Norddeutschland, um so später das Aufkommen der deutschen 
Geschäftssprache. Im hansischen Gebiete mit seiner ungeheuren 
wirtschaftlichen und politischen Macht hat maü am längsten an 
den alten, bewährten Gewohnheiten festgehalten, nicht etwa, 
weil das Lateinische die internation<üe Verkehrssprache war 
— das kann höchstens bis etwa 1300 gelten, von da war sie das 
Niederdeutsche —, sondern weil die Hansestädte vorzügliche 
Kanzleien hatten, die keinen Anlaß zu Verbesserungen gaben. 
In Lübeck waren Stadtrecht, Gesetze und Verordnungen seit 
etwa 1267 niederdeutsch abgefaßt; die Geschäftssprache blieb 
lateinisch. Als Lübeck 1267 an Rostock einen Rechtssatz mitteilte, 
ist der Rechtssatz niederdeutsch abgefaßt, das Begleitschreiben 
lateinisch. Die erste bekannte offizielle deutsche Urkunde der 
Lübecker Kanzlei datiert aus dem Jahre 1333; in Bremen aus 
dem Jahre 1304. Auch in Lübeck, Bremen und Hamburg ist es 
der Verkehr mit dem Adel, der die Veranlassung gibt, sich der 
niederdeutschen Sprache zu bedienen. In Lübeck Urkunden die ein- 
zelnen Bürger noch bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts lateinisch; 
in Bremen wird erst nach 1375 der gesamte Schriftverkehr deutsch, 
in Hamburg nach 1380. Das gleiche Bild ergibt sich bei den 
Hansetagen und ihren Kongressen, wo das niederdeutsche nur 
zögernd und langsam aufgenommen wird; im Verkehr mit dem 
Auslande wird lateinisch geschrieben; nur mit den nordischen 
Reichen, in denen Niederdeutsch Geschäftssprache war, bediente 
man sich des Niederdeutschen, und erhielt aus ihnen umgekehrt 
gleichfalls niederdeutsche Urkunden und Schreiben. Im allge- 
meinen kann man sagen, daß im hansischen Schriftverkehr bis 1380 
das Niederdeutsche nur in Urkunden an Adlige vorherrscht, erst 
nach 1380 siegt das Niederdeutsche allgemein. 

Wenn die norddeutschen Städte in der deutschen Urkunden- 
sprache den oberdeutschen nachhinken, so gehen sie ihnen in den 
Stadtbüchern — den Rechts- und Verwaltungsbüchern der 
städtischen Kanzleien — voran. Entscheidend ist hier wohl der 
Einfluß des Sachsenspiegels Eikes von Repkow gewesen, des 
ältesten Rechtsbuches in (nieder-) deutscher Sprache. Auch die 
ältesten niederdeutschen Stadtbücher befassen sich mit Rechts- 
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geschäften: in Wismar (1250), in Men (1265), in Halle (Schöffen- 
bücher 1266 ff.); aber das sind auch die einzigen Stadtbücher 
in niederdeutscher Sprache aus dem 13. Jahrhundert, im übrigen 
bedienten sich die Stadtschreiber auch in ihnen der lateinischen 
Sprache; die erste niederdeutsche Eintragung im Lübecker Nieder- 
stadtbuch ist von 1414, 1455 geht das Oberstadtbuch auf An- 
ordnung des Rates vom Lateinischen zur niederdeutschen Sprache 
über — also zu derselben Zeit, in der sich das Niederdeutsche 
auch in der Urkundensprache durchsetzt. Im hochdeutschen Sprach- 
gebiet ging Augsburg voran: ein Rechtsbuch von 1276 ist deutsch 
abgefaßt; die übrigen Stadtbücher (Rechnungs-, Steuer-, Bürger- 
und Achtbücher) gehen erst im 14., z. T. im 15. Jahrhundert zur 
deutschen Sprache über. Wie in Augsburg, so überall in Ober- 
deutschland. Regensburg ist sehr früh (seit 1320) vollständig 
zum Deutschen übergegangen. Von besonderem Interesse ist 
Wien; trotzdem die Urkunden hier im 14. Jahrhundert in deutscher 
Sprache abgefaßt sind, blieb man bei den Stadtbüchern nach alter 
Tradition beim Lateinischen: hier kann man aber die Abnahme 
in der Beherrschung der Sprache deutlich verfolgen. Am Ende 
des Jahrhunderts war die Geschäftssprache rein deutsch. 

Kretzschmar 

DrtwlN Meier, Der Brakteatenfund von Bokel bei 
Bevern Kreis Bremervörde. Hannover 1932. Vlund 
160 Seiten. 

Im Oktober 1928 wurde nahe bei dem Dorfe Bokel bei 
Bevern im Kreise Bremervörde ein Münzfund gemacht, der zu 
den bedeutendsten gehört, die auf niedersächsischem Boden vor- 
gekommen sind. In 2 Tongefäßen wurden hier nahezu 15 000 
Münzen gefunden. Zum Glück konnte der Fund sofort sicher- 
gestellt und später vom Kestner-Museum der Stadt Hannover 
erworben werden. Nach dem Befunde muß der Schatz um 1220 
bis 1225 vergraben sein. Die Münzen, in der überwiegenden 
Zahl Brakteaten, gehören vorzugsweise den niederelbischen 
Münzstätten Lüneburg (rund 9500 Stück), Hamburg (rund 
1850 Stück) und Lübeck (rund 1050) an. Auch Bremen, Mecklen- 
burg, Braunschweig, Halberstadt, Magdeburg und Brandenburg 
sind reichlich vertreten, dann aber auch westfälische Münzstätten, 
die skandinavischen Reiche u. a. 

Die lübeckischen Münzen des Fundes (Nr. 44—71) 
stammen sämtlich aus der Zeit der dänischen Herrschaft über 
Nordelbingen 1201—1225 und zeigen alle den Brakteatentyp 
mit der Darstellung eines Königs mit architektonischen Zutaten, 
wie wir ihn aus dem großen Funde von Bünstorf bei Rendsburg 
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bereits zahlreich kennen. Der Fund von Bokel brachte davon 27 
verschiedene Typen, von denen nur 7 aus dem Funde von Bünstorf 
mit seinen 28 verschiedenen lübeckischen Königsbrakteaten schon 
bekannt waren, also 20 neue Stempel, darunter anch 2 Hälb- 
linge. Ein Typ (Nr. 67) war mit 301, ein anderer (Nr. 71) mit 
719 Exemplaren im Funde vertreten. Das Durchschnittsgewicht 
beträgt 0,5326 Z und entspricht also durchaus den in meinem 
„Wendischen Münzverein" aufgestellten Berechnungen über den 
lübeckischen Münzsuß dieser Zeit, wie auch Meier an den Ham- 
burger und Lüneburger Brakteaten des Fundes feststellen konnte. 

Die vorliegende Fundbeschreibung mit ihren zahlreichen 
Abbildungen, von denen lediglich die Zeichnungen weniger be- 
friedigen, ist von Meier als dem guten Kenner des mittelalter- 
lichen niedersächsischen Münzwesens sorgfältig und zuverlässig 
bearbeitet worden. Für die Brakteaten des Erzbistums Bremen 
wird eine Scheidung in die Münzstätten Bremen und Hamburg- 
Altstadt versucht, der ich nicht beizustimmen vermag. Der Münz- 
suß ist der gleiche. Auch die wenigen mecklenburgischen Brakteaten 
des Fundes folgen dem lübischen Münzfuß (0,51 g Durchschnitts- 
gewicht). Unter den zahlreichen welfischen Geprägen unter- 
scheiden sich die lüneburgischen durch ihren leichteren lübischen 
Münzfuß ohne weiteres von den schwereren braunschweigischen. 

Braunschweig Wilhelm Jesse 

Walter §ürgen5, Erhard Altdorfer, seine Werke und seine 
Bedeutung für die Bibelillustration des 16. Jahr- 
hunderts. Lübeck1931. Otto Quitzow Verlag Lübeck/Leipzig. 
Eine sorgfältige, zusammenfassende Arbeit über einen deut- 

schen Holzschnittzeichner der Reformationszeit wie die vorliegende 
wird stets willkommen sein. Jede Seite verrät, daß der Verfasser 
sich mit der großen Literatur vertraut gemacht hat und auf den 
vielen sich bietenden Wegen, dem Künstler näherzukommen, neue 
Ergebnisse zu finden sich bemüht. Die Einleitung über das Leben 
Erhard Altdorfers nebst dem Abdruck der zugehörigen archivalischen 
Quellen scheint mir musterhaft und auch der Abschnitt über das 
Hauptwerk des Künstlers, die Bilder zu der großen Bibel des 
Ludwig Dieß von 1534, verdient durch die Vertiesung in das 
gewiß nicht einfache Problem alle Anerkennung. Es ist natürlich 
nicht ganz leicht, viel Neues über einen Zeichner zu bringen, 
über den ein Fachmann von so viel Materialkenntnis und Blick- 
begabung wie Campbell Dodgson sich eingehend geäußert hat, 
aber der Verfasser kann eine höchst wichtige Neuentdeckung für 
sich buchen, nämlich den Nachweis der vor siebzig Jahren einmal 
erwähnten, aber seitdem als verloren geltenden großen dreiteiligen 
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Darstellung eines Turnieres von 1513. Es handelt sich um ein 
Hauptblatt von großer Bedeutung, mit dessen Wiederaufsindung 
für die Forschung ein Grundstein gewonnen ist, um über die 
Frühwerke des Künstlers Sicherheit zu schaffen. Die Abhängigkeit 
von den älteren Turnierbildern Cranachs ist offensichtlich, aber 
nirgendwo artet diese Anlehnung in ängstliches Kopieren aus. 
Die drei Löwenköpfe mit den Perlenringen am Gelieger des 
Pferdes auf dem dritten Teilbilde, die auf dem Schnitte Cranachs 
B. 126 wiederkehren, und die Stellung des rückwärts vom Pferde 
herabgleitenden Ritters auf dem ersten Teilbilde, die sich im 
Gegensinne auch auf dem Schnitte B. 124 findet, sind die ein- 
zigen buchstäblichen Entlehnungen, die ich zu nennen wüßte. 
Alle Einzelheiten sind selbständig, besonders die lebensvollen 
Gruppen der Zuschauer. Schon allein diese eine Nachweisung, 
die dem Verfasser nach seiner Angabe mit Hilfe des Bibliotheks- 
direktors Dr. Paul Crain gelungen ist, macht das Buch siir die 
Forschung sehr wertvoll. Denn jetzt endlich ist die Möglichkeit 
gegeben, der Darstellung der Verlosung von 1618 ihren sicheren 
Platz im Werke Altdorfers anzuweisen, den ihr Dodgson noch 
bestritt. Nicht nur die Köpfe der sitzenden Ratsherren finden sich 
auf dem Turniere wieder, sondern auch die Röhrenfalten bei dem 
sich bückenden Knaben und die aus Vierecken sich zusammen- 
setzende Kette der Spielleute. Jeder Zweifel scheint mir aus- 
geschlossen. Meine Bestimmung des Blattes in der Verösfent- 
lichung des deutschen Einblattholzschnittes auf den Mono- 
grammisten H., der in Erfurt, Magdeburg und Leipzig tätig war, 
ist nicht aufrechtzuerhalten. Zudem sehe ich, daß die Initiale v 
auch auf dem Blatt 48 des ersten Teiles der Lübecker Bibel von 
1534 vorkommt. Der Rostocker Glückshafen ist also ebenfalls 
ein Druck von Ludwig Dietz, und die verschnörkelten Initialen 
in der Bibel sind ebenso sein Werk wie die von Jürgens mit Recht 
abgebildeten Titelblätter zum dritten Teil und zu den Propheten. 
Aber sie sind nicht erst 1534 entstanden, sondern müssen 1518 
schon vorhanden gewesen sein. Es hätte nahegelegen, ihre Vor- 
bilder aus der Dürerzeit heranzuziehen. Wahrscheinlich hätte sich 
daraus ein vollkommener Beweis für die Richtigkeit der Zu- 
schreibung der Miniaturen der Mecklenburger Herzöge von 1626 
ergeben. 

Auch die Zuweisung der 36 Holzschnitte zum Reyneke Voß, 
die Dodgson noch bezweifelt, halte ich mit Jürgens für zutreffend. 
Die 8 Proben, die er davon abbildet und die durchaus genügen, 
um sich von der Eigenart der Zeichnung eine Vorstellung zu 
machen, weisen dieselben hakenförmigen Gräser und die gleichen 
Wolken auf. 

Den dritten Teil des Buches bildet ein Verzeichnis der Werke 
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in chronologischer Reihenfolge, in dem Gemälde, Zeichnungen, 
Kupferstiche, Radierungen und Schnitte durcheinander geordnet 
sind. Die Aufstellung eines Werkverzeichnisses der Graphik, nach 
dem die Kupferstichsammlungen ihre Blätter ordnen und nume- 
rieren könnten, wäre erwünscht gewesen, und der Verfasser macht 
auch einen Anlauf dazu, indem er die Maße, Fundorte und die 
Literatur zusammenträgt. Die einzige Folge, die er durchzählt, 
sind die Bibelschnitte, für die Dodgson schon diese Arbeit geleistet 
hatte. Jürgens ordnet aber die sicheren Werke und die in der 
früheren Literatur dem Künstler zugeschriebenen zweifelhaften 
durcheinander und faßt manchmal sein Urteil sehr unbestimmt. 
Gerade hier gibt es noch ein vielversprechendes Feld zu beackern. 
Es wäre meines Ermessens notwendig gewesen, systematisch alle 
die in Lübeck oder in Rostock gedruckten Bücher jener Jahre sorg- 
fältig durchzusehen; es fehlt dafür keineswegs an bibliographischen 
Zusammenstellungen über die Drucke des Dietz, die Werke Bugen- 
hagens und die niederdeutschen Bibelausgaben, die übrigens 
weder in der Weimarer Luther-Ausgabe noch in der Veröffent- 
lichung Schramms berücksichtigt sind. Seit 1931, dem gleichen 
Jahre, in dem das Buch von Jürgens erschien, haben wir die 
niederdeutsche Bibliographie, die bis 1538 vorgedrungen ist und 
schon ein reiches Material bieten dürfte, das einmal für Altdorfer 
durchgearbeitet werden muß, in derselben Weise, wie es die viel 
zu früh verstorbene Hildegard Zimmermann für die Bibel- 
illustrationen getan hat. Es wäre schön, wenn der Verfasser, 
der nun einmal die Literatur kennt und in die Fragen sich ein- 
gearbeitet hat, diese Arbeit selbst ausführen würde. Dabei müßte 
freilich mehr als bisher dem Bibliographischen Rechnung getragen 
werden. Den geharnischten Ritter von 1519, der nach Wiechmann- 
Kadow in einer niederdeutschen Prophezeiung vom neuerwählten 
römischen König vorkommt, hätte der Verfasser nicht übergehen 
dürfen; von dem Buche befindet sich nach der Bibliographie 
übrigens ein Exemplar in Lüneburg. Ebenso unstatthaft ist es, 
über die Einfassung der hochdeutschen Chronik mit der Begründung 
hinwegzugehen, in dem Schweriner Exemplar fehle der Titel, 
denn in den Bibliotheken ist heute der Leihverkehr glänzend und 
wohlfeil organisiert, und der Berliner Gesamtkatalog der preußi- 
schen Bibliotheken gibt jeder wissenschaftlichen Forschung Auskunft. 
Das Kapitel Erhard Altdorfer halte ich danach, so sehr die vor- 
liegende Veröffentlichung es fördert, für keineswegs abgeschlossen. 

Die Titelumrahmung Abbildung 3 wird ihm wohl angehören; 
bei Abbildung 6 ist die Tracht der Madonna jene der Schönen 
Maria von Regensburg, was gewiß für ihn sprechen dürfte. An 
die Abhängigkeit des Titelblattes der Lübecker Bibel von Geoffroi 
Tory glaube ich durchaus nicht. Das Vorbild wird der seltene 
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Holzschnitt Cranachs sein, der im Einblattholzschnitt als Nummer 
615 verössentlicht ist. Die Gruppierung in einer Umrahmung mit 
weißem Ntelfelde in der Mitte kommt in niederdeutschen Drucken 
schon mehrere Jahre vor 1534 vor. 

Noch ein Wort über die sehr reichlichen Illustrationen, 91 Ab- 
bildungen aus rund 50 Tafeln. Abgesehen von einigen ganz 
schlechten, unbrauchbaren Reproduktionen wie Abbildung 1 und 2 
sind sie durchweg gut und scharf. Die Bibelillustrationen sind fast 
vollständig wiedergegeben, davon nicht weniger als 20 in Original- 
größe, dem einzig richtigen Maßstab für die Wiedergabe alter 
Drucke, deren künstlerische Handschrift durch eine starke Ver- 
kleinerung zerstört und verkitscht wird. Diese 20 originalgroßen 
Bildwiedergaben hätten meines Ermessens für den Zweck dieses 
Abschnittes vollauf genügt, zumal die vollständige Reihe, auch der 
ganzseitigen Bilder, in meiner Veröffentlichung der deutschen 
Buchillustration in Originalgröße vorlag. Nichts liegt mir ferner, 
als dem Verfasser daraus, daß er sie nicht kennt, einen Vorwurs 
zu machen. Auch bei den Turnierbildern ist die starke Verkleinerung 
sehr schade. Der vom Künstler gewählte Maßstab ist nun einmal 
in der alten Graphik ein sehr wesentlicher Bestandteil des Kunst- 
werkes, und ich habe oft die Erfahrung gemacht, daß vor einer 
verkleinerten Abbildung die Bestimmung der Künstlerhand die 
größten Schwierigkeiten bereitete, während sie vor dem Original 
sofort in die Augen sprang. 

Wenn ich schließlich das Psalterium von 1527 mit dem Holz- 
schnitt Lembergers nenne, das nach Anmerkung 33 sür das Werk 
Cranachs noch nicht erfaßt sei, während es von H. Zimmermann 
schon auf Seite 28 und in Anmerkung 64 erwähnt ist, so geschieht 
es nur, um dem Verfasser zu zeigen, daß ich auch seine Anmer- 
kungen gelesen habe. 

Münster Max Geisberg 

lßermann ißofmelster, Urholstein. Altsachsenforschung Bd. 1. 
Herausgegeben vom Kreisausschuß des Kreises Steinburg. 
— Verlag von I. I. Augustin. Glückstadt 1932. 

Hermann Hofmeister hat in den Jahren 1929—1932 die 
Kaksburg, 8 km nördlich Jtzehoe gelegen, ausgegraben und ist 
damit einem Problem zu Leibe gegangen, das weit über das Lokale 
hinlms allgemeines Interesse erweckt. Es handelt sich um nichts 
Geringeres Äs um die Rekonstruktion des alten Holstengaues 
der transalbingischen Sachsen, mit der Hofmeister eine Fülle 
weiterer strittiger Fragen der Frühgeschichte der alten Sachsen 
verbindet. Wir haben von diesen Forschungen hier kurz Notiz 
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zu nehmen, teils um des Verfassers willen, der mit unserm Atlas 
der Wehranlagen Nordalbingiens die Erforschung dieses ganzen 
Gebietes in die Wege geleitet hat, teils um ihrer programmatischen 
Bedeutung willen für die Erforschung der Frühgeschichte Nord- 
albingiens überhaupt. Die Kaksburg ist ein mächtiger Ringwall 
auf der Geest, an der Backau gelegen, einem Zuflüsse der Stör; 
sie erhält setzt ihr charakteristisches Gepräge dadurch, daß die große 
Straße von Jtzehoe nach Rendsburg mitten hindurch geht: es 
ist der bekannte Ochsenweg, die uralte Völkerstraße vom Norden 
nach der Elbe. Hofmeister hat in sorgfältiger Grabung nach- 
gewiesen, daß die Kaksburg kein slawischer Ringwall, sondern 
altsächsisch ist, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann: 
nicht weniger als 8 Perioden seiner Baugefchichte lassen sich 
feststellen; er hat uns damit die Erkenntnis gebracht, daß die alten 
Sachsen auch in Nordalbingien den Burgenbau gekannt und 
ausgeübt haben; mit ihr verbunden ist die weitere Erkenntnis 
ihrer Keramik. Hofmeister führt damit die Geschichte dieser 
Gegend bis in die frühesten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 
zurück. Die Ausgrabung hat weiter den Nachweis erbracht, daß 
die alte Völkerstraße ursprünglich nicht wie jetzt mitten durch die 
Kaksburg hindurch und dann weiter nach Süden ging, sondern 
hier ihr Ende fand; infolgedessen sieht Hofmeister in ihr den 
Straßenkopf, der zu ihrem Schutze angelegt worden war. Hof- 
meister zieht dann in Betracht, daß die Eindeichung der Elbe 
(seit Mitte des 12. Jahrhunderts) das Landschaftsbild völlig ver- 
ändert hat: das heutige Marschgebiet gehörte noch zum Elbstrom- 
gebiete, und die Flutwässer der See spülten bis an den Rand der 
Geest. Außerdem ist das natürliche Anwachsen des alluvialen 
Bodens noch mit etwa 1 m Höhe in Anrechnung zu bringen, 
über diese geographischen Verhältnisse geben von Hofmeister ent- 
worfene instruktive Karten Auskunft. Danach mündete damals 
die Backau nicht wie heute in der Marsch in den Unterlauf der 
Stör, sondern direkt in die Elbe, und ihr Bett in der Geest gehörte 
noch zu dem Überschwemmungsgebiet der Elbe und war zu Flut- 
zeiten ein Meeresarm. Hofmeister sieht also in der Kaksburg 
den Hafen und Umschlagplatz, an dem Menschen und Waren 
den Landweg (Ochsenweg) verlassen und auf Schiffe geladen 
werden mußten, um die Elbe (nach Stade) zu überqueren oder 
die See zu gewinnen. Wann die Kaksburg erbaut worden ist, 
wissen wir nicht; ihr Ende erreichte sie mit der Okkupation Nord- 
albingiens durch Karl d. Gr. (810), der ein Kastell auf dem Eses- 
feld anlegte. Seine Lage ist umstritten; H. nimmt sie 3 km 
westlich von Jtzehoe auf dem Geestrande, bei der heutigen Olden- 
burgkuhle an, obwohl fich dort auf der Erdoberfläche keine Spur 
von ihr findet. Auf Grund einer Probegrabung glaubt er in 
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einer Tiefe von 1 bis 2 m das Profil der Befestigung zu er- 
kennen. Weitere Grabungen müssen die Entscheidung bringen. 
Die Esesburg ist die Vorläuferin der Burg Jtzehoe, die später 
auf einer Störinsel angelegt wurde und nach Verlängerung des 
Ochsenweges bis dorthin der Umschlaghafen an Stelle der Kaks- 
burg wurde. Eine gute Bestätigung finden H's. Ergebnisse in 
einer bisher nicht richtig gedeuteten Stelle Alberts v. Stade 
(zu 1161), der zwei Wege von Süden (Rom) nach Dänemark 
kennt: entweder von Stade über die Elbe, oder von Muiden 
(Rheinmündung am Zuidersee) per wäre in Ztsuriam et 8ic in 
vaciam: die 8tauria ist die Stör. H. löst damit ein Rätsel, das 
bisher allen Deutungsversuchen widerstanden hatte. 

Mit der Karte des Landes nördlich der Elbmündung, vor der 
Eindeichung, vermag H. auch ein anschauliches Bild seiner Be- 
siedlung in altsächsischer Zeit zu geben; in Betracht kommt nur 
das Geestland, und feststehen die drei Sachsengaue der Dith- 
marschen. Halsten und Stormarn, als vierten gliedert H. den 
der Myrginger um Neumünster—Bornhöved an. Den Holsten- 
gau kann er genau umreißen als das Geestland zwischen Eider 
und Elbe, Gieselau-Holstenau und Stör; er deckt sich mit 
der Ausbreitung des „Holstenhauses", dessen charakteristische 
Merkmale Pros. Lehmann in Altona schon früher erkannt 
hatte. 

Ausgrabung und Fundbeobachtung sind mit vorbildlicher 
Sorgfalt und Genauung gemacht, die (Ergebnisse bringen ein 
neues Fundament für die Frühgeschichte des Holstengaues. Um 
die Ausstattung des Buches, die nichts zu wünschen übrig läßt, 
haben sich der Kreis Steinburg und der Verlag I. I. Augustin 
in Glückstadt ein besonderes Verdienst erworben. 

Kretzschmar 

Paul von lßedemann-^eespen. Die Herzogtümer Schles- 
wig-Holstein und die Neuzeit. Kiel (Mühlaus Verlag) 
1926, 8«, 992 Seiten. 

Sieben Jahre sind vergangen, seit das vorgenannte Werk 
erschien. Mißgeschick hat seine Anzeige in dieser Zeitschrift so lange 
verhindert. Eine Besprechung, die zugesagt war, wurde nicht 
geliefert, selbst die Spur jenes Kritikers ging verloren und damit 
die Erinnerung an seine Aufgabe. Es wäre aber verkehrt, deshalb 
stillschweigend an einem Werke vorüberzugehen, über das ander- 
wärts laut verhandelt worden ist. So verschiedenartig ist seine 
Wirkung, daß von hohem Lob bis zu schroffer Ablehnung alle 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, I. 12 
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Noten erklungen sind. Der Schreiber dieser Zeilen fühlt sich ganz 
urrd gar nicht berufen, in diesem Meinungs^eit den Richter zu 
spielen. Über schleswig-holsteinische Geschichte müssen deren 
Kenner urteilen. Hier soll nur der allgemeine Eindruck des 
Buches als darstellendes Werk gekennzeichnet und kurz angedeutet 
werden, wieweit es Lübeck berührt. 

Ein Mann von ungemein vielseitigem Wissen, von Beruf 
historischen Problemen fremd, aber durch Neigung von früh auf 
hineingewachsen, Sammler einer umfangreichen Bücherei, aus 
der er bis in letzte Einzelheiten ein Fülle von Stoff ausgezogen 
hat, sucht hier dem Mangel einer umfassenden Geschichte der 
letzten Jahrhunderte der Herzogtümer abzuhelfen. Das heißt nach 
seinen eigenen Worten: ein Skelett für eine volkstümliche Landes- 
geschichte will er geben, mehr gedrängt betrachten, als anschaulich 
schildern. Daß er sich auf die Benutzung gedruckter Quellen 
befchränkt, ist bei dem Umfang seiner Aufgabe nicht mehr als 
billig. Was er bietet, ist indessen bedeutend mehr als ein Skelett; 
nur belastet er sein Buch nicht mit einem wissenschaftlichen 
Apparat. 

Den Leitgedanken bildet „die Neuzeit", deren Werden und 
Verfall, wie er sie an dem Geschick der Herzogtümer seit der 
Reformation beobachtet. Er sieht die Dinge vom Standpunkt 
des platten Landes, „der eigentlichen Heimatlichkeit". Also eine 
ganz besondere Einstellung liegt dem Gebotenen zugrunde; ganz 
persönlich ist die Auswahl und Formung des Stoffes, subjektiv 
die Wertung der Vorgänge und ihrer Ergebnisse. Die Auffassung 
v. H.-Hs. steht Karl Lamprecht nahe, besonders im Gefühl der 
Verflochtenheit der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Faktoren. Auch Kollektivpersönlichkeiten machen sich bei ihm 
geltend, doch wird der Einzelpersönlichkeit als Geschichtsfaktor 
nicht minder ihr Recht. Die Schilderung ist in sechs Haupt- 
abschnitte gegliedert: I. Das humanistische Weltalter im Kampf 
mit dem gotischen Mittelalter, II. Der Zusammenbrach des 
Mittelalters, III. Der Aufstieg des humanistischen Weltalters 
zur Reife, IV. Auf dem Gipfel der „Neuzeit", V. Der Umschwung 
des humanistischen Weltalters, VI. Niedergang und Untergang 
des humanistischen Weltalters. — Schöpfung und Ergebnis des 
humanistischen Weltalters ist der zentrale Staat. Sein Bankrott 
besiegelt das Ende der „Neuzeit". Die 114 Einzelabschnitte 
behandeln wechselnd epochemachende Ereignisse und ihre Vor- 
aussetzungen oder Verfassung und Zustände einzelner Kultur- 
kreise. 

Erziehung und Erleben haben den Blick des Verfassers gelenkt. 
Und daraus ergibt sich einerseits, daß er alles, was den land- 
sässigen Edelmann und den ackerbauenden Stand beschäftigt und 
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bewegt—wie Land- und Forstkultur, Deichwesen, Recht und soziale 
Lage der ländlichen Kreise, Güterrecht, Gutsleben, Heimkultur — 
ganz ungewöhnlich beherrscht und dem Leser nahezubringen weiß; 
anderseits aber, daß er bei noch so vielseitigem Wissen die Kräfte 
und Strömungen, die dem Lande als solchem nachteilig geworden 
sind, nicht uneingenommen zu würdigen versteht. Er ist im 
Grunde ein Romantiker, der sich in das zwangsläufig Gewordene, 
das andere ebenso wenig befriedigt, nicht finden kann und darüber 
immer wieder im Tone des Vorwurfs redet, und der die Wieder- 
kehr vergangener Zustände am Horizont zeigt, offenbar aber doch 
den beschwingenden Glauben an seine eigene Wahrsagung nicht 
aufbringt. 

Paul v. H.-H. leidet unter dem tragischen Geschick eines 
Grenzlandes, an dem sich das Streben der Neuzeit zur Bildung 
von Großstaaten besonders schwer fühlbar machen mußte. „Die 
Herzogtümer sind ein Land des Herkommens; was sich in ihnen 
nur sparsam bewährt, ist das Frernde. Sie sind ein spröder Boden 
für das Experiment" (S. 661). Weder der Däne noch der Preuße 
konnten der Eigenart des Grenzlandes gerecht werden. Dem 
dänischen Großstaat ist aber der Verfasser eher geneigt, seine 
Fehler zu verzeihen, als dem preußischen. Er nimmt diesen nicht 
billig als ein Ergebnis der Neuzeit, sondern macht ihn geradezu 
dafür verantwortlich. Preußen ist ihm fast mit der Neuzeit 
identisch (vgl. S. 791 f.). Bisweilen ist eine nebenbei hinge- 
worfene Bemerkung für das Urteil eines Autors kennzeichnend. 
So bemerkt v. H.-H. einmal (S. 358), das Barock habe den un- 
umschränkten Herrscher gebracht und die Sehnsucht nach sinnfälliger 
Wirkung, nach dem Rausch des Eindrucks aus zusammengesetzten 
Kräfteeinheiten. Daran knüpft er die Betrachtung: „Erst der 
Weltkrieg hat die Parade entwertet." Hier ist zwar Preußen nicht 
genannt, aber die Beziehung ist deutlich genug. Daß gerade 
den großen Soldatenkönigen Preußens die Parade die beste 
Probe auf die Mannszucht bedeutete, scheint v. H.-H. zu ver- 
kennen. Und schließlich hat die Parade auch später diese Bedeutung 
behalten. Von hier aus begreift man: v. H-°H-, der Schleswig- 
Holsteiner, mißversteht Preußen; was Wunder, daß Preußen 
Schleswig-Holstein nicht verstand? Die Lage, in der sich Preußen 
vor der Annexion befand, verkennt der Verfasser übrigens nicht. 
Auf Seite 724 sagt er: „Nur mit einer nationalen Lebensfrage 
konnte Preußen seine Tat rechtfertigen. Macht vor Recht zu setzen; 
und die lag, wenn es unmöglich war, mit dem Herzog einig zu 
werden, allerdings vor. Der Gang der deutschen nationalen 
Geschichte konnte so nicht weiter gehen; gerade die schleswig- 
holsteinische Frage hatte 1849 und 50 gezeigt, zu welchem 
Gespött der Dualismus zweier Großmächte und die lähmende 
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Kleinstaaterei unser Volk gemacht hatte, wie gerade unser Grenz- 
land, nicht gedeckt von den europäischen Verträgen von 1816, 
darunter gelitten hatte..." 

Der Mangel an Verständnis für Wesensfremdes ist eine 
Sache der Veranlagung, aus der kein persönlicher Vorwurf zu 
machen ist. Bei der historischen Darstellung aber wird er bedenklich. 
Die treibende Kraft aber für v. H-^H-s Anklagen ist eine starke 
Liebe zur Heimat. Ich möchte jedenfalls die Sonderinteressen 
des feudalen Gutsherrn nicht für sein historisches Urteil ver- 
antwortlich machen. Für die Fehler des Adels ist der Verfasser 
keineswegs ohne Kritik. Und die maßgebliche Stellung, die der 
Adel — politisch wie kulturell — in den Herzogtümern einge- 
nommen hat, wird niemand leugnen. Daß der politische Zusam- 
menhalt Schleswig-Holsteins in seiner Ständeverfassung lag, stellt 
v. H.-H. klar heraus. Im Privileg von 1524 sieht er den Schluß- 
stein der Adelsmacht urU» zugleich die Sicherung der Selbständigkeit 
Schleswig-Holsteins nach außen, im 16. Jahrhundert den Lenz 
ständischen Verfassungslebens — auch die Blüte ständischer 
Selbständigkeit in der Hanse. Er sieht die Dinge vom Lande aus; 
vom Standpunkt der Städtegeschichte betrachtet, erscheint diese . 
Blüte in weniger verklärendem Licht. Mit ihr ging der große Zug 
des städtischen Handels zur Rüste. Damit kommen wir zu dem, 
was Lübeck angeht. 

Der Stadt Lübeck steht v. H.-H. nicht freundlich gegenüber. 
„Der holsteinische Adel hat Lübeck nie ausstehen können," und 
— die schleswig-holsteinischen Städte — „alle waren sie gehindert 
von Hamburg und Lübeck." Diese Feststellungen erklären sein 
Urteil. Da v. H.-H. nur gedruckte Quellen heranzieht, war auch 
irgend etwas Neues zur lübeckischen Geschichte von seinem Buch 
nicht zu erwarten. Bei dem Einsatz des Werkes waren Lübecks 
große Zeiten bereits vorbei. Am Anfang steht die Grafenfehde. 
Hier ist Lübeck genannt, auch sonst gelegentlich, wo es die Dar- 
stellung erforderte. Ebenso wird auf das lübsche Recht als Mutter- 
recht holsteinischer Städte bisweilen Bezug genommen — freilich 
ohne Würdigung seiner Bedeutung. Im Abschnitt 15 vermißt 
man, wo von geistlicher Kunst im 15. und von weltlicher im 
16. Jahrhundert die Rede ist und einheimischer Leistungen wie 
niederländischen Einflusses gedacht wird, eine Erwähnung der 
lübeckischen Kunstwerkstätten. Auf Seite 251 wird bemerkt, daß 
— anders als bei den Laubenbauten der lübisch angesessenen 
Rantzau — von Gottorf das nahe Lübeck wenig herangezogen 
wurde. Im Abschnitt 77 ist Lübeck mit Overbeck und Geibel 
erwähnt. Daß der Verfasser die historische Leistung der Hanse 
nicht gering schätzt, zeigt er an betonter Stelle: Im Ausklang 
seiner ganzen Arbeit beleuchtet er die Forderung „Los vom Staat, 
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zurück zum Volkstum" mit dem Hinweis: „Die Zeiten der Hansa 
haben bewiesen, daß auch aus seinem Boden große deutsche Ge- 
schichte möglich ist, so lange möglich war, bis das Staatsleben der 
Territorialzeiten an seine Stelle trat." 

Noch ein Wort zur Darstellungssorm! Die Fülle des Stosfs 
hat an den Versasser hohe — in vielen Teilen zu hohe Anforde- 
rungen gestellt. Strasf und klar sind solche Abschnitte, deren Stoff 
der Anordnung den Weg wies, wo das Vielfältige fehlt, das sonst 
wohl den temperamentvollen Autor zu sprunghaftem Hin und 
Her fortreißt. Bisweilen vermißt man die leitende Linie gänzlich. 
Dann wieder finden sich Abschnitte, in denen mit wenig Strichen 
lebendige Kulturbilder gezeichnet werden. Häufig gleichen die 
Abschnitte impressionistischen Gemälden, bei denen der Betrachter 
erst mit einigem Abstand aus einer Menge Farbflecken die Gegen- 
stände greifbar erkennt. Seinen persönlichen Standpunkt zu allen 
Erscheinungen bleibt der Verfasser dem Leser niemals schuldig, 
immer weiß er ihn im Gedanklichen zu verflechten. So finden 
sich überall Urteile eingestreut, die es wert sind, daß man sich 
damit auseinandersetzt, wenn sie auch oft genug von der laufenden 
Darstellung ablenken. Von der Sprache des Verfassers kann man 
nicht sagen, sie sei schön. Aber sie ist die Sprache eines Mannes, 
der Persönlichkeitsanspruch stellen darf, und mit dem man wegen 
dieser oder jener Entgleisung nicht rechten sollte. Wortbildungen 
kommen vor, denen der Schreiber — vielleicht rein gefühlsmäßig — 
ihre Bedeutung zuweist, ohne nach dem Herkommen zu fragen. 
Wo er von „Zusammenfall" redet, meint er nicht etwas den 
Fremdwörtern „Kongruenz" oder „Koinzidenz" Entsprechendes, 
sondern eigentlich „Zusammenbruch" — offenbar ist ihm dieftr 
Ausdruck zu entschieden und der Begriff „Verfall" zu matt. Es 
kommt auch vor, daß v. H.-H. mit Glück einen Ausdruck auf seine 
fast verloren gegangene ursprüngliche Bedeutung zurückführt — 
wenn er z. B. sagt: „Der Jugendliche wurde in die Kirche Luthers 
eingesegnet." 

Mag einer zu dem Werk v. H.-Hs. sich stellen, wie er will — 
sicher bleibt, daß es ungemein inhaltreich und anregend ist, daß 
selbst der Widerstrebende es oft genug benutzen wird und Schles- 
wig-Holsteiner in Mengen es dem Verfasser danken werden. 
Gäbe es in den Herrenhäusern unserer Güter mehr Perftnlich- 
keiten, die sich mit solcher Liebe in die Heimatgeschichte vertiefen, 
es gereichte unserem Landadel gewiß nicht zum Nachteil, und es 
diente dem Heimatgefühl ganz allgemein. Selbst der viel ge- 
scholtene Staat dürfte damit einverstanden sein. Ein Bismarck 
hätte vermutlich bei allem Vorbehalt einem solchen Werke die 
Achtung nicht versagt. Georg Fink 
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Heocg Lager, Die Entwicklung der Eigentumsüber- 
tragung an städtischen Grundstücken in Bremen. 

öernkard ibätjen. Der Rentenkauf in Bremen. 
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hanse- 

stadt Bremen. Heft 1, Bremen 1928, Verlag: G. Winters 
Buchhandlung Fr. Quelle Nachf., Bremen. 

Im Jahre 1928 haben der Senat und die Bürgerschaft von 
Bremen Mittel bereitgestellt, um „Veröffentlichungen aus dem 
Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen" zu ermöglichen. 
Bremen ist damit dem Weg gefolgt, den Lübeck schon vor längerer 
Zeit gegangen ist. Das erste Heft enthält zwei Dissertationen. 
Sie sind in den Jahren 1921 und 1922 aus dem Göttinger rechts- 
historischen Seminar des Deutschrechtlers Professor Herbert Meyer 
hervorgegangen. Sie behandeln verwandte Gebiete. Sie geben 
uns einen brauchbaren Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
der wichtigsten Rechtsgeschäfte im Bremer Grundstücksverkehr. 

Die Eigentumsübertragung an städtischen Grundstücken in 
Bremen behandelt die erste Arbeit, über die älteste Zeit, die 
feierliche Auflassung im Echteding des königlichen Grafen und 
nach 965 des erzbischöflichen Vogts, fehlen bestimmte Nachrichten. 
Erst das Bremer Stadtrecht vom Jahre 1313 gibt uns ein klares 
Bild über die Übereignung. Während in Lübeck die Auflassungen 
bereits seit 1227 vorm Rate stattfinden, beschränkt sich in Bremen 
der Rat darauf, zwei Mitglieder als Beisitzer in das Echteding 
des Vogts zu entsenden. Das älteste Lübecker Stadtbuch, das die 
Grundstücksveräußerungen beurkundete, stammt aus dem Jahre 
1227. Die Beurkundung der Auflassung wurde in Bremen erst 
1433 zwingend vorgeschrieben. Es entstand damals das „ervebok", 
Lassungsbuch. In seinem Äußern — die Eintragungen folgen in 
zeiÜicher Reihenfolge — glich es dem Lübecker Ober-Stadtbuch. 
Buchführer war der Stadtschreiber, seit dem 16. und 17. Jahr- 
hundert der Sekretär der Ratskanzlei. Seit der Mitte des 16. Jahr- 
hunderts kämpft der Rat mit wechselndem Erfolge darum, daß 
die Lassungen vor seinem Niedergericht erklärt werden. Erst 
1675 ist der Kampf mit dem Erzbischof und seinen Nachfolgern, 
den Schweden, zugunsten des Rats entschieden. Mit der Über- 
nahme und Ausbildung der Gerichtsverwaltung durch den Rat 
ändert sich das Jmmobiliarrecht grundlegend. An die Stelle der 
Auflassungserklärungen der Parteien vor dem Gericht tritt die 
Einreichung des Kaufvertrages durch Prokuratoren (Anwälte) 
beim städtischen Obergericht, die Bestätigung des Kaufes durch 
das Gericht und seine Genehmigung zur Eintragung des Kauf- 
briefes in das Ervebok. Wie in Lübeck gilt von 1811 bis 1814 der 
Code Napoleon in Bremen. Die Unübersichtlichkeit des in vielen 
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Verordnungen des Rats zerstreuten Jmmobiliarrechts, die Aus- 
breitung der Neustadt, für die das Recht der Altstadt nicht galt, 
die Verwirrung im Jmmobiliarwesen, die das französische Recht 
mit seinen mündlichen Veräußerungsverträgen angerichtet hatte, 
drängten nach einem neuen einheitlichen Rechte für das ganze 
bremische Staatsgebiet. Es entstand in der Erbe- und Handfesten- 
ordnung vom 1. November 1833. Die Übertragung des Grund- 
eigentums kann danach nur durch einen öffentlichen Verkauf 
oder im Falle einer Veräußerung unter der Hand nur vermittels 
einer gerichtlichen Lassung, der eine Abkündigung vorhergegangen 
sein muß, rechtsgültig vorgenommen werden. Für die Über- 
tragung von Grundeigentum ist das Erbe- und Handfestenamt 
zuständig. Den naheliegenden Gedanken, das in andern Ländern 
(in Lübeck seit 1818) bestehende Grundbuch- oder Hypothekenbuch- 
system jetzt einzuführen, ließ man fallen. Das neue Erbebuch 
stellte lediglich eine Sammlung sämtlicher auf die Grundstücks- 
übereignung sich beziehenden Urkunden in zeitlicher Reihen- 
folge dar. 

Dieses 1860 überprüfte Recht hat sich — das mag hier in 
Ergänzung der Arbeit Jägers eingeschoben werden — zum 
großen Teil bis zum Jahre 1923 gehalten. Zwar bestimmte sich 
der Inhalt des Eigentums an bremischen Grundstücken ganz 
allgemein bereits ab 1. Januar 1900 nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Erwerb und Verlust des Eigentums regelten sich bis 
1923 nach dem bürgerlichen Reichsrecht jedoch nur insoweit, als 
in Bremen das durch die Reichsgrundbuchordnung vorgeschriebene 
Grundbuch bereits angelegt war. Dies ist bis heute noch nicht in 
vollem Umfange geschehen (in Lübeck ist das Grundbuch für alle 
lübeckischen Grundstücke seit dem 1. Juni 1900 in Gebrauch). 
Zu Anfang 1933 fehlt noch für 8000 Grundstücke (von rund 
56 000 Grundstücken im bremischen Staatsgebiet) das Grundbuch. 
Nach dem bremischen Gesetz vom 28. Juni 1923 richtet sich auch 
bei den Grundstücken, ftr die ein Grundbuch noch nicht besteht, 
Erwerb und Verlust von Grundstücksrechten nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch. 

Die zweite Arbeit beschäftigt sich mit dem wichtigsten bremi- 
schen Grundpfandrecht, der Rente. Ihre Entwicklung vom 
Bremer Stadtrecht von 1313 bis zur Erbe- und Handfestenordnung 
von 1833—1860 wird eingehend geschildert. Im Rentenkauf 
wird sie erworben. Dieser ist zunächst Kauf eines Grundzinses, 
Erwerb eines beschränkt-dinglichen Rechtes am Grundstück. Er 
wird aber allmählich zum Darlehn mit dinglicher Pfandsicherung. 
An dieser auch anderswo beobachteten Entwicklung ist das speziell 
bremische und einzigartige ihr Ausgangspunkt, über das Renten- 
recht stellte der Rat eine Urkunde aus, die Handfeste. Diese 
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bildet sich im 15. Jahrhundert vom Beweismittel zum Wertpapier, 
zum Jnhaberpapier. Damit wird die Verpfändung des Renten- 
rechts durch die Übergabe der Handfeste mit dem Verpfändungs- 
willen möglich. Die Verpfändung geschieht, um Darlehn zu 
erhalten. Aus dem Pfandrecht des Pfandgläubigers (Darlehn- 
gebers) an der Handfeste (dem Papier und der Rente) wird ein 
handfestarisches Pfandrecht an dem Grundstück selbst. Die Ver- 
pfändung der Grundstücke in dieser Form wird dadurch allgemein * 
möglich und üblich, daß der Grundstückseigentümer durch einen 
fingierten Rentenkauf (die Gerichtsprokuratoren sind die fingierten 
Käufer) sich auf das eigene Grundstück ausgestellte Handfesten 
verschaffen kann, die sich im Kreditbedarfsfall leicht und diskret 
versetzen lassen. Bremische Handfesten, die bei der Schaffung 
des Bürgerlichen Gesetzbuches wegen ihrer großen Beliebtheit 
beinahe im ganzen Reich eingeführt wären, haben bis 1930 be- 
standen. Durch das Reichsgesetz über die Bereinigung der Grund- 
bücher vom Juli 1930 sind sie für kraftlos erklärt. An ihre Stelle 
sind die Hypothekenbriefe i. S. der Reichsgrundbuchordnung 
getreten. Vr. Böhmcker 

iKarl lßelm, „Die bremischen Holzarbeiter vom 16. bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts" (Heft 8 der „Ver- 
öffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt 
Bremen"). — Bremen 1931. 

Der Verfasser behandelt eine Reihe von Gewerben Bremens, 
deren Berührungspunkte z. T. nur darin bestehen, daß von allen 
Holz verarbeitet wird. In der Einleitung werden die in Frage 
kommenden Berufe zusammengestellt. Da werden zuerst die 
Zimmerleute genannt, sie sind ja das Urgewerbe der Holzarbeiter. 
Dann folgen die Kistenmacher und die Schnitter. Während 
erstere verschwinden, bleiben die Schnitter und nehmen im 
16. Jahrhundert die Bezeichnung Tischler an. Bei uns in Lübeck 
schiebt sich zwischen Zimmermann und Kistenmacher noch der 
Kontormacher, der schon 1486 mit dem Schnitter vereinigt ist. 
Erst 1620 erfolgt hier der Zusammenschluß der Kistenmacher 
und Kontormacher als Amt der Schnitter oder wie es bald ge- 
bräuchlich wird der Tischler. Weiter werden in Bremen genannt 
die Böttcher, die sich in Tonnenmacher und Kimker gliedern. 
Letztere führen bei uns die Bezeichnung Kleinbinder oder Bütten- 
macher. In Lübeck gibt es dann noch die Altbinder und die Band- 
reißer, welche die Tonnenbänder fertigten. Ferner nennt Verfasser 
die Schachtsnider und Drechsler. Es nimmt mich wunder, daß 
letztere erst „am Anfang des 15. Jahrhunderts" in Bremen auf- 
treten. Während die Spinnrademacher und Blockdreier bei uns 
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selbständige Berufe sind, scheint in Bremen ihre Tätigkeit von 
den Drechslern mit ausgeübt zu sein. Es folgen darauf die 
Rad- und Stellmacher, die Schiffszimmerleute und die Stuhl- 
macher, die bei uns schon 1711 genannt werden. 

Der erste Teil der Arbeit (S. 13—71) behandelt „die allge- 
meinen Züge in der Organisation der einzelnen Handwerke." 
Das entspricht durchweg dem, was auch in Lübeck Gebrauch und 
Gesetz war. Dem „Behobeln" des jungen Tischlergesellen, wovon 
der Verfasser eine gute Schilderung nach einem Schreiben von 
1736 an den Lübecker Rat gibt, entspricht bei den Zimmergesellen 
neben anderm die Anwendung der achtkantigen Walze, das 
Trudeln. Es war weit verbreitet und sicher auch in Bremen 
gebräuchlich. Die allgemein übliche Mutzeit für diejenigen 
Gesellen, die Meister werden wollen, kommt nicht klar zum 
Ausdruck. Es wird nur erwähnt, daß der Drechsler verpflichtet 
war, „noch ein Jahr zur Probe bei einem der Vorsitzenden Meister 
zu arbeiten" und der Rademacher zwei Jahre bei einem der 
Amtsgenossen. Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung 
(S. 56), daß der Zimmermann noch im 18. Jahrhundert Lohn- 
werker war, das heißt der Meister wurde wie die Gesellen, wenn 
auch höher, nur für die aufgewendete Zeit entlohnt, die Baustoffe 
besorgte der Bauherr. Erst für 1782 kann ein Beispiel angegeben 
werden, daß dem Meister seine Forderung für Lohn und Material 
gezahlt wird. Der Schiffszimmermann steht sogar bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts im Lohnwerk. Lehrreich ist auch die mit- 
geteilte „Taxe der Schreiner-Arbeiten" von 1789. Man ersieht 
daraus nicht nur die Preise, sondern auch, was alles vom Tischler 
gefertigt und was damals alles gebraucht wurde. 

Der 2. Teil des Buches (S. 71—141) enthält „die Gewerbe- 
politik der Holzarbeiter." Hier werden die oben genannten Berufe 
für sich behandelt. Arbeitsabgrenzung, Arbeitssicherung gegen 
Außenstehende und Fremde, Materialeinkauf und ähnliche Fragen 
werden besprochen. Die oft endlosen Streitigkeiten wegen Zu- 
ständigkeit für diese oder jene Arbeit sind Erscheinungen, die 
überall und immer wiederkehren. 1736 wurde in Bremen der 
erste Stuhlmacher, ein gelernter Tischler, angenommen. 1711 
wird in Lübeck schon eine ganze Reihe solcher genannt, und 1712 
erhalten die „Gesellen der Hispanischen Stuhlmacher" hier eine 
Ordnung. Die vielerlei Gesellenunruhen am Ende des 18. Jahr- 
hunderts, insonderheit unter den Tischlern, führten dazu, daß 1802 
die Gesellenlade der Tischler aufgehoben wurde, nachdem Frank- 
furt a. M. eine diesbezügliche Anfrage an die „angesehensten 
Residenzen und Reichsstädte" gerichtet hatte. 1803 hatten sich 
schon 37 Städte diesem Vorgehen angeschlossen. 1804 folgte 
auch Hamburg. Lübeck verhielt sich ablehnend; denn nach Auf- 
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forderung der Wette erklärten die Tischler-Nlterleute, „sie lebten 
mit ihrem Amt und mit ihren Gesellen gegenwärtig in tiefer 
Ruhe und Frieden. Die Verfassung ihrer Gesellen, welche unter 
ihrer genauesten Aufsicht stünden, indem die beiden worthabenden 
Ältesten zugleich Ladenmeister wären, sei gut und besser als sie 
an andern Orten gewesen." Erst durch die „revidierten Artikuln 
ftr die Gesellen des hiesigen Tischleramts" vom 3. Dezember 1816 
(gedruckt Lübeck bei Römhild) wurde die Gesellenlade hier auf- 
gehoben. Ein lehrreiches Kapitel über den Niedergang eines 
Gewerbes bildet die Behandlung der Drechsler. Es spielt sich 
ein Kampf um Sein und Nichtsein ab. Im 17. Jahrhundert 
kommen die Kunst- und Knochendrechsler auf. Wenn diese auch 
nur in Knochen, Elfenbein, Perlmutter, Bernstein, Schildpatt 
und dergleichen arbeiten sollten, so blieben sie doch immer eine 
Gefahrenquelle. Dazu kam die Abwehr gegen die von auswärts 
eingeführten Erzeugnisse. Schließlich mußte das Amt zum Er- 
liegen kommen, da die fortschreitende Zeit Spinnräder, gedrechselte 
Stühle und dergleichen Arbeiten nicht mehr brauchte und nicht 
mehr wünschte. Verschärfung der Bedingungen für die Aufnahme 
ins Amt und endlich Schließung desselben waren die letzten Mittel, 
den gänzlichen Verfall aufzuhalten. Bei den Zimmerleuten ist die 
Darstellung von besonderer Bedeutung; sie zeigt, wie sich hier 
der Stand der einheimischen Gesellen bildet, die heiraten können 
und Bürger werden. Unter allen Gewerben tritt diese Erscheinung 
bei den Zimmerleuten zuerst auf. Den einheimischen Gesellen 
stehen die fremden gegenüber. Für diese ist gerade Bremen von 
besonderer Bedeutung geworden. Von hier ist seinerzeit die 
Gesellenschaft der Fremden ausgegangen, die sich noch heute durch 
ihre Tracht und zünftigen Gebräuche auszeichnen, und Bremen 
ist noch Sitz derselben wie auch der verwandten Rolandbrüder. 
Selbstverständlich geht Verfasser auf diese Verhältnisse ein; 
eingehend handelt darüber Eugen Weiß: „Die Entdeckung des 
Volks der Zimmerleute" (siehe meine Besprechung Ztschr. Bd. 22 
S. 445). Bei den Schiffszimmerleuten interessiert es zu erfahren, 
daß es in Bremen im Gegensatz zu Lübeck trotz vielfacher Be- 
strebungen, um Arbeiten anderer verbieten zu können, niemals zur 
Bildung eines Amtes gekommen ist. Dieses Gewerbe blieb in 
Bremen immer ein freier Beruf, nur die Gründung einer Toten- 
lade wurde 1714 zugestanden. 

Der letzte Abschnitt gibt in aller Kürze (2 Seiten) einen 
Überblick über „die letzten Jahrzehnte bis zur Einführung der 
Gewerbefreiheit 1861." Ein Anhang von 16 Seiten bringt vor 
allem die Namen der Alt- und Jungmeister der verschiedenen 
behandelten Gewerbe. 

Zusammenfassend kann ich wohl sagen: eine ansprechende. 



187 

fleißige Arbeit. Der Verfasser wird seinem Thema gerecht. Er 
gibt einen meistens klaren Einblick und gewährt z. T. Aufschlüsse, 
deren Bedeutung, wie ich oben gelegentlich gezeigt habe, über 
Bremen hinausreicht. Für Lübeck ergeben sich manche Vergleichs- 
punkte. Doch möchte ich hier noch auf eine Beobachtung hin- 
weisen, die ich auch bei andern Arbeiten dieser Art gemacht habe. 
Man beschränkt sich durchweg auf das Material, das schriftlich 
niedergelegt ist in Form von Urkunden, Akten, Zunftbüchern usw. 
oder das gedruckt vorliegt. Man sollte nach meinem Dafürhalten 
auch die Sachaltertümer des Gewerbes heranziehen, gegebenen- 
falls auch seine Erzeugnisse. Man würde dadurch weitere Auf- 
schlüsse erhalten, und das Bild würde vielfach abgerundeter. Ob 
der Verfasser die Abteilung der Holzarbeiter im Focke-Museum 
für seine Zwecke ausgewertet hat, kann ich nicht ohne weiteres 
sagen. Im Focke-Museum hängt jedoch die „schwarze Tafel" der 
Zimmergesellen, auf sie ist aber nirgends Bezug genommen. 
Wenn auch diese Tafel erst von 1839 stammt, so ist sie doch immer- 
hin von gewisser Bedeutung. Ich verweise da auf meinen Aufsatz: 
„Schwarze Bretter und Hohn- und Spott-Tafeln in Lübeck" 
(„Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde" Jahrgang 6 sBremen 
1928s S. 179 ff.) und Alfred Götze „Das schwarze Brett" (Nach- 
richten der Gießener Hochschulgesellschaft Bd. 7 Heft 1). 

I. Warncke 

Paul Lartori, «Das Buch von deutschen Glocken." Berlin 
und Leipzig 1932 (Walt. de Gruyter L Co.). 258 Seiten. 

Der Verfasser ist ein Sohn Lübecks, sein Vater war der 
Oberlehrer am Katharineum Aug. Sartori. Der Name Sartori 
hat einen guten Klang auf dem Gebiete der Volkskunde, und 
zwar schon in einer Zeit, als sie noch nicht die Wertschätzung 
genoß wie heute. Es sei nur erinnert an sein dreiteiliges Werk: 
„Sitte und Brauch" (Leipzig 1910, 1911 und 1914), das noch 
immer seine große Bedeutung hat. Auch die vorliegende Arbeit 
behandelt die Glocke im Rahmen der Volkskunde. Das Buch 
ist geschrieben „im Auftrage des Verbandes deutscher Vereine 
ftr Volkskunde." Als im Kriege die Glocken abgeliefert werden 
mußten, erging von dem Verband ein Aufruf in alle deutschen 
Lande um Aufzeichnung alles dessen, „was sich an Bräuchen 
und Sagen, Volksglauben und sprachlichen Bezeichnungen an 
die Glocke anknüpft." Dem Verfasser wurde das eingegangene 
Material zur Bearbeitung übergeben. Unter Benutzung der 
vorhandenen volkskundlichen Literatur hat Sartori daraus das 
vorliegende Buch geschaffen. Wenn er auch in der Vorbemerkung 
schreibt, daß von der Verwertung des eingelieferten Stoffes zu 
einem Glockenbuch „augenblicklich nur in bescheidenem Maße 
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die Rede sein kann," so muß man doch staunen, wie reichhaltig 
das Buch ist. Es hat der Verband ein einzigartiges Werk ge- 
schaffen, das immer wieder als Quelle und Nachschlagewerk 
dienen wird. 

Sartori behandelt seinen Stoff in 12 großen Abschnitten: 
1. Vom Stoff der Glocken und von ihrem Guß, 2. Glockenweihe, 
3. Glockennamen, 4. Die Heiligkeit und Menschlichkeit der Glocke, 
5. Die Glocke als Geisterscheuche, 6. Die Wirkung der Glocke auf 
Fruchtbarkeit und Gesundheit, 7. Die Glocke im Dienste der Kirche, 
8. Die Glocke und die Familie, 9. Die Glocke im bürgerlichen 
Dienste, 10. Die Glockensprache, 11. Die Glocke in allerlei Redens- 
arten, 12. Zu den Glockensagen. Selbstverständlich ist dabei der 
7. Abschnitt der umfangreichste (42 Seiten). Allein 67 Seiten 
umfaßt der Abschnitt „Anmerkungen", der eine Unmenge Er- 
gänzungen, Hinweise und vor allem die sehr wertvollen und 
umfangreichen wissenschaftlichen Nachweise bringt. Ein eingehen- 
des Verzeichnis von Stichwörtern und Ortsnamen macht das 
Buch besonders brauchbar. 

Lübeck wird in dem Buche auf 11 Seiten erwähnt. Allerdings 
werden als Quellen dafür nur genannt C. Schumann: „Volks- 
und Kinderreime aus Lübeck und Umgegend" sowie Ernst Deecke: 
„Lübische Geschichten und Sagen." Die „Lübecker Glockenkunde" 
von Th. Hach (Lübeck 1913) läßt der Verfasser unberücksichtigt. 
Und doch würde er gerade bei Benutzung derselben seine Mit- 
teilungen über die „Kaßbeerenglocke" (S. 24) und die „Rats- 
glocke" (S. 117), wofür Deecke sein Gewährsmann ist, haben 
richtigstellen können. Ebenso würde er sicher bei der interessanten 
Erscheinung, daß sich auf der leider im Kriege eingeschmolzenen 
Behlendorfer Glocke neben dem Hakenkreuz auch der Blitzstrahl 
findet, näher darauf eingegangen sein und es nicht bei der An- 
merkung: „Auch das Hakenkreuz kommt auf Glocken vor: Ztschr. 
d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskunde 26 (1929), 641" 
haben bewenden lassen. Die angezogene Quelle ist ein kurzer 
Hinweis von mir gelegentlich einer Besprechung. Eingehender 
habe ich darüber in den „Vaterst. Blättern" 1916/17 S. 176 
gehandelt. Überhaupt hat der Verfasser, soweit ich sehe, keine 
„Glockenkunden" herangezogen mit Ausnahme des grundlegenden 
Werkes von Heinr. Otte und der von mir weniger geschätzten 
Glockenkunde von Walter. Und doch ließ sich auch da manches 
herausholen. Noch dazu, wenn sie, wie die Hachsche Arbeit, 
einen Abschnitt von 21 Seiten über den Gebrauch der Glocken 
und Glockensagen enthalten. Gleiches gilt u. a. auch von dem 
mustergültigen Werk Schubarts „Die Glocken im Herzogtum 
Anhalt" (Dessau 1896), das einen Abschnitt über Glockennamen, 
einen über den Gebrauch der Glocken und manches andere Volks- 
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kundliche bringt. Mit andern Glockenkunden verhält es sich z. T. 
ähnlich. Ich glaube mit dieser Feststellung dem Wunsche des 
Versassers gedient zu haben, „für etwaige künftige Erhebungen 
einige Hinweise und Winke in der Richtung derjenigen Gebiete 
zu geben, die der Volkskunde besonders am Herzen liegen." Im 
übrigen aber bleibt mein Urteil bestehen, daß Sartoris Buch ein 
einzigartiges Werk ist, das immer wieder als Quelle dienen und 
zum Nachschlagen benutzt werden wird. Dazu ein Denkmal der 
Glocke im Rahmen deutschen Volkslebens. I. Warncke 

Dr. ifsan5 Mundt, Die Heer- und Handelsstraßen der 
Mark Brandenburg vom Zeitalter der ostdeutschen 
Kolonisation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 
Mit 21 Karten und Skizzen und 4 Abbildungen. 8". 147 S. 
Berlin 1932, Dietrich Reimer, Ernst Vohsen. 

Man hätte erwarten dürfen, daß ein die „Mark Brandenburg" 
im angegebenen Zeitraum behandelndes Werk auch die Altmark 
mitumfassen würde; das ist aber nicht der Fall: nur das ostelbische 
Gebiet der heutigen Provinz Brandenburg ist in Betracht gezogen. 

Dem Verfasser war von vornherein seine Ausgabe dadurch 
erschwert, daß über die märkischen Straßen ein nur ziemlich 
spärliches geschichtliches Quellenmaterial vorliegt; diesen Mangel 
konnte auch aller offensichtlich aufgewandter Fleiß in der Ver- 
wertung sekundärer Hinweise nicht wettmachen. Freilich macht sich 
dieser Nachteil mehr als nötig geltend, da M. sich im wesentlichen 
auf eine eingehende Ausnutzung der lokalen Literatur über die 
märkischen Lande und die ihnen unmittelbar benachbarten Gebiets- 
teile beschränkt, während ihm manche anderweitigen Nachrichten 
fremd geblieben sind, wie das Jtinerar der Pilgerfahrt, die Herzog 
Bogislaw X. von Pommern 1496 von Stettin aus in der Richtung 
über Berlin und Leipzig nach dem Heiligen Lande unternahm 
und seiner nächstjährigen Rückreise sowie einschlägige Angaben 
aus der politischen Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles 
und Erhard Etzlaubs Reisekarte von 1601. Auch jüngere Nach- 
richten über durchgehende Straßen, die sich bis zur Anlage der 
Kunststraßen vielfach unverändert erhalten haben, sind nicht in 
erwünschtem Maße herangezogen, so hätte sich z. B. der Verlauf 
der beiden von Berlin über Treuenbrietzen bzw. Jüterbog auf 
Wittenberg ziehenden Straßen aus dem Anmarsch des VlI. und 
III. französischen Armeekorps auf Berlin im Oktober 1806 ab- 
lesen lassen. 

Von der an sich richtigen Tatsache ausgehend, daß für die 
Mark am Anfang der Wegeentwicklung der Nah- und nicht der 
Fernverkehr stand und die einzelnen Landschaften vorzugsweise 
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in sich geschlossene Verkehrsgebiete darstellen, verzichtet M. 
darauf, die großen Straßenzüge in den Vordergrund zu stellen 
und gruppiert seinen Text nach Landschasten, indem er für die 
Konstruktion der Wegeführung in slawischer und deutscher Zeit 
bei dem Fehlen oder der Dürftigkeit geschichtlicher Nachrichten 
vorwiegend auf morphologischen und geologischen Gesichtspunkten 
und ihren Auswirkungen auf Siedlung und Verkehr fußt. Bei 
der dadurch bedingten Zerstücklung des für den Benutzer wesent- 
lichsten Inhalts sucht M. die lkbersichtlichkeit zu retten, indem er 
jedesmal am Schluß der einzelnen Abschnitte eine tabellarische 
Zusammenstellung der in ihnen mitbehandelten Teile der größeren 
Straßenzüge gibt und am Ende seiner Einzeldarlegungen ein 
kurzes Verzeichnis der großen Durchgangsstraßen der Mark am 
Ausgang des Mittelalters mit einer vornehmlich die geologisch 
bedingten Übergänge berücksichtigenden Übersichtskarte beifügt. 
M. E. wäre für die Anlage des Buches ein Ausgehen von späteren 
gesicherten Nachrichten vorzuziehen gewesen. 

Am anziehendsten wirkt auf den Leser das die Einzelergeb- 
nisse zusammenfassende und, wenngleich verspätet, die Mittel der 
Straßenforschung behandelnde Schlußkapitel. Fr. Bruns 

Ltiristian «ocen Wberg, tt3N8eaterne oZ kerZen. k'orkoicket 
meUem cke Kontorske oZ cket berZen8ke by83mtunck.^ vet 
k3N8e3ti8ke j^u8eum8 8krit1er dir. 8. — üergen 1932. 
Der verdiente Direktor des Hanseatischen Museums in 

Bergen Dr. Koren Wiberg hat sich in seinen früheren Werken 
zur Geschichte Bergens und des deutschen Kontors mehr mit 
kultur- und baugeschichtlichen Fragen beschäftigt: sein neuestes 
Buch geht — wie der Untertitel es andeutet — aus das Ganze, 
aus die Frage: Wie war das Verhältnis des hansischen Kontors 
in Bergen zur Stadt Bergen und ihren Bewohnern?; er will, 
um das vorwegzunehmen, den nicht sehr freundlichen Anschauun- 
gen, die noch heute über das hansische Kontor in seiner Heimat 
im Umlauf und sogar maßgebend sind, auf Grund eingehender 
Studien den Boden entziehen und kann nachweisen, daß Tat- 
sachen und die Zeugnisse einsichtiger Zeitgenossen anders lauten. 
Ein Versuch, den man in unseren Kreisen gewiß mit Freuden 
und lebhaftem Danke begrüßen wird, von dem man nur wünschen 
kann, daß er seine Wirkung auch erfüllt. Nach dem Echo, das 
Koren Wibergs Buch in der heimischen Presse gefunden hat, 
darf man das hofsen. Das Kontor zu Bergen war — wie alle 
anderen hansischen Kontore — ein Fremdkörper im Lande, 
dem es an Anfeindungen nie gefehlt hat; sie wurden um so 
stärker, je mehr sich seine Macht einer Monopolstellung näherte, 
infolge des Abschlusses und der Überlegenheit, die der hansische 
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Kaufmann auf Grund feiner straffen Organisation und der 
eisernen Disziplin im Innern gewonnen hatte. Welchen Segen 
der deutsche Kaufmann auf kulturellem Gebiete dem Auslande, 
vor allem den Nordländern, gebracht hat, das ist Allgemeingut 
geworden; es hat aber auch nie an Stimmen einsichtiger und 
berufener Männer gefehlt, die den Nutzen und den Vorteil rück- 
haltslos anerkannt und ihren Mitlebenden dargestellt haben, den 
der hansische Kaufmann, auch in der Form des Kontors, für die 
Stadt Bergen und ihre Bewohner und für das ganze Land Nor- 
wegen in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutete. Daß der hansische 
Kaufmann in Bergen Land und Leute in Norwegen lediglich 
als Ausbeutungsobjekte angesehen hätte, ist längst als Märchen 
erkannt, die Bergenfahrer haben im allgemeinen keine Reich- 
tümer sammeln können. Dagegen gibt Koren Wiberg sehr in- 
struktive Proben für die sehr stattlichen Summen, die sie den 
Nordländern beim Einkauf ihrer Waren gezahlt haben. 

Die Bucht, an der Bergen liegt, ist — wie Funde bewiesen 
haben — mindestens seit der älteren Steinzeit besiedelt gewesen; 
ihre günstige Lage hat sie früh zum Umschlagplatze werden lassen, 
wohin die Nordländer ihre Waren — namentlich ihre Fische — 
brachten, um sie an die einheimischen und ausländischen Händler 
abzugeben und gegen deren Waren einzutauschen; unter ihnen 
waren in früherer Zeit vor allem die Engländer vertreten; bereits 
im 11. Jahrhundert traten auch Deutsche auf, und 1191 wird 
Bergen als ein Ort genannt, wo Schiffer von allen Seiten zu- 
sammenkamen: Bergen war seit langem schon die bedeutendste 
Handelsstadt Norwegens, die ihre Art des Zusammenwohnens 
ihrer Bewohner und ihre Handelsgewohnheiten nach altnor- 
wegischer Sitte und Rechte ausgebildet hatte. Insbesondere 
ist das später so hart getadelte Verlagssystem eine altnorwegische 
Einrichtung, und Koren Wiberg urteilt sehr richtig, wenn er das 
als die allein mögliche Handels- und Kreditform für die nor- 
wegischen Verhältnisse anerkennt. Auch die eigentümliche Form 
des Zusammenwohnens in den Gaarden, deren reizvolle Anlage 
sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat, ist altnorwegisch. 
Auch als sich die hansischen Kaufleute, die ursprünglich nur Gäste 
neben anderen Fremden waren, mit der Gründung des Kontors 
eine feste Organisation gegeben hatten, ist seine Verwaltung, 
Handelsform, Bauweise und das ganze Leben und Treiben 
unverändert nach altnorwegischer Sitte beibehalten worden; auch 
haben die Norweger (Bergener) immer Eigentum an den Gaarden 
besessen, deren Häuser sie teils selbst benutzten, teils vermieteten. 
Aus den zahlreichen Stiftungen, mit denen die hansischen Bergen- 
fahrer die Kirchen, ihre Freunde, Freundinnen und Kinder in 
Bergen bedachten, schließt Koren Wiberg mit Recht auch auf 
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eine innere Verbundenheit der Bergenfahrer mit den norwegischen 
Bewohnern von Bergen. 

Von großem Interesse sind die Aussührungen, die Koren 
Wiberg dem Niedergang und dem Ende des Kontors widmet, 
d. h. der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts. Sein Niedergang 
hing mit dem Niedergang der Hanse zusammen, deren Macht 
im 16. Jahrhundert gebrochen wurde; das bedeutete ein An- 
wachsen der Macht der einheimischen Bewohner, die jetzt wieder 
stärker in das Kontor eindrangen. Das enge Zusammenleben 
mit den Norwegern hatte schließlich eine Lockerung der Abge- 
schlossenheit der Hanseaten zur Folge, ein immer stärker werdendes 
Austreten auch deutscher Kaufleute aus dem Kontor und ihre 
Ansiedlung auf der Strandseite, d. h. in der Stadt Bergen, wo 
sie leichter Selbständigkeit fanden als im Kontor. Diese llber- 
läufer, zuerst als Verräter verfehmt, mußten schließlich geduldet 
und anerkannt werden, sie verheirateten sich in Bergen, und viele 
brachten es zu Wohlstand im freien Handel, ohne den Zwang des 
Kontors. So erlag das Kontor schließlich der inneren Auflösung, 
für die Koren Wiberg zahlenmäßige Beweise bringt. Von Inter- 
esse ist es, daß im Kontor zuletzt die Bremer Kaufleute den 
Lübeckern, die ursprünglich das unbestrittene Übergewicht hatten, 
den Rang abliefen. Der Kampf um das Kontor zwischen Hansen 
und Norwegern dauerte bis in das 18. Jahrhundert und endete 
mit der Gründung des Nordischen Kontors 1754, das das Hansische 
Kontor ablöste: das Nordische Kontor ist in Verwaltung, Handels- 
form und Leben das genaue Spiegelbild seines Vorgängers; 
so ging altnorwegische Sitte und Leben schließlich wieder auf 
die Norweger über. Die Auflösung des hansischen Kontors 
bedeutete aber keine Schwächung des deutschen Elementes in 
Bergen, vielmehr eine Stärkung, da die meisten deutschen Kauf- 
leute Bergener Bürger wurden. Das Nordische Kontor hat bis 
zum Jahre 1898 bestanden und mit ihm hat sich in Bergen hansische 
Tradition bis in unsere Zeit in Verwaltung und Handel lebendig 
erhalten. 

Koren Wiberg nennt zum Schlüsse selbst noch zwei Aufgaben, 
die der Bergener Geschichtsschreibung obliegen: eine Geschichte 
des Nordischen Kontors (1754—1898) und als Ergänzung eine 
Geschichte der Strandseite, die nach der Auflösung des Hansischen 
Kontors eine von der deutschen Brücke abweichende Entwicklung 
nahm: hier bildete sich ein selbständiges Handelspatriziat. Man 
kann nur wünschen, daß es Koren Wiberg selbst vergönnt ist, auch 
diese beiden Aufgaben zu lösen, die ein Bild davon geben werden, 
wie stark das deutMe Element an der Entwicklung Bergens be- 
teiligt gewesen ist und wie lange die Einwirkung hansischer Tra- 
dition nachgewirkt hat. Kretzschmar 
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Mckrickten und ifiinweile. 

Ferdinand Frensdorff f 

Am 31. Mai 1932 ist Ferdinand Frensdorff in Göttingen 
kurz vor seinem 98. Geburtstag heimgegangen, unser Ehren- 
mitglied, dessen hier wegen seiner hervorragenden Verdienste 
um die Geschichte hansischer Stadttechte, insbesondere unseres 
lübischen Rechtes zu gedenken ist. Frensdorff wurde am 17. Juni 
1833 in Hannover geboren, studierte in Heidelberg, Göttingen, 
Berlin und Leipzig und gehörte der Georgia Augusta in Göttingen 
seit seiner Habilitation am 18. Oktober 1860 bis zu seinem Tode 
an. Von Haus aus Jurist war er noch mehr Historiker: er war 
Schüler von Georg Waitz, dessen historisch-philologische Methode 
er allen seinen Forschungen zugrunde legte. Aber damit wird 
man dem wahren Wesen von Frensdorffs Forschung — wie 
Herbert Meyer in seinem Nachrufe mit Recht betont — nicht 
gerecht: „Er war der einzige Arbeiter auf dem Felde der 
Rechtsgeschichte, der im Sinne Jakob Grimms das Ganze 
der deutschen Kultur, politischen Geschichte, Recht, Sprache ^ 
Geisteswelt als Einheit zu ersassen besttebt war. Und das allem 
erklärt es, daß eigentlich nichts von dem, was Frensdorff geschrie- 
ben hat, durch neuere Forschungen überholt worden ist. Er setzte 
die deutschen Städte, die Rechtseinrichtungen des Mittelalters, 
die Verfasser der Rechtsbücher und die führenden Männer der 
neueren und neuesten Zeit, denen sein Streben gewidmet war, 
mitten hinein in den Fluß der politischen Jdeengeschrchte nicht 
nur, sondern der Geistesgeschichte Deutschlands oder seiner 
engeren Heimat Niedersachsen. So ist er ein Vorläufer der mo- 
dernsten Methoden der geschichtlichen Erkenntnis, der in diesem 
Punkte allen seinen Fachgenossen überlegen war." 

Sein ganzes Leben lang hat sich Frensdorff mit dem lübischen 
Rechte beschäftigt. Bereits für seine Habilitationsschrift (1861) 
hatte er sich das Thema gewählt: Die Stadt- und Gerichts- 
verfassung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert; ihr folgte 1872 
sein grundlegendes Buch: Das lübische Recht nach seinen ältesten 
Formen, das heute noch maßgebend ist. In ihm brachte er Klarheit 
in die verwickelten Uberlieserungsverhältnisse und wies vor mlem 
nach, daß die seinerzeit verdienstvolle Ausgabe des lübischen 
Rechts von Joh. Friedr. Hach auf irrtümlichen Voraussetzungen 

Ztichr. d. f. L. A. XXVII. I. 
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beruhte. Den Inhalt dieses Buches hatte er auf der Pfingst- 
versaimnlung des Hansischen Geschichtsvereins 1872 mitgeteilt, 
der ihm jetzt die Neubearbeitung und Neuherausgabe des lübischen 
Rechtes übertrug. Diese Aufgabe hat ihn durch sein langes 
Leben begleitet — ohne daß er sie vollendet hätte, leider! 
Andere Arbeiten kamen dazwischen, die seine Kraft in Anspruch 
nahmen — u. a. war er von 1876 bis 1891 damit betraut, 
für die Abteilung der t.ege8 in den lVlonumenta Oermaniae bi- 
8toriL3 die Ausgabe der mittelalterlichen Stadtrechte zu be- 
sorgen: einen Plan, den er, als die Kräfte eines einzelnen über- 
steigend, schließlich zurückgab und der dann auch nicht ausgeführt 
wurde — aber immer wieder kehrte er zu dem lübischen Rechte 
als seiner ersten Liebe zurück, noch in seinen letzten Lebensjahren 
hat er sich mit ihm ernstlich beschäftigt, und fast schien es, als ob 
er wenigstens die Ausgabe des lateinischen Textes vollenden 
würde. Der Tod seiner inniggeliebten Frau lähmte schließlich 
seine wie es schien unerschöpfliche Arbeitskraft. So ist seine Arbeit 
am lübischen Rechte ein Torso geblieben, ein unersätzlicher Verlust 
für uns und für die Wissenschaft, wenn man bedenkt, was seine 
Arbeiten für die Rechte anderer hansischen Städte (Dortmund, 
Braunschweig, u. a.) und seine sonstigen Studien für die Hanse 
bedeuten. 

Frensdorff hatte sich sofort dem 1870 geschaffenen hansischen 
Geschichtsverein angeschlossen: das war so recht das Feld für 
seine Studien, das er bereits 1860 in einer Eingabe an die philo- 
sophische Fakultät in Göttingen so umschreibt: die Verfassungs- 
geschichte der deutschen Städte, insbesondere die des deutschen 
Nordens; das war die Hanse. Bezeichnend für ihn ist, daß er 
dabei seinen Blick nicht einseitig auf den Norden richtete, ebenso 
beherrschte er die Geschichte der ganz anders gearteten süd- 
deutschen Städte. 1866/66 gab er die Augsburger Chroniken 
heraus, und auch später zeugten gehaltvolle Aufsätze, wie voll- 
ständig er das gesamte Gebiet der Städtegeschichte übersah, 
auch wenn die norddeutschen für ihn im Vordergründe standen. 
1882 gab er die Dortmunder Statuten und Urteile heraus, eine 
der besten Editionen, die wir überhaupt besitzen. Andere Städte 
wie Braunschweig brachten ihn in Zusammenhang mit den 
niederdeutschen Rechtsaufzeichnungen, insbesondere des Sachsen- 
spiegels. Wisby, Nowgorod fesselten ihn, und zahllose Unter- 
suchungen zur allgemeinen Geschichte der Hanse uiü) ihrer Rechts- 
institute zeugen davon, wie stark er die Allgemeinheit aller dieser 
Fragen in sich aufgenommen hatte. 

So ist sein Name untrennbar mit der hansischen und lübischen 
Geschichtsforschung verbunden, er wird für immer in der vor- 
dersten Reihe derjenigen Männer stehen, die sich ihr gewidmet 
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haben. Als ihm 1907 der Senat von Lübeck zu seinem goldenen 
Doktorjubiläum die goldene Medaille bene merenti verlieh, 
sprach er ihm damit Dank und Anerkennung aus, die wie selten 
verdient waren. 

Zum Schlüsse sei auf die Würdigungen hingewiesen, die 
diesem ausgezeichneten Gelehrten und Forscher von seinen 
Berufsgenossen gewidmet worden sind: 

Eduard Schröder, Ferdinand Frensdorff f. Forschungen 
und Fortschritte. 7. Jahrgang Nr. 19. 1. Juli 1931. 

Karl August Eckhardt, Ferdinand Frensdorff, in der Zeit- 
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische 
Abteilung. 62. Bd. 1932. S. I—XVII. Mit einem Verzeichnis 
seiner Schriften. 

Herbert Meyer, Ferdinand Frensdorff, in den Nachrichten 
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche 
Mitteilungen 1931/32. 

Derselbe. Ferdinand Frensdorff, ein Gedenkwort. Hansische 
Geschichtsblätter 52. Jahrgang 1932. S. 1—25. 

Kretzschmar 

In den Fuldaer Geschichtsblättern 1932 S. 33 ff. berichtet 
Dr. G. Flügel, der Subregens des Fuldaer Priestersemi- 
nars, über „eine glossierte Bibel von 1520 aus der 
Bibliothek des Priesterseminars zu Fulda". Der Unter- 
zeichnete hatte das Glück, diese Bibel in Fulda auf einer 
Studienreise selbst einsehen zu können. Es handelt sich um eine 
lateinische Bibel, die 1620 in Lyon gedruckt ist und die laut einer 
handschriftlichen Eintragung auf dem Titelblatt einem Oeorgiu8 
Keneckictu8 l.ubecen8i8 gehörte, der 1518—1623 in Wittenberg 
studierte. Dr. Richter bearbeitet zurzeit die handschriftlichen Ein- 
tragungen Benedictis, und es steht zu hoffen, daß sie uns eine 
Erweiterung unserer Kenntnis von Luthers und vielleicht auch 
Melanchthons Vorlesungen und Predigten in den fraglichen 
Jahren bringen werden. Selbstverständlich muß das Ergebnis 
der Untersuchungen von Dr. Richter erst abgewartet werden, 
insbesondere auch der Vergleich der in der Benedictischen Bibel 
erhaltenen mit den schon veröffentlichten Kolleg- und Predigtnach- 
schriften Luthers. Schon jetzt aber kann gesagt werden, daß die 
biographischen Eintragungen Benedictis in die Bibel uns eine 
außerordentlich wertvolle Charakteristik von Luther als Universitäts- 
lehrer und Prediger geben. Nachdem nämlich Benedicti seine 
Wittenberger Studienzeit geschildert und die Lehrer, bei denen er 
hörte, erwähnt hat (Joh. Agricola, Stakmann, Esticampianus, 
Melanchthon, Bugenhagen und Luther), schildert er Luther selbst 

13* 
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in seiner Eigenart als Lehrer, „tzui vir eral meäiocrig glature, 
voce acri ei molli: molli8 in 80no, acer in elvcutione 8iIIab3rum, 
verborum ei commaium. kleque nimi8 ciiaiv neque nimi8 
iaräo 8U8pirio, 8eä meäiocri velociiaie Ioquen8, inimpecijie ei 
valcle 8lANliicanier, Ioc>uen8 iam convenienii oräine c>us8i 
(durchstrichen: omnia) alia ex alii8 iluerunt, 8in8ula non Ivn8i8 
verborum l3borjntki8, 8eä tum verba iumque commsia 8in8ul3 
iia exponen8, quoä viciere8 interpreiancH materiem ex ei83em 
e88e naia ei iluxs. dlam ex 6ekjniiionlbu8 verborum ei rerum, 
iiem ex naiuri8 ei oiticü8 omnis erani coUecia per oräinem 
ikemaium 8implicjum ei compo8iiorum, ui Ko8 oräine8 äocei 
pkilippl äialeciica. Iiem ex libro locorum communium, quem 
ip8e 8ibi collegerai, 8emper dicenäl maieriem sä msnum ksbebai 
ism kiniiionum, originum, otticiorum, virorum qus8i pugnsn- 
iium; sique iis quoä breve sique sccomoäsium ersi, non ni8i 
äixersi. k^i quoä äe 8piriiu quoque Komim8 loqusr aliquicl, 
8lc ersi: äum eiism pe88lmj bo8te8 evsngeUi suäivi88eni kominem, 
ex rerum suäitsrum msAnituäine ciicebsni 8e non bominem 
8eä 8piriium suäivi88e loqui, iisque illum non ex 8e8e, 8eä sui 
ex bono sui msligno 8piritu isnis sämirsnäs äocere." 

Die letzten, besonders interessanten Zeilen möchte ich etwa 
folgendermaßen übersetzen: „Und um auch über den Geist des 
Mannes etwas zu sagen, so stand es damit so, daß selbst die schlimm- 
sten Feinde des Evangeliums, wenn sie den Mann gehört hatten, 
es unter dem gewaltigen Eindruck des Gehörten bekennen mußten, 
daß sie nicht einen Menschen, sondern einen Geist hätten sprechen 
hören, mit anderen Worten, jener lehre nicht aus sich selbst, 
sondern eben aus einem, sei es guten, sei es bösen Geiste so 
bewundernswerte Dinge." Ich zweifle nicht, daß die Luther- 
forschung sich mit dieser Charakteristik und erst recht mit den 
Benedictischen Randglossen noch viel beschäftigen wird. 

Aber der Fuldaer Lutherfund ist nicht nur im Blick auf die 
allgemeine Reformationsgeschichte, insbesondere die Luther- 
forschung, von hoher Wichtigkeit, er hat auch große Bedeutilng 
für die Reformationsgeschichte Lübecks. Jürgen Benedicti 
ist der erste Lübecker Lutheraner, den wir namentlich kennen. 
Er hat seine Universitätsstudien in Rostock zusammen mit dem 
nachmaligen evangelischen Predikanten an St. Agidien, Andreas 
Wilms, begonnen und ist 1518 nach Wittenberg übergesiedelt. 
In der Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Wittenberger 
Aufenthalt war er hier in Lübeck, soweit wir nnterrichtet sind, 
der besondere Vertrauensmann der Reformatoren; Nicolaus 
von Amsdorf wies in seinem berühmten Schreiben vom Jahre 
1522 die Lübecker auf Jürgen Benedicti hin, wenn sie nähere 
Nachricht und Erkenntnis der evangelischen Lehre haben wollten. 
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Nach seiner zweiten Rückkehr aus Wittenberg hat Benedicti sich 
in Lübeck anscheinend kaufrnännisch betätigt; trotz seiner sehr 
ausgedehnten und, wie der Fuldaer Lutherfund zeigt, gründlichen 
und hingebenden Studien hat er niemals eine gelehrte Tätigkeit 
ausgeübt, vielleicht, weil ihm bei seiner Rückkehr von der Universität 
durch die damaligen katholischen Machthaber der Weg in ein 
geistliches Amt versperrt erschien, vielleicht auch aus gesund- 
heitlichen Gründen. Aber auch als Privatmann ist Benedicti ein 
eifriger Förderer der lutherischen Reformation in Lübeck ge- 
blieben. Das zeigt sich besonders in den Jahren des Kampfes 
zwischen Bürgerschaft und Rat, in denen er einer der Haupt- 
wortsührer der evangelischen Partei war. Sein Name begegnet 
uns häufig in den Protokollen des Domkapitels, wenn davon die 
Rede ist, daß die Bürger den Domherren neue Forderungen 
überbrachten. Allerdings wird er jetzt meistens Jürgen Sengstake 
genannt, nach seinem Stiefvater Hans Sengstake, der als Bürger- 
abgeordneter und späterer Ratsherr ebenfalls eine Rolle in der 
evangelischen Bewegung spielte. 

Wie die Studienbibel des Lübecker Lutheraners in den Besitz 
des Fuldaer Jesuitenkollegs und nach dessen Aufhebung in den 
Besitz des dortigen Priesterseminars gekommen ist, wird ver- 
mutlich ungeklärt bleiben. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß 
eine Reihe von Reformationsschriften der Landesbibliothek zu 
Fulda, die innere Beziehung zu den von Jürgen Benedicti ge- 
hörten Vorlesungen haben, ebenfalls aus seinem Nachlaß stammen. 
Eine sichere Entscheidung auf Grund der handschriftlichen Ein- 
tragungen war mir nicht möglich, da ich die Bibel und jene 
Schriften nicht nebeneinander vergleichen konnte. Was die Bibel 
betrifft, so sind die sehr ausführlichen und eingehenden Rand- 
bemerkungen offenbar auf Grund von Nachschriften in den Vor- 
lesungen und Predigten zu Hause von Benedicti eingetragen 
worden. Nur so ist ihre peinliche Sauberkeit zu erklären. Die 
biographischen Notizen auf der Titelseite sind offensichtlich später 
geschrieben. Auch der Wortlaut verrät, daß Benedicti sie jedenfalls 
in Lübeck im Rückblick auf seine Studienzeit abgefaßt hat. Endlich 
finden sich noch auf dem inneren Vorderdeckel Bibelstellen ver- 
zeichnet, die Benedicti auf seinem Totenbett vorgelesen zu haben 
wünschte; sie sind aus noch späterer Zeit und zeigen uns durch 
ihre ergreifende Auswahl, ein wie überzeugter und von der 
Wahrheit des Evangeliums durchdrungener Christ Jürgen Bene- 
dicti geblieben ist. Er starb frühzeitig, schon in den 40er Jahren; 
Söhne hat er nicht hinterlassen. 

Der Unterzeichnete hofft, im Rahmen seiner Lübecker Refor- 
mationsgeschichte ausführlicher auf diesen für unsere Vaterstadt 
so bedeutsamen Mann eingehen zu können. W. Jannasch 
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Wie Lübeck konnte auch Soest, das man gern die Mutterstadt 
Lübecks nennt, im Jahre 1931 das Andenken an die Einführung 
der Reformation vor 400 Jahren begehen. So ist ein kurzer 
Hinweis auf die zu dieser Gelegenheit erschienene „Geschichte 
der Reformation in Soest" von Dr. Hubertus Schwartz, 
Soest 1932, angebracht, zumal es sich um einen wertvollen 
Beitrag zur Reformationsgeschichte überhaupt handelt. Soest 
und seine Evangelischen dürfen sich glücklich schätzen, diese wohl- 
gelungene, in schlichter, verständlicher, auch dem Nichtfachmann 
zugänglicher Sprache geschriebene Reformationsgeschichte zu 
besitzen. Sie schreckt nicht durch ein Übermaß von gelehrten 
Anmerkungen unter dem Text und bringt doch nicht nur hier 
das dem gelehrten Benutzer Wesentliche und Unentbehrliche, 
sondern vor allem im Anschluß an den 324 Seiten umfassenden 
Textteil einen bis Seite 528 reichenden wissenschaftlichen Anhang, 
der zahlreiche Briefe, Aktenstücke und Aufzeichnungen zur Soester 
Reformationsgeschichte von 1631 bis 1668, Literaturangaben, 
eine sorgfältige Zeittafel und ein ausführliches Register enthält. 
Dem Buche sind 32 Bildtafeln in vortrefflicher Ausführung und 
2 Karten beigegeben. Wer als Freund unserer vaterstädtischen 
Geschichte gewohnt ist, Lübecks Schicksale nicht in der Vereinzelung, 
sondern im großen hansischen und niedersächsischen Lebens- 
zusammenhang zu sehen, wird die Soester Reformationsgeschichte 
auch als Lübecker mit Dank und Freude lesen und benutzen. Die 
Beziehungen zwischen den beiden hansischen Schwesterstädten 
sind auch in der Reformationssache mannigfaltig und die auf- 
hellenden Lichter fallen herüber und hinüber. W.Jannasch 

Im Anschluß an die im vorigen Hefte unserer Zeitschrift 
(Bd. XXVI S. 381 ff.) besprochenen Werke zum Reformations- 
jubelfeste sei hier noch auf die Festschrift zur Vierhundert- 
jahrfeier des Katharineums zu Lübeck 1631 —1931. 
Lübeck, H. G. Rahtgens G. m. b. H., hingewiesen. Schon äußer- 
lich, in Ausstattung, Satz und Buchschmuck ist die Festschrift des 
Katharineums eine gediegene und erfreuliche Leistung. Erst 
recht durch ihren von vielen zusammengebrachten Inhalt besitzt 
sie bleibenden Wert, zumal für den Freund der Heimatkunst 
und vaterstädtischen Geschichte. Sie bietet nach einem Geleitwort 
des Herausgebers (R. Schmidt) in einem ersten Teil Beiträge 
zur Schulgeschichte, und zwar nicht nur Abdrucke schwer zugäng- 
licher älterer Darstellungen (aus E. Deeckes Schrift über das 
Katharineum von 1800), sondern auch neue Darstellungen 
(K. B. Hasselmann: Die Gründung des Katharineums, und 
F. Magnus: Das Katharineum in der Zeit von 1763 bis 1864). 
Der zweite Teil umfaßt die für das Buch als Geschichtswerk 
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besonders wertvollen und wichtigen Studien von Studienrat 
Dr. E. Deecke „Zur Geschichte unseres Schulhauses," von denen 
man herzlich wünschen möchte, daß der Verfasser in der Aus- 
führung, die ihm vorschwebte, sie bald einmal gesondert heraus- 
bringen möchte. Der dritte („Erinnerungen" überschriebene) 
und vierte Teil (Das Katharineum in der Gegenwart) des Buches 
bringt wichtigen Stoff für den künftigen Historiker des Katha- 
rineums; ich erwähne besonders die Schilderung von Oberstudien- 
direktor Dr. Rosenthal über „Die Primanerreisen des Katha- 
rineums nach dem Kriege." W. Jannasch 

Im Januar/Februarheft der Kieler Zeitschrift „Die 
Heimat" veröffentlicht Richard Fester einen Aufsatz: „Wan- 
derungen und Wandlungen des Frodsenwappens." Er löst darin 
das Geheimnis eines in der Familie Fester iiberlieferten „Neben- 
wappens": Das Wappen mit dem aufgerichteten Schwert im 
Schild und der ein bloßes Schwert über dem Kopf haltenden 
weiß-rot gekleideten wachsenden Jungfrau als Helmzier ist tat- 
sächlich das des Husumer Geschlechts der Frodsen und war nicht 
dem Lübecker Goldschmied Michael Fester, sondern dem Ahn 
seiner Frau Salome Frodsen bereits 1480 von Christian I. von 
Dänemark verliehen worden. G. Fk. 

Auf das Buch von Karl Lange, Bismarck und die 
norddeutschen Kleinstaaten im Jahre 1866 soll hier in 
Kürze hingewiesen werden, obwohl der Verlag es abgelehnt 
hat, uns ein Besprechungsexemplar zur Verfügung zu stellen. 
Die Ausführungen Langes beruhen vor allem auf dem Akten- 
material des Auswärtigen Amtes und denen der Kleinstaaten 
ftlbst und zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Unparteilichkeit 
und Sachlichkeit aus. Den Hansestädten ist ein umfangreiches 
Kapitel eingeräumt, das sich allerdings hauptsächlich mit Hamburg 
beschäftigt, nicht nur weil es die bedeutendste der drei Hansestädte 
ist, sondern weil dort der Widerstand am schärfsten war. Für 
Lübeck erfahren wir eine Menge wichtiger und interessanter 
Einzelheiten, so daß das Buch von Paul Curtius, Bürgermeister 
Curtius, das bisher neben dem von Elsa Krüger, Friedrich KrUger, 
für uns die hauptsächlichste Grundlage unserer Kenntnisse bildete, 
weit überholt ist. Zu bedauern ist, daß der Verfasser weder die 
Akten des Lübecker Staatsarchivs noch die des Bremischen heran- 
gezogen hat. Daß die ersten doch sehr wichtige Nachrichten ent- 
halten, die die des Hamburger Staatsarchivs und die des Aus- 
wärtigen Amtes wesentlich ergänzen, darauf Macht eine aus- 
führliche Besprechung des Buches von A. Heskel in der Ztschr. 
des Ver. f. Hambg. Geschichte Bd. XXXlll (1933) S. 244 ff. 
aufmerksam, auf die hier besonders hingewiesen werden soll. K. 
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Das Staatsarchiv in Hamburg hat kürzlich eine Handschrift 
des lübischen Rechtes erworben, die ein besonderes Interesse in 
mehrfacher Hinsicht in Anspruch nimmt (Pros. Heinr. Reincke, 
Das hamburgisch-lübeckische Recht. — Ztschr. d. Ver. für 
Hamburg. Gefchichte Bd. XXXIII, 1933, S. 214 ff.). Sie stammt 
aus dem Jahre 1484, ist niederdeutsch geschrieben und hat früher 
der fürstl. Stolbergischen Bibliothek in Wernigerode angehört. 
Von den 282 Artikeln, die die Handschrift enthält, sind 197 dem 
Hamburgischen Rechte entnommen, und zwar in seiner Form von 
1270; ihnen folgen von 198 bis 227 Artikel des lübischen Rechtes, 
die Lübecker Zollrolle (228—240), lüb. Artikel über die Rats- 
ve^assung (241—266); 257/68 sind 2 Artikel aus dem Sachsen- 
spiegel; den Schluß macht das Hamburgische Schiffsrecht von 
1301/02 (259—282). Also eine Kompilation für den täglichen 
Gebrauch für Rechtsuchende und Rechtbelehrende, wie man sie 
häufig genug vorfindet; ihre Bedeutung beruht aber auf den 
älteren Bestandteilen, aus denen sie zusammengefügt ist. Reincke 
hat in der Handschrift — soweit das Hamburgische Recht in Frage 
kommt — den Repräsentanten einer bisher unbekannten Hand- 
schriftengruppe erkannt, die nach den ältesten Ableitungen des 
Hamburgischen Ordelbooks (Stade 1279 und Riga 1294) zu 
stehen kommt und bei der Wiederherstellung des schlecht über- 
lieferten Textes des Ordelbooks von 1270 gute Dienste leisten 
wird. — Wichtiger noch sind ihre lübischen Rechtsanteile. Ihr 
niederdeutscher Text ist nicht dem bekannten niederdeutschen 
Stadtrechte von 1263/1267 entnommen, Reincke schließt viel- 
mehr auf eine bisher unbekannte frühere niederdeutsche Über- 
setzung des lateinischen Textes des lübischen Rechtes, der bereits 
eine Anzahl niederdeutscher Novellen (247—262) hinzugefügt 
gewesen ist; sie hat dem Kompilator unserer Handschrift als 
Vorlage gedient. In ihrer Zusammensetzung stellt sie einen neuen, 
von den bisher bekannten Kompilationen abweichenden, selb- 
ständigen Typ dar. K. 

Der Altonaer Geschichts- und Heimatschutz-Verein, gestützt 
vornehmlich auf die Mitarbeit des Altonaer Stadtarchivs und 
seines Leiters Vr. Paul Th. Hoffmann, gibt seit dem Jahre 1931 
eine eigene Zeitschrift „Altonaische Zeitschrift" heraus, von 
der auch wir Notiz zu nehmen haben. 

Der 1. Band (1931) enthält eine umfangreiche Abhandlung 
von Rainer Schlösser, Struensee in der deutschen Literatur, und 
Mitteilungen P. Th. Hoffmanns über den ersten Buch- und 
Zeitungsdrucker von Altona, Victor de Löw, einen aus 
Leeuwarden in Holland eingewanderten Niederländer (f1681). 
De Löw hatte 1668 ein kgl. Privileg für seine Druckerei und 
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1672 ein weiteres zur Herausgabe von Zeitungen erhalten. 
Bei ihm sind erschienen 1. die Altonaische Ordinaire- und Extra- 
ordinaire Relation; 2. die Europäische Relation und 3. die lÄiro- 
päische Fama. Da der Hamburger Postmeister I. Heuß d. Alt. 
ihn finanziell unterstützte, ist anzunehmen, daß er ihn auch mit 
den Nachrichten für seine Zeitungen versehen hat. 

Der 2. Band (1932) ist dem Altonaer Handlungshause 
van der Smissen 1682 —1824 gewidmet, dem bedeutendsten 
der mennonitischen Firmen in Altona; 1682 siedelte Gysbert 
v. d. S. (seine zweite Frau Gertrud war eine geborene Roosen 
und stammte aus Lübeck) von Glückstadt nach Altona über, wo 
sein Sohn Heinrich (f 1737) das Geschäft zu großer Blüte brachte. 
Die v. d. Smissens waren eine Hauptstütze der Mennoniten, 
über die im letzten Hefte unserer Zeitschrift Seite 431 berichtet 
wurde. K. 

Die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge- 
schichte beging am 19. März mit einer würdigen Feier den Tag 
ihres hundertjährigen Bestehens. Unser Verein, der ihr seine 
freundnachbarlichen Glückwünsche entgegenbrachte, durfte mit 
Genugtuung davon Kenntnis nehmen, daß in der Reihe der 
Persönlichkeiten, die aus diesem Anlaß zu Ehrenmitgliedern der 
Gesellschaft ernannt wurden, auch unser langjähriger Vorsitzender, 
Staatsrat Dr. Kretzschmar, stand. 

Die Gesellschaft legt in einem stattlichen Band die Dar- 
stellung ihrer Geschichte vor: „Hundert Jahre Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte" von Volquart Pauls. 
Unter den tätigen Mitgliedern der Gesellschaft finden wir Namen 
von Klang. Gar manche Professoren der Kieler Universität 
waren an den wertvollen Veröffentlichungen der Gesellschaft 
beteiligt. Mit den Gründungsvorgängen aufs engste verknüpft 
war Dahlmann, der damals dem Ruf nach Göttingen folgte. 
Falck war der erste Präsident. Zu den Sekretären zählen Georg 
Waitz und sein Schüler Junghans, ferner Usinger, der Nachfolger 
von Treitschke auf dem Kieler historischen Lehrstuhl, Paul Hasse, 
unser nachmaliger Lübecker Staatsarchivar, endlich aus der 
heutigen Generation Rachfahl und A. O. Meyer. 

Der 61. Band der Zeitschrift, der zum Jubeltag der 
Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft erschien, zeichnet sich schon 
äußerlich durch seinen Umfang aus. Wir nehmen hier von ein- 
zelnen Beiträgen, die unser Interesse verdienen, Kenntnis. 
Walther Stephan handelt über „Das Holsteinische Nesselblatt, 
seine Entstehung und Bedeutung." Die Entstehung des „Nessel- 
blattes" aus einer von rotem Zackenrand festgehaltenen weißen 
Schildbespannung durfte schon länger als erwiesen gelten. Stephan 
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weist aber jetzt das Vorkommen des charakteristischen Zacken- 
randes schon vor dem bekannten Siegel der Schauenburger 
Bruder Johann l. und Gerhard I. (1247—55) nach. Er sand 
es bereits auf der Schabracke im Reitersiegel Johanns I. vom 
Jahre 1238 und ferner 1239 — eine interessante Beobachtung! — 
als Schmuckleiste des spitzovalen Bildfeldes im Siegel des Lübecker 
Propstes Bruno, Bruders von Adolf lV. Mit großer Wahr- 
scheinlichkeit wird der Brakteat eines Grafen Adolf von Schauen- 
burg, auf dem sich das „Nesselblatt" in seiner ursprünglichen Form 
in dem von einem Tatzenkreuz überhöhten Dreieckschild zeigt 

— Buchenau glaubte ihn für Adolf III. (Kreuzritter 1197—98) 
in Anspruch nehmen zu dürfen —, dem Schauenburger Adolf IV. 
zugewiesen und das Kreuz mit der Teilnahme des Grafen an der 
Kreuzfahrt nach Livland gedeutet. Eine beachtliche Erklärung 
gibt Stephan für den Wappenwechsel der Schauenburger: Daß 
sie den ursprünglichen Löwenschild gegen das weiße auf Rot 
stehende Nesselblatt vertauschten, bringt er aus lehensrechtlichen 
Erwägungen mit der Schlacht bei Bornhöved in Verbindung. 
Da die Befreiung von dänischer Herrschaft dem Schauenburger 
die alte Machtstellung wiedergab, entfernte er das Wappenbild, 
das auf Lehensabhängigkeit von Dänemark gedeutet werden 
konnte, und wählte dafür einen Schild in denReichsfarben rot-weiß! 
Unabhängig von Stephan sei hier an das merkwürdige Siegel 
des dänischen Parteigängers Albrecht von Orlamünde erinnert, 
das Otto Hupp (Wappenkunde und Wappenkunst, München 1927) 
im Gegensatz zu W. Biereye (Ztschr. d. Ges. f. Schl.-Holst. Gesch., 
57. Bd. S. 6 f.) mit der Gefangenschaft König Waldemars in 
den Jahren 1223—27 in Zusammenhang bringt. Nur kurz 
geht Stephan auf die weitere Entwicklung des „Nesselblattes" 
ein. Er gehört offenbar nicht zu jenen, die der Wiedereinführung 
des ursprünglichen Zackenrandes das Wort redeten. Als die Frage 
vor wenigen Jahren von der Provinz erwogen wurde, durfte ich 
in einem Gutachten geltend machen, daß ein solches Zurück- 
revidieren zu widerraten sei, zumal das „Nesselblatt" eine einzig- 
artige Erscheinung im Wappenwesen ist. Die Provinz hat dann 
die Schildfigur als ein organisches Gebilde in ihr Muster über- 
nommen, wie sie von den besten Stempelschneidern überliefert 
ist. — Die Abhandlung vonGertrud Schrecker, Das spätmittel- 
alterliche Straßennetz in Holstein und Lauenburg, berührt Lübeck 
so eng, daß ihr eine besondere Besprechung gewidmet wird. 
Erwähnt sei hier endlich der Beitrag von Richard Fest er, Häuser 
und Geschlechter Althusums. Schon methodisch betrachtet verdient 
es Beachtung, welch reiche Ergebnisse Fester einer sorgfältigen 
Durcharbeitung der Husumer Urkunden und Rentenbücher zu 
entnehmen und darstellend zu gestalten weiß. Lübeck geht die 
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Arbeit insofern an, als die Familie Fester, verschwägert mit dem 
breiter behandelten Frodsengeschlecht, durch Lorenz und Michael 
(lll.) Fester um die Wende des 16. Jahrhunderts nach Lübeck 
verpflanzt wurde (vgl. unsere Ztschr. Bd. 26 S. 135 ff.). Noch 
ein anderer Schwiegersohn eines Frodsen, Claus Havemester, 
wird als 1683 in Lübeck ansässig erwähnt. 

Eine weitere zum Jubeltag der Schleswig-Holsteinischen 
Gesellschaft erschienene Veröffentlichung, Abteilung II Heft 1 
ihres Siegelwerks, bearbeitet von Gottfried Ernst Hoffmann, 
bleibt einer besonderen Besprechung vorbehalten. G. Fk. 

In der Reihe „Werkstücke aus Museum, Archiv und Bibliothek 
der Stadt Braunschweig" ist als Heft 5 eine Arbeit von F. Fuhse 
erschienen über „Schmiede und verwandte Gewerke in 
der Stadt Braunschweig" mit 45 Abbildungen. Sie nimmt 
vielfach Bezug auf Lübeck. Besonders sei aber auf den Abschnitt 
„Beckenwerken" aufmerksam gemacht. Der Verfasser geht hier 
auf die Frage der weit verbreiteten geschlagenen Messingbecken 
ein, von denen einzelne in Kirchen als Taufbecken, eine größere 
Zahl aber in unserm St.-Annen-Museum vorhanden ist. Meistens 
galten sie als Nürnberger Arbeiten. Dies nahm auch I. Brinck- 
mann (Hamburg) und ebenso auch H. Stegmann in seiner zu- 
sammenfassenden Untersuchung in den „Mitteilungen aus dem 
Germ. Nationalmuseum" Jahrg. 1899 S. 11 ff. an. F. weist 
nun nach, welch großen Anteil Braunschweig an der Herstellung 
gehabt hat. Für 1476 kann er auch einen größeren Absatz an 
solchen Becken nach Lübeck angeben. Die Zahl der Beckenschläger 
in Braunschweig war im Verhältnis zu andern Handwerkern 
ganz besonders groß. Auch die Magdeburger und Lübecker waren 
z. T. dahin „inkorporiert". Lübecks Anteil an der Herstellung 
dieser Messingbecken wird auch nicht unbedeutend gewesen sein. 
Leider fehlen hier immer noch die nötigen Untersuchungen. 

I. W. 

Niederländische Glöckchen. Auf die vier Stücke dieser 
Art, die sich in Lübeck befinden, machte ich in dieser Zeitschrift 
Bd. 19 S. 256—258 gelegentlich eines Hinweises auf den Aufsatz 
von B. Schmidt über „Niederländische Glocken und Glöckchen in 
Westpreußen" aufmerksam. Es bringt nun Paul Campe, dessen 
Arbeit über „die Kirchenglocken Lettlands" ich in Bd. 26 S. 180 
bis 183 besprochen habe, in dem „Elbinger Jahrbuch" Heft 10 
(1932) S. 123—130 (mit 8 Abb.) einen Aufsatz über „Sakrale 
Handglocken niederländischer Herkunft in Lettland 
und Preußen." Der Verfasser bietet hier eine Zusammen- 
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stellung über 16 solcher Glöckchen. Davon sind 3 in Riga, 2 in 
Königsberg, 2 in Elbing, 1 in Pinschin (Kr. Pr. Stargard), 1 in 
Danzig, 1 in Konitz, 1 in Marienburg, 1 in Sussex und 1 in der 
ehem. Sammlung Figdor in Wien, dazu kommen unsere 4 Lübecker 
Stücke. Da C. die beiden Glöckchen Mus.-Jnv. Nr. 1481^) und 2968 
nicht auseinanderhält (siehe meinen Hinweis Bd. 19 S. 267), 
sondern sie versehentlich als eins zusammenbringt, so kommt er 
für Lübeck nur auf 3 Stücke. In Größe und Schmuck entsprechen 
die Glocken alle einander mehr oder minder. Sie stammen alle 
aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts; soweit sie datiert sind, 
handelt es sich um die Zeit zwischen 1662 und 1674. Als Gießer 
sind genannt Peter van den Ghein, Anton van den Ghein und 
Jak. Vok. Die Zusammenstellung zeigt u. a., daß die Ausfuhr 
Niederlands an solchen Glöckchen seinerzeit nicht unbedeutend 
gewesen sein muß und daß sie sich weithin erstreckte. Dem Wunsche 
des Verfassers entsprechend, „festgestellt zu sehen, ob nicht in 
andern Ländern Nordeuropas (warum nur dort? D. U.) sich noch 
weitere ähnliche Handglocken nachweisen lassen", möchte ich auf ein 
weiteres Stück im Rathause zu Wolfenbüttel aufmerksam machen. 
Es hat mit Handhabe eine Höhe von 12,8 cm. Diese Handhabe 
besteht aus 3 Kindergestalten, die rückwärts die Arme verschränkt 
haben. Oben zwischen 2 Stierschädeln und Frucht- und Laub- 
gehängen: f 1.0? OOV Schmuck: Figuren, z. B. 
Schmied mit Amboß, Reiter mit Schwert und Mantel, Hund 
und Affe auf Gefäßen sitzend. Unten: OH^OOlLdl 

(Zeitschr. d. Harzvereins f. Gesch. u. 
Altertumsk. Jahrg. 26 fWernigerode 1892^ S. 261.) 

I. Warncke 

In Simrishamn an der Südküste Schwedens haben 
im Sommer 1932 Kanalisationsarbeiten in der „Großen Straße" 
zur ^tdeckung der Grundmauern der ehemaligen „Lübecker 
Kapelle" geführt, worüber der Leiter der Ausgrabungen 
Bror-Magnus Vifot im 8yck8vensk3 ckagblacket vom 
18. Dezember 1932 berichtet (vgl. auch Ostsee-Rundschau 1932 
Nr. 11/12 S. 266 ff.). Es handelt sich um ein Gebäude von recht 
stattlichen Maßen: 29 m Länge, 11,6 m Breite, Außenmauern 
von 2 m Stärke aus Bruchsteinen von Kalkmörtel, ausgemauert 
auf ganz gewaltigen Fundamenten aus Findlingen und Bruch- 
steinen. Im Innern fand man die Fundamente für einen Triumph- 
bogen, der Chor und Langhaus schied, Kalksteinfliesen, die den 
Fußboden bedeckten, und Ziegel von der Dachbedeckung. Die 

Zu dem übrigens noch ein zweites völlig gleiches Stück als Jnv.- 
Nr. 1898/218 vorhanden ist, das zuletzt als Haustürglocke diente. 
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Erbauung setzt man in den Anfang des 15. Jahrhunderts. Nach 
einer Urkunde von 1408 erhielten die deutschen Kaufleute Baurecht 
auf dem von ihnen erworbenen Grund und Boden; bald darauf 
wird wahrscheinlich die Kapelle entstanden sein. 1643 wird sie 
als Trümmerhaufen erwähnt, der gefundene Brandschutt zeigt, 
daß sie durch ein Feuer zerstört worden ist. 1709 erwähnt sre 
Linne noch als Ruine, „man sagt, diese Kapelle sei ebenso wie dre 
Kivikskapelle eine deutsche gewesen, die beide von den Lübeckern 
in jener Zeit gebaut wurden, als sie uns noch bei dem Fang der 
Heringe halfen." Das letzte ist nun freilich nicht richtig, da frch 
die Lübecker und Hansen nicht am Heringsfange beteiligten, der 
den Landesbewohnern vorbehalten war, sie beschränkten sich 
vielmehr auf den Heringshandel. Jedenfalls ist aber die Tatsache, 
daß in Simrishamn eine Kapelle von den Lübeckern erbaut worden 
ist, sehr beachtenswert. Sie erweist, daß sie auch dort — nrcht nur 
in Skanör und Falsterbo — sich regelmäßig zu Zeiten des 
Heringsfanges eingestellt haben müssen, und zwar im 15. und 
16. Jahrhundert, voraussichtlich auch schon vorher, ehe sre zu dem 
Kapellenbau schritten. Da der schonensche Heringsfang infolge 
des Ausbleibens der Heringszüge im 16. Jahrhundert eingmg, 
sind auch die Lübecker weggeblieben, und die Kapelle verfiel. 
Die Tatsache ist um so wichtiger, als die bisher bekannten Quellen 
über die Lübecker in Simrishamn so gut wie keine Nachrichten 
ergeben. E. 

Die Zkritter utZivne av 6ergen8 lii8ton8ke ssorening dir. 38 
(kerZen 1932) bringen (S. 237—303) eine ansprechende Ab- 
handlung des Lektors an der Universität Hamburg csnck. pliilol. 
Olav Brattegard „Über die Organisation und die 
Urkunden des hansischen Kontors zu Bergen bis 
1850." Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte des 
Kontors bis zum Ende des 16. Jahrhunderts schildert der Ver- 
fasser das Kontor selbst. Er gliedert diesen Abschnitt in: All- 
gemeines (die Garden, die Kaufmannsstube oder das Aintshaus, 
die Anzahl der Deutschen in Bergen, die führende Stellung der 
Lübecker Bergenfahrer und ihre Herkunft), die Organe der Ge- 
nossenschaft (Alterleute, Achtzehnmänner, die Genossenschafts- 
versammlung und die Sekretäre, die besonders eingehend be- 
handelt werden, da ihre Tätigkeit im nächsten Zusammenhang 
mit den schriftlichen Denkmälern des Kontors steht), und die Or- 
ganisation der Genossenschaft der Bergenfahrer zu Lübeck. Der 
nächste, kurze Abschnitt betrifft die deutschen Kirchen und Gilden 
zu Bergen, ein weiterer die ausgehende. Korrespondenz des 
Kontors bis 1680, d. h. vornehmlich die an bestimmte Empfänger 
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gerichteten datierten Schreiben, die das im Staatsarchiv Lübeck 
bewahrte Bergenfahrerarchiv der Lübecker Handelskammer ent- 
hält. Aus den durch einen Zeitraum von 12 bis 79 Tagen ge- 
schiedenen Daten und Eingangsvermerken von 66 Brief- 
schaften wird zunächst eine durchschnittliche Bestellzeit von 31 Tagen 
und hiernach die Dauer der Fahrt von Bergen nach Lübeck fest- 
gestellt, sodann der sich in den Briesschaften vollziehende Über- 
gang vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen behandelt, der 
mit dem Jahre 1880 seinen Abschluß findet, und hierauf ein 
409 Stücke umfassendes Verzeichnis der ausgehenden Korre- 
spondenz gegeben, das bis 1336 überwiegend aus gedruckten 
Quellensammlungen und von da ab (294 Stücke) ausschließlich 
aus dem vorerwähnten Archiv geschöpft ist. Den Schluß bildet 
eine Schilderung des Geisteslebens am Kontor, die das Ver- 
hältnis zwischen den Deutschen und den Einheimischen, die 
Literatur im Leben der Kontorschen (theatralische Aufführungen 
und chronikalische Arbeiten), das zweifellos vom Sekretär ge- 
führte untergegangene „Buch des Kaufmanns", das für die Höfe 
Jakobsfjorden und Bellgarden erhaltene „Gartenrecht" und die 
Sprachverhältnisse behandelt. Fr. Bruns 
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Dakre5becickt l 931/32 

Im Mitgliederbestand sind folgende Änderungen eingetreten: 
Eingetreten ist: 

Präsidialrat Ür. Adolf Linde, Lübeck. 
Ausgetreten sind: 

Lehrer Karl Groth, Kaufmann Karl Schmaljohann, Studienrätin 
Paula Jacoby, Konsul Karl Suckau, Studienrat Dr. Emil Hinrichs, 
Glasermeister Karl Berkentien, Dr. meck. Jacob Meyer, Kaufmann 
Wilhelm Ehlers, Justizinspektor Hans Hargus, Lehrer Heinrich 
Teckenburg, Fräulein Margarethe Brehmer, Privatmann Ludwig 
Müller, Buchhändler Otto Quitzow; 
an Kartellmitgliedern: 

Landgerichtsdirektor vr. Ernst Goverts, Hamburg, und Kauf- 
mann John Barckhan, Hamburg; 
an auswärtigen Mitgliedern: 

Lehrer Friedrich Böttger, Oldenburg i. H., Bibliotheksdirektor 
a. D. Vr. Ernst Baasch, Freiburg i. Br., Regierungsrat Professor 
Erich Blunck, Berlin-Steglitz, Privatdozent vr. Hermann Christern, 
Berlin, das Thaulow-Museum in Kiel und die Schleswig-Holstei- 
nische Landesbibliothek in Kiel. 
Verstorben sind: 

Geheimrat Professor l)r. Ferdinand Frensdorss, Göttingen, 
BuchdruckereibesitzerHermann Vorkamst, Lübeck, Oberbürgermeister 
a. D. Eduard Rauch, Lübeck, und Dr. Paul Curtius, Berlin. 

In unserem Ehrenmitgliede Ferdinand Frensdorss ist ein 
Mann dahingegangen, der mit seinem hohen Alter von 98 Jahren 
noch an die Zeit des Ausschwungs unserer historischen Wissen- 
schaften heranreicht, hochverdient besonders um die Stadtrechts- 
geschichte. Seine „Stadt- und Gerichtsversassung Lübecks" ist 
noch heute von grundlegendem Wert. Die Neubearbeitung des 
lübischen Rechts hat er leider nicht mehr vollenden können. 

Nach den vorgenannten Personalveränderungen betrug der 
Mitgliederbestand am 31. März 1932: 

Ehrenmitglieder   
korrespondierende Mitglieder 

5 
3 

105 
44 
13 

ortsansässige Mitglieder 
auswärtige Mitglieder 
Kartellmitglieder  

insgesamt 170 
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Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder 
wurden wiedergewählt: der Vorsitzende Staatsrat Dr. Kretzschmar 
und Konsul H. G. Stoltersoht. Als Konsul Stolterfoht am 30. De- 
zember 1931 sein Amt niederlegte, trat durch Zuwahl Rechts- 
anwalt Vr. Adolf Jhde an dessen Stelle. 

Auf den Monatsversammlungen wurden folgende Vortrage 
geboten: 
am 27. Oktober 1931: Universitätsprofessor Dr. WUH. Mommsen, 

Marburg: Die Vorgeschichte des Weltkrieges, 
am 11. November 1931: Bibliotheksrat Dr. Heinr. Schneider: 

Ferdinand Rose, ein Lübecker Philosoph (nach Briesen aus 
Geibels Nachlaß). 

am 9. Dezember 1931: Museumsdirektor Vr. Carl Georg Heise: 
Bericht über die neueren Forschungen auf dem Gebiet der 
Lübecker Malerei und Plastik des späten Mittelalters (mit 
Lichtbildern). 

am 27. Februar 1932: Archivrat Dr. Georg Fink: Die Wette und 
die Entwicklung der Polizei in Lübeck, 

am 16. März 1932: Dr. Gerhard Neumann, Kiel: Hinrich Castorp, 
ein Lübecker Staatsmann der hansischen Blütezeit. 

Der Oktobervortrag fand im Rahmen der Dienstag-Vortrüge 
der Gemeinnützigen Gesellschaft statt. Ein ebenso geplanter 
Vertrag im Januar mußte infolge eines Mißverständnisses aus- 
fallen. 

Am 10. Mai 1931 fand ein Ausflug nach Cismar statt, wo 
die Reste jener Klosterbauten besichtigt wurden, die Mitte des 
13. Jahrhunderts den vormaligen Lübecker Benediktiner-Konvent 
des Johannisklosters aufnahmen; auf der Weiterfahrt schlössen 
sich Besuche der Kirchen zu Grube und Grömitz an. 

Von den „Mitteilungen" des Vereins erschien die Nr. 5 des 
16. Heftes. Auch brachte der Verein mit Unterstützung des Senates 
und der Gemeinnützigen Gesellschaft dem im Juni 1931 in Lübeck 
versammelten Deutschen Juristentag eine Ehrengabe entgegen. 
Der Band, der in der wissenschaftlichen Literatur anerkennende 
Beachtung gefunden hat, enthält Beiträge von Max Pappenheim, 
Heinrich Reincke, Fritz Rörig, Hans Teske, Gustav Radbruch und 
Hermann Stolterfoht, Julius Hartwig, Hermann Link, Otto 
Schorer, Hans Hartmann und Hans Böhmcker. 

H. G. Rahtgens GmbH., Lübeck 



Die Wette und die Lntwicklung der Polizei 

in Lübeck 

Von Leorg Fink 

Das Wort „Wette" ist mit seinen verschiedenen Bedeutungen^) 
und deren gemeinsamer Wurzel bezeichnend dafür, wie sich der 
Bedeutungsgehalt der sprachlichen Begriffe im Gebrauch wandelt. 
Es bedeutete ursprünglich ein Pfand, dann auch den Pfand- 
vertrag oder sonst eine Rechtsverbindlichkeit, weiter die Straf- 
zahlung, die man dem Richter für eine Gesetzesübertretung zu 
leisten hat. Der Kern aller dieser Bedeutungen ist: der aus- 
geglichene Rechtszustand, der durch Erlegung von Geld oder 
Geldeswert hergestellt wird. Wenn im heutigen Sinn des Wortes 
jemand mit einem anderen eine Wette abschließt, so gewährleistet 
er vertraglich irgendeine Tatsache oder einen Erfolg. Besteht die 
Tatsache nicht zu Recht, oder tritt der Erfolg nicht ein, so verfällt 
-er Einsatz, und damit ist der Vertrag erfüllt, der Mangel „wett" 
gemacht. Ebenso: brach jemand das Recht, so hatte er das mit 
einer Strafleistung wieder gutzumachen. Das alte deutsche Recht 
ging von der Voraussetzung aus, daß durch jede Gesetzesüber- 
tretung neben der Schädigung einzelner Rechtspersonen der 
öffentliche Rechtsfriede gebrochen war. Dementsprechend 
unterschied es zwischen „Buße" und „Wette". Mit der Buße 
versöhnt man den Geschädigten oder seine Sippe; man sichert 
sich z. B. gegen die Blutrache der Sippe eines Erschlagenen mit 
der Erlegung einer Buße, des sog. Manngeldes. Mit der Wette 
uersöhnt man den gebrochenen öffentlichen Rechtsfrieden. Die 
Buße zahlte man an die geschädigte Partei, die Wette an das 
Gemeinwesen. Das Lübische Recht unterschied nicht scharf zwischen 

vgl. Schiller-Lübben, Niederdeutsches Wörterbuch, unter „wedde"; 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch, unter „wett". 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII. L. 14 
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Buße und Wette. Es gebraucht für die Zahlung beider dieselben 
Ausdrücke (wedden, beteren; lateinisch: componere, emencksre, 
vackiare). Aber die beiden Ratsherren, denen das Einziehen der 
öffentlich rechtlichen Strafzahlungen oblag, nannte man Wedde- 
mestere, Wetteherren. Das Amt der Wetteherren, wie es 
sich allmählich auswuchs, wurde kurz als das „Gewedde" oder 
„die Wette" bezeichnet. Von dessen Entwicklung soll hier die 
Rede sein. 

über die älteste Bedeutung der ehemaligen Wette hat Pauli 
eine Arbeit veröffentlicht^), die sich auf das älteste Wettebuch 
stützt und mit der Höhe der Strafgelder und deren Einziehung 
beschäftigt. Der Verfasser behält sich im Text vor, in einer weiteren 
Veröffentlichung auf das zurückzukommen, was sich aus jenem 
Buch über die Entwicklung der Wette schließen läßt, ist aber diesen 
Aufsatz schuldig geblieben. 

Das älteste Wettebuch beginnt mit Verordnungen, Be- 
liebungen und Vergleichen, die sich zum größten Teil auf Handel 
und Gewerbe beziehen, und von denen die meisten im 14. und 
15. Jahrhundert, einige aber noch im 16. Jahrhundert erlassen 
sind. Die drei letzten Folien der ersichtlich durch viele spätere 
Einheftungen stark aufgeschwollenen ersten Lage — sie tragen 
die Ziffern XXVI, XXVII und XXVIII — eröffnen die 
Buchungen der einzelnen Strafgeldzahlungen, zu deren Fort- 
setzung dann Pergamentlage um Pergamentlage angeheftet ist. 
Zwischendurch sind auf einzelnen Seiten die von den Wette- 
herren an die Kämmerei abgeführten Beträge gebucht. Am 
Ende des Buches steht eine umständliche Luxusordnung und ein 
von dem Wetteherrn Hinrich Brömbse 1478 angelegtes Register 
über den Inhalt des Bandes. Pauli ist der Ansicht, daß wir in 
jenen „ohne alle Überschrift beginnenden Einzeichnungen von 
Straffällen nur das Fragment oder die Fortsetzung schon früher 
begonnener besitzen," und daß nach den darin vorkommenden 
Namen von Ratmännern und anderen Personen man diese 
undatierten Blätter in den Anfang des 14. Jahrhunderts zu 
setzen hat. Eine technische Untersuchung des Bandes hat mir 
indessen gezeigt, daß wir das Jahr 1321, mit dem der Spitzerr- 

-) Ztschr. d. B. f. Lüb. G. u. AK., Bd. 1 S. 197—218. 
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eintrag der Verordnungen datiert ist^), auch als das Anfangsjahr 
der gesamten Einträge, mithin als das Eröffnungsjahr des Buches 
anzusehen haben. 

Drei der ersten Folien bilden die umgebrochenen vorderen 
Bogenhälften der genannten Folien XXVI—XXVIII. Von 
den dazwischen gehefteten Blättern läßt eine ganze Reihe erkennen, 
daß auf ihnen alte Foliennummern getilgt oder abgeändert sind. 
Die Spitzeneinträge dieser ursprünglichen Folien ergeben eine 
chronologische Reihe der erlassenen Verordnungen und Ent- 
scheidungen. Die Wetteherren haben dann Erlasse, die sich auf 
die einzelnen Gewerbe beziehen, jeweils unter die erste dasselbe 
Gewerbe betreffende Ordnung geschrieben und, wenn der Raum 
dort nicht mehr ausreichen wollte, weitere Blätter eingefügt, 
später auch die Foliierung entsprechend abgeändert. An die 
Strafeinträge ließen sich, weil sie am Ende standen, laufend 
weitere Lagen anheften. Auch in ihnen setzte sich bald eine gewisse 
Systematik durch, indem der buchführende Wetteherr jedem 
Gewerbe oder auch je einer bestimmten Strafkathegorie unter 
besonderer Überschrift ein paar Seiten einräumte. 

Zu dem angenommenen Eröffnungsjahr des Buches stimmen 
auch, soweit sie nachgeprüft wurden, die in den Strafeinträgen 
genannten Personennamen. An 7. Stelle ist dort ein äominu8 
Johannes de Schepenstede genannt, dem Herrentitel nach ein 
Ratsherr. Johann van Schepenstede wurde 1322 zu Rate erwählt. 
Der vierte genannte Ratsherr, der im 20. Eintrag vorkommt, 
gibt uns zugleich einen Begriff von den Zeitabständen, in denen 
die Einträge — wenigstens zu Anfang — erfolgten. Albrecht 
van der Molen saß nämlich erst seit 1327 im Rate. 

Vor der Anlage des Buches werden die Strafen auf einzelnen 
kleinen Pergamentstücken aufgezeichnet worden sein. In den 
ältesten Aufzeichnungen der Kämmerei besitzen wir Belege dafür, 
daß man sich damals mit dieser primitiven Buchungsart behalf. 

Daß die Einziehung der Strafgelder die ursprüngliche Auf- 
gabe der Wetteherren war, beweist ihre Bezeichnung: Als wedde- 
mestere erscheinen sie zuerst in der Ratssetzung, die Albrecht 

b) Jedenfalls vom 29. Dezember, also — nach dem damaligen Beginn 
deS Kalenderjahres zu Weihnachten — des Jahres 1320. Vgl. Lüb. UB. I l 403! 

14* 
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von Bardewiek vom Jahre 1298 überliefert^). Die Rechts- 
grundlage, nach der die Strafen erkannt wurden, das Lübifche 
Recht, lebte jahrzehntelang nur in mündlicher Überlieferung, 
lag aber damals längft in Handschriften vor. Nach Hach^) ist der 
Rechtskodex von 1240 bei der Wette aufbewahrt gewesen. Was 
die Wetteherren in ihrem ältesten Buche an Rechtsbestimmungen 
eintrugen, sind Sonderverordnungen, die an die Seite des 
gemeinen Rechtes traten. Und sie sind nach dem Zeitpunkt ihres 
Entstehens wie nach ihrem vorwiegenden Inhalt bezeichnend für 
die Entwicklung der lübeckischen Verhältnisse. 

Mit dem 14. Jahrhundert bahnte sich nach und nach ein 
bemerkenswerter Umschwung im Lübecker Wirtschaftsleben an: 
der Einzug der geschlossenen Stadtwirtschaft. Bis dahin war 
das Spiel der wirtschaftlichen Kräfte frei. Jeder konnte unbeengt 
seinen Geschäftsvorteil suchen, und der Wagemut der Kaufleute 
wie der Fleiß der Handwerker hatte zu einem ansehnlichen Wohl- 
stand geführt, aber auch ein starkes Anwachsen der am Produktions- 
prozeß wie am Handel Beteiligten im Gefolge gehabt, so daß 
man schließlich besorgt wurde, ob der Einzelne auch ferner auf 
seine Rechnung kommen könne. So verlangte denn der Schutz 
der Schwächeren eine Regelung des Wirtschaftsprozesses, welche 
die Rechte und Pflichten der Einheimischen näher umschrieb und 
den Wettbewerb der Fremden, der „Gäste", einschränkte. Und 
wenn die damalige Obrigkeit väterlich dafür sorgte, daß jedem 
das Seine wurde, so wachte sie auch in patriarchalischer Besorgnis 
darüber, daß der eine wie der andere mit dem Erworbenen 
haushielt: sie erließ Bestimmungen, welche die Bürger davor 
bewahren sollten, über ihre Verhältnisse zu leben, zuerst gelegent- 
liche Einzelbestimmungen, schließlich eingehend und zusammen- 
fassend sogenannte Luxusordnungen. 

Der Rat erließ Bestimmungen — da waren dann auch Kräfte 
nötig, die deren Befolgung überwachten. Denn je umfangreicher 
und weniger übersichtlich das Gemeinwesen geworden war, 
um so weniger blieb es dem Rate möglich, sich körperschaftlich 
jedes Zweigs der Verwaltung anzunehmen. Man begann noch 

«) Lüb. UB. II 1017. 
°) Hach, Das alte Lübeckische Recht, S. 7. 
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mehr zu organisieren, als es bereits in den Zeiten der kleineren 
Verhältnisse geschehen war. Was lag nun näher, als daß man 
den Ratsherren, denen bereits das Einziehen der Strafgelder 
für Verstöße gegen das gemeine Recht oblag, nun auch die Wetten 
für Übertretungen der Sonderverordnungen einzufordern über- 
trug, und daß diese Ratsherren, die Wetteherren, daraus Ver- 
anlassung nahmen, jene Sonderverordnungen aufzuzeichnen? 

Der erste dieser aufgezeichneten Ratserlasse ist eine Ver- 
ordnung gegen die Vorkäuferei. Wer Fisch oder andere Lebens- 
mittel schon vor der Auslage auf dem Markt den Händlern abkaufte, 
hatte an die Älterleute seines Amtes Strafe zu zahlen; im Wieder- 
holungsfälle mußte er vor den Wetteherren auf ein Jahr „die 
Stadt verschwören," d. h. sich verpflichten, die Stadt so lange 
zu meiden. Ließ er sich trotzdem betreffen, erhöhte sich die Strafe. 
Im Wiederholungsfälle war er in ein Buch zu vermerken. In 
dieser Verordnung wird also den Wetteherren ein bestimmter 
Auftrag erteilt: sie hatten jene Verpflichtung abzunehmen, also 
auch die Namen der Betreffenden in ein Buch zu vermerken. 
Vermutlich verdankte diesem Auftrag das Buch seine Entstehung, 
und es wurde mit dem Eintrag der Verordnung begonnen. Ihr 
Inhalt verlangt Marktaufsicht im Sinne des gemeinen Wohles: 
jeder Käufer sollte die gleichen Bedingungen vorfinden, keiner 
sich Sondervorteile verschaffen, durch die andere benachteiligt 
wurden. 

Der Geist der Verordnung ist bezeichnend für die Anfänge 
des Aufgabenkreises der Einrichtung, die wir heute Polizei nennen. 
Wir verstehen unter Polizei die obrigkeitliche Wahrung der 
Ordnung im bürgerlichen Leben durch verwaltende staatliche 
Tätigkeit*). Diese verwaltende Tätigkeit hat sich gewissermaßen 
in die Lücken der bestehenden Rechtsordnung eingeschoben, 
zunächst wohl die Durchführung ihrer Satzungen durch eine 
überwachende und strafende Wirksamkeit gewährleistet, dann aber 
auch ergänzende Bestimmungen erlassen und sich einzelner Gebiete 
angenommen, die vom gemeinen Recht nicht ausreichend erfaßt 
wurden. Die Beobachtung solcher Lücken war zuerst im kleinsten 

°) Nach Kurt v. Wolzendorff, Der Polizeigedanke des modernen Staates, 
S. 5. 
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öffentlichen Rechtskreis möglich, in der Gemeinde. Als der Staat 
an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert begann, Land- 
ordnungen zu erlasfen, brauchte er nichts Neues mehr zu schaffen, 
sondern nur für seine Zwecke umzugestalten, was bereits von den 
Kommunen vorgebildet war. Markgenossenschaft und Dorf- 
gemeinde hatten zuerst die Nutzung ihrer Allmende, also ihrer 
Weide, Heide, Wälder und Gewässer, geregelt, Flurordnungen 
erlassen, das Land durch Wege und Stege erschlossen, durch Deiche 
und Dämme geschützt^). Der Stadtgemeinde lag es am nächsten, 
Handel und Verkehr zu ordnen. Sie beginnt mit der Aufsicht über 
Maß und Gewicht und mit der Überwachung des Lebensmittel- 
marktes. 

In Lübeck hat die Wahrnehmung der polizeilichen Pflichten 
vornehmlich dem Aufgabenkreis der Wette angehört, deren 
Tätigkeit sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts erstreckte. Wenn 
anderwärts mit der Zeit der Staat sich der Polizeiaufgaben 
annahm, also die Staatsgewalt in das eindrang, was in den 
Anfängen die Kommunalverwaltung geschaffen hatte, so zeigt 
sich in Lübeck eine Entwicklung ohne Bruch. Denn schon nach den 
ersten Jahrzehnten der Stadt, also lange bevor die Staaten eine 
Polizei einrichteten, waren hier Staatsgewalt und Stadtobrigkeit 
eins und dasselbe. Die Polizeihoheit lag in den Händen des Rates. 

Die Ansänge der städtischen Polizei liegen in der Aufsicht 
über die gewerbliche Zubereitung und den Verkauf der Lebens- 
mittel. Denn die elementarste Grundlage der menschlichen Wohl- 
fahrt ist die Nahrung. Das in den 1160er Jahren der Stadt 
verliehene Privileg Heinrichs des Löwen, das die Grundlage 
ihrer Rechtsentwicklung bildet, räumte der Stadt bereits ein 
besonderes Aussichtsrecht über den Lebensmittelmarkt ein, indem 
es ihr zwei Drittel der Strasgelder von gewerblichen Vergehen 
der Bäcker, Fleischer und Wirte zuwies. Der echte Barbarossabrief 
von 1188 muß diese Freiheit bestätigt und darüber hinaus der 
Stadt das Recht zuerkannt haben, von sich aus die Rechtssätze 
durch WilMren, Koren (vecreta) zu ergänzen^). Jedenfalls 

') vgl. Varges, Die Wohlfahrtspflege in den deutfchen Städten des 
Mittelalters (Preuß. Jahrb. 81), S. 2S2. 

') Rörig, Hanfifche Beiträge, S. 18 und 34. 
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setzt das Rechtsfragment, das vor 1225 aufgezeichnet worden sein 
muß, dieses Recht der Stadt voraus. Bei der Überarbeitung des 
Barbarossaprivilegs legte sich dann der Rat das Recht zu, die 
Verstöße gegen seine Koren ohne Mitwirkung des kaiserlichen 
Vogts zu richten, wobei dem Vogt nur sein Anteil an der Buße 
gewahrt wurde. In dieser Form ist der Satz durch den Freibrief 
Friedrichs II. von 1226 bestätigt worden. Damit war vollends 
die Polizeigewalt der Stadtobrigkeit begründet. Was die Hand- 
schriften des Lübischen Rechts an solchen „Koren" des Rates 
ausweisen, ist überwiegend polizeilicher Natur^). 

Die Satzungen über den Handel beschränken sich im älteren 
Lübischen Recht zunächst fast ausschließlich auf Maßregeln gegen 
den Gebrauch falschen Maßes und Gewichts. Frensdorff erklärt 
es aus der beweglichen Natur des Handels, wenn man es vorzog, 
handelspolizeiliche Bestimmungen durch besondere Verordnungen 
zu erlassen, anstatt sie im gemeinen Recht festzulegen. Daneben 
finden sich Ansätze zum Gästerecht. Für die Gewerbetreibenden 
enthält das Lübische Recht eine Bestimmung, die den Mißbrauch 
der Morgensprachen, also der Versammlungen der Handwerker- 
körperschaften, unter Strafe stellt. Auch wurden die Amtsmeister 
der Bäcker für Verstöße gegen die Brottaxe mit doppelter Wette 
belegt. Ein Schmied, der ein Pferd vernagelt, ist haftpflichtig. 
Baupolizeiliche Sätze des Lübischen Rechts regeln Neubau, 
Näherbau, gemeinsame Mauern, überbau, Tropfenfall und 
Hausabbruch. In das Gebiet der Gesundheitspolizei gehören die 
Artikel über die Anlage von Aborten, Schweineställen, Badestuben 
und Backhäusern. Ansätze zu verkehrspolizeilichen Vorschriften 
finden wir in Artikeln über bissige Hunde, Verletzungen durch 
Vieh, Wagen oder Reiter. Leib und Leben schützte ein Verbot 
unbefugten Waffengebrauchs. Auch Amtsbeleidigung und Wider- 
stand gegen die Staatsgewalt waren bereits unter Strafe gestellt. 

Die Mehrzahl der Verstöße gegen die Rechtssätze polizeilicher 
Natur — eben jene „Koren" — wurde mit dem charakteristischen 
Strafmaß des unter Königsbann richtenden Vogtes geahndet, 
nämlich mit 60 Schillingen — 3 Mark Silber. Die kleine Wette 

') Frensdorff, Die Stadt- und Gerichtsverfaffung Lübecks im 13. und 
14. Jahrh., S. 74 ff., 126, 128 ff. 
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von 4 Schillingen erscheint überwiegend als gerichtliche Ordnungs- 
strafe. Verstöße gegen die Ordnung im Berkehrsleben werden 
aber auch schon mit höheren, ja mit recht hohen Sätzen gebüßt. 
So wettet 10 Mark Silber, wer an verbotener Stelle Holz auf- 
schichtet, oder ein Gast, der verbotenen Handel trieb. Für eine 
besondere Wettestrafe hatte man die Bezeichnung „Vorsate." 
Sie kam bei einzelnen Straftaten in Anwendung, denen das 
Merkmal der Vorsätzlichkeit anhaftete, ist übrigens altes Soester 
Rechtsgut. Bei besonderen Fällen der Erpressung kommt sie vor 
und bei Körperverletzungen, denen der äolu8 einer bestehenden 
Feindschaft anhaftet. Bei vorsate erhöhte sich die Strafe von 
10 Mark Silber für den Friedebruch um ein Fuder Wein. Die 
gerichtlichen Strafsätze staffelten sich weiter zu ganz überraschender 
Höhe. Es braucht nicht wunderzunehmen, daß einer, der wegen 
Körperverletzung mit scharfer Waffe in Tateinheit mit Flucht 
oder wegen Totschlags friedlos gelegt war, seines ganzen Ver- 
mögens verlustig ging. Erstaunlich sind aber die überaus hohen 
Geldbußen, mit denen man die Zuwendung liegenden Gutes 
an Fremde, an Ritter oder an die Kirche zu verhindern suchte 
(60 Mark Silber) oder auch nur den Abfluß von Vermögenswerten 
nach auswärts: 100 Mark Silber wettete, wer seiner vom Lande 
eingeheirateten Frau testamentarisch mehr zuwies als ihre Kleider! 
60 Mark Gold (— etwa 600 Mark Silber) wettete, wer ein von 
Ratspersonen gelegtes Friedegebot brach. Die Höhe dieser Bußen 
kann man ermessen, wenn man damit vergleicht, daß der Chronist 
Arnold für den Anfang des 14. Jahrhunderts das Gehalt des 
Utridervogtes, des höchsten militärischen Würdenträgers, auf 
80 Mark angibt und diese Summe als „riken sold" bezeichnet. 
Gerichtsbußen, die das Jahrgehalt eines höheren Beamten wohl 
gar um ein Mehrfaches übersteigen, waren eine schwer tragbare 
Vermögenseinbuße. Nun hat aber Pauli aus den Einträgen der 
Wetteherren festgestellt, daß solche Strafen wohl oft genug 
ausgesprochen, aber nicht bei Heller und Pfennig beigetrieben 
wurden. Das Lübische Recht hält den Grundsatz fest: „Dat licht 
aver an den radmannen, wat se van dem broke nemen willen." 
In der Tat ersehen wir aus den Strafverbuchungen, daß die 
höheren Strafen in Raten gezahlt wurden und bisweilen nur die 
Hälfte oder ein Drittel davon, ja noch weniger, wirklich erlegt 
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wurde. Auch das Vorkommen einer Anmerkung der Wetteherren, 
daß von der Strafe nichts nachzulassen sei, beweist, daß man in 
anderen Fällen Milde walten ließ. 

Die Strafverbuchungen der Wetteherren beschränken sich 
indessen bei weitem nicht auf die durch das Lübische Recht mit 
Strafe bedrohten Übertretungen. Soweit die Straftat namhaft 
gemacht ist, kommen z. B. ganz eigentliche Polizeistrafen wegen 
nächtlichen Umherschweifens, wegen Schlägereien, wegen ver- 
säumter Nachtwache, wegen „insolentia," also wohl Beschimpfung 
von Mitbürgern u. dgl. vor. Dazu treten alle jene Buchungen, 
in denen die Bestraften lediglich als Angehörige eines bestimmten 
Berufes bezeichnet oder seitenweise mit ihren Berufsgenossen 
zusammengefaßt sind, woraus wir schließen dürfen, daß es sich um 
Verstöße gegen die gewerblichen Vorschriften handelt. Hier treten 
uns nicht allein Handwerker entgegen, sondern auch Kaufleute. 

Eine Gelegenheit, allgemeingültige Anordnungen bekannt- 
zugeben und regelmäßig in Erinnerung zu bringen, hatte man in 
den Burspraken^o), regelmäßigen Abkündigungen vom Rathause 
aus vor versammelter Bürgerschaft. Es bildete sich für jeden der 
vier Termine (Petri Stuhlfeier — 22. Februar, Jakobi — 25. Juli, 
Martini — 11. November und Thomä 21. Dezember) eine 
bestimmte schriftlich niedergelegte Folge von Abkündigungssätzen 
heraus, die nach und nach durch neue Zusätze erweitert wurde. 
Neben Artikeln, die jederzeit gleiche Bedeutung hatten, finden 
sich andere, deren Inhalt zu der betreffenden Jahreszeit besonders 
beherzigenswert war. Daß man die Obrigkeit in der Bekämpfung 
des Vagabundenunwesens unterstützte, daß man sich selbst nicht 
unnütz herumtrieb, die Waffenverbote einhielt, im Verkehr mit 
Respektspersonen sein Mundwerk wahrte, daran durfte zu jeder 
Zeit erinnert werden. Aber daß der reisende Kaufmann vor der 
Abfahrt sein Haus bestellte, mit Nahrung und Wehr versah, 
wurde am füglichsten vor der Zeit der großen Fahrten, also im 
Frühjahr, zum Petritermin, in Erinnerung gebracht. Vor der 
Eröffnung der Schiffahrt wurde auch vor der Unterstützung der 
Seeräuber wie vor dem Verschlämmen der Wasserläufe gewarnt, 
im Frühjahr an das Entrichten des Osterschosses erinnert. Mit 

Senatsakten „Lübisches Recht", Konv. 4. 
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der Eröffnung des Marktes hing ferner der Hinweis auf die 
gangbaren Münzsorten zusammen. Später traten zu den Petri- 
abkündigungen Verwarnungen vor fastnächtlicher Mummerei 
hinzu. In Zeiten der Teurung machte man das Haushalten mit 
Getreide besonders zur Pflicht. Zum Jakobitermin wurde jedem 
Unbeschäftigten die Hilfeleistung bei der Ernte befohlen. Die 
Besucher der schonenschen Messen verpflichtete man auf den 
Gehorsam gegen den lübschen Vogt auf Schonen. Im Anschluß 
wurde auf die Vorschriften für den Heringshandel hingewiesen 
und wieder vor Beihilfe zum Seeraub gewarnt. Zu Martini, 
wenn der Winter begann, dachte man wieder der Sorge für den 
Hausstand, befahl das zeitige Wachtgehen, verbot nächtliches 
Umhertreiben und unmäßige Gastereien. An Thomä endlich, zu 
Mittwinter, lag es nah, das leichtfertige Umgehen mit Feuer 
und Licht wie nächtlichen Mummenschanz und unziemliche Spiele 
zu verbieten. Daneben kehren zu allen Terminen bestimmte Sätze 
des gemeinen Rechts wieder: familienrechtliche über Verlöbnis, 
Heirat, Vormundschaft, handelsrechtliche, Sätze der Münzordnung, 
polizeiliche über das Benehmen im Verkehr, über das Herbergen 
von Fremden und vieles andere. Mit dem Jahre 1555 begann 
der Rat, einzelne Vorschriften auf Tafeln im Rathause aus- 
zuhängen und bei den Burspraken darauf hinzuweisen. Die 
Burspraken wurden erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1803 
oder 1809) abgeschafft, als sie in ihrer patriarchalischen Form 
und mit ihrem auf kleine Verhältnisse zugeschnittenen Inhalt 
längst nicht mehr zeitgemäß waren"). Früher hatten sie zur Genüge 
die Stelle der späteren polizeilichen Anschläge und gedruckten 
obrigkeitlichen Verordnungen ausgefüllt. Daneben waren auch 
von den Kanzeln der Kirchen herab Ratsverordnungen bekannt- 
gegeben worden. 

Zu allen diesen allgemeingültigen polizeilichen Anordnungen 
traten nun mit dem 14. Jahrhundert in wachsender Zahl jene 
Sonderordnungen, die Einzelheiten des Handels und der Gewerbe 
regelten. Daß es bereits im 13. Jahrhundert Körperschaften der 
einzelnen Handwerkerberufe gab, dürfen wir aus gewissen Stellen 
des Lübischen Rechts schließen; einmal aus der Erwähnung der 

vgl. Mitteilungen d. B. f. Lüb. G. u. AK., Heft 12 S.S5 (I. Hartwig). 
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Morgensprachen und ferner aus der Nennung von „Meistern" 
der Bäcker, wie ursprünglich ausschließlich die Älterleute der 
Nmter bezeichnet wurden. In einem Wismarer Stadtbuche aus 
der Mitte des 13. Jahrhunderts ist eine Lübecker Bäckerordnung 
schriftlich niedergelegt, die in Lübeck selbst nicht erhalten ist^^). 
Dem hierzulande üblichen Ausdruck „Nmter" für die Körper- 
schaften der Harrdwerker liegt die Anschauung zugrunde, daß es 
sich um Berwaltungseinrichtungen im Dienste der öffentlichen 
Wohlfahrt handelt. Es hing von der Bedeutung ab, die ein 
Handwerk hatte, ob der Rat seinen Vertretern das Recht einräumte, 
ein „Amt" zu bilden. Anderen Handwerkern gab der Rat von sich 
aus Ordnungen. Den Ämtern aber gestattete er, ihre Satzung 
in Gestalt einer „Rolle" selber auszuarbeiten, behielt sich dabei 
nur das Recht vor, solchen Rollen durch die obrigkeitliche Bestäti- 
gung Gültigkeit zu verleihen und jederzeit — natürlich nur soweit 
es geboten schien — Änderungen zu verfügen. Vielerlei von dem 
Inhalt der Rollen mag schon vor der schriftlichen Niederlegung 
Amtsbrauch gewesen sein. Unklarheiten in der Auffassung, 
Streitigkeiten, die sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung er- 
gaben, oder die Sorge, von Rechten abgedrängt zu werden, 
boten mit der Zeit Anlaß, den Inbegriff der Amtsbräuche und 
-rechte in Gestalt der Rollen schriftlich niederzulegen. So ist es 
denn bezeichnend, daß auch die Aufzeichnung der Rollen in jener 
Zeit einsetzte, als das Wirtschaftsleben starrere Formen anzu- 
nehmen begann. Als frühste ist die der Pergamentmacher vom 
Jahre 1330 bekannt. Ein Viertel der ersten Rollenaufzeichnungen 
der einzelnen Ämter entstammt dem 14. Jahrhundert, etwa die 
Hälfte aus dem 15. und das restliche Viertel aus dem 16. Jahr- 
hundert. Die Rollen entwickelten sich also im gleichen Zeitraum 
wie die anderen Ordnungen und Schlichtungen, die uns durch das 
älteste Wettebuch überliefert sind; eine ganze Reihe von ihnen 
wurde ebenfalls dort eingetragen. 

Nach dem Wortlaut in Paulis Aufsatz über die Wette müßte 
man annehmen, daß das Wettebuch nur solche Vorschriften ver- 
zeichnet, in denen Geldstrafen angedroht sind, daß also die Wette- 
herren nur in ihrer ursprünglichen Eigenschaft als Einzieher der 

Wehrmann, Die ältesten lübeckischen Zunstrollen, S. 19 f. 
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obrigkeitlichen Strafgelder an ihnen interessiert gewesen wären. 
Das ist aber nicht der Fall, vielmehr finden sich auch Verordnungen 
ohne Strafandrohungen. Die Ordnung selber muß also für die 
Wetteherren von Bedeutung gewesen sein, gewiß in dem Sinne, 
daß sie die Jnnehaltung überwachten und im Qbertretungsfalle 
die Bestrafung oder Abstellung des Mangels zu veranlassen hatten. 
Denn schon damals hat der Rat nicht mehr in seiner Gesamt- 
heit alle vorkommenden Fälle bearbeitet. Das lag im Wesen 
der mehr und mehr aufkommenden Ratsausschüsse. 

Erlassen waren die Ordnungen und Verordnungen vom Rat. 
Er allein war Inhaber der gesetzgebenden Gewalt wie der Gerichts- 
und Polizeigewalt. Willküren, welche die Nmter erließen, erhielten 
auf seine Anordnung durch Eintrag ins Wettebuch bindende Kraft. 
In den Nlterleuten der Zünfte hatte er bzw. seine Deputation, 
die Wette, polizeiliche Hilfsorgane. Vor allen Dingen war es 
die Aufgabe der Nlterleute, die Güte der Arbeit ihrer Amtsgenossen 
zu prüfen und Arbeiten, die sie verwarfen, zur rollenmäßigen 
Bestrafung auf das Rathaus zu bringen. Sie schlichteten auch 
innere Streitigkeiten, und kein Handwerker durfte den Weg der 
gerichtlichen Klage beschreiten, ehe von den Nlterleuten die Güte 
versucht war. Ferner brachten die Alterleute Beeinträchtigungen 
des Amts durch Nichtangehörige wie Überschreitungen der 
Rechtsgrenzen durch andere Nmter vor den Rat. Daher die vielen 
Schlichtungen zwischen dem einen und anderen Amt, wie sie im 
Wettebuche verzeichnet stehen. 

Die Versammlungen der Nmter, die von den Nlterleuten 
einberufen wurden und unter ihrem Vorsitz die Amtsangelegen- 
heiten ordneten, waren die Morgensprachen. In älterer Zeit 
war nur bei einigen wenigen Ämtern, deren Überwachung man 
aus politischen Gründen für angebracht hielt, die Anwesenheit 
einer Ratsperson bei den Morgensprachen erforderlich. Erst 
seit dem Jahre 1586 war die Anwesenheit eines Ratsmitgliedes 
allgemein angeordnet, wurde aber nicht streng durchgeführt. 
Natürlich waren es die Wetteherren, die hier den Rat zu vertreten 
hatten. Nur bei den Gewandschneidern waren immer die 
Kämmereiherren zugegen^^) Freilich waren die Gewandschneider 

A. Hagedorn, Mitteilungen d. V. f. Lüb. G. u. AK., Heft 1 S. 115 ff. 
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kein Handwerksamt, sondern Kaufleute^^). Die Erklärung Wehr- 
manns, wonach in der Beschickung ihrer Morgensprachen durch die 
vornehmste Ratsdeputation eine Auszeichnung zu erblicken sein 
soll^^), erscheint mir aber doch nicht berechtigt. Der Zweck der 
Morgenansprachen der Gewandschneider war das Lateln, d. h. 
die Verlosung der Laden an die Mitglieder. Da die Vermietung 
der Laden durch die Stadt geschah, waren die Kämmereiherren 
als Vertreter der städtischen Finanzen dafür zuständig, und der 
feierliche Brauch ihrer Anwesenheit wird als Überlieferung bei- 
behalten worden sein, als die Laden nicht mehr für Rechnung 
der Stadt vergeben wurden. 

Das Recht, Morgensprachen zu halten, verlieh der Rat. 
Der betreffende Satz des Lübischen Rechts konnte sich nur auf die 
Handwerker beziehen, da dem Kaufmann das Recht der Morgen- 
sprache durch Privileg König Rudolfs I. von 1275 verbrieft war^b). 
Der Unterschied beleuchtet die größere Freiheit, welche die Kauf- 
leute ohnehin genossen. Es ist das Verdienst Luise von Winter- 
felds^^), die Bedeutung der ursprünglichen großen Kaufleute- 
vereinigung Lübecks klargestellt zu haben. Unter dem Namen 
„der meyne kopman by der Travene" waren alle in Lübeck ver- 
kehrenden Kaufleute, einheimische wie fremde, ähnlich wie auf 
Gotland die „Kaufleute am gotischen Ufer" zusammengeschlossen, 
um von sich aus den Handelsverkehr zu regeln. Wohl waren sie 
dem Rate unterstellt, leiteten aber doch ihr Recht in erster Hinsicht 
von der Gnade Gottes unmittelbar ab und haben jedenfalls 
ursprünglich aus eigener Machtvollkommenheit Bußen angedroht 
und erhoben, vielleicht sogar über die im Hafenbereich zum 
Verkauf zugelassenen Handwerker durch ihre vier Nlterleute ein 
Aufsichtsrecht ausgeübt. Die alte Ordnung^^) des gemeinen 
Kaufmannes bei der Trave ist in den Jahren 1334—1339 ins Wette- 
buch eingetragen worden. Im Jahre 1484 wurde die Ordnung 
vom Rate erneuert, und in dieser neuen Fassung war auch die 
obrigkeitliche Stellung des Rates durch eingeschobene Nennungen 

vgl. Rörig, Hansische Beiträge, S. 222 sf. 
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gewahrt, übrigens hatte zweifellos bereits die ursprüngliche 
Form der Ordnung durch ihren Eintrag ins Wettebuch die obrigkeit- 
liche Anerkennung gefunden und damit die Kraft eines Gesetzes 
erlangt. In den Organen des Handelsverkehrs am Hafen haben 
sich Spuren des Gemeinen Kaufmannes noch bis in die jüngste 
Zeit erhalten: Das Abhängigkeitsverhältnis der Trägerkörper- 
schaften von den seefahrenden Kollegien, die Stellung des Trave- 
vogtes gegenüber den Schonenfahrern, die Verlehnung des 
Prahmschreibers durch die Rigafahrer. Als Beweisstück für die 
Abhängigkeit der Träger vom Gemeinen Kaufmann dient u. a. 
die vom Rate erlassene Heringsordnung von 1461, die ebenfalls 
durch das älteste Wettebuch überliefert ist. Ihr waren im Wette- 
buch tafelartig auf steifem Pergament Abbildungen der Packzeichen 
beigegeben, wie sie für die einzelnen Heringssorten vorgeschrieben 
waren. Mit Brauerordnungen des Wettebuches waren Vor- 
schriften für den Bierhandel verbunden. Krämerordnungen 
schützten den Kleinhandel vor übermäßiger Konkurrenz der 
fremden Händler und grenzten die Marktgerechtigkeit der Krämer 
gegen die der einzelnen Handwerksämter ab. 

Mit dem Ende des 14. Jahrhunderts setzten die Schiedssprüche 
ein, welche die Rechte der einzelnen Ämter und Zünfte, namentlich 
die Berechtigungen auf Grenzgebieten, genauer festlegten. Um 
solche Schiedssprüche wandten sich die Älterleute an den Rat. Er 
entscheidet und läßt die Wetteherren den Spruch in ihr Buch ein- 
tragen. Noch hundert Jahre nach Anlegung des Buches treten die 
Wetteherren selber als Schiedsrichter nie in die Erscheinung. 
Zum erstenmal kommt das 1435 vor. Von diesem Zeitpunkt ab 
nimmt ihre richterliche Tätigkeit zu, wenn auch immer noch 
häufiger der volle Rat die Entscheidung fällt. Es besteht keine 
richterliche Konkurrenz zwischen Rat und Wette, vielmehr treten 
die Wetteherren stets als Deputierte des Rates aus. Nur ganz 
vereinzelt fehlt eine ausdrüMch darauf hinweisende Formel wie 
„van hete wegen des rades." Der Rat weist ihnen Fälle zu, für 
die schon Richtlinien in Vorentscheidungen vorlagen, oder Ent- 
scheidungen von geringerer Tragweite. Es kommt vor, daß zwischen 
zwei Ämtern zuerst der Rat einen Spruch fällt, bei Wiederholung 
den Wetteherren die Entscheidung überläßt; oder umgekehrt, daß 
zuerst die Wetteherren mit dem Spruch beauftragt werden, und 
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erst, wenn sich eine Partei dabei nicht zufrieden gab, sich das 
Plenum des Rates mit der Sache befaßte. Grundsätzlich hatten 
die Sprüche der Wette, die auf ausdrückliche Anordnung des 
Rates gefällt werden, die gleiche bindende Kraft wie die Ent- 
scheidungen des Rates selber, denn durch den Mund seiner W- 
geordneten sprach der Rat. Bon diesem Zustand freilich war 
nachher der nächste Schritt, daß die Wetteherren summarisch mit 
der Wahrnehmung polizeigerichtlicher Entscheidungen beauftragt 
wurden, also recht eigentlich Polizeigericht wurden, und der Rat 
dann als Obergericht die zweite Instanz darstellte^'). Das Wette- 
buch bietet keinen Beleg dafür, daß schon zu Beginn des 15. Jahr- 
hunderts die Wetteherren richterliche Bollmacht gehabt hätten. 
Um so bemerkenswerter ist eine Erklärung, die der Rat 1407 in 
der Antwortschrift auf die Beschwerden der Bürgerschaft abgibt^). 
Sie lautet: „Bortmer, umme de rullen to rechtverdigende etc., 
da antwerde wi so to, dat den weddeheren unde den ghennen, 
de darmede by sitten'^), dat bevolen is, den ryken to richtende 
alse den armen unde den armen alse den ryken, unde is daran wes 
versumet, dat me dat noch rechtverdige, dat is unse begheringe." 
Hiernach müssen die Wetteherren die Bestrafungen aufgrund 
der Amtsrollen damals schon selbständig ausgesprochen haben, 
während der Rat wohl nur noch Entscheidungen grundsätzlicher 
Natur traf, um Unklarheiten der Rollen richtigzustellen, wie er 
sich denn die Abänderung der Rollen vorbehalten hatte. Er trat 
also in diesem Falle als Inhaber der Gerichtshoheit rechtweisend 
oder rechtändernd auf. 

Bon einer besonders regen schiedsrichterlichen Tätigkeit in 
Handels- und Gewerbesachen legen die Jahre 1450—1480 im 
ältesten Wettebuche Zeugnis ab. Wenn dort nachher nur noch 
vereinzelte Entscheidungen grundsätzlicher Art folgen, so erklärt 
sich das daraus, daß die Wetteherren zu Anfang der 1480er 
Jahre begonnen hatten, Jahrbücher zu führen, in denen sie unter 
einzelnen Rubriken die Borgänge, namentlich die auf die Gewerbe 

") Ich zweifle nicht, daß Pauli (a. a. O. S. 204) die Verhältnisse so ge- 
sehen hat und Hermann Lagemann, Polizeiwesen und Wohlfahrtspflege in Lübeck, 
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bezüglichen, buchten. Im Jahre 1557 erkannten aber die Wette- 
herren die Notwendigkeit, sich eine handliche Übersicht der Vor- 
entscheidungen in einem besonderen Bande anzulegen. Aus 
dieser Erkenntnis ging, wie die Vorrede besagt, das sogenannte 
„Braune Wettebuch" hervor. Darin wurden alle Vorgänge seit 
dem Jahre 1540 in zeitlicher Folge kurz skizziert und durch ein 
alphabetisches Register erschlossen. 

Das braune Wettebuch beweist in noch höherem Maße, daß 
die Tätigkeit der Wetteherren keineswegs auf Gewerbeaussicht 
beschränkt war. Schon im ältesten Wettebuche fanden sich Be- 
stimmungen aus dem Gebiete der Wohlfahrtspolizei. Ein Artikel 
„van den soden" ermächtigte die Wetteherren zu einer Bestrafung, 
wenn jemand einen Brunnen überlaufen ließ. Eine Luxusord- 
nung fand bereits eingangs Erwähnung. Frensdorff, ein be- 
sonders gründlicher Kenner des Lübischen Rechts, stellt mit Recht 
fest, daß die vielen Amtsrollen deshalb in das Wettebuch ein- 
getragen waren, weil die Aburteilung der Vergehen der Hand- 
werksinnungen einen Hauptgegenstand der Tätigkeit des Rats- 
gerichts ausmachte^^), also: nicht ihre ausschließliche Bedeutung 
für die Wirksamkeit der Wette, sondern ihre umfangreiche Rolle 
in der Tätigkeit des Rates bildete den Grund dafür. 

Kurz nach dem Beginn der buchmäßigen Aufzeichnungen der 
Wetteherren — in der Mitte des 14. Jahrhunderts — vollzog sich 
in der lübeckischen Verwaltung eine Umstellung, die der Wette 
eine bedeutende Erweiterung ihres Aufgabenkreises nach einer 
anderen Richtung hin brachte. Die Notwendigkeit einer Ent- 
lastung der Kämmerei wird den Anlaß dazu gegeben haben. 
Die Kämmerei war das älteste und umsangreichste Rats-Offizium, 
das die gesamte Finanzverwaltung der Stadt umfaßte. Es gab 
noch nicht den Unterschied zwischen Finanzbehörde und Stadtkasse. 
Alle Einnahmen, alle Ausgaben liefen durch die Bücher der 
Kämmerei: Einnahmen aus städtischem Grundbesitz, auch Natural- 
einnahmen und -ausgaben, Steuern aller Art, Abgaben der Ge- 
werbetreibenden, Anschaffungen für die Stadt, Besoldung der 
Beamten, Verlehnungen; auch die Aufnahme von Bürgern war 
Sache der Kämmereiherren. Es ist kein Zufall, daß ungefähr 
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zu demselben Zeitpunkt, da die Wette ihre Aufzeichnungen ge- 
werblicher Verordnungen begann, auch die Kämmerei in ihre 
Buchungen eine größere Systematik einführte^), und daß bald 
nachher die Arbeitslast der Kämmerei verringert wurde. Es war 
eben die Zeit, in der die Sorge für das Erhalten des Bestehenden 
den Rat zu rationellerer Berwaltungstätigkeit veranlaßte. Auch 
war 1329 durch die Erwerbung von Travemünde der Wirkungs- 
bereich der Kämmerei stark angewachsen. Die Wette, die schon 
immer durch das Einziehen der Strafgelder die Kämmerei ent- 
lastet hatte, wurde nun auch mit dem Einziehen der städtischen 
Grundabgaben betraut. Seit 1348 führten die Wetteherren 
Gartenbücher, seit 1408 besondere Wiesenbücher. Mit dem Jahre 
1370 beginnen die Wette-Rentenbücher, denen zufolge die Wette 
nun auch die Renten aus städtischem Grundbesitz einzog. Diese 
umfangreichere Inanspruchnahme der Wette hing vielleicht damit 
zusammen, daß 1359 mit der Erwerbung des Pfandbesitzes von 
Mölln die Verwaltungsarbeit der Kämmerei eine abermalige 
Vergrößerung erfahren hatte. Ungefähr um die gleiche Zeit ging 
auch die Verwaltung des Landwehrgebietes auf die Herren des 
Marstalls über^^). Die Polizei im Landwehrgebiet war also 
deren Aufgabe; aber doch nicht ausschließlich: die Medebürger 
unterstanden den Marstallherren und den Wetteherren gemeinsam. 
Sie waren Flurpolizeiorgane, hatten die Aufsicht über die Wiesen 
und Weideländereien, die Grenzscheidenverhältnisse, die Wege und 
Wasserläufe. Ihre Wachsamkeit galt ferner dem unerlaubten 
Sand- und Lehmgraben, sowie der ordnungswidrigen Errichtung 
neuer Gebäude und Feuerstellen; damit hing die Unterdrückung 
des Bönhasenwesens und des Vorkaufs zusammen. Es lagen 
also außer der Verwaltung der Liegenschaften noch andere Ge- 
sichtspunkte vor, welche die Mitaufsicht der Wetteherren über die 
Medebürger verlangten. Die Gewerbeaufsicht in der Landwehr 
lag vorher bereits in ihren Händen. 

Die Wettegartenbücher verzeichnen in topographischer Folge 
den ländlichen Grundbesitz der Gärtner und der nichtzünftigen 
Gartenbesitzer vor den Toren und vermerken zu jedem Jahr den 

Toberg, in Ztschr. d. B. f. Lüb. G. u. AK., Bd. 15 S. 80. 
") Fink, in Ztschr. d. B. s. Lüb. G. u. AK., Bd. 25 S. 214. 

15 Ztschr. d. B. s. L. S. XXVH, r. 
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Eingang des Grundzinses daraus; die Wiesenbücher verfahren 
entsprechend mit den Wiesenländereien. Vielseitiger und um- 
fassender sind die Einträge des Rentebuches. Darin finden sich 
zunächst die Buden der Gewerbetreibenden unter dem Rathaus, 
am Markt, auf dem erweiterten Markt des Marienkirchhofes und 
an der Trave, ferner Ziegeleien, Mühlen, Landstücke auf den 
Wällen und an der Mauer vor der Stadt, Wiesen, Hopfenlände- 
reien, der Grundbesitz in den Landwehrorten und in Travemünde, 
eine Mgabe aus Alt-MöNn, sowie Gefälle vom Kalkprahm, 
vom Salzscheffel, von Mauertürmen u. a. m. Alle diese Bücher 
über Einnahmen aus Grundbesitz laufen bis 1701 bzw. 1702. 

Das letzte Drittel des 17. Jahrhunderts hatte nach schweren 
innerpolitischen Kämpfen zu einer Einigung zwischen Rat und 
Bürgerschaft geführt, die eine Neuordnung der Verfassungs- und 
Berwaltungszustände bedeutete. Von der Gründung der Stadt- 
kasse, die unter Mitwirkung bürgerlicher Beisitzer das Finanzwesen 
der Stadt einheitlich bearbeiten sollte, versprach man sich das 
Mlheilmittel der verfahrenen und überschuldeten Stadtwirtschaft. 
Das Bestreben der Bürgerschaft, am Regiment beteiligt zu werden, 
hatte sich immer in erster Linie auf die Fragen der Finanzwirt- 
schaft gerichtet. Schon einmal waren in den Verfassungskämpfen 
zu Anfang des 15. Jahrhunderts den Behörden, die Finanz- 
aufgaben hatten, bürgerliche Beisitzer zugeordnet worden; das 
waren die Ratsdeputationen für die Kämmerei, den Schoß, den 
Weinkeller und die Wette^°). Auf diese Beisitzer bezog sich in der 
vorhin zitierten Ratsreplik von 1407 der Wortlaut „den wedde- 
heren unde den ghennen, de dar mede by sitten." Jene Beisitzer 
waren damals mit der Rückkehr des alten Rates wieder ver- 
schwunden. Der Kassarezeß von 1666 bestimmte, daß das Ein- 
ziehen städtischer Renten und der Gebühren der Verlehnten von 
der Wette auf die Stadtkasse überzugehen habe. Der Kassarezeß 
wurde in verbesserter Form durch den Bürgerrezeß von 1669 
bestätigt. Indessen dauerte es noch geraume Zeit, bis alle Be- 
stimmungen durchgeführt wurden. In einer Verhandlung von 
1672^«) verlangte eine die Bürgerschaft vertretende Kommission, 

"'l Hoffmann, Gesch. d. Stadt Lübeck, Bd. I S. 14ö. 
Senatsakten „Kämmerei", Konv. 1 Ziff. 6. 
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daß die Herren der Wette über Strafgelder und alles, was sie 
außer den kleinen Amtsstrafen von 2 Rtlr. und den Morgen- 
sprachen haben, laut Rezeß von 1669 monatlich der Stadtkasse 
Rechnung legen sollten, und daß im übrigen alle Verheuerungen 
von Wiesen, Häusern, Buden, alle Verlehungen und sonstigen 
Einkünfte an die Kassa gebracht werden. Die Wette bestritt näm- 
lich aus ihren Einnahmen zunächst ihre eigenen Bedürfnisse und 
lieferte nur den Überschuß an die Kämmerei ab. Mit der ver- 
langten monatlichen Rechnungslegung der Wette zeigte sich der 
Rat einverstanden; aber die Verheuerungen u. dgl. erklärte er 
für „zu minutiös," um von der Kasse besorgt zu werden, und 
sprach sich deshalb für ihren Verbleib bei der Wette aus, schlug 
aber vor, der Wette deswegen zwei bis vier Kassabürger bei- 
zuordnen. Die Zünfte indessen bestanden mit Entschiedenheit auf 
ihrer Forderung. Gleichwohl führte die Wette ihre Rentebücher 
weiter. 1692 erst beauftragte der Rat auf Begehren der Bürger- 
schaft die Kämmerei und die Wette, über ihre ständigen und un- 
ständigen Einkünfte Bericht zu erstatten. Die Antwort, welche 
die Wette auf die vorgelegten Fragen der deputierten Ratsherren 
und Kassabürger gab, ist am Schlüsse des „Wettewegweisers", 
eines 1628 angelegten systematischen Übersichtbuches über den 
Verwaltungsbereich der Wette, eingetragen. Mit dieser Bericht- 
erstattung scheint die Überführung jener Finanzaufgaben der 
Wette auf die Stadtkasse eingeleitet worden zu sein. Anfang 
1702 brechen die Wettebücher über Renten und Grundzinsen ab. 
Die Wette war seitdem wieder auf ihren engeren Aufgabenkreis 
beschränkt. 

Versuchen wir, mit Hilfe der Einträge des Braunen Wette- 
buches und des Wettewegweisers eine Übersicht über den polizei- 
lichen Wirkungskreis der Wette zu gewinnen. Es sei voraus- 
geschickt, daß die Zuständigkeiten nicht scharf abgegrenzt waren. 
Die Wette trug die Hauptlast der Polizei in der eigentlichen Stadt. 
Wir sahen schon, daß in der Landwehr die Marstallherren die 
Polizeigewalt ausübten, daß aber auch daran die Wetteherren 
nicht ganz unbeteiligt waren. In den außerhalb der Landwehr 
liegenden Stadtgütern übten die Kämmereiherren die Polizei aus. 
In Travemünde war indessen die Gewerbepolizei bei der Wette. 
Auf den Gewässern gingen die Zuständigkeiten durcheinander. 

is* 
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Die baupolizeilichen Aufgaben des Bauhofes waren gering, fie 
befchränkten sich im wesentlichen auf die städtischen Gebäude. 
Damit lag freilich auch die Mühlenaufsicht in der Hand der 
Bauherren. 

Das Polizeipersonal, das von der Wette entlohnt wurde, war 
auch nicht ausschließlich ihr unterstellt. Die Wettediener und 
-knechte unterstanden — natürlich nächst dem Rate, wie alle 
städtischen Beamten — der Wette allein. Ihre Aufgabe war neben 
der Erledigung besonderer Aufträge der Wetteherren, wie Boten- 
gänge, Ladungen u. dgl., die Wachsamkeit darüber allgemein, daß 
die Ratsverordnungen innegehalten wurden. Verstöße dagegen 
hatten sie den Ratsherren, insonderheit den Wetteherren zu 
melden. In der frühesten Zeit erscheinen sog. „slupwachtere," 
über deren Aufgabe keine Klarheit besteht. Vielleicht sind sie 
die Vorläufer der Wettediener gewesen. Den gleichen Eid wie die 
Wetteknechte leisteten die Brückenkieker. („Brückenkieper" ist 
eine Entstellung.) „Brücke" bedeutet in dieser Bezeichnung soviel 
wie Straße überhaupt. (Vgl. das Wort Steinbrücker!) Die 
Sonderausgabe der Brückenkieker war jedenfalls Straßenaufsicht, 
Verkehrspolizei. Daß der Hausschließer und die Hausdiener von 
der Wette besoldet wurden, beweist, daß auch sie, jedenfalls im 
Sicherheitsdienst des Rathauses, bis zu einem gewissen Grade 
den Wetteherren unterstanden. Die von der Wette bezahlten 
Kettenschließer sperrten einzelne Straßen des Abends für den 
Verkehr ab. Für die Straßenreinigung finden sich schon im 
ältesten Kämmereibuche^') Zahlungen an einige Personen. Viel- 
leicht waren diese nur nebenamtlich beschäftigt. Nach dem Braunen 
Wettebuch wurde 1352 ein besonderer Marktfeger angestellt und 
erhielt von der Wette seine Bezahlung. Danach erging 1596 ein 
Ratsmandat, welches das Unratabladen auf öffentlichen Plätzen 
verbot; von da ab zahlte die Wette Vierteljahreslöhne an die 
Wächter auf dem Klingenberg und dem Koberg als „Dreckfeger". 
neben dem für den Markt. Die Schobande sind vom Frohn und 
seinen Knechten zu unterscheiden. Die Frohnerei unterstand den 
Gerichtsherren. Die Schobande waren Abdecker und standen in 
Diensten der Wette. Sie erhielten 1574 Auftrag, alle 14 Tage (!) 

-') Lüb. UB. ll S. 108V f. 
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das Aas von den Straßen abzufahren, seit 1582 alle 8 Tage. 
Die Muddekisten an der Trave entleerten die Traveknechte. Sie 
hatten auch darüber zu wachen, daß kein Unrat in die Flüsse gefegt 
wurde, und unterstanden der Aufsicht des Travevogts. Die Dienst- 
ordnung für den Travevogt lautete zu verschiedenen Zeiten ganz 
verschieden. Eine Ordnung von 1631^) verpflichtete ihn zur 
Aufsicht über den Travelauf und das Fahrwasser. Es handelte 
sich dabei namentlich um Strombauliches und um Fahrthinder- 
nisse; entsprechend hatte er seine Beobachtungen den Herren des 
Bauhofes zu melden. Nach derselben Vorschrift wie auch nach 
einer Verordnung von 1604^^^ h^j^e er das Auflegen und Kiel- 
strecken von Schiffen auf der Lastadie (wegen Bestimmung des 
Lastgeldes) den Herren der Kämmerei zu melden. Eine Ordnung 
für den Travevogt von 1768^«) dreht sich um die Beaufsichtigung 
der städtischen Waage, um Marktpolizei, Feuerpolizei und Ord- 
nungspolizei im Hafenrevier, und darin hatte er alle Meldungen 
den Herren der Wette zu erstatten. Dabei wird der Travevogt 
auch „Kaufmannsdiener" genannt; als solcher war er der Kauf- 
mannschaft unterstellt. Da die Ordnung von 1768 damit begründet 
wird, daß es Mißstände abzustellen gelte, darf man vermuten, 
daß sich die Schonenfahrer-Nltesten ein zu weitgehendes Ver- 
fügungsrecht über den Travevogt angemaßt haben. Die Stellung 
des Travevogtes zwischen Stadtobrigkeit und Kaufmannschast 
dürfte auf den Gemeinen Kaufmann bei der Trave zurückgehen. 

Die Marktaussicht war in erster Linie Sache eines Markt- 
vogtes, der der Wette unterstellt war und in gewissen Grenzen 
über die Dienste der Wetteknechte verfügen konnte. Er meldete 
alle Verstöße gegen die Marktordnung, konnte auch persönlich 
gegen Mißstände einschreiten. 

Die Aufsicht über die Gewerbe erstreckte sich später auch auf 
das maschinelle Großgewerbe, die Manufakturen, wie man die 
Fabriken damals nannte. Im Schiffbaugewerbe, das auf der 
Lastadie ausgeübt wurde, entschied die Wette über die Rechte 

StA., Hdschr. 30 (Mandate). 
vgl. Dreyer, Einleitung zur Kenntnis der Verordnungen, S. 4S1 

Nr. X I V. 
«) StA., Hdschr. 30 (Mandate). 



230 

an Bauplätzen, überwachte das Eingehen von Gebühren, die Ord- 
nung beim Kielholen und Stapellauf, auch die seerechtliche Seite: 
das Verbot des Verkaufs lübeckischer Schiffe nach auswärts. Der 
„Zentnermeister" war der Wette unterstellt. Zur Gewerbepolizei 
haben wir ferner die Krugpolizei zu rechnen; dazu gehörte Auf- 
sicht über die Krugkonzessionen wie über das Innehalten der 
Krugordnung, die sich auf die Schankmaße, die Sitte, den Feier- 
abend, die Sonntagsheiligung u. a. m. erstreckte. Das weite 
Gebiet der Gewerbeaufsicht war weiter auf die Theaterkonzessionen, 
auf den Spielgreven und die Musikausübung ausgedehnt, die sich 
wieder mit der Straßenpolizei und der Sittenpolizei berührte. 

Im Handel bestanden Sondervorschriften für einzelne 
Handelszweige wie Hopfenhandel, Leinsaathandel, Holzhandel, 
Kornhandel, Salzhandel, Ochsenhandel, die Durchfuhr, die Han- 
delsausübung der Gäste. Einer besonderen Aufsicht unterlag auch 
der Handel der Juden. Von Marktaufsicht und Aufkäuferei war 
bereits die Rede. Mit der Marktaufsicht verbunden war die Durch- 
führung der Münzordnung. Streitigkeiten unter den handel- 
treibenden Kollegien wurden ebenfalls vor der Wette ausgetragen. 
Verstöße gegen die Durchfuhrverbote nahmen die Kräfte der Wette 
öfters in Anspruch. Ein Beispiel aus dem Braunen Wettebuch 
sei hier angeführt: 1577 wurde gemeldet, in der Heringswiek 
liege ein Hamburger Schiff abfahrtbereit mit Kupferladung für 
Narwa. Der Rat beauftragte die Wette zum Eingreifen. Ein 
Boot mit zwei Militärpersonen und zwei Wetteknechten rudert 
nach Travemünde, bringt das verdächtige Schiff vor die Vogtei 
und beschlagnahmt die Kupferladung zugunsten des Bauhofes. 
Ein Part des Schiffes gehörte einem in Lübeck wohnenden Eng- 
länder; er wurde an die Mitreeder verkauft und der Engländer 
der Stadt verwiesen. Hier vollzog sich also eine Amtshandlung 
der Wette — freilich im besonderen Auftrage des Rates — in 
Travemünde. Die Gewerbeaufsicht in Travemünde führte ge- 
legentlich zu Kompetenzstreitigkeiten mit den Kämmereiherren.. 

Die Verkehrspolizei der Wette beschränkte sich nicht auf 
Sauberkeit und Ordnung in den Straßen der Stadt und im Hafen- 
bereich einschließlich der Ordnung des Postkutschenverkehrs. Sie 
dehnte sich auch auf die lübeckischen Gewässer aus. Hier handelte 
es sich freilich meist um Belange der Schiffahrt und der Fischerei. 
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Wer die Fischereirechte der Oldesloer Fischer auf der Trave hatte 
der Rat häufig Verhandlungen mit der Stadt Oldesloe und dem 
Grafen von Holstein zu führen. Es kam vor, daß die Wetteherren 
zu unmittelbarem Verhandeln mit Oldesloe ermächtigt wurden. 
Die Wasserbaupolizei war Sache des Bauhofes. Bei den obrig- 
keitlichen Strombefahrungen, die einesteils eine regelmäßige Kon- 
ttolle der Strombau- und Fahrstraßenverhältnisse bezweckten, 
andernteils die Hoheit des Rates durch augenfällige Ausübung 
geltend machen wollten, waren gewöhnlich Herren des Bau- 
hofes und der Wette gemeinsam als Nächstbeteiligte die aus- 
führenden Organe. An den Stecknitzschleusen nahmen die Kämme- 
reiherren die Hoheitsrechte wahr. In die Belange der See- 
schiffahtt griff die Wette als Aufsichtsbehörde der Schiffer ein. 
Daher rühren ihre Äußerungen über die Flagge, die der Rat 
gelegentlich einholte, wobei die Wetteherren sich wieder auf die 
Schiffer und Segelmacher ftüHten. 

Gesundheitspolizeiliche Maßnahmen finden wir zuerst in einer 
Aufsicht über den Lebensmittelverkehr, dann in der Überwachung 
der Wasserversorgung. Später finden wir die Wette zuständig 
für die Gewerbe der Barbiere, der Bruch- und Steinschneider 
und ähnlicher Wanderchirurgen. Die Bademütter wurden vor 
der Wette vom Physikus geprüft und von den Wetteherren ver- 
eidigt. Auch die Seuchenpolizei nach Maßgabe der Pestordnungen 
lag den Wetteherren ob. 

Zur Sicherheitspolizei gehörte die Aufsicht über die Schützen- 
höfe wie die Durchführung der Feuerordnung. Besondere Auf- 
merksamkeit galt den Schauspielen und feuergefährlichen Anlagen. 
Die Meldung von Schadenfeuern war die Sache von Turm- 
wächtern und Nachtwächtern wie auch der Wetteknechte. Zum 
Löschdienst waren alle Bürger verpflichtet. Die Ratsdiener 
standen für dessen Organisation zur Verfügung. Löscheimer waren 
außer im Rathause auch in den Amtshäusern der Körperschaften 
untergebracht, die wieder der Wette unterstanden. Auch das 
Hilfspersonal zum Wasserfahren, bestimmte Körperschaften der 
Träger, war den Wetteherren verpflichtet. 

Merkwürdig wenig findet sich in den Akten der Wette über 
ihre baupolizeiliche Wirksamkeit. Und doch steht fest, daß die 
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Wette auf diesem Gebiet mehr Pflichten hatte, als die Bauherren 
selber^^). Die Sorge des Bauhofes galt den städtischen Bauten, 
der Unterhaltung fiskalischer Häuser wie der Wasserbauten, 
Brücken, Mühlen und Wehranlagen. Dagegen waren die Abnahme 
privater Neubauten und das Einschreiten bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Bauordnung Aufgaben der Wetteherren. Das erklärt 
sich daraus, daß es sich dabei im wesentlichen um die Arbeiten von 
Handwerkern handelte. Die Alterleute der Zimmerleute und 
Maurer nahmen bei der Abnahme von Gebäuden die sachver- 
ständige Prüfung vor und führten auch im übrigen die Gebäude- 
aufsicht, um Mißstände den Wetteherren zu melden. Ein be- 
sonderes Augenmerk wurde auf gesundheitsschädliche und die 
Sicherheit gefährdende Gewerbeanlagen, die sogenannten „unleid- 
lichen Gewerbe," gerichtet. 

Schließlich ist noch der Sittenpolizei zu gedenken, welche die 
Wetteherren besonders durch die zahlreichen Vorschriften der 
Luxusordnungen in Anspruch nahm. Kleiderordnungen, Sonder- 
ordnungen für Hochzeiten, Kindtaufen, Beerdigungen — sie alle 
regelten die äußere Lebenshaltung der Bürger nach Maßgabe von 
Stand und Vermögen und sahen Strafen für jedes überschreiten 
der dem einzelnen gesteckten Aufwandgrenze vor. Die Wette 
buchte die Vorkommnisse in ihren Jahrbüchern und führte seit 
dem Jahre 1688 besondere Hochzeitsbücher. In der Kleiderfrage 
bestanden besondere Bestimmungen für die Dirnen, denen auch 
einzelne Straßen als Wohnung verboten waren. Das „Schön- 
angesichtgeld," das von der Wette erhoben wurde, war eine Be- 
steuerung der Prostitution. 

Eine Aufgabe der Wette, die mit der Polizei nichts zu tun hat, 
sei schließlich hier auch noch erwähnt. Vermutlich, weil der Wette 
Fischerei und Stadtländereien unterstanden, auch weil sie über 
genügend Personal verfügte, besorgte sie das Verteilen der Rats- 
kompetenzen, d. h. der Naturallieferungen, welche die Ratsherren, 
bekamen, solange eine Besoldung für sie noch nicht üblich war. 
Der „Wettewegweiser" enthält Aufzeichnungen über diese Zu- 
ständigkeiten, und die Entlohnung der mit der Lieferung beauf- 
tragten Boten ging durch die Hand der Wetteherren. 

Lagemann, Polizeiwesen und Wohlfahrtspflege in Lübeck, S. 175 ff. 
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Besonders häufig macht sich die Wette in den Akten durch ihre 
richterliche Tätigkeit bemerkbar. Verwaltung und Gericht wurden 
bekanntlich erst im 19. Jahrhundert voneinander getrennt. Die 
Berwaltungsoffizien traten in ihrem Wirkungsbereich auch als 
Gerichte auf. Wir ersahen bereits aus dem ältesten Wettebuche, 
wie die Wetteherren als Ratsbeauftragte richterliche Aufgaben 
erfüllten. Im 17. Jahrhundert führte es sich ein, daß ein Rats- 
auftrag nicht mehr erforderlich war und die Wette in Handels- 
und Gewerbesachen unmittelbar angerufen werden konnte. Die 
beiden Wetteherren, der 7. und 8. in der Altersfolge der Rats- 
herren, hatten einen Schreiber, im 19. Jahrhundert einen rechts- 
gelehrten Aktuar zur Seite. Das Verfahren war mündlich. Die 
Parteien vertraten ihre Sachen selber; Prokuratoren waren nicht 
zugelassen. Auch der Aktuar hatte „sich alles Advozierens zu ent- 
halten"^^). Das Wettegericht tagte im Obergeschoß des Rathauses 
in einem nach der Breiten Straße gelegenen Raum, über dessen 
heute vermauerter Tür der Spruch stand: „Holt mate; wol kant 
passen"^b) WZ Gericht wurde das Wetteoffizium „Wette-" oder 

„Polizeigericht" genannt^^). Seine Zuständigkeit umfaßte Han- 
dels- und Gewerbesachen, auch in der Landwehr und in Trave- 
münde, Streitigkeiten, welche die Verlehnten als solche betrafen, 
auch Jnjuriensachen, die in den Versammlungen der Ämter „bei 
offener Lade" vorkamen^^). Die eigentlichen Polizeistrafen wurden 
ohne Verfahren ausgesprochen. Berufungen gegen sie gingen an 
den Rat. Für die Sprüche des Wettegerichts war der Rat die 
zweite Instanz. 

Ich begnüge mich mit diesem kurzen Überblick über den 
Wirkungsbereich der Wette, um noch ein Wort über den Charakter 
der Polizei und die weitere Entwicklung anzufügen. 

Die Polizei der mittelalterlichen Städte ging von einer Auf- 
fassung aus, wie sie sich erst nach Überwindung der Auswüchse des 
Polizeistaates in jüngerer Zeit wieder allgemein herausgeläutert 
hat: Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum, Ordnung und 
Sicherheit im Verkehr. Das war es, was bereits die schlichten 

Dreyer, Einleitung, S. 111 u. 343. 
Funk, Die Lübischen Gerichte, l S. 84. 
Dreyer, Einleitung, S. 336. 
Dreyer, Einleitung, S. 352 Nr. XVI. 
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Vorschriften der älteren Aufzeichnungen des lübischen Rechts im 
Auge hatten. Der Übergang zu dem starren System der Bin- 
dungen, das die geschlossene Stadtwirtschaft mit sich brachte, war 
ein Rückschritt. Vergleicht man damit die Reglementierung des 
Lebens im absoluten Staat des 18. Jahrhunderts, so drängen sich 
dem Beobachter ganz starke Ähnlichkeiten auf. Hier wie dort 
sind dem Erwerbsleben starre Schranken gesetzt. Hier wie dort 
werden die Organe des Gewerbes zu polizeilichen Hilfsdiensten 
herangezogen. Hier wie dort wird über die Arbeitskräfte der 
Bürger verfügt: wenn z. B. die Beschäftigungslosen verpflichtet 
werden, bei der Feldarbeit zu helfen; wenn die Krüger die 
Polizei in der Unterdrückung unerlaubten Gewerbebetriebes zu 
unterstützen haben; wenn einzelnen Berufsständen besondere 
Pflichten in der Feuerbekämpfung auferlegt werden. Hier wie 
dort werden je nach Stand und Vermögenslage des Einzelnen dem 
Bürger Vorschriften über seine Lebenshaltung gemacht. Es ließen 
sich noch mehr verwandte Züge feststellen. Und doch besteht ein 
ganz wesentlicher Unterschied. Die Wohlfahrts- und Sittenpolizei 
der Länder hatte im 18. Jahrhundert für alle ihre Einrichtungen 
und Maßnahmen ethische Beweggründe und Theorien zur Hand, 
an denen die Aufklärungszeit besonders reich war. Aber wenn 
man dahinterleuchtet, findet man immer wieder finanzielle Inter- 
essen des Staates, Sorge um seine Steuerpolitik, um die Auf- 
rechterhaltung staatlicher Macht^^). In den Lübecker Verord- 
nungen des 14. und 15. Jahrhunderts war die Wohlfahrt der 
Staatsbürger gewöhnlich keine Phrase; in den gewerblichen Vor- 
schriften kam es wirklich auf die Gewährleistung der bürgerlichen 
Nahrung aller an. Die Nmterorganisation wurde auch nicht für 
die Stadt, den Staat gebraucht oder mißbraucht, sondern sie trat 
als Hilfsorgan der öffentlichen Gewalt für ihre eigenen Belange 
ein; sie war Selbstverwaltung. Bei der Kleinheit des Gemein- 
wesens überblickte der Bürger klar genug, worum es sich handelte. 
Am ehesten könnte man noch den Luxusordnungen den Vorwurf' 
machen, sie hätten im Sinne des Polizeistaates durch Nieder- 
halten der schlichteren Vollskreise lediglich die bestehende Gesell- 
schaftsordnung polizeilich stützen wollen. Aber gerade in den ver- 

vgl. v. Wolzendorff, Der Polizeigedanke des modernen Staates, S. 14 ff. 
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rufenen Kleiderordnungen, namentlich denen von 1603 und 1639, 
bewundert Benedikt Avs-Lallemantb^) „ein polizeiliches Meister- 
stück im Erkennen und Bändigen sittlicher Übel." 

Es ist bekannt, daß die Lübecker Zustände einen stark kon- 
servativen Charakter hatten. Mit wenigen Veränderungen 
bestanden die Gerichts- und Berwaltungseinrichtungen aus dem 
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert fort. Diese Beharrlichkeit 
verdankten sie ihrer Grundlage: dem Lübschen Recht. Was dem 
Lübschen Recht trotz seinem „Mangel an Systematik und Synthese" 
die weite Verbreitung gesichert hat, ist — ähnlich wie die Rezeption 
des römischen Rechts in Deutschland aufgrund seines ab- 
solutistischen Charakters erfolgte — die zentrale Vereinigung der 
Gewalt in der Hand des Rates (die Offizien wie Kämmerei, 
Wette, Marstall waren ja nur Ratsdeputationen, das darf nie 
vergessen werden!) — des Rates, dessen Machtvollkommenheit 
wieder vorzüglich auf der Handhabung der Rechtspflege in allen 
Instanzen beruhte. In der Rechtspflege des Rates erblickt Avä- 
Lallemantb«) „eine wirklich aristokratische Gewalt in edlerem 
Sinne, deren Bestandteile bis in ihre äußersten feinsten Fasern 
wahre Polizeielemente waren." Nur in einzelnen wenigen 
Fällen artete diese Handhabung der Gewalt zu unerfreulicher 
polizeilicher Härte aus. Im ganzen genommen, hat sie gute Er- 
gebnisse gezeitigt und war im patriarchalischen Ansehen des 
Senates so stark verankert, daß Lübeck vom allgemeinen Auf- 
schwung der Polizeiwissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahr- 
hunderts unberührt geblieben ist. 

Die Franzosenzeit mit ihrer völligen Umgestaltung der Ver- 
hältnisse nach dem Zuschnitt des napoleonischen Reiches machte dem 
ein Ende. Und regte sich nach der Befreiung der Stadt auch der 
Wunsch, zu den alten Zuständen zurückzukehren, so war das Neue 
doch nicht ohne Eindruck geblieben, und es wurde 1814 eine 
Kommission zur Durchsicht der Verfassung eingesetzt. Sie brachte 
auf dem polizeilichen Gebiet der Verwaltung 1817 etwas Neues 
mit der Einführung der „Gerichtlichen Polizei." Es wurde keine 

") promemoris von 1851 in Senatsakten „Gerichtliche Polizei", Konv. 1 
Ziff. 6. . 

-") ebd. 
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besondere Behörde gebildet. Man gab nur den beiden Gerichts- 
herren einen Polizeikanzlisten bei und beauftragte sie mit Sicherung 
der Person und des Eigentums, Aufrechterhaltung der Ruhe, 
Unterdrückung von Ausbrüchen der Sittenlosigkeit und mit vor- 
beugenden Maßnahmen gegen das Verbrechen. Es gehörte weiter 
zu ihren Aufgaben, mit ihren Organen, dem Bruchvogt, sechs 
Polizeidienern, den sechs Torschreibern und vier Gefangen- 
wärtern, bei Feuergefahr hilfreiche Hand zu leisten, ferner den 
Fremdenverkehr zu überwachen, das Paßwesen von der Senats- 
kanzlei zu übernehmen und die Kriminaljustiz durch Verfolgung, 
Festnahme und Transport von Verbrechern zu unterstützen. Das 
Nieder- oder Stadtgericht war also einfach nebenamtlich Polizei- 
behörde geworden. 

Die Wirksamkeit der Wette war jetzt auf Gewerbe- und 
Wohlfahrtspolizei beschränkt. Dazu wurde sie 1820 Gewerbegericht 
erster Instanz. In dieser Verfassung bestand die Wette, als aus 
der Bewegung von 1848 die Grundrechte des deutschen Volkes 
hervorgingen, denen zufolge Gericht und Verwaltung zu trennen 
waren. Man führte in Lübeck diese Trennung zunächst nur dadurch 
herbei, daß die Senatoren von ihrer richterlichen Tätigkeit zurück- 
traten. Ein Rats- und Bürgerschluß über die Neuorganisation 
der Verwaltung vom 14. Juni 1851 nahm die Wette bis auf 
weiteres von jeder Veränderung aus. Dieser Beschluß wurde aber 
bereits am 22. November desselben Jahres durch eine Bekannt- 
machung abgeändert, wonach die Wette zwar einstweilen noch 
bestehen blieb, aber nur als Gewerbegericht; der Rest ihrer 
polizeilichen Wirksamkeit ging auf das neugeschaffene Polizeiamt 
über. Mit der Aufhebung des Gesetzes über die Grundrechte 
erlahmte die Arbeit an der Neuorganisation der Gerichte. Sie 
kam erst 13 Jahre später zum Abschluß. Am 1. März 1864 wurde 
die neue Gerichtsordnung eingeführt. Damit gab das Wettegericht 
seine Tätigkeit an das Untergericht ab und hörte zu bestehen auf. 

Die Entwicklung der Wette im 19. Jahrhundert bedingt jene' 
Urteile der Gegenwart, welche ihre Bedeutung gewöhnlich unter- 
schätzen. Zuletzt war die Wette wirklich nur Gewerbegericht, 
vorher als Polizei-Offizium nur für Gewerbe- und Wohlfahrts- 
fragen zuständig. Mer in einer Zeit, die dem Blick der Gegenwart 
ferner liegt, umfaßte sie den größten Teil der lübeckischen Polizei 
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— freilich immer als Organ des Rates, aber doch einer Polizei, 
deren Werdegang für die Polizei großer Staaten vorbildlich 
gewefen ist. Als 1851 das Polizeiamt aus der Taufe gehoben 
wurde, erstattete der mehrgenannte Benedikt Ave-Lallemant zu 
feinem Organisationsplan jenes bereits angeführte Gutachten. 
Und die Äußerungen dieses Mannes, der sich als Sachverständiger 
in Polizeifragen einen Namen gemacht hat, der schon durch die 
Ausführungen in eben jenem Gutachten sein feines Gefühl für 
Wesen und Aufgaben der Polizei beweist — seine Äußerungen 
rechtfertigen vollauf eine entwicklungsgeschichtliche Würdigung 
der Lübecker Polizei. Avs-Lallemant hat sein gesamtes Material 
für die Organisationsarbeit aus der lübeckischen Geschichte ge- 
schimpft. Er verlangt von der Polizei, daß ihre ganze Theorie aus 
der intimsten Geschichte des Volkes datiere, daß ihre Formen 
nur die scharfsinnigsten, feinsten Resümees dieser Geschichte 
darstellen — vom Haus und Herd des Bürgers an bis in das 
Rathaus hinein. In einer kleinen Schrift von ihm, betitelt „Die 
geschichtliche Bedeutsamkeit der freien Städte für die Entwicklung 
der deutschen Polizei", lesen wir: „Die gemeinheitliche Ver- 
fassung der Städte ist die Schule gewesen, aus der die schwere 
Kunst der Verwaltung größerer Staatswesen hervorgegangen ist. 
So klein und minder angesehen das politische Leben der freien 
Städte in vieler Augen erscheinen mag, so sollte man doch jene 
Schule und ihre weitreichende Geschichte nicht vergessen." 



Da5 i6au5 der Dickelkompagnie zu Lübeck 

Bon §okanne5 warncke 

Seit 1479 besaß die Zirkelkompagnie das Haus König- 
straße 21, das heutige Gebäude des Staatsarchivs, als Kompagnie- 
haus. Damals lauste in ihrem Austrage „Hermen Bere, Junkher 
van Heren Didericke Basedouwen Radman unde Hanse Luneburg 
Junckheren samentliken eyn hus belegen in der koningsstraten 
so it belegen is by Hermen Evinghusen^)." Bis dahin hatte sie 
das Haus Breite Straße 27, das ihrem Mitgliede Bertram von 
Rentelen gehörte, mietweise benutzt^). Ob nun die Gesellschaft 
an ihrem neu erworbenen Hause irgendwelche Veränderungen 
vornahm, oder ob sie es so benutzte, wie sie es übernommen hatte, 
darüber ist uns nichts bekannt. 

Die Unruhen der Reformationszeit und die darauf folgenden 
Umwälzungen haben bekanntlich auch die Zirkelkompagnie wie 
die Kaufleutekompagnie in ihren Grundfesten erschüttert^). Bei 
den Zirkelbrüdern erfolgten die letzten Aufnahmen 1532; Wehr- 
mann sagt von der Kompagnie: „sie starb nach und nach aus"^). 
Die Häuser der beiden Gesellschaften wurden von der Volksmenge 
arg demoliert. „1531 ist durch die aufrührige Rotte in Lübeck die 
Junkern und auch die Kaufleute Kompagnie geplündert, sehr 

Schröder, Auszüge aus dem Oberstadtbuch, Bd. Jakobi-Quartier, 
S. 529. Nach derselben Quelle waren die Vorbesitzer: vor 1286 Hanzon Pingwe, 
seit 1286 Matthias Zabel, seit 1309 Meyneko Morneweg, seit 1338 Bernardus 
Plescow, seit 1342 die Kinder Petrus de Scheninghe, seit 1344 Werner Wesseler, 
seit 1350 Johannes Scheninghe, seit 1364 Everhardus Schepenstede, seit 1365 
Johannes de Stocken, seit 1383 Ulricus Nyestad, seit 1434 Bertram Lüneburg sen., 
seit 1463 Hinrich Dives, seit 1466 Bertram Lüneburg jun. und Diedrich Basedow. 

Ztschr. d. B. f. L. G. Bd. V S. 322 (Wehrmann, Das Liibeckische 
Patriziat). 

Siehe meinen Aussatz über „Das Haus der ehemaligen Kausleute- 
kompagnie" (Mitt. d. B. f. Lüb. Gesch. Hest 14 S. 44 sf.). 

Zeitschr. Bd. V S. 331 (Wehrmann). 
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verstöret und ihres meisten Vorrats an Silbergeschirr und Schriften 
beraubet worden. Dahero dann diese beide löblichen Lollexia 
bei die 50 Jahren hernach ihre ordentliche Lonventus nicht haben 
celebnren können"^). 1580 endlich fanden sich einige Personen 
zusammen, um die Zirkelkompagnie wieder ins Leben zu rufen^). 
„Anno 1580 hat man die Compagneyen läge (— Gelage) durch 
nachfolgende 11 Personen alß brudern der Compagney wieder 
angefangen. Gott gebe den geist deß Frieds, Demuth und ein- 
trächtigkeit und hat ein iedweder Bruder müssen einbringen und 
geben dem Hause zum besten 25 berichtet dazu das „Junker 
Compagnie Buch von 1584". Die Namen dieser 11 Brüder sind 
Hr. Joch. Lüneburg, f 1588 16. 10., Hr. Joh. Kerckring, f 1595 
28. 9., Hr. Hinr. von Stiten, f 1588 3. 9., Hr. Gottschalk von Stiten, 
f 1588 11. 2., Hr. Diedrich Brömse, f 1600 18. 8., Hinr. Kerckring, 
f 1606, Hr. Georg von Stiten, f 1612 1. 4., Berend Lüneburg, 
f 1596, Diedrich Kerckring, f 1602, Hans Brömse, f 1595 13. 10., 
Tönnies v. Stiten, f 1586 6. 3. 

Eine der ersten Aufgaben, welche die neuen Brüder zu lösen 
hatten, war die Wiederherrichtung des Kompagniehauses. Da 
dasselbe z. T. zerstört und dazu im Laufe der Jahre arg verfallen 
war, so nmßte man zu einem Neubau schreiten. Damit wurde 
im Frühjahr 1581 begonnen. Durch die Aufzeichnungen von 
Härmen Hocker, der die Bauleitung hatte, und durch die ein- 
gereichten Rechnungen sind wir genau über den Bau unterrichtet^). 

°) G. Kirchring und G. Müller, Lompendium ckronicse t.ubecensir. 
Hamburg 1678 S. 189. 

') über die Einzelheiten siehe Zeitschr. Bd. V S. 331. 
') Zirkelgesellschaft Konv. 9,1. Wehrmann hat schon a. a. O. S. 333 und 

334 einige Mitteilungen aus diesen Auszeichnungen gebracht. — Härmen Hocker 
wird als „Teinpenningsknecht" genannt. 1587 überläßt er als solcher im Auf- 
trage der „Teinpenningsherren" das Haus Wahmstraße 45 dem Bolmar Müter. 
1693 ist er tot, damals verkaufen seine Erben sein Haus Depenau 27. Er besaß 
u. a. auch die Grundstücke Hundestraße 105—111, 5 und 8. Er stand im Dienste 
der Zehnpfennigsherren, die den Zehnten verwalteten, der von dem aus der 
Stadt gehenden Erbgut gegeben werden mußte. Gerd Reuter bezeichnet den 
Bauführer als „Erbar namhaffter und Formmer (!) Guder Frundt Härmen 
Hocker". 

Im St.-Marien-Wochenbuch 1578, 5. Woche in den Fasten, wird Herm. 
Hocker als Maler bezeichnet, der eine Wohnung der Kirche innehat. Es scheint 
derselbe Mann zu sein. 
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1681 „den ersten medeweken in der Basten" (— 8. Febr.) wurde 
Härmen Hocker mit dem Zimmermann Jacob Rangese zu der 
Witwe des Bürgermeisters Christoph Tode nach „Roligeshagen" 
(Rondeshagen) geschickt, „umme etlike Bome tho koepen tho 
behoff der Kumpenein". Sie ließen 60 Bäume, anscheinend 
Eichen, fällen. Diese wurden an Ort und Stelle vierkantig zu- 
geschlagen. Kronsforder Bauern hatten die Bäume nach Krons- 
forde an den Stecknitzkanal zu fahren, ebenso auch das lose Holz. 
Letzteres wurde sadenweise berechnet (1 Faden — 3,5 cbm), 
48^ Faden wurden befördert. Der Schreiber der Witwe Tode 
erhielt 6 ^ 4 -ö als „stemegelde". Das Fadenholz wurde mit 
Stecknitzschiffen befördert. Die 60 Bäume dagegen wurden von 
5 „Ronenslepers" (Rone --- abgehauener Baum) oder „holt- 
flaters" nach Lübeck geflößt. Dazu brauchten sie 3 Tage und 
bekamen je 6 -S den Tag. Außerdem zahlte man ihnen noch 8 -ö 
„dar vor dat se etlike Bome wedder fochten, de wechgedreven 
weren". Wie üblich, wurde das Holz am „kogelenbarch" oder 
„Kölckenberg" an der Trave vorm Mühlentor an Land gebracht. 
Es wurde dann „by sunte Jürgen", dem damals noch nahe vor 
dem Mühlentor gelegenen St.-Jürgen-Siechenhaus gefahren, 
wofür die Fuhrleute 22 ^ erhielten. Hier lagerten die Bäume, 
da nach einem Mandat von 1545 kein Bauholz auf den Straßen 
liegen sollte, und wurden je nach Bedarf zu Balken, Brettern, 
Latten usw. zerschnitten und zur Baustelle befördert. Zwei „sage- 
stellinge", also Gerüste zum Baumsägen, wurden von der Engels- 
grube nach St. Jürgen gefahren. Außer diesem Eichenholz 
wurden noch vielfach Tannenbretter, und zwar nach „Twelftern" 
(— Dutzend), gekauft. Das Fadenholz wurde im Winter zur 
Heizung bei der Jnnenarbeit gebraucht, besonders die Maler und 
Schniddeker verbrannten es sadenweise. 

Für das Fundament lieferten im Juni 1581 Jochim Ficke 
und Peter Pren zu Arfrade „64 grote feltstene", das Stück zu 2 -S. 
Auch von einem Hausmann zu Palingen wurden einmal noch 7 
und das andere Mal noch 10 große Feldsteine gekauft. 

Weiter wurden für den Bau angeschafft hölzerne und eiserne 
Schaufeln, Tragetonnen, Besen, 3 Schubkarren, eine „bör, dar 
me Stene mede drecht", ein „hamten (hänfenes) thow vor holt 
mede tho schlepen", 2 hölzerne Eimer, Wasser aus dem Sod 

16 Ztschr. d. B. f. L. G. XXVII, 2. 
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zu holen und eine „basten Linie" dazu usw. Anfang Juni 1581 
wurde das Baugerüst „de stellinge" vom Burgfeld geholt. „Splete" 
wurden mehrfach fuderweise dazu gebraucht, auch von St. Marien 
entliehen. Der Reifer Matthias Havemann lieferte „basten 
Linien tho den stellingen". 

Am 30. Mai 1581 sandte „Matthies de schriver up Marien 
thegelhave" „2 Munth Kalk" und ein halb Tausend Mauersteine. 
Auf Anordnung von Berend Lüneburg wurden diesem Ziegel- 
schreiber 2 ^ 1 -S als Trinkgeld gezahlt, „up dat he in de Curnpenie 
desto wMger Kalk vnd stene machte senden." Fortlaufend wurden 
dann Steine, Kalk und Sand bezogen. Das meiste kam von der 
Marienziegelei. Als zweiter Lieferant kam Gerd Reuter in Frage. 
Aber auch anderweitig wurden Steine aufgekauft, so von Jürgen 
Eggerdes und Katharina von Calven. Neben den einfachen 
„murstenen" begegnen „flachecken" (mit abgeschrägter Ecke) 
und „fithglipen" (abgeschrägte Steine). Während erstere mit 
9 ^ das Tausend bezahlt wurden, wurden die beiden letzten 
Sorten stückweise mit 3 L, bewertet, waren also fast doppelt so 
teuer. Zum Abtragen von Steinen, Kalk und Sand waren durch- 
weg Frauen eingestellt. Das Löschen des Kalks dagegen besorgten 
die Maurer oder ihre Plegesleute. Anderseits hatten Frauen 
auch die Steine zu behauen. 

Am 15. Juli 1581 begann der Abbruch des alten Hauses. 
Als erster kam der Decker Hans Bliff mit „6 Plegers", um das 
Dach herunterzunehmen. Am 17. Juli schreibt der Bauführer, 
„leth ick dat olde bouwete affbreken, do hedde ick de olderlude der 
murlude vnd tymmerlude, so de gebruck is, denn gaff ick tho- 
samende 12 -S"«). Schon vorher hatte man durch Tönnies Evers 

°) Die Rolle der Zimmerleute 154S besagt darüber: „War eyn burger eyn 
olth buwete wyll laten breken vnd nighe malen, neyn timmerman ofte murman 
fall dath olde thobreken, sunder eth sy vorersth mith den olderluden der tymmer- 
lüde und murlude besehen, wath frigheit eyn jeder in synem ghebuwete hefft, 
und mith bywesende der naber in schrifften vorfatet, und besehen ok uthgespraken, 
wo he buwen wyll, up dath vele twisth, so dar uth enthsteith, moghe nablyven; 
dar vor scholen de olderlude hebben dre schillinge, dem ghelicken de murlude. 
Indem sick woll vordrystet, he sy tymmerman ofte murman, de dessen artickel 
nicht nachkumpt, de tymmerman ofte murman schall eth dem Rade afswedden 
myt dren marken sulvers by eth wedde." Wehrmann, Die älteren Lüb. Zunft- 
rollen, S. 464. 
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das Paneelwerk und die Decke aus der „graten Dornsse" und die 
Decke aus der „fordornsse" herausnehmen lassen; er hatte daran 
zwei Tage mit seinen Gesellen gearbeitet. Anscheinend sollte es 
wieder verwendet werden, deshalb ließ man es „up den Bone" 
winden. 

Am 10. Juli 1581 schlössen Diedrich Brömse, Verend Lüne- 
burg, Diedrich Kerkring und Johann Brömse mit dem Zimmer- 
meister und dem Maurermeister einen Vertrag über die Löhne. 
Die beiden Meister sollten jeder 8 -ö Tagelohn, ihre Gesellen 7 -S 
haben und „frey schepes ber na Notrofft"^). Wie damals üblich, 
erfolgte die Entlohnung nicht durch den Meister, sondern durch 
den Bauherrn^"), ebenso besorgte er auch die Materialien. Am 
22. Juli 1581 erfolgte die erste Lohnzahlung, und zwar an den 
Maurermeister Jost, 2 Gesellen, 9 Arbeitsleute und 4 Frauen, 
„de de stene houwen". Der Meister erhielt zu seinem Lohn noch 
2 -ö „thom stavenlage", die Gesellen und Arbeitsleute je 1 -S. 
Dieses „stavenlag" war eigentlich für ein Bad in einer Badstube 
bestimmt, wurde schließlich aber zu einer Art Trinkgeld. Der 
Lohn der Arbeitsleute war täglich 5 -ö, der der Frauen 3 -ö. Bom 
21. Oktober ab wurde infolge der Wrze der Tage der Lohn je 
um 1 -S gekürzt^). Bei der ersten Lohnzahlung erhielten die 
Arbeitsleute in ihrer Gesamtheit noch 1 ^ 4 )ö Zuschlag, da sie 
„einen Avent spade arbeiden van wegen des Jnfalls der Erden". 
Da der Bauführer bei dieser Lohnzahlung kein kleines Geld hatte, 
ließ er 10 Taler wechseln, mußte aber „1-3 upgeven up ideren 
Daler is 10 -3". Ähnliches kam häufiger vor. Am Schluß der 
2. Woche (29. Juli) wurden gelohnt der Maurermeister Jost mit 
3 Gesellen und 13 Arbeitsleuten, der Maurermeister Hans Specht, 
der den Giebel aufführte, mit einem Gesellen und 4 Arbeits- 

') Die Rolle der „Murlude und Decker" sagt jedoch das Gegenteil „vnd 
schall neine kost offte beer gheven". Wehrmann a. a. O. S. 337. 

^°) Das verlangt auch die Rolle der „Murlude und Decker"; dort heißt es: 
„des so schall eyn jderman, de buwen lathen wyll, dath loen geven, so hirna 
solget..." Wehrmann a. a. O. S. 337. 

n) Die Rolle der „Murlude und Decker" sieht dasür als Beginn den Lam- 
bertustag (17. Sept.) vor. Wehrmann a. a. O. S. 337. 

16* 
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leuten^ii), der Zimmermeister Jakob Rangese mit 5 Gesellen und 
4 Frauen, die Steine zu behauen. Das zugesagte Bier wurde in 
größeren Mengen erstanden. So wurden z. B. am 2. 8. 1581 
an der Akzise 16 Tonnen Schisfsbier freigemacht und je Tonne 
6 -S „tho syse" gezahlt. Am 24. 8. handelte es sich um 8 Tonnen, 
am 23. 9. um 12 Tonnen, am 29. 11. um 11 Tonnen usw. Das 
Bier wurde von den „berspunders" angefahren. 

Während des Baues erschienen am 9. 8. 1681 die Alterleute 
der Maurer, „de muren tho beseen"; sie bekamen dafür 6 Zu 
dieser Besichtigung waren die Alterleute sowohl der Maurer, 
wie auch der Zimmerleute durch ihre Rollen verpflichtet^^). Am 
17.8.1681 war der Bau so weit vorgeschritten, daß „de neddersten 
Balken" gelegt werden konnten. Dazu wurde vom Bauhof ein 
Kran geholt und dem Zimmermeister M Schmiere eingehändigt. 
Bei der Besichtigung am 11. 11. 1581 erschienen daher nicht nur 
die Alterleute der Maurer, sondern auch die der Zimmerleute; 
beide Gruppen bekamen je 4 -S für ihre Bemühungen. 

Nach den Aufzeichnungen des Bauführers können wir uns 
auch ein Bild von dem Hause selbst machen. Es bestand aus dem 
Vorderhaus und einem Flügel. Das erstere hatte Kellergeschoß, 
Erdgeschoß und 3 Böden. Diese wurden je nach Gelegenheit ver- 
mietet. 1617 z. B. wurde der „middelste boen" auf ein Jahr gegen 
8 ^ an Tonnis Storlinck gegeben; 1618 wurde er verpflichtet, 
dort nur „hoppen und sunst nichts darup tho leggen". Den 
„bavesten Boen" bekam 1617 auf ein Jahr gegen 8 ^ Miete 
der „hoppener" David Buessing auf dem Lohberg, dort Hopfen 
zu lagern. 1615 hatte Joh. Lüneburg den „2. Boen" gemietet, 
„umme hoppen up tho geten". Hinter dem Hause lag ein Hof und 
Garten mit „Spieler" oder Stall, der „Heimlichkeit" und dem 
„Sood". 

Der Giebel des Hauses war wie bei andern Gebäuden der 
Zeit geschoßweise mit „stenen lysten" durchzogen, die der Stein- 

Dieser Meister Hans Specht wurde nicht angenommen, weil er etwa ' 
ein Spezialist im Giebelbau war, sondern es geschah, um der Borschrist in der 
Rolle der „Murlude und Decker" nachzukommen: „so he oversth mer arbeides 
hesst, mach he einen anderen meister tho sick nemen und mith veer kellen und 
nicht mer thor tydt arbeiden". Wehrmann a. a. O. S. 336. 

Wehrmann a. a. O. S. 332 und 468. 
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Hauer Bonifatius Möller lieferte. Die Spitze schmückte wie üblich 
eine Windfahne, am 19. 8.1581 erhielt der Kupferschmied 1^2^ 
für 31/4 M „kopers tho flögen up dat huß". An der einen (nörd- 
lichen) Seite der Haustür waren die Stubenfenster, an der andern 
(südlichen) 2 große „Hußluchten". Der Giebel wurde vom Maler 
Sylvester von Zwolle „twemal olliye färbe angestreken unde 
daraver her gefornysset". Alles Holzwerk, wie Haustür und 
Fenster, wurde von ihm gelb gestrichen („myt gelen love"). Am 
Giebel waren die verschiedenen geschmiedeten Anker sichtbar. 
Die Haustür war von Tönnies Evers für 8 ^ geliefert, für „dat 
gesneden" daran verlangte er 4 Das schön geschmiedete Schloß 
der Tür fertigte der Schmied Daniel Kruse für 12 ^ 4 „ein 
dobbel dach vn nacht flöt mitten rosen vn all syn tobehör", wie 
es heißt. 

Vor dem Hause standen die Beischläge; am 9. 8.1582 wurden 
3 eiserne Klammern gekauft, „in de byslage houwen," zur Be- 
festigung derselben „dar tho 7 M bly". Der Schmied Kruse 
lieferte „de yser mitten ringe up den byslach". Hieran wurden 
z. B. Pferde angebunden, wenn der Reiter ins Haus ging. 

Tönnies Evers lieferte noch „2 gadderen tho stratevert, in 
ein jeder gadder 3 gesneden pannel und mit den tarmen" (an- 
scheinend geschnitzte Hermen). Für ein jedes Gitter bekam er 
10 Ob diese „gadder" vor den Fenstern oder vor dem Keller- 
eingang gebraucht wurden, weiß ich nicht, über der südwärtigen 
Kellertür war „eyn klene lucht". 

Im Keller war ein „wohnkeller" eingerichtet. Er war mit 
einem Kachelofen versehen und diente dem Knecht der Kompagnie 
als Wohnung^^). Auch sind in diesem Kellerteil noch Nischen für 
Wandschränke zu sehen. Tönnies Evers richtete „ym keller de 
dornsse lucht" her. Es war also eine Wohnstube da. Der Hintere 
Teil des Kellers war mit Balken abgedeckt, der andere war ge- 
wölbt. Hierzu wurden u. a. 5 Stücke Holz gekauft, je 23 Fuß lang 
(— 6,62 m), „dar das gewelfte aver geschlaten ies". Wahrscheinlich 
sind es die 5 großen „Kuvenbende", die „Härmen de boddeker" 
sendet, „dar dat gewelfte aver geschlaten". Nach dem Hofe hin 

") In den Satzungen der Gesellschaft von 1586 heißt es: der Com- 
pagnien Knecht im Keller wohnend" lZtschr. Bd. V S. 375). 
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waren die Kellerfenster mit „6 isern tralligen" gesichert, die mit 
„olliye Farbe rot" gestrichen wurden. 

Die hohe Diele wurde an der Hofseite durch 2 große „huß- 
luchten" erhellt. Tönnies Evers, der sie fertigte, gibt an „de 
lenge 20 sötte" (3,76 m). Die Höhe der Diele wäre demnach 
rund 7 m gewesen. Für die Husluchten nach der Straße zu 
wurden von dem Glaser Jürgen Basse u. a. „18 finster gemaket 
mit Schild und Helm". Die Balkendecke der Diele ließ eine Luke 
ftei für die Winde, der Schmied Daniel Kruse lieferte 20 eiserne 
„gaffeln mit dobbel fedderen tho der winnen". Der Fußboden war 
mit „Astrach" ausgelegt. Der Maurer Hans Specht arbeitete 
3Z^ Tag an „Astrach legen". „Astrach" wurde u. a. „14 Drach" 
vom „Potter" aus der Fischergrube geholt. 1584 erhielt Maurer- 
meister Jost 4^ -S, daß er „up der Dell den astrak" besserte. 

Am Ende der Diele in der einen Ecke stand die Wendeltreppe 
(de wyndelsteen), die zum Hangelwerk und zu den Böden führte. 
Sie wurde von Christoffer von Rode gefertigt, er bekam am 
21. 12. 1581 60 ^ dafür. U. a. wurden 3 „gedreide Pylers" und 
8 Stück „Wagenschott" dazu benutzt. Tönnies Evers lieferte 
„vor den wyndelsten eyn lange pannelte dor". Auch die „Hangel- 
kamer" selbst wurde von Rode ausgeführt, da beides Arbeiten für 
Zimmerleute waren. Doch holte er sich für die Hangelkammer 
„3 tuelffter (3 Dtz.) norske brede" von Tönnies Evers. Letzterer 
hat die Hangelkammer „vor her (an der Vorderseite, Galerie) 
pannelt" und erhielt dafür 10 Für „7 tarme gesneden an de 
galerye" forderte Tönnies Evers das Stück 28 A. Auf der Diele 
waren Schränke, wahrscheinlich in die Wand eingelassen, min- 
destens 2; denn der Schmied lieferte „2 schap dorn beschläge up 
der Deele". Sie lagen wohl innerhalb der „husspannelunge", die 
die andere Längsseite der Diele bekleidete ähnlich wie im Schabbel- 
hause; Tönnies Evers erhielt dafür 114 Wie er schreibt, war 
sie „lanck 76 sötte", also 21,85 m. Damit hätten wir zugleich die 
Tiefe der Diele und des Vorderhauses. Auf der Diele haben wir 
auch wohl noch den „Hanntsteen" zu suchen, der mit „ollige" 
getränkt wurde. 

An der Straßenseite lag eine Stube, „de kleine Dörnze", 
„for Dornsse" oder einfach „Dornsse" genannt. Die Fenster 
wurden z. T. von den alten Fenstern hergestellt. Im übrigen 
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lieferte Hans Ecksen dazu einen halben Korb „flamsch Glas, fo 
tho den dornssen finstern quam" für 7 ^ 8 -S. 13 Scheiben waren 
mit „fchild und Helm" geschmückt. Zur Heizung diente ein „Jsern 
Kachgelaven". Er wurde von Arnt Emann bezogen und wog 
2 Schiffspfund 5 >4 Lißpfund, der eiserne Fuß dazu 3^ Lißpfund 
2 M. Dieser Ofen wurde angestrichen. „De dornssen boene", 
die Decke, wurde von den „lemers" „befchaldet"; dazu wurde 
„stro in dem leme" benutzt. Darunter legte Tönnies Evers die 
Holzdecke, wozu er „2 tuelffter und 6 brede" (also 29 Bretter) 
brauchte. 2 seiner Leute arbeiteten daran 2 Wochen und 2 Tage 
und hatten 6 N Leim dazu nötig. Die Decke wurde von Sylvester 
von Zwolle bemalt, „we me dar sen macht", wie er schreibt; er 
erhielt 26 Tönnies Evers fertigte auch die Pfosten, Wangen 
und Flügel sür die Fensterluchten. Ringsherum versah er das 
Zimmer mit „Pannelunge mit schuppen und denken". Er ver- 
langte dafür 120 Taler, erhielt aber nur 180 Es ist bezeichnend, 
daß bei fast allen Posten der Handwerkerrechnungen beim Aus- 
zahlen Abstriche gemacht wurden, durchschnittlich 28—33^/z "/>' 
Dieses Paneelwerk wurde dann von Sylvester von Zwolle 
„gesaffranet" und „dar aver her gevornysset". Weiter lieferte 
Tönnies Evers für die „Dornsse" „den uthtrecken Dysck" und 
berechnete dafür 9 Taler. Die Tür war von einem „Portal" 
eingerahmt, wofür ihm 10 ^ gezahlt wurden. Oberhalb der 
Paneelung war Leinwand gespannt, die bemalt war. Tönnies 
Evers fertigte für 4 ^ „de ramen umme her", „dar dat malwerck 
up kumt". Diese Malerei wurde erst 1584 gemacht. Mettken Elers 
„de laventh sunderschen" lieferte 28^ (— 17,39 m) brede Ellen 
„lavendes" (Leinwand) für 6 ^ 6^ -ö, „dith heft de maler tho 
den laken in de Dornsen gekregen". Nach dem Maße der Lein- 
wand müssen wir die „Dornsse" als ein Zimmer von ungefähr 
4:6m betrachten. Der Fußboden war anscheinend mit „Astralen" 
ausgelegt, denn es wurde ein „quarter groten Aftrack" gekauft, 
„so under de benke geseth is". Über dieser Stube lag, durch den 
Windelstein über das Hangelwerk zugänglich, ein Zwischen- 
geschoß, „Saal" genannt^^). über seine Ausstattung erfahren 

Diese Bezeichnung „Saal" hat nichts mit dem heutigen Sprachgebrauch 
des Wortes zu tun. Man verband ehemals damit die Benennung eines im oberen 
Stockwerk gelegenen Gelasses oder einer dort eingerichteten kleinen Wohnung. 
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wir nur, daß Jürgen Basse Fensterscheiben einsetzte und daß 
Tönnies Evers die Fensterluchten, Rahmen usw. herstellte. 

Hinter der Stube unter dem Hangelwerk lag die Küche mit 
dem großen offenen Herde, dem „schosten". Er war von „houven 
Lysten" eingefaßt, die der Steinhauer lieferte. Der große „Ketel- 
haken" darin kostete 2 Er hing an einer „groten langen Stange." 
Der Schornstein, der eigentliche Rauchabzug, wurde aus Latten 
und Lehm aufgestakt. Dazu kamen „3 quarter latten" (75 Stück), 
„400 schwedische nagels tho schostenen staken", 4 Fuder Lehm. 
Die „lemers" erhielten Osterabend 1582 8 ^ „vor den schosten 
tho lemen und binnen und buten mit Kalk tho besettende". Der 
Ratsgießer Matthias Benning lieferte für die Küche „ein nie stick 
arme" von 3 N, also einen Leuchterarm. 

An das Vorderhaus schloß sich ein eingeschossiger Flügelbau. 
In ihm lag zu ebener Erde das Festgemach. Es wird bezeichnet 
als „de grote Dornsse" und „dat grote gemach" im Gegensatz zu 
der kleineren Borderstube und ferner als das „neie gemacke". 
Dieses läßt darauf schließen, daß im alten Hause solch ein Raum 
und wahrscheinlich ein Flügelgebäude nicht vorhanden war. Zu 

Noch nicht ganz ausgestorben ist der Begriff „he wahnt up'n Saal," sowie auch 
die Bezeichnung „Stüttensaal" für die Wohnungen „An der Mauer" Nr. 14V; 
das Gebäude ist auch noch im Adreßbuch als „Saal" aufgeführt. Eine zweite 
solche Wohnanlage findet sich in der Pagönienstraße Nr. S, früher „Wendesaal" 
genannt. Eine Beschreibung des Wohnhauses zu Buntekuh von 1770 enthält 
sogar folgende Bezeichnung: „zum Saal oder Kornboden geht eine gute 
schmale Treppe" (Senatsakten, Landwehr, Holstentor 17,10). Das „Mittel- 
Niederdeutsche Wörterbuch" von K. Schiller und Aug. Lübben, Bd. IV, gibt 
folgende Zusammenstellung: „solder, soller, Söller, Boden, 8o>srium." Der 
„Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs" (Bremen 1770) hat nur 
das Wort „Soller". Es ist „der getäfelte Fußboden in einem oberen Stockwerk. 
Hier bedeutet es insonderheit einen Kornboden, einen getäfelten Raum, wo 
Getreide aufgeschüttet wird." „Verwandte Wörter sind Saal, coenaculum. . ." 
Michel Richey, lckioticon blamdurgense (Hamburg 1755), bringt beide Be- 
deutungen. Dort liest man: „Saal heißt in Hamburg nicht allein ein großes 
Lust- oder Prunkzimmer, sondern auch eine Art der Wohnungen mittelmäßiger > 
und geringer Leute. Sie sind nicht an der Erde, sondern in den oberen Stock- 
werken der Häuser, öfters viele neben- und übereinander, und bestehen gemeiniglich 
in einem Stübgen, nebst Gelaß für Geräte und Feuerung. Es gibt deren eine 
große Menge von unterschiedlicher Größe, Gelegenheit und Miete. Man nennt 
solches up'n Saal wähnen und die Bewohner Saal-Lüde." 
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diesem großen Gemach führten einige Stufen; es wurden 
28 Fliesen gekauft „tho der treppen vor den neien gemacke". Hier 
stand auch ein „isern Kachelauen", der ebenfalls von Arent 
Ehmann erstanden war und mit „varve" angestrichen wurde. 
Er wog 7 Schiffspfund, „6 liß ringer en N", der eiserne Fuß 
dazu 7f4 liß N 4 N. 7 Fensterluchten mit je 2 Pfosten ließen das 
Licht in das Zimmer. Innen wurden sie von Sylvester von Zwolle 
gefirnißt, außen wurden die Fensterrahmen und -Pfosten grün 
gestrichen. Der Glaser setzte 84 Fensterscheiben ein, das Stück zu 
24 -ö. Ringsherum war das Zimmer mit kostbarer Vertäfelung 
in Intarsia bekleidet. Tönnies Evers veranschlagte dafür folgendes: 
„Myt der grotten Dornfse hebbe yck up dat aller nauste eyn aver- 
slach gemaket und by dachlon gereckent vor eyn yeder des dages 
6 -ö. over yck hedde wol 7 -ö vor denet. aver de wyl des folckes fel 
ys gewest by der arbeyt, so wyl yck et by 6 -ö bliven laten und vor 
myner parsone 8 -ö des dages. und hebben 11 parsonen 21 weken 
gearbeydet. vnd thom lesten krech yck noch eynen gesellen, de hefft 
3 weken dar an gearbeydet. und hebbe dat dachlon tho hope 
gerekent. ys yn alles 841 ^ 12 -ö. so hebbe yck myt dem holte, 
dat thor dornsfen gekamen ys von Wagenschot vnd van esken 
massern und an der yngelechtem holte und von füren holte eyn 
averslach gemaket vnd myt dem lyme vnd so fel lychte alse den 
wynter dar tho vor brent ys, hebbe yck up dat nauste gerekent 
up 100 Das wäre eine Forderung von 641 ^ 12 -ö, eine 
Zusatzbemerkung sagt aber „bisse Dornsse mit dem holte vor- 
dungen vor 500 In die Wand eingebaut waren zwei „schenk- 
schiven", sie waren „tho bemuren". Die Vertäfelung wurde 
ebenfalls wie im Vorderzimmer gefirnißt. Den Eingang schmückte 
ein von Tönnies Evers gefertigtes Portal. Oberhalb der Täfelung 
waren von Sylvester von Zwolle „die Muren umher mit Gehänge" 
bemalt. Der Schornstein wurde zweimal gestrichen und „nedden 
gestofferet". Die Decke „myt den Balken" wurde von Sylvester 
für 120 ^ gemalt; es muß sich also um eine ansehnliche Decken- 
malerei gehandelt haben. Vorher waren noch „3 half schleten 
(verschlissene) Beddelaken" gekauft „den Malers under den 
bone tho lemen". In der Vertäfelung waren 14 Wandschränke, 
für die 14 Paar Hänge angeschafft wurden. Wie in der Kriegs- 
stube waren vor dem unteren Teil der Täfelung Bänke, die z. T. 
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als Laden benutzt wurden; denn für sie wurden Hänge und 
Schlösser gekauft. „2 lange fotschemel" standen vor den Bänken. 
Ratsgießer Matthias Benning lieferte 6 „missingsarme" 

(1^ Liß und 3^ N), und es wurden 6 neue Haken zu den 
Leuchterarmen angefertigt. Als Verschluß des Zimmers diente 
„eine iserne stange, vor dat grote gemak gesetzt, davor 8 N 
bliges den Steenhouvern". Hier hingen auch wohl „de 4 ge- 
melden thaffelen", die 1584, 11. Jan., aus Hinrich von Stitens 
Hause geholt wurden. In Zusammenhang damit steht die Notiz 
von Tönnies Evers „noch de grotten Kunterffey yn dat grotte 
gemak tho matte gemaket und myt lysten umme her gemaket". 

Hier darf ich einschalten, daß sich dieses Haus der Zirkel- 
kompagnie nach den gemachten Feststellungen wesentlich von dem 
rund 50 Jahre älteren der Schiffergesellschaft unterschied. Hier 
ist die ganze Diele, die nicht durch Einbauten eingeengt ist, der 
genossenschaftliche Schauplatz, der Versammlungsraum. Bedingt 
ist diese Einrichtung gewiß durch die große Anzahl der Mitglieder. 
Die bedeutend kleinere Zirkelkompagnie fordert eine andere 
Einteilung des Hauses. Sie gebraucht die beiden „Dornssen", 
wenn auch gelegentlich die Diele mit in Benutzung gekommen ist. 
Ihr Haus gleicht mehr dem der Kaufleutekompagnie, die ihr an 
Größe und Bedeutung ähnelt und deren Haus zur selben Zeit 
gebaut wurde^'). Auch hier war ja Tönnies Evers hervorragend 
beteiligt. In allem ist es der Typ des Lübecker Bürgerhauses. 

Hinter dem Hause lag der Hof. Er war z. T. als Garten her- 
gerichtet. Im Frühjahr 1583 wurden „4 foder schwarte erden" 
angefahren und ein Mann hatte „den hoff eben tho maken". 
6 -S wurden ausgegeben „vor alley sath und in den hoff geseiet". 
Folgenden Posten gibt Sylvester von Zwolle an: „noch im have 
vor dem gange 13 holten Fynster brun an beiden syden angestreken" 
und „datt holt an dem gange brun, de pyler wytt gestafferet". 
Dieser Gang bestand zwischen Flügel- und Stallgebäude. Hier 
im Hof lag auch der Sod, feine Einfassung war mit brauner 
Ölfarbe gestrichen. Der Schmied Diedrich Schlüter bei St. Petri ' 
fertigte „eine neie kede in den soth." Eingefriedigt war der Hof 

") Vgl. meinen Aufsatz über das Haus der Kaufleutekompagnie. Mitt. 14 
S. 44 ff. 
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z. T. durch ein „glynde", das ebenfalls braun in Ölfarbe ge- 
strichen wurde. 

Ferner finden wir im Hofe noch „de hemelicheit", wozu die 
Balken von „des schobandes Kulen" geholt wurden. Tönnies 
Evers fertigte dafür „en holten Finster". Der Anstrich dieses 
Ortes war braun. Weiter stand im Hofe noch ein Stallgebäude, 
„Spicker" genannt. Das alte wurde am 13. 6. 1582 abgebrochen. 
Das neue war anscheinend in Fachwerk gebaut. Denn „dat holt 
an dem arckener und under dem dacke de kartusen" wurden von 
Sylvester von Zwolle braun gestrichen. 

Zum Reinmachen der einzelnen Räume nach Beendigung 
des Baues wurden u. a. „8 wilde kattensterte thom stovequast", 
„2 krasse borsten", „15 N Deckerdrad tho harteborsten" gekauft. 
Noch bevor der Bau völlig fertig war, holte man am 12. 12. 
1683 den Decker Hans Blyve, „vor etlike lecke up dem Hufe tho 
betteren". 

Am Schluß des Jahres 1584 wurde der Bau beendet. Am 
Heiligabend d. I. erhielt dann der Bauführer Härmen Hocker 
von Berend Lüneburg, Diedrich Kerkring und Hans Brömse 
30 Reichstaler „wegen der femtliken Kumpenigen broder vor 
Mine Densten, den ick ene in der Kumpen. an dem gebuwthe 
gedan". Er ist „genflick darmede beftedigeth und dancke eme 
semtlike und war ick eme und dem Hufe denen kan, dar Jnne 
schalen se my tho Jder tidten willig finden", schreibt er. Die 
Gesamtausgaben für den Bau beliefen sich auf 3396 ^ 12 
Die Gelder, die dem Bauführer fortlaufend von Berend Lüneburg 
für die Zahlungen zugestellt wurden, betrugen 3367 ^7 ^ 9 L-, 
so daß er am Schluß noch 39 ^ 4 -S 3 L, zu fordern hatte. 
1603 bei der Veranlagung zur Türkensteuer wurde der Wert 
des Hauses mit 6000 ^ angesetzt, das Silbergeschmeide der 
Gesellschaft dagegen mit 1000 ^ und der Bestand an Bargeld 
mit 5000 

Im folgenden seien noch einige Anschaffungen für das Haus 
und Reparaturen erwähnt, die das vorhin gezeichnete Bild ver- 
vollständigen. 1686 lieferte Tönnies Evers noch einen Schrank 
und einen Tisch für die Küche. Für die eiserne Kiste mit dem Silber- 
zeug im großen Gemach fertigte er einen Deckel mit Paneelwerk. 
1699 mußte der Ratsbaumeister Hans Fries „ein neuwe winrank" 
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in dem Hofe Herrichten. Die Weinrebe selbst wurde aufgebunden 
und beschnitten. 1605 wurden statt dessen 3 neue „winranken" 
gepflanzt. In der Dornsse wurden 17 messingne Haken angebracht, 
sicher zum Anhängen der Mantel und Hüte. 1605 wurde auch 
der Giebel stark gebessert, man wandte dafür 280 ^ 4 -S 6 L, auf. 
Folgende Einzelheiten aus dieser Aufrechnung seien genannt. 
Der Schniddeker Jochim Warncke lieferte „19 stücke Panelen an 
den gevel". Unterschieden werden „11 lange, 4 runde, 4 hallve 
runde panelen an dem gevel". Der Maler Philip (sicher der 1594 
Meister gewordene Philipp Roseler) erhielt für das Malen der- 
selben 33 während er für „de dore und dorgerichte (— Tür- 
umgebung)" 15 ^ bekam. Auch der ganze Giebel wurde für 
154 ^ 10 -S gestrichen, wobei allein an Leinöl 224 verbraucht 
wurden. 26^ „bock goldt" werden verzeichnet, u. a. wohl für die 
Windfahne. Der Ring an der Tür wurde verzinnt. Außerdem 
wurden 82 eiserne Haken gekauft, „de gemelter an tho nageln"; 
sie waren am Giebel angebracht; denn es heißt ausdrücklich, „de 
bilder an den gevel faste tho maken". Wir dürfen an einen 
ähnlichen Schmuck wie beim Hause der Schiffergesellschaft 
denken^^). Auch ein Steinbrügger mit seiner Frau wird 1s^ Tag 
beschäftigt, „im have den ronsten tho brüggen, da idt water 
kann afflopen". 1606 wurde im Hof eine Hagedornhecke ge- 
pflanzt, wozu 500 Pflanzen und die erforderlichen „Hasel- 
schächte" gekauft wurden. 

1635 lieferte Henrich Ottendorf 14 Ellen grün „Engelsch 
wand" (^^- Tuch) zum Preise von 49 Davon kamen 8 Ellen 
für ein Tischlaken und 6 Ellen für 18 Kissen, beides in der vorderen 
Stube. Für die 18 Kissen waren u. a. noch nötig „18 rotlöscher 
Felle", 8 Ellen Leinwand und „Amedom". Der Maler bekam 
12 -ö, um „den Zirkel auf das Tischlaken und Küssen zu zeichnen". 
1646 mußte der Maler „etzliche Contrafeien abschelfen" und 
wieder anstreichen und der Schniddeker etliche Stücke, die aus der 
Paneelung herausgefallen waren, wieder anleimen. 

Auch das 1S86/87 erbaute Haus der Krämerkompagnie im Schüsselbuden 
wies einen solchen Bildschmuck auf. Das 1585 begonnene Baubuch derselben 
enthält eine farbige Zeichnung des Hauses. Darauf fieht man oberhalb des Erd- 
gefchosfes in der ganzen Breite des Giebels eine Malerei, die eine Hirschjagd 
darstellt. 
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Das Jahr 1660 erforderte die hohe Summe von 799 ^ 12 ^ 
für Reparaturen. U. a. wurde der ganze Giebel wieder ge- 
strichen, was 300 ^ kostete. Der Steinhauer mußte „die listen" 
am Giebel wieder instandfetzen und Hinrich Sextra die Tafeln 
am Giebel. Der Schmied mußte 70 eiferne Haken „zu rechte 
und 10 neu machen, um die hölzernen Bilder an den Giebel" 
zu befestigen. Der „Flügel", alfo die Windfahne, wurde her- 
untergenornmen, und der Kupferfchmied hatte, „was nötig, daran 
fertig zu machen." 

Über die Ausstattung diefes Haufes unterrichten noch einige 
Jnventare. Ein folches von 1692 („Jnfentarium von dem Refkoppe 
und Hueßgerede") nennt: 1 nie grodt fpiße fchap, 2 olde verkante 
fchyven fTifchplatte bzw. Tifchs, 1 nye Richtebank ffchrank- 
förmiger Tifch zum Anrichten^, 1 howblock, 1 gefette oder fedell 
fein befonderer Stuhl oder Sitzs, 1 nye lank difck in der Dorßen 
den man uthten (ausziehen) kan, 12 nye hoge stole, 9 Tynnen 
ffathe, 3 tynnen taffelkrenße fzum Unterfetzen unter die heißen 
Schüffeln oder zum Auftragen derfelben), 3 stoffken kannen, 
3 halff stoffken kannen, 2 Tynnen gete kannen (für Wein), 2 
Tynnen folt fathe fdiefe vorgenannten Zinngeräte wurden am 
26. 2. 1582 vom Zinngießer Diedrich Schadenberg geliefertf>, 
6 miffingeß leuchter, 1 groth hantbecken, 13 miffinges Arme 
(Leuchter), 9 olde furfate, 3 miffinges haneken, 3 iferen lycht 
fcheren, 1 grothe Roste, 6 nye frouwens Stole, 6 hoge mannes 
stole, 1 iferen Furfchuffel, 1 iferen Furforke." Ein Inventar von 
1665, das aufgefetzt wurde, als dem Kompagnieknecht Lorenz 
Havemann die Einrichtung übergeben wurde, gibt folgendes an: 
„Im großen Gemach: 9 Miffinges Arme, 1 miffinges groß 
Wafchbecken, 1 langer Tiefche, 2 brantroden, 6 kleine holtzerne 
stüle. Im kleinen Gemache: 3 stübichen zinnern Kannen, 
3 zinnern Taffel Kräntze, 9 zinnern Bäthe oder Schüffeln, 4 
miffinges Arme, 3 miffinges leuchter mit 2 Pfeiffen, 1 grün 
lang lackens tifchdecke, 10 lange hölzerne stüle, 3 zinnern halb- 
stübchen kannen, 2 zinnern Weinkannen, 1 zinnern handt Baß 
und wafferbecken, 3 miffings leuchter mit dreyn Pfeifen, 18 grüne 
lakens stulküffens, 1 lang hölzerne tiefche. Auf der Dehlen oder 
Haufe: 25 ledderen Waßer Emmer, 1 hölzerner richtetiefche, 
1 groß dubbelde Eichen Schapffe, 1 trieft zum Kellerluk gehörig. 
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der Rolandt auf einer schlopen^^), 2 hölzerne Benken, 1 hölzerner 
Tiesch mit seinen Zubehör, 1 Fewer zange und 2 fewer forcken, 
1 fewren (tannen) holtzerne Schapff mit drey schüßeler, 2 Eyseren 
brantroden. Auf dem Saale: 2 betstete mit eine fußbank, 1 Tiesch 
und 3 Bildern. Auf der Hangel Kammer: 1 zerbrochene Kiste. 
Im Holzhause: 1 Tiesch zu 12 Personen mit 2 lange bencken, 
9 Tiesche zu 10 Personen mit 32 bencken, 2 lange Tiesche mit 
2 bencken." 

Dazu kam noch das Silberzeug der Kompagnie. Nach einem 
Inventar „van dem Sllber Smyde" bestand es 1592 aus folgenden 
Stücken: „1 schöre gete kanne und en water fadth und der van 
styten und Hovelen wapen" (245 Lot) — 3,581 KZ") 2, „Ein 
golden Koff myt 1 deckelse unde Luneborges vnd Stilen Wapen" 
(104 Lot) — 1,52 l<8 >V 3, „Ein vorguldeth becker myth einem 
Deckel under Mulinges und der von styten wapen" (43 Lot) 
— 0,828 KZ 5, „Ein grodt sulferen stop mith lede (-^ Deckel) 
under Bromßen wapen" 66 lodt 2 qu --- 0,965 kx 6, „4 olde 
stope ane lede under der olde Junkeren wapende (167 Lot) 
— 2,441 kß 19, „12 sulferen Gobelitte (Becher) ane wapen" 
(92 Lot) -- 1,345 kg 16, „Item eine grote nye Jserne Kaste 
mith einer Panell decket. In dem großem gemake dar zo 4 slotel 
zo vordelet under den Broderen dar Jnne duth Sülffergeschir 
Vorsegelinge boker schriffte rekenynge vnd alles dar angelegene 
Jnne vorwareth werdth." 

Zu diesem bescheidenen Stamm an Silbergerät gaben 1609 
Claus von Stiten (derJüngere), Johann von Wickede und Diedrich 
von Kerckring bei ihrem Eintritt in die Gesellschaft ein Silber- 
geschirr („Stopf") von 79 Lot -- 1,15 kg 7. 1617 schenkten 
Friedr. von Stilen und Diedrich Kerckring einen „Silbernen 
Stopf" (491/2 Lot) -- 0,724 k8 9. 1627 verehrten Hinrich 

Es war eine große hölzerne Figur, die in der einen Hand einen Ring, 
in der andern einen Beutel mit Asche oder Mehl trug. Sie wurde bei dem Roland- 
reiten der Gesellschaft auf dem Markt benutzt. Der Reiter sollte mit der Lanze > 
den Ring treffen; berührte er die Figur dagegen, so drehte sie sich und schlug 
ihn mit dem Beutel auf den Rücken. Vgl. auch Ztschr. Bd. V S. 327. 

") Die () sind Ergänzungen nach dem von C. Wehrmann (Ztschr. Bd. V 
S. 388) gegebenen Verzeichnis von 167ö. Die Zusätze 1 usw. beziehen sich 
auf die Nummern in Wehrmanns Inventar. 
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von Stilen, Volmar Warendorp und Diedrich Brömse (der 
Jüngere) einen „Stop" von 71^ Lot — 1,044 kg 8. 1636 
stifteten Gottschalk und Thomas von Wickede „einen gülden Kopf" 
von 42 Lot — 0,611 kg 4, Gotthard v. Brömse einen „silbernen 
Stop" von 32 Lot — 0,468 KZ 10 und Brun v. Warendorp 
einen „Stopf" von 32 Lot --- 0,468 kg 11. Im selben Jahre 
kam der silberne Stab hinzu. Er war von der Zirkelkompagnie in 
Grönau in Auftrag gegeben worden und sollte an Stelle des 
Spielgrefenstabes für die Mitglieder benutzt werden, weil man 
den letzteren für entwecht hielt, da er von dem Sohn des Jürgen 
Pauls von Weissenow gebraucht war^°). Der Stab wog 110 Lot 
— 1,608 kg 1. 1640 gaben Alexander von Lüneburg „einen 
achtkantigen stop binnen verguldet" von 41 Lot — 0,699 kg W 13 
und Hinrich Kerckring „einen achtkantigen sUbernen witten stop" 
(35^ Lot) -- 0,519 lig 14. 1641 kam dazu von Hinr. Brömse 
ein „Silbergeschirr als ein stoff, darauf ein vorguldet adeler 
steidt" (32 Lot) — 0,468 kßi 12. 1662 verehrte Frau Anna 
von Wickede, die Witwe des Brun Warendorp, „24 sllberne 
leffelen" von 73 Lot — 1,067 kg 16. 1664 endlich wurden aus 
dem Nachlaß von Joach. Lüneburg „2 silberne vorguldete Saltz- 
vasser" gestiftet, sie hatten ein Gewicht von 17 Lot 0,395 

17. Einen weiteren Zusatz erhielt der Silberschatz nicht mehr. 
1809 wurde er für 2338 ^ 10 -ö an einen Goldschmied verkauft, 
um eine gekündigte Hypothek des Kompagniehauses auszahlen 
zu können. Der vorhin genannte Stab wurde als Erinnerungsstück 
vorläufig noch zurückbehalten, aber bald darauf auch veräußert. 

Eine größere Anzahl von Mitgliedern hat die Zirkelkompagnie 
nach der Reformation nie wieder gehabt; 1644 waren es 17, 
1652: 15, 1737: 3. Der Kreis, der zur Mitgliedschaft zugelassen 
war, war zu exklusiv. Das Leben in der Gesellschaft ging mehr 
und mehr zurück. Die Versammlungen waren nur noch selten. 
Das Gesellschaftshaus wurde wenig benutzt. Gelegentlich wurde 
durch diesen oder jenen ein Aufflackern wieder entfacht. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es Friedr. Bernh. 

^°) Ausführlicheres darüber siehe C. Wehrmann (Ztschr. Bd. V S. 339 ff.). 
Während der Spielgrefenstab noch im St.-Annen-Museum erhalten ist, ist der 
genannte neue Stab der Zirkelbrüder verschollen. 
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v. Wickede, der Sohn des Bürgermeisters Bernhard v. Wickede 
(s 1776), der durch seine Pläne die Kompagnie wieder in etwas 
aufrüttelte. Auf sein Drängen ist es auch zurückzuführen, daß man 
an einen Neubau des Kompagniehauses heranging. 

Am 18. April 1777 traten die zur Aufsicht des Baues ernann- 
ten Mitglieder zusammen, und zwar der spätere Bürgermeister 
Christian von Brömse, Friedr. Beruh, von Wickede und der spätere 
Ratsherr Christian von Brockes, um mit den Handwerkern sich zu 
besprechen. An solchen waren u. a. angenommen der Maurer- 
meister Joh. Heinr. Möller, der Tischler Schweimer und der Bild- 
hauer Diedr. Jürg. Boy^^). Letzterer erklärte sich bereit, für 
280 ^ das Portal des Hauses von Dresdener Sandstein zu liefern. 
Der Maurermeister Möller wurde angewiesen, am Montag, dem 
21. April, mit 3 Gesellen, 4 Handlangern und 2 Arbeitsleuten 
zu erscheinen und mit dem Abbruch des Hausgiebels zu beginnen. 
Den rückwärtigen Giebel wollte man ursprünglich stehen lassen. 
Da sich aber herausstellte, daß er sehr schlecht war, sollte er bis 
zum 1. Stockwerk abgetragen werden; es vernotwendigte sich 
schließlich, ihn ganz herunterzunehmen. Der Brunnen im Hos 
wurde wieder instand gesetzt. Am 9. August stand das Portal 
schon fertig da, und Boy erhielt die bedungenen 280 

Unter dem 9. August 1777 enthält das „Bauprotokoll" 
folgenden Vermerk: „Da sich jemand befunden, der für die 
Lieferung eines hölzernen Fußbodens ein weißes Marmor- 
Pflaster von einigen 100 Fliesen L 26 Zoll 62,4 cm) abzustehen 
wMens ist, so hat man solche Offerte angenommen und den 
Zimmermeister Schröder aufgetragen, den Fußboden zu liefern, 
dem Compagnieboten aber befohlen, die Fliesen in Empfang zu 
nehmen, welche künftig auf der Diele gelegt werden sollen." In 
derselben Angelegenheit heißt es am 1. August 1778: „es ist ab- 
geredet, daß da auf der Dielen noch etwa 100 Stück Fliesen 
fehlen, die von Herr Walther Hintern Markt^^) angebotenen 
130 Fliesen nach dem billigsten Preise dazu sollen angekauft 

über diesen seinerzeit viel beschästigten Künstler vgl. den Aussatz von 
Alb. Schröder, Der Lübecker Bildhauer Dietrich Jürgen Boy (Mitt. d. V. s. L. G. 
Hest lS S. 87 ss.). 

2^) Es handelt sich um den Seidenkrämer Berend Jacob Walther, Hinterm 
Markt Nr. 827 (heute Breite Straße 95). 
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werden." Am 8. August wurden „für die angekauften 130 Stück 
Marmorfliesen" 319 ^ gezahlt. Dieser Dielenbelag ist noch er- 
halten und durch ihn zeichnet sich das Staatsarchiv besonders aus. 
Die beiden Angaben vom 9. Aagust 1777 und 1. August 1778 
betreffen denselben Gegenstand. Anscheinend ist der erste Vorschlag 
nicht zur Ausführung gekommen und der Fußboden nicht geliefert 
worden. Die Marmorfliesen, mit denen die vorderen zwei Drittel 
der Diele des Staatsarchivs belegt sind, betragen 130 Stück, 
von denen 103 ein größeres, 27 ein kleineres Format haben. 
Die ersteren entsprechen an Größe genau den Angaben der ersten 
Notiz. 

Am 13. und 23. Dezember 1777 wurde mit dem Maurer- 
meister Möller verhandelt „wegen der Gips- und Putz-Arbeit 
innerhalb des Hauses durch alle Etagen". Er forderte 600 Reichs- 
taler, 400 wurden schließlich mit ihm vereinbart. Je 300 ^ sollten 
ihm gezahlt werden zu Beginn der Arbeit, nach Vollendung 
des ersten und zweiten Stockwerks, nach Erledigung des dritten 
Stockwerks und „bei Unterstreichung des Daches". Die durch- 
brochene Galerie als Giebelabschluß und die Gesimse am Giebel 
fertigte der Steinhauer Zarnicke. Am 29. November 1777 bekam 
er dazu 212 Fuß Steine. Gegen eine Bezahlung von 300 ^ ver- 
pflichtete er sich, die Arbeit zum 1. März des nächsten Jahres 
abzuliefern. Für die Befestigung wurden 88 M Blei benutzt. 
Den figürlichen Schmuck des Giebels (zwei Vasen, die beiden 
liegenden Gestalten und das Wappen) schuf der Bildhauer Diedr. 
Jürgen Boy. Die Besorgung des Steinmaterials dazu übernahm 
wie bei den Schmuckstücken der Puppenbrücke, die damals gerade 
fertig wurde, der Senator I. Chr. Weigel^^). Hier wie dort 
handelte es sich um sächsischen Sandstein. Am 15. November 1777 
bekam Weigel „für die verschriebenen Steine zu den Waapen, 
Waasen und Statuen" 948 ^ 2 -S und am 22. November noch 
102 ^ 5 ^ an „Unkosten für die Steine". Mit dem Bildhauer 
Boy wurde am 6. Dezember vereinbart „für die Arbeit der zwo 
Statuen ä 300 ^ 600 2 Vasen L 90 --- 180 ^ und ein 
Waapenschild 180 ^ (-- Summa 960 ^)". Die Bezahlung er- 

Vgl. Fr. Bruns, Die Bildwerke auf der Puppenbrücke (Bater- 
städtische Blätter Jahrg. I930/3l S. 103). 

Ztschr. d. «. f. L. G. XXVII, r. 17 
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folgte am 8. Mai 1779 mit 300 ^ und am 16. Oktober mit 980 
die Lieferung wird wohl im Frühjahr vor fich gegangen fein. 
Ferner stammt von Boy die Bildhauerarbeit an der Treppe 
(in Frage kommen vor allem die Treppenpfosten); er erhielt 
am 19. September 1778 „wegen Arbeit an der Treppe 92 
Diefe felbst wurde vom Zimmermeister Schröder für 1800 ^ 
aufgestellt. Auch die Haustür mit ihrem bildhauerischen Schmuck 
geht sicher auf Boy zurück wie die im Hause der Schiffergesellschaft. 
Sie ist nicht besonders erwähnt, wird aber wohl mit den Arbeiten 
des Portals zusammenfallen. 

Ob bei diesem Bau die Beischläge wieder verwendet wurden, 
ob neue angeschafft oder die alten ganz abgeschafft wurden, ist 
aus der Notiz vom 31. Oktober 1778, „die Beischläge zu trans- 
portieren", nicht klar zu entnehmen. Interessieren mag noch, daß 
1779, 12. 6., der Gelbgießer Mariens für Arbeiten (Türklopfer, 
Drücker usw.) 200 ^ erhält und am 18. 12. L. Frister „für Papier 
tapenten (!) 78 ^ 14 ^ö". Ende 1779 war das Vorderhaus fertig- 
gestellt. 

An die Umgestaltung des Flügelgebäudes ging man erst in 
den nächsten Jahren heran. 1778 wurde allerdings schon be- 
schlossen, „daß der Gang vom Saal (früher das große Gemach 
genannt) nach dem Stall abgenommen werden sollte". Es wird 
der Zusatz gemacht, „doch wäre es im Stadtbuche zu verzeichnen." 
Im folgenden Jahre mußten die Fenster im Flügel stark gebessert 
werden. Es werden z. T. neue Rahmen hergestellt, worin die 
Scheiben in Blei gefaßt waren. Es sollten aber „so viel möglich 
die alten Wappen conserviret und in die neuen Fenstern versetzet 
werden". Schließlich wurde aber auch der Flügel neu aufgeführt 
und zwar zweistöckig. Im Erdgeschoß wurde der noch bestehende 
Saal eingebaut. 1790 wurde als letztes Stück der Ausstattung 
noch „eine Bratenuhr nebst Spieß und Gewicht" für 20 ^ an- 
geschafft. Wo bei dem Abbruch die oben angeführte kostbare 
Täfelung des Tönnies Evers und die Olbllder des ehemaligen 
neuen Gemachs geblieben sind, ist nicht zu ersehen. Vermutlich 
ist die Paneelung wohl leider in den Ofen gewandert. 

Der ganze Bau kostete über 39 000 bis 1788 waren dafür 
39 670 ^ 10 -s 6 L) ausgegeben worden. Damit hatte die Kom- 
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pagnie nicht nur ihr ganzes Vermögen drangegeben, sondern sich 
auch noch Hypothekenschulden aufgebürdet. Sie war deshalb 
genötigt, das Haus nutzbringend zu verwenden. Sie vermietete 
es an ihr Mitglied, den genannten Friedr. Bernhard von Wickede, 
und zwar zunächst für jährlich 180 ^ und später für 300 Er 
gründete eine Erziehungsanstalt; gern gesehen wurde die Benutzung 
des Hauses zu diesem Zwecke nicht. Es sollte aber auch nicht lange 
währen; denn 1790 mußte von Wickede seinen Konkurs anmelden 
und damit das Haus verlassen. Es bezog jetzt der Syndikus Herm. 
Adolf Wilcken, der 1801 starb. Ihm folgte als Mieter das Mitglied 
der Gesellschaft Dietrich Paul von Bruns. Er hat das Haus be- 
wohnt bis in die Franzosenzeit hinein. 1813 und 1814 war es 
Mllitär-Hospital. Dann fand sich als Mieter der Graf August 
von Rantzau; er zog 1821 wieder aus. Da ein neuer Mieter nicht 
zu erhalten war, überließen die beiden letzten noch lebenden Mit- 
glieder der Gesellschaft, der spätere Bürgermeister Christian 
Nikolaus von Evers und der einstige Maire von Lübeck Friedrich 
Adolf von Heintze, das Haus der mit der Kompagnie eng verbunde- 
nen Zerrentinschen Stiftung, die seinerzeit durch Hergäbe von 
Mitteln den Bau des Hauses ermöglicht hatte. Damit hörte die 
Zirkelkompagnie auf. Die Zerrentinsche Stiftung aber suchte beim 
Senat um die Ermächtigung nach, das Grundstück verkaufen zu 
dürfen. Am 30. September 1822 wurde dann das Haus öffentlich 
im Schütting zum Verkauf ausgeboten. Hierbei erfahren wir auch 
die Einrichtung desselben: „Es hat an der mit weißen Marmor- 
fliesen belegten Diele 2 Zimmer nach vorne, eine Küche mit 
Speisekammer, eine heizbare Gesindestube und noch eine Kammer; 
im ersten Stock nach vorne 2 Zimmer, ein Schlafzimmer und eine 
Kammer, auf dem Vorplatz eine Stube mit Ofen und eine Kammer; 
im 2. Stock 2 heizbare Zimmer und 3 Kammern; auf dem ersten 
Boden 2 heizbare Stuben, 2 Kammern und eine Ranchkammer. 
Im Seitenflügel unten ein Zimmer und ein Saal, oben 3 heiz- 
bare Zimmer und eine Kammer; unter dem Hause ein gewölbter 
Keller und ein Balkenkeller, unter dem Flügel ein gewölbter 
Keller. Auf dem Hofe ein Waschhaus, ein Hühnerstall, eine Pumpe 
mit einem Brunnen, ein Hintergebäude worinnen eine heizbare 
Stube, Küche, Kammer, Mangelkammer, Holz- und Hühnerstall; 
auch ist ein Garten hinter dem Hause." 

17* 
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Das Grundstück ging darauf für nur 9000 ^ in den Besitz 
des Staates über, und am 31. Mai 1824 wurde das neu gegründete 
Oberappellationsgericht da hinein verlegt. Für den Umbau des 
Hauses wurden 12 000 ^ bewilligt, wozu noch eine NachbewM- 
gung von 6000 ^ kam. Am Giebel prangte seitdem eine Tafel 
mit der goldenen Inschrift: „Ober Appellations-Gericht". Bisher 
hatte dort auf derselben gestanden: -Deckes Ordinis I^obilium 
83cro83nct3e 'prinitatis äe Lirculo (Haus des adeligen Ordens 
der heiligen Dreieinigkeit vom Zirkel). Eine Veränderung mußte 
sich auch das von Boy geschossene Wappen der Zirkelbrüder an 
der Giebelbrüstung gefallen lassen. Seit 1778 bestand es aus einem 
Dreieck mit dem Worte Jehova in Strahlenglorie und dem ge- 
öffneten Zirkel im Kreise^^). Statt Zirkel und Kreis wurde jetzt 
eine Waage angebracht. In dieser kombinierten Weise zeigt sich 
das Wappen noch heute. Im übrigen blieb der Giebel unberührt. 
Im Innern wurden die Räume des Erdgeschosses für eine Boten- 
wohnung und das Archiv hergerichtet, im Obergeschoß entstanden 
die Registratur, die Kanzlei und das Arbeitszimmer des Sekretärs. 
Der Festsaal der Zirkelkompagnie im Flügelgebäude wurde 
Sitzungssaal. 1865 wurde er in die damals neugebaute Flügel- 
erweiterung verlegt. Der Festsaal wurde Bisitationssaal, heute 
Raum für die Benutzer des Staatsarchivs. In ihm steht noch der 
mächtige runde Tisch, der den Sitzungen des Oberappellations- 
gerichts diente. Das hinter dem Saal liegende „Kabinett" wurde 
zum Beratungszimmer; die dort noch stehende eiserne Wendel- 
treppe diente als Verbindung zur Bibliothek, die darüber im 
ersten Stockwerk stand^°). Als das Oberappellationsgericht 1879 
einging, wurde das Haus dem Lübecker Staatsarchiv eingeräumt. 
Seit den Maitagen des Jahres 1881 hat es diesen Zwecken gedient. 
Die Inschrift am Giebel kündet seine Benutzung, sonst ist aber am 

") Vgl. Wehrmann <Ztschr. Bd. V S. 368). 
Vgl. darüber auch B. Eschenburg, Drei Gerichtshäuser in Lübeck 

(Lüb. Blätter 1931 S. 597 ff.). Wenn E. allerdings S. 598 sagt: „Zum Sitzungs- 
saal wurde der im wesentlichen schon vorhandene Festsaal der Junkerkompagnie 
im Flügel des ersten Stockwerks bestimmt," so irrt er; denn wie die oben mit- 
geteilte Beschreibung des Hauses von 1822 angibt und wie es auch vorher der 
Fall war, lag dieser im Erdgeschoß. Oben waren bei dem Neubau nur drei 
Zimmer und eine Kammer entstanden. 
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Äußeren keine Veränderung vor sich gegangen. Im Innern sind 
im Laufe der Zeit einzelne kleine Umbauten vorgenommen 
worden, auf die ich hier nicht einzugehen brauche. 50 Jahre ist 
das Haus jetzt das Heim des Staatsarchivs. Wo einst um ihre 
Vaterstadt hochverdiente Männer der Zirkelkompagnie zusammen- 
kamen, die — wenn ich so sagen soll — die Geschichte Lübecks und 
der Hanse machten, ist heute die Stätte der Wissenschaft, wo man 
der Geschichte Lübecks und der Hanse forschend nachgeht. 
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5. Die Linie Mdeutlckland-Lübeck—preuhisriie 5tädte 

Nach den preußischen Städten ergeben sich von Lübeck aus 
verwandtschaftliche Beziehungen, wenn auch nicht in so großer 
Zahl wie nach dem Baltikum. Die meisten von ihnen weisen 
nach dem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mächtig 
aufblühenden Danzig, das eine gewaltige Bevölkerungszunahme 
erlebt, während in den anderen Ostseestädten die Einwanderung 
um diese Zeit sehr nachgelassen hat. In den Jahren 1364 bis 1399 
werden 6289 Neubürger aufgenommen, von denen 2855 Ein- 
wanderer sind, von diesen wieder 1233 aus Altdeutschland und 
von der Ostseeküste stammen^^o). 

Schon für jene Kaufmannssiedlung, die nach den Forschungen 
von Erich Keyser^^^) für das ausgehende 12. Jahrhundert auf 
dem Boden der späteren Rechtsstadt Danzig anzunehmen ist, ist 
an eine Beteiligung Lübecker Kaufleute zu denken. Jedenfalls 
werden sie für 1220 in Danzig bezeugt^^^); wieder einmal zeigt 
sich der weitschauende Sinn der Lübecker Fernhändler, als sie die 
Wichtigkeit der Weichselmündung für den Handel mit dem preu- 
ßischen Hinterland erkennen. Wenn Herzog Swantopolk besonders 
den Lübeckern den Zoll für den Handel in sein Land ermäßigt^''^), 
wenn 1263 der Rat zu Danzig zusammen mit Herzog Swantopolk 
den Lübecker Rat um die Übersendung einer Abschrift des in Lübeck 
geltenden Rechts bittet, dessen Grundsätze sicher schon früher in 
Danzig gegolten haben^^^), wenn 1298 Wladislaus, Herr des 
Königreiches Polen, den Lübeckern die Erlaubnis gibt, in Danzig 
ein Kaufhaus für ihre Güter mit Gerichtsbarkeit und Asylrecht 
zu errichtendes, so ist auch hier wie in den anderen Ostseestädten 
wahrscheinlich, daß bei der Entstehung der Danziger Stadtgemeinde 

Erich Keyser, Die Bevölkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 
14. Jahrhundert (Pfingstblätter des Hans. GB. 2. Aufl. 1928). 

Erich Keyser, Die Entstehung der Stadt Danzig. 1924. , 
Erich Keyser, Die Herkunst der Danziger Bevölkerung des 14. Jahr- 

hunderts: Mitteilungen des Westpr. GB. 19. (192V). 
---) Hans. UB. I Nr. 272. Keyser, a. a. O. S. 53 fs. 
--') Keyser, a. a. O. S. 82. 
--°) Lüb. UB. 1 Nr. «84. 
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um das Jahr 1224^^«) Lübecker Kaufleute eine große, wenn nicht 
ausschlaggebende Rolle gespielt haben^^^). 

Einige wenige Eigennamen bis 1332 sind wenig aufschluß- 
reich. Anders steht es aber, wenn man an die Danziger Ratslinie 
herangeht^^b)^ verschiedene Namen gleich am Anfang lassen 

die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit offen, daß ihre Träger mit 
den Lübecker Familien gleichen Namens und gleicher gesellschaft- 
licher Schicht zusammenhängen. Das gilt für die Ratmannen 
Gottschalk de Lapide, erwähnt 1332—1354, Hinrich von Rüden 
1332—1355, Johann de Lapide 1346—1359, Albrecht von Bremen 
1346—1359, Johann Grolle»^') 1346—1359, Johann Vorrat 
1363—1366, Lubert Sak 1374-1399, Meinhard de Lapide 1374 
bis 1397, Gottschalk Scharfinberg»««) 1375, für den Schöffen 
Hinrich Scharfenberg 1363. Unmittelbare Zusammenhänge sind 
bei ihnen leider nicht festzustellen. 

Eine Untersuchung der Vornamen gibt folgendes Bild: Bei 
den de Lapide kommt der Vorname Johann in Lübeck vor, ein 
Sohn des Lübecker Bürgers Johann ist der Ratmann Egbert de 
Lapide 1309 bis 1313^^^). Ein anderer Johann vamme Stene 
steht in Geschäftsverbindung mit dem Stockholmer Ratmann 
Johann Berkhof, dem er 24 Mark stockh. Pf. schuldet^ds^ Meinrich 
de Lapide ist Lübecker Ratmann 1271 bis 1293»«--), sein Sohn 
Meinrich Ratmann 1301 bis 1316»»»), verheiratet ist er mit einer 

Keyser, Entstehung, S. 49 ff. 
Zeigt nicht auch die Tatsache, daß das Kloster Oliva im Augenblick 

der Stadtgründung auf den Zehnten an den Marktbuden verzichten muß, daß 
bei der Gründung der Stadtsiedlung Danzig die Vorgänge sich ähnlich ereignet 
haben können wie in Rostock, wo der Marktbudenbesitz ebenfalls ganz in den 
Händen der Stadt liegt? Auch in Danzig muß eine Unternehmergemeinschaft 
am Werke gewesen sein. Vgl. Rörig, S. 268 ff. 

Paul Simson, Die urkundlich nachweisbaren Bürgermeister, Rat- 
mannen und Schöffen der Rechtsstadt Danzig bis 1417: Ztfchr. des Westpr. 
GV. Heft 55. 1913. 

Ein Rynekin de Grulle testiert in Lübeck 1339 Okt. 27. 
Zusammenhang mit Gottschalk Scarpenbergh, Bürger in Dorpat? 

Uivonica-Ustonics 1363 April 23; 1368 Jan. 2; 1368 April 1v. 
Fehling, Nr. 304. 
vgl. Teil 1, S. 155. 

»»-) Fehling, Nr. 227. 
»»») Fehling, Nr. 297. 
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Tochter des Ratmanns Bertram Morneweg^»«). Der Vorname 
Gottschalk dagegen findet sich in Lübeck nicht. Der Magister Johann 
de Ruden»»°) in Lübeck hat einen Bruder Hinrich Sasse, der Sttal- 
sunder Bürger ist^°). Ein Albert de Bremen wird am 5. Februar 
1259 in Lübeck als Bürger aufgenommenb»^); dieser derselbe 
Albert de Bremen ist, der zu Sconeboke (Schönböcken) bei Lübeck 
badet unum msn8um et ckimickium incke ckat V mrc. ei X 8oI. 
wicdelcke8 annuatim»»»), ist zweifelhaft. Bei den Vorrat in 
Lübeck findet sich der Vorname Johann einmal-»»). Die Schar- 
fenberg sind nicht Lübecker Bürger, wohl aber ein angesehenes 
Adelsgeschlecht, das mit Lübeck enge Verbindung hat»«>); die 
Vornamen Gottschalk und Hinrich kommen verschiedentlich vor. 

Auf ganz festen Boden kommen wir bei der Untersuchung 
der Urkunden der 50er Jahre des 14. Jahrhunderts. Einige 
Schreiben des Danziger Rats sind hier von großer Bedeutung. 
So beerben der Danziger Ratmann Ludolph Stripederok»") 
und seine beiden Brüder, die Danziger Bürger Hinrich und 
Hennekin Stripederok, ihre matertera Ghese Stripederok in 
Lübeck; als proximi berecke8 werden sie bezeugt durch den Dan- 
ziger Ratmann Johann Grulle und den Danziger Bürger Ludekin 
Stripederok»^»). Zu den procurs1ore8 ihrer Erbschaft machen die 
drei Brüder die Lübecker Bürger Johann de Osenbrugghe und 
Thideman Stokeleed, den späteren Ratmann, die dann als Treu- 
händer bei dem Verkauf der von den Danzigern ererbten Grund- 
stücke, Königstraße 668 und Mengstraße 14, fungieren»«). Wir 

Fehling, Anm. 22S. 
Sein Sohn wohnt in Graptzowe (Grapzow in Pommern, Kr. Demmin). 

Teftament 1351 Nov. 24. 
Testament 1351 Nov. 24. 

«') Lüb. UB. I Nr. 31. 
Lüb. UB. ll Nr. 1098. Kämmereibuch 1316 bis 1338. 

^") Lüb. UB. II Nr. 1016. 
-««) Hans. UB. II Nr. 684; Lüb. UB. II Nr. 729. 

Bei Simson, a. a. O. als Ratmann nicht erwähnt. Da Simson dix 
Urkunde im Lübecker Staatsarchiv nicht kannte, konnte er Ludolph Stripederok, 
der sonst nicht als Danziger Ratmann bezeugt ist, in seine Danziger Ratslinie 
nicht ausnehmen. 

6orus8ics 1351 Sept. 13. 
»»») Schröder, Jakobi-Qu. S. 559 und Marien-Qu. S. 14. 
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haben also auch hier den Fall, daß die Danziger Stripederok nicht 
etwa unmittelbar mit der bekannten Lüneburger Familie zu- 
sammenhängen, sondern mit ihrem Lübecker Zweig. Die Tat- 
sache, daß die Danziger Bruder Stripederok von Danzig aus 
schriftlich in Lübeck zwei Prokuratoren ernennen konnten, legt die 
Vermutung nahe, daß sie außer durch familienrechtliche Be- 
ziehungen auch durch geschäftliche mit Lübeck verbunden waren, 
und zeigt, daß ihnen in ihren Lübecker Geschäftsfreunden Männer 
zur Verfügung standen, die sie auch mit ihrer Vertretung in einer 
familienrechtlichen Angelegenheit bevollmächtigen konnten. Außer- 
dem besteht auch die Möglichkeit, daß die beiden procuratoreZ 
mit den Stripederok in Danzig verwandt oder verschwägert waren. 
In jedem anderen Fall wäre die sonst übliche Reise eines der 
Brüder nach Lübeck zur Verfolgung der Erbansprüche das Ge- 
gebene gewesen. 

Eine weitere Beziehung dieser Familie nach Danzig ergibt 
das Testament des Lübeckers Hinrich Stripederok; der Testator 
vermacht seiner Brudertochter Hillegund, die bei Albert Stripe- 
derok in Danzig wohnt, 30 Mark lüb.^)^^). 

Eine verwandtschaftliche Beziehung ist auch für das Ver- 
hältnis des Lübecker Bürgers Bertold Holthusen zu dem Danziger 
Bürger Hinrich Goltberch belegt. Bertold H. vermacht nämlich 
in seinem Testament^^^) dem Hinrich Goltberch 16 fl. Da er 
außerdem in demselben Testament verschiedenen Klöstern und 
Verwandten in Lamspringe, Escherde und Einbeck Legate aussetzt, 

Testament 1368 Mai 30. 
Außer nach Danzig haben die Lübecker Stripederok noch Beziehungen 

nach dem Baltikum: Die beiden Brüder Jacob de Nestwede, Ratmann, und 
Johann de N., Bürger in Pernau, sind die Erben eines Hauses in der Fischer- 
grube aus dem Nachlaß der Gertrud (Gese) Stripederok! (l^ivonics-Lstonics 
1386 Mai I). 

Weiter sind verwandtschastliche Beziehungen nach Meckleirburg vorhanden: 
In Güstrow wohnen zwei Schwestern der Lübecker Bürgerin Margareta 
Stripederok, nämlich Wobbe, Witwe des Güstrower Bürgers Johann Treptow, 
und Elisabeth. Die Verwarrdtschast wird bezeugt durch Tymmo Trepetow und 
Eghard de Strentze, Güstrower Ratmannen, und durch die Güstrower Bürger 
Martin de Haghen, Hermann Storecop und die Brüder Hermann und Hinrich 
Möllere (lAeckIenburxica 1367 Aug. 12). 

Testament 1367 Juli 26; Bertold H. besaß die Häuser Breite Straße 778 
und 783. 
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ist es nicht ausgeschlossen, daß auch Hinrich Goltberch verwandt- 
schaftliche Beziehungen nach einem der genannten Orte hat. 

Von Lübeck hat sich nach Danzig Gheseke, die Tochter des 
Vicko Rik und der Katharina Lam^«^) verheiratet. Ihre Eltern 
sind 1352 gestorben, beide wohl an der Pest; in diesem Jahre ist 
Thidemann de Wippelvorde, der Gatte der Gheseke, procurator der 
Erbschaft^««). Weiter ist der Danziger Bürger Johann Lam ein 
Sohn des verstorbenen Johann Lam in Lübeck; er schuldet dem 
Johann Laurentii und dessen Frau Alheid 86 Mark 11 ^ 2 den.^^^). 

Walburg, die Schwester der Danziger Bürgerin Abele de 
Sarnevytze, stirbt in Lübeck^^-); Peter Meybom in Danzig beerbt 
seinen Bruder Eler in Lübeck, die Richtigkeit der Verwandtschaft 
bezeugen die Danziger Bürger Paul de Tirgarde, Hinrich Mast 
und Herbord de Ryntelenb°^). Johann de Camen, der Sohn des 
Lübecker Bürgers Hinrich de Camen, verkauft 1372 das Haus 
Braunstraße 145, das seinem Vater 1360 durch Erbschaft zu- 
gefallen war, mit Zustimmung seiner Brüder in Danzig^^^). 

Aus Höxter kommt Thidericus de Huxer über Lübeck nach 
Danzig; bei Hermann de Wickede hat er gewohnt, bei ihm seine 
Güter gelassen, als er weiter nach Osten zog^^^). AuZ derselben 
Gegend stammt Johann de Lude, der in Danzig stirbt; auch seine 
Kons liegen in Lübeck, der Rat wird gebeten, sie an den Bruder 
Hinrich Klopper, Bürger von Lude, zu verabfolgen»°^). Schließlich 
sei von den vielen Geschäftsbeziehungen zwischen Lübeck und 
Danzig die des Lübecker Ratmanns Hinrich Constantin mit seinem 
bo8pe8, dem Danziger Bürger Hermann Stenkule genannt^°°). 

Wenn so schon die ganz wenigen erhaltenen Urkunden eine 
nicht unbeträchtliche Zahl von Verwandtschaftsbeziehungen un- 
mittelbar bringen, so liegt die Annahme um so näher, daß ein 
großer Teil der Leute, die Keyser anführt, nicht immer direkt aus 

Besitz: Braunstraße 134. 
Lorussica 1382 Mai 1. 

b») Lüb. NStB. 1366 Michaelis. 
»ö») korussics 1351 März 16. , 
->«') . 1367 Okt. 4. 

Schröder, Marien-Qu. S. 171. 
>Ve8ttsIics 1366 Febr. 10. 

-») >Ve8tkaIica 1369 Aug. 25. 
Lüb. UB. UI Nr. 713. 
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den Orten stammt, der im Namen geführt wird, wie Keyser an- 
nimmt^b«), vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß sie 
über Lübeck nach Danzig gekommen sind. Das gilt für die Allen, 
Attendorn, Bevern, Billerbek, Bocholt^^'), Boitin, Brunswik, 
Bremen, Brilon, Brinke, Brügge, Buxtehude, Darsow, Deventer, 
Dortmund (de Tremonia), Dulmen, Essen, Werden, Vlame, Vrese, 
Geismar, Grulle, Hameln, Hamm, Hannover, Hildesheim, Holt- 
husen, Höxter, Jserlohn, Kamen, Keding, Keselinch, Köln (Colner), 
Cusfeld, Lippe, Lipperode, Lüneburg, Minden, Münster, Osna- 
brück, Rostock, Rüden (Ruethen), Sasse, Seehausen, Semelow, 
Soest, Stade, Stedingen, Stocken, Stettin, Unna, Waal, Waren- 
dorp. Werden, Wesel, Westfal, Westhoven, Wickede, Wismar. 
Familien dieser Namen testieren in Lübeck, haben Grundbesitz in 
Lübeck, sind ratsfähig in Lübeck. Dasselbe gilt auch für die im 
Schoßbuch der Rechtsstadt Danzig vorkommenden Bedeker, Bere, 
Berghe, Bolte, Bomgarden, Bomhower, Bucow, Damme, 

Wenn Keyser a. a. O. S. 16 sagt, daß es an sich nicht zu bestimmen 
sei, ob der im Schoßbuch genannte Petrus Rosental selbst aus einem Ort dieses 
Namens eingewandert war oder diesen Namen bereits von seinen Borsahren 
übernommen hatte, daß dagegen seine Bezeichnung in den Bürgerlisten als 
Petrus de Rosental über die Deutung des Namens als Herkunstsname keinen 
Zweifel lasse, so ist dazu zu sagen, das es völlig gleichgültig ist, ob einer vor seinem 
Namen ein de, van oder von stehen hat, kommt doch z. B. im Lübecker Oberstadt- 
buch ein Fall vor, wo der Vater, der vielleicht eingewarrdert ist, einfach Albert 
Hattorp genannt wird, während sein in Lübeck geborener Sohn Johannes de 
Hattorpe heißt; dieser eine Fall ließe sich noch beliebig vermehren. — Wenn 
Keyser dagegen sagt, daß jeder Herkunftsname letzthin auf eine Einwanderung 
und aus den Ort hinweist, aus dem mit Sicherheit die Familie gebürtig war, 
so ist das für Lilbeck nur zu unterstreichen, nicht aber für die anderen Ostsee- 
städte. Wie viele Generationen allerdings zwischen dieser Einwanderung nach 
Lübeck liegen, ist mit Bestimmtheit nur dann zu entscheiden, wenn ganz be- 
stimmtes Quellenmaterial vorhanden ist. 

Nach einer Inschrift des Nieder-Stadtbuches scheint allerdings Hinricus 
Bokholt civi8 in Dantzek direkt aus Bocholt nach Danzig gekommen zu sein. Er 
erhält nämlich „cum respectu oppicki Lukliolt" von Hinrich de Borken eine 
Summe Geldes ex psrte Werner! I^uninxliee pie ckekuncti (Lüb. NStB. 1373 
Thome). Hier haben wir einen der seltenen Fälle einer direkten Einwanderung 
aus dem altdeutschen Gebiet in eine Ostseestadt vor uns. Aber auch dieser Danziger 
Bürger hat Beziehungen nach Lübeck gehabt, wie aus der Niederstadtbuch- 
Eintragung ersichtlich ist. Möglicherweise ist Werner Luningh ein Verwandter 
von ihm. 
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Doringh, Dorstin, Düker, Duve, Visselhovet, Volmersten, Vorrat, 
Vorsthus, Vrome, Gronow, Helle, Hoghehus, Hovel, Hoveman, 
Howeschilt, Langheside, Lon, Lucow, Nagel, Omeke, Pape, 
Parcham, Perseval, Raden, Reppin, Rik, Schermer, Schone- 
wedder, Schonow, Schütte, See, Stenbeke, Striperok, Telghete, 
Waghen, Weghen, Werle, Wesen, Wesseler, Wicke, Wippervorde, 
Wunnenberg. 

Wenn so an einzelnen Beispielen belegt, an anderen wahr- 
scheinlich ist, daß die Einwanderung nach Danzig aus den alt- 
deutschen Städten im allgemeinen nicht unmittelbar gewesen ist, 
sondern daß es sich um Einwanderung aus Lübecker Familien 
handelt^), so trifft das ebenfo für die anderen preußischen 
Städte zu. 

An Quellenmaterial ist leider noch weniger erhalten als für 
Danzig, am meisten für Elbing, das ja auch am deutlichsten als 
Lübecker Gründung festzustellen ift^°^), auch immer in feiner 
Politik lübeckisch eingestellt war^^). 

Namen wie Thideman de Warendorp, erwähnt 1286, Gerhard 
de Dulmen 1295, Thideman de Minden 1298, 1311, 1316, Hince 
Kölner 1299, Everhard de Minden 1311, 1316, Wernher de Jnda- 

L. v. Winterfeld tritt in ihrem Aufsatz: Das Dottmunder Pattiziat bis 
1400: Mittellungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde Bd. lV 1Ü2S 
Sp. 148 mit guten Gründen der Annahme bei, daß die Besiedlung der Ostsee- 
städte in der Hauptsache von Lübeck aus durch Lübecker Famllien getätigt worden 
ist. Es kann allerdings keine Rede davon sein, daß die „Klepping . . . früh 
Sttalfunder, . . . und Danziger Linien abspalteten, die in ihren neuen Wohnsitzen 
meist sofort ins Pattiziat aufgenommen wurden." Denn es ist aus Danzig nur 
ein Hinrich Klepping um 1376 bis 1386 als Bürger bezeugt <HR. l 3. 2V2, 17), 
in Sttalsund begegnen 1421 Albett und Reinold Kl. (HR. 13.7.333 ss.). Aus 
den Angaben über diese vereinzelten Kl. aber zu erschließen, daß die Kl. in 
Stralsund und Danzig Linien abspalteten, ist reichlich gewagt, besonders wo die 
Kl. in diesen Städten sonst nicht erscheinen. Auch in Lübeck kommt nur ein 
Kl. vor, 1271 und 1277 wird ein Johann Kl. als Lübecker bezeugt (Hans. 
UB. l 700, 788), sonst erscheint kein Kl. in Lübeck im Rat, kein Kl. hat in 
Lübeck Grundbesitz. 

v. Klocke, Studien ll S. 108 Z. 3—7, schließt sich vollständig an den Winter- 
seldschen Satz an. 

'°") Rörig, S. 254. 
'-) Rörig, S. 144. 
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gine 1313, Tydeman de Lippen 1308—1310^°^) lassen aus Lübecker 
Herkunft schließen, ebenso wie die im Nachweis über Buden am 
Kirchhof St. Nikolai und am Gewand- und Rathaus^^^) vor- 
kommenden Hermann de Brinken 1340, 1342, ckomins relicta 
ckomini -^ntlionii cle Volmirstez^n 1343, ckomina äe Lremis 1353, 
Johann Zost 1355, Hermann von Mellen 1356, Thideman von 
Mellen 1357, Hermann de Mellen 1365, Johann und Jacob 
Frise 1369, Hermann Grolle 1379; alle diese Namen kommen 
in Lübeck vor. 

Sichere verwandtschaftliche Zusammenhänge ergeben wieder 
einige Urkunden aus dem Lübecker Staatsarchiv. Allerdings weisen 
sie nicht in das altdeutsche Gebiet zurück, sondern sie bezeugen nur 
die Linie Lübeck—Elbing. So beerbt Nicolaus Jnstitor, Bürger 
von Elbing, seine Mutter Gertrud und seinen Bruder Jacob, die 
in Lübeck gestorben sind^'^). Brunsteyn in Lübeck hinterläßt seinen 
Brüdern, dem Elbinger Ratmann Johann Raw und Hermann 
Raw, einen Teil seines Bermögens^°^). Thideman Blake hat 
seinem Bruder Willekin Blake, prout in libro cvnsulum lllbinZ. 
continetur, eine Vollmacht übertragen, die dieser während der 
Zeit seiner Abwesenheit an seinen anderen Bruder Gherard 
weitergibt^b^). 

Bei der engen Bindung Elbings an Lübeck ist es weiter sehr 
wahrscheinlich — Rörig hat darauf hingewiesenb«°) —, daß von 
den vielen Einwanderern, die Semrau^°°) angibt, sehr viele aus 
Lübeck gekommen sind und nicht direkt aus den altdeutschen 
Städten. Wenn Rörig hier die Älen, Attendorn, Lippia, Bol- 
mersten, Hagen, Soest, Verden, Dulmen, Münster, Minden, 
Widenbrugge, Gruten, Kolt, Essen, Kölner, Kusvelt, Warendorp 
für Lübeck in Anspruch nimmt, so möchte ich das erweitern für die 
Dortmunde, Grulle, Hamm, Höxter, Lon, Bremen, Lüneburg, 

Arthur Semrau, Der Markt der Altstadt Elbing im 14. Jahrhundert. 
Coppernicus-Berein Hst. 30. Thorn 1022. S. 2—6, 8, 42—44. 

8oru88ica 1351 Dez. 20. 
- 1359 Mai 26. 

b'«) lnterns 1351 Sept. 21. 
"«) Rörig, S. 154. 

Arthur Semrau, Die Herkunft der Elbinger Bevölkerung von der 
Gründung der Stadt bis 1353. Coppernicus-Berein Heft 32. Thorn 1924. 
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Stade, Hannover, Hildesheim, Brinke, Friso, Schütte, Eracht, 
Hereke, Limburg. 

Aber nicht nur nach Elbing, auch nach Thorn und Brauns- 
berg lassen sich direkte verwandtschaftliche Beziehungen von Lübeck 
her nachweisen. 

Aus Rede im Kreise Warendorf stammt ursprünglich die 
Familie des Hinrich de Merssche, Bürgers in Thorn. Seine 
Schwester Margarete heiratet in erster Ehe den Lübecker Bürger 
Volquin de Loygingheborch, von dessen Besitz sie das Haus 
Fischstraße 112/An der Trave 113 an ihren Bruder Hinrich 
vererbt^b?). Mit ihrem zweiten Gatten Sweder de Warendorp 

zusammen verkauft sie 1366 Breite Straße 940^««), ihre Erben 
sind Elisabeth van den Mersche et slii eiu8 äuo tratres in Rede^°^). 

Dazu sei das Testament des Lübecker Bürgers Bertold de 
Holthusen genannt, der, selbst aus der Gegend von Einbeck stam- 
mend, in Thorn an Thideman de Dunsen 80 fl. und an Johann 
Goltberch 40 fl. vermacht^^"). 

Hierzu kommen noch zwei Fälle, die nicht nach Altdeutsch- 
land zurückweisen, sondern nur verwandtschaftliche Bindungen 
von Lübeck nach Thorn aufzeigen. 

Hartwic Pael ist von Lübeck nach Thorn gezogen; sein Vater 
Hartwic hat 1317 in Lübeck eine bockka. Markt 266/57, gekauft, 
die 1324 seiner Mutter gehört. Von dieser kauft er die Bude 
zusammen mit zwei Brüdern, 1346 gehört sie ihm allein, und 
1362 schließlich verkaufen seine provisore8 Bertram Vorrat, 
Lübecker Ratmann, und Hermann van der Waghe sie in seinem 
Auftrag. Seine Gattin Elisabeth ist für sich und ihre Kinder damit 
einverstandeneres. 

Ebenfalls in Lübeck geboren ist Lambert Pape; sein väter- 
liches Haus liegt in der Fischstraße, er überläßt es seinem Schwester- 
mann, dem späteren Lübecker Ratmann Danquard vom See, 
like varencie bsveer^). Livi8 in 1'borun ist schon 1347 Thideman 

Schröder, Marien-Qu. S. 130. 
- , Johannis-Qu. S. 832. 

»««) ^Vestkalics 136.. Juni 15. 
Testament 1367 Juli 26. 
Schröder, Marien-Qu. S. 332; öorussics 1352 Aprü 25. 
6c»ru88lca 1356 Febr. 2. 
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Pape, der Bruder des ebengenannten Lambert; dem Riquin de 
Dattelen wird für ihn das Haus Beckergrube 161 zugeschrieben, 
das vorher einem Verwandten Hermann Pape^'^) gehörte, der 
vielleicht aus Essen stammt^'^). 

Nach Braunsberg finden sich Beziehungen der Keding, die 
aus Soest nach Lübeck gekommen sind. Die neptis Hazeke in Soest 
beerbt den Johann Keding, der in Lübeck 1351 wohl an der Pest 
gestorben istb^°). Die nächste Generation aber, die zwei Söhne 
des Johann namens Johann und Hinrich Kedinch, sind Bürger 
in Braunsberg^^b). 

Auch die Stripederok haben den Weg nach Braunsberg ge- 
funden: Johann und Sifrigidus beerben den Albert Stripederok, 
der in Lübeck gestorben ist^^^). 

6. Die Linie NItdeutschland—Lübeck—pommersche 5tSdte 

Am Südrand der Ostsee ist erst später mit der Anlage von 
Städten begonnen worden als im ferneren Baltikum. Aber auch 
hier finden sich wieder in der Bevölkerung Beziehungen verwandt- 
schaftlicher Art nach Lübeck hin. 

Für Stettin hat Blümcke^^b) schon den großen Einfluß 
Lübecks vermutet. Wenn er auch die Familiennamen, die von 
Städten abgeleitet sind, für weniger beweiskräftig hält, so ist doch 
die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß diese Köln, Braunschweig, 
Salzwedel, Dortmund, Stade^'b) ihren Weg nicht aus diesen 
Städten direkt nach Stettin genommen haben, wie es ja auch in 
den anderen Ostseestädten der Fall ist, sondern daß ihre Familien 
erst in Lübeck ansässig gewesen sind. Der Name de Lubeke zeigt, 
daß ein Einwanderer den Namen dieser Stadt angenommen hat, 
vielleicht zur Unterscheidung von einem anderen Mann gleichen 

Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 164/6S. 
>Ve8lk2lic2 1356 Febr. 10. 

- 1351 März 12. 
0") SoruWics 1351 April 1. 

- 1369 Dez. 26. 
O. Blümcke, Stetttns hansische Stellung: Baltische Studien 1887. 
Rörig, S. 154. 
Blümcke, a. a. O. S. 103. ^ 

Ztichr. d. B. s. L. «. XXVU, r. 18 
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Namens. Wenn aber ein Marqnard Vorrad 1363 bis 1386 im 
Stettiner Rat nachweisbar ist^^o), so haben wir ein ganz sicheres 
Zeugnis seiner Herkunft aus Lübeck, sind doch in dem Zeitraum 
von 1230 bis 1385 nicht weniger als sieben Vorrad Ratmänner 
in Lübeck gewesenb«^); vier von ihnen sind Bürgermeister gewesen, 
darunter auch ein Marquard (1299 bis 1307Da es nun 
häufig vorkommt, daß der Enkel denselben Vornamen wie der 
Großvater trägt, dürfte die Vermutung nicht unbegründet sein, 
daß der Stettiner Ratmann Marquard ein Sohn des Lübecker 
Bürgermeisters Bertram Vorrad gewesen ist, der wiederum ein 
Sohn des Lübecker Bürgermeisters Marquard Vorrad war^^^). 

Ebenso finden sich in Lübeck wie in Stettin die Sachtleven 
und die Brakel im Rat^^^); 1389 ist ein Jacob von Grulle Stettiner 
Ratmann^bs^ Der Stettiner Ratmann Albert de Bremis^^^) 

denselben Vornamen wie ein 1259 in Lübeck aufgenommener 
Bürger^^) und wie ein anderer Lübecker Bürger, der von dem 
Dorf Sconeboke bei Lübeck Kabel unum mansum ei ckimickium, 
incke ckat V mrc. ei X soI. vvicbelckes annuaiim^b«) 

Ferner rechtfertigi auch hier diese Verbindung mit Lübeck 
die Annahme, daß Stettiner mit altdeutschen Herkunftsnamen in 
der Hauptsache ihren Weg über Lübeck genommen haben, bevor 
sie nach Stettin kamen. Genauere Angaben über die Herkunft 
einzelner Stettiner Bürger aus Lübeck vermitteln auch hier wieder 
die Urkunden. Für die folgenden Fälle ergibt sich eine urkundliche 
sichere Verbindung Lübeck—Stettin. So beerben Hinrich de 
Lubeke, Volcuin de Herrenborch und Margarete nach einem 
Schreiben des StettinerRats ihreMutter Margarete de Odeßlo^b'); 
so ist Gherard Horn ein Sohn des Lübecker Bürgers Johann Horn, 
von seinem Vater erbt er 10 Mark, 6 fl. und verschiedene, nicht 

Blümcke, a. a. O. S. 104. 
Fehling, S. 229. 

»«-) . , Nr. 291. 
. , Anm. 341. 

Blümcke, a. a. O. S. 104. 
. , a. a. O. S. 271. 

»«) Hans. UB. I Nr. 1144. 
vgl. S. 266. 

»"s vgl. S. 266. 
pommersnics 13S9 Juni 3. 
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näher bezeichnete Güter, die die Lübecker Bürger Johann Colner 
und Cyfrid Tanghendorp in Verwahrung haben^bs)^ Johann de 
Politze ist der Bruder und Erbe des in Lübeck verstorbenen 
Thidericus de Politze^«^); Albert und Christine, Kinder des Ebelin 
de Lese, sind Verwandte des Hinrich Dsenbergh, der presbz^ter 
ecclesie 8ti. ?etri in Lübeck ist^°°). Aus Hinrich Asenberghs 
Testamentbd^) ersahren wir, daß sie die Kinder seiner Schwester 
Gheseke sind. Schließlich hören wir noch, daß der Stettiner Rat- 
mann Hoher Winandi ein Bruder der Mechtild, der Gattin des 
verstorbenen Lübecker Bürgers Ludols Lange clictus de Rygha, 
ist; er und die Kinder des Ludols Lange wie auch deren Halb- 
bruder Johann de Essende genehmigen den Verlaus eines ihnen 
gehörigen Hauses durch ihren Vormund, den Lübecker Bürger 
Hartwicus Grambele, an den Apotheker Friedrich Kaleberch^^^). 
Eine weitere Beziehung von Lübeck nach Stettin ergibt das Testa- 
ment des aus Soest stammenden Lübecker Bürgers Lambert 
Langhe^bb^^ Minoriten in Stettin einen Kelch und 20 Mark 

lüb. vermacht. Dieses Legat kann jedoch ebensogut aus geschäst- 
lichen Bindungen beruhen wie auf verwandtschaftlichen. 

Nach dem von Greifswald aus gegründeten Kolberg^d^) 
finden sich viele Beziehungen von Lübeck her. Mag auch in der 
ersten Zeit nach der Stadtgründung die Einwanderung aus Greifs- 
wald sehr bedeutend gewesen sein, mag auch für die Gnoien Her- 
kunft aus Greifswald anzunehmen sein, so ist doch zu vermuten, 
daß die Dortmund, Westphal, Goldoghe aus Lübeck nach Kolberg 
gekommen sind^bö) bleibt allerdings auch noch die Möglichkeit 
bestehen, daß diese Familien zuerst von Lübeck nach Greifswald 
und von da aus weiter nach Kolberg gekommen sind. 

Seit etwa 1277 erscheinen in Kolberg, z. T. im Rat, die 
Monachus, de Wesera, Hamme, Darsow, seit dem beginnenden 

pommersnics 1362 April 1. 
. 1367 Sept. 12. 

"°) - 137V Aug. V. 
b-h Testament 136ö Ott. 27. 

pommersnics 1352 Okt. 10. 
Testament 1367 Okt. 28. 
H. Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg. 1S24. S. 30. 
Riemann, S. 32. 

18* 
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14. Jahrhundert die Cramon, Pattenhusen, C(T?)olner^dS)^ 
die wohl in der Hauptsache Lübecker Herkunft anzunehmen ist. 
Die Kolberger Parvus stammen von der Lübecker Familie dieses 
Namens ab, denn noch im 14. und 15. Jahrhundert stehen sie mit- 
einander in verwandtschaftlicher Verbindung; so bezeugt das Kol- 
berger Stadtbuch^»'). Auch die Holk sind aus Lübeck gekommen»»»); 
Johann, Hermann und Vincent sitzen in der Zeit von 1308 bis 
1387 im Kolberger Rat, Johann und Vincent waren Bürger- 
meister»»»). Ein Bruder des Vincent, Jacob Holk, ist nach Lübeck 
zurückgezogen und 1387 bis 1408 Ratmann gewesen»»«)^). 

Ob es zweifellos ist, wie Riemann sagt^°»), daß Johann de 
Lubeke, einer der vier ersten Ratmannen Kolbergs, die in der 
Gründungsurkunde der Stadt^»») genannt werden, mit dem 
Greifswalder Ratmann gleichen Namens identisch ist, scheint doch 
sehr fraglich zu sein. Für ihn wie für die beiden späteren Kolberger 
Ratmänner Gherard de Lubeke und Albert de Lubeke ist Lübecker 
Herkunft anzunehmen, denn im 13. Jahrhundert ist das Vor- 
kommen eines Namens wie Lubeke, noch dazu in Verbindung mit 
dem Vornamen Johann, kein ausschlaggebender Beweis für die 
Identität einer Perfönlichkeit in drei verschiedenen Städten^), 
besonders nicht in einem Zeitabschnitt von nur fünf Jahren. 

b-) Riemann, S. 38. 
. S. 38. 

»»») . S. 38. 
Riemann, Beilagen: Die Mitglieder des Kolberger Rats von I25S 

bis 1873. S. 1l)S—110. 
Fehling, Nr. 423, und Riemann, S. 103. Holk ist nicht, wie Riemann 

angibt, Bürgermeister, sondern Ratmann in Lübeck gewesen. 
Lüb. NStB. 1377: Jacob Holk von Kolberg schuldet dem ckominus 

Gerhard Attendorn 110 Mark. Bürgen sind ckominus Hermann Lange und 
Conrad Beyer, Kolberger Bürger. 

E) Riemann, S. 32. 
^ Beilagen, Urkunden Nr. 1 S. 4. 

Johann de Lubeke, Ratmann in Kolberg 1255—1287. Johann de 
Lubeke, Ratmann in Greifswald 1258. Johann de Lubeke, Ratmann in Stralsund 
1260. Die Vermutung, daß der Kolberger Ratmann mit zu den Greifswalder 
Gründern Kolbergs gehörte, dann 1258 nach Greifswald zurückgekehrt ist und 
Ratmann wurde, schließlich nach Stralsund gezogen und 1260 die Ratsmitglied- 
schast erlangte, ist mir zu hypothetisch. 
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Zu diesen Familien kommen noch weitere hinzu, die, wie ihre 
Namen ergeben, mit Lübecker Geschlechtern in Zusammenhang 
zu bringen sind, nämlich die Velhaver (Arnold Kolberger Rat- 
mann 1266—1287), de Monasterio (Hinrich 1287, Johann 1301 
bis 1313, Hince 1321), Stekeling (Johann I. 1287—1302, 
Johann ll. jun. 1302—1321, Johann III. 1364—1381), Cerdo 
(Sisrid 1282—1313), de Aquis (Hince 1302), Gladbeke (Thideman 
1308—1346)E) wie auch die am Markt wohnenden Hagen 
und Plate^o«) 

Für Greifswald sind nur wenige Zeugnisse erhalten, die 
enge verwandtschaftliche Zusammenhänge beweisen. Eins von 
diesen ist allerdings wichtig genug und zeigt in besonders klarer 
Weise, daß man in Lübeck auch noch in späterer Zeit sehr viel Wert 
darauf gelegt hat, Männer eigenen Blutes in einflußreichen 
Stellungen in den anderen Ostseestädten zu haben. Der Greifs- 
walder Ratmann Gherard von Bocholt ist nämlich ein Sohn des 
Lübecker Ratmanns Hinrich von Bocholt senior^"?) Wir hören 
von ihm aus Greifswald anläßlich des Todes seines avunculu8 
Hermann de Cimesse^), von dem er zusammen mit seinen Brüdern 
Lorenz von Bocholt, Kanoniker in Schleswig, und Hinrich von 
Bocholt, Dekan in Lund, ein Haus in der Hundestraße erbt^^^. 
Er übergibt seinen Anteil an die Lübecker Ratmänner Bernhard 
de Cosfelde und Bernhard de Oldenborgh und willigt ein, daß 
seine Brüder über das Haus nach Belieben verfügen^"). Wenn 
wir so für diesen Gherard Bocholt eine urkundliche Nachricht seiner 
Herkunft aus Lübeck haben, so dürfen wir als sicher annehmen, 
daß auch die übrigen Greifswalder Bocholt aus Lübeck kommen. 

Riemann, Bellagen S. 1V8. 
«°') - , S. ö6. 
««') Fehling, Anm. 302 und Lüb. BUB. Nr. 664 S. 712. 

Vielleicht verwandt mit Hinrich de Cymisten, Ratmann in 
Wenden, dem Hermann Parchem 500 Mark schuldet. Der Vertreter Hin- 
richs in Lübeck ist sein Schwestersohn Hinceke Rode (Lüb. NStB. 1359 oct. 
pentliec.). 

pommeranics 1354 Aug. 20. 
In einer Urkunde aus Lund (Luecics 1354 Mai 11) ersahren wir 

dieselbe Erbschaftsangelegenheit, hören hier von dem Greifswalder und dem 
Schleswiger Bruder des Lunders. 
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Das gilt für die Ratmänner Johann^^^) und Gerhard"^), wie auch 
für viele andere Mitglieder dieser Familie, die sich in Greifswald 
nachweisen lassen. 

Ebenfalls aus Lübeck stammen die de Lubeke, von denen sich 
bis 1382 zehn als Greifswalder Ratmänner nachweisen lassen^^^); 
sie sind fast alle untereinander verwandt. 

Auch die Cosfeld, Dortmund, Essen, Goldoghe, Lippe, Lüne- 
burg, de Monasterio, Osenbrugghe, Sachteleven, Suderland, 
Vredeland, Wale, Warendorp, die im Greifswalder Rat er- 
scheinen"^), dürfen wir als in Lübeck beheimatet annehmen. Auch 
diese Familien werden nicht direkt aus dem westfälischen und 
niedersächsischen Gebiet, aus dem sie ihrem Namen nach ursprüng- 
lich stammen, nach Greifswald gekommen sein. 

Einige weitere Urkunden aus Greifswald nach Lübeck ergeben 
wenig von Bedeutung, zumal wir aus zweien nur etwas von 
Handwerkern, nicht der bürgerlichen Oberschicht, erfahren. 

So ist Johann Tatkeman aUss Westfal der beres der in Lübeck 
verstorbenen Tochter des Walter de Menden, namens Cristine; 
Tatkeman selbst wird als Greifswalder Bürger bezeichnet"^). 
Ferner bekennen die Brüder Peter und Johann Vrysak, Greifs- 
walder Bürger, daß die Gattin des Lübecker Bürgers Johann 
Ekhorst, Gertrud, die vicinior lieres für das Erbe des Hinrich Vrysak 
und seiner Kinder ist und daß sie ihr die ganze Erbschaft abgetreten 
haben"b). Das vicinior bezeugt ja aber trotzdem, daß auch die 
beiden Vrysak in Greifswald Verwandte in Lübeck haben. Näheres 

Theodor Pyl, Die Genealogien der Greifswalder Ratsrnitglieder 
von 12SV bis 1382: Ponrmersche Genealogien Bd. IV Nr. 154. 

Pyl, Nr. 161. Dieser Gerhard ist nach Pyl ein Sohn von Ekbert 
Bocholt, dessen Vater Johann vor 1311 in Greifswald gestorben ist (S. 118); 
er wird von Pyl auch erst von 1359 an als Ratmann genannt, während Gerhard, 
der Sohn des Lübecker Ratmanns Hinrich, schon 1354 als Ratmann in Greifswald 
bezeugt ist. Vielleicht irrt Pyl sich mit seiner Angabe, daß der Gerhard ein Sohn 
Ekberts war, und wir hätten danach Gerhard schon für 1354 als Ratmann an- 
zusetzen. Es ist aber auch möglich, daß es sich um einen anderen Gerhard handelt. 
Eine Verwandtschaft ist jedenfalls, auch der gleichen Vornamen wegen, anzu- 
nehmen. 

»-) Pyl, S. 177. 
«") Pyl! 

pommeranics 1351 Aug. 1. 
- 1353 Sept. 29. 
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über den Grad der Verwandtschaft ist aus der Urkunde natürlich 
nicht festzustellen. 

Hinrich Vrysak hat aber nicht nur Verwandte in Greifswald, 
wir erfahren auch aus Stralfund, daß die Gertrud Ekhorft auch 
eine verlor et propinquior keres für das Erbe des Hinrich Vryfak 
ist als der Stralsunder Bürger Hermann Wegher"^). 

Die Stralsunder Johann und Nicolaus Semelow haben 
zwei Brüder, die Lübecker Bürger sind. Bon diesen ist Jacob 
1359 tot; seine Geschwister übergeben alles Gut — darunter das 
Haus Alfstraße 38, das die beiden Brüder Jacob und Hermann 
1356 gekauft hatten"^) — ihrem arrderen Bruder Hermann^'). 
Dieser hat sich seine Frau aus Hildesheim geholt, denn bei ihrem 
Tode 1368 erfahren wir, daß ihre Schwester Mechtild die Frau 
des Hildesheimer Ratmanns Everhard Galle, ihre Schwester 
Lutgard die Frau des Henning de Poyne ist^^°). Hermann hat 
anscheinend nur eine Tochter gehabt, sie heißt wie ihre Tante 
Lutgard; mit Johann Cusvelt ist sie verheiratet, ein bedeutendes 
Vermögen an Grundstücken, nämlich vier Häuser, davon zwei 
Querhäuser, hat sie mit in ihre Ehe gebracht^^). Hermann 
Semelow muß also seinem Grundbesitz nach zu urteilen eine 
bedeutende Stellung in Lübeck gehabt haben; im Rat erscheint 
er nicht. 

Die Lübecker Bürger Johann und Hermann Schottorp, 
die in einer societas miteinander stehen^^^), haben im Westen noch 
viele Verwandte; so haben sie dem Meynekin Schottorp in 
Schottorp Legate vermacht^^^), so ist Alheid, die Gattin des 
Bernhard Gruter in Münster^^), eine Schwestertochter des 

pommersnics 1353 Okt. 22. 
Schröder, Marien-Qu. S. 45. 
pommeranica 1359 Jan. 28. 
6runsvi8o-1.unedur8ic2 1368 Aprll 23. 
Schröder, Jakobi-Qu. S. 110; Maria-Magdalenen-Qu. S. 208,209, 

469, 483, 621. 
k^risics 1352 April 16. 

«-») VVesttsIics 1354 März 2. 
Zusammenhang mit Hinrich Gruther, Ratmann in Recklinghausen 

(Lüb. OStB. 1353 Blatt 250/51) und mit Conrad Gruter, Bürger in Dorpat 
(Lüb. NStB. 1358)? 
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Johann^^°), so leben in Oldenzaal drei Söhne, Arnold, Hinrich 
und Johann, von Hermanns Schwester Luodghardis^^°^), ebenfalls 
in Oldenzaal zwei Kinder, Johann und Fenna, von Hermanns 
Vaterschwester Talyke Tosesthere^°°^). In Lübeck sind die Schottorp 
zu Einsluß gekommen; das zeigt sich auch mit darin, daß Johanns 
Witwe eine zweite Ehe mit dem Lübecker Ratmann Hermann 
de Osenbrugghe^^^) eingeht. Der Handel hat sie aber über 
Lübeck hinaus gebracht; wir hören, daß Hermann, vielleicht auf 
einer Geschäftsreise unterwegs, in Bergen gestorben ist^^^)^°°°). 
Noch zehn Jahre nach seinem Tod bestehen diese Verbindungen 
fort: Johann Schottorp in Bergen ist einer der Testaments- 
vollstrecker seines Lvunculus Godekin Schottorp^^^)^ dieser 
wiederum ist ein Brudersohn von Johann^^^). Verwandtschastlich: 
Beziehungen haben die Schottorp dann noch nach Stralsund. 
Hermann Schottorp vermacht den beiden Töchtern des Stral- 
sunder Bürgers Bernhard Schottorp Legate^bv) 

Aus Lübeck nach Stralsund gezogen ist Bruno de Wismar. 
In Stralsund hat er das Bürgerrecht erworben und ermächtigt 
nun seine Frau Wobbe und seine Kinder, sein Haus in Lübeck zu 
verkaufen^^). Das geschieht denn auch in demselben Jahr^^). 
Wir sehen hier also wieder einmal, daß es nicht richtig ist, den 
Heimatort eines Mannes immer nach seinem Namen zu bestimmen. 
Bruno de Wismars Familie wird ursprünglich aus Wismar 
stammen, er selbst ist aber nicht direkt von Wismar nach Stralsund 
gezogen, sondern er kommt aus Lübeck! 

Der Erbe für die bona (3 Last und 4 Tonnen Heringe et alia) 
des in Lübeck verfwrbenen Johann de Telghete ist ein Stralsunder 

>Ve8lksIics 1354 Juni 11. 
vgl. S. 279. 

«') brisics 1353 Juli 13; 1353 Okt. 10. 
«2') Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 258. 

vgl. S. 279. 
-) s. 

Testament 1367 Juli 28. 
Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 45. 
pommersnics 1354 Juni 20. 

«l) - 1355 Febr. 5. 
Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 295. Bruno de Wismar kaust 

1351 das Haus Fischergrube 318; 1355 wird das Haus von seiner Frau Wobbe 
und von seinen Kindern verkauft. 
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Bürger gleichen Namens^^^), Die bons in vesira civilate ex 
nobirs civitste eäucts, die dem in Lübeck verstorbenen Thitricus 
Morman gehörten, fallen an den Stralsurrder Bürger Thideman 
Doverake^b«). 

Zu diesen Beziehungen kommt noch eine des Lübecker 
Bürgers Bertold de Holthusen, der, selbst aus der Gegend von 
Einbeck stammend, dem Johann Pape und dessen Kindern in 
Stralsund 100 fl. Vermächtnis. Wenn auch für Johann Pape 
keine Verwandtschaftsbezeichnung angegeben ist, so dürfen wir 
doch aus der Höhe des Legats schließen, daß er mit Bertold de 
Holthusen irgendwie verwandt ist, vielleicht selbst aus Lübeck 
stammt und vielleicht selbst auch noch verwandtschaftliche Be- 
ziehungen nach Einbeck hat. 

Die Bevölkerung Stralsunds ist natürlich nicht nur aus 
Lübeck gekommen, zumal die Stadt als Rostocker Gründung 
anzusehen istib«); nach 1342 ist Georg Swertingh, ein Sohn des 
Hingerichteten Wisbyer Bürgermeisters Hermann Swertingh, 
nach Stralsund gekommen und ist bald Ratmann geworden, 
während sein Bruder Simon seit 1363 Lübecker Ratmann ist^^). 
Wir haben hier also ein Beispiel, daß von Wisby aus der eine 
Bruder nach Lübeck zurückgewandert ist, der andere sich nach 
Stralsund gewandt hat. Beide Brüder haben es bald in ihrer 
neuen Heimat dazu gebracht, daß sie in den Rat gewählt wurden; 
sicher ist ihnen das dadurch leichter geworden, daß sie die Söhne 
eines Ratmanns waren. So zeigt sich also auch hier, daß die 
Ratsfamilien nicht nur in den einzelnen Städten „in tercio Zrscku 
con8anAujnit3lis" verwandt waren, sondern daß auch in den 
Städten untereinander — hier handelt es sich um die Verbindung 
Wisby—Lübeck—Stralsund — die Ratsfamilien untereinander 
in verwandtschaftlicher Bindung stehen^bs^. 

pommersnics 1358 Dez. 20. 
. 1367 Dez. 24. 

«") Testament 1367 Juli 26. Vgl. S. 267. 
««) Rörig, S. 270. 

Reuter: Hans. Gesch.-Bl. 1896 S. 39. 
Lindström, a. a. O. S. 7. Vgl. TeU I, S. 162. 
Rörig, S. 154 Anm. 5. 
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Auch in dem ältesten Stralsundischen Stadtbuch von 1270 
bis 1310^b9^ begegnet uns eine Reihe von Namen, bei denen 
Herkunft aus Lübeck anzunehmen ist. Das gilt für die Aken, Men, 
Beken, Bercowe, Brakel, Brunswik, Bremen, Bücken, Buxtehude, 
Cöln (Colner), Coesfeld, Crummesse, Camen, Darsow, Dortmund, 
Dulmen, Vleminc, Geismar, Hameln, Hildesheim, Höxter, 
de Jndagine, Lemgo, Lippe, Lüneburg, Lünen, Lubeke, Minden, 
de Monasterio, Osenbrugge, Padelügge, Recklinghausen, Soest, 
Stade, Stoven, Werden, Visbeke, Uelzen, Unna, Vorrat, Waghe, 
Warendorp, Wickede, Bere, Bomgarden, Boc, Bokeman, Cerdo, 
Crispus (Cruse), Goldoghe, Gruter, Hardenacke, Hogheman, 
Hoveman, HowescUt, Keding, Klingenberg, Langheside, de 
LapideE), Monachus (Monik), Molendino, Mornewech, Ossenrey, 

Pape"^), Rode (Rufus), Sachteleven, Sasse, Schonewedder, 
Stoltevoet, Suderlant, Veling, Westfal, WullenpundE»). 

?. Die Linie Dltdeutfriiiand—Lübeck—Mecklendurgifche 5tädte 

Für Rostock hat Rörig gezeigt^^^), daß „noch im 13. Jahr- 
hundert nicht weniger als fünf Cusveld im Rostocker Rat gesessen 
haben^b). zweifellos untereinander verwandt und aller Voraus- 

sicht nach ebenso wie andere führende Persönlichkeiten Rostocks 
des 13. Jahrhunderts aus den entsprechenden Lübecker Familien 
hervorgegangen." Aus dem Stadtbuchfragment von 1258 bis 
1260 hat Rörig einige Mitglieder dieser Familien genannt, wie 
die Bilrebeke, Cervo, Colner, Molendino, Monachus, Monasterio, 
Nestwede, Plone, Puteo, Reklenchusen, Revele, Rosendale, 
Sachtlevent, Saltwedele, Warendorpe (Bruno, Godeco, 

F- Fabricius, Das älteste Stralsundische Stadtbuch. 
Neben Hinrich, Thideman und Willekin de Lapide erscheint 1310 ein 

«lominub k^aclolkus <Ie 1.3piäe cle 1.udec. Diese Bezeichnung kann ergeben, daß 
Radols von Lübeck nach Stralsund eingewandert ist, es ist aber auch möglich, 
daß es sich hier um den Lübecker Ratmann Rudolf de Lapide (vom Stene) 12S8 
bis 1321 (Fehling, Nr. 284) handelt. 

^oliLnn pLpe cke 1.udelc 8tstuit NLvem 8U3M Lcderto cke IVobelelcove 
38 mrc. äen. (1290—1292). 

"^^) vgl. Anm. 358, S. 270. 
»-) Rörig, S. 269 Anm. 33. 
^^-') Meckl. UB. IV S. 246. 
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Johann). Wer noch viele Namen mehr, die von Rostocker Bürgern 
bzw. Ratmännern belegt sind, lassen auf einen Zusammenhang 
mit den Lübecker Familien gleichen Namens schließen. Hier 
seien genannt die Bokenem, Bochem, Brunswik, Friso, Haghen, 
Hildensem, Colonia, Lippe, Lubeke, Metlere, Monte, Rothen, 
Semelow, Swineburg. Diese Namen wiederholen sich fast alle 
im Stadtbuchblatt von 1287 bis 1258"^); dazu kommen noch die 
Luneborch, Sceker, Stendale, Hamme, Hattorpe, Calve. 

Aus dem Testament des Lübecker Bürgers Johann Holloger^) 
erfahren wir, daß er Verwandte in Rostock hat, und zwar er- 
scheinen seine avunculi Ditrich Holloger, Rostocker Bürgermeister, 
und Everhard Holloger, Rostocker Ratmann, als seine Testaments- 
vollstrecker; dem Ditrich vermacht Johann 100 Mark. Johann 
ist vor 1379 gestorben, denn in diesem Jahre bringt seine Witwe 
Agneta, eine Tochter des Conrad Vlegencroch, seine Häuser 
Mengstraße 17, Kolk 398, An der Trave 773/74 in ihre zweite 
Ehe mit dem Lübecker Bürger Johann Rehorst^^b), ^ne Er- 
gänzung zu diesem Testament bringt eine Urkunde aus Münster"^). 
Danach sind Hillegund, die Gattin des Bernhard tor Grove, und 
Ludgard in Münster die Erben einer Geldsumme von 50 Mark 
und von verschiedenen bona, die aus dem Nachlaß ihres in Lübeck 
verstorbenen Bruders Hinrich Holloger an sie gefallen waren. 
Hinrich hatte 1360 das Haus Mengstraße 11, das also ganz in der 
Nähe eines Hauses von Johann Holloger lag, geerbt; seine beiden 
Schwestern hatten zu seinen Gunsten auf ihren Anteil verzichtet"^). 
Eine Verwandtschaft zwischen den beiden Lübecker Bürgern 
Hinrich und Johann Holloger dürfte als sehr wahrscheinlich zu 
vermuten sein. Damit ergäbe sich die Linie Münster—Lübeck— 
Rostock. 

Verschiedene verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 
Lübecker und Rostocker Bürgern ergeben einige Urkunden. So 
verzichtet der Rostocker Bürger Hermann Olde zugunsten des 

Stadtbuchblatt von 1257 bis 1258, herausgegeben von Ernst Tragen- 
dorff: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock Bd. lll. 

Testament 1356 Mai 13. 
Schröder, Marien-Ou. S. 18, 446, 688. 

«') VVesttslica 1362 März 31. 
Schröder, Marien-Qu. S. 10. 
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Lübecker Bürgers Hermann de Hamme, des Gatten seiner Base 
Elyzabeth, auf ein Haus in Lübeck in der Waghemanstrate"»). 
Dem Rostocker Bürger Johann de Älen ist von dem Lübecker 
Bürger Hermann Vrese, dessen Testament uns nicht erhalten ist, 
ein Legat von 20 Mark lüb. Pf. vermacht««»). Der Bäcker Arnold 
Pampow, Rostocker Bürger, und dessen Sohn Arnold sind die 
Nächsterben der Lübecker Bürgerin Alheid de Bremis, der Witwe 
des carpenIsriuZ Johann de Alen«°^); das ererbte Haus — Fischer- 
grube 319/20 — lassen sie durch ihren Bevollmächtigten Als 
Colner sofort wieder verkaufen«^^). Die Güter des Lübecker 
Bürgers Johann Gröpelinc fallen an Alheid, Tochter des ver- 
storbenen Rostocker Bürgers Peter Wigendorp. Von den Rostocker 
Bürgern Johann Verbeke, Michael Molteke und Andreas de 
Pranghendorp wird die Rechtmäßigkeit bezeugt, Hinrich Klocke«^^) 
und Hinrich Cusveld, Rostocker Bürger, sind die Gewährleister 
für keine spätere Nachforderung«^«). 

Während es bei diesen z. T. sicher, z. T. wahrscheinlich ist, 
daß sie aus Lübeck nach Rostock gekommen sind, stammen einige 
andere Lübecker Bürger nach ihren verwandtschaftlichen Be- 
ziehungen sicher aus Rostock. Bernhard Cropelin, 1364 in Lübeck 
gestorben, ist ein Bruder der Margarete, Gattin des Rostocker 
Bürgers Johann Holste, der Herdeke, Gattin des Wescelus, des 
Hermann Cropelin und des Hinrich Cropelin. Die Verwandtschaft 
wird bezeugt durch die Rostocker Bürger Werner Witte und 
Nicolaus Klocke«°b) ^nd Johann Cropelin«°°), von denen gesagt 
wird, daß sie proprias kereckitates nobiscum haben«°°). Johann 
Went aIiL8 Kremon, in Lübeck gestorben, ist ein Bruder der 

"») IVteckIendurxics 1358 Jan. 26. Das Haus ist nicht mit Sicherheit 
sestzustellen. 

51ecI<Iendurxic3 1364 Okt. 31. 
iileciclenburxics 1365 Mai 23. 

^^2) Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 296. Im Jahre 1365. 
Zusammenhang mit den Klocke in Soest? Vgl. v. Klocke. 
iNecklendurxics 1353 Aug. 9. 
Zusammenhang mit den Wismarer Ratmannen Johann Kröpelin 

(1321—1331), Hermann Cropelin (1352—1387) und Hermann Cropelin (1423 
bis 1445)? 

"') lAeciclendurßica 1364 Febr. 1. 
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Rostocker Thomas, Alheid, Elyzabeth, Margarets und Kerstins 
pueri des Hermann Went^"). Drei Schwestern des Lübecker 
Bürgers Hinrich de Stoven haben sich nach Bützow bzw. Rostock 
verheiratet; sie verzichten zugunsten ihres anderen Bruders 
Bertold, Lübecker Bürgers, auf den Nachlaß des Lübecker Bürgers 
Hinrich de Stoven, eines Sohnes ihres Bruders Hinrich«b»)> 
Der Grundbesitz des Bertold de Stoven in Lübeck ist sehr bedeutend, 
er hat nicht weniger als neun Häuser in seinem Besitz gehabt^°»). 
Das Haus Mengstraße 96 ist eine lange Zeit in der Familie ge- 
wesen, 1337 hat es Hinrich zusammen mit vier Brüdern gekauft, 
ab 1384 ist es in dem Besitz des Johann de Stove, der von 1391 
bis 1400 Lübecker Ratmann ist»«°). Ebenfalls ist die ganze Ver- 
wandtschaft des in Bergen verstorbenen Lübeckers Gherard 
Qualitzow^^^) in Mecklenburg beheimatet, Qualitzow ist also 
wohl von dort nach Lübeck gekommen. In Waren haben seine 
Nichten Tylse und Mette und sein Neffe Nicolaus Krevet^°^) 
gewohnt^«^); 1362 ist Tylse an den Rostocker Bürger Thiderims 
de Robele, Mette an den Rostocker Bürger Hinrich de Lynnen 
verheiratet, und auch Nicolaus scheint nach Rostock gezogen zu 
sein«««). 

Was so für Rostock gilt, ist auch für Wismar zu sagen. Bei 
sehr vielen Wismarer Ratmannen finden sich wieder dieselben 
Namen wie in Lübeck. Rörig hat vermutet, daß ein Warendorp 
in Wismar in dem Ratsherren-Unternehmerkonsortium einen 
hervorragenden Platz eingenommen hat. Seit 1260 kommen 
in Wismar auch zwei Ratmannen dieses Namerrs vor, von denen 
der eine den Vornamen Bruno hat, der in der Lübecker Haupt- 

jViecIclendurxics 1364 April 12. 
. 1366 Okt. 27; 1368 März 21. 

«°») Schröder, Marien-Qu. S. 25/26, 29, 392; Maria-Magdalenen-Qu. 
S. 74, 76/77, 266/67, 279, 292/93, 597. 

Schröder, Maria-Magdalenen-Qu. S. 74. 
«") Zusammenhang mit Johann von Qualitz, Ratmann in Wismar 

1343—1347? 
Zusammenhang mit Johann Crevet, Ratmann in Wismar 1461 bis 

1467? 
E) öleclclendurxics 1362 Juni 4. 
—) . 1362 Juni 3V; 1363 Sept. 25. 
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linie der Warendorp so ungemein häufig vorkommt^). Wer 
auch der Vorname Hinrich, den der zweite Warendorp^bs^ 
Wismarer Rat, wie auch Brunos Sohn^^^) tragen, findet sich des 
öfteren in Lübeck wieder. Zu diesen Warendorp kommen noch 
Nikolaus von Cosfeld^b^), Hinrich von Brakel^°°), Johann von 
Bremen^^o)^ Diderik von Brunswik^^^), Albert von Odeslo^'^), 

Hinrich von Dortmund^^^)^ dessen Sohn Arnold von Dortmund^^^), 
Radolf Vrese^'°), Johann von der Weser^"), Reyneke de Lippia^"), 
Diderik Monik^'^) und Johann von Dulmen^^°). Geschlechter, 
die diese Namen führen, finden sich vorher häufig in Lübeck; es 
ist deshalb nicht anzunehmen, daß sie aus den Orten, auf die ihre 
Namen hinweisen, direkt nach Wismar gekommen sind, sondern 
daß sie zuerst in Lübeck ansässig gewesen sind, bevor sie nach 
Wismar gelangten, wenn sie auch, wie ihre Herkunftsnamen 
ergeben, ursprünglich im Westen Deutschlands beheimatet ge- 
wesen sind. 

Dasselbe, das eben für die Ratmannen gesagt ist, gilt ebenso 
für die Bürger Wismars. Techen^°) hat nach dem ältesten 
Stadtbuch von etwa 1260 bis 1272 und nach der Bürgermatrikel 
von etwa 1290 bis 1340 den Herkunftsort von einer Reche 
Wismarer Bürger festzustellen versucht. Er kommt dabei zu dem 
Ergebnis, daß von 203 Personen, deren Familiennamen von 
Ortschaften abgeleitet sind, 63, also 31 aus Sachsen, Friesland, 

«°°) Rörig, S. 26S. 
Crull, Die Ratslinie der Stadt Wismar. S. 4 Nr. 30. 1260—1269; 
Crull, S. 6 Nr. 38. 1260—1269. 

- , S. 6 unter Nr. 38. 
. , S. 1 Nr. 3. 1246—1250. Rörig, S. 269. 
- , S. 9 Nr. 57. 1269—1274. 
. , S. 10 Nr. 61. 1274. 

"^) - , S. 5 Nr. 33. 1260. 
. , S. 6 Nr. 41. 1266—1276. 

»') . , S. 2 Nr. 10. 1250—1255. 
«") - , S. 7 Nr. 48. 1260. 
"°) . , S. 1 Nr. 7. 1250—1260. 

- , S. 16 Nr. 102. 1299—1326. 
. , S. 18 Nr. 112. 1306—1308. 
. , S. 30 Nr. 167. 1355—1372. 
. , S. 32 Nr. 180. 1359—1373. 

F. Techen, Die Gründung Wismars: Hans. Gesch.-Bl. 1903 S.130ff. 
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Westfalen, Holstein, Lauenburg, Niederrhein, Holland und 
Flandern nach Wismar eingewandert seien. Er stellt dabei aber 
nicht in Rechnung, daß diese Namen zum Teil schon feste Familien- 
namen sind. So stammt der Wismarer Ratmann Hinrich de 
Tremonia^^"^) vermutlich aus Lübeck, wo er im Dom eine Messe 
stiftete. Aber auch wenn er nicht aus Lübeck stammen sollte, 
sondern aus Dortmund, wie es ja sein Name angibt, haben wir 
doch nicht die Berechtigung, nun alle Leute, deren Familiennamen 
nach Westdeutschland weisen, auch aus Westdeutschland direkt 
in eine Ostseestadt einwandern zu lassen. Denn Hinrich de Tre- 
monia's Sohn, der ebenso wie sein Vater Ratmann in Wismar 
ist, heißt Arnold de Tremonia^^°°). Wir haben hiermit also schon 
für 1260 ein Beispiel, daß Namen, die nach der ursprünglichen 
Heimat weisen, fest geworden sind. Für Hinrich de Tremonia 
ist es nun fast sicher, daß er nicht aus Dortmund, sondern aus 
Lübeck nach Wismar gekommen ist. Deshalb scheint auch die 
Annahme zur Gewißheit zu werden, daß ein großer Teil der 
Sasse, von der Weser, Bremen, Brunswik, Buxtehude, Hameln, 
Hannover, Scapenstede, Vrese, Westfal, Älen, Brakel, Dortmund, 
Hamm, Cosfeld, Lippe, de Monasterio, Osenbrugghe, Reckling- 
hausen, Soest, Warendorp, Bücken, Oldesloe, Aachen, Cöln, 
Ratingen, Brilon nicht aus diesen Ortschaften auf geradem Wege 
nach Wismar gelangt ist, wie Techen annimmt, sondern daß diese 
Leute ihren Weg über Lübeck genommen haben. Ausnahmen 
mögen sicher vorkommen, ebenso wie auch die 93 Namen, die 
nach Mecklenburg gehören, also 46,8 °/o der Namen des Stadt- 
buchs, darauf hinweisen, daß ihre Träger auch aus den Orten, 
deren Namen sie führen, stammen. Es ist eben anders zu be- 
urteilen, ob. wir altdeutsche Namen vor uns haben oder Namen 
aus der unmittelbaren Umgebung einer Stadt. 

Zu den eben genannten Namen kommen noch einige andere 
aus dem ältesten Wismarschen Stadtbuch^^^), die keine Herkunfts- 
namen sind und die Techen infolgedessen bei seiner Aufstellung 
nicht berücksichtigt hat. Es ist jedoch zu vermuten, daß auch die 
Balke, Bere, Cruse (Crispus, Crulling), Clot, Crowel, Droghe, 

vgl. S. 286. 
F. Techen, Das älteste Wismarsche Stadtbuch von etwa I2S0 bis 1272. 
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Erp, Howschilt, Stalbuc, Wullenpunt mit den Lübecker Familien 
gleichen Namens zusammenhängen. Eine Verbindung nach 
Altdeutschland ist bei diesen Namen naturgemäß nur auf Grund 
von Urkundenmaterial zu erweisen. 

Diese Feststellungen für die Namen aus dem Wismarschen 
Stadtbuch gelten ebenso für die Namen, die uns in der Wismarer 
Bürgermatrikel begegnen. Hier seien die Saxo, Alvelde, Bardewik, 
Bremen, Brunswik, Buxtehude, Celle, Duderstad, Gronow, 
Hameln, Hildensem, Honovere, Kedinck, Lune, Luneborch, Stade, 
Stedinck, von der Weser, Westfal, Bekehem, Bilrebeke, Torsten, 
Dortmund, Hamm, Höxter, Camen, Coesfeld, Lemgo, Lippe, 
Medebeke, Minden, Münster, Osenbrugge, Paderborn, Reckling- 
hausen, Rinteln, Soest, Unna, Warendorp, Crummesse, Oldesloe, 
Aachen, Cöln, Vlemingh genannt. 

Einige bestimmte verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 
Lübecker und Wismarer Bürgern ergeben wiederum Urkunden 
des Lübecker Staatsarchivs. So ist Johann Bucow, der in Lübeck 
von einem Tnrm gefallen und daran gestorben ist, ein Bruder 
des Wismarer Ratmanns Hinrich Bucow^^). Der pre8by1er ckomi- 
NU8 Arnold Levendeghe in Lübeck hat eine Schwester an den Wis- 
marer Bürger Johann Moltekow verheiratet, dieser hat wiederum 
in Johann Moltekow einen patruu8 als Lübecker Bürger^^^). 
Hinrich Hoseke, in Lübeck genannt Basselere, vererbt seine bons 
an seine Schwester Tilseke in Lübeck; die Verwandtschaft wird 
bezeugt durch den Wismarer Ratmann Otto Ledeghe und dessen 
Sohn, den Wismarer Bürger Hinrich Ledeghe^^4) Marqard 
Vrese in Wismar ist der dere8 für die bona eines Sohnes des 
Marquard Vrese in Lübeck^^ö) Leneke, die einzige Tochter des 
Lübecker Bürgers Nicolaus Deene und seiner Frau Yda, ist in 
Wismar an Hinrich Kilreman verheiratet; bezeugt wird die 
Verwandtschaft durch die Wismarer Bürger Johann Reyneke, 
Eddeler de Lemeghowe und Hinrich Danel. Johann Reyneke 
leistet zusammen mit dem Wismarer Bürger Rodolf de Heydene 

^ecklenburxica 13SV März 26. 
«»-) . 13S1 Ott. 29; 13S2 Okt. 2. 
»") ^ecklenburxics 1351 Nov. 16. Grundbesitz des Hinrich Hose: Braun- 

siraße 151/62 ^Schröder, Marien-Qu. S. 179). 
iNeckIendurßics 1359 Mai 26. 
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die Gewähr dafür, daß später keine Nachforderung mehr kommt, 
wenn die Erbangelegenheit geregelt ist^°). Schließlich sind die 
proximj derecle8 des Lübecker Bürgers Hermann Rybe die 
Wismarer Bürger Jacob Zustrate und Hinrich Weytendorp^^). 

Nllgemeine Lcklußfolgecungen 

I. Die Lewettung altdeutscher tl)erkunst5namen in den btSdten 
de5 tI1ltseegeblete5 

Aus dem vorhergehenden speziellen Teil ergibt sich, daß die 
Herkunftsnamen altdeutschen Ursprungs in der großen Mehrzahl 
nicht so auszuwerten sind, wie es Techen, Keyser, Semrau und 
auch Seeger gewollt haben. Wir haben festgestellt, daß die 
Herkunftsnamen nicht dasselbe bedeuten, wenn sie in Lübeck 
oder in einer anderen Ostseestadt vorkommen. Lübeck war die 
erste Station auf dem Weg, der nach dem ferneren Osten führte; 
von Lübeck aus schiffte man sich nicht nur zur weitergehenden 
Fahrt ein, Lübeck war nicht nur Durchgangsstation, sondern in 
Lübeck wurde die Mehrzahl der Einwanderer zunächst seßhaft, 
hier gründeten sie ihren festen Wohnsitz. Dann erst schickten sie 
in der Regel ihre jüngeren Brüder oder ihre Söhne zur Reise 
nach den weiter entfernt liegenden Gegenden aus; zuerst kommt 
die Seßhaftwerdung der Einwanderer in Lübeck, dann die Weiter- 
wanderung in die Städte des Ostseegebiets! So sind auch 
Herkunftsnamen, die in Lübeck vorkommen, fast immer als 
Herkunftsnamen zu verwerten, es ist also richtig, wenn man aus 
dem Namen, den ein Lübecker Bürger trägt, darauf schließt, 
daß er aus dem Ort, der in seinem Namen liegt, nach Lübeck 
eingewandert ist. Allerdings gibt es auch für Lübeck Ausnahmen 
von dieser Feststellung. So ist der eine Zweig der Warendorp 
nicht aus Warendorf direkt eingewandert, vielmehr kommt er 
aus Münster nach Lübeck^^s), Dieser Fall zeigt, daß Namen, 

-leclclendurxics 13S9 IM 19. 
''') - 1388 März 27. Nach dem Oberstadtbuch erbt Hinrich 

Mile, Bürger in Wismar, 1369 das 1339 von Hermann Rybes Vater gekaufte 
Haus Johannisstraße 15 und verkauft es gleich weiter. Es ist als sicher anzunehmen, 
daß Hinrich Mile der procurstor der beiden anderen Wismarer gewesen ist. 

Freundliche Mitteilung von Herrn Professor Dr. Rörig. 

Ztschr. d. B. f. L. B. LXVN, r. 19 
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die nach einem Dorf oder einer kleinen Stadt gebildet sind, nicht 
immer auf Herkunft aus dem betreffenden Ort hinweisen. Es 
ist deshalb anzunehmen, daß Leute mit solchen Namen häufig 
erst in den größeren Städten Altdeutschlands gewohnt haben, 
bevor sie weiter nach dem Osten zogen. So kommen Namen 
wie Brakel, Volmarstein, Herbede, Wickede schon im 13. Jahr- 
hundert in Dortmund vor, Ostinchusen, Berichusen, Berwicke, 
Hameln in Soest, Bevern, Billerbeck in Münster^^^). Und diese 
Namen erscheinen später alle in Lübeck. 

Auch in Köln«d0) finden sich schon im 12. Jahrhundert sehr 
viele Männer mit Herkunftsnamen, die auf kleine Ortschaften 
hinweisen. Vor allen sind hier die Lenepe^^^) und die Wippervorde 
vertreten. Aber auch Attendorn, Herne, Hoing, Lon, Medebeke, 
Ratingen, Richellenchusen, Soest, Varendorp, Volmusteine, Wart- 
berch, Werdene erscheinen. Alle diese Namen weisen mit Aus- 
nahme von Soest auf verhältnismäßig kleine Orte hin. Diese 
Tatsache, daß alle diese Leute schon im 12. Jahrhundert (!) in 
Köln erscheinen, zeigt in klarer Weise, daß eine Herkunfts- 
bezeichnung nach dem Namen allein sehr hypothetisch ist. Das 
gilt selbst für Lübeck, besonders aber für die weiteren Ostseestädte, 
wo diese Namen ja alle wieder erscheinen. Nach der ursprünglichen 
Heimat weisen alle diese Namen; wieviel Generationen allerdings 
zwischen der Auswanderung aus z. B. Medebach nach Köln und 
von da über Lübeck nach Riga liegen, ist mit Bestimmtheit nicht 
festzustellen, es sei denn, daß zufällig einmal für ein Geschlecht 
Urkunden über sämtliche Verschiebungsvorgänge erwachsen und 
dann auch erhalten sind. 

Jede Möglichkeit einer Aufhellung solcher Zusammenhänge 
wird aber in den Fällen beseitigt, wo etwa ein von Lübeck nach 
Osten weitergewanderter Mann, der noch in Lübeck einen nach 
seiner ursprünglichen, etwa westfälischen Heimat lautenden 

H. I. Seeger, Westfalens Handel und Gewerbe S. 84, 85. Dort 
auch die Quellenbelege in den Fußnoten. 

Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts, herausgegeben von 
Robert Hoeniger. 1884—1884. 

Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geflacht 
van Lennep. Deel lll. De Schrijnsoorkonden van Keulen. Bemerkt door 
H. Keussen. Bonn 1827. 



291 

Namen trug, diesen in der neuen Heimat östlich von Lübeck in 
einen auf die letzte Etappe der Verschiebung dieftr Familie nach 
dem Osten weisenden Namen veränderte, sich „de Lubeke" nannte 
oder seinen alten westfälischen Namen mit einem Eigenschafts- 
namen vertauschte. 

Weiter war nachzuprüfen, ob eine Familie mit einem 
Herkunftsnamen zur bürgerlichen Oberschicht gehört hat, well 
gerade bei dieser alles bedeutenden Schicht der Lübecker Be- 
völkerung die Namen sehr oft viel früher als bei kleinen Gewerbe- 
treibenden oder Handwerkern zu Familiennamen geworden 
sind«»^). 

In den Ostseestädten waren deshalb die Familiennamen, 
die eine Herkunftsbezeichnung in sich tragen, nicht ebenso zu 
verwerten wie in Lübeck. Gerade weil von Lübeck aus die Städte- 
siedlung an der Ostsee begonnen wurde, weil „gerade die führenden 
Familien Lübecks einzelne ihrer besten Glieder abgaben, um im 
fernen Ostseebecken das Werk der Kolonisation weiterzubauen, 
und vor allem: ihm Führer zu geben, die es im Sinne der eigenen 
handelspolitischen Ziele lenkten"^^^^^ gerade deshalb sind die 
Namen, die auf Herkunft aus dem altdeutschen Gebiet hinzuweisen 
scheinen, von einem andern Gesichtspunkt zu betrachten, wenn 
sie im Ostseegebiet vorkommen. 

Wir haben festgestellt, daß die Tendenz zur Festwerdung 
von Namen bei der Oberschicht früher vorhanden ist als bei den 
wenig bedeutenden Familien^^^). Da wir nun besonders bei den 
Ratsgeschlechtern und bei andern im kaufmännischen Leben 
wichtigen Familien der Ostseestädte sehr oft enge Verwandtschaft 
mit Lübecker Geschlechtern und häufig direkte Herkunft aus Lübeck 
aufgezeigt haben, ziehen wir den Schluß, daß auch bei den Familien, 
bei denen eine Verwandtschaft mit Lübeckern wegen der fehlenden 
Urkunden nur angenommen werden kann, in den meisten Fällen 
bkltmäßige Beziehungen nach Lübeck hin vorhanden sind. 

So waren also sämtliche Namen, die auf eine Herkunft aus 
dem altdeutschen Gebiet hinzuweisen scheinen, darauf zu unter- 
suchen, ob sie vor ihrem Vorkommen in einer Ostseestadt in Lübeck 

««) vgl. Teil l, S. 108. 
«") Mrig, S. 141. 

vgl. Teil l, S. 108. 

19* 
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erscheinen. Und wenn sie uns in Lübeck begegnen, dürfen wir 
annehmen, daß diese Familien nicht aus dem Ort, den uns ihr 
Herkunftsname anzeigt, in eine Ostseestadt eingewandert sind, 
sondern daß sie vorher in Lübeck ansässig gewesen sind. 

Es war dabei aber zu berücksichtigen, daß oft Familien mit 
dem gleichen Namen blutmäßig gar nicht zusammenhängen und 
daß sie oft auch aus sozial ganz verschiedenen Schichten stammen. 
So ist es denn möglich, daß bei einzelnen Familien, für die wir 
Herkunft aus Lübeck angenommen haben, dieser Schluß nicht 
richtig ist, und daß sie tatsächlich aus dem Ort stammen, den sie 
im Namen führen. So ist der Danziger Bürger Hinrich Bokholt 
anscheinend direkt aus Bocholt nach Danzig gekommen^), 
gehört also nicht zu der bekannten Lübecker Ratsfamilie gleichen 
Namens. 

In der Hauptsache jedoch ist Lübeck für alle diese Familien 
niederdeutschen Bluts mehr als nur die Durchgangstelle gewesen; 
der Anteil Lübecks an der Besiedlung Danzigs, Elbings, Wismars 
ist in Wirklichkeit erheblich viel größer gewesen, als Keyser, Semrau 
mrd Techen annehmen. Ebenso ist es sehr gewagt, wenn Seeger^^°) 
nur aus einem Herkunftsnamen, der in einer Ostseestadt erscheint, 
auf eine Handelsbetätigung schließt. Wenn Namen wie Lippstadt 
in Wismar, Stralsund und Riga, Namen wie Unna, Kamen 
und Essende in Wisby vorkommen^b?)^ s» ist daraus nur das Eine 
mit Sicherheit zu entnehmen, daß die ursprüngliche Heimat der 
Träger dieser Namen in Westfalen zu suchen ist. Hier ist unbedingt 
Gudelius"») im Recht, wenn er sagt, daß das Vorkommen von 
westfälischen Namen zwar eine Verbindung nach Osten hin sei, 
aber gerade keine Handelsverbindung, sondern vielmehr eine 
kolonisatorische. Alle die Männer, die Seeger anführt, sind 
nicht mehr Bürger der betreffenden Städte, sondern sie führen 
nur noch den Namen ihres ursprünglichen Heimatorts in ihrem 
Familiennamen weiter. 

vgl. Anm. 357. 
Seeger, Westfalens Handel und Gewerbe. Berlin 1828. 

»»7) Seeger, S. 26. Dasselbe gilt für alle Namen, die S. auf S. 34, 41, 
148, 152, 155 und 156 anführt. 

««) Georg Gudelius, Lemgo als westfälische Handelsstadt. Diff. Münster 
1929. S. 81. 
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2. Lübeck ol5 der Durcbgang5punkt der Sevöllrerungz- 

verlrdiedung au5 dem Westen nach dem Wen 

Die Bedeutung der zentralen Stellung Lübecks und die mit 
ihr zusammenhängende Initiative der führenden Schichten des 
Fernhandels für die Bedeutung der Bevölkerungsbewegung von 
Westen nach Osten kann nicht hoch germg eingeschätzt werden. 
Die ursprünglichen Gründe dieser Bewegung zu erkennen, 
begegnet großen Schwierigkeiten; in der Hauptsache wird es 
jedoch neben der Übervölkerung in der Heimat der Wunsch ge- 
wesen sein, die im Westen sehr begehrten Ostwaren möglichst 
günstig zu beziehen, was den Kaufmann vorerst in die Ferne 
trieb. Als er dann sah, ein wie großes Betätigungsfeld er in den 
doch verhältnismäßig wenig erschlossenen Gebieten in den Ländern 
um die Ostsee herum fand, da hat er sich mit aller Macht und 
Kraft auf diese neue Aufgabe gestürzt, die für so viele Menschen 
nicht rmr die bürgerliche Nahrung gab, sondern ihm ungeahnten 
Gewinn versprach. 

So hat das Fluktuieren der Bevölkerung seine Gründe vor 
allem in kaufmännischen Interessen; der Fernhändler suchte 
eben alle ihm sich bietenden Konjunkturen möglichst auszunutzen. 
Er streckte seine Fühler überall dahin aus, wo er sich aus einer 
Handelsbetätigung neuen Gewinn und neue Verdienstmöglich- 
keiten schaffen konnte. Das war aber oft nur möglich, wenn so viel 
Kapital hinter ihm stand, daß er ein neues Geschäft mit Erfolg 
anfassen konnte. Daß die hier noch unbekannten Gebiete immer 
einen größeren Gewinn versprechen, ist eine Regel, der man 
immer wieder begegnet, ebenso wie die Tatsache, daß zu einer 
neuen Sache immer erst private Initiative greift, bevor es die 
staatliche Gewalt tut. Man vergleiche die Kolonialbewegung 
unserer Zeit! In Deutsch-Ostafrika und in Südwest waren es 
zuerst Kaufleute, die aus dem Neuland Gewinn ziehen wollten. 
Dann erst kam der Staat! Die Eisenbahnen wurden von privaten 
Kaufmannsgesellschaften angelegt; als die Sache sich rentierte, 
übernahm der Staat dieses Geschäft. 

Dieselbe Reihenfolge haben wir bei den Städtegründungen 
im Ostseegebiet. Zuerst wurde Lübeck von einem Unternehmer- 
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konsortium gegründet^"). Aber damit war es nicht genug. Plan- 
mäßig ging man dann daran, in den Ländern an der Ostsee sich 
seste Stützpunkte zu sichern. Und was konnte da natürlicher sein, 
als daß die Lübecker Unternehmer Männer von ihrem eigenen 
Blut auf die Reise schickten. Auf diese konnten sie sich fest verlassen; 
von diesen konnten sie eher annehmen, daß sie ihre Aufträge 
richtig erMen würden, als wenn sie Fremde in die Ferne geschickt 
hätten. 

So legte man die ersten Städte von Lübeck aus selbst an; 
später, als sich zeigte, wie wertvotl diese Unternehmungen waren, 
ließ der Deutsche Orden den Lübeckern das Geschäft, eine Stadt 
im Samland zu bauen, nicht, sondern er nahm die Angelegenheit 
in eigene Hand und legte Königsberg später selbst an. 

Gerade diese Urkunde über die Absicht einer Lübecker Stadt- 
gründung an der Pregelmündung^"") zeigt deutlich den unter- 
nehmenden Sinn der Lübecker Fernhändler, zeigt aber auch, 
daß die günstigste Zeit für die Neugründungen der Lübecker schon 
vorüber war. Von der negativen Seite betrachtet, ergibt sich aber 
zwingend der Schluß, daß die Lübecker, wenn sie schon den Plan 
hatten, eine Stadt auf noch unerschlossenem Gebiet zu gründen, 
damit einzig und allein kaufmännische Interessen gehabt haben. 
Und daß sie, da ja „consule8" für die neue Stadt vorgesehen 
waren°°^), auf die Besetzung dieses Rats den Einfluß gehabt 
hätten, also Männer von ihrem eignen Blut in die neue Stadt 
entsandt hätten, ist eine weitere selbstverständliche Folgerung. 
Denn wenn die Lübecker schon den Plan hatten, eine neue Stadt 
mit einer Ratsbehörde«"i) anzulegen, wäre der Gedanke einfach 
abwegig, daß sie in ihrer eigenen Gründung fremden Einfluß 
hätten hochkommen lassen. 

Dies ist aber ein Beweis dafür, daß die Städtesiedlung am 
Ostseerand von Lübeck aus in die Wege geleitet worden ist, denn 
nach allen Ostseestädten finden sich enge verwandtschaftliche 
Beziehungen von Lübeck aus. Die Bevölkerungsverschiebung 
hat sich von den altdeutschen Städten über Lübeck in das Ostsee- 

Rörig, S. 40—128. Der Markt von Lübeck. 
°°°) Lüb. UB. l S. 97, 107 ff. 
E) Rörig, S. 270 Anm. 39. 
°°-) Rörig, S. 264. 
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gebiet vollzogen. Lübeck war die erste Station. In Lübeck 
sammelten sich die Teile des tatkräftigen sernhändlerischen 
Bürgertums, die in ihrer westfälischen, rheinischen oder nieder- 
sächsischen Heimat kein Auskommen mehr hatten oder ihre 
Kapitalien auf den neuerschlossenen Märkten anlegen wollten. 
Sie blieben aber nicht müßig in Lübeck stehen, sondern zogen 
weiter, so daß sie schließlich fast das ganze Gebiet um die Ostsee 
wirtschaftlich beherrschten. Und das war nur möglich durch die 
engen Bande des Bluts! 

Die Lübecker haben dann immer wieder Verwandte aus 
ihrer ursprünglichen Heimat nachgezogen, haben sich immer 
wieder durch frisches Blut ergänzt, und von Lübeck aus geht dann 
die Verschiebung weiter nach den Städten des Ostseegebiets. 

Die Oberschicht der Bevölkerung der Ostseestädte hat sich bis 
um die Mitte des 14. Jahrhunderts bis auf vereinzelte Fälle 
nicht ergänzt durch direkte Einwanderung aus dem alten deutschen 
Gebiet westlich der Elbe, sondern in der weitaus überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle ist es so gewesen, daß Lübeck der Durchgangs- 
punkt für die Bevölkerungsverschiebung aus den altdeutschen 
Landen in die Städte um die Ostsee herum gewesen ist, daß die 
Familien zuerst in Lübeck seßhaft wurden und dann Glieder 
weiter in die Ostseestädte schickten, daß also die Neubürger der 
Ostseestädte nicht direkt aus ihrer ursprünglichen Heimat ein- 
gewandert sind, sondern ihren Weg über Lübeck genommen haben. 

Urkundlich in umfangreichem Maße bis ins einzelne nach- 
weisen läßt sich diese Bewegung allerdings erst im 14. Jahrhundert, 
in der letzten Zeit ihrer großen Allgemeingültigkeit. Für die 
Frühzeit haben wir nur wenig auf Urkunden gegründete direkte 
Beweise. Aber das ist ja auch gar nicht möglich! Denn in dieser 
Zeit, wo alles in frischem Vorwärtsdrängen, wo überall Bewegung 
und nirgends Ruhe ist, wo Widerstände mannigfaltiger Art zu 
überwinden waren, war das ganze Urkundenwesen, war die ganze 
Schriftlichkeit noch nicht so ausgebreitet, noch nicht so Allgemeingut 
des Kaufmanns, wie das hundert Jahre später der Fall war. 
So können uns einfach kaum schriftliche Aufzeichnungen aus der 
Frühzeit erhalten sein, und wir sind deshalb vollständig darauf 
angewiesen, uns aus den späteren Quellen die Vorgänge der 
Gründungszeiten zu rekonstruieren. 
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Wenn es aber auch hier so liegt, daß die Entwicklung des 
städtischen Urkundenwesens, insbesondere die Beurkundung der 
Vorgänge des Personenstandes (Echtzeugnisse, Nächstzeugnisse, 
Toversichtsbrewe), für unser wissenschaftliches Interesse leider 
allzu spät einsetzt, so sind wir doch durchaus berechtigt, für die 
große Zeit der Deutschen Kolonisation, für die Zeit von 1180 bis 
1300, eine noch intensivere Bevölkerungsverschiebung und plan- 
mäßige Bevölkerungsverteilung im Rahmen des Bildes, das wir 
hier zeichnen konnten, anzunehmen. 

Denn in der Hauptsache ergibt das Bild, das wir aus den 
Urkunden des ausgehenden 13. und des 14. Jahrhunderts erhalten 
— wenn auch vielleicht Einzelheiten nicht völlig richtig erschlossen 
sind —, einen ganz überragenden Einsluß Lübecks wieder, zeigt 
deutlich die Wichtigkeit Lübecks für die Bevölkerung von jeder 
anderen Ostseeftadt, gibt uns eine klare Vorstellung von den 
verwandtschaftlichen Banden, die sich von Lübeck aus nach jeder 
einzigen Ostseestadt erstrecken. Lübeck war die Zentrale; von 
Lübeck aus finden sich Fäden in den ganzen Osten. 

Wir haben auf eine Notiz aus dem Ende des 14. Jahrhunderts 
hingewiesen, daß die Ratmannen in Lübeck „in tercio ßrscku 
conZLn^uinitatis" miteinander stehen, und in Verbindung mit 
anderen Zeugnissen daraus geschlossen, daß sie auch in den übrigen 
Ostseestädten irgendwie blutmäßig zusammenhängen. In den 
Ratsstühlen dieser Städte saßen aber auch immer Verwandte 
von führenden Lübecker Familien, nach jeder einzelnen Stadt 
waren verwandtschaftliche Verbindungen von Lübeck aus vor- 
handen. 

Da wir nun in diesen Ostseestädten eine Verwandtschaft 
der führenden Familien untereinander wohl mit Recht ange- 
nommen haben°°»), dürfen wir schließen, daß ungefähr jeder 
Ratmann einer Ostseestadt in anderen Ostseestädten, vor allem 
aber in Lübeck, Verwandte gehabt hat. 

Für die Verschiebung der Bevölkerung aus dem altdeutschen 
Gebiet über Lübeck in die östlichen Ostseestädte sind im speziellen 

Ein Ehedispens des Papstes Johann vom 10. September 1332 zeigt, 
daß die Oberschicht von Riga zum Teil im vierten Grad verwandt war (Liv. UB. Vl 
Nr. 2799). 
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Teil manche Beispiele gegeben; hier sei auf die Ausbreitung 
verschiedener ursprünglich altdeutscher Familien, die dann in 
Lübeck seßhaft geworden sind, von Lübeck aus in die Städte des 
Ostseegebiets eingegangen. Zur besseren Übersicht ist TabeUen- 
form gewählt. Auf Vollständigkeit kann diese Liste keinen 
Anspruch machen, wohl aber auf das Typische der in ihr auf- 
gezeigten Bevölkerungsverschiebungen hinweisen. 

Lü Wi Ro Str Gr Ko Ste Da El Wy Ri Do Re Sto 
5««^ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
26. 
27. 
28. 

Aachen. 
Men.. 
Attendorn — 
Bere  
BAerbek  
Bücken  
Brunswik — 
Bremen  
Brakel  
Brllon  
Buxtehude  
Camen  
Keding  
Coesseld  
Cöln (Colner). 
Darsow  
Dortmund  
Dulmen  
Essen  
Bolmesten — 
Borrat  
Haghen-  
Hameln  
Hamm  
Hannover   
Hildensem  
Höxter  
Langheside ... 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

Lü — Lübeck, Wi — Wismar, Ro — Rostock, Str — Stralsund, 
Gr — Greisswald, Ko — Kolberg, Ste — Stettin, Da — Danzig, El — Elbing, 
Wy — Wisby, Ri — Mga, Do — Dorpat, Re — Reval, Sto — Stockholm. 
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29. de Lapide  
30. Lippe  
31. Lubeke  
32. Luneborgh  
33. Mnden  
34. Monachus  
36. Münster  
36. Osenbrugghe .. 
37. Pape  
38. Reklenchusen . 
39. Sachteleven... 
40. Semelow  
41. Soest  
42. Stade  
43. Stoltevoet  
44. Unna  
45. Waghe  
46. Warendorp ... 
47. Wickede  

Lü 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Wi Ro Str 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Gr Ko Ste 

X 
X 

Da 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

El Wy 

X 
X 

Ri Do 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

Re 

X 
X 

Sto 
804^ 

X 
X X 

X 

Am meisten verbreitet, nämlich in neun verschiedenen 
Städten, finden sich also die Coesfeld, Münster und Warendorp, 
in acht Städten kommen die Cöln, Essen und Lippe vor, in sieben 
Städten die Bremen, Brunswik, Dortmund, Luneborgh und 
Osenbrugghe, in sechs Städten schließlich erscheinen die Hildensem 
und Lubeke. 

Seit dem großen Sterben des 14. Jahrhunderts, seit dem 
Höhepunkt der äußeren Geschichte der Hanse, seit 1370 ebbt diese 
großartige Bevölkerungsbewegung ab°°°). Die Städte werden 
konstanter in ihrer Bevölkerung und damit abgeschlossener gegen- 
einander. Es sei jedoch noch erwähnt, daß sich noch für die erste 
Hälfte des 14. Jahrhunderts feststellen läßt, daß die Mehrzahl der 
Kinder eines angesehenen Lübecker Ratmanns, des Gottschalk 
de Warendorp, den Weg nach dem Osten gezogen ist. Sein Sohn 

Lü — Lübeck, Wi -- Wismar, Ro ^ Rostock, Str -- Stralsund, 
Gr -- Greifswald, Ko -- Kolberg, Ste -- Stettin, Da -- Danzig, El - Elbing, 
Wy -- Wisby, Ri --- Riga, Do -- Dorpat, Re -- Reval, Sto -- Stockholm. 

Rörig, S. 140 sf. 
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Gottschalk wird 1349 als miles bezeichnet, 1352 ist er mile8 
cruciter oräinis 8. ^srie trstrum (lvmu8 'lkeutonice in prucia, 
Bruno ist Bürger in Dorpat, Hinrich vielleicht auch in Dor- 
pat^o°), sein Sohn Johann schließlich ist Lübecker und Dorpater 
Domherrb^^). 

Ebenso muß sich die Bevölkerungsverschiebung auch im 
12. und 13. Jahrhundert vollzogen haben. Schon die Gründungs- 
vorgänge der Städte selbst müssen in engstem Zusammenhang 
gestanden haben mit dieser planmäßigen Bevölkerungsverschiebung; 
die Städte selbst sind im Grunde genommen ihr sichtbar gebliebenes 
glänzendes Denkmal! 

2. Kückwonderung au5 den Gstleestädten nach Lübeck 

Wie wir schon gesagt haben, ist es in der Frühzeit der Be- 
siedlung der Städte des Ostseegebiets so gewesen, daß der Kauf- 
mann aus dem altdeutschen Gebiet, besonders aus Westfalen, 
Rheinland, Friesland und Niedersachsen, nach Lübeck kam und 
dann in der Regel in Lübeck seßhaft geworden ist. Die Lübecker 
haben dann ihre jüngeren Brüder und ihre Söhne weitergeschickt, 
um in den neugegründeten Städten Vertrauensmänner zu haben, 
auf die sie sich fest verlassen konnten. 

Sichere Vertrauensmänner zu haben, war schon für den 
Kaufmann besonders zu der Zeit nötig, als er z. T. noch selbst 
mit seinen Waren über Land und See ziehen mußte, als die 
Schriftlichkeit noch nicht soweit Allgemeingut des Kaufmanns 
war, wie das im 14. Jahrhundert der Fall war. So hatte der 
Lübecker Großhändler seine Verwandten in den einzelnen Ostsee- 
städten; dort tätigten sie für ihn seine Geschäfte mit der Be- 
völkerung des Hinterlandes, dort kamen sie selbst zu Kaufmanns- 
ehren, und damit gelangten sie dann oft in den Rat ihrer neuen 
Heimat. 

Das war noch mehr der Fall, als der Kaufmann in Lübeck 
von seinem Kontorstuhl aus schriftlich seine Anweisungen geben 
konnte. Jetzt, wo der Kaufmann zu Hause blieb, brauchte er 

vgl. Teil l, S. 148. 
Die ratssähigen Familien de Warendorpe. Hs. 
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Vertrauensleute und Hilfsorgane der verschiedensten Art an den 
verschiedenen Plätzen, und so sind zu dieser Zeit noch sehr viele 
junge Kaufleute im Osten geblieben. Das Hauptgeschäft lag aber 
im 14. Jahrhundert in der Hauptstadt des Ostseehandels. Und 
das war Lübeck! 

So kann denn auch die Tatsache gar nicht überraschen, daß 
viele angesehene Familien nach Lübeck zurückziehen, daß sie in die 
Stadt streben, die mehr und mehr der Mittelpunkt des Handels 
geworden ist, mit der sie ja auch in den meisten Fällen durch 
blutmäßige Beziehungen verbunden sind. 

Wenn um die Zeit des Stralsunder Friedens die Verschiebung 
der Bevölkerung aus dem Westen in die Städte um die Ostsee 
nicht mehr so stark war wie in dem vorhergehenden Jahrhundert°o^), 
wenn die Bevölkerung der Städte sich allmählich mehr aus der 
direkten Umgebung einer Stadt ergänzte wie z. B. in Danzig°o»), 
stellen wir gleichzeitig fest, daß Männer der bürgerlichen Ober- 
schicht, Ratmannen selbst und Söhne von Ratmannen wie auch 
andere bedeutende Leute, aus den verschiedensten Städten ihren 
Wohnsitz wieder nach Lübeck zurückverlegen. Lübeck war eben 
mehr und mehr nicht nur das politische, sondern auch das wirt- 
schaftliche Oberhaupt der Ostseestädte geworden. 

Dazu trug die durch die immer allgemeiner werdende 
Schriftlichkeit vereinfachte Organisation des kaufmännischen Be- 
triebes, der gerade durch die Schriftlichkeit leichter auf einen 
bestimmten Ort konzentriert werden konnte, sehr viel bei. 
So sehen wir denn, daß die Rückwanderung nach Lübeck 
im ausgehenden 13. Jahrhundert ihren Anfang nimmt, in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts dann noch bedeu- 
tender wird. 

Besonders aus Wisby, das eine besondere Bedeutung hatte, 
so lange noch die Genossenschaft des Deutschen Kaufmanns auf 
Gotland bestand, sind viele bedeutende Persönlichkeiten nach 
Lübeck zurückgezogen. Am bekanntesten ist die Familie der Plescow, 
die dann in Lübeck Generationen hindurch eine große Rolle spielen 

««) Rörig, S. 140. 
Rörig, S. 142 und S. 154 Anm. 6. Dazu Keyser, Die Herkunft der 

Bevölkerung Danzigs. 
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^arm°^°). Dazu kommen die Essende^"); Wennemar de Essende 
„quonäam con8ul 6oäl3näie >Vj8bicen8i8" kauft 1357 in Lübeck 
das Haus Königsiraße 666^") und das Eckhaus Johannis- 
straße 5°'^°); weiter ist der Lübecker Ratmann Simon Swertingh 
ein Sohn des Wisbyer Bürgermeisters Hermann Swertingh°^^), 
der Lübecker Ratmann Hermann Aborch ein Sohn des Wisbyer 
Bürgermeisters Hermann Yborch°^^); Thideman Loos, der 1358 
in Lübeck sein Testament macht, ist möglicherweise identisch mit 
dem 1353 genannten ckominu8 con8ul3N8 >Vi8b)^cen8i8 Thideman 
Loos^b2^ Auch die Hachede, die in späterer Zeit verschiedent- 

lich im Lübecker Rat vertreten sind, scheinen aus Wisby zu 
stammen^^^). 

Die Rückwanderung aus den anderen Ostseestädten nach 
Lübeck ist bei weitem nicht so bedeutend wie aus Wisby. Zwar 
ziehen aus Reval^^^), Riga^^^)^ Dorpat^^^)^^^), aus Stockholm^^b) 
und Kolberg°^^) Leute nach Lübeck zurück, jedoch ist ihre Anzahl 
nicht sonderlich groß. Es ist naturgemäß hierbei zu berücksichtigen, 
daß bei vielen Familien urkundliches Material über den Rück- 
wanderungsvorgang nicht erhalten ist, ebenso daß nur die bei 
dieser Untersuchung der Einwanderungsfälle in das Ostseegebiet 
bekanntgewordenen Fälle gebracht sind. 

vgl. Teil I, S. 152; Rörig, S. 22V; W. Brehmer: Hans. Gesch.-Bl. 
1882 S. 51. 

vgl. Teil I, S. 152. 
"") vgl. Teil I, S. 142. 
"°) vgl. Teil I, S. 142. 

vgl. Teil I, S. 152. 
"') vgl. Teil I, S. 153. 

vgl. Teil I, S. 154. 
vgl.'Teil I, S. 153. 

»°) Lüb. NStB. 13M LßillH. 
vgl. Teil I, S. 131, 134. Dazu Lüb. NStB. 1331 sssumpt. lilsrie. 

"°) vgl. Teil I, S. 140. 
»') vgl. Teil l, S. 145. 
b") vgl. Teil I, S. 157. 
°") vgl. S. 276. 



302 

Personenregister 

(Für die ständig wiederkehrenden Städtenamen sind folgende Abkürzungen ge- 
braucht: Lü — Lübeck, Wi — Wismar, Ro — Rostock, Str — Stralsund, Gr ^ Greifs- 
wald, Ko ^ Kolberg, Ste — Stettin, Da —Danzig, El —Elbing, Wy —Wisby, 
Ri ^ Riga, Do — Dorpat, Re — Reval, Sto — Stockholm. Die Zahlen bezeichnen 
die Selten; Zahlen, mit IW beginnend, beziehen fich auf Teil I der Arbeit, 

Zahlen mit 2l)v und 3M auf Teil II.) 

Aken  in Wi 287, 288, Str 282, Ko 277, Wy 123 
Älen   Lü 131, 146, 284, Wi 287, Ro 284, 

Str 282, Da 269, El 271, Re 113 
Attendorn   Lü 156, 276, Da 269, El 271, Do 140, 

Sto 156, Köln 290 

Balke   Wi 287 
Bardewic  Wi 288 
Bedeker   Da 269 
Beke.  Lü 121, 146, Str 282, Re 113, 121, 

Do 146 
Bekehem  Wi 288 
Beker  Lü 134, Laer bei Münster 134 
Bere  Lü147,Wi287,Str282,Da269,Do 147 
Berensterd  Lü 132 
Berghe (Monte)  Lü 131, 136, 136, Ro 283, Da 269, 

Re 113 
Berichusen  Dortmund 290 
Berkhof   LÜ 118,156,166, Str 282, Sto 155, 265, 

Dortmund 165, Berlin 156 
Berwicke  Dortmund 290 
Bevern  Lü 149, 133, Da 269, Ri 130, 131, 

Münster 2W 
Beyer  Ko 276 
Billerbek  Wi 288, Ro 282, Da 269, Münster 290 
Blake   Lü 271, El 271 
Blomenberg  Do 139 
Blomenroet  Lü 128 
Bodin  Lü 146, Da 269 
Bogeman (Bokeman) . Lü 166, Str 282 
Bokenem  Ro 283 

. 
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Bokholt  in Lü 277, 278, Gr 277, 278, Da 269, 292, 
Bocholt 269, 292, Schleswig 277, Lund 
277 

Volte   Da 269 
Bomgarden  Str 282, Da 269 
Bomhouwer  Lü 196, Da 269 
Borch   Sto 167 
Bordeer   Wy 162 
Borkane  Brügge 149 
Borken  Bocholt (?) 269 
Brakel  Lü 274, Wi 286, 287, Str 282, 

Ste 274, Re 113, Wenden 133, Dort- 
mund 290 

Bredenschede  Do 136 
Bremen    Lü 116, 120, 266, 274, 284, Wi 286, 

287,288, Str 282, Ste 274, Da 266,269, 
El 271, Ri 130, Re 113, 120 

Brilo  Lü 149, Wi 287, Da 269, Ri 130 
Brinke    Da 269, El 271, 272 
Brügge  Lü 120, 147, Da 269, Do 147, Re 120, 

Ratzeburg 120 
Brunswik  Lü 113, Wi 286, 287, 288, Ro 283, 

Str 282, Ste 273, Da 269, Wy 164, 
Re 113 

Brunsteyn  Lü 271 
Bucow  Lü 288, Wi 288, Da 269 
Bücken (Boken, Bok) .. Lü 133, 144, Wi 287, Str 282, Do 144, 

M 133, Re 144, Wipperfürth 144 
Bochem  Ro 283 

Buxstehude   Lü 121, Wi 287, 288, Str 282, Da 269, 
Hamburg 121, Stade 121 

Burmester '  Hildesheim 166 

Dale  Wi (?) 124 
Dame  Lü 167, Da 269 
Danel  Wi 288 
Dapper  Lü 160, 161, 162, Wy 160, 161, 162 
Dartzow   Lü 131, 132, 133, Str 282, Ko 276, 

Da 269, Ri 132, Wenden 133 
Dattelen  Lü 269 
Deene  Lü 288, Wi 288 
Deventer  Da 269 
Dobingh  Ri 131 
Domnedeus  Do 136 
Doreman (Doring) ... Lü 146, Da 270, Do 146 
Dorsten  Wi 288, Da 270 
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Dortmund   in Lü 288, Wi 286, 287, 288, Str 282, 
Gr 278, Sie 273, Ko 275, Da 269, 
El 271 

Dove (Duve)  Da 270, Re 113 
Doverake  Str 281 
Droghe  Lü 121, Wi 287, Re 113, 121 
Duderstad  Lü 120, Wi 288, Re 120 
Düker (gen. Ossenrey) . Lü 140, Da 270, Dortmund 138, 

Hamm 140 
Dulmen   Lü 131, Wi 286, Str 282, Da 269, 

El 270, 271, Essen 143 
Dunsen  Thorn 272 

Ekelo  Lü 145, Do 145 
Ekenbeke  Ri 134 
Ecgherdinch vgl. Hamer 
Ekhorst  Lü 278 
Epschede  Do 136 
Erp   Wi 288 
Essen  Lü 119,142, 152, 301, Gr 278, Ste 275, 

Da 269, El 271, Wy 142, 152, 154, 
292, 301, Ri 130, Do 143, 154, Re 119, 
Essen 119, 142 

Eversberch  Ri 129, Do 146, 147 
Evesten  Hildesheim 156 

Galle  Hildesheim 279 
Geismar  Lü 157, Str 282, Da 269, Sto 157, 158 
Ghelinghusen  Wy 136 
Ghildehus  Do 146 
Gladbeke  Ko 277 
Glambeke  Re 113 
Gnoien  Ko 275 
Godebus  Lü 122, 134, 137, 147, Re 113 
Goldoghe  Str 282, Gr 278, Ko 275 
Goltberch  Da 267, 268, Thorn 272 
Gotlandia  Lü 133 
Grambeke  Lü 275 
Grolle (Grulle)  Lü 265, Ste 274, Da 265, 266, 269, 

El 271 
Gronow  Wi 288, Da 270 
Grope  Lü 136 
Gröpelinc  Lü 284 
Grote   Do 148, Sto 157 
Grove  Münster 283 
Gruten  El 271 
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Gruter  in Str 282, Do 126, Münster 126, 279, 
Recklinghausen 126, 128 

Güstrow   Lü 157 

Hachede   

Haghen (Jndagine)  

Hamelen  

Hamer 
Hamm 

Hannover . > 
Hane  
Hardenacke 
Hardenberg 
Hase  
Hazendaal 
Hatnegge . 
Hattorp .. 

Heide   
Helle  
Herbede  
Herbrugghe. 
Hereke  
Herne  
Herrenborch 
Hervord  
Hildensem . 

Himmendorpe. 
Hochchelere ... 
Hoghehus   
Hogeman  
Hoyngh   
Holenbeke — 
Hollogher  

Holk ..... 
Holst  
Holthusen 

Hop 

Lü 153, 154, 301, Wy 163, 154, 301, 
Lüneburg 163 
Lü 156, Ro 283, Str 282, Ko 277, 
El 270, 271, Re 113, Güstrow 267 
Lü 143, 149, 158, Wi 287, 288, Str 282, 
Da 269, Wy 149, Re 113, Soest 143, 
149, Dortmund 290, Hameln 158 
Lü 111, Wy 111, Re 111, Soest 111,112 
Lü 284, Wi 287, 288, Ro 283, Ko 275, 
Da 269, El 271 
Wi 287, 288, Da 269, El 272 
Sto 156 
Lü 128, Str 282, Wy 164 
Dortmund 138 
Wy 150, Dortmund 150 
Lü 153 
Lü 156 
Lü 121, 122, 269, Ro 283, Re 121, 122, 
Roop 144, Soest 121 
Wi 288, Do 146, 147 
Da 270 
Do 147, Dortmund 290 
Lü 142, Essen 142 
El 272 
Köln 290 
Ste 274 
Lü 120, Re 113, 120 
Lü 122, Wi 288, Ro 283, Str 282, 
Da 269, El 272 
Do 146 
Lü 126,127,128, Recklinghausen 125—29 
Da 270 
Lü 131, Str 282, Ri 131 
LÜ137,139, Do 138, Köln 290, Soest 137 
Lü 122, 148 
Lü 117, 283, Ro 117, 283, Re 117, 
Münster 117 
Lü 276, Ko 276 
Ro 284, Ri 130 
Lü 267, 272, 281, Da 269, Re 113, 
Einbeck 272, 281 
Lü 113 

Ztschr.d. B. s. L. G. XXVII, 2. 20 
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Horn  in Lü 274, Sie 274 
Hovele   Lü 120, Da 270, Re 120 
Hoveman  Str 282, Da 270, Re 113 
Houwenscilt  Wi 288, Str 282, Da 270, Re 113 
Hoseke gen. Basselere . Lü 288, Wi 288 
Hukenbeke  Do 146 
Huninchusen  Lü 147, Westfalen 147 
Hufen  Dortmund 118 
Huxer  Lü 268, 108, Wi 288, Str 282, Da 108, 

268, 269, El 271, Höxter 108, 268 

Yborch  Lü 153, 301, Wy 160, 153, 301 
Ygendorp  Lü 148 
Jnstitor  Lü 271, El 271 
Nsplincrode  Dortmund 138 
Dsenberch  Lü 276 
Jserlohn  Da 269 
Jachin  Lü 147, 148, Do 147 
Junghe  Lü 125, 141, 145 

Kamen  Lü 268, Wi 288, Str 282, Da 268, 269, 
Wy 154, 292, Do 147, Re 113 

Kaleberch  Lü 165, 275 
Calve   Ro 283 
Caporie   Lü 146, 147, Ri 146, Do 146 
Keding   Lü 273, Wi 288, Str 282, Da 269, 

Braunsberg 273, Soest 273 
Celle  Wi 288 
Cerdo   Str 282, Ko 277 
Kerkering  Münster 117 
Cervo   Ro 282 
Keseling   Lü 115, Da 269 
Cignus   Ri 130 
Kilreman   Wi 288 
Clareholt   Do 148 
Klendenst  Lü 135, Ri 129 
Clensorghe  Minden 116, Osnabrück 116 
Klepping   Lü 270, Str 270, Da 270 
Klingenberg  Lü 136, 136, 137,141, Str 282, Do 136, 

Dortmund 136 
Clincke  Lü 129 
Klinkrode   Lü 166 
Klocke   Ro 284, Soest 284 
Klopper  Lude 268 
Clot  Lü 124, Wi 287 
Klütz  Wi (?) 124 
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Knokenhouwer  in Do 147 
Koeck  Lü 116, Re 113 
Colle  Str 108 
Colner (Köln)  Lü 120, 275, 284, Wi 287, 288, Ro 282, 

283, Str 282, Ste 273, Ko 276, Da 269, 
El 270, 271, Re 120 

Kolt  El 271 
Konigh  Osnabrück 116 
Constantin   Lü 148, 268 
Koesfeld  Lü 117, 147, 148, 277, 279, Wi 286, 

287, 288, Ro 117, 284, Str 282, Gr 278, 
Da 269, El 271, Wy 164, Do 147, 
Re 117 

Kovolt  Ri 129 
Eracht  Lü 121, El 272, Re 121 
Cramon (Kremun)  Lü 284, Ro 285, Ko 276 
Krevet  Wi 285, Waren 285 
Cropelin  Lü 284, Wi 284, Ro 284 
Crowel  Lü 113, Wi 287, Wy 113, Re 113 
Krukener   Lü 150, 153, Wy 150, Dortmund 150, 

Gevelsberg 160 
Crummesse  Wi 288, Str 282 
Cruse(Crispus,Krullingh) Wi 287, Str 282, Ri 129, Do 140, 144 
Euro   Lü 121, Ri 130, Re 121 
Cymisten (Cimesse)  Lü 277, Wenden 277 

Lange  Lü 120, 134, 275, Ko 276, Ri 120, 130, 
Lödöse 129, Soest 275, Dortmund 120 

Langheside  Lü 131, 132, 149, Str 282, Da 270, 
Ri 132 

Lam   Lü 268, Da 268 
Lapide  Lü 121,155, 282, Str 282, Da 121, 266, 

Wy 164, Re 121 
Laurentii   Lü 268 
Ledeghe   Wi 288 
Lemgo  Wi 288, Str 282 
Lenepe  Lü 120, Wy 154, Re 120, Köln 290 
Lese  Ste 275 
Levendeghe   Lü 288, Wi 288 
Leverinchusen   Hamm 138 
Limburg  El 272 
Lynnen  Ro 285 
Lippe   Lü 120, Wi 286, 287, 288, Ro 283, 

Str 282, Gr 278, Da 269, El 271, 
Wy 154, Re 113, 120 

Lipperode  Da 269 
20* 
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Lippstadt  in Str 292, Wi 292, Ri 292 
Lo  Re 113 
Lon  Da 270, El 271, Köln 290 
Loos (Loze)   Lü 143, 301, Wy 143, 154, 301, Re 113 
Loygingheborch  Lü 272, Thorn 272 
Lubeke  Ro 283, Str 276, 282, Gr 276, 278, 

Sie 273, 274, Ko 276, Ri 129, 130 
Lucow   Da 270 
Lude  Da 268, Lude 268 
Lune  Lü 129, Wi 288, Str 282, Ri 130 
Luneborch   Lü 148, Wi 288, Ro 283, Str 282, 

Gr 278, Da 269, El 271, Do 148, Re 113 
Luningh  Bocholt (?) 269 

manu, cum terrea  Lü 123, 148, Ri 123, Soest 123 
Martere  Essen 142 
Mast  Da 268 
Medebeke  Lü 120, Wi 288, Re 120, Köln 290 
Meybom   Lü 268, Da 268 
Meynershaghen  Re 113 
Melle  El 271, Re 113 
Menden   Lü 146, 278 
Merssche  Thorn 272, Rede 272 
Meteler  Lü 135, Ro 283 
Mile   Wi 289 
Mylowe  Ri 134 
Minden   Wi 288, Str 282, Da 269, El 270, 271 
Molendino   Lü 121, Ro 282, Stt 282, Re 121 
Möller   Güstrow 267 
Molteke  Lü 288, Wi 288, Ro 284 
Monachus (Monil) .... Wi 286, Ro 282, Str 282, Ko 275 
Morman  Lü 281 
Mornewech   Lü 114, 145, 265, Str 282, Do 145, 

Re 113 
Morum (Moren)   Äi 114, 123, 124, Ri 123, Re 114, 

Soest 114 
Münster (Monasterio).. Lü 148, Wi 287, 288, Ro 282, Str 282, 

Gr 278, Ko 277, Da 269, El 271, Wy 154, 
Ri 130 

Nagel   Da 270 
Nestwede  Ro 282, Pernau 267 
Niger (Swarte)   Lü 121, Re 121, Sto 155, 157 

Odeslo   Lü 274, Wi 286, 287, 288 
Olde  Ro 283 
Oldenborch  Lü 145, 277 



Oldenver... 
Omeke   
Osenbrugghe 
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in Ri 130, 131 
.. Da 270 
.. Lü 116, 266, 280, Wi 287, 288, Str 282, 

Gr 278, Da 269, Wy 154, Ri 130, 
Re 116, Osnabrück 116 

Ossenrey  Str 282 
Ostinchusen  Dortmund 290 

Padelügge 
Paderborn 
Pael  
Pampow 
Pape ... 

Parcham  
Parvus  
Pattenhusen .. 
Pawel  
Pekel  
Pepersak  
Perseval  
Plescow  
Plane  
Poyne   
PoliHe  
Puteo  
Pranghendorp 

Quakenbrugge 
Qualitzow ... 

Str 282 
Lü 120, Wi 288, Re 120 
Lü 272, Thorn 272 
Ro 284 
Lü 132, 272, 273, Str 281, 282, Da 270, 
Ri 132, 133, Thorn 272, 273, Soest 133, 
Essen 142, 273 (?) 
Lü 277, Da 270 
Lü 276, Ko 276 
Ko 276 
Do 146 
Lü 141, Brilon 141 
Lü 121, Re 121 
Da 270 
Lü 139, 157, 300, Wy 152, 300 
Ro 282 
Hildesheim 279 
Lü 275, Ste 275 
Ro 282 
Ro 284 

Re 113 
Lü 286, Wi 285 

Raceborch   Lü 157 
Racob  Ri 131 
Ratingen  Wi 287, Köln 290 
Raden  Da 270 
Raw  El 271 
Rehorst  Lü 283 
Reyneke  Wi 288 
Rekelinghusen  Wi 287, 288, Ro 282, Str 282, Wy 161, 

Köln 290 
Reppin  Da 270 
Retlage  Lü 157 ^ 
Revele   Lü 122, Ro 282, Re 122, Loon 122 
Rybe  Lü 289 
Riga  Wenden 132 
Ricbode   Lü 141 
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Nike (Dives)  in Lü 121, 268, Da 268, 270, Re 121 
Ryntelen  Wi 288, Da 268 
Ripen  Ri 124 
Robele  Ro 285 
Rode (Rufus)  Lü 121,125—29, 138, 158, 277, Str 282, 

Ri 127, 134, Re 113, 121, Lödöse 158, 
Hildesheim 156 

Rodenberg  Do 148 
Rokule   Hamm 137 
Rosental  Da 269, Ro 282 
Rostock   Da 269 
Rothen  Ro 283 
Rüden   Lü 266, Da 265, 269, Grqpzow i. P. 266 
Rump (de Sosato).... Lü 137, Soest 137 
Russenberg  Lü 138, 139, 140, 149, Do 138, 139, 

140, 147, Dortmund 139 
Rutenbeke   Do 134, 144 
Ruthenstein   Re 113 

Sachteleven  Lü 124, 125, 274, Ro 282, Str 282, 
Gr 278, Ste 274 

Sak  Da 265 
Salzwedel  Ro 282, Ste 273 
Sarnewytze   Lü 268, Da 268 
Sasse (Saxo)   Wi 287, 288, Str 266, 282, Da 269 
Sassendorp  Do 146 
Scate   Lödöse 158 
Scapenstede  Wi 287 
Scarpenbergh   Da 265, Do 144, 265, bei Lü 266 
Sceker   Ro 283 
Schermer  Da 270 
Scheven  Do 140 
Schiven   Hamm 138 
Schoelre  Lü 148, Do 148 
Sconecint  Lü 156 
Schonewedder  Str 282, Da 270 
Schonow  Da 270 
Scorlinge  Recklinghausen 126, 127, 128 
Schotelman (-mund)... Lü 120, Re 120, Münster 120 
Schottorp  Lü 279, 280, Str 280, Schottorp 279, 

Münster 279, Oldenzaal 280, Bergen 280 
Scriptor  Lü 157 
Schulte  Do 142 
Schütte  Da 270, El 272, Re 113 
See  Lü 272, Da 270 
Seehausen  Da 269 
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Semelow  in Lü 278, Ro 283, Str 278, Da 269 
Soygen   Do 144 
Somer   Ri 133 
Soest   Lü 124, Wi 287, 288, Str 282, Da 269, 

El 271, Ri 130, Köln 290 
Sperlinc  Lü 133 
Springhe  Lü 116 
Springintgot  Ri 130 
Stade  Wi 288, Str 282, Ste 273, Da 269, 

El 272 
Stalbuc   Wi 288 
Steöing  Wi 288, Da 269, Re 113 
Stekeling   Ko 277 
Stenbeke   Da 270 
Stendale   Ro 283 
Stengrave   Lü 137, Do 137, Soest 137 
Stenkule  Da 268 
Stettin  Da 269 
Stokeleed  Lü 148, 266 
Stockelsdorp  Lü 121, Re 121 
Stockem   Lü 117, 118, Da 269, Re 118, Stocken 

117, 118 
Stoltevoet   Lü 121, Str 282, Wy 154, Re 121 
Stoven  Lü 285, Ro 285, Str 282, Bützow 285 
Stofftede  Stade 121 
Storecop  Güstrow 267 
Strande  Lü 151, Wy 151 
Struß  Sto 156 
Sprentze  Güstrow 267 
Stripederok   Lü 266, 267, Da 266, 267, 270, Brauns- 

berg 273, Güstrow 267, Lüneburg 267 
Suderland  Lü 152, Str 282, Gr 278 
Zustrate   Wi 289 
Svendborch   Lü 133, Ro 283 
Swertingh  Lü 152, 281, 301, Str 281, Wy 152, 

281, 301 

Tanghendorp  Lü 275 
Tatkeman al. Westfal . Gr 146, 278 
Tekelenborgh  Do 143 
Telghete  Lü 280, Str 281, Da 270 
Tymmerman  Lü 147 
Tirgarde  Da 268 
Thodinchusen  Lü 141, Do 141, Soest 141 
Tosesthere  Oldenzaal 280 
Treptow  Güstrow 267 
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Mzen   in Str 282, Re 113 
Unna   Lü 113, 156, 167, Wi 288, Str 282, 

Da 269, Wy 150, 292, Re 113, Sto 167, 
Dortmund 113, 160, Unna 157 

Velehavere  Ko 277, Brilon 141 
Velingh   Str 282 
Vellin  Wy 164, Ri 130 
Verbeke   Ro 284 
Berden  Str 282, Da 269, El 271 
Vifhusen  Essen 119 
Vinke  Lüneburg 163 
Bisch  Do 146 
Bisbeke  Str 282 
Bisselhovet  Da 270 
Blame (Blemingh) Wi 288, Str 282, Da 269 
Blasmarket   Essen 119 
Blegencroch   Lü 283 
Bogheler   Re 113 
Bolmesten  Lü 118, 156, Da 270, El 271, Re 118, 

Recklinghausen 118,155, Dortmund 290, 
Köln 290 

Borrat  Lü 266, 272, 274, Str 282, Ste 274, 
Da 266, 270 

Borste  Lü 121, Re 113, 121 
Borsthus  Da 270 
Bredeland  Gr 278 
Brese (Frisco)   Lü 120, 146, 284, 288, Wi 286, 287, 288, 

Ro 283, Da 269, El 271, 272, Do 146, 
Re 120 

Bryensten  Do 146 
Brysak   Lü 278, Gr 278 
Browedhe   Lü 133 
Bundengoth  Ri 130 

Waal  Gr 278, Da 269 
Waghe  Lü 122, 124, 126, 148, 272, Str 282, 

Da 270, Hannover 124 
Warendorp   Lü 119, 124, 136, 137, 272, 286, 298, 

299, Wi 286, 287, 288, Ro 282, Str. 282, 
Gr 278, Da 269, 299, El 270, 271, 
Wy 164, Ri 124, Do 148, Re 113, 
Preußen 299, Köln 290 

Wartberch  Köln 290 
Wasmodi  Osnabrück 116, Loon 122 
Weddinghe  Lü 122 
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Weghen  in Da 270 
Wegher  Str 279 
Weldeghe vgl. Uphovel. Lü 114, Re 114 
Werden  Da 269, Re 113, Köln 290 
Werderincgen   Dortmund 118 
Werle  Da 270 
Werne  Re 113 
Wesel  Da 269 
Wesen  Da 270 
Weser  Wi 286, 287, 288, Ko 275 
Wesseler  Lü 124, 125, 130, 131, 136, Da 270, 

Ri 130, 131 
Wescelus   Ro 284 
Westsal  Wi 287, 288, Str 282, Gr 278, Ko 275, 

Da 269 
Westhoven   Da 269 
Weytendorp  Wi 289 
Widenbrugge  El 271 
Wigendorp  Ro 284 
Wicke  Da 270 
Wickede  Lü 119, 148, 268, Str 282, Da 269, 

Re 119, Dortmund 150, 290 
Wilsecule  Ri 126—29, Recklinghausen 125—29 
Wynkel  Ri 129 
Wynman   Sto 155 
Wynandi  Ste 275 
Wynre  Essen 142 
Winsen  Lü 125 
Wippelvorde  Da 268, 270, Re 113, Osnabrück 116, 

Köln 290 
Wyse  Lü 115, 141, 142, Do 148, Re 115, 

Lippe 115, Dortmund 115, 141 
Wismar  Lü 280, Mr 280, Da 269 
Witte (Aldus)  Lü 121,152, Ro 284, Ri 130, Re 113,121 
Wittenbyrch   Lü 128, Ri 130 
Wobelekowe  Str 282 
Wuls  Lü 149 
Wullenpund  Wi 288, Str 282 
Wunnenberg   Da 270 
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iKleine Mitteilungen 

„Die au5kükrliche Lellkickte der Lübeckilcken «irckenreformation 
in den Jakren l529 bi'5 >SZl au5 dem lageburke eine5 Augen- 
zeugen und Sekörderer5 der Kekormation, Kerau5gegeben von 

peterlen" ein Merir de5 Lüberirer Lkronisten Keimar «oclr 

Anläßlich des 300. Jubelfestes der Lübecker Reformation gab 
der Lübecker Pastor F. Petersen (Lübeck 1830) eine ihm in ver- 
schiedenen namenlosen Abschriften vorliegende niederdeutsche 
Schrift heraus, die in breiter Ausführlichkeit die Entscheidungs- 
jahre des reformatorischen Kampfes in Lübeck behandelt und 
offensichtlich von einem Zeitgenossen und Augenzeugen verfaßt 
ist. Der Herausgeber hat von dieser wichtigen Geschichtsquelle 
mehrere Abschriften gekannt und benutzt, doch weiß er über den 
Verbleib der Urschrift nichts zu sagen. Richtig hat er heraus- 
gefunden, daß ihm in der fein geschriebenen Abschrift des Kantors 
Schnobel, die nach Petersens Angabe auf eine alte, etwas unleser- 
liche Vorlage zurückgeht, die älteste Fassung seiner Quelle vorlag; 
er bezeichnete daher Schnabels Vorläge mit und setzte die von 
Schnobel gefertigte Abschrift, die seiner Familie gehörte und die 
sich heute unter l.ub. 104 in der Lübecker Stadtbibliothek be- 
findet, ohne weiteres mit ihr gleich. In seiner Ausgabe hat 
Petersen den von stammenden Text mit einer weit späteren, 
von ihm 8 genannten Handschrift verglichen und stellenweise durch 
sie berichtigt. Sie steht in dem vom Lübecker Staatsarchiv auf- 
bewahrten Schneideramtsbuch und ist nach Petersens Meinung 
zwischen '1610 und 1630 geschrieben. Eine heute in der Stadt- 
bibliothek zu Lübeck unter 2° 103 befindliche Abschrift war 
Petersen gleichfalls schon bekannt, während Schnobel sie nicht 
benutzt hat, obwohl sie aus dem Besitz des ihm sehr vertrauten 
Dompropsten Dreyer stammte. Es ist das Verdienst Conrad 
Borchlings, in seinem zweiten Reisebericht (II, 78 f.) die Urschrift 
sämtlicher Handschriften, auch der Handschrift in der Kopen- 
hagener Papierhandschrift OK8 4° 2294 (Kat. V, Bl. 270a) 
festgestellt und eine etwas spätere Kopenhagener Handschrift 
I>18 K 4° 543 (Kat. V, Bl. 270a) als eine ca. 1579 gemachte Ab- 
schrift der vorigen und damit als die oben erwähnte, von Petersen 
als bezeichnete Vorlage zu Schnabels Abschrift erkannt zu haben. 
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Da die ältere der beiden Kopenhagener Handschriften auf dem 
Einbandrücken die Initialen König Friedrichs VII. von Dänemark 
trägt, werden beide Handschriften erst in neuerer Zeit, vielleicht 
von Dreyer selbst verschenkt, nach Kopenhagen gekommen sein. 

Die ältere der beiden Kopenhagener Handschriften ist nun 
nicht nur (was sich aus einem Vergleiche gerade an schwer zu 
entziffernden Stellen ergibt und was C. Borchling ohne weiteres 
festgestellt hat) die Vorlage von sondern auch sicherlich, wie 
Borchling vermutete, die Urschrift des von Petersen heraus- 
gegebenen Berichtes überhaupt. Gewißheit darüber gibt ein 
Vergleich der Schriftzüge dieser Handschrift mit denen des 
Lübecker Chronisten Reimar Kock. Es steht außer jedem Zweifel, 
daß nur er sie geschrieben haben kann. Hat er sie aber geschrieben, 
dann hat er sie auch verfaßt. Damit ist das Rätselraten über den 
Verfasser des Petersenschen Reformationsberichtes zu Ende: 
Kein geringerer als Reimar Kock ist der Verfasser des Petersenschen 
Reformationsberichtes. Die Vermutung, daß es so sei, hat be- 
sonders eingehend Georg WaiH in seinem „Lübeck unter Jürgen 
Wullenwever ..." Bd. I, Berlin 1866, S. 409 ff. begründet. 
Sie ist nunmehr zur Gewißheit erhoben. Auch die von Waitz 
weiter ausgesprochene Vermutung^), daß der in Kocks Chronik 
an die in dem Petersenschen Bericht erzählten Ereignisse, die in 
der Chronik kürzer dargestellt sind, anschließende Abschnitt „Ban 
der veide Konink Christierns" ursprünglich für sich bestanden 
haben werde und später mit einigen Veränderungen der Chronik 
einverleibt worden sei, wird durch die Kopenhagener Urschrift 
sehr wahrscheinlich gemacht, insofern in ihr nach einer leeren 
Seite (Rückseite von S. 115 mit dem uns aus Petersen bekannten 
Schluß) auf Seite 116 sich ohne weiteres „Van der veide Koninck 
Christierns" anschließt. Der Text reicht bis zu den Worten „was 
vorgan ist den schepen etc.". Er ist anders, meist kürzer, als der 
mir erreichbare Text in der Chronikabschrift der Stadtbibliothek, 
Seiten 103s bis 105b (Abschrift Schnöbet, l^ub. 2° 26). Übrigens 
zeichnet sich die Kopenhagener Urschrift vor dem Text der 
Petersenschen Druckausgabe auch sonst durch Sonderüberichriften 
über den einzelnen Abschnitten aus, steht also darin mit dem 
angeschlossenen Stück „Van der Veide Koninck Cristierns" auf 
einer Stufe. 

Über die Zeit der Abfassung unseres Reformationsberichtes 
durch Reimar Kock ist folgendes zu sagen: Eine ihm eingefügte 
Bemerkung stammt von 1653. Der Bericht ist also vorher ge- 
schrieben. Da Kock an seine Chronik erst im Jahre 1549 die Hand 
gelegt hat (Waitz I 409), wird also der Bericht noch früher ent- 

y I, 422. 
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standen sein, falls man annimmt, daß Kock mit ihm als der Er- 
zählung von selbsterlebten Dingen seine Arbeit als Geschichts- 
schreiber begonnen habe. Ereignisse und Bericht liegen dann also 
noch nicht zwei Jahrzehnte auseinander. Sicher wird aber Kock 
schon zur Zeit der Ereignisse selbst oder bald hinterher Notizen 
gemacht haben. Wenigstens erscheint es trotz einzelner Fehler, 
die Waitz in Kocks Bericht hat nachweisen können, sehr unwahr- 
scheinlich, daß eine so viele richtige Einzeldaten enthaltende, 
neuerdings auch durch die früher nicht verglichenen Brandschen 
Protokolle des Domkapitels bestätigte Darstellung nach fast zwei 
Jahrzehnten aus dem Gedächtnis sollte verfaßt worden sein. 

Ist die Bewertung der von Petersen veröffentlichten Quelle 
dadurch gestiegen, daß wir wissen: ihr Verfasser ist ein so sehr 
an den Ereignissen beteiligter Augenzeuge wie der ehemalige 
graue Mönch und spätere evangelische Prediger Reimar Kock, 
so bleibt es zwiefach zu bedauern, daß Petersen für seinen Abdruck 
nur Abschriften des Originals vorgelegen haben, in denen der 
Text sprachlich-lautlich und stellenweise auch dem Sinne nach 
entstellt ist. Ich darf vielleicht einige Punkte herausheben, in 
denen sich die Kopenhagener Urschrift von Petersens Druck 
unterscheidet: 

1. Vor dem eigentlichen Text bringt jene auf S. 1 folgende 
Eintragungen: 

vata ckecoUstorum consulum Lolonien8ium: 
Ucce cackunt glackio glsckio supremi Lolonienses. 

sliuck 
per vim 8unt Ie8e8 et plebicits cvacti. 

aliuck 
Lolonia Lolonia muri8 cincts peribi8 in te ip83. 

Data vbitu8 ckuci8 kurZunckie: 
Larolu8 occubuit et csmpo8 corpore texit. 

Data c3ptivl1s1i8 reZi8 krsncie: 
I^ex krLncu8 captu8 culpam po8t della ckeplorat. 

Ls8U8 cjvitati8 M)N38lerien8l8: 
Yui8 clackem iUiu8 noctl8 8en kunera kancko 

Uxplicit (Rand: Ver^iliu8 in Uneicko8) 
?08t iVlL quaärstum, Ixij ckuplicatum 

8tirp8 ckum 8ur8it, cri8tian3 kicke8 vißiebit. 

2. Die bei Petersen stehende Einleitung („Dit is dat bok,. . . 
fortghanck ghewonnen") fehlt. 3. Hinter der von Petersen willkürlich 
an andere Stelle gesetzten, in Wirklichkeit das Ganze einleitenden 
Namensliste „Duth syn de namen der 64 welck anno 1530 den 
7t. ym April gekaren..." finden sich die später hinzugesetzten 
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Worte (bei Petersen nach Handschrift auf S. 39, Anm. ** 
wiedergegeben): „Anno 1553 den 10 Augusti hebbe yck de Crutze 
hyr by ghemaketh vnd ghevunden, dath men IX^) van dufsen 
vorgenomeden noch leueden. Anno 1560 den 24 Februarii 
leueden nicht mere den Herinan Schyrholt, Gerth Syppenrath, 
Jochim Benthsnyder." 

Nunmehr beginnt der eigentliche Text, und zwar mit der bei 
Petersen fehlenden Überschrift des ersten Absatzes: „Vth wath 
orsake de (64, dies durchgestrichen, dafür eingesetzt:) 48 tho Lübeck 
gekaren worden". Sehr deutlich zeigt ein Vergleich zwischen 
der Urschrift und dem bei Petersen gegebenen Text, daß letzterer 
in Rechtschreibung und Sprachformen wesentlich stärker von der 
Entwicklung zum Hochdeutschen hin beeinflußt ist als das Kocksche 
Original. So steht gleich auf S. 1 bei Petersen stets tinse, im 
Original tzysse, bei Petersen derohalven, bei Kock derhalven, 
bei Petersen „geven en vor", bei Kock „geven er vor", bei Petersen 
„tor antword", bei Kock „tor anthwerde" usw. 

Ähnliche sprachlich-lautliche Unterschiede notiere ich für 
Petersen S. 2: P.: me, Kock: man, P.: verlangen, Kock: vor- 
langen, P.: de schattinge tho underghan, Kock: tho undergande, 
P.: viendt, Kock: vyanth, P.: als, Kock: alhse. 

Es würde viel zu weit führen, auch nur eine Auswahl der 
sprachlichen Unterschiede zwischen dem Kockschen Original und 
dem Petersenschen Abdruck hier anzuführen. Nur das sei noch 
bemerkt, daß es sich keineswegs nur um sprachliche Unterschiede 
handelt, sondern daß sehr häufig der richtige Sinn der Kockschen 
Darstellung erst durch seine Originalhandschrift deutlich wird. 
Es wäre daher sehr erfreulich, wenn es gelänge, in dem Quellen- 
teil der von mir geplanten Lübecker Reformationsgeschichte u. a. 
auch Kocks Reformationschronik nach dem Original wortgetreu 
abzudrucken, zumal die Petersensche Ausgabe längst vergriffen ist. 

Jannasch 

Lwei Lei'chnungen von lübeckifcken Künstlern in au5w8rtlgen 
bammlungen 

Es sind keine Kunstwerke ersten Ranges, die hier veröffent- 
licht werden, auch bislang nicht durch einen bestimmten geschicht- 
lichen Zusammenhang besonders bedeutsam; gleichwohl bieten sie 
für Lübeck einiges Interesse, als einzige Zeugnisse, die sich zufällig 
von Künstlern lübeckischer Herkunft erhalten haben. 

Nicht „minschen", wie der Text bei Petersen S. 39, Anm. ** entstellt 
lautet! 
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In der Ambrosiana zu Mailand ist eine Federzeichnung mit 
der Darstellung einer stehenden Frauenfigur ausgestellt (Abb. 1)^). 
Von vorn gesehen, steht die Gestalt in einer schreitenden Stellung 
auf dem mit wenigen Strichen angedeuteten Erdboden; die Last 
des Körpers ruht auf dem rechten Fuß, der linke ist zurückgesetzt, 
so daß die rechte Hüfte sich herausbiegt. In der erhobenen und 
seitlich fortgestreckten linken Hand hält die Frau einen Pokal, die 
Finger der Rechten sind an die entblößte Brust gelegt, außerdem 
halten sie eine Art Peitsche, in der vielleicht die Andeutung eines 
Palmzweiges zu erkennen ist. Wir haben es also wohl mit einer 
Allegorie des Glaubens zu tun. Ein lose umgehängtes Manteltuch 
umflattert die Gestalt. Die Zeichnung ist flüchtig und mit groben 
Strichen hingeworfen. Unsicherheit verrät die Zeichnung des 
linken Armes, nachlässig sind die stelzenartig sich verjüngenden 
Beine gebildet. Gleichwohl hat der Zeichner das Blatt für wert 
gehalten, es mit seinem Monogramm und seinem vollen Namen 
zu bezeichnen: Hans Pettiger von Lübeck. Dieser Name 
bedeutet uns nichts, eine Familie Pettiger ist in Lübeck unbekannt, 
und die Zeichnung sagt nur soviel aus, daß dieser aus Lübeck 
stammende Künstler ganz im internationalen Zeitstil vom Ende 
des 16. Jahrhunderts arbeitet: antikisch-renaissancemäßig ist die 
Gestalt ausbalanciert, aber ihre sehr unklassische, drängende Be- 
wegung ebenso wie die überschlanken Proportionen und das un- 
ruhige Faltenspiel erinnern an die Spätgotik, an die der Manie- 
rismus, die nachklassische Spätrenaissance, bewußt oder unbewußt 
wieder anknüpft. Ob Pettiger direkt aus italienischen oder mehr 
aus niederländischen oder etwa süddeutschen Quellen schöpft, dürfte 
an Hand dieser einen Zeichnung schwer auszumachen sein. 

Bei der zweiten Zeichnung, im Dresdener Kupferstichkabinett 
(Abb. 2), handelt es sich um eine zweifigurige Szene. Offenbar 
auf einem Berggipfel sitzt eine nackte Gestalt auf einer Kugel und 
hält in den ausgebreiteten Händen ein Tuch, das sich über ihr im 
Winde bläht. Daneben am Boden lagert eine ähnliche Gestalt, 
die in der linken Hand einen Anker hält und den rechten Arm über 
das Haupt emporgehoben hat, offenbar um sich vor dem Regen 
zu schützen, der über ihr aus den Wolken herniedergeht. Den Sinn 
der Darstellung vermögen wir mit Hilfe des beigefügten Verses 
zu erkennen: „Dauch (— duck) dich, laß vorübergan, das Wetter 
will sein Willen han." Also etwa: laß dich die Launen des Wetters 
nicht verdrießen, es wird sich schon ändern. Auf diesen optimistischen 
Sinn deutet auch der Hoffnungs-Anker. Die Gestalt auf der Kugel 
verkörpert wohl das „wetterwendische" Glück. Also auch diese 

Die Kenntnis dieser Zeichnung wird Fräulein vr. Valentiner (Florenz) 
verdankt. 
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Darstellung ist eine Allegorie; sie bezieht sich vielleicht auf ein 
bestimmtes persönliches Erlebnis. 

Das Dresdener Blatt ist mit mehr Sorgfalt, aber auch mit 
größerer Sicherheit gezeichnet als das Mailänder; die bewegte, 
absichtsvoll unsymmetrische Komposition hat echt künstlerischen 
Reiz, die Rundung des oberen Abschlusses ist durch die Kurven 
innerhalb der Zeichnung vorbereitet. Mit kurvigen Federzügen 
sind die Gestalten umrissen, mit kurzen Strichen und Pünktchen 
ist die Jnnenzeichnung gegeben; eine einfarbige Lavierung gibt 
kräftige Schlagschatten und rundet die Körper. Die Eigenart des 
manieristischen Zeitstils kommt in den komplizierten Stellungen, 
den starken Verkürzungen, nicht zuletzt auch in den wie verzückt 
aufblickenden Köpfen zum Ausdruck. Freilich äußern sich in den 
gedrungeneren Proportionen und in der volleren Körperlichkeit 
der Gestalten die Tendenzen des beginnenden Barocks. 

„Hans Schmidt von lubick geschen in dresten 1609" 
lautet die zweite Inschrift dieses Blattes; sie bezeugt also, daß 
die Zeichnung an ihrem heutigen Aufbewahrungsort entstanden 
ist, was wir von der Mailänder Zeichnung nur vermuten können. 
Beide Blätter zeugen zu ihrem Teil von der Freizügigkeit der 
Mnstler dieser Zeit, die dazu beigetragen hat, jenen internationalen 
Zeitstil heranzubilden, jenen Zeitstil, dem umgekehrt auch die in 
Lübeck selbst zu jener Zeit entstandenen Kunstwerke folgen. 

Theodor Riewerts 
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Gelpceckungen 

Wfred Lode, Urgeschichte von Schleswig-Holstein, Ham- 
burg und Lübeck. I. Das Land, II. Altere Steinzeit, 
142 Seiten mit 60 Abbildungen, 1 farbigen Bodenkarte. 
Glückstadt 1933 und 1934. Verlag I. I. Augustin. 

Alfred Tode, schon als Schüler des Johanneums in Lübeck 
durch Hofmeister auf die Beschäftigung mit der deutschen Vor- 
geschichte hingelenkt, stürzte sich bereits als Student mit jugend- 
licher Begeisterung, großer Liebe zur Sache und ungewöhnlichem 
Fleiß in die Erforschung der Urgeschichte Nordelbingens. Alsbald 
beaustragt und unterstützt von einzelnen Kreisen, dann von der 
Provinz Schleswig-Holstein, förderte er nach eigener Arbeits- 
methode unermüdlich durch Jnventarifation und Verarbeitung 
seines gewaltig anschwellenden Materials die urgeschichtliche 
Landesaufnahme. Im täglich drängenden Sammeleifer, in der 
Erkenntnis, daß die wissenschaftlichen Ergebnisse erst nach völliger 
Aufarbeitung der Öffentlichkeit unterbreitet werden dürften, und 
vielleicht auch infolge anfänglicher Unterschätzung der Größe der 
von ihm übernommenen Aufgabe, stellte er die Geduld seiner Auf- 
traggeber auf eine harte Probe. 

Nun liegen die beiden ersten Lieferungen seiner Urgeschichte 
von Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck vor, und ich be- 
kenne, daß Tode recht getan hat, nicht laufend mit halben Ergeb- 
nissen hervorzutreten, wenn sein Werk so großzügig und aus einem 
Guß weitergeführt wird, wie die vorliegenden Teile erhoffen 
lassen. 

Tode behandelt in der ersten Lieferung einleitend die 
Quellen und Arbeitsweise, (8) die Urgeschichtsforschung in Schles- 
wig-Holstein, Hamburg und Lübeck und im ersten Abschnitt das 
Land nach Lage und Grenzen, Hauptlandschaften, Höhengliede- 
rung, Gewässern und Küsten, Klima, Bodenkrume und natürlicher 
Bewachsung. Mit vollem Recht: können doch nicht nur zahlreiche 
historische Erscheinungen nur aus der Landesnatur erklärt werden, 
sondern werden doch auch Körper und Seele, also Rassenmerk- 
male, wie auch Siedlungs- und Wirtschaftsformen, Bevölkerungs- 
bewegungen und Kulturhöhe in hohem Maße unmittelbar und 
mittelbar durch die Natur des Landes beeinflußt. 

Ztschr. d. V. f. L. S. XXVII, S. 21 
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Nachdem durch diese Darstellung des Landes in der Gegen- 
wart, soweit nötig, der Ausgangspunkt sür die Erkenntnis der 
Veränderungen der Umwelt im Laufe der Jahrtausende gewonnen 
ist, behandelt Tode im Abschnitt 2 die Urgeschichte des Landes, 
und zwar die eiszeitlichen Vorgänge, die Veränderungen der 
Höhenlage und der Ausdehnung von Wasser und Land, die 
Chronologie, die Veränderungen des Siedlungsbodens, der stehen- 
den und fließenden Gewässer, des Klimas und der Landschaft. 
Nachdem er dann im 3. Abschnitt auch die Menschenrassen der 
Eiszeit in Europa und den eiszeitlichen Menschen in Nordwest- 
deutschland vorgesührt hat, sind Rahmen und Hintergrund klar- 
gelegt, um im 4. Abschnitt die Spuren des eiszeitlichen Menschen 
in Schleswig-Holstein darzustellen und in das Ganze sinnvoll und 
anschaulich einzuordnen, wobei die jungpaläolithischen Funde aus 
der Gegend von Hamburg gewürdigt und die Funde massenhafter 
Rentiergeweihe des Stellmoors im Mai dieses Jahres noch 
erwähnt werden konnten. 

Die vorliegenden Teile von Todes Werk durchzuarbeiten, ist 
in jeder Beziehung ein Genuß: sprachlich wegeu seines klaren, 
geordneten und gut lesbaren Stils, methodisch wegen des vor- 
züglichen Aufbaus, der von der Umwelt und seinen Verände- 
rungen und Bedingungen und von den großen Zusammenhängen 
räumlicher und zeitlicher Art zu deu Einzeltatsachen unseres Landes 
führt und von den Übersichten über gesicherte Haupttatsachen zu 
den verwickelteren und engeren Verhältnissen im nahen und 
einzelnen. Umfassende und wohlüberlegte und -ausgewählte 
Literaturangaben erleichtern jedem Leser das genauere Studium 
aller angeschnittenen Fragen und verraten einen Bienenfleiß des 
Verfassers. Endlich ist das Buch hervorragend ausgestattet mrt 
Karten und Bildern und sehr gut gedruckt. Es wäre unrecht, 
dem Verleger und Drucker Augustin in Glückstadt nicht eine be- 
sondere Anerkennung auszusprechen. ^ . 

Wir erhalten hiernach also eine Urgeschrchte unseres Landes, 
die nicht nur mit Liebe und von großen Gesichtspunkten aus ge- 
schrieben, sondern auch hervorragend geeignet ist, den Laren m 
die Vorgeschichte überhaupt und in die seiner Heimat rm be- 
sonderen einzuführen. Ob alle Einzelbestimmungen und mrterle 
die Zustimmung der Fachwelt finden werden, kann ich nicht ent- 
scheiden, da ich kein Fachmann bin; daß das Werk aber in werten 
Kreisen die Liebe zur Vorgeschichte stärken, Kenntnisse verbrerten 
und zur pfleglichen Behandlung vorgeschichtlicher Denkmäler an- 
regen wird, unterliegt keinem Zweifel. Ich kann mich oft des 
Gefühls nicht erwehren, als ob die Prähistoriker im Gegensatz zu 
Historikern und Geographen die Zeitströmung gewaltig zu imtzen 
verstehen, und die Urgeschichte vor der Öffentlichkeit rn erner Werfe 
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in den Vordergrund gedrängt wird, daß demgegenüber Geschichte 
und geographische Gegenwart sowohl sachlich wie in ihrem er- 
zieherischen und sonstigen Wert ungebührlich und ungerecht ver- 
nachlässigt werden. Wie ich mich aber trotzdem freue, daß die 
Vorgeschichte unseres eigenen Volkes endlich aus der Aschenbrödel- 
stellung früherer Zeit zu wirklicher Wertschätzung und ernstlicher 
Erforschung aufsteigt, so wünsche ich Todes Werk, soweit die beiden 
ersten Lieferungen ein Urteil zulassen, eine besonders weite Ver- 
breitung und anregende Nachwir'^ng. Dr. E. Hinrichs 

Margarete Fuhrmann, Lübeck. Versuch einer stadtgeo- 
graphischen Darstellung. Breslau 1933, F. Hirt. 
Beiheft 4 zur „Geographischen Wochenschrift". 92 S., 
1 farbige Karte. Preis 3,50 RM. 

Diese Haller-Dissertation behandelt auf Grund guter Orts- 
kenntnis und fleißiger Benutzung einer umfangreichen Literatur 
unter ^ den Lebensraum, seine Entwicklung und Gliederung, 
und teilt diesen Abschnitt unter in: I. Natürliche Grundlagen der 
Stadt Lübeck, II. Geschichtlicher Überblick, III. Siedlung Lübeck, 
IV. Aufteilung der bebauten Fläche, V. Das Baumaterial, V I. Die 
vertikale Gliederung. Unter 6 werden Bevölkerung und Wirt- 
schaft besprochen, und zwar I. die Wohndichte, II. die Bevölke- 
rungszahl, III. die Gliederung der Bevölkerung nach Herkunft 
und sozialer Stellung, IV. die Wirtschaftszweige. Dieses Ein- 
teilungsschema paßt ebenso gut oder ebenso schlecht für jede 
Stadt und kann daher für die geographische Darstellung einer 
Stadt wie Lübeck, die es nach Geschichte und Dasein nur einmal 
gibt, nicht genügen. Die Arbeit ist m. E. von vornherein falsch 
angelegt. Denn sie will, wie das Vorwort sagt, einen Beitrag 
zur Stadtgeographie liefern; die freie und Hansestadt Lübeck 
bilde mit ihren wechselvollen Schicksalen ein gutes Beispiel für 
die mannigfachen Wirkungen räumlicher und geistiger Faktoren. 
Das heißt doch, daß Lübeck nicht, wie man erwarten sollte, um 
seiner selbst willen als Stadtindividuum dargestellt werden soll, 
wie es ist und wurde, sondern daß es letzten Endes als Beispiel 
für den Nachweis von Beziehungen stadtgeographischer Art 
dienen soll. Allgemeingeographische Blickrichtung hat verhindert, 
daß auch nur irgendwo der ernste Versuch wirklicher anschaulicher 
Darstellung, wie Lübeck sich dem Auge darbietet, gemacht worden 
ist. So kommt es, daß, wer Lübeck nicht kennt, sich die Stadt nach 
der Lektüre dieses Buches ebensowenig vorstellen kann wie vorher; 
dem Lübecker aber sagt es nichts Neues. 

Die im Verlauf der Geschichte so außerordentlich wechselnde 
Gunst der Verkehrslage (zuerst an einer Bucht der Ostsee wie es 

21* 
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viele gab, dann als Transitplatz im Brennpunkt des nordeuro- 
päischen Verkehrs, dann abseits der Hauptverkehrswege im Winkel 
eines Binnenmeeres, darauf durch den Nord-Ostsee-Kanal auf 
das äußerste bedroht, aber durch den Elbe-Trave-Kanal an neues 
Hinterland angeschlossen) —, dieser Berkehrslage wurde mit 
12 wenig aufschlußreichen Zeilen nicht mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet als der Beschreibung des für die Stadt gleichgültigen 
Laufes der oberen Trave, den außerdem jede Karte auf den ersten 
Blick zeigt. . 

Statt Lübeck durch eine Flugzeugaufnahme vor dre Augen 
zu legen und daran die Lage der Stadtteile, der Wohn- und 
Industrieviertel, die Gewässerverhältnisse, die Durchgrünung usw. 
zu zeigen, bemüht sich die Verfasserin, Lübeck in Schlüters, ihres 
Lehrers, vier konzentrische Kreise der Bebauung hineinzuzwängen. 

Statt an der Hand einiger bezeichnender photographischer 
Aufnahmen einerseits die Unterschiede im Hausbau und Straßen- 
bild der alten Kaufmannsgegend zwischen Markt und Hafen, der 
Handwerkerstraßen an der Wakenitzseite und des Proletariats 
in den Gängen der Altstadt, anderseits die Gegensätze zwischen 
der Altstadt und den so verschiedenen Vorstädten zu zeigen (hier 
Wohnviertel der Wohlhabenden, dort der Unbemittelten, hier 
Industrieanlagen und Lagerplätze, dort Ausflugsorte, hier Gärtner- 
land, dort weithin von Häuserzeilen begleitete Fernstraßen), 
werden zum vierten- oder fünftenmal die Straßen der Altstadt in 
der Reihenfolge ihres Ausbaues und in ihrem Verlauf aufgezählt. 

Wie wir von „geistigen Faktoren" (und ihren Wirkungen) 
selbst bei einer geistig so hervorragenden Stadt wie Lübeck nichts 
hören, so auch nichts von dem eigentlichen Leben der Stadt, auch 
nichts von den Kräften wirtschaftlicher oder sonstiger Art, die der 
Stadt in diesem Jahrhundert dieses, in jenem ein anderes Gesicht 
gaben. Nichts davon, was unter dem Einfluß zuströmender 
Geldmittel oder der Kirche, der Mode, neuer Ansprüche, kriege- 
rischer Gefahren, neuer technischer Möglichkeiten, neuen Denkens 
neu entstand oder durch den Rückgang des Handels oder der 
Geldmittel in mehreren Perioden anders wurde, verschwand 
oder gerade erhalten blieb, nichts davon, wie sehr die Altstadt 
noch heute Erbe der Hansezeit ist, nichts davon, was die Stadt 
einmal politisch, geistig und in der Kunst für den Norden bedeutete 
und wie stolz sie noch heute darauf ist, nichts davon, wie sehr der 
Stadt ihre Selbständigkeit seit gut hundert Jahren zum Ver- 
hängnis geworden ist, indem sie durch den Unsinn der politischen 
Grenzen und der Verwaltungsbezirke von fünf Staaten an der 
Untertrave verhindert wurde, der wirkliche Mittelpunkt ihrer 
natürlichen Landschaft zu werden, und nicht einmal ein ver- 
nünftiges Bahnnetz erhielt. 
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Die beiden Karten über die Herkunft und den Fortzug der 
Bevölkerung sind irreführend und geographisch falsch, da auf 
ihnen Unvergleichbares verglichen wird. Da z. B. Gebiete, wie 
die lübeckischen Dörfer oder der wenige hundert Quadratkilometer 
große oldenburgische Landesteil Lübeck, mit ganz Westdeutschland 
und ganz Süddeutfchland östlich des Rheines gleichgesetzt werden, 
ergeben sich Karten, auf denen die nächste Umgebung Lübecks 
mit der gleichen Signatur erscheint wie Süddeutschland, obgleich 
aus den wenigen Dörfern um Lübeck ebensoviel Menschen 
in die Stadt gezogen sind wie aus Berlin mit 4 Millionen und 
Süddeutschland mit rund 14 Millionen Einwohnern. 

Dürftig ist die Darstellung der Wirtschaft. Nicht erkannt und 
nicht entsprechend gewürdigt ist die Wirkung des Nord-Ostsee- 
Kanals und die Rettung durch den Elbe-Trave-Kanal, die Wirkung 
des Großschiffahrtsweges und des Ausbaus von Stettin für Lübeck. 

Wie es für die Erkenntnis der räumlichen Entwicklung der 
Stadt an älteren Ansichten und Plänen fehlt (z. B. der Be- 
festigungsanlagen und Wasserläuse), so auch an Karten und Dia- 
grammen für den Handel und Verkehr in der Gegenwart. Tabellen 
der Gesamtein- und -ausfuhr besagen sehr wenig. Es mußte im 
einzelnen gezeigt werden, was nach Lübeck kommt, in welcher 
Menge und woher; was Lübeck verläßt, in welcher Menge und 
wohin; und wie sich das Bild im Laufe der Jahre ändert. Nur 
so läßt sich etwas über die Gründe des Weges über Lübeck aus- 
sagen und die wirtschaftliche Gunst oder Ungunst der geographischen 
Lage Lübecks erfassen. 

Mein Urteil ist hart. Ich bedaure, daß es bei dem Fleiß, der 
auf die Arbeit verwandt worden ist, ausgesprochen werden muß. 
Es wäre nicht gefällt worden, wenn es sich um eine der üblichen 
Dissertationen handelte, deren Hauptwert darin besteht, die 
Fähigkeit des Autors zu wissenschaftlicher Arbeit nachzuweisen. 
Daß das Buch aber als selbständiges Werk mit dem Anspruch, 
eine stadtgeographische Darstellung Lübecks zu sein, im Buch- 
handel erschienen ist, zwingt dazu, einen ganz anderen Maßstab 
anzulegen, nämlich den einer wirklichen geographischen Dar- 
stellung Lübecks, und an Verfasser und Verlag andere Anforde- 
rungen zu stellen, zumal es an Arbeiten über Lübeck, die es zu 
übertreffen galt, nicht fehlt. Or. E. Hinrichs 

Lricli von ilreeden, Die Reichsgewalt in Norddeutschland 
von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahr- 
hunderts. Göttinger Inauguraldissertation 1931. 104 S. 

Der Verfasser deutet in der Einleitung an, daß er die ver- 
breitete Ansicht, das Reich sei im späten Mittelalter seinen Pflichten 
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aeaenüber dem Norden nicht nachgekommen, für verfehlt halt, 
und stellt sich die Aufgabe, den Tatbestand nachzichrüfen, um 

unbestimmte Meinungen" durch „klare und sichere Aussagen zu 
ersetzen. Seine Untersuchung beginnt er mit dem Zusammenbruch 
der staufischen Macht, weil von da an die Rerchspolrtrk sich fast 
ausschließlich aus das Gebiet nördlich der Alpen beschränkte. Der 
Regierungsanttitt Karls IV. erscheint ihm Markstein genug, die 
Arbeit damit abzuschließen. Die räumliche Bestimmung des Be- 
griffs ..Norddeutschland" ließ sich in diesem Zusanimenhang nicht 
ohne einige Gewaltsamkeit lösen. Behandelt wird das med^- 
deutsche Sprachgebiet. Das Deutschordensland ist mit RilSsicht 
auf seine Doppelstellung zwischen Reich und Kirche nicht iN die 
Untersuchung einbezogen. . „ . 

Der Wert der Arbeit besteht darin, daß hier das einschlägige 
Urkundenmaterial mit großem Fleiß zusamniengestellt ist. Es 
versteht sich, daß dadurch ein prüfender Überblick erleichte^ wird. 
Nur darf man sich durch die gedrängte Fülle der einzelnen Willens- 
akte der Reichsgewalt nicht darüber täuschen lassen, daß sw sich 
immerhin auf einen weiten Zeitraum verteilen und die Zeit- 
spannen, die ohne Einwirkung des Reiches blieben, oft Ni^ 
unbeträchtlich sind. Der Verfasser ist gmeigt, rede vom Reich 
ausgestellte Urkunde als Beweis für die Wirksamkeit der Reichs- 
aewalt zu buchen. Aber immer wieder begegnet man dabei der 
Sorge des Reiches für seinen Eigenbesitz, der Verfügung über die 
Steuerkraft der Stände — also nicht einer Fürsorge, einer Er- 
füllung von Pflichten gegenüber den Landschaften, sonderii der 
Wahrung eigener Rechte —, nicht einem Geben, sondern eiiiem 
Nehmen. So kann sich insgesamt das Urteil nicht wesentl^ 
ändern (was der Verfasser in seiner Zusammenfassung zwar inckt 
ausdrücklich hervorhebt, aber doch auch mcht zu leugnen versucht). 
Und das ist weiter nicht verwunderlich. Denn der entscheiderlde 
Zeitraum lag dem hier betrachteten vorauf. Je entschiedener die 
Kaiserpolitik ihren Schwerpunkt nach dem Mittelmeer vnlegt 
hatte, um so weniger Einwirkung blieb ihr auf die Verhalwisse 
im Norden. Indessen wartete der Norden nicht des kaiserlichen 
Arms — er entwickelte sich selbständig. Der in unserer Arbeit 
betrachtete Zeittaum aber hatte mit den gewordenen Tatsachen 
zu rechnen und konnte wenig daran ^dern. - 

Es ist bezeichnend, daß - abgesehen vom Verhaltii^ der 
Stadt Lübeck zum Reich - die Beziehuiigen zwischen Reich und 
Hanse in v. Freedens Arbeit nur eine halbe Seite füllei^ und 
daß auch in den wenigen genannteii Fällen die aktive PMitck 
durchaus aufseiten der Hanse ist. Die Hanse nützt eimge Male 
die politische Lage aus, das Gewicht der Reichsgewalt für ihre 
Sache wirksam werden zu lassen, aber mit kaum nennenswettem 
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Erfolg. „Das Mißverhältnis zwischen der Weite Norddeutschlands 
und der Winzigkeit eigenen Besitzes zeichnete dem Reich die Bahn 
seiner Politik vor", sagt der Verfasser. 

Der einzige Reichsbesitz auf niederdeutschem Kolonialboden 
war eben das Gebiet der Reichsstadt Lübeck. Diese Tatsache ver- 
leiht trotz der Geringfügigkeit jenes Besches Lübeck in v. Freedens 
Arbeit ein besonderes Gewicht. Der Kaiser suchte sich der Lübecker 
Hilfsquellen zum Vorteil seiner Politik, namentlich gegenüber 
Brandenburg und Böhmen, zu bedienen. Freilich werden auch 
gerade in den Beziehungen zwischen dem Reiche und Lübeck auf 
Schritt und Tritt die Schwächen der Reichsgewalt offenbar. 

Dem Übelstand der räumlichen Entfernung zwischen der 
Zentralgewalt und der lübeckischen Reichsgüterverwaltung sollte 
die Einsetzung eines „Rektors", wie sie der Freibrief von 1226 
vorsah, abhelfen (behalten wir einstweilen mit v. Freeden diesen 
Ausdruck einmal bei!). Von den betreffenden Persönlichkeiten 
wissen wir fast nur, daß sie über die lübeckische Reichssteuer 
quittierten. Einer jener Herren wandelte die Lübecker Regalienein- 
künfte in eine Pauschsumme um. Daraus schließt v. Freeden, daß 
die „Rektoren" in ihrer Eigenschaft als Reichsbeamte maßgebende, 
die Verwaltung des lübischen Reichsguts betreffende Anordnungen 
durchzuführen imstande waren. Mit dem gleichen Recht darf man 
daraus folgern, daß durch das Schablonisieren der Leistungen 
auch diese Stelle der Unmittelbarkeit der Beziehungen zwischen 
Reich und Reichsstadt Abtrag tat. Mit der Zeit verschwand die 
lübeckische Reichsgüterverwaltung gänzlich. Das Interesse der 
Reichsgewalt an Lübecks Freiheit lag nach v. Freedens eigenen 
Worten darin, daß sie dem Reiche jährlich eine gewisse Summe 
einbrachte und sich als politischer Köder in einem sonst seinem 
Einfluß stark entzogenen Gebiet verwerten ließ. Wilhelm von 
Holland hat aber bei erster Gelegenheit sich dieses Aktivkapitals 
begeben, indem er wider gutes Recht die Reichsstadt dem Branden- 
burger zu, Lehen gab, sie also ihrer Reichsunmittelbarkeit ent- 
kleidete. Es bedurfte des Papstes, um die Stadt von dem Ver- 
hältnis zu befreien. 

Als Rudolf I. eine Reichsstatthalterschaft einführte, bestand 
das Lübecker „Rektorat" daneben fort. Gegenüber dem Gewicht 
von Böhmen gedieh die Statthalterschaft nicht recht. Zahlungen 
der Reichsstadt Lübeck sollten herhalten, um Brandenburg und 
Böhmen dem Kaiser geneigt zu machen. Als der Kaiser damit 
seinen Zweck nicht erreichte, übertrug er den johanneischen Mark- 
grafen die Reichsstatthalterschaft. Gegen die Vereinigung mit 
dem lübeckischen „Rektorat" in derselben Hand hat sich die Stadt 
gewehrt, da die territorialen Bestrebungen der Brandenburger 
ihre Freiheit bedrohten. Wieder trat der Kaiser den Rückzug an. 
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indem er 1282 die Übertragung der Lübecker Schirmherrschaft auf 
den Brandenburger widerrief. Des Markgrafen Weigerung zu 
verzichten rief Verhandlungen und Kriegsrüstungen hervor, wobei 
die Lage des Kaisers nicht rühmlich war. Der Rostocker Bund 
konnte dem kaiserlichen Willen Trotz bieten. 

Hatte die Reichsgewalt das lübeckische „Rektorat" soweit 
politisch zu nützen verstanden, so wurde es durch den Übergang 
auf Sachsen-Lauenburg zu einer reinen Pfründe. Aus dem Um- 
stand, daß Lübeck wiederholt vom Kaiser zugemutete Sonder- 
steuern ohne Zögern entrichtete, schließt v. Freeden, ein Rückgang 
der Reichsgewalt über Lübeck sei nicht festzustellen. Wo freilich 
die Grenzen der kaiserlichen Macht gegenüber dem Lübecker 
Stadtsäckel lagen, sollte der Kaiser noch erfahren. Die Stadt 
zahlte nach ihrem Vermögen — das war kluge Politik. Als sie 
entgegenkommend gar die ordentliche Reichssteuer an König 
Rudolf auf Jahre vorausgezablt hatte und Adolf bei seinem 
Regierungsantritt neue Forderungen stellte, ließ sie sich auf kein 
Zugeständnis ein. Dagegen Hermann von Brandenburg, dem 
eben sein Lübecker Reichsamt und damit der Rechtsan,pruch gegen- 
über der Stadt aberkannt worden war, wußte durch wirtschaftlichen 
Druck zu erpressen, was das Reich nicht hatte durchsetzen können. 
Lübeck zahlte also die Reichssteuer dem Brandenburger; es be- 
zahlte außerdem einen lauenburgischen Schirmherrn. Aber keiner 
schützte die Stadt vor den übergrisfen Holsteins, vielmehr beugte 
sie sich in ihrer Not unter den König von Dänemark und zahlte ihm 
ein drittes Schutzgeld! Trotz ihren Verpflichtungen gegenüber 
Dänemark war sie redlich bemüht, beim Reiche zu bleiben. Sie 
suchte auch bei der Reichsgewalt Recht, aber ohne Erfolg. Erbat 
sie sich im Kampf mit dem Bischof Burkhard von Sercken vom 
Reiche einen „Defensor" — und das hätte doch eigentlich der 
Schirmherr sein sollen —, so wies man sie an die geistlichen 
Gerichte. Die Holsteiner lud Heinrich Vl I. auf Lübecks Begehren 
wohl vor sein Gericht, aber sie erschienen nicht. Als Ludwig der 
Bayer die lübeckischen Reichseinkünste an die Lauenburger ver- 
pfändete, verwahrte sich der Rat dagegen und drang durch. Im 
übrigen verfügte Ludwig über Lübecks Finanzkraft, wo es ihm 
vorteilhaft erschien, mit Nutzen für seine Zwecke. Mit dem Privileg, 
Goldgulden zu schlagen, verlieh er noch kurz vor seinem Tode der 
Stadt eine wertvolle Freiheit; aber für die Stärke der Reichs- 
gewalt spricht es nicht. 

Lübeck hat vom Reiche wenig mehr gehabt als den klangvollen 
Namen. Allmählich erwuchs seine eigene Macht in der Hanse, 
und „die Beziehungen zum Reich erschöpfen sich daher in der 
korrekten Erledigung sinanzieller Verpslichtungen". Die Stadt 
war nicht mehr auf die Hilfe des Reiches angewiesen. Lübeck, 
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die Reichsstadt, war selbst mächtig geworden. Nur so gesehen ist 
v. Frs. Folgerung berechtigt: „Wenn sich die Macht des Reichs 
in den Territorien der Ostseeländer nicht Hai durchsetzen können, 
so hat sie doch in der Stadt Lübeck eine Stellung behauptet, wie 
selten vorher oder später." — 

Einen besonderen Exkurs widmet v. Fr. den lübeckischen 
Schirmherrschaften. Zweifellos mit Recht macht er darauf auf- 
merksam, daß bisher nicht deutlich genug zwischen den vom Kaiser 
mit der lübeckischen Reichssteuer beliehenen und den von der Stadt 
selbst vertraglich zu einer Schutzherrschaft verpflichteten Fürsten 
unterschieden worden sei. Indem er aber die im berechtigten 
Genuß der lübeckischen Reichssteuer nachweisbaren Herren im 
Gegensatz zu jenen vertraglichen Schirmherren durchgängig nach 
dem Wortlaut des Freibriefs von 1226 als „Rektoren" bezeichnet, 
überspitzt er die Charakteristik. Die wesensfremde Bezeichnung 
„l^ector" kommt nämlich in sämtlichen Ernennungen und Ver- 
leihungen ebensowenig vor, wie im Verkehr des Reiches mit den 
Beliehenen. Lediglich die Zusicherung Rudolfs I. vom Jahre 1274, 
wonach eine Ernennung nur im Einverständnis mit der Stadt 
erfolgen soll, „quLnckvcumque ack civilLtis 1.ubicen8i8 reZimen 
rector 388issNLncku8 tuerit", wiederholt einmal den Ausdruck — 
also ohne Bezug auf ein tatsächlich vorliegendes Verhältnis. Als 
Rudolf 1282 die Übertragung an die Brandenburger rückgängig 
machte, erinnerte er sich, „vo8 et civite.1cm I^ubicen8em marcbi- 
onibu8 cke Lranäenbureb commi8i88e". Adolf von Nassau über- 
trägt 1295 die Stadt dem Markgrafen Otto mit der Wendung 
„eickemque quentum ack unjve r83 el8in^uls negocia que vobl8cum 
babemu8 traclLncks in 8oUckum cvmmi8imu8 Vl'ce8 no8tr38" und 
erteilt dem, was der Markgraf „no8lro tractaverit nomine 8eu 
oräinaverit", im Voraus seine Zustimmung. Er kennzeichnet also 
Otto als seinen Bevollmächtigten für Verhandlungen und für 
deren bindenden Abschluß. 1284 gedenken die Sachsenherzöge 
ihrer kaiserlichen Ernennung mit den Worten: „ex cvmmi88ione 
I^eZ!8 cum con8en8u c!vitLli8 l.ubicen8i8 3ckmini8lr3cionem 
pre8lckü ip8iu8 civ!t3ll8 l^ubicen8!8 Aubern3nck3M recepimu8." 
Hier ist recht eigentlich der Begriff einer Schirmherrschaft um- 
schrieben. Und ganz dem entsprechen die Wendungen von 1301 
und 1310: „civitetem Aubern3nck3m cvmmi8imu8 et tuenckam" 
und: „civil3lem ßubernare er cketenckere vice no8lr3 et 83cri 
imperü teneatur." Den Begriff „k^ector" nimmt v. Fr. aus dem 
Freibrief Friedrichs I I. als etwas Gegebenes hin, ohne zu er- 
klären, daß ihn die Kanzlei des Hohenstaufen offenbar unter dem 
Einfluß italienischer Kommunen gebrauchte. Dort war er zuhause 
und schloß prL8ick!um und gubernatio in sich ein (vgl. Ou LanZe!), 
wie auch derselbe Gehalt unserem Ausdruck „Schirmherrschaft" 
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eigen ist. Wir haben es also nicht nötig, jenem Verhältnis den uns 
fremden Namen aufzudrücken. Schirmherrschaft war das eine wie 
das andere — oder sollte es wenigstens sein, ob es nun der Kaiser 
verfügte oder die Stadt das Verhältnis unter Duldung des Kaifers 
herbeiführte. Bezahlt wurde die Schirmherrschaft, fo oder fo, 
immer aus Mitteln der Stadt. Und wenn die gewohnheitsmäßig 
darauf verwandten Reichsgefälle bereits für einen unwirksamen 
Schirmherrn festgelegt waren, so machte eben die Stadt noch 
einmal eine Summe in gleicher Höhe flüssig. So fasse ich jeden- 
falls den Satz bei Kretzschmar auf, den v. Fr.- (S. 97) beanstandet. 
Sicher mit Recht stellt v. Fr. fest, daß das feit 1301 an den Hol- 
steiner entrichtete Schutzgeld weiter nichts war als ein Tribut, 
mit dem die Stadt sich vor dessen eigenem Zugriff schützen wollte, 
und ebenso, daß die Unterwerfung unter Erich Menved lediglich 
mit dem Begriff „Schirmherrschaft" verkleidet wurde. Auf Seite47 
bemerkt v. Fr. in Klammer, Holstein und Mecklenburg seien über- 
wiegend Feinde Lübecks gewesen. Das trifft höchstens für Hol- 
stein zu. Georg Fink 

Paul isiallmerten, Lübische Bündnispolitik von der 
Schlacht bei Bornhöved bis zur dänischen In- 
vasion unter Erich Menved (1227 —1307). Jnaugu- 
ral-Dissertation, Kiel 1932. 105 Seiten, 8°. 

Die Dissertation behandelt einen für die Geschichte Lübecks 
wie der deutschen Hanse gleich bedeutsamen Abschnitt. Denn 
wenn die Bündnispolitik der Städte auch nicht die Wurzel der 
Hanse war, so hat sie doch jenen Zusammenschluß, der aus fern- 
händlerischen Interessen, insbesondere auf Gotland, zustande ge- 
kommen war, in seiner Entwicklung entscheidend beeinflußt — 
und das wieder in erster Linie durch das zielbewußte Vorgehen 
der Stadt Lübeck, die in dem entscheidenden 13. Jahrhundert 
damit die Führung an sich brachte. 

Kallmertens Arbeit setzt mit dem Zeitpunkt ein, da die 
Grundlagen für Lübecks Handeln geschaffen waren, die Stadt ihre 
Freiheit von fremdem Joch wiedererlangt, vom Kaiser in feier- 
licher Form verbrieft erhalten und auf dem Schlachtfeld von 
Bornhöved mit dem Blut ihrer Bürger besiegelt hatte. Von da 
ab wird Lübecks Bündnispolitik soweit verfolgt, bis die Führer- 
stellung der Stadt allseitig anerkannt war, für Lübeck selbst aber 
die tragische Notwendigkeit eintrat, sich der „Schutzherrschaft" 
Erich Menveds zu beugen. 

Die Anlage der Darstellung geht vom Näheren zum Weiteren. 
Indem der Verf. zuerst die Sicherung der jütischen Landenge 
durch die lübisch-hamburgischen Verträge behandelt, dann die 
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Vereinbarungen Lübecks mit den wendischen Städten, weiter die 
der Städte mit Territorialfürsten, endlich die außenpolitische Ent- 
wicklung über große Räume: die skandinavischen Staaten, den 
Westen und den Osten, sucht er durch Längsschnitte das Ganze 
übersichtlich zu gestalten. Dabei läßt sich sreilich manche Wieder- 
holung und manche Vorwegnähme des Späteren nicht vermeiden, 
aber die Absicht wird doch erreicht. In kurzem Abriß hat schon 
Karl Koppmann in seiner Einleitung zu den Hanserezessen die 
Entwicklung in ähnlicher Folge gezeichnet. 

Der Vers. bekundet ein starkes diplomatisches Interesse. Er 
holt aus den Vertragsurkunden und den die Bündnisse vor- 
bereitenden Schriftwechseln alles heraus, was irgend das Zustande- 
kommen der Urkunden beleuchten und damit für die Zusammen- 
hänge bedeutsam sein kann. Mit Recht legt er Wert darauf, wo 
die Originale der Privilegien, die für eine Gemeinschaft der Kauf- 
leute oder Städte ausgestellt wurden, niedergelegt worden sind. 

Wo Kallmerten in seinem Abschnitt über vertragliche Verein- 
barungen der Städte mit benachbarten Territorialherren auf die 
lübeckische Reichs- und Schirmvogtei eingeht, hat er die damals 
gerade erschienene Arbeit v. Freedens, die diesen Gegenstand ein- 
gehend behandelt, noch berücksichtigen können. Wenn er im 
ganzen auch v. Freeden beipflichtet, steht er ihm doch im einzelnen 
mit berechtigter Kritik gegenüber und kommt zu einer ähnlichen 
Stellungnahme, wie ich sie in meiner Besprechung der Dissertation 
v. Freedens in diesem Bande niedergelegt habe. Es sei hier be- 
sonders auf Kallmertens einschlägige Fußnoten zu S. 31 und 34 
hingewiesen. 

Nach Kallmertens Ansicht hat Lübeck als Ziel seiner Bündnls- 
politik einen staatsrechtlichen Verband der Städte im Auge ge- 
habt, aber das Versagen der Kräfte des Bürgertums im Augenblick 
der größten Gefahr zwang zur Resignation, so daß schließlich die 
Hanse in ihrer Struktur der alten Gotländischen Genossenschaft 
doch sehr ähnlich war. Während der Verf. die politische Sicherheit 
des Lübecker Rates sonst ganz außerordentlich hoch bewertet, hat 
er dessen klaren Blick für die Verhältnisse, in denen die Städte sich 
befanden, hier doch offenbar unterschätzt. Schwerlich ist Lübeck 
erst durch Erfahrungen wie die bedachtsame Rücksichtnahme Ham- 
burgs auf die Grafen von Holstein darüber aufgeklärt worden, daß 
ein „staatsrechtlicher Verband" schlechterdings eine Unmöglichkeit 
gewesen wäre. Denn dazu hätten doch erst sämtliche Städte von 
der Territorialgewalt frei sein müssen. Lübeck zeigte aber in seiner 
Bündnispolitik, daß es diese Territorialgewalten entschieden in 
Rechnung stellte, wenn auch die Bündnisse den Städten Rückhalt 
gegen die Fürsten geben sollten. Was K. auf S. 18 als Ansätze 
zur Bildung eines staatsrechtlichen Verbandes ansieht — die 
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Bindungen auf innerpolitischem Gebiet, die Betonung der Rechts- 
gemeinschaft, die militärische Hilfepflicht —, das alles läuft doch 
nur auf die Vertretung gemeinsamer Belange in einheitlichem 
Sinn hinaus. Die Forderung militärischer Hilfeleistung nahm 
bezeichnenderweise ausdrücklich auf die Bindung der Städte an 
ihre Territorialherren Rücksicht. K. spitzt hier die Ziele Lübecks 
etwas scharf zu, während er die Lübecker Politik im übrigen klar 
und sicher zeichnet. 

Den Höhepunkt der Bündnisbestrebungen stellt der Rostocker 
Landfriedensbund von 1283 dar, dieser Zusammenschluß von 
Fürsten und Städten, der offensichtlich Lübecks Werk war, vom 
Lübecker Rat dazu bestimmt, gegen die Machtpolitik der Branden- 
burger Markgrafen ausgespielt zu werden. Geschaffen wurde er 
damals, als Lübeck beim Kaiser erreicht hatte, daß er die Über- 
tragung der Schirmherrschaft auf Brandenburg widerrief, die 
Stadt aber trotzdem die Ansprüche der Markgrafen nicht ab- 
zuschütteln vermochte. Der Bund erwies sich auch bald in dem 
Zerwürfnis mit Norwegen wirksam. Mit seiner Sperrpolitik 
verstand es Lübeck, das Königreich zu isolieren — später suchte 
König Haakon mit einigem Erfolg die Einigkeit der Städte zu 
zerspalten. Die Lage Norwegens am Angelpunkt der beiden 
Meere bot seinen Bestrebungen die Handhabe. Die nieder- 
ländischen Städte, die zu den osterschen in nähere Beziehungen 
getreten waren, sahen sich im Kriegsfall gegenüber Norwegen in 
einer heikelen Lage, und besonders Kämpen trug dem auch Rech- 
nung. Von den deutschen Städten hatte sich Bremen von der 
Sperre gegen Norwegen ferngehalten und büßte dies durch zeit- 
weiligen Ausschluß aus dem Recht der Städte. Wie die Ostsee- 
städte bei England in der Westsee Unterstützung suchten, so Nor- 
wegen seinerseits in der Ostsee bei den anderen skandinavischen 
Reichen. Unter Haakon beeinflußte Lübecks Verhältnis zu Nor- 
wegen auch seine Politik gegenüber dem Deutschen Orden. Die 
Bedeutung Norwegens und seines wechselnden Verhaltens gegen- 
über Lübeck und seinen Verbündeten tritt bei Kallmerten besonders 
greifbar hervor. 

Im Schlußabschnitt betont der Vers., daß Lübecks Streben 
nach der Führung sich nicht eigentlich in einem „Kampf" mit Wisby 
vollzog; Lübeck hatte nicht die Absicht, Wisby gänzlich zu unter- 
drücken. Die Gotländische Genossenschaft war eine nur kauf- 
männische Organisation gewesen. Lübeck setzte mehr ein: es ver- 
einigte in seinem zielbewußten Vorgehen mit der Vertretung der 
Handelsbelange die Politik. So konnte die Gotländische Genossen- 
schaft verschwinden. Aber Lübeck blieb nach wie vor mit Wisby 
und Riga verbunden. 

Georg Fink 
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Herkard Neumann, Hinrich Castorp, ein Lübecker Bürger- 
meister aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts. (Veröffentlichungen zur Geschichte der Freien 
und Hansestadt Lübeck, herausgegeben vom Staatsarchiv zu 
Lübeck, Band 11.) Lübeck 1932. 158 S. 

Unter den überragenden Gestalten der lübeckischen Geschichte 
hat bisher nur Jürgen Wullenwever durch Waitz eine erschöpfende 
Würdigung gefunden. Wir beurteilen den Mann, den eine vor- 
übergehende Volksgunst emporgehoben und auf eine Stelle gesetzt 
hat, der er nicht gewachsen war, heute allerdings anders. Wir 
sehen in ihm nicht mehr den Märtyrer seiner hochfliegenden Pläne, 
sondern einen mittelmäßig begabten, sich selbst überschätzenden 
Menschen, dem nichts anderes gelungen ist, als die Königin der 
Hanse zu entthronen. Die Geschichte Lübecks hat ganz andere 
Männer auszuweisen, bei denen echte Staatsklugheit mit groß- 
zügigem Kaufmannsgeist, Wagemut und Heldensinn gepaart 
waren, und das nicht nur in den Glanztagen Tideman Güstrows, 
der Warendorps, Pleskows und vieler anderer, die ihre Namen 
mit goldenen Buchstaben in die Jahrbücher unserer Stadt ein- 
gezeichnet haben. Kaum ein hallies Jahrhundert vor Wullen- 
wever lenkte Hinrich Castorp das Staatsschiff Lübecks, er war 
in schwierigen Zeiten im Rathaus eingezogen, aber Gefahren 
schreckten ihn nicht, denn er wußte ihnen die Spitze zu bieten, 
wenn er es auch vorzog, mit den Waffen des Geistes statt mit 
denen der Faust die Schlachten zu gewinnen. Ihm wird ja auch 
der oft angeführte Leitsatz zugeschrieben: „Latet uns dagen" — 
(also verhandeln) —, „wente dat vänlein is licht an de stange 
gebunden, aver it kostet veel, it mit ehren wedder af to nehmen." 

Er war, wie so viele, die Lübeck groß gemacht haben, ein 
Westfale und stammte aus Dortmund, wo er im zweiten Jahrzehnt 
des 16. Jahrhunderts geboren sein dürfte. Er hatte alte Familien- 
beziehungen zu Lübeck und verlegte seinen Wohnsitz, nachdem er 
sich als Kaufmann schon emporgearbeitet hatte, um 1441 nach 
Brügge, wo er zehn Jahre blieb und seine geschäftlichen Be- 
ziehungen zu Lübeck aufrechterhielt, die sicher durch seine im Jahre 
1447 erfolgte Wahl zum Ältermann des hansischen Kontors in 
Brügge noch fester geknüpft wurden. Durch diese Stellung reifte 
er auch zum Diplomaten, und sein Geschick muß in Lübeck schnell 
bemerkt worden sein, denn nur dadurch ist es erklärlich, daß er 
schon ein Jahr nach seiner Übersiedlung in den Mittelpunkt des 
hansischen Handels, 1452 in den Lübecker Rat gewählt wurde. 
Man findet ihn dann als Ratssendeboten auf verschiedenen 
Hansetagen. Im Jahre 1462 wird er Bürgermeister und dadurch 
der politische Führer Lübecks und zugleich der Hanse. Es gereicht 
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ihm zu besonderem Ruhme, daß er dabei der Großkaufmann und 
Fernhändler blieb, der er in erster Reihe war. Als solcher wußte 
er, daß der Handel nur im Frieden gedeihen konnte, und deshalb 
war er immer bestrebt, den Frieden zu wahren, solange es ohne 
Einbuße an Ehren geschehen konnte. 

Unter Hinrich Castorp erlebte die Hanse eine kaum mehr zu 
erwartende Nachblüte, der Bund wurde von auswärtigen Mächten 
wieder umworben, und wenn die einzelnen Städte, wie z. B. 
Köln, sich nicht sügen wollten, drohte Castorp mit der Nieder- 
legung der Führung der Hanse. Das schlug wie eine Bombe ein, 
und durch die einstimmige Bitte der Ratssendeboten, diese Drohung 
nicht wahrzumachen, wurde die Vormachtstellung Lübecks auss 
neue wunderbar gefestigt. Castorp wußte sich mit den nordischen 
Reichen gut zu verhalten und durch geschicktes Zugreifen im ge- 
gebenen Augenblick wichtige Forderungen durchzusetzen. Das war 
in der Zeit der emporstrebenden Fürstenmacht, der die Hanse 
längst ein Dorn im Auge war, ein großer Erfolg und der größte 
Castorps, die erneute Sicherung der Stellung der Hanse zu 
England. Er war ein Meister in der Kunst des Verhandelns: 
das bewies er auf all den zahlreichen Tagfahrten, an denen er 
teilnahm und die ihn oft zu recht beschwerlichen Reisen ver- 
anlaßten. 

Nachdem er noch die große, vier Wochen währende Tagung 
der Hanse im Mai 1487 in ungeschwächter Kraft geleitet und 
36 arbeitsreiche Jahre im Rat gesessen hatte und 41 Jahre für 
die hansische Politik tätig war, starb er, wohl ein guter Siebziger, 
am 14. April 1488. Wohl war er ein guter Lübecker geworden, aber 
er hatte immer das Wohl der Hanse im Auge. „Es ist nicht unsere 
Gewohnheit, für Lübeck allein Vorrechte zu erwerben, was wir 
tun, geschieht zum gemeinsamen Besten", waren seine Worte, 
wenn er entgegenstehende Meinungen niederkämpfen mußte. Er 
war ein vollgültiger Mann und aus demselben Holz geschnitzt, 
wie hundert Jahre vor ihm Tideman von Güstrow, der wie er ein 
Meister der Tagfahrten war, ein umsichtiger Staatsmann und 
zugleich ein großer Kaufherr. Wir verdanken Herrn Tideman den 
ältesten Kodex des lübschen Rechts, und wir hätten als Seitenstück 
dazu eine koDare Geschichtsquelle, wenn uns Hinrich Castorps 
lübeckische Chronik erhalten geblieben wäre. 

Castorp war ein Mann von so großer Bedeutung, daß es 
sich wohl verlohnte, sich einmal eingehend mit ihm zu beschäftigen. 
Das hat nun Gerhard Neumann, ein trefflicher Schüler 
Pros. Dr. Fritz Rörigs, mit mustergültiger Sorgfalt getan, und 
die reife Frucht seiner umfassenden Studien liegt uns nun 
als Veröffentlichung des Lübecker Staatsarchivs vor. Neumann 
hatte dabei mit den bekannten Schwierigkeiten zu kämpfen, daß 
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es auf Grund der vorhandenen Urkunden sehr schwer, oft ge- 
radezu unmöglich ist, einzelnen führenden Männern so nahe zu 
kommen, wie man es wünschen muß, wenn man ein greifbares 
Bild von ihnen darstellen und sie aus ihrer Umgebung heraus- 
heben will. Es fehlt an zeitgenössischen Schilderungen von eigener 
oder fremder Hand, man muß aus den Hanserezessen, aus den 
Eintragungen der Stadtbücher die Steine heraussuchen, aus denen 
sich allenfalls ein Mosaikbild zusammensetzen läßt, aber dem Wesen 
der Seele doch nicht beizukommen ist, wenn man es auch noch 
so gut versteht, zwischen den Zeilen zu lesen. Der Verfasser hat 
alles, was das hiesige Staatsarchiv an einschlägigen Urkunden 
besitzt, bis auf den letzten Rest ausgeschöpft, er hat auch auswärts zu 
finden gewußt, was ihm dienen konnte, und die überreichen Vor- 
räte sehr geschickt zusammengefaßt. Nachdem er der Familie 
Castorp einen Abschnitt zugewiesen, schildert er Heinrich Castorp 
zunächst als hansischen Großkaufmann und gibt einen klaren 
Umriß seines sich weithin erstreckenden Fernhandels und gewährt 
uns dann einen Einblick in die Art, wie er seinen gehäuften 
Kaufmannsgewinn nutzbringend anlegte. Die wichtigsten Ab- 
schnitte des Werkes aber sind die, die uns Hinrich Castorp als 
Diplomaten zeigen, von seiner Tätigkeit als Altermann des 
Brügger Kontors an bis zu seiner führenden Stellung als Rats- 
herr und Bürgermeister. Wir sehen ihn als Friedensvermittler, 
begleiten ihn auf seinen Gesandtschaftsreisen, nehmen an seinen 
Verhandlungen mit König Christian l. teil und lernen seine 
Weltpolitik kennen wie auch seinen Anteil an der Verwaltung 
der Stadt Lübeck. Zum Schluß geht Gerhard Neumann auf 
Castorps Leben in Lübeck ein, auf seinen Eintritt in die damals 
neu gegründete Kaufleutekompagnie und die Zirkelgesellschaft 
und auf seinen Anteil am geistigen, religiösen und künstlerischen 
Leben seiner Zeit. Der Stammbaum der Familie Castorp und 
die Tabellen zu Hinrich und Hans Castorps Rentenbesitz in Lübeck 
sind ein willkommener Anhang, aber von ganz besonderem 
wissenschaftlichen Wert sind die reichen Anmerkungen und Quellen- 
nachweise nebst Personenverzeichnis, die über 50 enggedruckte 
Seiten füllen. G. Neumann erwies sich durch sein Castorp-Werk als 
ein ungewöhnlich begabter, gewissenhafter Forscher, vielleicht ist 
er sogar allzu gewissenhaft, da er selbst dort, wo das Eingreifen 
Castorps als selbstverständlich vorauszusetzen ist, sich nicht getraut, 
dies auszusprechen, wenn die Urkunden zufällig keine Namen 
nennen. Nur allzuoft werden Tatsachen wie Vermutungen be- 
richtet und lediglich die Möglichkeit der Mitwirkung Castorps zu- 
gegeben. Auch der geschichtliche Hintergrund, auf dem sich das 
Leben dieses Bürgermeisters abspielte, könnte großzügiger ent- 
wickelt sein, er wird zwar überall, wo es zum Verständnis nötig 
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ist, aufgezeigt, aber doch nicht farbig genug, daß fich die Gestalt 
Castorps so plastisch davon abhebt, wie etwa die feines Ham- 
burgischen Zeitgenossen und ebenbürtigen Mitkämpfers Hinrich 
Murmester in Hans Nirrnheims meisterhafter Darstellung. Das 
soll aber kein Tadel sein, höchstens einen Wunsch andeuten, der 
dem Leser gelegentlich aufkeimen wird. Im ganzen verdient 
Neumann wärmste Anerkennung und den Dank aller Freunde 
hansisch-lübischer Geschichte. v. Lütgendorff 

Wilkelm ihelnsokn. Das Eindringen der neuhochdeutschen 
Schriftsprache in Lübeck während des 16. und 
17. Jahrhunderts. (Veröffentlichungen zur Geschichte 
der freien und Hansestadt Lübeck. Band 12. Verlag des 
Staatsarchivs.) Lübeck 1933. XVII und 198 Seiten mit 
einer angehefteten Tabelle. 

Einer der wichtigsten Vorgänge in der Geschichte der deutschen 
Sprache ist die Ausbreitung der hochdeutschen Schriftsprache in 
dem vorher rein niederdeutschen Sprachgebiet. Bis zum 15. Jahr- 
hundert war in Norddeutschland das Niederdeutsche die offizielle 
Sprache im mündlichen und schriftlichen Verkehr, sowie im frühen 
Buchdruck. Gerade Lübeck spielte bei den Bestrebungen zu einer 
einheitlichen niederdeutschen Sprache hin eine wesentliche Rolle. 
Auch der Buchdruck in niederdeutscher Sprache hat hier noch im 
16.Jahrhundert eine besondere Blüte erlebt. Im Wettlauf zwischen 
dem Niederdeutschen und Hochdeutschen zu einer Einheitssprache 
hin hat das Hochdeutsche gesiegt. Im 16. Jahrhundert wurde der 
Kampf entschieden. Vom Standpunkt der deutschen Einheit aus 
müssen wir es heute begrüßen, daß schon damals die Entscheidung 
fiel. Denn ein weiteres selbständiges Nebeneinander hätte 
zweifellos die späteren Schwierigkeiten der politischen Einigung 
wesentlich erhöht. So ist jener sprachliche Vorgang des 16. Jahr- 
hunderts auch ein wichtiges Ereignis der allgemeinen deutschen 
Geschichte. Dennoch ist die sprachgeschichtliche Entwicklung dieser 
Zeit und ihr Zusammenhang mit geistesgeschichtlichen Vorgängen 
heute noch keineswegs so geklärt, wie es wünschenswert wäre. 
Einen beachtenswerten Schritt in der Richtung der Klärung dieser 
Frage hat der Verfasser der vorliegenden Arbeit getan. 

H. hat in seiner auch für sprachwissenschaftliche Laien lesbaren, 
wenn auch manchmal etwas weitschweifigen Arbeit das Ein- 
dringen der hochdeutschen Schriftsprache in Lübeck während des 
16. Jahrhunderts mit wissenschaftlicher Gründlichkeit klargelegt. 
Er verfolgt die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen, in 
denen die Schriftsprache innerhalb der Stadt zur Geltung kommt. 



337 

Insbesondere ist es die Kanzlei mit ihren Grenzgebieten, in 
der sich das Eindringen der fremden Sprache bei dem reichen 
Material des Lübecker Archivs bis ins einzelne verfolgen läßt. 
Auch die Stadtarchive in Reval und Strcüsund sind zu Rate 
gezogen. 

Obwohl die Beunruhigung durch das Hochdeutsche — von 
einem vereinzelten Zeugnis aus dem Jahre 1498 abgesehen — 
schon 1516 beginnt, kann man von einem energischen Vorstoßen 
erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sprechen. Einzelne 
Positionen verteidigt das Niederdeutsche im iMckzugskampf noch 
einige Zeit. Besondere Beachtung verdient, daß das sogenannte 
Oberstadtbuch, das offizielle Grundbuch, in das „Beurkundungen 
des Erwerbs von Eigentum an Grundstücken und Renten . . . und 
ihrer Verpfändung" und anderes eingetragen wurden, noch bis 
zum Jahre 1809 nur in niederdeutscher Sprache geführt wurde. 
Selbst in hochdeutschem Sprachgebiet geborene Schreiber erlernen 
noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die niederdeutsche 
Schriftsprache, weil sie sich den starken Kräften der behördlichen 
Tradition nicht entziehen können. Sehr früh tritt das Hochdeutsche 
in Briefen auf, vor allem in solchen, die an auswärtige Empfänger 
gerichtet sind. Ein bestimmtes Datum für den Durchbruch des 
Hochdeutschen läßt sich nicht angeben, da er in den einzelnen 
Zweigen der Kanzlei zu verschiedenen Zeiten vor sich geht. Beim 
Konzept des Niederstadtbuches z. B., das von angestellten Se- 
kretären geführt wurde, geschieht der llbergang plötzlich erst im 
Jahre 1590/91 mit der Person eines neuen aus Andreasberg 
stammenden Sekretärs. Andere Schreiber, vor allem solche, die 
aus niederdeutschem Sprachgebiet stammen, schreiben eine 
Zeitlang eine Mischsprache, die aus nieder- und hochdeutschen 
Elementen zusammengesetzt ist. Am Ende des Jahrhunderts ist 
die Frage nach der Anwendung des Hochdeutschen oder Nieder- 
deutschen eine Frage nach der Generation. Die Alten halten noch 
am Niederdeutschen fest, während die Jungen sich bereits zum 
Hochdeutschen bekennen. Wodurch unterscheiden sich nun die 
Vertreter des Neuen in ihrer geistigen Haltung von den Alten? 
Meistens handelt es sich um Personen, die unter dem Einfluß der 
neuen humanistischen Bildung stehen. Es ist die Zeit, in der sich 
in Verfolg der aus dem Süden kommenden neuen geistigen Be- 
wegung des Humanismus eine neue Bildungsoberschicht bildet. 
Darauf weist H. an verschiedenen Stellen hin, aber die hier be- 
stehenden geistigen Zusammenhänge hätten noch stärker betont 
werden können. In einem besonderen Kapitel setzt der Verfasser 
den Niedergang des Niederdeutschen mit einem Wandel in der 
Kunst in Parallele, und er weist ausdrücklich darauf hin, daß im 
Jahre 1570/71 der südliche Renaissancevorbau des Lübecker 

Ztschr. d. «. s. L. s. XXVII, r. 22 
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Rathauses entstand. So weitet sich die sprachwissenschaftliche 
Betrachtungsweise zu einer geistesgeschichtlichen aus. Dazu 
unentbehrliche Grundlagen bereitgestellt zu haben, ist ein Verdienst 
der vorliegenden Arbeit. 

Münster i. W. K. Schulte-Kemminghausen 

Lritr Körig, Mittelalterliche Weltwirtschaft. Blüte und 
Ende einer Weltwirtschaftsperiode. Kieler Vor- 
trage, gehalten im Wissenschaftlichen Klub des Instituts 
für Weltwirtschaft und Seeverkehr an der Universität Kiel, 
herausgegeben von B. Harms. Nr. 40. Jena 1933. 48 S. 

In diesem Vertrag faßt Rörig wesentliche Ergebnisse seiner 
vielverzweigten Arbeit zusammen. Er schränkt das Feld ein auf 
den Nachweis, daß es im Mittelalter nach 1200 eine „Weltwirt- 
schaft" besonderer Art gegeben habe. Er stellt dabei eine Reihe 
von Tatsachengruppen eindrucksvoll zusammen. Dem Mittel- 
alter war der Trieb in die Ferne in hohem Maße eigen; die ihm 
erreichbare, somit die „ganze" Welt überspannte es mit einem 
„System lebensnotwendiger Beziehungen". Nicht das zunft- 
mäßig gebundene Gewerbewesen, das nach festen Regeln den Be- 
darf befriedigte, war die führende Wirtschaftsgruppe, sondern der 
wagende Handel. Er befaßte sich keineswegs, wie es bis heute 
noch vielfach behauptet wird, nur mit hochwertigen Waren, 
sondern sehr viel auch mit den Gütern des täglichen Bedarfs 
weiter Volkskreise. Englische Wolle wurde in Flandern und 
Florenz verwebt, das Tuch wieder in alle Welt geführt. Barchent 
und Leinwand aus Oberdeutschland wurden überall gebraucht, 
sie bildeten die Grundlage zu dem Handelsnetz der süddeutschen 
Städte. Die Hanse erwuchs aus dem Handel mit Massengut: 
Getreide, Fisch usw. Dieser große Fernhandel war nicht etwa 
eine Ausnahme, sondern ein Wesenszug in der mittelalterlichen 
Wirtschaft. Ihm dienten Rechtssatzungen, Handelsprivilegien, ein 
wohlgeregeltes Kreditwesen, ein erstaunlich ausgebautes Ver- 
kehrsnetz, die fachlich hochstehende Durchbildung des Großkauf- 
manns. Ja, Rörig geht sogar so weit, den Fernhandel als den 
wichtigsten Träger der mittelalterlichen Wirtschaft überhaupt zu 
bezeichnen: „Der eigentliche Lebensnerv der gesunden mittel- 
alterlichen Stadt von Rang ist aber der Fernhandel", „Seele und 
Träger der mittelalterlichen Weltwirtschaft ist der Kaufmann, nicht 
etwa der Produzent". Dieses deutlich ausgesprochen und damit 
der Handelsgeschichte einen Platz zugewiesen zu haben, der ihr 
vielfach versagt worden ist, zählt zu den großen Vorzügen der 
Schrift. Sie leugnet dabei nicht, daß auch die oft übermäßig be- 
tonte, auf geregelte Bedarfsdeckung und auf auskömmliche 
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„bürgerliche Nahrung" der streng abgegrenzten Handwerkskreise 
abzielende Wirtschaft in den mittelalterlichen Städten zu Hause 
war. Rörig kommt so zu einem „Dualismus" der Stadtwirt- 
schaft, in dem der Handel den ersten Rang behauptet. Entschieden 
und mit vollem Recht betont er, daß man der Frage nach den 
bewegten Gütermengen und Umsätzen nicht durch Vergleiche mit 
der heutigen Zeit gerecht werden könne. „Maßgebend kann nur 
sein die Funktion, die einer bestimmten Menge innerhalb ihrer 
Zeit zukam." — Die mittelalterliche Weltwirtschaft fand ihr Ende, 
als die Flächenstaaten der Fürsten sich fest eingrenzten. Rörig 
kennzeichnet diesen bekannten Vorgang mit geistreicher Wendung: 
die Handelsstädte verlieren durch ihn ihr einheitliches Wirtschafts- 
gebiet, das bis dahin die ganze Welt war. Die Staaten teilen es 
unter sich. 

Die Eigenart des mittelalterlichen Fernhandels wird groß- 
zügig und scharf geschildert. Im Rahmen eines Vertrages müssen 
die Linien deutlich, ja überdeutlich sein. An diese Feststellung 
lassen sich einige Fragen knüpfen. Der Ausdruck „Weltwirtschaft" 
überrascht zunächst, und vielleicht würde doch eine den Fernhandel 
der Städte als wesentliche Erscheinung betonende Formel noch 
ausgeprägter sein. Und es erhebt sich immer noch die wichtige 
Frage nach dem Verhältnis der „Weltwirtschaft" zu den anderen, 
von ihr nicht oder nur wenig durchdrungenen Schichten, etwa 
dem Ackerbau weiter Gebiete. Die Abgrenzung der Weltwirt- 
schaftszeit zur Neuzeit hin scheint darunter zu leiden, daß vor 
allem deutsche Städte als Beispiele herangezogen worden sind. 
Als Portugal, Spanien, dann Holland, England, Frankreich ihre 
Kolonialreiche gründeten, betrieben sie einen „Welthandel" be- 
sonderer Art. Auch das Gebiet des Fernhandels dehnte sich 
ständig aus: die Engländer brachten ihr Tuch nach Deutschland, 
Polen, Rußland. Franzosen, Holländer, Engländer spannten ihre 
Netze über die Levante und weiter nach Indien und Amerika. 
Der Güterumlauf nahm stetig zu. Nur freilich, er ging neue Wege, 
Deutschland und Italien lagen jetzt abseits. Die Stadt hatte als 
Träger der Wirtschaftspolitik ausgespielt, doch der Fernhandel war 
auch jetzt noch in den Städten ansässig. So kann man kaum sagen, 
daß es mit der Weltwirtschaft, wenn man darunter Welthandel 
verstehen will, seit etwa 1600 aus war. Sie hatte jedoch andere 
Formen angenommen, die merkantilistische Handelspolitik griff 
immer wieder mächtig in den Gang der Wirtschaft ein und 
lenkte ihn oft in eigener Weise. — Doch wir betonen: diese 
nicht ausgezogene Grenzlinie beeinträchtigt den Wert der klug 
und scharf entworfenen Skizze durchaus nicht. 

Bremen L. Beutin 
22* 
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Ludwig Leuti'n, Der deutsche Seehandel im Mittelmeer- 
gebiet bis zu den napoleonischen Kriegen. Mit 
3 Bildtafeln. (Abhandlungen zur Handels- und See- 
geschichte, im Auftrage des Hansischen Geschichtsvereins 
herausgegeben von Fritz Rörig und Walther Vogel. Neue 
Folge der Whandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, 
herausgegeben von Dietrich Schäfer, Bd. I.) 1933. Karl 
Wachholtz Verlag, Neumünster i. H. XVI und 217 S. 

Im Jahre 1908 begann Dietrich Schäfer „Abhandlungen 
zur Verkehrs- und Seegeschichte" herauszugeben. Es sind ihrer 
10 erschienen. Seit 1920 ist die Abhandlungsreihe aber nicht mehr 
fortgesetzt. Nun haben die neuen Herausgeber sie „in altem 
Geiste, doch mit etwas verändertem Aufgabenkreis und in neuem 
Gewände" wieder erscheinen lassen. 

Die Kenntnis vom deutschen Seehandel im Mittelmeer war 
bisher nur gering. Nun hat der Verfasser in italienischen und 
deutschen Archiven nach ihm geforscht und seine Ermittlungen 
in einer lesenswerten und auch gut lesbaren Abhandlung zu- 
sammengestellt. 

Die deutsche Mittelmeerfahrt beginnt etwa 1990 infolge 
Zusammenschrumpfens der vordem lebhaften Schiffahrt der 
Italiener nach dem Norden und als deren Ersatz, und zwar zunächst 
aus Anlaß von Mißernten in Italien, die die Einfuhr von Getreide 
erforderlich machten. Lübeck ist von Anfang an an diesen Getreide- 
lieferungen beteiligt gewesen, hat sich jedoch mit geringeren 
Umsätzen als Hamburg und Danzig begnügen müssen. Vermittler 
dieses Handels waren vielfach deutsche Kaufleute, die in italienischen 
Städten angesessen waren, wie damals ja auch allerlei Nord- 
deutsche (und Lübecker) in Italien das Recht studierten. 

Ausgeführt wurde von Deutschland nach Italien anfangs 
vornehmlich Weizen und Roggen. Begehrt war besonders der 
Weizen aus Fehmarn, der meist auf Lübecker Schiffen von 
Heiligenhafen ausgeführt wurde. Als die größte Teuerung 
in Italien vorüber war, ging der Getreideexport naturgemäß 
zurück und an seine Stelle traten Kupfer, Holz, Leinwand, 
Flachs, Wachs, Fische usw. Lübeck war nicht überall beteiligt, 
hat aber in der Ausfuhr von Kupfer, Holz und Flachs eine 
wesentliche Rolle gespielt. 

Die Einfuhr aus Italien umfaßte in der Hauptsache Wein, 
Gewürze, Südfrüchte und Ol. 

Die Schiffe fuhren meist für Kaufleute der eigenen und nur 
selten für die einer fremden Stadt. Ihre Besatzung war im Ver- 
hältnis zu heute recht zahlreich. Das Risiko der Fahrt suchte man 
durch Aufteilung der Schiffe in Parten zu vermindern. An 
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40 Lübecker Schiffen, die zwifchen 1590 und 1600 nach Südeuropa 
gingen, waren etwa 160 Perfonen (an 1 Schiff bis 14 Partner!) 
beteiligt, von denen einige überhaupt nicht in Lübeck ansäsfig 
waren. 

So fchnell diefe hanfifche Mittelmeerfahrt aufkam, fo fchnell 
ist sie auch wieder verschwunden. Die Hansen wurden sehr bald 
durch die wirtschaftlich und schiffstechnisch überlegenen Holländer 
zurückgedrängt, vor ccklem aber schadete ihnen, daß sie sich der 
Barbareskenstaaten und ihrer Seeräuberei nicht erwehren konnten. 
Von 1615 bis 1629 verlor z. B. Lübeck allein 22 gute Schiffe 
durch sie, und 1623 wurden nicht weniger als 97 Lübecker Seeleute 
in Tunis und Algier gefangen gehalten. Solche Übergriffe 
konnten nur durch Macht- oder Geldmittel verhütet werden, 
beide standen aber der Hanse nicht mehr zur Verfügung. Ihre 
Fahrten nach dem Mittelmeer hörten deshalb um 1750 not- 
gedrungen fast ganz auf, und sie führten ihren Handel dorthin 
wie auch nach Spanien und Portugal nur noch mit Schiffen 
fremder Nationen weiter. Lübeck hat auch an diesem Handel 
teilgenommen und weiter Getreide aus Ostholstein und Mecklen- 
burg ins Mittelmeergebiet ausgeführt, aber es nicht mehr zu 
großen Umsätzen gebracht. Bedeutender war sein Anteil an der 
Einfuhr aus dem Mittelmeergebiet; es schaltete sich rechtzeitig 
in den Handel mit südfranzösischen Weinen ein und begann seit 
etwa 1750 Mecklenburg und Pommern mit ihnen zu versorgen. 
Der Markt für sie wie für andere Erzeugnisse der Mittelmeer- 
länder hob sich in Deutschland schon seit dem 17. Jahrhundert 
zusehends, und im 18. Jahrhundert haben wir immer erheblich 
mehr vom Mittelmeer bezogen als dorthin geliefert und diese 
Mehreinfuhr zum großen Teil mit den Subsidiengeldern bezahlt, 
die deutsche Fürsten durch Lieferung von Soldaten an das Aus- 
land bezogen. Lübeck legte sich feit 1750 immer stärker auf den 
Weinhandel und wurde so die deutsche „Hochschule für Rotwein- 
pflege" (Dietrich Schäfer). Daneben hat es aber auch Handel 
mit Südfrüchten getrieben und sich durch diese südländischen 
Beziehungen im 18. Jahrhundert wirtschaftlich mit über Wasser 
gehalten. 1790 kamen hier z. B. 9 Schiffsladungen Wein aus 
Celte an, an denen nicht weniger als 59 Weinfirmen beteiligt 
waren. 

Der Verfasser kann den Umfang unseres damaligen Mittel- 
meerhandels auch zahlenmäßig dartun. Von 1590 bis 1608 
segelten z. B. insgesamt 87 Schiffe von Lübeck durch den Sund 
nach Italien, d. h. im Jahresdurchschnitt 2, in einem guten Jahre 
wie 1591 aber 23. Umgekehrt kamen in Lübeck von 1748 bis 1807, 
also in 60 Jahren, 482 Schiffe, d. h. jährlich 8, vom Mittelmeer an. 
Die Zahlen sind sicher nicht groß, zeigen aber trotzdem deutlich. 
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daß der Radius des lübeckischen Seehandels damals größer als 
jetzt war und daß hier einmal ein ständiger seewärtiger Güter- 
austausch mit dem Mittelmeer stattgefunden hat. 

Der Verfasser schildert dann noch den Mittelmeerhandel 
Preußens und Schleswig-Holsteins im 18. Jahrhundert. Preußische 
Schiffe sind damals nur ausnahmsweise ins Mittelmeer gefahren, 
dafür haben aber Schiffe aus Schleswig-Holstein, wenn auch 
unter dänischer Flagge, in enger Zusammenarbeit mit den Hanse- 
städten deren Tradition übernommen und weitergeführt. 

Die Arbeit des Verfassers hat also ein wichtiges Stück deutscher 
See- und Handelsgeschichte, von dem man nur wenig mehr wußte, 
wieder aus Licht gebracht und sich dadurch den Dank aller Ge- 
schichtsfreunde verdient. Hartwig 

lfsan5 Koop, Lübecks Seehafenpolitik. Bestrebungen und 
Maßnahmen zur Förderung des Lübecker Handels und 
Verkehrs seit dem Zollanschluß 1868. C. H. Wäsers 
Druckerei, Bad Segeberg. 1929. VIII u. 92 S. 

Diese fleißige und gut gegliederte Doktorarbeit gibt in 
knapper Darstellung auf 86 Seiten einen anschaulichen Überblick 
über alle Pläne, die von verantwortlicher Lübecker Seite — 
auch schon vor dem Anschluß an den Deutschen Zollverein im 
Jahre 1868 seit Anfang des 19. Jahrhunderts — zum Ausbau 
der „seehafenpolitischen" Lage der Hansestadt ernsthaft verfolgt 
und zu großem Teile durchgeführt worden sind. Eine eigentliche 
Schilderung der lübeckischen „Seehafenpolitik" unterbleibt und 
würde wohl auch über den der Arbeit gesteckten Rahmen hinaus- 
gehen. 

Überzeugend wird dargetan, daß seit der Beendigung der 
schweren, Lübeck sieben Jahre hindurch bedrückenden „Fran- 
zosenzeit" im Jahre 1813 die Führer von Staat und Wirtschaft 
konsequent und weitsichtig in erster Linie die Verbesserung der 
Verkehrsverbindungen Lübecks zur See, auf dem festen Lande 
und auf Binnenwasserstraßen angestrebt haben: das erste aus 
Lübeck bezügliche Eisenbahnprojekt entstand ja schon 1831, das 
Projekt eines „Nordostseekanals" von Lübeck aus 1868. Klar tritt 
auch in dieser Darstellung wieder zutage, wie sehr die Erfolge 
Lübecks bei seinen Bestrebungen auf dem Verkehrsgebiet bis in 
die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein durch die 
„Abschnürungspolitik" Dänemarks, solange es Schleswig-Holstein 
(mit Lauenburg) beherrschte, zugunsten von Altona und Kiel, 
später dann durch die von wehrpolitischen Gedanken ausgehende 
Planung und die Inbetriebnahme des heutigen Nordostseekanals, 
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der dem Verkehr aller Nordseehäfen mit der Ostsee ganz wesent- 
liche Erleichterungen gebracht hat, beeinträchtigt worden sind. 

Auch das Aufgeben aller selbständigen Handelspolitik durch 
den unbedingten Anschluß an den Deutschen Zollverein schon 
im Jahre 1868 (der, wie ergänzend zu Koops Darlegungen 
S. 4 f. gesagt sei, erklärlich auch durch die Stellung wird, in der 
sich Lübeck, anders als Hamburg und Bremen, gegenüber den 
preußischen Ostseehäfen sowie zum „Hinterlande" befand; s. Koop 
selbst S. 9) wirkte sich nachteilig aus, als die Reichsregierung in 
den 70er Jahren zur Schutzzollpolitik überging. Nach dem Welt- 
kriege haben dann nicht zuletzt die Bestimmungen des Versailler 
Diktats auf dem Verkehrsgebiet den Wiederaufbau des nun ein- 
mal nahezu ausschließlich auf die Ostsee angewiesenen Lübecker 
Handels „unendlich erschwert". 

Die Arbeit, die aus der Nachkriegszeit u. a. auch die Projekte 
der Fehmarnbahn, des Nord-Süd- und des Hansakanals und 
Lübecks Luftverkehr bespricht, schließt mit dem auch für die Gegen- 
wart zutreffenden Hinweis auf die Notwendigkeit, daß die Fort- 
führung der von Lübeck zur Stärkung seiner Stellung im deutschen 
Außenhandel verfolgten Seehafenpolitik auch beim Aufgeben der 
staatlichen Selbständigkeit gesichert bleibt. 

In einer Zeit, wo nach dem Umbruch des gesamten deutschen 
Staatsgebildes auch Lübecks Stellung auf wirtschaftlichem Ge- 
biete neu zu orientieren ist, ist es nicht wertlos, die vorliegende 
Schrift, die wichtige Vorarbeiten in dieser Richtung schildert, 
wieder einzusehen. R. Keibel 

Friedrich Marquardt und Margarete Leist, Marquardt. Altes 
deutsches altmärkisch-neumärkisch-pommersches evang.-luth. 
Bauern- und Bürgergeschlecht aus Marquardtsdorf, Sarran- 
zig, Dalow, Zülshagen, Schönwalde, Zetzin, Gersdorf, 
Brunow, Bramstädt usw. und Marquardtshagen, Stral- 
sund, Greifswald, heute verbreitet über fast ganz Deutsch- 
land und einen großen Teil der Vereinigten Staaten von 
Amerika und Kanada. Görlitz (Verlag für Sippenforschung 
und Wappenkunde, C. A. Starke) 1933. 318 S. 

Die Familie Marquardt ist in Lübeck mindestens seit 1286 
bis auf den heutigen Tag nachweisbar. Im Anfang des 14. Jahr- 
hunderts trat ein Marquardus als sehr wohlhabender Drechsler 
hervor, ein anderer um 1306 als Paternostermacher, wieder andere 
waren Krämer, Fischer oder Glasmaler, und so finden wir sie im 
Laufe der folgenden Jahrhunderte in allen bürgerlichen Berufen 
tätig; aber zwei Namenträger brachten es zur höchsten Würde, 



344 

die Lübeck zu vergeben hatte. Der eine war Johann Marquardt, 
Doktor beider Rechte und Ritter des venezianischen St.-Markus- 
Ordens, der in Jena und Padua studiert hatte. Nach großen 
Auslandsreisen ließ er sich um 1636 in Lübeck nieder, wurde schon 
1640 in den Rat gewählt und bald als Gesandter nach den nordischen 
Reichen geschickt, wo er sich um den Frieden zu Brömsebro große 
Verdienste erwarb. Er zeichnete sich sein Leben lang als erfolg- 
reicher Diplomat aus und wurde 1669 Bürgermeister. Er war ein 
Sohn des aus Westfalen stammenden Gotthard Marquardt d. N., 
der in die Lage kam, durch seine dritte Frau, eine Tochter des 
Bürgermeisters Lüdinghausen, diesem in der Vorsteherschaft der 
Lüdinghausen-Kapelle in der St.-Petri-Kirche nachzufolgen, die 
seitdem Marquardt-Kapelle genannt wurde. Er starb am 11. August 
1668, erst 68 Jahre alt, und sein Epitaph schmückt noch heute die 
Petrikirche. Wenige Jahre nach seinem Tode wurde sein jüngerer 
Bruder Gotthard d. I., geb. 12. Januar 1611, in den Rat berufen. 
Er hatte in Leipzig studiert und ebenfalls halb Europa bereist, 
bevor er in Lübeck Advokat wurde. Auch er war ein ausgezeichneter 
Mann, der seit 1692 als Bürgermeister wirkte, aber schon am 
9. April 1694 starb. Sein Denkmal ziert ebenfalls die Petrikirche. 
Das Andenken dieser beiden ist in Lübeck lebendig geblieben, eine 
Straße trägt ihren Namen, es ist daher selbstverständlich, daß man 
hier einem Werk, das die Familien Marquardt ausführlich be- 
handelt, besondere Anteilnahme entgegenbringt. Hauptmann a. D. 
Friedrich Marquardt in Magdeburg hat mit großem Fleiß und 
Entdeckerglück alles ausfindig gemacht, was ihm helfen konnte, 
seinen Stammbaum in die ältesten Zeiten zurückzuverfolgen. Er 
hat dabei alle Namenträger berücksichtigt, auch wenn er sie nicht 
in Verbindung mit seiner eigenen Linie bringen wollte, so daß es 
beinahe auffällt, daß er gerade die beiden lübeckischen Bürger- 
meister mit Stillschweigen übergeht. Er ist mit Recht stolz darauf, 
einem uralten Bauerngeschlecht anzugehören, und da die Arbeit, 
an der Frau Pfarrer Margarete Leist, geb. Marquardt, sicher 
großen Anteil hat, bestimmt ist, ein richtiges Familienbuch zu sein 
und die Familienmitglieder zu weiterer Mitarbeit anzuregen, so 
enthält das Buch auch verj^chiedene Angaben über Familien- 
forschung überhaupt und über den Ursprung und die Bedeutung 
des Namens Marquardt, ja sogar einen geschichtlichen Überblick 
bis zur Entstehung der Familiennamen. Hier wird dem Familien- 
forscher vom Fach wohl nichts Neues geboten, aber den besonderen 
Marquardtforschern eine brauchbare Richtschnur an die Hand 
gegeben. Das ist auch der Fall bei der Schilderung des Wegs, 
den die ältesten Marquardts von Marquardtsdorf nach Küstrin 
usw. genommen haben und den Bemerkungen über die Änderung 
der sozialen Stellung der Bauern und Kossäten. 
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Daß der Rechtschreibung der Familiennamen in älterer Zeit 
kein Gewicht beigelegt wurde, ist allbekannt. Die Schreiber 
trugen die Namen so ein, wie sie sie zu hören glaubten, und zwar 
mit den Buchstaben, die ihnen jeweils dazu am passendsten er- 
schienen. Der wertvollste Teil des Buches ist der Personen- 
nachweis der Linie der Verfasser mit dem sorgfältig bearbeiteten 
Stammbaum. Sehr nett ist das Schlußwort des Pastors Friedr. 
Marquardt, der launig erwähnt, wie eine sagenhafte Dreißig- 
millionenerbschaft eines amerikanischen Marquardt Plötzlich un- 
glaublich viele Namenträger hellhörig machte, wie dann einige 
Marquardt — unabhängig voneinander —, anfingen, den Zu- 
sammenhängen der Familie nachzugehen, und das war schließlich 
doch ein Gewinn. 

Das Beispiel, das das vorliegende Marquardtbuch gibt, ver- 
dient eifrige Nachahmung, zumal in einer Zeit, in der das Rasse- 
gefühl neu erwacht ist und die Sippenforschung erhöhte Be- 
deutung erlangt hat, und in einer Stadt, in der Familiensinn zu 
den angestammten Tugenden gehört. v. Lütgendorff 

Nu5 dem Löttinger llsaindund. Overbeck und Sprickmann. An- 
gedruckte Briefe Overbecks. Von vr. Heinz 
Jansen. Mit einer Silhouette Overbecks. Münster in 
Westfalen 1933, Regensbergsche Verlagsbuchhandlung. 
XI u. 214 SS. 8°. 

Die Universitätsbibliothek in Münster hat im Jahre 1928 
den umfangreichen und in einzelnen Teilen gewiß wertvollen 
handschriftlichen Nachlaß des Münsteraners Anton Matthias 
Sprickmann (1749—1833) erworben, der nach einer leiden- 
schaftlich erregten Jugendzeit, und nachdem er es als ein aus- 
schweifender Trabant des Sturms und Drangs zu keiner aus- 
gereiften und literarisch wertvollen Leistung gebracht hatte, ein 
tüchtiger Beamter und akademischer Lehrer wurde und seine 
Laufbahn als Nachfolger K. Fr. Eichhorns an der Seite Savignys 
in Berlin (1817—1829) beschlossen hat. Zu seinen Bekannt- 
schaften aus einer zweiten Göttinger Studienzeit (1776) gehörte 
der Lübecker Christian Adolph Overbeck (1756—1821), der 
spätere Senator und Bürgermeister feiner Vaterstadt, der freilich 
keinen Sturm und Drang durchgemacht hat, dafür aber als Dichter 
von reichlich einem halben Dutzend sangbarer und z. T. geradezu 
volkstümlicher Lieder unter uns fortlebt, während sein Sohn, der 
Maler Friedrich Overbeck, nur eben in der Kunstgeschichte einen 
Ehrenplatz gefunden hat. 

Zwischen diesen beiden Männern, deren grundverschiedene 
Anlage noch mehr hervortreten würde, wenn nicht die Charakte- 
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ristik Sprickmanns in der Einleitung gar zu dürftig ausgefallen 
wäre (ich rate jedem Lefer, fie durch den höchft inhaltreichen 
Artikel Erich Schmidts in der Allgemeinen Deutfchen Biographie 
36, 306—318 zu ergänzen), hat feit dem März 1776 bis zum Spät- 
jähr 1781 ein freundschaftlicher Briefwechsel bestanden, und es 
sind die zwölf z. T. umfangreichen Episteln Overbecks, die der 
Ordner und Hüter des Sprickmannschen Nachlasses hier (S. 127 
bis 176) zum Abdruck bringt, mit ein paar Beilagen, die gleich- 
falls dem Münsterischen Bestand entnommen find (S. 173—181); 
eingebettet hat er sie in eine die Literatur erschöpfende und, 
wo irgendmöglich, den Nachlaß Sprickmanns heranziehende Para- 
phrase, die sich als eine Einleitung in neun Kapiteln gibt 
(S. 1—124) und deren ermüdende Breite dem Leser keine 
Stimmung für die Lektüre der Briefe schafft, und in einen „Brief- 
Kommentar" (S. 182—188), der aus 111 höchst gewissenhaften, 
aber pedantischen und z. T. recht überflüssigen Anmerkungen be- 
steht. Die Arbeit des Herausgebers ist im übrigen von an- 
erkennenswerter Sauberkeit, und Entgleisungen wie in An- 
merkung 106, wo er in Kassel einen Landgrafen „Philipp" II. 
(gest. 1786) regieren läßt, habe ich nicht weiter gefunden. 

Es handelt sich also ausschließlich um ein Dutzend Briefe 
Overbecks, und selbstverständlich werden diese die Leser unserer 
Zeitschrift schon um der Person und des Lokals willen interessieren. 
Von einem „literarischen Leben" kann in dem Lübeck jener Jahre 
freilich nicht die Rede sein, da sich die schöngeistigen Interessen 
hier auf Overbeck und den älteren, ihm eng befreundeten Gersten- 
berg sowie ein paar besonders musikalisch gebildete Herren und 
Damen ihrer engeren Bekanntschaft beschränken. Aber es führen 
immerhin allerlei Fäden nach Hamburg und Holstein: zu Klopstock 
und Claudius, Voß und den Stolbergs hinüber; ältere Be- 
ziehungen zu Göttingen, Münden und Hannover spielen hinein, 
und Overbeck, von dem die meisten wohl nur den sinnigen Lieder- 
dichter einerseits und den ernsten Bürger und Staatsmann 
anderseits kannten, erscheint hier als enthusiastischer Freund und 
als sentimentalischer Frauenverehrer, der sich dazwischen etwas 
gewaltsam in burschikosen Wendungen und Phantastereien zu 
ergehen liebt. 

Die Briefreihe schließt, unmittelbar nachdem der Schreiber 
in den ruhigen Hafen einer Ehe mit der Kaufmannswitwe Elisa- 
beth Kretzschmer, geb. Lang, eingelaufen ist. In der voraus- 
gehenden Zeit hat Overbeck zwei schwere Enttäuschungen erlebt: 
die Professorstochter Philippine Gatterer, für die er jahrelang 
geschwärmt hatte, und die ihm zeitweise recht weit entgegen- 
zukommen schien (vgl. nur Nr. 8 vvm 9. November 1777), hatte 
ihm schließlich den hessen-kasselschen Kriegssekretär Engelhard vor- 
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gezogen, und das hinter ihr wieder aufgetauchte Phantom eines 
Verhältnisses zu einem Göttinger Bürgermädchen war durch die 
Nachrichten über dessen Lebenswandel, die ziemlich spät zu ihm 
drangen, grausam zerstört worden: „Die ich einst in den Himmel 
erhob, warf sich selber hinab in den Schlamm der Schande und 
des Elends" (Nr. 12). — übrigens: wenn Overbeck im September 
1777 (Nr. 7 S. 154) mit seinem Vater eine Aussprache über die 
„Theorie des Heyrathens" hatte und dessen Zustimmung fand bei 
der Erklärung, daß er dabei „weder auf Stand noch auf Reichthum 
sehen würde," so kann sich das unmöglich, wie Jansen S. 28 ohne 
weiteres annimmt, auf die Tochter des hochangesehenen und in 
den besten Vermögensverhältnissen lebenden Kgl. Großbritanni- 
schen Hofrates Gatterer beziehen; hier faßt Overbeck offenbar die 
mögliche Verbindung mit jenem Göttinger Mädchen ins Auge, 
das ihn später so fürchterlich enttäuscht hat. 

Sind diese Briefe eine wertvolle biographische Quelle und 
geben sie anderseits für die Literaturgeschichte so gut wie nichts 
Neues, so muß der Verlust der Briefe Sprickmanns an Overbeck 
um so mehr bedauert werden. Bisher sind alle Nachforschungen 
nach ihrem Verbleib vergeblich gewesen; besteht noch eine Mög- 
lichkeit, sie wieder aufzufinden, nachdem die eine Seite der Korre- 
spondenz jetzt der Öffentlichkeit übergeben ist? Ich hoffe die 
Lübecker nicht zu kränken, wenn ich meine Ansicht bekenne, daß 
die Briefe Sprickmanns an persönlichen Aufschlüssen und auch 
wohl an literarischen Mitteilungen die Briefe Overbecks wo nicht 
übertreffen, so doch erst vollwertig erscheinen lassen würden. 

Gegen den Titel dieses Bandes muß ich schließlich prote- 
stieren, aus einem doppelten Grunde: Einmal ist „Hainbund" 
für den „Bund" der Göttinger Dichter, der sich so, oder gelegentlich 
mit einem Klopstockworte „Der Hain" nannte, eine geschichtlich 
unberechtigte Bezeichnung, welche — ich weiß im Augenblick 
nicht, seit wann? — die schulmäßige Literaturgeschichte auf- 
gebracht, die aber die Wissenschaft ziemlich allgemein abgelehnt hat. 
Und dann verspricht der Obertitel „Aus dem Göttinger Hainbund" 
obendrein etwas, was das Buch nicht erfüllt, nicht erfüllen kann! 
Als Overbeck zu Michaelis 1773 in Göttingen anlangte, und erst 
recht, als sich Sprickmann (der schon 1766 bis 1768 hier studiert 
hatte) im Dezember 1775 zum zweitenmal in die Matrikel eintrug, 
war der Bund bereits aufgelöst und seine literarisch tätigen Mit- 
glieder waren längst abgewandert. Die Beziehungen, welche die 
beiden hier anknüpften, konnten sich, wenn man von dem niemals 
produktiven und längst trübsinnig verstummten I. Fr. Hahn 
absieht, nur noch auf Außenseiter wie v. Closen, Bürger in 
Gelliehausen und die Einems (Vater und Tochter) in Münden 
erstrecken, was alles Jansen so gut und besser als ich selbst weiß. 
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„Aus" dem „Hainbund" kann also diese 1776 von Overbeck ein- 
geleitete Korrespondenz unmöglich etwas berichten — und über 
den Bund als solchen enthält sie keinerlei Mitteilungen, auch nicht 
zurückgreifend. Es spielen nur eben allerlei Persönlichkeiten, meist 
wenig bedeutsame, hinein, die einmal dem Bunde angehört haben. 
Und somit ist der Haupttitel des Buches direkt irreführend! 

Göttingen Edward Schröder 

Mrt Detlev Möller, Hamburger Männer um Wichern. 
Ein Bild der religiösen Bewegung vor hundert Jahren. 
Mit einem Bild des alten Rauhen Hauses von Hermann 
Haase. Hamburg 1933, Agentur des Rauhen Hauses, 
G. m. b. H., 152 Seiten. 

Die vorliegende Arbeit, die sich ganz auf dem Boden der 
„in sachlicher Hinsicht nahezu erschöpfenden großen dreibändigen 
Wichernbiographie" von Martin Gerhardt stellt, versucht den 
Kreis um Wichern durch reichlich beigebrachte Zeugnisse aus den 
Quellen nach seiner religiösen Seite hin weiter aufzuhellen. Die 
Persönlichkeiten, auf die dabei näher eingegangen wird, gehen in 
ihrer Bedeutung über den Rahmen des damaligen Hamburg 
zum Teil hinaus (Erwin Speckter, Otto Speckter). Gedanken- 
gänge Wicherns, die näher geschildert werden, wie seine Stellung 
zur Kirche, insbesondere zu ihrer Konfirmationspraxis, sind noch 
für die Gegenwart von Bedeutung. Wenn in der Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde das 
dankenswerte Buch erwähnt wird, so geschieht es vor allem, 
weil es unter den Jugendfreunden Wicherns uns auch einiges 
über den späteren Lübecker Maler, Zeichner und Denkmalspfleger 
Karl Julius Milde (1803—1875) erzählt. Wichern gehörte mit 
verschiedenen jungen Leuten, darunter mehreren angehenden 
Theologen, einem christlichen Verein an, der „Theebaklesia", 
wie er sich scherzhaft nannte. In ihm waren auch eine Reihe von 
Malern Mitglieder, so Erwin und Otto Speckter, Julius Milde, 
Christian Morgenstern, Friedrich Vollmer und Viktor Emil 
JanHen. „Wenn ich die Beschuldigungen", so schreibt Wichern 
am 1. Dezember 1827, einige Monate nach seiner Aufnahme, 
„welche diesen unsern Verein schon so oft getroffen haben, wider- 
legen sollte, und man mein Urteil wünschte, würde ich etwa 
folgendes antworten, indem ich mich auslasse und wiedergebe, 
wie mein Gemüt es ausiasset: Unter dem Namen „Christlicher 
Verein" sehen sich jeden Sonnabend um 7 Uhr eine Reihe von 
Jünglingen, die, wenn auch im Leben auf das verschiedenste hin 
verzweigt, in dem Einen Punkte alle übereinstimmen: „Jesus 
Christus wahrer Gott und Mensch". Da jeder das vom andern 
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weiß, werden Gespräche der Art, absichtlich herbeigeholt und 
gegen den Zweck des Zusammenseins, nur sehr selten geführt. 
Die strengste Moralität, reges Streben nach dem Besseren, nach 
dem Edlen im Leben, in Wissenschaft und Kunst, machen einem 
zum Mitgliede, zum Freund und Bruder. Dieses Bewußtsein 
hat nun Studierende, Kaufleute und Künstler zusammengeführt 
und soll sie für das ganze Leben zusammenhalten, wenn auch 
das äußere Schicksal noch so weit im Raume trennt. . . Die 
verschiedenartigsten Beschäftigungen bieten notwendig eine 
Vielseitigkeit dar, in dem die einen Geschichte, die Rechte, Theo- 
logie, die andern Landschafts-, Geschichts- oder Genremalerei, 
die letzten das gewandte Handelsleben als Lebenszweck beschäftigt. 
Jeder ist der Arbeit des andern zugetan, freuet sich dessen, rät, 
hilft und ist wahrhaft Freund. Nie trennte Zank oder Hader, 
noch viel weniger Groll den einen Bruder vom andern. Zum 
Vergeben und Vergessen fand sich bis jetzt nie Gelegenheit. Der 
Zweck der Zusammenkunft ist, daß sich einer des andern freue, 
und so Leben und zugleich neuen Mut für die folgende Woche 
darreiche. Diese innige Freude macht den Beschluß der Woche. 
Das Verschiedenartigste, womi>glich immer das Beste, das einer 
findet, wird vorgelesen und besprochen, bei Brot und Bier. Mir 
ist oft gewesen, als sollte ich alle umfassen und in die Welt rufen: 
Das sind meine Brüder, hier finde ich mich in jeder Seele wieder, 
einer lebt dem andern..." 

In diesem Kreis stand, wie erwähnt, auch Julius Milde. 
Ich schließe diesen Hinweis auf Möllers Buch mit der Wiedergabe 
eines Mildeschen Briefes an Wichern vom lö. Oktober 1829, 
der nicht nur allgemein interessant ist wegen seiner Urteile über 
andere, besonders die Brüder Speckter, sondern gerade auch den 
Lübecker interessieren wird durch die Selbstcharakteristik, die 
Milde gibt und die uns zeigt, wie deutlich er schon in jener frühen 
Zeit seine eigene mehr handwerksmäßige Veranlagung heraus- 
gefühlt hat, die ihn dann später zum liebevollen und getreuen 
Kopisten des damals noch weit ungeschmälerter als heute erhal- 
tenen mittelalterlichen Stadtbildes Lübecks gemacht hat. 

„Glaub nicht, lieber Wichern", schreibt Milde^), „daß meine 
Liebe zu Dir so ganz erkaltet ist, weil ich Dir nicht geschrieben 
habe. Wohl fühle ich, daß ich unrecht daran getan habe, aber 
wenn Du wüßtest, wie wenig ich überall schreibe, so fändest Du 
es erklärlich, daß beides neben einander bestehen kann. 

Ich will Dir zuvorderst schreiben, wie es mit uns Einzelnen 
steht. Erwin (Speckter) ist leider jetzt oft sehr krank, erholt sich 
wie gewöhnlich schnell wieder, aber zu einem recht guten Wohl- 

') 1829, Oktober 8., bisher ungedruckt; Möller S. 32 ff. 
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befinden kommt er gar selten. In dem verflossenen Jahr hat er 
so vor sich hin gelebt, ohne darüber nachzudenken, was er als 
Künstler und Mensch eigentlich soll, er arbeitete nicht, oder nur 
das, wozu er den Augenblick Lust hatte, vertändelte die Zeit mit 
der Frau Pastorin Rautenberg, einer schönen, gewissermaßen 
feingebildeten Frau (Johanna Gesa Elisabeth, geb. Duncker, 
geb. 1802, gest. 1884, seit 1821 Rautenbergs Gattin), die sich an 
Erwins phantastischen Träumen ergötzte und ihm schmeichelte. 
Alles, was er in der Zeit arbeitete, war nur für sie. (Vgl. dazu 
Speckters Briefe aus Italien, herausgegeben von Wurm, I. Teil, 
1846, S. XX.) Nun aß und trank er in seiner Eltern Haus und 
ließ sich Kleider und Schuh von ihnen geben, das Geld, was er 
so beiher verdiente, gebrauchte er als Taschengeld. Das wollten 
nun die Leute nicht recht finden, und ich glaube mit Recht. Wenn 
ihn das aber jemand merken ließ, so wurde er unmutig, beißend 
und zog sich noch mehr von allem zurück. Ob nun alle es auf 
die rechte Weise angefangen haben, ihn wieder zu sich zu ziehen, 
glaub ich nicht; die Sache aber war so. Endlich kam er dann doch 
wieder zu sich selbst und jetzt gottlob arbeitet er und hat auch 
wieder Freude am Arbeiten. Asher ist ein guter Kerl, mit dem 
geht er am meisten um. Vielleicht bekommt Erwin ein kleines 
Zimmer im Sievekingschen Landhause, wo ich den Saal zu malen 
habe, das wäre mir ungeheuer lieb, denn dann würde es (er?) 
eine rechte tüchtige Anregung haben. 

Mit Otto (Speckter) ist gerade das Gegenteil, der arbeitet 
ungeheuer fleißig und gebraucht sehr wenig. Das gibt nun, 
wie zu begreifen, eine fürchterliche Mißstimmung zwischen den 
beiden Brüdern, die bei der geringsten Veranlassung ausbricht, 
daher beide sich sehr voneinander zurückziehen. Wie traurig uns 
allen das ist, brauch ich Dir wohl nicht zu sagen. 

Erwin ist Otto geistig entschieden überlegen, und sowie sie 
miteinander disputieren, so zieht Otto den Kürzeren, das ärgert 
ihn, weil er ihm im praktischen Leben überlegen zu sein glaubt, 
kann sich aber nicht anders wehren, als daß er persönlich wird, 
und dann ist gleich der Spektakel da. Vielleicht, wenn sie einmal 
auseinander kommen, wird sich das wieder zurechtziehen, denn 
sie haben sich im Grunde doch lieb. — Im Speckterschen Hause 
geht sonst alles nach der alten Weise. . . 

Morgenstern ist immer der alte vergnügte Kerl, er malt 
wieder fix, bleibt aber wohl noch zunächst in Hamburg. 

Oldach ist endlich glücklich fort in die weite Welt, er war die 
letzte Zeit völlig wie verrückt und manchmal glaubte ich, in seinen 
Augen so recht den wahnsinnigen Melancholicus zu sehen. Gott 
gebe ihm Gesundheit, dann wird er auch seinerzeit etwas Tüchtiges 
schaffen können, sonst geht er unter. — Vollmer: Von dem weiß 
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ich nicht, was ich sagen soll, er ist gar zu unbeholfen in aller äußeren 
Fertigkeit, alles wird ihm so schwer und er macht sich alles so 
schwer. Gott gebe, daß er einmal sich glücklich herauswindet. 

Ich selbst nun male und zeichne immer so fort, die andern 
meinen, ich triebe das Ganze doch zu handwerksmäßig, ich hätte 
keine rechte Freude an meinen Arbeiten, es mag wohl sein, aber 
ich glaube, jeder muß nur das machen, wozu er die Kraft in sich 
fühlt, und nicht anders wollen. Daß hiervon ein tüchtiges Streben 
nicht ausgeschlossen ist, versteht sich von selbst. Es ist bester, ich 
zeichne gute Portraits von Wahnsinnigen und Verbrechern und 
Modeherren, als daß ich schlechte historische Bilder male, die 
keinen Menschen begeistern können. 

Das Zeichnen der Wahnsinnigen auf dem Krankenhause 
hat auf der einen Seite etwas Fürchterliches, und Menschen mit 
weniger guten Nerven würden es wohl schwerlich aushalten. 
Aber, wenn man das erste Grauen davor überwunden hat, so 
bekommt die Sache eine sehr interessante Seite. Man sieht alle 
Gemütszustände sozusagen als Karikatur mit Stereotypschrift 
vor sich. Wo der Geist immerwährend wahnsinnig auf einen 
Gegenstand gerichtet ist, da bekommt das Gesicht sehr bald den 
Ausdruck von Leiden oder Furcht oder Schmerz, je nachdem die 
Verirrung ist; oft auf die fürchterlich ergreifendste Weise, und 
das nicht vorübergehend, sondern bleibend. Vielleicht gibt Herr 
Or. Sandtmann (Leitender Arzt des Allgemeinen Krankenhauses) 
einmal etwas über diese Kranken heraus, und ein gutes Bild mit 
der ausführlichen Krankengeschichte müßte schon für jeden, der 
sich mit der Kenntnis des inneren Menschen abgibt, interessant 
und lehrreich sein. Ich habe schon viele gezeichnet und kann schon 
gleich (?) richtig aus der äußeren Form auf den inneren Zustand 
schließen..." W. Jannasch 

Lrkle5wig-lliolstei'nllcke Liegel de5 MittelalterZ, herausgegeben 
von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
II. Abt.: Die Leistlicken Liege!, Heft 1: Die Siegel der 
Bischöfe von Schleswig und Lübeck, der Domkapitel und 
Kollegiatsstifter von Schleswig, Hadersleben, Lübeck, Eutin 
und Hamburg sowie ihrer Dignitare. Bearbeitet von Gott- 
fried Ernst Hoffmann. Neumünster i. H. (WachholH) 
1933. 

Für den jüngsten Teil des Schleswig-Holsteinischen Siegel- 
werks darf der lübeckische Historiker der herausgebenden Gesell- 
schaft wie dem Bearbeiter besonders dankbar sein. Denn den 
geistlichen Siegeln Lübecks fällt darin ein breiter Anteil zu — 
schon rein äußerlich: Von den die Siegel verzeichnenden und be- 
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schreibenden 92 Texiseiten entfallen 40 auf das Lübecker Bistum, 
von den 19 Bildtafeln 10! In Text und Bild wird unsere Kenntnis 
der geistlichen Siegel Lübecks erfreulich erweitert. 

Die Beherrschung des Stoffgebiets wie seine klare und 
gründliche Behandlung läßt erkennen, daß hier der berufene 
Fachmann am Werke war. Der Verlag hat die technische Seite 
d^er Wiedergabe in bekannter Sorgfalt gelöst. Die angestrebte 
Vollständigkeit des Verzeichnisses aller in den Rahmen gehörigen 
Siegel und ihrer erfaßbaren Abdrücke ist jedenfalls der Vollendung 
nahegebracht. Eine ähnliche Übersicht aller erhaltenen Stücke 
lassen die meisten Siegelwerke vermissen. Der stoffliche Wert des 
Mitgeteilten wird erhöht durch mancherlei allgemeine Beobach- 
tungen und Hinweise auf besondere Erscheinungen, welche die 
geistliche Sphragistik überhaupt befruchten. 

Von den dargestellten Siegeln reicht die Reihe der Lübecker 
Bischofssiegel am weitesten zurück. In der ganzen Veröffent- 
lichung sind die beiden frühesten Siegel lübeckischer Bischöfe beinahe 
die einzigen Stücke aus dem 12. Jahrhundert. Sie unterscheiden 
sich durch ihre runde Form von denen des 13. und 14. Jahrhunderts. 
Ein Vergleich mit den übrigens viel spärlicher überlieferten 
Schleswiger Bischofssiegeln zeigt, daß hier wie dort mit der 
Wende des 14. Jahrhunderts wieder der Übergang vom spitz- 
ovalen zum runden Hauptsiegel eintritt. Im Sekrettyp halten sich 
die Lübecker Bischöfe schon früher beinahe ausschließlich an das 
Rund. Dagegen ist das Sekret im Siegelbild selbständiger als 
das Hauptsiegel. Man erkennt die Absicht, etwas vom großen 
Siegel Verschiedenes zu geben. Dabei hatte der Geschmack des 
Prälaten oder seines Siegelstechers freien Spielraum — mochte er 
das Bildnis des Bischofs in voller oder halber Gestalt oder nur 
als Brustbild darstellen, mochte er lediglich den Maßstab des 
Hauptsiegels verjüngen, Heiligenbilder oder die Wappen des 
B^tums wie des bischöflichen Geschlechtes wiedergeben. Das 
Siegelbild der großen Bischofssiegel war der Mode unterworfen. 
Hoffmann belegt aus der Literatur über geistliche Siegel, daß man 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts fast allgemein vom 
bischöflichen Bildnis zum Bilde des Schutzpatrons überging. Reiz- 
voll ist die Beobachtung, daß unter den älteren Bischöfen Johann 11. 
(1254—1259) in seiner Eigenschaft als Franziskaner eine Aus- 
nahmestellung einnimmt. Die stolze Bildnisreihe der thronenden 
Bischöfe unterbricht der Bettelmönch mit seiner demütig knienden 
Haltung vor der Kreuzigungsgruppe (V. 6—8). 

Zwei Lübecker Bischöfe fehlen in der Reihe: Konrad II., 
von dem sich aus seiner kurzen Amtszeit (1183—84) wohl kein 
Siegel erhalten hat, und Albert Suerbeer, der Erzbischof von 
Preußen und Livland, der 1247—1254 das Lübecker Bistum 
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verwaltete. Albert hat im Siegel den Lübecker Titel nicht geführt, 
wohl aber in Urkunden sich „minister ecciesie l^ubicensis," ja 
sogar „episcopus l^udicensis" genannt. Gerade weil seine 
Stellung im Lübecker Bistum kirchenrechtlich eigenartig war, 
hätte sein Siegel, wie er es an Lübecker Urkunden führte, hier 
doch berücksichtigt werden sollen. Dieses merkwürdige Siegel mit 
seiner Spruchlegende und der Titelnachgravierung im Bildfelde 
hat in der Literatur mehrfach Beachtung gefunden (vgl. Rohkohl, 
Ztschr. d. Ges. f. Schl.-Holst. Gesch., 47. Bd., S. 77, Anm. 3; 
ferner: Wehrmann, in Bd. 3 unserer Ztschr., S. 383). 

Die interessante Feststellung über den Siegelgebrauch während 
des Aufenthaltes Bischof Heinrichs 11. in Avignon legt die Frage 
nahe, ob sich nicht Ähnliches für Bischof Johann VIl. Schele 
ermitteln ließe. Als Teilnehmer und sogar kaiserlicher Gesandter 
auf dem Basler Konzil hat er zweifellos auch an Ort und Stelle 
ein Siegel gebraucht. Hoffmann hat die hauptsächlichsten Archive 
ausgebeutet, die für schleswig-holsteinische Siegel in Frage 
kamen. Hier hätte vielleicht das Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
in Wien etwas beisteuern können. Frellich erwähnt Hans Ammon 
in seiner Arbeit über Johannes Schele auf dem Basler Konzil 
m. W. nirgends ein Siegel des Bischofs. 

Hervorzuheben sind Hoffmanns Bemerkungen über die 
Offizialatsiegel, weil dieser Typ bis jetzt nur selten behandelt 
worden ist. Die bischöflich lübeckischen Offizialatsiegel tragen 
ebensowenig wie die pröpstlich Hamburgischen das Bild des Bischofs 
bzw. Propstes, wie es nach Jlgen auf mittelalterlichen Offizialat- 
siegeln die Regel sein soll, sondern das des Kirchenpatrons — in 
Lübeck also Johannes des Täufers, dazu gewöhnlich das bischöf- 
liche Hauswappen. 

Mitte des 14. Jahrhunderts wird es üblich, daß die Geistlichen 
ihre Siegel mit Wappen schmücken. Dem Hauswappen des be- 
treffenden Prälaten steht anfangs noch öfter das Bistumswappen 
gegenüber,'oder es ist mit jenem in einem Schild vereinigt. 
Diesem Brauch verdanken wir mancherlei Kenntnisse. Zwei 
Lübecker Bischöfe führen neben dem väterlichen Schild einen 
anderen, der mit einiger Sicherheit als das Wappen seiner mütter- 
lichen Familie anzusprechen ist. Zufälligerweise ist bei beiden der 
Familienname der Mutter nicht bekannt. Bertram Cremun 
(VI. 8) führt als mütterliches Wappen einen Schild mit zwei 
gezinnten Schrägbalken, wie sie mir in der Heraldik hierzulande 
noch nicht begegnet sind. Die Mutter des Eberhard Attendorn 
(VII. 6) könnte nach dem wachsenden Bären allenfalls eine Breck- 
wold gewesen sein. Die Wappen van Dulmen (VIl. 7 u. 8) und 
vamme Stene (XIV. 4, hier: De Steyn) waren bisher nur durch 

23 Ztschr. d. B.s. L. S. XXVH, 2. 
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die Ratslinien oder Rehbein mehr oder weniger unrichtig über- 
liefert. Die hier veröffentlichten Siegel übermitteln sie uns zu- 
verlässig und bestätigen wieder, daß auf die Ratslinien kein Verlaß 
ist, wenn sie auch in der Regel wenigstens Anklänge an die richtigen 
Wappenbilder bieten. In den drei Garben des Wappens Arndes 
(VIII. lO, 11; X. 3) hat sogar Milde Hundeköpfe sehen wollen. Das 
Wappen Klenedenst wird von den Ratslinien anders dargestellt als 
von dem Siegel, das Milde auf Tafel I. Nr. 4 der Bürgersiegel 
bringt. Unser Siegelwerk überliefert nun abermals ein ganz anderes 
Wappen eines Arndes (XII. 11). Unbekannt waren bisher — 
nach der Wappensammlung unseres Staatsarchivs — die Wappen 
Ziegenbock (VII. 1), Demmin (XI. 7), Grawerock (XII. 2), 
Bonrade (XII. 13), van Rethem (XIII. 9), Dwerg (XIII. 11) 
und Robring (XIV. 5). Auch das Wappen Bischof Konrads III. 
(VII. 2, 3) kannten wir nicht. Sein Name, hier von Geisenheim, 
wird meist als von Giesenheim angegeben. Er soll Geheimschreiber 
Kaiser Karls IV. gewesen sein und erhielt den Lübecker Stuhl 
durch päpstliche Provision. Seine Heimat mag also in der Ferne 
liegen. Das Wappen erinnert stark an das des bekannten reich- 
ritterschaftlichen Geschlechts von Dalberg, in dessen mittelrhei- 
nischer Heimat auch ein Ort des Namens Geisenheim liegt. Daß 
der Propst Theodericus de Calvis (XII. 1) im Schild einen Stier- 
kopf führt und nicht die drei Sterne, ist auffallend. Sollte er dem 
damals in Lübeck ansässig gewesenen Stendaler Patriziergeschlecht 
von Calven nicht angehört haben? 

Hoffmann vermißt in der Lübecker Literatur eine Liste der 
Dignitare des Domkapitels. Immerhin verzeichnet die „Gründ- 
liche Nachricht" des alten Jakob von Melle wenigstens die Pröpste 
und die Dechanten; gewiß nicht lückenlos, aber man kann die 
Listen doch oft mit Vorteil gebrauchen. Melle bestätigt mir z. B. 
die Vermutung, daß der Propst Nicolaus de Jnsula (XI. 8) der 
Familie von dem Werder angehörte. Hier sinden wir also deren 
bisher vermißtes Wappen: eine Rose, von einer Sparrenleiste 
überhöht. Den bei Hoffmann fehlenden Namen des Dekans 
Johannes (XI I. 7) gibt von Melle mit Hildemar richtig an. Dies 
macht das Wappenbild seines Siegels gewiß. Fast dieselben 
gekreuzten Bäume, wie sie uns ein Hildemarscher Grabstein von 
1318 im Dom überliesert, wechselten in der Familie Bocholt mit 
dem Strahlenwappen. Hier sollten die Bäume natürlich Buchen 
darstellen (bok-holt!). Heinrich III. Bocholt (f 1635), der eines 
Hamburger Ratsherrn Sohn war, führte als Bischof ÖX. 4—6) 
wie schon als Propst (XII. 3 u. 4) sein Hauswappen im Siegel, 
einen einzelnen Baum. Ebenso zeigt es das Siegel seines Offizials 
(X. 6). Der Propst Segebandus (XI. 4) ist als ein Herr von 
Sercken sestgestellt (vgl. UB. d. Bistums Lübeck, Register!). Die 
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Wappenfigur soll nach Rehbein eine vierblättrige Rose darstellen. 
Das Mellesche Dechantenverzeichnis nennt zwischen Wilhelm 
Westphal und Johann Brandes noch drei weitere Dekane, die im 
vorliegenden Siegelheft nicht vertreten sind. Zufälligerweise fand 
ich inzwischen an ausgefallener Stelle in den Akten eine besiegelte 
Quittung, ausgestellt am 27. Oktober 1516 von deren drittem, 
Albert Broker, der bislang für die Jahre 1524 und 1528 bezeugt 
war; sie wurde unter der Nummer 507e dem Urkundenbestand 
„Jnterna" des Staatsarchivs eingefügt. Das aufgedrückte rote 
Wachssiegel rührt anscheinend von einem Siegelring her. In 
einem breiten Oval von 16x13 mm steht eine Kartusche, ge- 
spalten, vorn einen zunehmenden Mond, hinten eine halbe Lilie 
am Spalt zeigend. Oberhalb des Schildes erkennt man ' (?) 
* 0 * L, rechts und links vom Schild die Buchstaben (?) und 8. 
Das Wappen war bisher unbekannt. 

Soweit es Hoffmann ermitteln konnte, hat sich höchstens 
von einem aller aufgeführten Siegel der Stempel erhalten. Auch 
über Siegelstecher wissen wir wenig. Zu den vom Bearbeiter 
auf S. 6 genannten Namen sind nach Warncke, Lübecker Edel- 
schmiedekunst, noch drei weitere zu nennen: Rolf Gude, Gerhard 
(Gerekinus) Ghudowe und Claus Rughesee. Der Letztgenannte 
erwarb 1471 eine Goldschmiedebude, die den Namen „Siegel- 
schneiderbude" trug. Ghudow fertigte für den Domherrn Arnold 
Pape vier falsche Stempel an und wurde deshalb in dessen Prozeß 
gezogen (Lüb. UB. III. 661). 

Im Vorstehenden wurde zu zeigen versucht, wie die be- 
sprochene Veröffentlichung auf heraldisch-genealogischem Gebiete 
mancherlei neue Erkenntnisse vermittelt und dazu anregt, auf 
dem beschrittenen Boden noch weiter vorzudringen. Ähnlich 
wirkt sie sich auf andere Wissensgebiete aus. Der Bearbeiter 
selbst weist auf den künstlerischen Wert vieler Siegel hin und 
knüpft daran die Hoffnung, daß sich die kunstgeschichtliche For- 
schung einmal des Gebietes annimmt, um es nach dem Muster 
von Wilhelm Pinders Würzburger Arbeit in den Entwicklungs- 
gang des norddeutschen plastischen Schaffens einzugliedern. Für 
ein solches Unternehmen würde das schöne Siegelheft in der Tat 
die wünschenswerte Grundlage bieten. Der Kunsthistoriker findet 
hier seinen Stoff übersichtlich gesammelt und kritisch vorbearbeitet. 
Manches Stück würde ihm ohne Hoffmanns gründliche Arbeit 
entgehen. 

Der Tatsache, daß Hoffmann die Zahl der bekannten Schles- 
wiger Bischofssiegel von 16 auf 27 erhöhen konnte, dürfen wir 
eine andere an die Seite stellen: Von den 110 mitgeteilten Siegeln 
des Lübecker Bistums sind in unserem Staatsarchiv 47 nicht ver- 

23* 
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treten! Nicht allein von den nur vereinzelt erhaltenen Siegeln 
dieses oder jenes Kapitelswürdenträgers fehlen uns viele, sondern 
auch einige Bischoftsiegel, und gerade die frühesten Stücke. Mit 
dieser Feststellung sei zum Schluß der Wert des Werkes für Lübeck 
noch einmal unterstrichen. Georg Fink 

ifriedrick Lammert, Die älteste Geschichte des Landes 
Lauenburg von den Anfängen bis zum Siege 
bei Bornhöved. Lauenburgischer Heimatverlag, Ratze- 
burg in Lauenburg. 1933. 244 S. 

Das Buch ist die Frucht gemeinsamen Forschens in der 
Arbeitsgemeinschaft „Lauenburgische Heimatgeschichte" 1930/31. 
Sein Zweck ist vor allem, die in fleißiger Arbeit gewonnenen 
„Ergebnisse festzuhalten und dadurch andern, etwa den Lehrern 
Lauenburgs, das Herangehen an die Grundlagen der Heimat- 
geschichte zu erleichtern". Dieser Zweck hat dem Buch sein be- 
sonderes Gepräge gegeben; und von diesem Gesichtswinkel aus 
gesehen, dürfte es segensreich wirken als eine Quellensammlung, 
die das oft recht entlegene Quellenmaterial in sich vereinigt und 
durch Übersetzung auch dem nicht des Lateinischen Mächtigen zu 
selbsttätiger Benutzung zugänglich gemacht hat. 

Ob aber die Quellen soweit geklärt sind, daß man Lammerts 
drei „Überraschungen, die er bei dieser Arbeit erlebt hat", zu- 
stimmen kann, erscheint doch zweifelhaft. Die erste Überraschung 
war die „klare Erkenntnis, daß das Slawentum in der ältesten 
Geschichte des Landes Lauenburg eine nennenswerte Rolle nicht 
spielt". Uns sind nur Nachrichten von deutscher Seite her über- 
liefert worden, die wie etwa die Angaben über den Iime8 Lsxoniae 
noch keineswegs eindeutig haben erklärt werden können. Lammert 
betont, daß wir nirgends in den Quellen von Auseinander- 
setzungen zwischen Germanen und Slawen um den Besitz Lauen- 
burgs hören. Und doch muß Lauenburg oft Schauplatz solcher 
Kämpfe gewesen sein. Die Angriffe der Wenden auf Stormarn 
oder nach Norden hin gegen das Schwentinefeld oder bis über das 
Danewerk hinaus setzen sie für Lauenburg voraus, wenn dies 
Land damals von Deutschen bewohnt war. Im einzelnen darauf 
einzugehen, ist in einer kurzen Kritik nicht möglich. 

Ähnlich liegt der Fall mit der zweiten Überraschung, daß 
Heinrich dem Löwen zu Unrecht die bisher angenommene Be- 
deutung für Lauenburg zugeschrieben worden sei, daß beim Vor- 
tragen der kirchlichen Organisation nach Osten für Ratzeburg der 
Einfluß „von Magdeburg und der der Askanier, also der staufischen 
Zentralregierung gegenüber dem unentwegten Partikularisten" 
stärker gewesen sei. Die ratzeburgische Geschichtsschreibung wird 
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für die Jahre 1154—1174 vor allem auf den Urkunden des Löwen 
aufbauen müsfen. Aber dies Urkundenmaterial stellt an uns noch 
soviel Fragen, erwähnt sei nur die Sammelurkunde Mecklen- 
burgisches Urkundenbuch 66 vom Jahre 1158, daß hier eingehendste 
diplomatische Sonderuntersuchung aller herzoglichen Urkunden 
als Grundlage unerläßlich erscheint. Helmold wird man, selbst 
wenn gelegentlich einmal die Bewunderung für Heinrich mit seiner 
nüchternen Kritik durchgeht, bewußte Fälschung der Tatsachen nicht 
ohne Beweis zutrauen dürfen; und wenn das Ratzeburger Zehnt- 
lehenregister vom Jahre 1230 in seiner völlig tendenziösen Ein- 
leitung dem Löwen die entscheidende Rolle bei der Gründung und 
Ausstattung des Bistums zuschrieb, so wird man an diesem Urteil 
eines kaum ein Menschenalter nach Heinrichs Tod schreibenden 
Kenners der Ratzeburger Verhältnisse nicht vorübergehen dürfen. 
Nur auf ein Beispiel sei hier kurz eingegangen. Daß Heinrich, 
der so oft jedem, der in seine Kreise trat, mit brutaler Gewalt 
seinen Willen aufzwang, dem Erzbischof Hartwich von Bremen 
oder den Askaniern nennenswerten Einfluß auf die Besetzung des 
Ratzeburger Bistums eingeräumt hätte, erscheint trotz der Gründe, 
die Lammert dasür vorbringt, wenig wahrscheinlich. Die Wahl 
eines Prämonstratensers erklärt sich schon zur Genüge aus dem 
Ruf besonderer Siedlungsfreudigkeit dieses Ordens, wo es galt, 
die noch zu großem Teil von Wenden bewohnte Ratzeburger 
Diözese in eine veluti 8sxonum colonism umzuwandeln. Gerade- 
zu gegen eine Verbindung des ratzeburgischen Prämonstratenser- 
tums mit den Askaniern spricht die Weigerung Jsfrieds, der auf 
Evermod folgte und ebenfalls Prämonstratenser aus der Magde- 
burger Diözese war, nach des Löwen Sturz, dem er doch nur kurze 
Zeit gedient hatte, dem askanischen Herzog Bernhard von Sachsen 
den Lehenseid zu leisten. 

Die dritte Entdeckung war, daß die so oft wiederholte Be- 
hauptung von der Gleichgültigkeit der Kaiser gegenüber den deut- 
schen Aufgaben im Norden und Osten nicht zutrifft. Hier ist dem 
Verfasser Dank zu zollen, daß er für das Lauenburger Land dieser 
z. T. auf politische Tendenzen des 19. Jahrhunderts zurück- 
zuführenden These ein Ende bereitet hat. 

Zum Schluß seien noch ein paar Bemerkungen über kleine 
Versehen gestattet, damit sie in einer späteren Auflage abgestellt 
werden können: Der Sieg auf dem Schwentinefelde wurde von 
den Obotriten über die holsteinischen Sachsen, nicht über 
die Dänen erfochten (S. 23). Die Händler der Stadt Reric waren 
Dänen; die Stadt wurde vom Dänenkönig Gottrik schließlich 
gerade deshalb zerstört, weil Gefahr bestand, daß der West-Ost- 
Handel anstatt über die Schleswiger Landenge über die Linie 
Hamburg—Reric geleitet werden könnte. Deshalb sucht W. Vogel 
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auch den Lageort von Reric mit guten Gründen nicht bei Wismar, 
sondern bei Lübeck (S. 24). Die Ausbreitung der Herrschaft Gott- 
schalks erfolgte 1058, nicht 1158 (Druckfehler S. 57). Burgward 
ist die technische Bezeichnung für die Berwaltungsgebiete der 
wendifchen Staaten, paßt aber nicht für eine sächsische Burg 
Ratzeburg von 1062 (S. 61 ff.). S. 117 muß es heißen: 
„Dotationsurkunde von angeblich 1158", nicht 1558. 

Stettin Wilhelm Biereye 

lfsaN5 Lernköft, Das Prämonstratenser-Domstift Ratze- 
burg im Mittelalter. Lauenburgischer Heimatverlag, 
Ratzeburg i. Lbg. 1932. 75 S. 

Das Ratzeburger Domkapitel unterschied sich von dem der 
beiden Nachbardiözesen Lübeck und Schwerin vor allem dadurch, 
daß es aus Regularkanonikern bestand, die auf die strenge Regel 
des Prämonftratenserordens verpflichtet waren. 

Während in Lübeck schon in der ersten Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts zahlreiche Angehörige der Ratsgeschlechter einen Sitz im 
Kapitel erhielten, fanden in Ratzeburg erst vom Beginn des 
14. Jahrhunderts ab bürgerliche Domherren zu dem sonst fast 
ganz aus Angehörigen des umwohnenden Landadels bestehenden 
Kapitel Zutritt. Im ganzen 13. Jahrhundert begegnen nur zwei 
bürgerliche Domherren: der Lübecker Tidericus de Fago und der 
Wismarer Hinricus de Brandenburg. Es ist wohl kein Zufall, 
daß beide das Amt des Dombaumeisters verwalteten, das gewisse 
technische Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzte, die dem Adel 
damals im allgemeinen fern lagen. Dombaumeifter waren zu 
Ende des 15. Jahrhunderts zwei weitere Angehörige Lübecker 
Familien: 1474 Johann Lockwisch, der 1481—88 als oftici3li8 
maior die Kasse des Kapitels verwaltete, und 1484—88 Albert 
Make, der 1488—1504 das Priorat inne hatte. 

Nach Tidericus de Fago sind erst wieder 1322 Lübecker 
Bürgersöhne, die im allgemeinen einen Sitz im Kapitel ihrer 
Vaterstadt vorziehen mochten, als Ratzeburger Domherren nach- 
weisbar, und nun gleich 3 auf einmal. In den 70er Jahren des 
14. Jahrhunderts begegnen uns 5, um 1400 3 und in den 80er 
Jahren des 15. Jahrhunderts 4 Lübecker gleichzeitig als Mit- 
glieder des Domkapitels. Von 1323 bis 1504 stellte die Stadt 
fast 18 °X, der Ratzeburger Domherren, darunter den Bischof 
Johannes Crempe (1419—31), die Pröpste Gottfried van der 
Brügge (1373—75) und Johann Robele (1395—1401), die 
Prioren, die den Dekanen des lübeckischen Domkapitels entsprachen, 
Johann van der Brügge (1355—75) und den hochgelehrten Albert 
Make (1488—1504) und 1357 den Thesaurar Petrus deSztymitze, 
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dem die Obhut über den Kirchenschatz anvertraut war. Von 
41 mit Familiennamen nachweisbaren Vikaren gehörten 7, also 
17 °/y, Lübecker Bürgerfamilien an. Sie erscheinen in größerer 
Anzahl ungefähr zu denselben Zeiten, wo auch unter den Dom- 
herren die Lübecker stärker vertreten waren. 

überraschend ist das bildungsgeschichtliche Ergebnis, zu dem 
Bernhöft aus mühevoller Durchforschung der Matrikeln der mittel- 
alterlichen Universitäten gelangt ist. Weitaus der größte Teil der 
ratzeburgischen Domherren und auch der Vikare nach 1420 hat 
akademische Bildung genossen. Für die Ratzeburger Kirche trifft 
danach der oft wiederholte Vorwurf nicht zu, daß sie durch geistige 
Untüchtigkeit ihrer Träger zu Fall gebracht worden sei. Von den 
aus Lübeck stammenden Ratzeburger Geistlichen haben 8 an 
Universitäten studiert: Nikolaus Quitzow 1428 in Erfurt, 6 im 
benachbarten Rostock; Albert Make hat 1460 und 63 in Rostock, 
1480 in Erfurt, 1482 und 83 in Bologna, wo er es zum ckoctor 
ckecretorum gebracht hat, dem Studium obgelegen. Im all- 
gemeinen wandten sie sich dem Studium der freien Künste und 
des Rechts zu. Bis zur Theologie hat es von den Lübeckern im 
Ratzeburger Kapitel nur Albert Make gebracht. Vielleicht liegt 
in dieser Wahl der Fakultät auch der Grund für die Verwelt- 
lichung der spätmittelalterlichen Geistlichkeit. 

In klarer Gliederung des Stoffs werden die Domherren im 
allgemeinen, die Organisation des Domkapitels, die Stellung des 
Domkapitels in der Diözese, die Laienbrüder und die niedere 
Domgeistlichkeit behandelt; in knapper und doch recht anschaulicher 
Form legt Bernhöft die reichlich durch Anmerkungen belegten Er- 
gebnisse seiner fleißigen Forschungsarbeit vor. Ein wertvoller 
Anhang gibt die Listen der mit Familiennamen nachweisbaren 
und der studierenden Domherren und Vikare und der für sie 
bestimmten Meßpfründen. So ist dies Büchlein als ein recht 
wertvoller Beitrag zur Geschichte des Ratzeburger Landes zu 
begrüßen. 

Stettin Wilhelm Biereye 

Die Kesormation in Lauenburg. Zweiter Teil. Ratzeburg 1933. 
Lauenburgischer Heimatverlag. 57 Seiten. 

Die „Beiträge zur Kirchengeschichte Lauenburgs", die im 
Jahre 1931 zwei Arbeiten unter dem gleichen Titel wie das hier 
zu besprechende Heft brachten, sind mit einem Eingangswort 
des Landessuperintendenten O. Lange im Jahre 1933 aufs neue 
erschienen; sie enthalten diesmal eine ganze Reihe von zum Teil 
nur kurzen, aber auf offensichtlich gründlicher archivalischer Vor- 
arbeit aufgebauten Einzelbeiträgen. Wenn wir auf eine Fort- 
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setzung dieser Veröffentlichungen hoffen dürfen, so wäre es sehr 
erwünscht, wenn weiterhin bei der Fülle von z. T. neuen Einzel- 
nachrichten, die geboten werden, nicht auf die Quellennachweise 
verzichtet würde. Auch wäre es bedauerlich, wenn das alpha- 
betische Register, das wir bei der ersten Lieferung mit Dank 
begrüßten, auf die Dauer fortbleiben würde. 

In dem ersten Beitrag des vorliegenden Heftes behandelt 
Pastor Fischer-Hübner Johann Gekus, den lauenburgischen 
Reformationskanzler. Mit Martin Luther war er 1601 in Erfurt 
immatrikuliert worden. Im dortigen Humanistenkreis war seine 
geistige Heimat. 1520 erscheint er zuerst in Lauenburg, 1523, zu 
einer Zeit, als Lübeck bereits einen tumultösen Ketzerprozeß 
hinter sich hatte, bemüht sich der Kanzler für Herzog Magnus 
beim Augustinerprior Theodor Bodecker in Kuddewörde um eine 
niederdeutsche Bibel. Pfingsten 1624 geht aus der Kanzlei zu 
Lauenburg ein Bittschreiben an Martin Luther um einen ge- 
lehrten Theologen, der der niedersächsischen Sprache mächtig ist. 
Lauenburg erlebt eine Reformation von oben, bei der — wohl 
aus politischen Gründen — auf eine wirkliche Kirchenordnung 
verzichtet wurde (S. 10). Es ist nicht uninteressant, daß die 
Amtseinführungsformel für einen lutherischen Prediger in 
Lauenburg ganz ähnlichen Wortlaut hat, wie umgekehrt in Lübeck 
die Formeln, unter denen der altkirchlich gesonnene Rat die 
Anstellung ihm genehmer Prädikanten zusagt: „daß er die gött- 
lichen Amte daselbst christlich erweise vollbringen und das Wort 
Gottes luther und reyne ane alle falsche Jnfurhunge verkündige" 
(S. 7). Es kam eben sehr darauf an, was unter dem Wort Gottes 
und der falschen Einführung verstanden wurde! Die Dürftigkeit 
der Quellen bringt es mit sich, daß das Bild, das Fischer-Hübner 
von Gekus entwirft, fragmentarisch bleibt^). Der Herzog hielt 
seinem Kanzler den Kontrakt nicht, dieser ging nach Lübeck, 
kündigte hier 1541 seine Stellung und überreichte 1542 dem Rat 
eine Klageschrift wegen Undankes seines früheren Landesherrn 
(S. 11). Der weitere Lebensgang liegt im Dunklen. Wenn auf 
Seite 12 die Nachfahren des Kanzlers in der seit 1608 in den 
Adelsstand erhobenen Familie von Goechhausen festgestellt 
werden, so wäre es nicht uninteressant gewesen, auch ein Wort 
darüber zu hören, ob nicht auch der bekannteste Träger dieses 
Namens, das Hofftäulein von Goechhausen in Weimar, dem 
wir die Erhaltung von Goethes Urfaust verdanken, in diese Reihe 
gehört. 

Im krexistrum epi8t. csp. 1.ud. (Oldenburger Landesarchiv) kommt 
Gekus mehrfach mit Briefen des Kapitels an ihn, in denen um feine Für- 
fprache betr. Zahlung fälliger Renten für geistliche Lehen gebeten wird, vor. 
Er ist dem Kapitel tatfächlich zu willen gewefen. 
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In einer zweiten Studie behandelt Pastor Fischer-Hübner 
die erste Generalkirchenvisitation in Lauenburg (1564. Es wird 
deutlich, wie schwer und ungleichmäßig sich die nicht vom Volk 
geforderte, sondern von oben her betriebene und oft aus politischen 
Gründen getarnte Reformation in dem an Städten armen 
Ländchen durchsetzte^). Seite 17 f. bringen ganz neue Nachrichten 
über einen ersten mißlungenen Versuch zur Generalkirchen- 
visitation, durch dessen Ausgang sich aber der Herzog (Franz I., 
der Nachfolger des Reformationsherzogs Magnus) nicht ab- 
schrecken ließ, das Werk wirklich durchzuführen. Die Protokolle 
der Visitation, die Burmester in feinen Beiträgen zur Kirchen- 
geschichte Lauenburgs vor hundert Jahren noch, wenn auch nur 
in Bruchstücken, benutzen konnte, find leider verschollen, so daß 
sich Fischer-Hübner mit feiner Darstellung hier im wesentlichen 
auf Burmester stützen mußte. 

Seite 25 ff. bringen als weiteren Beitrag eine Liste der ersten 
lutherischen Pastoren des Herzogtums, gleichfalls aus der fleißigen 
Feder Fischer-Hübners. Hierzu gestatte ich mir einige Ergän- 
zungen: In Mölln war 1532 ein Kaplan Johannes Oesbarch 
tätig, dem wir ein Zeugnis über den ihm persönlich bekannten 
Jrrlehrer Johann von Kämpen verdanken. Die von Fischer- 
Hübner für 1537 genannten Möllner Vikare haben wohl nur noch 
das geistliche Lehen besessen, aber ihr Amt nicht mehr ausgeübt. 
Zu dem unter Krummesse genannten Hinrik Hasfendenk bemerke 
ich, daß dieser schon um 1530 als Inhaber der 11. Vikarie an 
St. Petri in Lübeck und „kerkher to Krummesse" erwähnt wird. 
Daß er vor 1544 schon Kaplan am Dom gewesen sei, kann ich nicht 
feststellen. Nach v. Melle, 3. Auflage, S. 241, wurde er erst 1548 
Prediger am Dom und starb 1569, Februar 4. Danach ist er mit 
Henricus Pauli nicht identisch. Albert Eggerdes in Groß-Grönau 
war gleichzeitig Inhaber der 60. Vikarie am Dom zu Lübeck. 
Unter Sterley fehlt Pastor Breitenherd, ein geborener Thüringer, 
der, aus seiner Gemeinde vertrieben, in St. Marien zu Lübeck 
eine 1611 veröffentlichte Predigt hielt (Lübecker Stadtbibliothek, 
Lubec. 4°, 6946). Der unter Sandesneben genannte Marquard 
Salige erscheint später als Inhaber der Andreaskirche zu Schlutup. 
Bei Stapel könnte die Angabe: „Archidiakonus Hinrik Bucholt, 
nachmals Bischof von Lübeck" (man sollte übrigens aus Gründen 
der Sprachsauberkeit entweder Bucholz oder Bockholt schreiben) 
irreführend wirken. Hinrik Bockholt wird gewiß nie in Stapel 
residiert haben, denn er war, ehe er Bischof wurde, Lübecker 
Propst und wird das Amt in Stapel, wie zahlreiche andere Ämter, 
die er noch besaß (z. B. das Dekanat in Hildesheim), nur als 
Einnahmequelle betrachtet haben. 

') In den Lübecker Kapitelsdörfern war es anscheinend ähnlich. 
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Kurt Feilcke, Pastor in Hannover, berichtet auf Seite 28 
bis 52 über die lauenburgische Kirchenvisitation von 1581/82, 
die uns Lübecker deswegen besonders interessiert, weil sie von 
dem Lübecker Superintendenten Andreas Puchenius durchgeführt 
wurde und weil sie der Anlaß zu der von ihm verfaßten Lauen- 
burgischen Kirchenordnung von 1585 war. Feilckes Arbeit gibt 
ein sehr lehrreiches Bild der kirchlichen Zustände rund dreißig 
Jahre nach der ersten Visitation. Hier finden sich auch viele 
kulturgeschichtlich interessante Angaben. Ich nenne, um einen 
Begriff von der Reichhaltigkeit des Inhalts zu geben, nur einige 
llberschriften: Patronate, Kirchen und Kapellen, Meßgewänder 
und Altargerät, Kirchhöfe, die Kirchgeschworenen, Vermögens- 
verwaltung und Kassenwesen. Viel Kirchengut war in der Zeit 
fehlender Kirchenordnung verschleudert worden, sowohl an 
Ländereien (S. 35) wie an Gebäuden (S. 40). Anderseits hatte 
sich, gerade was das Kirchengerät betrifft, ganz ähnlich wie in 
Lübeck, noch vieles aus der katholischen Zeit erhalten: Monstranzen, 
Heiligtumshäuslein, Weihrauchfässer, Handfässer, Weihkessel, 
Marienröcke usw. Auffallend ist in dem ausführlichen Abschnitt 
über die Pastoren die Mitteilung, daß zur Zeit der Visitation kein 
Pastor geborener Lauenburger war. „Drei stammten aus Meck- 
lenburg, je einer aus Lübeck und Holstein, vier aus der PriegniH, 
sieben aus Lüneburg und Hannover, zwei vom Rhein, der Heimat 
Barings, und zwei aus Westsalen, die Pastoren des letzten Drittels 
größtenteils aus Mitteldeutschland." Man kann sich vorstellen, 
wie sehr diese mangelnde Bodenständigkeit in einem so aus- 
gesprochenen ländlichen Gebiet mit plattdeutscher Sprache der 
seelischen Einbürgerung des reformatorischen Christentums hinder- 
lich sein mußte. Die theologischen Kenntnisse wie die sittliche 
Haltung der Pastoren ist noch immer nicht durchgängig auf der 
Höhe, die die Visitatoren fordern müssen. Einer der Pastoren 
wird abgesetzt. Die finanzielle Lage des Pfarrerstandes ist im 
ganzen gedrückt. Das wirkt sich auch amtlich aus. Die Bibliotheken 
der Pfarrer sind mehr als bescheiden. Vier besitzen die Bibel nur 
in lateinischer Sprache. Selbst der Superintendent Baring hat 
keine große Büchersammlung! Wieviel mehr konnten sich auf 
diesem Gebiet die katholischen Pfründenherren leisten, wie jener 
Lüneburger Propst Magister Johannes Koeler, der Bruder des 
Lübecker Ratsherrn Hinrich Koeler, der eine wahrhaft fürstliche 
Bibliothek hinterließ, die die verschiedensten Wissensgebiete um- 
faßte und auch die Werke der lutherischen Gegner enthielt. Außer 
über die Pastoren weiß Feilcke auch über die Küster allerlei 
Wissenswertes und kulturgeschichtlich Interessantes zu berichten; 
dagegen kann er über die Organisten nur wenig sagen. Ver- 
mutlich haben 1581 nur Lauenburg und Ratzeburg Orgeln und 
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Organisten gehabt; die Kirche in Stapel scheint ihre Orgel kurz 
vor 1590 bekommen zu haben. Der Ratzeburger Organist mußte, 
wenn der Herzog es wünschte, „in Freudenzeiten mit dem In- 
strument oder Symphonei aufwarten", ebenso mußte der Lauen- 
burger Organist auf Wunsch auf dem Schloß musizieren. 

Die letzten Seiten des dankenswerten Heftes bringen Er- 
gänzungen zum ersten Teil der Reformationsgeschichte und eine 
Übersicht über das benutzte Schrifttum in beiden Teilen, die zeigt, 
mit welcher Umsicht Fischer-Hübner die für sein Forschungsgebiet 
in Frage kommenden Archive persönlich aufgesucht hat (Reichs- 
archiv Kopenhagen, Staatsarchiv Kiel, Staatsarchiv Hannover, 
Staatsarchive in Schwerin, Neustrelitz, Berlin, Ratsarchiv Lüne- 
burg, Staatsarchiv Lübeck, Landeshauptarchiv Wolfenbüttel). 

Jannasch 

DieLkronlken der deutsrken Ltädte vom I4.di5 in5 lö.Dakrkundert. 
36. Land: Lüneburg. Herausgegeben durch die Historische 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen- 
schaften. Stuttgart (Friedrich Andreas Perthes) 1931. 
XXVI und 548 Seiten 8°. 

Die in dem vorliegenden stattlichen Bande gebotene Ausgabe 
und Bearbeitung der Lüneburger Chroniken durch Wilhelm 
Rein ecke läßt Blatt für Blatt die sichere Hand des durch die 
langjährige Neuordnung und Verwaltung des Lüneburger Stadt- 
archivs mit der heimischen Geschichte innig vertrauten und ver- 
wachsenen Historikers erkennen. 

Die mustergültige Leistung bringt die Kritik zum Schweigen 
und läßt ihr lediglich die bescheidene Aufgabe der Berichterstattung 
übrig. 

Eine allgemeine Einleitung charakterisiert in anschaulicher 
Kürze die Lüneburger Chronistik einschließlich ihrer späteren 
Vertreter, deren Reihe ganz neuerdings der Bearbeiter selbst 
mit seiner Geschichte der Stadt Lüneburg beschließt und überragt. 

Der erste Hauptabschnitt der Ausgabe enthält die dem ältesten 
Lüneburger Stadtbuch, dem Oon3tu8 burZ;en8ium, entnommene 
Chronik des Ratsnotars (1355—1378) Nikolaus Floreke über den 
Zeitraum von 1369 bis 1374, „die Heldenperiode der Stadt- 
geschichte", wie ihn der Herausgeber benennt. Die rein objektive 
Darstellung beginnt mit dem Ableben des der Stadt wohlgeneigten 
Herzogs Wilhelm, das den Erbfolgekrieg zwischen seinem Braun- 
schweiger Neffen, dem vom alternden Fürsten zum Mitregenten 
herangezogenen Herzog Magnus, und Wilhelms Enkel, dem von 
Kaiser Karl IV. begünstigten Herzog Albrecht von Sachsen- 
Wittenberg, entfacht; sie schildert das Zerwürfnis der Stadt mit 
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Herzog Magnus sowie ihre sieghafte Behauptung ihm gegenüber, 
der in diesen Kämpfen Land und Leben verliert, und findet ihren 
versöhnenden Abschluß in der Vermählung Herzog Albrechts 
mit Magnus' Witwe Katharina. Aus der von Floreke ganz knapp 
berichteten Überrumpelung der landesherrlichen Feste auf dem 
Kalkberg durch die Lüneburger am 1. Februar 1371 liegt ferner 
die nur beiläufig wiedergegebene kurze Schilderung einer Episode 
durch einen Augenzeugen in jüngerer ungelenker lateinischer 
Übersetzung vor. Ausführlicher ist die Erinnerung an einen anderen 
dramatischen Vorgang aus jenen Kämpfen, den mißlungenen 
Überfall Lüneburgs durch die Herzoglichen in der Ursulanacht 
desselben Jahres, wachgehalten: einmal in einem 16 fünfzeilige 
Strophen umfassenden „gedichte van der instiginge der stadt 
Luneborch", dessen Verfasser „eyn frisscher knape" des Namens 
Kempensen, jedenfalls ein im Solde Lüneburgs stehender Mit- 
streiter, ist, und sodann in einem frühestens 1409 niedergeschriebenen 
urkundlichen Bericht von der Hand des Ratsnotars (1399—1411/12) 
Hinrich Kule mit einer Aufzählung der bei der Abwehr des Über- 
falles städtischerseits Gefallenen. Als weiterer Anhang zu Florekes 
Chronik ist Hermann Körners lebendiger niederdeutscher Bericht 
über die Lüneburger Ereignisse der Jahre 1370 bis 1372 aus der 
hannöverschen Handschrift seines Werkes aufgenommen; er zeigt 
teilweise schon legendarische Überwucherungen, hat aber in den 
Schilderungen der Einnahme der landesherrlichen Burg und der 
Vorgänge in der Ursulanacht eine Fülle von Einzelheiten bewahrt, 
wie sie nach Reineckes berechtigtem Urteil „nur in Lüneburg 
selber auf Grund genauester Orts- und Personenkenntnis bekannt 
sein und festgehalten werden konnten." 

Eine umfassendere Darstellung des Lüneburger Erbfolge- 
krieges von 1369 bis 1388 und der sich anschließenden Begeben- 
heiten hat ein ungenannter Verfasser eigener Angabe zufolge im 
Jahre 1414 ute waraftigen breven, olden chroniken und enkeden 
schriften to hope focht und bis 1421 fortgesetzt. Eine Lüneburger 
Foliohandschrift von etwa 1587 legt diese Chronik einem 1338 
geborenen Herrn Dirick Bromes bei. Das wird insofern seine 
Berechtigung haben, als in der aus Lüneburg stammenden 
Kopenhagener Handschrist dieses Werkes, die dem Abdruck zu- 
grunde gelegt ist, zwischen der Einleitung und der sonst überlieferten 
Fassung der Chronik ein den Erbfolgekrieg und die Ereignisse der 
neunziger Jahre behandelnder Abschnitt eingeschoben ist, der von 
einem das Gebahren des Herzogs Magnus und seiner Söhne mit 
aller Schärfe verurteilenden Lüneburger Ratsmann geschrieben 
ist, wahrscheinlich also aus der Feder des Herrn Dirick Bromes 
stammt, der von 1370 bis 1400 Mitglied des Rates war. Auch 
der vermutlich dem geistlichen Stande angehörende Chronist von 
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1414, dessen Werk bis auf die Zeit des Herzogs Widukind zurück- 
greift, war Anhänger der Sachsen-Lüneburgschen Partei, zeichnet 
sich aber im Gegensatz zu dem älteren Berichterstatter durch ein 
sehr maßvolles Urteil aus; da er in nahen Beziehungen zum Rate 
und zur Ratskanzlei gestanden haben muß, ist die Autorschaft 
vielleicht dem Ratsnotar Hinrik Gartze zuzuschreiben, der a^ 
solcher zuerst im Frühjahr 1415 genannt wird und bis nahezu 
1427 im Amte war. Auch diesem Werk sind die für Lüneburg 
bedeutsamen Stellen der niederdeutschen Korner-Chronik bei- 
gegeben sowie außerdem eine Reihe spärlicher chronikalischer 
Angaben, die ein Essigbrauer Hans Brunswik der hannöverschen 
Handschrist der vorerwähnten Lüneburger Chronik angefügt hat. 

Der dritte Abschnitt gibt nach der vom Bearbeiter wieder 
aufgefundenen Urschrift die Chronik des Bürgermeisters Hinrik 
Lange wieder. Ratsherr seit 1431, Sodmeister 1434—1438, 
dann Ratskämmerer und aus diesem Amte 1448 zum Bürger- 
meister berufen, wurde er, als die mit der Stadt verfeindeten 
sülzbegüterten Prälaten zu Rom den Bann über den Rat erwirkt 
hatten, im Jahre 1454 von der aufrührerischen Bürgerschaft 
genötigt, mit seinen Amtsgenossen den Ratsstuhl zu räumen und 
über ein Jahr lang in seinem Hause Einlager zu halten. Während 
dieser unfteiwilligen Muße hat er im Sommer 1455 begonnen, 
seine Lebenserinnerungen über die Ursachen und den Verlauf 
des sog. Prälatenkrieges und die damit zusammenhängenden 
eigenen Bedrängnisse aufzuzeichnen, nicht, wie er einleitend 
hervorhebt, aus gehässiger Absicht gegen irgendwen, sondern 
als objektiver Berichterstatter (dat . . . hebbe ik geschreven, also 
dat ghescheen is); das Werk bricht ab mit der Aushebung seines 
Hausarrestes am 24. Januar 1456. — Hinrik Lange ist auch der 
Verfasser zweier unlängst vom Herausgeber aufgefundener 
Denkschriften aus dem Herbst 1461. Die eine, welche die vom 
Rate seit dem Tode Herzog Wilhelms notgedrungenerweise ge- 
trosfenen kostspieligen Maßnahmen rechtfertigt, hat er kurz vor 
der endgültigen Verständigung mit dem Lübecker Domkapitel 
an den ihm nahestehenden dortigen Domherrn Johann von 
Minden gerichtet, um den Bischof von Lübeck und das Kapitel 
über den wahren Stand der Dinge aufzuklären; die andere, eine 
Ergänzung dieser Darlegungen, ist vom Verfasser selbst dem 
Bischof und den Bevollmächtigten des Domkapitels auf einer 
Tagfahrt zu Mölln am 9. November 1461 überreicht. Weitere 
Anhänge zu Langes Denkwürdigkeiten bilden ein Auszug aus 
dessen Rechnungsbuch von 1457 bis 1466 mit zahlreichen Streif- 
lichtern auf das verwickelte diplomatische Getriebe zur Beilegung 
des Prälatenkrieges sowie die Abrechnung des schon als nach- 
maliger Lübecker Domherr eben genannten Lüneburger Stadt- 
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schreibers Johann von Minden über den Ende 1431 von den 
sülzbegüterten Prälaten zur Deckung der städtischen Schulden 
bewilligten vierten Pfennig über die nächsten zwölf Jahre. 

Die Chronik Hinriks Lange und seine beiden Denkschriften 
sind im Jahre 1476 von einem mit den Lüneburger Verhältnissen 
Wohlvertrauten unbekannten Verfasser, vielleicht einem Barde- 
wiker Domherrn, in vielfach wörtlicher Übernahme zusammen- 
geschweißt zu einer bislang überschätzten weiteren Darstellung 
des Prälatenkrieges, die mit dem Tode des eingekerkerten Bürger- 
meisters Johann Springintgut am 15. Juli 1455 abschließt; als 
von diesen Vorlagen unabhängige Bestandteile sind ihr außer 
mancherlei kürzeren und längeren Zusätzen die beiden Abrech- 
nungen eigen, die der abgesetzte Rat im Dezember 1454 seinen 
Widersachern erstatten mußte. Das in späteren Abschriften 
weitverbreitete, im Zusammenhange jedoch bisher unveröffent- 
lichte Werk ist nach der im Lüneburger Stadtarchiv erhaltenen 
Urschrift abgedruckt. 

Auch ein Neffe des Bürgermeisters Johann Springintgut, 
Dietrich Döring, der 1456, im Jahre der Wiedereinsetzung des 
alten Rates, Sülfmeister wurde und 1463 bis 1498 dem Rate 
angehörte, hat seine eingehende Kenntnis der Zeitereignisse in 
einer kurzen Geschichte des Prälatenkrieges niedergelegt, die bis 
zu dem Abschluß der Konkordie vom 1. August 1457 und der 
Aburteilung der neuen Machthaber reicht. Ihr erstmaliger Abdruck 
durch den Bearbeiter geht, da das Original nicht erhalten ist, 
auf eine Handschrift der Lüneburger Ratsbücherei zurück. Dem- 
selben Sammelbande entstammen zwei ebenfalls bisher unbe- 
kannte Bruchstücke ähnlicher Werke unbestimmter Autoren: das 
umfangreichere schildert die Wiedereinsetzung des alten Rates 
und die damit zusammenhängenden Vorgänge aus der Zeitspanne 
von Mitte November bis Mitte Dezember 1456, das andere gibt 
eine knappe Übersicht über die Lüneburger Begebenheiten von 
1456 bis 1459. Es folgen ein dem Memorialbuch entnommener 
kurzer Bericht zum Jahre 1467 über eine Verständigung des 
Rates mit einem Ausschuß der Bürgerschaft wegen Bereitstellung 
weiterer Mittel zur Tilgung der Schuldenlast, ferner die Angaben 
der Lübecker Ratschronik über die letzte Periode des Prälaten- 
krieges von 1457 bis 1472 sowie drei Lieder aus den bewegten 
Jahren 1454 bis 1456. 

Der „Allerlei" überschriebene sechste und letzte Abschnitt des 
Buches bietet ein buntes Gemenge geschichtlicher Beiträge aus 
dem 14. bis 16. Jahrhundert. Den Reigen eröffnen der einem 
um 1390 angelegten Kopialbuch des Stadtarchivs entnommene 
lateinische Bericht über das Ableben und die Nachfolge des 1385 
bei der Belagerung der Raubburg Ricklingen durch ein Wurf- 
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geschoß tödlich verletzten Herzogs Albrecht von Sachsen-Lüneburg, 
die Aufzeichnung eines Ratsbuches über ein 1401 auf Betreiben der 
Gemeinde erlassenes Verbot fremden Bieres und dessen alsbaldige 
Wiederzulassung, sowie die auf Lüneburg bezüglichen Nachrichten 
der niederdeutschen Korner-Chronik aus dem Zeitraum von 1387 
bis 1430, soweit dieses Werk nicht schon für den Erbfolgekrieg 
herangezogen war. Einen literarischen Niederschlag des im Jahre 
1470 von Herzog von Lüneburg mit Beihilfe des Rates unter- 
nommenen kurzlebigen Versuches, dem Michaeliskloster die 
Bursfelder Reformation aufzunötigen, bildet ein im Stadtarchiv 
erhaltenes Schmähgedicht gegen den neueingesetzten Prior Anton 
Grimoldi und seine fünf Reformmönche. Weiterhin wird die einem 
Ratsdenkelbuch einverleibte Schilderung der Huldigungsfeier 
mitgeteilt, die der Rat am 6. Februar 1520 seinem Landsherrn 
Herzog Heinrich dem Mittleren bereitete. Einem Verwaltungs- 
buch der Barmeister, eines Ausschusses der Sülfmeister, ent- 
stammen ein Bericht über ihre Irrung mit dem Propste zu 
St. Johannis wegen Zulassung eines neuen Kirchherren an der 
zur Sülze gehörigen Lambertikirche im Jahre 1522 nebst Nach- 
richten über die letztere, die Erzählung von einem mißglückten 
Vorstoß bürgerschaftlicher Kreise gegen wirtschaftliche Vorrechte 
der Sülfmeister im Jahre 1531 sowie Nachrichten zur Geschichte 
der Sülze aus dem Zeitraum von 1484 bis 1547. — Die letzten 
vier Unterabschnitte betreffen die Reformationsbewegung. Das 
wertvollste Stück ist die ansprechende Darstellung der Einführung 
der Reformation in Lüneburg (1529—1532) von einem nicht 
genannten Anhänger der neuen Lehre; sie ist nach einer aus 
Lüneburg in die hannöversche Provinzialbibliothek gelangten 
niederdeutschen Handschrift des ausgehenden 16. Jahrhunderts 
wiedergegeben, nachdem sie bereits vom Braunschweiger Pastor 
I. G. Bertram in seinem 1719 erschienenen Buche „Das Evan- 
gelische Lüneburg" usw. aus unbekannter Vorlage in ungewandter 
hochdeutMer Übertragung fast wörtlich ausgeschrieben war. In 
nahem sachlichen Zusammenhang zu dieser Chronik stehen zwei 
Volkslieder des Jahres 1530 mit scharfen Ausfällen gegen die 
kirchlichen Neuerer, während ein 1543 von einem stellungslosen 
Tonnenmachergesellen im Klostenkrug zu Lüne erdachtes Lied 
angebliche Mißstände in der städtischen Verwaltung geißelt. 
Wieder abgedruckt ist sodann ein 1881 von Eduard Bodemann 
aus unbekannter Quelle veröffentlichter Bericht des Barmeisters 
und späteren Ratsherrn Johann Döring über seine Bemühungen 
zur Stillung eines Aufruhrs der Sülzknechte im Jahre 1533 
wegen der von den evangelischen Prädikanten versuchten Auf- 
hebung ihrer geistlichen Brüderschaft, der St.-Hulpes-Gilde. 
Den Abschluß bildet ein die Reformationsjahre 1527 bis 1533 
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behandelnder Auszug aus der neuerdings aufgefundenen, mit 
dem Jochre 1538 unvermittelt abbrechenden Urfchrift einer in 
mehreren Abschriften bis 1674 reichenden Chronik, die der Lüne- 
burger Brauerältermann und Bürgerworthalter Jürgen Hammen- 
stede zu eigener und seiner Söhne „lust und gedechtnus" nach 
dem Jahre 1570 niedergeschrieben hat. 

Dem Text sind ein Orts- und Personenverzeichnis, ein Sach- 
verzeichnis und ein Glossar beigegeben; das letztere könnte um 
einige Erklärungen reicher sein, z. B. vermisse ich in ihm das 
Wort „benekenbruwer" (S. 211). 

Druck und Papier ehren den Verlag. Daß in einem so um- 
fangreichen Bande Druckfehler nicht ganz zu vermeiden sind, 
ist mir aus gleichartiger Betätigung nur zu wohl bekannt; die 
unstimmige Angabe (S. 151) freilich, daß Hinrik Lange „min- 
destens zwölf Jahre lang, von 1439 bis 1447", das Amt eines 
Ratskämmerers verwaltet habe, wird nicht auf Rechnung des 
Setzers gehen, da die Jahreszahlen richtig sind. 

Friedrich Bruns 

Werner öpieh, Die Gildearchive im Stadtarchiv Braun- 
schweig. Mit einem Anhang: Die Sammlung von Geburts- 
briefen, Lehrbriefen, Kundschaften, Meisterbriefen und ähn- 
lichen Dokumenten im Stadtarchiv Braunschweig. — 
Leipzig, Degener L Co., 1933. VI, 130 S. 4°. 

Die von W. Spieß bearbeiteten „Gildearchive im Stadt- 
archiv Braunschweig" bilden den ersten Band des Gesamt- 
innungsinventars für Ostfalen, in welchem die ostfälische farnilien- 
kundliche Kommission die „gesamten Akten und Sachen, die mrt 
den Innungen zusammenhängen", verzeichnen will. Weiter wird 
eine Bibliographie des Schrifttums über die Innungen und eine 
ganz kurze Geschichte des Jnnungswesens und der einzelnen 
Innungen geplant. 

Die vorliegende, mit großem Fleiß hergestellte Arbert ver- 
zeichnet 617 Nummern von Gilde-Akten und Protokollen, welche 
im Braunschweiger Stadtarchiv aufbewahrt werden. Dazu kommt 
ein Anhang mit Geburtsbriefen, Lehrbriefen, Kundschaften, 
Meisterbriefen und ähnlichen Dokumenten. Ein Personenregrster 
und ein Handwerksregister schließen die Veröffentlichung ab. 

Die Gildebücher gehen z. T. bis in das 14. und 15. Jahr- 
hundert zurück. Dem Zweck des Gesamt-Jnnungs-Jnventars 
Rechnung tragend, gibt Spieß Auszüge aus den im Jnnungsbesitz 
erhaltenen Personalurkunden in Auszügen. Bei den Gold- 
schmieden sind Geburtsbriefe von 1535, 1558, 1563 und 1564 er- 
halten, Kundschaften von 1561, 1571 und 1579, ein Lehrbrief von 
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1579. Die Geburtsbriefe der Färber beginnen 1649, der Kupfer- 
schmiede 1650, der Gerber 1641. Im Anhang sind die ältesten 
Geburtsbriefe von 1465, 1543, 1548, 1567 usw. Die Herkunft 
ist in den meisten Fällen aus Braunfchweig oder der Umgebung, 
jedoch kommen in einzelnen Vertretern alle Gaue des deutschen 
Vaterlandes vor, ganz überwiegend natürlich Norddeutschland. 

Hadersleben Thomas Otto Achelis 

wllkelm Lteuernagel, Die Geschichte der Bremischen 
Konsumtionssteuer und ihre Stellung im Rahmen 
des bremischen Steuersystems („Veröffentlichungen 
aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen", 
Heft 2) 

Die Untersuchung gibt eine anschauliche Darstellung der 
Entwicklung der bremischen „Konsumtionssteuer" von ihrer im 
Jahre 1625 ersolgten Einführung bis zur Überleitung in die 
„Verbrauchssteuer" aus Anlaß des im Jahre 1888 erfolgten An- 
schlusses Bremens an das deutsche Zollgebiet. Die Steuer wurde 
eingeführt als Zwecksteuer zur Deckung der Kosten des zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts ins Leben gerufenen stehenden Stadt- 
militärs, die bis zum Jahre 1811, in dem Stadtmilitär und 
„Konsumtionskammer", die Verwaltungsbehörde für die Konsum- 
tionssteuer, aufgelöst wurden, von der Konsumtionskammer zu 
bestreiten waren. In der Zeit vom 31. August 1811 bis zum Ende 
der Franzosenzeit wurde an Stelle der Konsumtionsabgabe das 
„Octroi" erhoben, das sich von der Konsumtionsabgabe haupt- 
sächlich durch seine Erhebungstechnik unterschied. Die Konsum- 
tionsabgabe wurde nämlich bis dahin im wesentlichen zentral 
im Büro der Konsumtionskammer auf Grund der Angaben der 
zur Zahlung verpflichteten Handel- und Gewerbetreibenden 
erhoben, während das Octroi im ganzen als Torsteuer dezen- 
tralisiert erhoben wurde. Diese Erhebungsform wurde auch nach 
der Wiedereinführung der Konsumtionssteuer für diese beibehalten. 

Der- bis 1811 erhobenen Steuer unterlagen insbesondere 
wichtige Nahrungsmittel, nämlich „Mahlwerk" (d. g. Getreide 
und die daraus gewonnenen Erzeugnisse) und Schlachtvieh und 
Fleisch. Von 1628 bis 1638 waren auch Butter und Fische steuer- 
pflichtig. Seit 1735 finden sich Einnahmen aus Honig- und 
Zuckerwasser. Zucker selbst wurde eine Zeitlang als Kramware 
besteuert. Die Konsumtionsordnung von 1625 legte nämlich auch 
auf sog. „Kramerey" wie Seide, Samt, Zucker und Spezerei 
eine Abgabe. Auch die Gewandschneider sollten diese Abgaben 
bezahlen. Im Anfang des 18. Jahrhunderts bestand sie nicht mehr. 
Salz wurde von 1628 bis 1638 besteuert. 1695 wurde eine Kon- 

Ztschr. d. B. s. L. G. XXVII, L 24 
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sumtionsabgabe von Tee, Kaffee und Schokolade festgefetzt. 
Tabak war von 1695 bis 1796 steuerpflichtig. Dabei wurde in 
Bremen „fabrizierter" niedriger besteuert als auswärts bereits 
fertiggestellter Tabak. Wein, Bier, Branntwein waren feit 1626 
der Steuer unterworfen. Die Konfumtionsordnung von 1628 
brachte die Steuer ftlr Feuerung (Holz und Torf); Teer und 
Tran unterlagen der Steuer von 1628 bis 1638. Heu und Stroh 
wurden von 1628 ab besteuert. 

Von finanziell stärkster Bedeutung war die Besteuerung 
des Mahlwerks, auf dieses entfielen 1710 66 v. H., 1810 37 v. H. 
des Gesamtertrages. Der Anteil der Steuer auf Vieh und Fleisch 
schwankte zwischen 16 und 20 v. H. Feuerung, Stroh und Heu 
erbrachten zwischen 13 und 17 v. H. des Gesamtertrages. Der 
Ertrag der übrigen Steuern war demgegenüber von meist unter- 
geordneter Bedeutung. 

Die gleichzeitige Verbrauchsbesteuerung Lübecks, die sich 
auf Mahlwerk, Schlachtvieh, Fleisch, Branntwein, Wein, Bier 
beschränkte, darf angesichts dieser Tatsache als erheblich rationeller 
bezeichnet werden. 

Bemessungsgrundlage für die Konsumtionssteuer war zum 
Teil der Wert der Waren, zum andern kamen aber auch — so für 
das ertragreiche Mahlwerk — „spezifische" Sätze zur Anwendung. 

Nach der Franzosenzeit wurde bei Wiedereinführung der 
Konsumtionssteuer der Kreis der steuerpflichtigen Gegenstände 
noch wesentlich erweitert, in Anlehnung an das „Octroi", dessen 
Stelle sie einnahm. Bemerkenswert ist, daß offenbar zur Förde- 
rung der Tabakindustrie Tabak und Tabakwaren von der Steuer 
sreiblieben. 

Mit einer unbedeutenden Ausnahme wurden jetzt alle 
Waren mit spezisischen Steuersätzen bedacht. 

Der Verfasser betont die scharfe Trennung der Konsumtions- 
abgabe von der Akzise, dem Ein- und Ausgangszoll. Für die bis 
zum Jahre 1811 erhobene Steuer wird diese Trennung ^nicht 
immer deutlich; teilweise wurde sogar nach ausdrücklicher Angabe 
des Verfassers damals die Konsumtionssteuer bei Wiederausfuhr 
nicht zurückvergütet, so bei fremden Tabakwaren. 

über die Darstellung der Entwicklung der Steuer hinaus 
gibt die Arbeit interessante Einblicke in die Organisation der 
bremischen Verwaltung, insbesondere die Finanzverwaltung 
und das Militärwesen. 

Ferner werden auf Grund der Angaben der jeweiligen 
Verwaltungsbehörde der Konsumtionssteuer Versuche zur Kon- 
sumtionsstatistik wichtiger Lebensmittel gemacht. 

Berlin Walter Hinrichs 
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Hermann KIber5, Die Anleihen der Stadt Bremen vom 
14. bis zum 18. Jahrhundert. 

Malter Kandermann, Die bremischen Staatsanleihen im 
19. Jahrhundert. (Veröffentlichungen aus dem Staats- 
archiv der freien und Hansestadt Bremen, Hest 3.) 

Beide Arbeiten zusammen geben ein lebendiges Bild der 
Anleihepolitik Bremens von etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts 
bis zum Ausgang des 19. 

Die Anleihepolitik des 14. bis 18. Jahrhunderts ist nach den 
archivalisch gut fundierten Darlegungen von Albers auch in 
Bremen dadurch gekennzeichnet, daß Schulden in allen Ver- 
waltungszweigen als aushilfsweises Deckungsmittel Verwendung 
finden, Kriegsanleihen sind besonders häufig. Die systematische 
Trennung von durch Gebühren, Steuern und Vermögenserträg- 
nissen zu deckenden Ausgaben einerseits und Ausgaben, sür die 
auch Anleihedeckung zulässig ist, anderseits ist auch in Bremen 
erst im 19. Jahrhundert durchgeführt worden. Wenn trotz dieser 
Trennung die Schulden der Stadt im 19. Jahrhundert eine in 
den vorhergehenden Jahrhunderten unbekannte Höhe erreichen, 
so liegt das daran, daß die Aufgabe, für Bremen Welthäfen zu 
schaffen, ein Vielfaches der früheren Staatsausgaben erforderte 
und daß diese Mittel in sehr kurzer Zeit beschafft werden mußten. 

überwiegende Rechtsform für die Aufnahme von Anleihen 
war in der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert der Rentenverkauf 
in Gestalt des Verkaufs von Rentenbriefen — in Bremen nach 
der die meisten Schuldtitel ausgebenden Behörde, der „Rheder- 
kammer", „Rhederbrief" genannt. Der Rhederbrief stellte ein 
Wertpapier mit beschränkter Inhaberklausel dar. Das Darlehen 
konnte in den meisten Fällen sowohl vom Gläubiger als auch von 
der Stadt gekündigt werden. Als Geldgeber erscheinen einmal 
Bürger und Geistlichkeit von Bremen, dazu der Adel der näheren 
Umgebung, die die Rhederkasse sozusagen als Bank benutzten, 
ähnlich wie es im 17. und 18. Jahrhundert seitens der Bürger und 
auswärtiger Privatpersonen, z. B. des holsteinischen und mecklen- 
burgischen Adels, mit der Stadtkasse in Lübeck geschah. 

Diese Kreise boten der Stadt das Geld meist von sich aus 
zur längeren oder kürzeren Geldanlage an, für Vermittlertätigkeit 
war meist kein Raum mehr. 

Soweit dieses Angebot nicht reichte, wandte sich der Rat 
wohl gelegentlich an befreundete Städte, z. B. Lübeck und Braun- 
schweig, in der Hauptsache treten jedoch auswärtige Personen 
derselben Kreise als Geldgeber auf, wie aus Bremen und seiner 
nächsten Umgebung. Auch geistliche Stifter und Fürsten erscheinen 
ebenso wie weltliche Fürsten als Geldgeber, deutsche sowohl als 

24» 
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ausländische. Hier war dann Raum für die Vermittlung von 
Geldhändlern und Maklern. Räumlich verteilen sich die Gläubiger 
über ganz Nordwest-, Mittel- und Süddeutschland, auch Skan- 
dinavien und England kommen in Betracht. 

Albers schildert diese Verhältnisse zunächst in einem allge- 
meinen Teil, der auch einen Überblick über das benutzte Urkunden- 
material gibt. In einem speziellen werden dann für jede ermittelte 
Schuldaufnahme Rechtsform, Aufnahmetechnik, Geldgeber, Ver- 

wendungszweck, besonders beim Zinsfuß (am häufigsten 5 und 
6 v. H.) berichtet. Dadurch wird die Arbeit zugleich zu einem 
interessanten Beitrag zur politischen und Kulturgeschichte des 
Zeitraums. . 

In der Arbeit von Rand ermann wird gezeigt, wre sich zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts der Übergang zu den allgemein 
bekannten Staatsanleiheformen der neuesten Zeit vollzieht. 
Die politische Lage zu Anfang des Jahrhunderts führte allerdings 
bis zur Einverleibung Bremens in das napoleonische Kaiserreich 
ebenso wie in Hamburg und Lübeck noch zu dem Zwischenspiel 
der Zwangsanleihen, auch 1814 wurde nach der Befreiung noch 
eine Zwangsanleihe aufgenommen. 

Im Jahre 1815 fand dann im Zusammenhang mit der 
Herstellung der fiskalischen Kasseneinheit eine Neuordnung auch 
des Staatsschuldenwesens statt. Der Dienst der von den ver- 
schiedenen Verwaltungs„stationen" aufgenommenen Anleihen 
wurde auf die neu errichtete Generalstaatskasse übernommen. 
Zugleich wurde, z. T. als Entschädigung für das fortgefallene 
Kündigungsrecht, der Zinsfuß aller unter vier Prozent verzins- 
lichen Anleihen einheitlich auf vier Prozent erhöht. Von grund- 
sätzlicher Bedeutung war die Einrichtung eines Schuldentilgungs- 
fonds, nach dem System des „sinking fund". 

Damit wurde im Gegensatz zu Lübeck, wo sich die einschlägigen 
Erörterungen jahrelang hinzogen, in Bremen eine Regelung ge- 
troffen, die auch für die Staatsgläubiger Vorteile bot, namentlich 
auch hinsichtlich der Zwangsanleihen, deren Verzinsung in Lübeck 
in allen Fällen unter drei Prozent lag. 

Die pflegliche Behandlung des Staatskredits führte dazu, 
daß bereits 1824 die vierprozentigen Schuldtitel, die bei Errichtung 
des Tilgungsfonds mit 65 gehandelt wurden, den Paristand 
erreichten. Die höher verzinslichen Anleihen konnten infolgedessen 
1825 in vierprozentige konvertiert werden. Im Jahre 1830 erfolgte 
eine weitere Konversion auf 3f4 °/o- 

Mit den in den Jahren 1827 bis 1831 aufgenommenen 
Schulden zum Erwerb und Ausbau von Bremerhaven beginnt 
die Reihe der großen, meist durch Vermittlung von Banken unter 
Inanspruchnahme des allgemeinen Fondsmarktes überwiegend 
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zur Förderung von Handel und Verkehr, namentlich des letzteren, 
aufgenommenen Anleihen. Die Geschichte der Staatsschuld wird 
zur Geschichte der Verkehrspolitik. 

Die Sicherung des Staatskredits schien zunächst noch die 
unveränderte Aufrechterhaltung der regelmäßigen Tilgung der 
Schuld zu erfordern, so daß erst im Jahre 1863 der zur Schulden- 
tilgung im Staatshaushaltsplan ausgeworfene Betrag herabgesetzt 
wurde. Bei den in der Folgezeit aufgeno mmenen Anleihen wurde 
zunächst eine Tilgung doch noch wieder vorgesehen, z. T. sogar 
vertraglich festgelegt, bis im Jahre 1880 anläßlich einer Zins- 
konversion für 32 093 000 Mark Anleihen auch die Tilgungs- 
verpflichtungen aufgehoben wurden. Fortan hielt sich Bremen 
nach Möglichkeit von Tilgungsverpflichtungen frei, indem es 
überwiegend Rentenanleihen aufnahm, im Gegensatz zu Lübeck, 
das mit Ausnahme der dreiprozentigen Rentenanleihe von 1895 
(zum Bau des Elbe-Trave-Kanals) Tilgungsanleihen aufnahm. 

Die zur Tilgung der damals vorhandenen Anleihen von 1881 
ab freiwillig in das Staatsbudget eingesetzten Beträge wurden 
von 1896 ab an das „Separat-Budget" (für Verkehrsausgaben) 
zur Deckung sonst aus Anleihemitteln zu bestreitender Ausgaben 
eingesetzt. 

Berlin Walter Hinrichs 

Llisabetk Wfingkofs, Die bremischen Textilgewerbe vom 
16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Heft 9 
der Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien 
Hansestadt Bremen) Bremen 1933 (252 Seiten). 

Das vorliegende Buch ist ein Gegenstück zu der Arbeit von 
K. Helm über „Die bremischen Holzarbeiter", mit der es in der 
gleichen Sammlung erschienen ist. (Vgl. meine Besprechung in 
dieser Zeitschrift, Bd. 27, S. 184—187.) Auch in der Anlage 
und im Aufbau stimmen beide überein. Wie Helm in seiner Be- 
trachtung alle Gewerbe Bremens zusammenfaßt, die Holz ver- 
arbeiten,- so behandelt Höfinghoff alle diejenigen, die irgendwie 
mit Webstoffen (Textilien) zu tun haben. Sie schließt von ihrer 
Untersuchung jedoch die Schneider aus, weil „dieses Handwerk 
eine besondere Entwicklung nahm". Um einen vollständigen Über- 
blick über das Textilgewerbe zu bekommen, hätte man sie aber mit 
berücksichtigen müssen. Statt dessen zieht sie die Gewandschneider 
in den Kreis ihrer Betrachtung, obwohl sie doch nicht zu den 
Gewerbetreibenden, sondern zu den Kaufleuten gehören. 

Wie Helm so bietet auch die Verfasserin ihren Stoss in zwei 
großen Abschnitten dar. Sie bezeichnet den ersten allgemeinen 
als „allgemeine Geschichte der Textilgewerbe". Mir erscheint 
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diese Benennung nicht glücklich; denn im wesentlichen bringt er 
einen zusammensassenden Überblick über Ausbau und Organi- 
sation der Textilgewerbegruppe. Durchweg deckt sich all dieses 
mit dem, was überall und so auch in Lübeck gültig war. Auf 
einige Besonderheiten sei aufmerksam gemacht. Es nimmt mich 
wunder, daß „nur die Lehrjungen der Tuchmacher bei den Meistern 
in Kost waren". „Die der übrigen Nmter erhielten vom ersten 
Tage an Lohn", und zwar Akkordlohn. (S. 23.) S. 24 sagt die 
Verfasserin, daß die Jungen auch schon zum Wirken und Weben 
herangezogen wurden, „sobald sie kräftig genug waren". Die 
Kraft wird aber wohl nicht, wenigstens nicht allein ausschlag- 
gebend dafür gewesen sein. Eine Ausnahme ist auch, was die 
Verfasserin auf S. 25 berichtet: „Die Gesellen hatten gewöhnlich 
ihr eigenes Heim, da sie verheiratet waren, und es sind nur wenige 
Fälle bekannt, in denen sie bei ihren Meistern wohnten." Von 
d^em „Schildgeld", das die Strumpfwirker und die Leineweber 
von den neu eintretenden Gesellen forderten, vermutet die Ver- 
fasserin, daß es „zur Beschaffung eines Herbergs- oder Toten- 
schildes erhoben wurde". (S. 29.) Sicher ist es aber eine Ab- 
lösung für die Stiftung eines silbernen Schildes als Schmuck des 
Willkomms, als diese Schilder schon in reicher Zahl vorhanden 
waren. Für Lübeck unbekannt ist die Einrichtung besonderer 
„Morgensprachsherren" oder „Inspektoren", Ratsherren, meistens 
zwei, die den einzelnen Ämtern zur Aufsicht und zur Teilnahme 
an den Morgensprachen zugeteilt waren. In Lübeck nahm diese 
Aufgaben die Wette wahr. Wichtig ist, daß der Bremer Rat 
„mit Rücksicht auf die Bürger und Kaufleute niemals die ein- 
heimischen Gewerbe durch Handelsverbote für ausländische Waren 
geschützt hat". Daß der Rat z. T. durch seine eigenen Mitglieder 
das Amt des Wardierers ausüben ließ, findet sich in Lübeck nicht. 

Sehr dankenswert und neu ist der Abschnitt, der über die 
Amterverbände und -sammlungen der verschiedenen Städte 
handelt (S. 65 ff.). Für die Leineweber war bekanntlich Lübeck 
der Vorort. Sicher hätte hier aber die Benutzung auswärtiger 
Archive ein mehr gerundetes Bild gegeben. 

Der letzte Teil des allgemeinen Abschnittes gibt eine anschau- 
liche Darstellung vom Niedergang der verschiedenen Textilgewerbe 
seit 1650, von den Ursachen dazu und dem krampfhaften Bemühen, 
durch z. T. kleinliche Mittel diesen Niedergang aufzuhalten. Die 
Verfasserin betitelt das als „Grundzüge der späteren Entwicklung 
der bremischen Textilgewerbe." Das „spätere" birgt aber einen 
Gegensatz, der durch die Disposition nicht gegeben ist. Eine be- 
stimmte Bezeichnung, wie „seit 1650" wäre besser gewesen. 

Der zweite und größere Abschnitt des Buches (S. 87—250) 
behandelt „Die einzelnen Nmter". In ungleichem Maße treten 



375 

hier auf: Tuchmacher, Tuchbereiter, Gewandschneider, Leine- 
weber, Bleicher, Baumseidenmacher, Triepmacher, Raschmacher, 
Deckenmacher, Strumpfwirker, Knopfmacher, Schnurmacher und 
Reepschläger. Nicht- erscheinen, wie schon vorhin gesagt, die 
Schneider. Nicht berücksichtigt sind die Färber; sie werden S. 13 
mitgenannt unter „den Gewerben, die die Tuche weiterbearbeiten" 
und werden auch mehrfach erwähnt, finden aber im Gegensatz zu 
den Bleichern keine gesonderte Darstellung. Ebenso vermisse ich 
Caffamacher und Kattundrucker. Erstere fertigten Samt und 
Plüsch; in Hamburg erinnert an sie noch die Caffamacher-Reihe; 
sie werden sicher auch in Bremen gewesen sein. Die letzteren sind 
im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet; das 
Focke-Museum in Bremen enthält Sachaltertümer dieser Gruppe. 

Die Abschnitte über die einzelnen Textilgewerbe sind inhalt- 
lich recht verschieden. Gemeinsam zeigt sich aber bei allen das 
gewaltige Ringen um die Selbsterhaltung. Arbeitsabgrenzungen, 
Arbeitssicherung, Einrichtung von Lagerhäusern, Erschwerung des 
Meisterwerdens, Kämpfe mit den Gesellen, Prozesse und Streitig- 
keiten mit verwandten Gewerben, zäher Kampf mit den Land- 
meistern und Handwerkern der Umgegend füllen die Zeilen dieses 
Abschnittes. Neben den alten Gewerben der Leineweber, Tuch- 
macher, Wollweber treten im Laufe der Zeit neue auf, andere 
sterben ab. So wird die Baumseidenweberei (Baumwolle) am 
Ende des 16. Jahrhunderts aus Holland eingeführt. (Rolle in 
Bremen 1608, in Lübeck 1631.) Ebenso kamen die ersten drei 
Schnürmacher (später auch Posamentierer genannt) 1587 aus 
den Niederlanden. (Beliebung in Bremen 1634, Rolle in Lübeck 
1633.) Die Anfertigung von Rasch, Gewebe aus Wolle und 
Seide, benannt nach dem französischen Ort Arras, wurde durch 
vertriebene Holländer eingeführt. (Rolle der Raschmacher in 
Bremen 1640, in Lübeck 1649.) Ein junges Gewerbe bilden auch 
die Knopfmacher, die neben den Knöpfen auch Litzen, Schnüre 
usw. fertigten. (Rolle in Bremen 1646, in Lübeck 1657.) Noch 
jünger ist die Gruppe der Strumpfwirker. 1698 treten die ersten 
in Brernen auf. Das Gewerbe ist durch vertriebene französische 
Protestanten eingeführt worden. 

Bei einer Untersuchung wie der vorliegenden würde ich es 
für sehr dankenswert halten, in einem besonderen Abschnitt ein- 
mal darzustellen, wie nach und nach die einzelnen Gewerbegruppen 
entstehen oder auseinander hervorgehen, wie sie in ihren Arbeiten 
sich ergänzen oder Hand in Hand arbeiten, wie sie sich über- 
schneiden in ihrer Wirksamkeit und zeitlich voneinander abgelöst 
werden, also das Ineinandergreifen der Textilgruppen und ihre 
Verwandtschaft. Selbstverständlich findet man manches davon 
bei der Behandlung der einzelnen Ämter. Aber wenn man schon 
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eine ganze Gewerbegruppe zur Darstellung bringt, so sollte man 
auch eingehend ihre Zusammengehörigkeit zeigen. 

Ebenso würde ich bei einer Abhandlung wie dieser die noch 
vorhandenen Sachaltertümer (Focke-Museum) stärker sprechen 
lassen. 

Als sinnstörender Druckfehler ist mir die Zahl 1697 (S. 172, 
Zeile 3) ausgefallen, die 1607 heißen muß. 

Zusammenfassend kann man die Arbeit als gut und fleißig 
bezeichnen. Sie gibt einen klaren Überblick und gewährt z. T. 
neue Aufschlüsse, die auch für uns von Wert sind. Sie stellt sich 
den besten Veröffentlichungen, unter denen sie erschienen ist, 
würdig an die Seite. I. Warncke 

Lurt NIImer5, Geschichte der bremischen Herrschaft 
Bederkesa. (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv 
der freien Hansestadt Bremen, H. 10.) Bremen 1933, 
218 Seiten 8°). 

Die ehemalige Herrschaft Bederkesa liegt weitab von der 
Stadt Bremen, nördlich der Geeste, eingeschoben in den Winkel, 
den die Länder Wursten und Hadeln bilden, nur mit dem Amt 
Lehe die Unterweser erreichend. Wohl im Zusammenhang mit 
der Mandelsloher Fehde (1380/81) begann die Stadt, die Herr- 
schaft durch Fehden, Pfandschaften und Verträge stückweise aus 
dem Besitzstand des Erzstifts und der Sachsen-Lauenburger Herzoge 
zu erwerben. Die unklaren Hoheitsverhältnisse jener Zeit be- 
günstigten diese Politik, die mit dem Ausbau der Hoheitsgewalt 
des Bremer Rates Hand in Hand ging. Der Vers. behandelt ein- 
gehend jene Vorgänge und weiß dabei manchen Irrtum der 
Forschung zu berichtigen. Der Versuch des Bremer Rates, auch 
über die zwischen die Börden Debstedt und Ringstedt keilförmig 
eingeschobenen Besitzungen des Klosters Neuenwalde ein Voll- 
herrschaftsrecht durchzusetzen, ging zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
vor dem Reichskammergericht fehl. Die Auseinandersetzungen 
über die Herrschaft Bederkesa waren noch nicht abgeschlossen, als 
die Stadt 1654 durch die kriegerischen Verwicklungen wegen des 
Weserzolls sich gezwungen sah, zugunsten Schwedens, das sich als 
Rechtsnachfolger des Erzstifts behauptete, auf Bederkesa zu ver- 
zichten, um dagegen die Anerkennung ihrer Reichsfreiheit einzu- 
tauschen. Wie schwer der Verlust wog, zeigte sich wieder Jahr- 
hunderte später, Äs die Stadt bei der Gründung Bremerhavens 
ehemaliges Bremer Gebiet mit großen Opfern zurückerwerben 
mußte. 

In der Territorialpolitik des Bremer Rates — das ist für uns 
das Bedeutsame der Allmersschen Arbeit — dürfen wir ein Gegen- 
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stück zu der Politik erblicken, die der Lübecker Rat bei seinen 
Gebietserwerbungen verfolgte. Jedenfalls mit Recht vertritt 
Allmers die Auffassung, daß erst in letzter Linie der materielle 
Wert der Landschaft den Bremer Rat zu seinen Anstrengungen 
um Bederkesa veranlaßt hat, ganz überwiegend vielmehr das 
Bestreben, die Unterweser, die Lebensader der Stadt, zu sichern. 
Wenn die Herrschaft Bederkesa die Unterweser selbst auch nur mit 
einem schmalen Landstreifen bei Lehe berührte, so hätten doch die 
festen Schlösser Bederkesa, Elmlohe und Alt-Lunenburg in den 
Händen des stets aufsässigen Stiftsadels über das Land Wursten 
hin eine stete Bedrohung der Wesermündung bedeutet. Mit 
diesen Burgen in der eigenen Hand besaß dagegen die Stadt eine 
wichtige Schlüsselstellung im Norden des Erzstifts. Wir dürfen 
damit die Territorialpolitik des Lübecker Rates zur Sicherung der 
Landwege und des hochwichtigen Stecknitzkanals durch seine Land- 
erwerbungen und die Pfandnahme von Mölln vergleichen. Ähn- 
lich wie Lübeck um die Rückgabe der Möllner Pfandschaft einen 
langjährigen Reichsprozeß mit geringem Erfolg führte, hat auch 
Bremen die sachsen-lauenburgische Kündigung des Pfandvertrags 
über Bederkesa nicht anerkannt und verzweifelte Versuche ge- 
macht, seine Rechte vor dem Reichshofrat durchzufechten. 

Auch die Verwaltungsverhältnisse der Herrschaft Bederkesa 
werden eingehend betrachtet. Über die Rechte an den Einnahmen 
aus dem Amt hatte die Bürgerschaft Auseinandersetzungen mit 
dem Rat, der wohl gelegentlich das gemeine Gut für die Landschaft 
in Anspruch nahm, aber doch den Begriff seiner „Vollmächtigkeit" 
auf die Herrschaft Bederkesa angewendet wissen wollte, um die 
Einnahmen als Amtsentschädigung zugunsten der verwaltenden 
Ratsherren zu verbuchen. 

Der wertvollen Arbeit ist eine Karte des stadtbremischen 
Amtes Bederkesa beigegeben. Georg Fink 

OubertU5 Llkwarti, Geschichte der Reformation in Soest, 
l^est 1932, 528 Seiten, 32 Bildertafeln und 2 Karten. 

Es ist dem Unterzeichneten eine Freude, das vorliegende 
Buch, das man als ein Heimatbuch im besten Sinne bezeichnen 
kann, auch an dieser Stelle noch einmal anzuzeigen. Wie der 
Verfasser in seinem Vorwort auseinandersetzt, hat er sich bemüht, 
den oft dargestellten und ziemlich erschöpfend behandelten ersten 
Teil der Soester Reformationsgeschichte zu ergänzen durch die 
Darstellung eines zweiten minder bekannten Abschnittes, der die 
zeitweilige Wiederherstellung des katholischen Bekenntnisses und 
die Neueinführung des Luthertums umfaßt. Der 324 Seiten 
umfassende Textteil des Buches schließt mit einem „Ausblick" 
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betitelten Kapitel, das die Verbindungslinien von der Soester 
Reformationszeit zur Gegenwart zieht. Auf ihn folgt ein überaus 
dankenswerter ausführlicher Anhang, S. 323—462, der die 
wichtigsten Urkunden und Aktenstücke zur Soester Reformations- 
geschichte aus den Jahren 1531—1568 darbietet und dem Buch 
zusammen mit den unter den Text gegebenen Anmerkungen und 
Nachweisungen und den in den Text selbst verwobenen Quellen- 
stücken (so z. B. der ausführlichen Wiedergabe des Inhalts der 
1532 bei Johann Balhorn in Lübeck gedruckten „Ordinanz" des 
Gerhard Oemeken, S. 60—78) einen hohen wissenschaftlichen 
Wert verleiht. Sehr geschickt und lehrreich ist die Zeittafel der 
wichtigsten Ereignisse 1526—1575 auf S. 471—503. Ein aus- 
führliches Personen- und Sachverzeichnis, S. 504—526, schließt 
sich an. Es folgt ein vielseitiger Abbildungsteil, der nicht nur 
zahlreiche gute Photographien der schönen Soester Kirchen 
bringt, sondern auch eine Reihe Fakfimilewiedergaben wichtiger 
Schriftstücke, unter denen uns der aus Lübeck datierte Bries 
Gerhard Oemekens vom 26. Juli 1532 oder das Schreiben des 
später vertriebenen und in Lübeck untergekommenen Soester 
Pfarrers Briccius Nordanus besonders in die Augen fällt. (Der 
Abbildungsteil wie die vorangegangenen Quellenabdrücke ergeben 
übrigens, daß das Soester Ratsarchiv reicher an Briefen der 
führenden Wittenberger Reformatoren ist als das sonst so reich- 
haltige Lübecker. Hier hat wohl die Wirksamkeit Bugenhagens 
das Eingreifen Luthers und Melanchthons überflüssig gemacht.) 
Der ltberblick über die äußere Anlage des Buches zeigt, daß nicht 
gespart worden ist, um ein möglichst umfassendes, brauchbares 
und abgerundetes Bild der Soester Reformationsgeschichte dar- 
zubieten; dieser vorteilhafte Eindruck wird durch die sorgfältige 
Ausstattung des Buches bezüglich Druck und Papier nur vertieft. 

Der Inhalt des Buches legt einen Vergleich mit der Lübecker 
Reformationsgeschichte nahe. Auffallend ist, daß sür Soest erst 
das Jahr 1525 als Anfang der reformatorischen Bewegung an- 
gegeben werden kann; für Lübeck hebt sich immer deutlicher das 
Jahr 1522 als ein Zeitpunkt heraus, in dem die martinianische 
Bewegung schon ziemlich weite Kreise erfaßt hatte. Die im 
2. und 3. Kapitel des Schwartzschen Werkes geschilderten Anfangs- 
jahre der Soester Reformation zeigen anderseits, wie stark auch 
in Soest der Anteil des Volkes an dem Erfolg des Reformations- 
werkes war und wie sehr ursprünglich die Haltung des Rates in 
Soest der des Rates in Lübeck glich. Auch die Bedeutung der 
Lutherlieder für den Fortgang der Reformationsbewegung war 
in Soest eine ähnliche wie in Lübeck (S. 28). Anderseits empfindet 
man stark, daß das geistige Leben in der Mutterstadt Lübecks zu 
jener Zeit doch wohl wesentlich reger war als in der auf Kolonial- 
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boden liegenden, auf Diplomatie, Kampf und Verteidigung 
eingestellten Hauptstadt der Hanfe. Dem 4. Kapitel (Die Literatur 
als Kampfmittel) hat die Lübecker Reformationsgeschichte kaum 
etwas Gleichwertiges an die Seite zu stellen. Auch das Herein- 
dringen wiedertäuferischer Bestrebungen war in Soest — bei der 
Nähe Münsters verständlich — sehr viel ernsthafter als in Lübeck. 
Besonderen Eindruck macht die Schilderung der mit dem Interim 
in Soest einsetzenden Gegenreformation; wohl hat das Interim 
auch in Lübeck im Rat einige Anhänger gehabt; aber eine solche 
Feuerprobe wie die Soester Kirche hat das evangelische Lübeck, 
vielleicht zu seinem inneren Schaden, nicht mehr zu bestehen 
brauchen. Schwartz' 7. und 8. Kapitel zeigen, wie evangelische 
Treue und zäher Westsalensinn schließlich — in Verbindung mit 
der Wandlung der allgemeinen Lage — den Sieg über die gegen- 
reformatorischen Bestrebungen davongetragen haben. 

Im Rahmen unserer Zeitschrift ist es vielleicht angebracht, 
kurz auf die Persönlichkeiten hinzuweisen, die der Soester und der 
Lübecker Reformationsgeschichte gemeinsam sind. Auf S. 60 
erinnert Schwartz daran, daß der Drucker der Soester refor- 
matorischen Kirchenordnung, der „Ordinanz" des Gerd Oemeken, 
Johann Balhorn in Lübeck, aus Soest stammte. Er ist bekanntlich 
auch der Drucker der Lübecker Kirchenordnung Bugenhagens 
gewesen und hat sich frühzeitig, wie die Lübecker Weddeprotokolle 
ausweisen, in einer den Gegnern der Reformation in unserer 
Stadt unangenehmen Weise bemerkbar gemacht. Gerd Oemeken, 
der Verfasser der genannten Soester Ordnung, ist mehrfach in 
Lübeck gewesen, so (Schwartz S. 49) um 1629, also vor seiner 
Zeit als Soester Reformator, und wieder 1532/33 (S. 79), ehe 
er als Kircheninspektor und Pastor primarius nach Lemgo ging. 
Merkwürdig ist, daß er in unseren Lübecker Quellen trotz seiner 
zweifellosen geistigen Bedeutung nicht hervortritt und daß Lübeck 
ihn nicht für sich gewonnen Hat. Von besonderem Interesse sind 
die Namen der beiden Freunde, bei denen Oemeken in Lübeck 
Aufnahme fand, die Brüder Hermann und Hans Kremer (S. 49). 
Hans Kremer war Bergenfahrer und gehörte nach verschiedenen 
der uns überlieferten Namenlisten dem für die Reformation in 
Lübeck so bedeutsamen Bürgerausschuß an; Hermann Kremer 
war seit 1517 Mitglied der Leonhardsbruderschaft, aus deren 
Kreise auffallend viele der frühesten Lübecker Reformationsfreunde 
stammten. — Wie Oemeken, so hat sich auch der später den Soestern 
so unbequem gewordene Jrrlehrer Johann von Kämpen 1529 
eine Zeitlang in Lübeck aufgehalten. Die Soester Archivalien, 
auf die Schwartz gelegentlich der Erwähnung Kampens hinweist, 
bedeuten eine wichtige Erweiterung unserer Kenntnis der Lübecker 
Reformationsgeschichte (Schwartz S. 85, Anm. 39). Daß einer 
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der ersten lutherischen Prediger Soests, Johann Kelberg, der sich 
zuerst von den alten Geistlichen offen auf Luthers Seite stellte 
(S. 29), als er 1548 unter dem Druck des Interims Soest ver- 
lassen mußte, nach Lübeck ging und hier Prediger an St. Marien 
und dann an St. Petri wurde, pflegt bei uns wenig bekannt zu 
sein. Auch der Soester Superintendent Briccius Nordanus 
fand damals als Kaplan an St. Ägidien einen Unterschlupf in 
Lübeck. Wie Schwartz berichtet (S. 243), soll im Zusammenhang 
mit der gegen die Gegenreformation sich wehrenden Volks- 
bewegung in Soest der Versuch gemacht worden sein, die ver- 
triebenen Prediger zurückzuholen. Ein in der Soester Börde, 
deren einzelne Gemeinden Schwartz dankenswerterweise mit 
behandelt, in Borgeln, tätig gewesener lutherischer Prediger 
Huttinkhus hat sich nach dem Interim ebenfalls nach Lübeck 
gewandt. Doch ist er hier in keinem kirchlichen Amt nachweisbar 
(S. 142). Die vorstehenden Beispiele zeigen übrigens, wie stark 
auch damals noch der Zug aus Westfalen nach Lübeck war, aber 
auch, welch gesicherter Machtstellung sich damals das Luthertum 
in dem politisch doch bereits sinkenden Lübeck zu erfreuen hatte. 

Jannasch 

Dokan Koren Miberg, ^ariskirkens Kegnskapsbok. (Oet 
b3N8e3ti8ke ^U8eum8 8krikter, dir. 8) Bergen in Nor- 
wegen 1934, 76 S. 4°. 

Das Hanseatische Museum, das als Hüter der hansischen 
Überlieferung zu Bergen in Norwegen sich schon durch manche 
Veröffentlichung den Dank der deutschen Geschichtsforschung ver- 
dient hat, legt in diesem Buch das Werk eines Frühvollendeten 
vor. Johan Wilhelm Koren Wiberg war als Assistent seines 
Vaters am Museum bereits in dessen geistigem Erbe heimisch ge- 
worden. Während er sich mit Studien bei unserem Staatsarchiv 
aufhielt, wurde er hier in Lübeck von einer jähen Krankheit dahin- 
gerafft. Das Rechenschaftsbuch der kontorischen Marienkirche, wie 
er es nächst anderen Arbeiten aus seinem Wirkungsbereich zur 
Veröffentlichung vorbereitet hatte, ist seine Gedächtnisschrift ge- 
worden. Die enge Verbindung des Bergen-Kontors mit Lübeck 
kommt schon darin zum Ausdruck, daß das Original des Buches 
mit anderem Schrifttum des Kontors in das Archiv der Lübecker 
Bergenfahrer-Kompagnie gelangt ist und hier seine Stätte hat. 
Entsprechend haben wir seinen personengeschichtlichen Inhalt als 
Hilfsquelle der Lübecker Sippenforschung zu bewerten. Es 
handelt sich um einen Band, den 1661 die Vorsteher der Bergener 
Marienkirche für ihre Verwaltungszwecke anlegten, und dessen 
Einträge bis 1762 reichen. Der Herausgeber hat den Inhalt 
sachgemäß bearbeitet und übersichtlich dargeboten. An der Spitze 
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stehen die Rechtsgrundlagen der Verwaltung, darunter allerhand 
Gebührensätze. Dem Eintreiben der Begräbnisgebühren ist die 
Aufzeichnung der Begrabenen zu verdanken, deren lange Namen- 
reihe über den Verbleib mancher hansischen Familie Auskunft gibt, 
wie ähnlich auch das Verzeichnis der kontorifchen und kirchlichen 
Verwaltungsbeamten. Wir finden Namen wie Bremer, Weffel, 
van Dühren, Lakmann, Wolpmann, Schlüter, Cordes, van der 
Lippe, Eckhoff, Bruns, Ewers, Röper, — um nur einige zu 
nennen, bei denen an Lübecker Beziehungen zu denken ist. Den 
Aufzeichnungen über die kirchlichen und Pfarrgebäude, wie denen 
über den Kirchenschatz find fchöne Zeichnungen von der Hand des 
Herausgebers beigefügt, die die Lage der Gebäude veranfchau- 
lichen und die besten Stücke des Silberschatzes darstellen. An- 
geschlossen sind Mitteilungen des Buches über kirchliche Feste, ein 
Überblick über die Preisverhältnisse jener Jahrzehnte, der be- 
sonders zu begrüßen ist, und ein Verzeichnis der sämtlichen Kirchen- 
bücher der Bergener Kirchen. Die Ausgabe zeugt von viel Fleiß, 
Gewissenhaftigkeit und Gefchick des Bearbeiters, dessen Verlust 
wir um so tieser beklagen müssen. Georg Fink 

Livind 8. Lngelftad, Die Hanseatische Kunst in Norwegen. Oslo 
1933. 80 S., 42 Abb. 

Die Arbeit unternimmt es, die bisherige Vemachlässigung 
norwegischen Materials in der l^forschung der lübeckischen Kunst 
und ihres Einflusses auf die nordischen Länder in etwas wett- 
zumachen. Freilich gibt auch sie nicht — wie der Titel zunächst 
erwarten läßt — eine vollständige Sammlung und abschließende 
Bearbeitung der hanseatischen Kunst in Norwegen; summarisch 
wird über Ergebnisse und Vermutungen bisheriger einzelner 
Forschungen berichtet, den größten Raum nehmen jedoch zwei 
spezielle Untersuchungen ein. „Die Hauptwerkstatt in Lübeck" 
und „Hermen Rodes und Bernt Notkes Werkstätten" heißen die 
umfangreichsten und Hauptkapitel der Schrift. 

Beide Komplexe sind kunsthistorische Konstruktionen, nach und 
nach voü der Forschung aufgerichtet und von einer endgültigen 
Sicherung immer noch weit entfernt. Unter der Bezeichnung 
„Hauptwerkstatt" hat Rudolf Struck eine große Reihe von Bild- 
werken aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts vereinigt, die sich 
um die ehemaligen Hauptaltäre der Lübecker Marien- und Jakobi- 
kirche sammeln und Arbeiten in allen Ländern lübeckischen Ein- 
flusses enthalten, Arbeiten, die z. T. die von anderen Forschern 
abgegrenzten Kreise der „Lübecker Steinskulptur" und des „Neu- 
kirchenmeisters" überschneiden. Die einzelnen Werke dieser Gruppe 
sind z. T. nur mittelbar miteinander in Zusammenhang zu bringen. 



382 

und qualitativ ist das ganze Material recht uneinheitlich. Jede 
Bereicherung der Vielzahl dieser Arbeiten muß folglich eine 
K omplizierung des ganzen Komplexes mit sich bringen; Engelstad, 
der zwei neue Zuschreibungen an die „Hauptwerkstatt" bringt, 
versucht folgerichtig eine neue Durchdringung des Gesamtmaterials 
durchzuführen. Ausführlich und umständlich, mit einer Begrün- 
dung, die sich nicht nur auf eine „rein ästhetische Betrachtung, 
sondern auch auf eine Reihe formaler Einzelheiten" stützen will, 
um ganz exakt vorzugehen, wird diese Neugruppierung vor- 
genommen; E. empfindet — durchaus mit Recht — innerhalb 
der „Hauptwerkstatt" eine Trennung nach verschiedenen Gruppen 
als notwendig und scheidet (S. 49 ff.) eine „zentrale" von ver- 
schiedenen „peripheren" Gruppen. Das Ergebnis befriedigt ihn 
selber nicht restlos, kann m. E. auch nicht befriedigend ausfallen; 
will man alle mit der „Hauptwerkstatt" zusammenhängenden 
Probleme überzeugend lösen, so muß vor allem Klarheit herrschen 
über die Gruppierung der entscheidenden geschichtlichen Leistungen 
in der lübeckischen ^nst dieser Zeit. Das sind zur Hauptsache 
die Werke der Steinskulptur und die Bildwerke in Vadstena. Diese 
Werke sollten im Mittelpunkt stehen, von ihnen als Kristallisations- 
punkten müßte ausgegangen werden. In engeren oder weiteren 
Umkreisen um sie würden dann die übrigen Werke der Holzplastik 
Platz finden, unter ihnen auch die von E. erstmalig publizierten 
Arbeiten: eine Madonna aus Follebu und eine Gruppe der Hl. 
Familie aus Torsken, eine (einfachere und schwächere) Parallele 
zu der Gruppe des gleichen Gegenstandes im Siechenhause von 
Dassow im Lübeckischen („Siechenhausen" sagt E. gelegentlich). 
Die Frage, ob solche Arbeiten geringerer Qualität und einfacherer 
Haltung lübeckische Importwerte oder unter lübeckischem Einfluß 
im Lande selbst entstanden sind, wird zwar grundsätzlich erörtert, 
aber nicht endgültig beantwortet. 

Einfacher stellen sich die Probleme des zweiten Haupt- 
kapitels dar. Rode ist bekanntlich in erster Linie als Maler, Notke 
dagegen vor allem als Plastiker faßbar. Dem Maler Rode kann 
E. in Norwegen nur ein Werk als eigenhändig zuschreiben: die 
Predella aus Haus, die ein in Rodes Werkstatt häufiges Motiv, 
den Heiland zwischen den vier Kirchenvätern, darstellt. Plastische 
Arbeiten werden ebenfalls überzeugend mit bekannten Werken 
Rodeschen und Notkeschen Gepräges in Verbindung gebracht: die 
Madonna eines Altarschreins aus Brekke mit der Plastik des 
Ratzeburger Altares und des Lübecker Lukasaltares; die Figur 
einer Hl. Sunniva mit der Madonna des Altärchens aus Sorunda, 
u. a. Die Plastik eines Altares in Trondenes wird als Arbeit des 
„Jmperialissima-Meisters" bestimmt. Theodor Riewerts 
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Jahrgang 58 der Hansischen Geschichtsblätter bringt an 
erster Stelle einen Beitrag des schwedischen Professors Lauritz 
Weibull: „Geo-ethnographische Interpolationen und Gedanken- 
gänge bei Adam von Bremen". Adam, „der große wissenschaftliche 
Pionier in der Erforschung Nordeuropas", durchbricht in seinem 
4. Buche die Darstellung der nordischen Inseln durch eine Be- 
schreibung des Ostseegebietes, im 2. Buche ähnlich die Geschichte 
Erzbischof Adaldags von Hamburg durch eine Schilderung 
Slawiens. Weibull weist nun nach, daß Adam nach Niederschrift 
seines Werkes jene beiden Schilderungen in Einharts Vits Laroli 
entdeckt und sie mit seinem Texte „zu dem ersten einheitlich aus- 
geformten Bild dieses Teiles der Welt zusammengefügt" hat. — 
In dem Aufsatz „Rheinland-Westfalen und die deutsche Hanse" 
formt Fritz Rörig seine eigenen, besonders aus den lübeckischen 
Geschichtsquellen herausgearbeiteten neuen Erkenntnisse mit 
anderen Forschungsergebnissen zusammen zu einem Gesamtbild. 
Die Lübecker Stadtanlage, das lübische Recht und die lübeckische 
Stadtverfassung, die vorbildliche Typen für die Kolonialftädte ge- 
worden sind, zeigt er hier beeinflußt von Elementen aus dem 
alten Deutschland: von der Anlage der Kölner Rheinvorstadt, von 
Rechtsverhältnissen in Städten wie Köln, Soest, Dortmund und 
Münster, und getragen von dem Bevölkerungsstrom, der sich aus 
dem Rheinland und Westfalen nach dem Osten bewegte. — Die 
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Arbeit von Werner Friccius, „Der Wirtschaftskrieg als Mittel 
hansischer Politik im 14. und 15. Jahrhundert", wird zu Ende ge- 
führt. Behandelt ist die dritte flandrische Handelssperre von 1451 
— 1457 sowie die Handelssperre als Hilfsmittel in den Kriegen 
gegen Waldemar Atterdag (1361—1370), und ein Schlußabschnitt 
faßt die Ergebnisse zusammen. Am rigorosesten gingen die Städte 
in den mit militärischen Operationen verbundenen Sperren vor, 
wobei auch die Warenzufuhr an den Gegner streng zu unterbinden 
war. Wenn bei den reinen Handelssperren vom einen zum 
andern Mal die Stoßkraft der Hanse geringer wurde, so ist das 
darauf zurückzuführen, daß die Basis der Städte in den Nieder- 
landen immer kleiner wurde, je weiter die den Städten feindliche 
Territorialgewalt vordrang, und zum andern auf die Schwierig- 
keiten, die den Städten in den eigenen Reihen aus den Sonder- 
interessen der einzelnen Hansedrittel erwuchsen. — Eine Arbeit 
von Curt Leps, „Das Zunftwesen der Stadt Rostock bis um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts", ist erst zumteil abgedruckt. Bis 
jetzt wird von der Entwicklung und der Verfassung der Zünfte 
gehandelt, genauer: der Handwerkerzünfte, worunter auch etliche 
Gewerbe fallen, die bei uns in Lübeck von Vorlehnten ausgeübt 
wurden. — Erich Maschke teilt drei Livonica des 13. Jahr- 
hunderts mit, bisher ungedruckte Urkunden, die er in den Privi- 
legienbüchern des Deutschen Ordens im Königsberger Staatsarchiv 
und in einem Krakauer Sammelbande fand. Daraus sei hier eine 
auf 1226 festgelegte Bulle Honorius III. hervorgehoben, worin 
die Parochialzugehörigkeit der Pilger und fremden Kaufleute in 
Riga geregelt wird. Fk. 

Den 34. Band der Zeitschrift des Vereins für Ham- 
burgische Geschichte eröffnet ein Aufsatz von Rudolf Kayser, 
„Friedrich Perthes und seine katholischen Freunde". Friedrich 
Perthes, der zu Anfang des 19. Jahrhunderts als junger Buch- 
händler nach Hamburg kam, ist durch seinen 30jährigen Aufenthalt 
in der Hansestadt Hamburger geworden. An der Seite des Bremers 
Smidt und des Lübeckers Curtius setzte er sich für die Wieder- 
herstellung der Selbständigkeit der Hansestädte ein, wirkte aber 
auch schon für die deutsche Einigung, als die Zeit für das Reich 
noch nicht reif war. Auf religiösem Gebiet strebte er über die 
Gegensätze hinweg nach einer Universalkirche. Tief religiös ver- 
anlagt, jedem Dogma abhold, aber von der Notwendigkeit kirch- 
licher Gemeinschaft überzeugt, glaubte er die katholische Kirche 
nach ihrer Form seinem Ideal am nächsten. Durch Matthias 
Claudius war er mit dem Münsterschen Kreis der Fürstin Amalie 
Gallitzin in Berührung gekommen. Seine Reisen brachten ihn in 
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Verbindung mit Görres und Boisseree und manchen anderen 
Katholiken, wie Hoffbaur in Wien. Der deutsche Katholizismus, 
wie er sich aus der Aufklärung und dem deutschen Idealismus 
gestaltet hatte, war es, was Perthes anzog — freilich ohne daß 
es zu einem Übertritt kam. — In ihrer Arbeit „Dre gechlichen 
Brüderschaften in Hamburg" findet Gertrud Brandes dre 
wesentliche Übereinstimmung der Züge der über hundert Ham- 
burger mit denen anderer Brüderschaften bestätigt. Durch den 
großen Brand ist viel Quellenmaterial zugrunde gegangen, 
besonders die Mehrzahl der Mitglieder- und Totenbücher. Es 
bietet sich kein Anhalt, wonach sich entscheiden ließe, ob die Hand- 
werksämter oder ihre Brüderschaften das Primäre waren. Unter 
den berufsständischen Brüderschaften ist übrigens die Zahl der 
von Großkaufleuten gebildeten am größten. Beachtenswert ist 
die Aufteilung der einzelnen Brüderschaft in „Gelage", denen die 
Mitglieder je nach Alter und Würdigkeit zugeteilt waren. Die 
Darstellung der Vermögensverwaltung kann bei der großen Zahl der 
behandelten Körperschaften nur allgemeine Züge betonen und 
an bezeichnenden Einzelerscheinungen erläutern. — Der Beitrag 
von Rudolf Peter, „Eine Lehranweisung des Hamburgischen 
Ministeriums aus dem Jahre 1766", behandelt eine bisher wemg 
beachtete von dem philosophisch gebildeten und pädagogisch 
interessierten Senior Wagner im Druck herausgegebene Lehr- 
anweisung, die sich in der Form zwischen Verordnung und 
didaktischem Lehrbuch hält, und deren Inhalt zumteil Dinge 
betrifft, die in anderen Staaten durch Schulordnungen geregelt 
wurden. — Ein Beitrag von Albert Schröder gilt dem künst- 
lerischen Schaffen des Bildnismalers Anton Paulsen, der um 
1720 eine Reihe von Hamburger Persönlichkeiten gemalt hat, 
harmonisch in der Farbgebung und tiefgründig in der Charakteri- 
sierung der Dargestellten. — Endlich veröffentlicht H. Nirrnh eim 
in einer Mitteilung „Hamburg als Träger der deutschen Kolonial- 
verwaltung — ein Plan des Fürsten Bismarck" eine Niederschrift 
des Senators Versmann von 1889, wonach Bismarck den Ge- 
danken erwog, die ihm unbequeme Kolonialverwaltung vom 
Auswärtigen Amt zu trennen, um in irgend einer Form Hamburg 
oder auch Hamburg und Bremen gemeinsam damit zu betrauen. 
Bismarcks Sturz enthob den Hamburger Senat der heikelen 
Aufgabe, eine Lösung zu finden. Fk. 

Vom Hamburger Urkundenbuch ist die 3. Abteilung des 
2. Bandes erschienen, die Jahre 1321—1330 umfassend, unter 
Mitwirkung von E. v. Lehe bearbeitet von H. Nirrnheim. An 
den veröffentlichten Urkunden haben die kirchlichen Belange 

Ztschr. d. s. L. G. XXVII, 2. 25 



386 

weitaus den größten Anteil. Etwa zwei Dutzend Urkunden aus 
dem Vatikanischen Archiv sind sür die Geschichte des Lübecker 
Bistums und seiner Geistlichkeit von Bedeutung. Erwähnt seien 
auch die Texte zur Geschichte Bergedorfs und der Vierlande sowie 
einige bereits bekannte Vereinbarungen von Handwerksämtern 
der wendischen Städte. Fk. 

Die von Volquart Pauls herausgegebene Bibliographie 
zur schleswig-holsteinischen Geschichte und Landeskunde für 1931 
(Ztschr. d. Ges. f. Schl.-Holst. Gesch., Ergänzungsband 1 H. 3) 
bringt auch viel lübeckische Literatur. Besonders manche Zeit- 
schriftenaufsätze, die dem Forscher leicht entgehen könnten, werden 
durch ihre sewständige Nennung erfaßbar. Fk. 

Die Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig- 
Holsteinische Geschichte bringt einen stattlichen 62. Band 
heraus. Die größeren Aufsätze seien hier nur namentlich auf- 
geführt: I. U. Folkers, „Die Herkunft der Ortsnamen auf 
-büttel in Schleswig-Holstein — zugleich ein Beitrag zur Rund- 
lingsfrage"; A. Kamphausen, „Die karolingischen Kirchen in 
Nordelbingen"; F. Frahm, „Schleswig-Haithabu und die 
Anskarikirche in Haddeby"; H. Rautenberg, „Untersuchungen 
zur Geschichte der schleswig-holsteinischen Parteien im Winter 
1864/1865" (Teil 2). Eine der „kleinen Mitteilungen" des Bandes 
geht uns näher an, weil darin die historische Topographie unseres 
Umlandes eine beachtliche Klärung erfährt und die archivalischen 
Quellen Lübecks dazu beitragen konnten. Es ist die Untersuchung 
des Reinfelder Pastors Martin Clasen, „Wo lag Reinfelds erste 
Klostersiedlung?" Der Verf. hat mit Sorgfalt die ältere Flur- 
namenüberlieferung herangezogen und seine Funde so scharfsinnig 
mit den Mitteilungen schriftlicher Quellen und den besonderen 
Bedingungen des Zisterzienserordens in Einklang gebracht, daß 
an seinem Ergebnis kaum zu zweifeln ist. Clasen macht es ein- 
leuchtend, daß der Iocu8 „^owel" rechts der Trave lag und nicht 
links, wo ihn die Topographie von Schröder-Biernatzki zuerst an- 
genommen hatte. Damit stürzt schon die Annahme Hasses zu- 
sammen, der in der Lagebezeichnung „locus, qui ckictus koule", 
wie sie die Reinfelder Gründungsurkunde von 1189 enthält, das 
Wort „koule" in „Lroule" glaubte abändern zu dürfen. Clasen 
hält es mit Recht auch aus technischen Gründen für unwahr- 
scheinlich, daß der Ort der ersten behelfsmäßigen Siedelung, von 
der aus das spätere Kloster erbaut worden ist, weitab von der 
Stelle des neuen Klosters gelegen haben soll. Als Ort „ubi kons 
Lugerin ckekluit in 'sravenam" kann auch sprachlich eher der Aus- 
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fluß der Heilsau aus dem Herrenteich als ihre Einmündung in 
die Trave angesprochen werden. Ohnesorge hatte bereits auf die 
richtige Spur gewiesen: Die Heilsau ist das Gebiet der „Böle", 
flachgerundeter Hügelkuppen. Clasen findet nun wenig südwestlich 
der neuen Klostersiedelung einen solchen Böl, der noch heute den 
Flurnamen „Klosterberg" führt, und in seiner Nähe weitere 
Namen, die auf die Rodung und die Wirtschaftstätigkeit der Mönche 
hindeuten. Die Flurnamenforschung dürfte also hier, richtig an- 
gewandt, zur Lösung der alten Frage geführt haben. Fk. 

Aus dem reichen Inhalt des Bremifchen Jahrbuches, 
Bd. 34, nehmen wir von einigen Beiträgen Vermerk. H. Safse 
setzt seine Arbeit über das Bremische Krameramt fort. Der erste 
Teil hatte die Entwicklung des Amtes im Zufammenhang mit der 
Stadtverfaffung verfolgt, den Weg vom Wanderhandel zum 
Ladengeschäft und das erfolglose Ringen um Anerkennung der 
Zugehörigkeit zum Stand der Kaufleute. Der zweite Teil fchildert 
Streitigkeiten mit Händlern, Kaufleuten, Wandschneidern und 
Ämtern sowie den Abwehrkampf gegen die Forderungen des 
Narurrechts im 18. Jahrhundert. L. Beutin berichtet von alten 
bremischen Handlungsbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts. 
H. Wätjen liefert einen Beitrag: Dr. Rudolf Schleiden als 
Diplomat in bremischen Diensten 1853—1866. In Washington 
hat Schleiden mit großem Geschick für die deutschen Handels- 
interessen gewirkt. Seit 1862 war er als Hanseatischer Minister- 
reMent auch für Lübeck und Hamburg beglaubigt; 1865 ging er 
in gleicher Eigenfchaft nach London. Fk. 

In Band 26 unserer Zeitschrift brachte auf Seite 325—358 
Wilhelm Biereye eine eingehende Würdigung des Werkes von 
Jegorov, Die Kolonifation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert. 
Jegorov hatte — mit z. T. recht anfechtbaren Mitteln — den 
Nachweis führen wollen, daß die meisten grundherrlichen Fami- 
lien, auf denen die Kolonisation Mecklenburgs beruht, slawischen 
Ursprungs seien, die Kolonisation also im Grunde nur eine 
Wanderbewegung innerhalb eines einst slawischen Gebietes dar- 
stelle, deutsche Zuwanderung aber nur ausnahmsweise dabei vor- 
komme. Biereye, der diese These zugunsten der früher allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Überzeugung von dem starken Anteil 
des Deutschtums an der Kolonisation des Landes ablehnt, hat sich 
inzwischen noch weiter mit Einzelheiten dieses Forschungsgebietes 
beschäftigt und kann einige seiner Untersuchungen vorlegen. Da 
im Werke Jegorovs das Ratzeburger Zehntenregister von 1230 

25* 
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eine große Rolle spielt, gibt Biereye im Jahrgang IX der Mecklen- 
burg-Strelchischen Geschichtsblätter eine Untersuchung über die 
Personen im Ratzeburger Zehntenlehnregister von 
1230 heraus. Den Angaben des Registers ist deshalb hohe Glaub- 
würdigkeit beizumessen, weil es als Nachschlagewerk für die eigenen 
Zwecke der bischöflichen Kammer angelegt war. Da der Gebrauch 
von Familiennamen zu damaliger Zeit bei der Ritterschaft noch 
wenig durchgeführt war, ließen die Kennzeichnungen der im 
Register genannten Personen naturgemäß für unser heutiges 
Geschlecht verschiedene Deutungsmöglichkeiten zu. Biereye hat 
nun zu ihrer Klärung ein umfangreiches Quellenmaterial heran- 
gezogen und läßt uns in sein oft minutiöses Verfahren Einblicke 
tun, die uns von der Richtigkeit seiner Schlüsse überzeugen 
können. Entziehen sich auch manche Fragen der Beantwortung, 
so ließ sich nach dem Zehntenregister doch ein verhältnismäßig 
vollständiges Bild von dem Bestand an deutschen Rittergeschlech- 
tern im Bistum Ratzeburg geben und vielfach auch annähernd der 
Zeitpunkt ermitteln, zu dem die einzelnen Geschlechter ins Bistum 
eingewandert sind. Die Zehntleheninhaber in den Ländern Ratze- 
burg, Wittenburg, Gadebusch, Boitzenburg und Sadelbande waren 
mit geringen Ausnahmen ritterlichen Standes. Unter den wenigen 
Bürgern kommt der Lübecker Ratsherr Sigest v. Jtzehoe (Fehling 
Nr. 136) mit einem Zehnten in Rieps vor. Im Lande Klütz, wo 
der Ratzeburger Bischof sich mit den mecklenburgischen Fürsten in 
die Zehnten teilte, waren die Leheninhaber nach Ständen ge- 
mischt. Vielleicht hatte sich eine Erschließung des Landes durch 
bäuerliche Siedler nicht durchführen lassen, und es wurden dann 
auch ritterliche herangezogen. Im Lande Breesen war das Ver- 
hältnis der beteiligten Stände in den einzelnen Kirchspielen ver- 
schieden, wobei sich besonders in der Nähe der Stadt Wismar 
ein starker bürgerlicher Einschlag bemerkbar macht. Bauern waren 
am stärksten im Lande Dassow als Lokatoren tätig. Im Kirchspiel 
Dassow selbst lassen sich auch Lübecker Bürger feststellen. Einem 
im Zehntenregister vielfach vorkommenden Geschlecht widmet 
Biereye im Band 96 der Jahrbücher für mecklenburgische Ge- 
schichte eine Sonderuntersuchung: Zur ältesten Geschichte 
des Geschlechts v. Maltzan. Ebendort erschien seine Arbeit 
über die Besiedelung des Landes Parchim durch die 
deutsche Ritterschaft, worin der Nachweis geliefert wird, daß 
die meisten der kolonisierenden Rittergeschlechter deutscher Her- 
kunft waren. Die deutsche Geschichtswissenschaft darf Biereye 
dafür dankbar sein, daß er mit ebensoviel Arbeitskraft wie metho- 
dischem Geschick dazu beiträgt, den slawischen Einwurf gegen die 
geschichtliche Stellung des Deutschtums in der ostelbischen Koloni- 
sation zu entkräften. Fk- 
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Bibliotheksrat Dr. Hans Bahlow in Rostock macht den inter- 
essanten Versuch, den Zuzug der Siedler der sünf Städte Ham- 
burg, Lübeck, Rostock, Stralsund und Greifswald, über deren 
Bürgernamen wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, nach der 
Herkunft der Familien zu beftimmen. (Der Zug nach dem 
Osten im Spiegel der niederdeutfchen Namenforschung, 
insbesondere in Mecklenburg — Teuthonista, Jahrgang 9 
S. 211 ff. — Vertrag, gehalten auf der Tagung des Vereins für 
niederdeutsche Sprachforschung zu Rostock am 6. Juni 1933.) Als 
Quelle dienen ihm Personennamen, wobei er sich wohlbewußt ist, 
daß die Kolonisten, die sich in einer der fünf Städte niederließen, 
nicht notwendigerweise auch direkt aus der ursprünglichen Heimat 
der Familie gekommen sein müssen. Zu verwenden sind hierbei in 
der Hauptsache nur solche Familiennamen, die sogenannte Her- 
kunftsnamen sind, d. h. Namen, die 1. aus dem Taufnamen mit 
nachfolgendem cke (van) ... bestehen, oder 2. aus dem verkürzten 
Ortsnamen mit angehängtem -mann (— Mann aus ...) z. B. 
B. Haltermann, der Mann aus Haltern in Westfalen, oder 3. aus 
dem Ortsnamen mit -er Ableitung, z. B. Bremer, Kölner, be- 
stehen. Daneben sind die Taufnamen nur dann zu verwenden, 
wenn sie sich durch die sprachliche Form geographisch festlegen 
lassen; in der Hauptsache trifft das nur bei den friesischen Tauf- 
namen zu. B. hat die Ergebnisse seiner Studien prozentual zu- 
sammengefaßt, wobei aber nicht die untersuchte Gesamtpersonen- 
zahl, sondern nur der mit Ortsnamen benannte Teil der Be- 
völkerung zugrunde liegt. Nach seiner Ansicht darf man aber 
das gleiche Herkunftsverhältnis auf die gesamte Bürgerschaft 
übertragen. 

Seine Resultate, soweit sie sich aus den Herkunstsnamen 
(nicht Taufnamen) ergeben, lassen sich am übersichtlichsten durch 
folgende Tabellen wiedergeben: 

Linkselbische 

Hamburg.. 
Lübeck   
Rostock ... 
Stralsund. 
Greifswald 

West- 
falen 

1,5 
21,4 
14 
12 
11 

zwischen 
Mittel. 
Elbe und 

Weser 

9 
9,7 
6 
6,5 
9 

zwischen 
Nieder- 
Elbe und 

Weser 

22 
5,9 
5,6 
4 

.2,2 

Ostfries- 
land 

3 
2,1 
0,8 
0,8 

West. 
friesland, 
Nieder, 

lande u. 
Flandern 

7 
3,4 
0,9 
2,7 

Nieder- 
rhein 

1 
2,8 
3 
0,8 
5 

Summe: 
Links- 

elbifche 

43 
45,5 
30,25 
27 
27 
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Rechtselbische 

Holstein und 
Dithmarschen 

Mecklen- 
burg 

Pom- 
mern 

Mark 
Bran- 

denburg 

Däne- 
mark (u. 
Schles- 

wig) 

Schwe- 
den 

Hamburg 
Lübeck... 

Rostock .... 
Stralsund.. 
Greifswald 

334-15-^48 
17 (mit 

Umgebung 23) 
5.5 
9.5 
4,8 

3,5 
6,4 

55 
14 

7 

0,5 
1,9 

5,5 
40 
50 

0,5 
1,8 

2,8 
2,7 
5,5 

1,6 

3.8 
2.8 

0,9 

1,8 
1,5 

Daraus ergaben sich interessante Schlüsse. Vor allem, 
welchen gewaltigen Anteil die Westfalen an der Kolonisation 
der neugegründeten Ostseestädte hatten; in Lübeck betrugen sie 
fast ein Viertel der Bevölkerung. Das läßt weiter einen Schluß 
zu, wie dicht bevölkert das Land zwischen Rhein und Weser 
gewesen sein muß. Wichtig ist auch die Feststellung, daß der 
Strom dieser Kolonisten so gut wie ganz an Hamburg vorbei- 
ging, direkt auf Lübeck, und weiter auf Rostock, Stralsund und 
Greifswald. Dabei bedarf noch die Frage näherer Prüfung, 
wieweit westfälische Siedler z. B. zunächst nach Lübeck zogen 
und dann erst in die weiter östlich gelegenen Städte Rostock 
usw.; solche Namen wären dann mehrfach gezählt, wenn man die 
gesamte Anzahl der westfälischen Kolonisten lediglich aus der 
Summe aller westfälischen Herkunftsnamen errechnen wollte. 
Das erfordert besondere Untersuchungen. Wichtig ist auch die 
Erkenntnis, wie stark die Anziehungskraft der einzelnen Städte 
auf ihre Umgebung gewesen ist. Hier uriterscheidet sich Lübeck 
wesentlich von den übrigen Städten. Für die Besiedelung Lübecks 
spielen als Nachbarländer nur Holstein und Dithmarschen eine 
bedeutende Rolle, selbst der Zuzug aus Mecklenburg ist verhältnis- 
mäßig gering; die übrige Bevölkerung stammte aus entfernteren 
Gegenden — unter ihnen in erster Linie Westfalen —, für die 
die zukunftsreiche junge Kolonialstadt eine unwiderstehliche An- 
ziehungskraft besaß. Eine außerordentlich instruktive Karte ver- 
anschaulicht diese Verhältnisse. Anders bei den anderen Städten. 
Die Bevölkerung Hamburgs, das ja auch keine Neugründung 
war, rekrutiert sich zur Hauptsache aus der nächsten Nachbarschaft 
südlich und nördlich der Elbe, aus den Ländern zwischen der 
Niederweser und der Niederelbe und aus Holstein-Dithmarschen; 
ihnen gegenüber spielten die übrigen Zuwanderer eine bescheidene 
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Rolle. Ähnlich liegen die Verhältnisse in Rostock, Stralsund und 
Greifswald, wo Mecklenburg bzw. Pommern die Hauptrolle 
spielen; aus weiterer Entfernung kamen nur noch Westfalen in 
größerer Anzahl. Die Verhältnisse von Stralsund werden gleich- 
falls in zwei Karten dargestellt. Gering ist überall der Zuzug aus 
Dänemark und Schweden, der nur in Rostock und Stralsund eini- 
germaßen beachtlich ist. . 

Für die Taufnamen kommen nur die sicher erkennbaren frresr- 
schen Namen in Betracht. Sie bestätigen das Ergebnis, das aus 
den Herkunftsnamen gewonnen werden konnte; in Stralsund und 
Lübeck sind es 4—5 v. H. K. 

Jahrgang 10 Heft 2 der „Altpreußischen Forschungen" bringt 
eine Veröffentlichung von Arthur Methner, „Das Lübische 
Recht in Memel". Die Stadt Memel wurde 1252 gegründet 
und wahrscheinlich 1257 vom Deutschen Orden mit lübischem 
Recht bewidmet. Da Hach bereits um einen Memeler Kodex 
des lübischen Rechtes wußte, muß es auffallen, daß Frensdorff 
ihn mit Stillschweigen übergeht. Freilich ist das Original der 
Memeler Handschrift verloren und der Text nur abschriftlich in 
einer jüngeren Privilegiensammlung des Königsberger Staats- 
archivs überliefert. Methner weist nun in einer Einführung 
diesem Text seine Stellung an, um ihn dann samt Varianten 
verwandter Handschriften wörtlich wiederzugeben. Der lateini- 
sche Text besteht aus einer Vorrede, 88 Artikeln, einem Schluß- 
wort und 18 Zusatzartikeln. Die Vorrede, deren Wortlaut ähnlich 
für andere von Lübeck gelieferte Handschriften übernommen 
worden ist, gibt die Zusendung des Kodex an Memel auf das 
Jahr 1254 an. Danach ist die Memeler Form die älteste des 
lübischen Rechts im Deutschordensgebiet. Der Text der 88 Artikel 
stimmt weitgehend mit dem Tondernschen Kodex der Veröffent- 
lichung v. Westphalens, sowie mit dem von Bunge gedruckten 
Revaler lateinischen Kodex überein und unterscheidet sich durch 
einige Verschiebungen und Einzelheiten von der „Göttinger" 
Handschrift, die Hach als Lockex l wiedergibt. Der Deutsche 
Orden hat sich jedenfalls in den Jahren von 1254 bis zii der end- 
gültigen Rechtsbewidmung gründlich mit der Materie befaßt. 
Das darf man aus den zusätzlichen Artikeln schließen, durch die 
das lübische Recht den Landesverhältnissen angepaßt und dre 
Selbstverwaltung der Stadt in einer der Landesherrschaft gut 
erscheinenden Weise beschränkt wird. Fk- 

In dieser Zeitschrift Band 25 (Seite 536) konnte auf Blasius 
Ekenbergers, eines geborenen Lübeckers, Lehrbuch über die beiden 
ersten Bücher des jütischen Rechts von 1595 hingewiesen werden. 
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das bisher nur handschriftlich vorhanden war. Jetzt ist der erste 
Teil der von Professor Dr. Karl Haff in Hamburg besorgten 
Ausgabe erschienen (Llueubratio LIssii k^kenberZers 
over äst erste unät sncler KoninA >VsIäemsri l^ok- 
buck snno 1596. I. Teil: Buch l (Erbrecht, Familien- und 
Sachenrecht). — Archiv für Beiträge zum deutschen, schweize- 
rischen und skandinavischen Privatrecht, hsg. von K. Haff, 12. Heft, 
Leipzig 1932. 

Zu vergleichen ist hierbei die Besprechung von Max Pappen- 
heim in der Savigny-Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 
Band 63 Seite 427, der einige wichtige Ergänzungen gibt. K. 

Unter dem Titel „Zur Geschichte des Fischereiregals 
im Deutschordensgebiet" veröffentlichte Guido Kisch in 
Bd. 1 der „Beiträge zum Wirtschaftsrecht" (Marburg 1931) eine 
Untersuchung, die von den Prozeßschriften des Rechtsstreites 
zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin ihren Ausgang nimmt 
und unter diesen den Gutachten von Fritz Rörig nach Gründlichkeit 
und Methode den ersten Platz zuerkennt. Wir dürfen also fest- 
stellen, daß die fischereirechtsgeschichtlichen Erörterungen über die 
Lübecker Bucht in Kreisen der Fachgelehrten beachtet worden 
sind und anregend gewirkt haben. Die Frage der Entstehung des 
Fischereiregals, die im Lübeck-Mecklenburger Rechtsstreit nur 
beiläufig erörtert wurde, behandelt Kisch nunmehr für das Deutsch- 
ordensgebiet, das ihm durch die Herausgabe der Kulmer Handfeste 
nahegerückt ist. Das „Vollherrschaftsrecht", aufgrund dessen 
der Orden die Regalien für sich in Anspruch nehmen konnte, führt 
Kisch auf das Privileg zurück, das Kaiser Friedrich II. dem 
Deutschen Orden 1226 erteilte — also in demselben Jahr, in dem 
er auch den Freibrief für Lübeck erließ. In der Frage des ge- 
schichtlichen Verhältnisses zwischen Meeresfischereiregal und 
Binnenfischereiregal wendet sich Kisch namentlich gegen die 
Ansicht v. Brünnecks, wonach der Orden durch den kaiserlichen 
Freibrief nur in den Genuß eines Binnenfischereiregals ge- 
kommen sein und dieses erst im Verlauf der weiteren Entwicklung 
auf das Küstengewässer ausgedehnt haben soll. Eine Ausbildung 
von Hoheitsrechten an Meeresteilen hatte auch Rörig von den 
Flüssen her angenommen, als Träger der Entwicklung im west- 
lichen Teil der Ostsee aber die Städte angesehen — zumal das 
durch kaiserliche Verleihung vollkommen selbständige Lübeck —, 
während er im Osten den Deutschen Orden kraft seiner ungemein 
früh und kräftig entwickelten Landeshoheit im Sinne v. Brünnecks 
für befähigt hielt, sein Binnenfischereiregal auf Meeresteile zu 
erweitern. Kisch verweist nun auf den Wortlaut des Freibriefs 
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von 1226 für den Deutschen Orden, worin das ju8 iniperü auch 
„in lnari" verliehen wird. Rörig hat übrigens auch seinerseits 
diesen Wortlaut an anderer Stelle hervorgehoben. Auf derselben 
Privilegstelle fußend, vertritt Kisch die Gleichaltrigkeit von Binnen- 
und Meeressischereiregal — wenigstens nach der Rechtsgrundlage 
hin. Es blieb Sache des Ordens, das verliehene Recht durch 
Ausübung geltend zu machen, ebenso wie er auch die ihm ver- 
liehenen preußischen Gebiete erst zu bezwingen und zu besiedeln 
hatte. — Eingehend behandelt Kisch die Gesamtfrage in dem 
Werk „Das Fischereirecht im Deutschordensgebiet" 
(Deutschrechtliche Forschungen, 5. H., Stuttgart 1932). Hier 
wird im ersten Teil ein gründlicher Überblick über den Stand der 
deutschen fischereirechtsgeschichtlichen Forschung überhaupt ge- 
geben und auch dabei wieder der lübeckisch-mecklenburgischen 
Literatur ihre Stellung angewiesen. Der Nachweis, daß der 
Orden von vornherein das Fischereiregal im weitesten Umfang 
für sich in Anspruch nahm und mit allen Mitteln bestrebt war, es 
aus sämtliche erworbenen Gebiete auszudehnen, bildet das Kern- 
stück der Arbeit. Sonderberechtigungen sind nach Kisch nie aus dem 
Grundeigentum abzuleiten, bildeten sich vielmehr ausnahmsweise 
da, wo der Orden seinen Fischereirechtsvorbehalt nicht geltend 
machte, in der Regel durch regalherrliche Verleihung, also durch 
Privileg. Solchen Privilegien ist der dritte Teil der Arbeit ge- 
widmet. Bezeichnenderweise vermochte auch das Römische Recht 
den Besitzstand des Ordens nicht anzutasten. Fk. 

Professor Dr. Eberhard Frh. v. Künßberg widmet 
in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern N.F. 1933 S. 89 den 
Rechtsversen eine Untersuchung. Die Lust, Rechtssätze in 
metrischer Form festzuhalten, ist bei vielen Völkern vorhanden, 
bei keinem aber so ausgebildet wie bei den Germanen. In den 
altfriesischen, altnordischen und angelsächsischen Rechtsquellen 
finden wir sie, z. T. sind ganze Gesetze metrisch, bei anderen ist 
Prosa -und Versbildung vermischt, auch in Spruchform sind 
sie vorhanden. Sie alle waren für den mündlichen Vertrag 
bestimmt und sollten das Gedächtnis nnterstützen. Auch im 
Mittelalter finden wir diese Sitte, ja bis in die jtlngste Zeit 
hat sie sich erhalten; K. macht auf die „Römisch-juristische Dreh- 
orgel mit 160 strafsen Liedern über die korpulentesten Capitel 
des heiligen Lorpus juris auf mehr als 200 der famosesten 
Melodien" ausmerksam, die in der Mitte des 19. Jahrhundert 
erschienen ist, und auf nicht weniger als vier metrische Bearbei- 
tungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Besonders das 13. und 
16. Jahrhundert zeichnen sich durch Freude am Reim und Vers 
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im Recht aus, die teils belehrend, teils gelehrt, teils lustig- 
parodistisch sind. Der Sachsenspiegel, Landfriedensgesetze, das 
Augsburger Stadtrecht, der Deutschenspiegel usw. enthalten 
metrische Anklänge; Spielmänner, Handwerker, Bauern, Schüler 
usw. gebrauchten sie. Veranlassung gaben besondere feierliche 
Handlungen: Dinghegungen, Rechtsverkündungen, Hinrichtungen, 
Verkündung des Marktfriedens und Bannes, Eidesermahnungen, 
Verlobungen, Ehefchließungen, Handwerkerrecht, Warnungen, 
Friedensverkündungen, beim Strafvollzug, Grenzbefchreibungen, 
Schuld- und Fehdebriefen, Jnfchriften usw. Zu den lustigen 
Rechtsversen rechnet K. besonders die Kellerordnungen, Gilde- 
verse, verschiedene Lehrlingsrollen u. a. Auch Lübeck hat eine 
kurze Schiffsordnung beigesteuert, die bei ?3rckes8U8, LoUection 
cke Ioi8 maritlme8, 1845, VI. 504 abgedruckt ist. K. 

In der Festschrift Alfred Schultze (Weimar 1934; S. 85—128) 
rollt Karl Frölich mit seinem Beitrag „Kaufmannsgilden 
und Stadtverfassung im Mittelalter" neuerdings ein 
Problem aus, das uns hier schon deshalb angeht, weil es durch 
die Erörterung der Lübecker Gründungsvorgänge seinerzeit in ein 
neues Stadium trat. Unter den Städten, die Frölich bei seiner 
Untersuchung besonders heranzieht, sinden wir Lübeck nicht. 
Wohl aber erhält die Lehrmeinung Rörigs ihren Platz in dem 
Überblick über den Stand der Forschung. Die Theorie, daß gilde- 
artige Zusammenschlüsse von Kausleuten die Keimzelle für die 
Entstehung der städtischen Verfassung abgegeben haben, war in 
der Umbildung von Nitzsch, wonach auch Handwerker einer solchen 
Gilde angehört haben sollen, durch v. Below bekämpft worden. 
Rörig hatte dann in Erwägung gezogen, daß auch sein Unter- 
nehmerkonsortium gildeartigen Eharakter gehabt haben könne. 
Neuerdings gaben Untersuchungen über einzelne deutsche Orte, 
wie solche über italienische (Silberschmidt), slandrische (Pirenne) 
und englische Städte (Tait, Stephenson) der Gildetheorie wieder 
neue Nahrung. Frölich steuert dazu seine eigenen Feststellungen 
bei, die er namentlich zur Goslarer Verfassungsgeschichte gemacht 
hat, und sucht damit auf der Spur des Gesamtproblems weiter 
zu kommen. Freilich: es bleibt bei dem Suchen, und nur in sehr 
vorsichtiger Fassung werden Ergebnisse angedeutet. Denn schon 
die zugrunde liegenden Begrisfe schwanken. Sind die „merca- 
tore8", deren Zusammenschluß in der städtischen Frühzeit nach- 
weisbar ist, lediglich Kaufleute gewesen, oder hat man auch Hand- 
werker zu ihrem Kreis zu rechnen? Nach seinen Goslarer Unter- 
suchungen neigt Frölich zu der Beschränkung des Begrisfs auf 
wirkliche Kaufleute, kann aber deren Vereinigung nicht als Gilde 
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nachweisen, sondern nur gildeartige Züge an ihr feststellen — wobei 
übrigens auch umstritten bleibt, welche Züge als wesentliche Be- 
standteile zum Begriff der Gilde gehören. Aus jener Händlerischen 
Oberschicht dürfte sich in manchen Städten das städtische Patriziat 
entwickelt haben. Ob die „burZen8e8", die später als die ver- 
fassungsrechtlich ausschlaggebende Schicht der städtischen Ein- 
wohnerschaft auftreten, als die Träger der Vorrechte jener 
„mercatore8" anzusprechen sind, ist nicht überall eindeutig zu be- 
jahen. Die Ergebnisse, die Beyerle aus der Betrachtung des 
burgundischen Städtewesens gewann, darf man auf die deutschen 
Verhältnisse nicht ohne weiteres übertragen. Immerhin hält 
Frölich für Quedlinburg, Goslar und Magdeburg die Verbindung 
zwischen Kur8en8e8 und merca1ore8 für hergestellt und damit die 
Brücke zwischen Stadtverfassung und früher Gilde geschlagen. 
Spannungen, die sich zwischen einem bestimmten Kreis von 
Handwerkergilden und den Kaufleuten ergaben, möchte Frölich 
aus einem Nebeneinander zweier Marktsysteme herleiten, wobei 
den an der Gründung beteiligten Kaufleuten und ihrem Markt 
die an einer stadtherrlichen Marktanlage beteiligten Gewerbe- 
treibenden gegenüberstünden. Ein neben dem Patriziat er- 
scheinendes Honoratiorentum wird mit der Stellung jener vom 
Stadtherrn bevorrechteten Handwerkervereinigungen in Zu- 
sammenhang gebracht. Beachtlich sind die Beziehungen gewisser 
stadttopographischer Veränderungen, wie Ausbau einer neuen 
Marktanlage und Wechsel in der Bestimmung von Rathaus und 
Gildehaus, mit verfassungsmäßigen Umstellungen im Gemein- 
wesen. Frölich räumt ein, daß im Rahmen seiner Untersuchung 
das in Rede stehende Problem nicht zu lösen war. Es muß aber 
anerkannt werden, daß seine Klarstellungen, Folgerungen und 
Hinweise jedenfalls einen wertvollen Beitrag zu dessen Lösung 
bilden. Fk. 

Im 31. Bd. der „Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt Nürnberg" bringt Claus Nordmann, dessen Disser- 
tation über die Nürnberg-Lübecker Handelsbeziehungen wir in 
einer besonderen Besprechung berücksichtigen, einen Beitrag, 
„Der Prozeß des Lübeckers Hinrich Drosedow gegen 
die Nürnberger Heinz und Wilhelm Rummel", der 
eine Ergänzung zu der im 29. Bd. derselben Zeitschrift veröffent- 
lichten Arbeit von Albert Gümbel darstellt. Es handelt sich um 
einen Prozeß der 1470er Jahre um Forderungen aus Wechsel- 
käufen. Gümbel hatte aufgrund seines Quellenmaterials den 
Lübecker Heinrich Trescaw, wie er in Nürnberg genannt ist, für 
einen Buchdrucker angesprochen. Tatsächlich ist dieser identisch 
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mit dem Großhändler und Bankier Hinrich Drosedow. Nordmann 
fand im Lübecker Staatsarchiv einige Protokolle, mit deren Hüfe 
sich die etwas dunkle Streitsache weiter klären ließ. Der Prozeß 
belegt die nicht unerheblichen Bankgeschäfte, die in Verbindung 
mit dem Handel zwischen Lübeck und Nürnberg getätigt wurden. — 
Einen anderen Prozeß, der ein Licht auf das Lübecker Rheinweln- 
geschäft im 17. Jahrhundert wirft, habe ich in einem kleinen 
Beitrag zu der Festschrift Heinrich Schrohe (Mainz 1934) be- 
handelt (Georg Fink: Ein verabschiedeter Lübecker 
Ratskellermeister als Kläger vor kurmainzischen Ge- 
richten (1686—1691). Der Prozeß drehte sich um 120 Stück 
Wein, die Jürgen Grundt durch seinen Mainzer Faktor Wolf 
Bernhard Schmidt bezogen hatte. Die Verfälschung dieser Be- 
stände war ein Hauptgrund zur Lösung des Pachtverhältnisses 
zwischen dem Lübecker Rat und Jürgen Grundt (vgl. Wehrmann 
in Bd. 2 unserer Ztschr., S. 107 ff.). Leider ließ sich der Ausgang 
des Rechtsstreites auch aus den einschlägigen Akten süddeutscher 
Archive nicht ermitteln. Fk- 

Professor Dr. R. Schmartosch v. Riesenthal ver- 
öffentlicht in den Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs 
Bd. 16 (1933) S. 108 ein Schreiben von Otto Brokes in Lübeck 
vom 10. Mai 1621 an Christoph Schwendendörffer in Leipzig, 
das einen interessanten Einblick in den damaligen Kupferhandel 
Leipzigs über Lübeck gestattet. Das Schreiben hat sich im Lerpzrger 
Ratsarchiv erhalten. Das Handelshaus Schwendendörffer be- 
schäftigte sich u. a. auch mit dem Vertriebe von Mansfelder Kupfer, 
seine Hauptniederlage an der Ostsee war Lübeck, wohin das Kupfer 
aus der Thüringer Seiger Hütte auf der Saale und Elbe über 
Magdeburg und auf dem alten Stecknitzkanal geschickt wurde. 
Sein Vertrauensmann im Kupferhandel in Lübeck war Otto 
Brokes, der spätere Bürgermeister (f 1652). Damals handelte 
es sich um eine Kupfersendung, die zu Schiff nach Danzig gchen 
sollte. K. 

Ein praktisches Hilfsmittel, nach dem man sich mit raschem 
Blick über die geschichtliche Entwicklung der wesentlichsten Bau- 
werke Lübecks unterrichten kann, hat Baudirektor Pieper m 
einem „Zeitstreifen Lübeck" zusammengestellt. Der ein- 
prägsame Überblick ist durch Beigabe wichtiger Daten der poli- 
tischen und der Kunstgeschichte ergänzt. Der „Zeitstreifen" findet 
sich in „Deutsche Kunst- und Denkmalpflege" 1934 Nr. 3 ver- 
öffentlicht, in verkleinertem Maßstabe auch im Jahrgang 1933 
der „Lübeckischen Blätter", Seite 374. Fk. 
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Gelegentlich der Bearbeitung des Lübecker Rathauses für die 
„Bau- und Kunstdenkmäler" hat Dr.-Jng. Hugo Rahtgens im 
vorigen Jahre die dem Markt zugekehrte Südfront des Rathauses 
auf ihre romanischen Bauteile untersucht und im Einvernehmen 
mit dem Denkmalpfleger Baudirektor Pieper erwirkt, daß die 
bemerkenswertesten freigelegten Stücke bei der Wiederherstellung 
der Mauer und ihres Putzes ausgespart wurden und so dem Blick 
zugänglich geblieben sind. „Die Denkmalpflege" bringt darüber 
in Heft 6 des 7. Jahrgangs einen Aufsatz aus der Feder von Hugo 
Rahtgens, „Freigelegte romanische Architekturteile am 
Lübecker Rathause", der mit Bildern und Rissen einen Über- 
blick bietet. Fk- 

Johannes Warncke hatte bereits in seinem grundlegenden 
Werke über die Edelschmiedekunst in Lübeck (Seite 21) darauf 
hingewiesen, daß die Goldschmiede ihre Modelle z. T. nicht selbst 
angefertigt, sondern von Formstechern und Formschneidern oder 
sonstigen Künstlern bezogen haben, doch ist er der Frage nicht 
weiter nachgegangen. Als erster hat Walter Paatz für die beiden 
hervorragendsten Werke der Lübecker Edelmetallkunst, deren Gold- 
schmiede bekannt sind, die Meister, die die Form schufen, erkannt 
und festgestellt (Walter Paatz, Bildschnitzer und Gold- 
schmiede in Lübeck. Pantheon III. 1929. Seite 258 ff). 
Es handelt sich einmal um den wundervollen Pokal Heyno 
Schröders (in Privatbesitz), der bei Warncke auf dem Titelbild 
und Abb. 25 und 26 wiedergegeben ist. Paatz gibt nicht nur eine 
vortreffliche künstlerische Würdigung dieses erlesenen Meister- 
stücks, das „die Phantasie eines großen Künstlers verrät", er 
findet auch diesen Künstler in Benedikt Dreyer dank der Über- 
einstimmung der sich in dem Geäst des Becherfußes tummelnden 
Putten mit denen an der Lettnerbrüstung der Marienkirche, die 
Dreyer geschaffen hat. Er ergänzt die Wbildungen bei Warncke 
durch eine vortreffliche Photographie des unteren Teiles des 
Becherfußes mit den drei spielenden Kinderfiguren, in großem 
Maßstabe. Das zweite Stück ist der von Bernt Heynemann an- 
gefertigte St. Jürgen der Schwarzhäupter in Riga (Warncke 
Abb. 14), die das Gepräge von Henning von der Heides Form- 
gebung trägt, wie ein Vergleich mit seinen Hauptwerken, dem 
Lübecker St. Jürgen und der Statue des Evangelisten Johannes 
in der Marienkirche, ergibt. 

Ihm schließt sich jetzt Carl R. af Ugglas (Oulck8meck 
ock ^ockeNör. l^ornvännen 1933 Seite 193 ff.) an, der in der 
Figur des H. Michael im Kampfe mit den Drachen auf einer 
kleinen goldenen Spange (aus Skillinge, Ksp. Nettraby, Blekinge, 
jetzt im Staatlichen historischen Museum in Stockholm) gleichfalls 
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die Schöpfung eines Monumentalbildschnitzers — trotz seiner 
Kleinheit — erkannt hat. Er setzt sie mit den Künstlern des Domini- 
kanerklosters in Lübeck (etwa von 1415 an) in Verbindung und 
stellt besondere Gleichheit vor allem mit einer Figur aus der 
Serie der törichten Jungfrauen und — was die Gesichtszüge 
anlangt — mit einer der dominikanischen Ordensheiligen fest. 
Paatz (Die Lübeckische Steinskulptur der ersten Hälfte des lö.Jahr- 
hundeicks), dem er folgt, bringt diese Dominikanerkunst mit 
Johannes Junge und seiner Werkstatt in Verbindung. K. 

In der Zeitschrift „Die christliche Kunst", Bd. 29 (München 
1933), S. 216—230, ist ein Aufsatz von Hans Arnold Gräbke 
über die „spätgotischen siebenarmigen Messingleuchter" 
im Ostseegebiet enthalten. Bei der großen Bedeutung Lübecks 
für den Bronzeguß im Mittelalter hat es sicher auch seinen be- 
sonderen Anteil an der Herstellung dieser Leuchter gehabt. Unser 
Dom besaß einst im Chor selbst einen solchen großen sieben- 
armigen Leuchter, leider wurde er 1777 als Altmetall verkauft. 
Der 4 m hohe, mächtige Leuchter zu Kolberg, den 1327 Hans 
Apengeter, der Meister der Taufe in St. Marien, goß, gehört 
noch der Frühzeit an. Der Verfasser zieht ihn wohl mit in den 
Kreis seiner Betrachtung, wendet sich aber seinem Thema gemäß 
den Stücken des 15. Jahrhunderts zu. Die beiden ältesten dieser 
Art und zugleich Lübeck örtlich am nächsten gelegenen sind die 
siebenarmigen Leuchter zu Mölln (1436) und zu Eutin (1444). 
Alles spricht dafür, daß sie in Lübeck gefertigt sind. In Dirk 
K^ron haben wir dann einen Lübecker Meister, von dem bestimmte 
Stücke bekannt sind. 1494 goß er den siebenarmigen Leuchter für 
den Dom zu Viborg und 1515 den für den Dom zu Aarhus, zwei 
im Aufbau völlig verschiedene Arbeiten. Auf beiden Leuchtern 
hat er sich als Gießer genannt, so daß seine Urheberschaft zweifels- 
frei feststeht. Für die Stücke in Perleberg (1475) und Werben 
(1487) ist Hermann Bonstede in Hamburg als Gießer bezeugt. 
Die Leuchter in Ribe, in Lund und in Stockholm glaubt der 
Verfasser ebenfalls Hamburg zusprechen zu müssen. I. W. 

Albert Löfgreen behandelt in „Fornvännen", Jahrg. 
1933, S. 280—308, „Die spätmittelalterlichen bauchigen 
Zinnkannen". Sie sind der beliebte Zinnkannentyp vom 
14. bis 16. Jahrhundert und kommen in dieser Art im ganzen 
Ostseegebiet vor. Das St.-Annen-Museum kann mit 4 solcher 
Kannen aufwarten. Löfgreen hat für Schweden sogar 27 Stück, 
eine verhältnismäßig hohe Zahl, feststellen können. Marken 
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weisen diese Kannen noch nicht auf. Ihr Ursprungsort ist also 
nicht ohne weiteres anzugeben. Man hat sie zwar gelegentlich 
als „hanseatische Kannen" bezeichnet. Diese Benennung darf 
jedoch weniger auf die Herkunft bezogen werden als vielmehr auf 
das Verbreitungsgebiet, eben das hansische Einflußgebiet. Löf- 
green weist nun nach, daß es sich bei diesen Kannen durchweg 
um inländische Kannen handelt. In der Formgebung zeigen die 
einzelnen Länder Eigenarten auf, die es ihm ermöglichen, scharf 
zu scheiden zwischen norddeutschen, schwedischen und andern 
Typen. Von dem Schmuck an Medaillons in Deckeln und Böden 
sowie an Reliefbildern auf den Henkeln nimmt er an, daß er 
Allgemeingut war und auf deutsche Vorbilder zurückgeht. Die 
Feststellungen Löfgreens sind für die weitere Behandlung der 
Frage nach der Herkunft dieser Zinnkannen wohl zu beachten. 

I. W. 

In „Bergens Museums Ärbok" 1931, 3. Heft (historisch- 
antiquarische Reihe), Bergen 1932, behandelt Einar Lexow 
unter dem Titel,,^innL8 8enZ et rene883N8e3rbeicke tra 
l^übeck i Kergen8 ^u8eum" auf 30 Seiten eine Bettstatt, 
über die schon viel geschrieben. Es ist eine Bettstatt aus Eichenholz 
mit einem Himmel auf Säulen. Sie weist überreichen Schmuck 
auf an Schnitzerei und Intarsia. Es ist ein wahres Prachtstück, 
so daß 1848 Conrad N. Schwach sie in einem Gedicht „Minnas 
Seng" besungen hat. über die Herkunft des Stückes bestehen die 
verschiedensten Meinungen. Herry Fell hält die Bettstatt sür 
eine nordische Arbeit aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
C. W. Schnitter will das Prachtwerk als Renaissancearbeit aus 
Bergen ansehen. Dorothea S. Platou setzt es in die Zeit um 
1650 und bringt es in Verbindung mit Thomas Schrop aus 
Augsburg, der 1618 in Bergen Bürger wurde. Einar Lexow 
hält nun Lübeck für den Herkunftsort und sucht in längerer Aus- 
führung seine Behauptung zu beweisen. An der Hand der „Bau- 
und Kunstdenkmäler der freien und Hansestadt Lübeck" gibt er 
eine Zusammenstellung der Lübecker Schniddeker von Hinrich 
Matthes. an bis zu Hinrich Sextra dem Alteren hin. Als Meister 
der Bettstatt kommen ihm vor allem Balzer Minne und Hinrich 
Sextra in Frage. Lexow entscheidet sich mehr für letzteren und 
glaubt, daß das Stück über Bergen nach Skandinavien gekommen 
ist. Die Annahme und Beweisführung Lexows haben mancherlei 
für sich. I. W. 

Angeregt durch die vom Staatlichen historischen Museum in 
Stockholm i. I. 1929 veranstaltete Ausstellung mittelalterlicher 
kirchlicher Textilien (vgl. Falk im Pantheon 1929 S. 172), die 
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u. a. eine reiche Sammlung italienischer Stickereien zeigte — eine 
Exportware südlicher Kunst, die über Lübeck ging —, untersucht 
H.A.Gräbke (Eine italienische Dalmatik vom Ende des 
13. Jahrhunderts in Lübeck. — Pantheon 1933 S. 96) 
eine Dalmatik, die aus dem Dom stammt, jetzt im St.-Annen- 
Museum. Das Gewand besteht aus gelber Seide, deren unterer 
Saum und die Nrmelsäume einen breiten Besatz mit Goldstickerei 
auf karminroter Seide tragen. Die Stickerei zeigt die Mischung 
der byzantinischen und der gotischen Kunst, die die italienische 
Kunst am Ausgang des 13. Jahrhunderts bestimmte. Der Her- 
kunftsort der Stickerei läßt sich vorläufig nicht feststellen. K. 

Als Sonderdruck ging uns ein 160 Seiten umfassender Bei- 
trag aus dem 10. Bande von „Nordelbingen" zu: Paul v. Hede- 
mann-Heespen, Das Leben des Geheimen Rates Chri- 
stoph Gensch v. Breitenau im Rahmen des Gesamt- 
staates. Der kursächsische Landrichtersohn Christoph Gensch (geb. 
1638) stieg von der Stellung eines Hofmeisters des Erbprinzen von 
Holstein-Norburg zu der Würde eines dänischen Kanzlers sür 
Oldenburg und Delmenhorst (1681) und wurde als „v. Breitenau" 
(nach dem mutmaßlichen Stammsitz seines Geschlechts in Mittel- 
deutschland) geadelt. Er war ein Beamter von echtem Schrot 
und Korn, ein erstaunlich vielseitiger Mann, Polyhistor im Stil 
seiner Zeit, Sammler einer Riesenbücherei und eines gewaltigen 
handschriftlichen Apparates. Im Jahre 1706 schuf er sich als 
Witwer sein Altersheim im Hause der heutigen Löwenapotheke zu 
Lübeck, wo ihm ein halbverwaister Großneffe Christian v. Heespen 
als Kind die letzten Lebensjahre verschönte, bis er 1732 als 93jäh- 
riger starb. In Lübeck ist sein Gedächtnis durch das Familien- 
begräbnis in der Ngidienkirche erhalten. Dort, in der Breitenau- 
Kapelle, ist er mit einigen Verwandten beigesetzt. Eine erste 
Lebensbeschreibung ließ der Lübecker Pastor I. H. v. Seelen 
erscheinen — als Einleitung eines Prachtkatalogs seiner Bücherei, 
den er im Auftrag des Erben herausgab. Heute befindet sich das 
Vermögen in Händen des Verfassers des vorliegenden Lebens- 
bildes. Der Gutsherr auf Deutsch-Nienhof und mehrfache Dr. k. c. 
ist ein würdiger Erbe und offenbar dem alten Vorfahr wesens- 
verwandt. Das Bild, zu dem er den reichen literarischen Nachlaß 
auswertete, beschränkt sich nicht einseitig auf die Person des 
Christoph Gensch v. Breitenau, sondern es vermittelt eine Fülle 
von Erkenntnissen über die Verwaltungsverhältnisse im dänisch- 
holsteinischen Gesamtstaat und die Kulturzustände jener Zeit, 
darunter auch genaue Angaben über den Haushaltsbedarf der 
Lübecker Jahre. Die Arbeit ist mit einer Reihe von Bildnissen 
geschmückt. 
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Der am 28. Oktober 1930 gestorbene ehemalige Botschafter in 
Rom Anton Graf Monts gedenkt in feinen von K. W. Nowak 
und Friedrich Thimme herausgegebenen, außerordentlich wert- 
vollen und inhaltreichen „Erinnerungen und Gedanken" 
auch Kurt von Schlözers, damaligen Gesandten beim päpstlichen 
Stuhle (1882—1892), dem er während der Jahre 1884—1886 
als Legalionssekretär attachiert war. Er widmet diesem „immer- 
hin nicht ungewöhnlichen Menschen, aber doch ziemlich wunder- 
lichen Heiligen" einen besonderen Abschnitt. Graf Monts war 
bekannt, ja berüchtigt wegen seiner boshaften Zunge, fo ist denn 
auch das Bild, das er von Schlözer zeichnet, mehr amüfant als 
in allen Stücken zutreffend geraten, auch wenn — wie immer bei 
solchen Bosheiten — ein wahrer Kern dahinter steckt. Schlözers 
bekannte Formlosigkeit — „niederdeutsche, demokratische Allüren" 
nennt sie Monts —, seine mehr als sparsame und anspruchslose 
Wirtschaft, ftin lediglich nach seinem Geschmack gewählter Um- 
gang: das alles stimmte freilich mit den Anschauungen des hoch- 
feudalen Grafen Monts nicht überein. Wenn er aber z. B. seine 
Diners „richtiger als anspruchslose Mittagessen bürgerlicher Art" 
bezeichnet, so stimmt das nicht ganz. Schlözer war ein Genießer 
auf allen Gebieten, geistigen wie nicht geistigen, und seine feine 
Zunge auch auf lukullischem Gebiete war bekannt. Monts fügt 
aber wahrheitsgemäß hinzu, daß diese „bürgerlichen Mittagessen" 
durch „witzige, oft geistreiche Konversation" gewürzt waren: das 
war immerhin etwas. 

Von größerer Bedeutung ist das, was Graf Monts über die 
Tätigkeit Schlözers als Vertreter Preußens bei den Verhand- 
lungen zur Beilegung des Kulturkampfes und insbesondere über 
die bereits von Joh. Heckel in seinem Aussatze über die Beilegung 
des Kulturkampfes in Preußen (Savigny-Ztschr. Kan. Abt. XIX 
S. 215 ff. — vgl. unsere Ztschr. Bd. XXVI S. 431) mitgeteilte 
schroffe Abberufung Schlözers durch Bismarck im März 1886 
mitteilt. Die Akten bestätigen — wie die Herausgeber betonen — 
im wesentlichen das Urteil Monts, daß Schlözer geschäftlich den 
schlauen Soutanenträgern nicht immer gewachsen gewesen ist, 
daß er vielmehr geneigt war, der Kurie viel größere Konzessionen 
zu machen, als die ihm von Berlin erteilten Anweisungen ge- 
statteten. Was den erwähnten Zwischenfall anlangt, so handelte 
es sich damals um die Kardinalfrage des ganzen Kulturkampfes, 
die Anzeigepflicht der Kirche und das Einspruchsrecht des Staates 
bei der Anstellung von Geistlichen, worauf Bismarck unbedingt 
bestand, wogegen aber die Kurie den erbittertsten Widerstand 
leistete. Schlözer hatte eigenmächtig eine Note an die Kurie ge- 
richtet, in der er sich mit der Anzeige für die gegenwärtig un- 
besetzten Pfarreien befriedigt erklärt und nicht auf einer zeitlich 

Ztschl. d. B. s. L. G. XXVII, 2. 26 
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unbeschränkten Anzeigepflicht bestanden hatte. Das warf das 
ganze Gebäude der Verhandlungen um, außerdem darf ein Ge- 
sandter eine förmliche Note nur nach Anweisung feiner Regierung 
erlassen, da sie durch eine solche offizielle Note gebunden wird. 
Bismarck schickte Schlözer darauf telegraphisch den Befehl, Rom 
sofort zu verlassen, und die Geschäfte dem Grafen Monts zu über- 
geben. Monts mußte der Kurie mitteilen, daß die Note ohne 
Wissen der Regierung ergangen sei und als nicht vorhanden an- 
zusehen sei. Schlözer gelang es mit Hilfe der Fürstin Bismarck, 
die ihm von Petersburg her gewogen war, den Zorn des Kanzlers 
zu besänftigen, er kehrte nach Rom zurück, wo ihm eine aber- 
malige zu große Nachgiebigkeit eine neue harte Zurechtweisung 
Bismarcks zuzog. Monts konnte übrigens bei seinen Verhand- 
lungen mit dem Kardinal Jacobini den schönen Erfolg buchen, 
dem Staatssekretär das Zugeständnis der dauernden Anzeige- 
pflicht abzuringen, worauf Bismarck verfügte, daß er den nächsten 
freiwerdenden Botschaftsratsposten erhalten sollte. Er wäre der 
Nachfolger Schlözers geworden, wenn Bismarck nicht gestürzt 
worden wäre. Ob Monts scharfes Urteil über Schlözer, daß der 
neue Kurs sich genötigt gesehen hätte, den „stumpf und ganz un- 
brauchbar gewordenen Gesandten zu entfernen" richtig ist, steht 
dahin; wahr ist aber, daß seine Entlassung nicht allein mit der 
Treue zusammenhängt, die Schlözer dem gestürzten Eisernen 
Kanzler hielt, ebenso daß Schlözer sich nicht irrte, wenn er in 
Holstein den Urheber seiner Entfernung sah. Aus den Denk- 
würdigkeiten des Grafen Waldersee wissen wir, daß sich Holstein 
schon seit langer Zeit, sehr wahrscheinlich schon unter Bismarck, 
darum bemühte. K. 

In unserer Zeitschrift (Band I V und V) und den Mitteilungen 
(Heft 9 und 11) sind verschiedene Urteile fremder Reisender über 
Lübeck aus dem 14.—17. Jahrhundert abgedruckt; sie können jetzt 
durch einen Hinweis auf eine russische Stimme aus den 30er Jahren 
des 19. Jahrhunderts vermehrt werden, auf die Professor Dr. Karl 
H. Meyer in Münster aufmerksam gemacht hat (Eine russische 
Dichtung über Münster; Westfalen, Mitteilungen des 
Landesmuseums der Provinz Westfalen, 1930 Seite 91 ff.). 
D er kaiserlich russisch e Kammerh errJwanPetrowischMjatlew 
(f 1844), ein s. Zt. — wenn auch zu Unrecht — hochgeschätzter 
Dichter, gab drei Bände „Sensationen und Bemerkungen 
der Frau Kurdjukowa ins Ausland, cksns l'etranFer" 
heraus, deren erster Band (1840) die Reise der Frau Kurdjukowa 
durch Deutschland, der zweite (1843) durch die Schweiz und der 
dritte (1844) durch Italien schildert. Frau Kurdjukowa ist nur 
ein Pseudonym. Uns interessiert der Anfang des 1. Bandes, der 
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die Reise mit dem Dampfer von St. Petersburg nach Travemünde 
und den Aufenthalt in Lübeck enthält; beiden Abschnitten widmet 
Mjatlev etwa je 200—250 vierfüßige Trochäen. Die Dampfer- 
fahrt von St. Petersburg nach Lübeck war damals etwas Neues, 
1831 eröffnet, gewährte sie die beste und bequemste Reiseverbindung 
von dem Osten nach dem Westen, die fleißig benutzt wurde, und 
die Straße von Lübeck nach Hamburg hatte wieder wie in den 
Zeiten der Hanse ihre Bedeutung gewonnen. Der Dampfer wird 
„Thronfolger" genannt, ein uns unbekannter Name; wir wissen 
bisher nur von 2 Dampfern „Nikolai I" und „Alexandra". (Mit- 
teilungen 11 Seite 165). Vielleicht ist aber der „Thronfolger" 
auch nur ein „Pseudonym" der Dichtung. Frau Kurdjukowa 
schildert die lärmende Abfahrt von St. Petersburg, den Aufenthalt 
in Kronstadt wegen der Pässe, die Fahrt an Bornholm vorüber, 
die Reisegesellschaft, die sie wenig befriedigt (ein „hoher Herr 
cke kru88ie, ein französischer Schauspieler, Kammerherren, Köche, 
Kleinadel, Gesindel: ein babylonisches Gemisch"), die Ankunft in 
Travemünde: „ich bin auf deutschem Gebiet, mir ist alles neu: 
die deutschen Kühe, und das deutsche Gras! Mein Kopf dreht 
sich, außer sich vor Begeisterung". 

„Die Stadt Lübeck ist so gebaut, daß sie Aufmerksamkeit 
verdient", urteilt Frau K.: „in ihr stehen lauter Kirchen, 
keine Häuser; viel Nahrung für den Geist, überall geheiligtes 
Altertum. Ein scheußliches Straßenpflaster; aber was für eine 
Kathedrale!" Das Straßenpflaster war damals allerdings noch 
wie in der alten, guten Zeit; erst 1839 begann man ebene Bahnen 
für die Fußgänger herzustellen und erst 1842 wurde die Unter- 
haltungspflicht des Straßenpflasters der städtischen Wegebau- 
deputation übertragen; bis dahin hatten die Hauseigentümer 
dafür zu sorgen. In St. Marien erregten ihre Aufmerksam- 
keit besonders die astronomische Uhr mit ihrem Puppenspiel 
(„Puppen in Zarenmänteln und Garniturhosen") und ihrem 
Glockenspiel, und Holbeins (!) Totentanz: „lauter Skelette und 
ausgeputzte Figuren, und diesen Unsinn nennen sie !e 8cti3bernack 
cke la mort". Die rückständige Mode der Männer und Frauen 
auf den Straßen belustigt sie: „Da gibt es Schürzen noch und 
Korsett und Tüchlein und Körbchen, als ginge es zum Einkauf 
auf den Markt. Und die deutschen Männer sind ein Bild: jeder 
hat la pipe und la canne und einen sehr langen Frack und culotte8, 
Ie8 boucIe8 und >68 80ulier8, veritable8 cav3lier8." Die tadle 
cl'dote im Gasthaus und ihre Speisen erfüllen sie mit Entsetzen: 
Der Wirt ladet zum Setzen ein und nimmt selbst Platz: „wo 
schickt sich das, daß der Wirt bei Tisch selbst sich setzt wie ein galant- 
domme"? Die Suppe ist ein Wässerchen, in dem Zwiebeln, Teig 
und auch Zimmt schwimmen, „nicht beneidenswert". Dann folgen 
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le boeuk, Zunge, Braten, Fisch, Ente, Gemüse; zu allem gibt 
man Eingemachtes; „welch eine seltsame Mischung". Schließlich 
kommt der Käse. „Fleisch mit gedörrten Pslaumen zu essen, alles 
dies mit Bier zu begießen — da wird sogleich Is collique kommen. 
Die Deutschen sind daran gewöhnt." 

Mit diesen zwiespältigen Eindrücken verläßt sie Lübeck. Aber 
auch auf der Postfahrt macht fie weitere Erfahrungen: andere 
Länder, andere Sitten. Sie beobachtet, daß der Postillion reitet, 
fchlimm ist es für ihre Nerven, daß der Schwager sein Post- 
hörnchen fleißig benutzt: „Das Hörnchen glaub' ich, ist die Kokarde 
des Landes von Gluck und Mozart und Beethoven vrsiment. 
Der Musikant seulement ist nicht geschickt, er spielt so, daß er uns 
die Ohren zerreißt." Ihren lebhaften Unwillen errregt es, daß 
sie bei Schlagbäumen noch Chausseegeld (6 Mk.) bezahlen muß, 
obwohl sie doch in Moskau sür die gesummte Reise 3000 Rubel 
erlegt hatte: trotz allen Sträubens muß sie sich fügen, und voller 
Unmut bezahlt sie schließlich bei ihrer Ankunft in Hamburg „eine 
neue Rechnung" (Schmiergeld, Trinkgeld, Schranken). 

Das Urteil des verwöhnten kaiserlich russischen Kammerherrn 
fällt nicht überall schmeichelhaft für Lübeck aus, es stammt aus 
einer Zeit, in der zunächst noch die Zustände früherer Zeiten 
herrschten und Lübeck alle Kräfte anzuspannen hatte, die ent- 
setzlichen Verwüstungen, die die Franzosenzeit angerichtet hatte, 
zu überwinden. Trotzdem verdient es, festgehalten zu werden; 
wie er werden viele der zahlreichen Russen und Russinnen gedacht 
haben, die damals mit dem Dampfer in Travemünde ankamen 
und über Lübeck nach dem Westen weiterreisten. Das Staats- 
archiv hat eine Photostatische Nachbildung der betresfenden Seiten 
des sehr selten gewordenen russischen Buches ansertigen lassen; 
die Übersetzung verdankt es Herrn Professor Dr. Karl H. Meyer 
in Münster. K. 

Ad. Spamer ist, im Gegensatz zu den bisherigen Unter- 
suchungen über die Sitte des Tätowierens, die sich mit den 
Konsumenten, den Tätowierten, beschäftigen, den Produzenten, 
den Tätowierern in den Hafenstädten der Nord- und Ostsee nach- 
gegangen, von Emden bis Lübeck. (Die Tätowierung in den 
Hafenstädten. Niederdeutsche Zeitschrist sür Vollskunde. 
Jahrg. 1l fl933f S. 1 sf.) Nach einer Übersicht über die bisherige 
Literatur berichtet Spamer über die Tätowierer, unter denen sich 
eine Reihe „Prominenter" befand und noch befindet, wie Aranghi 
auf den Freundschaftsinseln, Macdonald und Riley in London 
(zu deren fürstlichen Kunden König Eduard Vll. und Georg 
von England, Zar Nikolaus I l., viele englische und dänische Prinzen 
usw. gehörten), Wagner in Neuyork u. a. m. Unerreicht sind 
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die chinesischen und japanischen Künstler. In Deutschland ist 
Hamburg das Zentrum der Tätowierer, die sich heute zumeist der 
elektrischen Maschine bedienen. In Hamburg wohnt heute noch 
der einzig prominente Künstler der Tätowiernadel in Deutschland, 
Christian Warlich. In Lübeck arbeiteten vor dem Kriege zwei ge- 
werbsmäßige Tätowierer, schließlich bis 1931 allein noch Martin 
Haake (geb. in Lübeck 1893), der aber auch, als die Geschäste 
schlecht gingen, nach Hamburg zog. Daneben wird das Täto- 
wieren überall in den Seestädten durch Gelegenheitstätowierer 
ausgeübt. K. 

In „Or Vmer" („Tickskrikt utgiven av Svenska sLlIskspet 
kör antropologi octi geograti") Arg. 1933, H. 2—3, S. 17S—194, 
erörtert Sune Ambrosiani die Frage nach der Bedeutung des 
sog. Pulverturms in Wisby („Vem bar bebott Kruttornet i 
Vi8b/?"). Er geht davon aus, daß dieses Bauwerk älter als die 
Stadtmauer als Ganzes und noch dem 12. Jahrhundert oder sogar 
der Zeit um 1100 zuzuweisen sei; er setzt es dann genauer etwa 
in dieselbe Zeit, in der unter Lothar („als Herzog von Sachsen? 
oder als Kaiser?") der durch die Erneuerung Heinrichs des Löwen 
von 1161 bekannte Vertrag zwischen Deutschen und Goten ab- 
geschlossen wurde. Er sieht in dem Bauwerk den Sitz des deutschen 
Vogtes in der Kausmannsniederlassung, deren Entstehung er sogar 
bis ins 11. Jahrhundert zurückverlegt, weil Grabungen aus dem 
Platz der 1225 geweihten deutschen Marienkirche dort bereits eine 
bis ins 11. Jahrhundert zurückreichende ältere Kirche nachgewiesen 
hätten und die archäologische Untersuchung auch andere Kirchen 
bereits um 1100 nachweise. Er verfolgt dann die Stellung des 
Vogtes bis ins 14. Jahrhundert. Daß der Odelrich in dem Mandat 
Heinrichs des Löwen von 1161 nicht damals erst eingesetzt, sondern 
b^ereits vorher als Haupt der Deutschen tätig gewesen ist, wird 
man, was das letztere angeht, nicht notwendig bestreiten. Die Aus- 
führungen sind sehr scharfsinnig und, was das Alter von Handels- 
niederlassungen an der Stelle des späteren Wisby betrifft, soweit 
die archäologischen Untersuchungen wirklich das beweisen, wofür 
sie angezogen werden — was hier nicht geprüft werden kann —, 
nicht zu beanstanden. In ihrem Hauptpunkte, der Verbindung 
zwischen dem sog. Pulverturm und dem deutschen Vogt, bleibt es 
freilich bei einer Möglichkeit, die durchaus erwogen, bislang aber 
nicht erwiesen werden kann. Die Lübecker Abschrist von Privileg 
und Mandat Heinrichs des Löwen von 1161 habe ich (in dieser 
Zeitschrift, Bd. XXIIl, S. 62) frühestens 1225 (aber nicht viel 
später) angesetzt wegen der Erwähnung der Marienkirche in Wisby; 
A. wendet dagegen ein, daß 1225 nur ein Neubau der als solchen 
bereits viel älteren Kirche geweiht worden sei. Für die Be- 
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urteilung der Überlieferung würde das bei der geringen Zeit- 
spanne, um die es sich in jedem Falle der Schrift wegen nur 
handeln könnte, keinen Unterschied machen. Ich würde in diesem 
Punkte ohne weiteres zustimmen, vorausgesetzt, daß es sich bei 
der älteren Kirche auch schon um eine Marien-Kirche handelte, 
was, streng genommen, von vornherein nicht schlechthin selbst- 
verständlich ist. A. Hofmeister 

Unter den Schriften der Kßl. Vitterkets llistorie ock 
^ntikvitet8 /ikaäemi in 8tockkoIm ist 1933 erschienen >V. 
l-lsmnar, Vi8b)^ I)omk)^rkL8 6r3b8tensr, ein genaues 
Verzeichnis aller 414 erhaltenen und bekannten Grabdenkmäler 
in der Marienkirche, der Kirche der Deutschen, zu Wisby. Aus 
dem Mittelalter haben sich nur wenig erhalten (13. Jhdt.: 4; 
14. Jhdt.: 100; 15. Jhdt.: 30), immerhin sind doch einige Lübecker 
Familiennamen vertreten, die hier genannt sein mögen: v. Atten- 
dorn, Grevesmolen, v. Lennep, Taschemaker, Velinck und West- 
velink. Zwei Grabsteine aber nehmen unser ganzes Interesse in 
Anspruch: 1. der Grabstein der 1289 verstorbenen Margarete 
Pleskow, Frau des Herrn Heinrich Pleskow; sie war die Mutter 
des 1341 verstorbenen Bürgermeisters von Lübeck Heinrich 
Pleskow, des ersten nach Lübeck übergesiedelten dieser Familie, 
die Lübeck eine Reihe hervorragender Staatsmänner geschenkt 
hat; und 2. der Grabstein des Bürgermeisters Bartolomäus 
Tinnappel, der als Lübeckischer Admiral am 27. Juli 1566 vor 
Wisby während eines schweren Sturmes ertrank. Von ihm ist 
eine Abbildung beigegeben: ein ganz schmuckloser Stein mit der 
Inschrift: Her 83rtolomeu8 l'insppel uncke 8inen erven; darunter 
Wappenschild mit seiner Hausmarke. K. 

Dem 8. Bande der v3nm3rk-dIor8e8 tr3cl3ter 1523 
bis 1750, der 1930 erschienen war (vgl. Zeitschrift des Vereins 
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd. XXV I S. 430), 
ist der 9. Band rasch gefolgt (1933); er enthält die Staatsverträge 
der Jahre 1690—93, unter ihnen auch den mit Lübeck vom 
26. Jan. 1691. Auch dieser Band ist von dem dänischen Reichs- 
archivar L. Laursen herausgegeben und zeigt dieselben Vorzüge, 
die bei den früheren Bänden bereits zu rühmen waren. Auch hier 
ist dem Texte der Verträge wieder eine ausführliche und ein- 
gehende Darstellung ihrer Vorgeschichte vorangestellt, die aufs 
genaueste über Voraussetzung und Entstehung der Verträge Aus- 
kunft gibt; so auch bei dem genannten Vertrage mit Lübeck, der 
ein Abkommen der Krone Dänemark mit Lübeck über die Bezah- 
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lung der Geldforderungen dänischer Untertanen an die Stadt 
enthält. Wie Wehrmann in seinem Aufsätze: Das Schuldenwesen 
der Stadt Lübeck nach Errichtung der Stadtkasse (Hansische Ge- 
schichtsblätter 1888, S. 63), darlegt, hatte sich die Stadt Lübeck 
nach dem Westfälischen Frieden eine ungeheure Schuldenlast auf- 
gebürdet, um von allen Seiten auf sie einstürmenden Verpflich- 
tungen und Anforderungen gerecht zu werden. Solange das 
Vertrauen zu Lübecks Zahlungsfähigkeit bestand, ging die Sache 
gut, immer wieder wurden ihr Kapitalien angeboten, mit denen 
man die Schulden und Zinsen bezahlen konnte. Sowie aber 1680 
die Zinszahlungen stockten und damit das Vertrauen zu Lübeck 
dahin war, brach das Unheil herein. Von allen Seiten wurden 
die Kapitalien gekündigt, und Lübeck geriet in die schwersten 
Verlegenheiten; es war eine der trübsten Episoden in seiner Ge- 
schichte. Die schlimmsten Gläubiger waren diejenigen, für die 
die mächtigen Landesherren wie Braunschweig-Lüneburg, Bran- 
denburg u. a. eintraten; zu ihnen gesellte sich auch Dänemark als 
gefährlichster Gegner, da es die Macht hatte, Lübecks Handel, die 
Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung, zu schädigen. Be- 
reits 1685 hatte Dänemark durch Beschlagnahme lübischer Schiffe 
im Sunde die Rückzahlung der Schulden bei dem Stiftsamtmann 
Otto v. Winterfeld, Oberst v. Plessen und Hofmarschall Joh. Otto 
Raben (nicht, wie Wehrmann angibt, Oberst Marschall) er- 
zwungen. Andere derartige Vexationen folgten. 1690 wird die 
Höhe der Schulden Lübecks an dänische Untertanen auf 78 552 Rth. 
angegeben. Damals wandten sich der Herzog August von Nordborg 
und Gottschall von Wickede auf Moisling an Christian V. und 
baten um Hilfe. Das schien der Stadt doch so gefährlich, daß sie 
den Ratsherrn Heinrich Balemann nach Kopenhagen schickte, der 
den genannten Vertrag mit Dänemark abschloß. Über die lang- 
wierigen und nicht leichten Verhandlungen berichtet Laursen aus- 
führlich nach den Akten des dänischen Reichsarchivs und des 
Lübecker Staatsarchivs. Den Inhalt gibt Wehrmann a. a. O. 
S. 74. Danach mußte sich Lübeck verpflichten, jährlich 10 000 ^ 
von den Kapitalien abzutragen und rückständige Zinsen innerhalb 
dreier Jahre zu bezahlen. Alljährlich sandte Dänemark eine Liste 
derjenigen Personen und Summen nach Lübeck, die ausgezahlt 
werden sollten; solche Listen sind bis zum Jahre 1728 erhalten. 

K. 

Als Nr. 7 der Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv 
erschien Das Revaler Bürgerbuch 1624—1690 nebst 
Fortsetzung bis 1710, bearbeitet von Georg Adelheim. 
Das Jahr 1710 bedeutet als Ende der Schwedenzeit einen 
tiesen Einschnitt in die Revaler Geschichte. Deshalb wurde 
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die Bürgerliste bis dahin fortgesetzt. Die Namen der aufge- 
nommenen Neubürger sind vom Bearbeiter nach Möglichkeit mit 
Personenstandsangaben versehen, wodurch der Wert der Ver- 
ösfentlichung wesentlich gewinnt. Im 17. Jahrhundert stand 
Lübeck immer noch im Brennpunkt der Zuwanderung nach Reval. 
Doch zeigt es sich, daß die Beziehungen zwischen Lübecker und 
Revaler Ratsherrengeschlechtern sich stark gelockert haben, wenn 
auch immer noch Söhne angesehener Kausmannssamilien den 
Weg nach Reval fanden. Bis heute hat sich in Reval von Lübecker 
Ratsherrengeschlechtern nur die Familie Rodde erhalten. Die 
vorliegende Veröffentlichung verzeichnet unter 1743 aufgenom- 
menen Bürgern 134 Personen von Lübecker Herkunft, davon 
genau 50 v. H. Kaufleute. Bis 1680 überwogen die Kaufleute 
noch stärker; nachher verschob sich das Verhältnis zugunsten der 
Handwerker und Schiffer. Vor 1680 wurde kaum einmal ein 
Lübecker Schiffer in Reval ansässig. Um der Familienforschung 
Hinweise zu geben, seien die Familiennamen aller Bürger 
lübeckischer Herkunft hier aufgeführt: v. Aaken, Bilefeldt, 
v. Bürgen, Borcherts, Bowe, Breen (?), Breetfeldt, Brehmer 
(Bremer), Carstens, Christian, Moodt, Comprecht, Cordes (Cordts), 
Dauck, Degholt, Demker, Ditmer, Döling, Douberg, Dreyer, 
v. Dük (Tieck), Ebbles, Elers, Emmermann, Finhagen, Flaßkamp, 
Flügg, Fonne, Freimann, Frey, Froböß, Fuchs, Gerdes, Glehn, 
Göseken, Grafs, Griedeweg, Grot, Grube, Grünewald, Hagen, 
Hakelkamp, Hakes, Harder, Harms, Hartmann, Hasenkrog, Hassel- 
berg, Heiltzig, tor Helle, Hering, Höpner, Hoffmann, Holst, 
Hueck(e), Hülsberg, Jansen, Jundel, Knaeck, Kocke, Kühn, Köster, 
Koop, Kordes, Kriegbaum, Krüger, Lampe, Lange, Lasemann, 
Lenschau, v. Lingen, Lohmann, Lübke, Lütkens, Mahn, Mans- 
feld(t), Meyer, v. Minden, Möller, Nedder, Nolman, Nottbeck, 
Olldorf, Pötchou, Ratken, Ries(e)mann, Ring, Ripke, Säger, 
Sandberg, Schade, Schleur, Schlüter, Schmidt, Schröder, 
Schüppe, Schultz (Schulz), Schwarck, Siebbers, Sievers, Starck, 
Stockler, Strotmann, Toek, Bit, Warner, Wesseling, Wichmann, 
Winter, Wischmann, Wistinkhausen, Witthusen, Zwerg. Fk. 
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Ia!)ce5beciü)t 1932/33 

Der Mitgliederbestand ist infolge der allgemeinen Wirtschafts- 
not wieder etwas zurückgegangen. 

Eingetreten sind: 
Hauptpastor Dr. Wilhelm Jannasch, Fregattenkapitän a. D. 

Otto Boland. 
Ausgetreten find: 

Fräulein Frieda Müller, Lehrerin Helene Speck, Landgerichts- 
präsident i.R. Richard Oemler, Professor Or.Johs.Zillich, Or.meck. 
Oskar Meyer, Rechtsanwalt l)r. Adolf Koch, Landesschulrat i. R. 
Dr. Sebald Schwarz; 
an auswärtigen Mitgliedern: 

Oberstudiendirektor Dr. Ernst Wilmanns (Barmen), Museums- 
direktor i. R. Pros. Or. Karl Schaefer (München), Verlagsbuch- 
händler Karl Curtius (Berlin), Pastor l^!c. ttieo!. Straffer (Hildes- 
heim), Or. pb!I. Wilhelm Krufe (Hamburg), das Staatsarchiv 
Kiel und der Verein für Altertumskunde und Geschichte im 
Fürstentum Lübeck (Eutin). 
Verstorben sind: 

Professor Viktor Björkmann, Professor l)r. W. H. A. Genzken, 
Kaufmann Alexander Roeper 8en., Kaufmann Albert Wilhelmi 
(Hamburg) und Geheimrat Professor Dr. Max Lenz (Berlin). 

Durch den Tod des namentlich auf dem Gebiet der Refor- 
mationsgeschichte und der Bismarckforschung hervorragenden 
Historikers Max Lenz verlor die deutsche Geschichtswissenschaft 
einen ihrer bedeutendsten Köpfe, den wir mit Stolz zu unseren 
Mitgliedern zählten. In Herrn Alexander Roeper ist ein Mann 
dahingegangen, der dem Verein stets liebevolle Teilnahme ent- 
gegenbrachte und als Münzsammler und -kenner in Fachkreisen 
einen-Namen gehabt hat. 

Nach den vorgenannten Personalveränderungen war am 
31. März 1933 der Mitgliederbestand: 

4 Ehrenmitglieder 
3 korrespondierende Mitglieder 

95 ortsansässige Mitglieder 
39 auswärtige Mitglieder 
12 Kartellmitglied er 

153 Mitglieder 
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Mit dem Ende des Berichtsjahres trat im Vorstände eine 
bemertensmerte Änderung ein: Staatsrat Dr. Krehjchmar legte 
nach fast 25jähriger verdienstvoller Wirksamkeit als Vorsitzender 
des Vereins aus Anlaß seines Übertritts in den Ruhestand den 
Vorsitz nieder. An seine Stelle wurde der nunmehrige Lerter des 
Staatsarchivs Archivrat Or. Fink gewählt. 

Im Sommerhalbjahr veranstaltete der Verein am 17. April 
unter Führung von Dr.-Jng. Rahtgens einen Rund gang durch 
baugeschichtlich bemerkenswerte Lübecker Keller. Weiter fand am 
5. Juni ein Ausflug nach Rehna und Gadebusch statt. Das 
später zum Witwensitz des mecklenburgischen Herzogshauses um- 
gebaute ehemalige Nonnenkloster Rehna hat in seinen Konvex 
manche Lübecker Bürgerstochter aufgenommen. In Gadebusch 
birgt die Kirche Erzeugnisse der Lübecker Kunstwerkstätten, und 
am Terrakottenschmuck des Schlosses erkennt man dre Hand des 
Statius von Düren. 

Im Winterhalbjahr wurden den Mitgliedern folgende Ver- 
träge geboten: 

am 18. Oktober 1932: Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Schüßler 
(Rostock): Bismarck als Prophet, 

am 9. November 1932: Senatssyndikus Professor vr. Hermann 
Enthalt (Bremen): Bremens wirtschaftliche Entwicklung rm 
19. Jahrhundert, 

am 14. Dezember 1932: Gewerbelehrer Johannes Warncke: Das 
Haus der Zirkelgesellschaft, 

am 17. Januar 1933: Universitätsprosessor vr. Fritz Rörig (Krel): 
Stadtbild und Kultur Lübecks in ihren wrrtschaftsgeschrcht- 
lichen Voraussetzungen, 

am 21. Februar 1933: Universitätsprofessor vr. Fritz Härtung 
(Berlin): Bülows Denkwürdigkeiten als Geschrchtsquelle und 
Charakterbild, 

am 16. März 1933: Mittelschullehrer Wilhelm Stier: Unsere 
Lübecker Alleen, ihre Entstehung und Entwicklung. 

Die Verträge Schüßler, Härtung und Rörig E 
Rahmen der Dienstagvorträge der GememnützMN Gesellschaft 
statt, letzterer außerdem in Verbindung mit der Ov erb eck-Gesell- 
schaft. 

DiewissenschaftlichenVeröffentlichungen des Verems 

erfuhren einen außergewöhnlich bedeutsamen Zuwachs m dem 
umfangreichen Wort- und Sachregister zu den bislang ersc^enenen 
elf Bänden des Urkundenbuchs der Stadt Lübeck. Dreses Regrs^r, 
bearbeitet von Friedrich Techen, erleichtert nicht allem den Ge- 
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brauch des Urkundenbuchs, sondern es erschließt durch eingehende 
wissenschastliche Bearbeitung dessen historischen und etymologischen 
Wortgehalt. Von der Vereinszeitschrift erschien im Berichtsjahr 
des 26. Bandes 2. Heft. Es enthält eine Arbeit von Hilde Meinar- 
dus „Emanuel Geibel und die deutsche Dichtung seiner Zeit", 
eine Untersuchung von Friedrich Bruns „Der Verfasser der 
Lübecker Stadeschronik", sowie den Schluß der Arbeit von Siegfried 
Horstmann, „Der Lübecker Liberalismus in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts". Angeschlossen ist eine Mitteilung von Hugo 
Rahtgens, „Die Darstellung des Einzugs des Kaisers Matthias 
in Dresden im Hansesaal des Lübecker Rathauses". Aus den 
Literaturbesprechungen sei die eingehende Würdigung von 
Jegorovs Kolonisation Mecklenburgs aus der Feder von Wilhelm 
Biereye hervorgehoben. Von den „Mitteilungen" des Vereins 
erschien Nr. 6 des 15. Heftes mit Aufsätzen von R. Struck über 
Jacob van Utrecht und von H. Sack über die älteren Lübecker 
Adreßbücher. 

H. G. Rahtgens GmbH., Lübeck 


